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Jacob Probst.
Wenn man von Heinrich von Zütphen absieht, der Bremen allzubald

wieder verließ, ist Probst der erste evangelische Prediger in dieser Stadt ge¬
wesen. Noch Zütphen selbst, der ihn wohl von seiner niederländischen Heimat
her kannte, hatte seine Berufung empfohlen und wirkte, als jener etwa im Mai
1524 hier anlangte, noch ein halbes Jahr lang neben ihm.

Probst, der zwischen 1490 und 1500, nach anderen 1486 geboren war,
stammte aus dem flandrischen Ypern; sein Beiname Spreng oder Sprenger ist
nicht erwiesen; frühzeitig gewann er Beziehungen zu Luther, doch muß es
fraglich bleiben, ob er im Erfurter Kloster mit ihm die Zelle geteilt hat. Sicher
finden wir ihn 1519 in Wittenberg und dann noch einmal wieder, nachdem
er inzwischen Augustinerprior in Antwerpen geworden war, im Jahre 1521.
Unter Karlstadts Präsidium erwarb er hier die Würde eines theologischen
Bakkalaureus.

Luther war damals nicht anwesend, sondern befand sich auf der Wart¬
burg. Doch verfolgte er seine geistige Entwicklung mit Interesse. Denn Probst
war bereits ganz von ihm gewonnen worden, und die Freundschaft zwischen
beiden Männern begleitete sie durch das Leben. Wir besitzen noch 12 Briefe
Luthers an ihn, von 1527 bis 1546, und noch einer der allerletzten mit heftigen
Angriffen gegen die Sakramentierer, kurz vor seinem Tode, ist an Probst ge¬
richtet. Bei seiner dritten Tochter Margaretha, geb. 1534, stand Probst Ge¬
vatter. 1541 schenkte er ihr ein Goldstück, auch 1544 ein munusculum (kl. An¬
gebinde). 1538 bat ihn Luther, ihr dereinst einen rechtschaffenen Gatten zu be¬
sorgen. Sie heiratete später den preußischen Landdrosten Georg von Kunheim.
In seinen heiteren Stunden nannte sein großer Freund ihn wegen seiner flä¬
mischen Herkunft und zugleich mit Hinblick auf seine Wohlbeleibtheit „das
fette Flämmchen", Aber auch in den immer häufigeren Zeiten seiner seelischen
Trübsal wandte er sich an ihn; dann bat er ihn wohl, wenn er vor ihm ab¬
scheiden sollte, ihn nach sich zu ziehen, wie auch er seinerseits das tun wolle.

Von seinem zweiten Aufenthalt in Wittenberg war Probst nach Ant¬
werpen zurückgekehrt. Da er jedoch immer offener die neue Lehre bekannte,
wurde er von der Inquisition nach Brüssel geladen und angesichts des ihm
drohenden Feuertodes dazu gebracht, im Beisein Aleanders zu widerrufen.
Er selbst hat in einer Schrift über seine Gefangennahme diese seine Schwach¬
heit reuig eingestanden. Man wies ihm nun das Augustinerkloster in Ypern an.
Als er aber nach kurzer Zeit aufs neue evangelische Ansichten bekannte,
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wurde er wieder nach Brüssel gebracht, und jetzt wäre er dem Scheiterhaufen
nicht entgangen, hätte ein Mönch ihm nicht zu rechtzeitiger Flucht verholfen.
So finden wir ihn 1523 zum dritten Male in Wittenberg, um dann etwas später
die Berufung an die Liebfrauenkirche in Bremen anzunehmen.

Er zog hier zum allgemeinen Erstaunen gleich mit einer ehelichen Haus¬
genossin ein und nahm nun in erster Reihe an der Durchführung der Refor¬
mation in Bremen teil. Er war es auch wohl, der die lateinischen Thesen
Zütphens, die dieser dem Provinzialkonzil in Buxtehude übersandt hatte, nach
dessen Tode ins Plattdeutsche übertrug und in Druck gab. Auch an der Ein¬
richtung der Gotteskiste in U. L. Frauen, 1525, war er natürlich beteiligt.

Seine Aufgabe in Bremen war nicht leicht, und als 1531 der von sozialen
Antrieben ausgehende, aber von religiösen Motiven durchsetzte Aufstand der
104 Männer den ruhigen Fortgang der Entwicklung bedrohte, dachte er einen
Augenblick daran, seine Stellung aufzugeben, wie er sich auch einen Monat
lang von Bremen fernhielt. Er hielt sich erst zwei Tage bei dem Pastor Cord
Bruns in Brinkum auf, dann noch an verschiedenen Orten der Grafschaft Hoya.
Die Aufrührer hatten ihn und seine Kollegen 1530 gezwungen, den noch katho¬
lischen Dom zu betreten und hier das neue Evangelium zu verkünden. So
predigte Probst daselbst über den Einzug Christi in Jerusalem und die Aus¬
treibung der Tempelschänder. Aber auch den Aufständischen trat er mit Frei¬
mut entgegen und hielt ihnen ihr gottloses Tun vor Augen. So begrüßte er es,
daß 1532 der alte Rat die Regierung wieder übernahm und entschloß sich
nun, einen Ruf nach Soest ablehnend, zu dauerndem Bleiben in Bremen.

Nach Einführung der Kirchenordnung von 1534 wurde Probst zum Super¬
intendenten ernannt und damit an die Spitze der gesamten bremischen Kirche
gestellt. Zu seinen sonstigen Einkünften, die ihn für seine sehr ausgedehnten
Amtspflichten entschädigen sollten, erhielt er alljährlich einen fetten Ochsen
und 1553 auch die freigewordene Vikarie am Altar des Jacobus Major in der
Liebfrauenkirche. Seinem Hausstand, von dem wir freilich sonst nicht viel
wissen, wird das zugute gekommen sein; 1549 hatte er sich noch ein zweites¬
mal verheiratet.

1540 fühlte sich ein spanischer Kaufmann, Francisco San Romano, durch
seine Predigt so ergriffen, daß er zum Protestantismus übertrat. Er mußte da¬
für nachmals zu Valladolid den Flammentod erleiden.

In den an Hardenbergs Wirksamkeit im Dom sich anknüpfenden Streitig¬
keiten blieb Probst der Auffassung der Lutheraner getreu, aber es lag der
friedliebenden Natur des alternden Mannes nicht, auch hierbei den Reigen
der Kämpfer zu führen. Das zeigte er auch bei seiner Unterhaltung mit
Molan, die dieser im Jahre 1557 nach der Predigt in der Liebfrauenkirche mit
ihm führte. Vergebens suchte Molan, der Anhängerschaft Hardenbergs ver¬
dächtig, für sich und die Seinen die Zulassung zum Abendmahle zu er-
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langen. Aber die Art, wie Probst das ablehnte, war doch mehr ein Aus¬
weichen; er fühlte sich gebunden an die Ansichten seiner Kollegen, doch er
war nicht mehr in der Stimmung, sie männlich und energisch zu verteidigen.

So erschien er auch dem Rat, in dem der Geist des orthodoxen Luther¬
tums hell aufloderte, nicht mehr geeignet, in der Verschärfung der Gegensätze
die Führung zu übernehmen. Er bewog ihn 1559 zum Rücktritt von seinem
Amte, das dem Heshusen übertragen wurde.

Probst starb am 30. Juni 1562 und wurde im Chor der Liebfrauenkirche

begraben. Ein „Stammbuch" von ihm, auch Collectaneenbuch genannt, ist er¬
halten und im Besitz der bremischen Staatsbibliothek. Eine Wiedergabe seines
Porträts, das er an uns unbekannter Stelle aufgefunden haben muß, hat Kohl¬
mann dem ersten Bande seiner „Sammlungen" vorangestellt. Er hat darin
ausführlicher über Probst gehandelt und alle ihm nur irgend erreichbaren Da¬
ten über sein Leben zusammengestellt. Das Bild zeigt den Reformator in vor¬
gerückten Jahren, sein Antlitz verleugnet nicht die schweren Kämpfe eines
ereignisreichen, aber mühevollen Lebens.

H. Entholt.



Fünfundsechzigster Bericht
des Vorstandes der Historischen Gesellschaft des Künstlervereins.

Herbst 1927 bis Herbst 1928.

Im letzten Jahre hat die Historische Gesellschaft zum ersten Male neun
Sitzungen abhalten können, die sich von Seiten der Mitglieder, deren Zahl auf
457 gestiegen ist, fast sämtlich eines lebhaften Besuches erfreuten, Im Spät¬
sommer wurde der fast ebenso umfangreich wie sein Vorgänger ausgefallene
31, Band des Bremischen Jahrbuches ausgegeben, und es gereichte uns zur
Freude, ihn aus Anlaß seines vierhundertjährigen Bestehens dem Alten Gym¬
nasium zu widmen. Der Vorsitzende überreichte bei der offiziellen Feier das
Buch mit einer Adresse.

Leider sah sich unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Prof. Dr.
Hugo Hertzberg, der unseren Bestrebungen unausgesetzt eine so warme Teil¬
nahme geschenkt hat, im Hinblick auf seine hohen Jahre gezwungen, seinen
Austritt aus dem Vorstande zu erklären.

Die Veröffentlichungen der Historischen Gesellschaft, denen sich dem¬
nächst der große Heinekensche Atlas hinzugesellen wird, haben ihre Mittel
fast ganz erschöpft. Um so notwendiger ist es, daß auf die Gewinnung neuer
Mitglieder, die womöglich sich zu einem höheren Beitrag bereit erklären, Be¬
dacht genommen wird, und es ist für uns eine besondere Genugtuung, daß der
Norddeutsche Lloyd sich entschlossen hat, ein korporatives Mitglied der
Historischen Gesellschaft zu werden. Vor allem aber haben wir es dankbar zu
begrüßen, daß Senat und Bürgerschaft beschlossen haben, den jährlichen
Staatszuschuß von 800 M. auf 3000 M. zu erhöhen.

Wir haben die Absicht, in den nächsten Jahren noch manche wichtigen
Arbeiten zur Erforschung der Geschichte unserer Vaterstadt ins Leben zu
rufen, und wir dürfen hoffen, auch die nötigen Kräfte dafür zu gewinnen, wenn
nur der Beifall unserer Mitbürger, der uns die Aufbringung der erforderlichen
Mittel ermöglicht, uns gewiß bleibt.

Unter den Rednern heben wir Herrn Prof. Dr. Ad, Rein von der Uni¬
versität Hamburg hervor, der über „Die Parteien in der amerikanischen
Demokratie" sprach.

Außerdem wurden folgende Vorträge gehalten:
Direktor Dr. Grohne: Führung durch die neuen Räume des Focke-Museums.

Syndikus Dr. Entholt: Bremens Handel und Schiffahrt in der ersten Hälfte
des 19, Jahrhunderts. 2. Teil.

Syndikus Dr. Entholt: Zur Geschichte des bremischen Handels und Ver¬
kehrs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Studienrat Tidemann: Hauffs Besuch in Bremen.
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Studienrätin a. D. K. Stricker: Otto Gildemeister und Shakespeare.

Studienrat Dr. Prüser: Die Bremer in der ältesten Marburger Universitäts¬
matrikel.

Studienrat Dr. Schecker: Das schwedische Herzogtum Bremen in der Ge¬
heimdiplomatie Cromwells.

Pastor Vietor: Das Verhältnis von Christentum und Politik in der Gegen¬
wart.

Prof. Lonke: Vom bremischen Hausbau am Ende des Mittelalters.

Rechnung über das Jahr 1927/28.
Vermögensbestand am 30. 9. 1927 ,...........RM. 3870,70
Ausgaben im Rechnungsjahre........RM, 6668,47
Einnahmen im Rechnungsjahre.......RM. 3671,26
Die Ausgaben überstiegen demnach die Einnahmen um .... RM, 2997,21

Guthaben bei der Sparkasse am 30, 9. 1928
auf Sparbuch........RM. 398,08
auf Girokonto........RM. 135,35 RM. 533,43

Barbestand.......... '. '. '. RM. 12,46
Dollar-Konto: 78 $ U.S.A. =........RM. 327,60

Vermögensbestand am 30.9. 1928 .......RM. 873,49 RM. 873,49

Sechsundsechzigster Bericht
des Vorstandes der Historischen Gesellschaft des Künstlervereins.

Herbst 1928 bis Herbst 1929.

Der Verein hat im Berichtsjahre acht Sitzungen veranstaltet. Die Zahl
der Mitglieder beträgt jetzt 483. Zur Ausfüllung der Lücke, die durch den
Rücktritt unseres Herrn Prof. Hertzberg entstanden ist, wurde Herr Studienrat
Dr. Schecker in den Vorstand berufen.

Als größere Sonderpublikation konnten wir, wie schon im vorigen Jahres¬
bericht angekündigt, im Oktober 1928 den 28 Kartenblätter enthaltenden Atlas
des Gebiets der freien Hansestadt Bremen von Joh. Gildemeister und C. A.
Heineken veröffentlichen, ein Werk, um dessen Zustandekommen sich zu un¬
serer Dankverpflichtung besonders Herr Privatdozent Dr. Dörries in Göttingen
verdient gemacht hat. Derselbe hat ihm auch eine erläuternde Einleitung bei¬
gegeben und überdies in zwei Beiträgen (Jahrbuch Bd. 31 und 32) sich über
das ältere bremische Kartenwesen kritisch und sichtend geäußert.

Den 32. Band des Jahrbuchs lassen wir gleichzeitig mit dem Druck dieses
Jahresberichts hinausgehen. Zudem aber hat die Historische Gesellschaft sich
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entschlossen, eine neue Reihe von Studien zu beginnen, die als „Bremische
Weihnachtsblätter" unseren Mitgliedern gratis überreicht werden sollen. Wir
wünschen damit auch denjenigen unter ihnen, die am Besuch der Sitzungen
verhindert sind, einen Beweis unserer Tätigkeit zu geben und hoffen mit der
in diesen Blättern beabsichtigten Erörterung allgemeinerer Themata ihr Inter¬
esse an unserer Arbeit zu steigern. Das erste Heft, in dem Herr Direktor
Dr, Grohne „Bremischer Denkmale Schicksal und Verlust" behandelt hat, er¬
schien zu Weihnachten letzten Jahres; weitere Hefte sollen folgen.

Am 12. Januar 1929 verschied in hohem Alter unser langjähriges Ehren¬
mitglied, Herr Geheimer Rat Prof. D, Dr. Dietrich Schäfer in Berlin-Steglitz.
Als ein treuer Sohn unserer Vaterstadt hat der heimgegangene große Gelehrte
stets auch unsere Arbeiten mit seinem Interesse begleitet, wie er denn jedem
bremischen Historiker als leuchtendes Vorbild vor Augen stehen wird. An
den Beisetzungsfeierlichkeiten nahm der Vorsitzende unseres Vereins teil.

An seinem Geburtshause, Schlachte 29, das er als Kind von 1845 bis
1853 bewohnte, hat die Historische Gesellschaft unter dem Beirat des Herrn
Architekten Carl Eeg eine Gedächtnistafel anbringen lassen, die unter Be¬
teiligung mehrerer Mitglieder von Prof. Schäfers Familie am 26. Mai d. J.
enthüllt wurde. Der Gedächtnisrede des Vorsitzenden folgte eine Ansprache
des Herrn Generaldirektor Stimming, der die Tafel in den Schutz des Nord¬
deutschen Lloyds als des Eigentümers dieses Hauses nahm, sowie eine An¬
rede des Herrn Oberstleutnants Theobald von Schäfer, der als ältester Sohn
des Verstorbenen den Dank der Familie aussprach. Einem Aufruf an unsere
Mitglieder, sich an den Kosten der Gedächtnistafel zu beteiligen, wurde in
weitgehendem Maße Folge geleistet, wofür unser aufrichtiger Dank ausge¬
sprochen sei.

Im Berichtsjahre wurden die nachstehend aufgeführten Vorträge ge¬
halten:

Studienrat H. Tidemann: Neue Forschungen zur Geschichte der bremischen
Zensur.

Diplom-Handelslehrer W. Steuernagel aus Blumenthal als Gast: Forschun¬
gen zur älteren Geschichte der bremischen Konsumtionssteuer.

Herrn. Albers, cand. phil., aus Hamburg als Gast: Die bremischen Staats¬
anleihen vom 16. bis 18. Jahrhundert.

Syndikus Dr. Entholt: Kirchliche Streitigkeiten in Bremen um 1840,
Studienrat Dr. Sasse aus Harburg a. G.: Forschungen zur Geschichte des

bremischen Krameramts.

Fräulein Elisabeth Thikötter, cand. phil., als Gast: Die bremischen Zünfte
im Mittelalter.

Studienrat Dr. Schecker: Zwei religionsgeschichtliche Probleme aus Bremens
kirchlicher Vergangenheit.

Prof. Lonke: Weitere Forschungen zur Geschichte des ältesten bremischen
Lassungsbuches.
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Rechnung über das Jahr 1928/29.
Vermögensbestand am 30.9. 1928 ............RM. 873,49
Einnahmen im Rechnungsjahre.......RM. 10 272,76
Ausgaben im Rechnungsjahre.......RM. 9 866,94 RM. 385,82
Vermögensbestand am 30.9. 1929 ...... '. . . . , . RM. 1259,31
Guthaben bei der Sparkasse am 30. 9, 1929:

auf Sparbuch............RM, 1 147,89
auf Girokonto............RM. 21,65

RM. 1169,54
Barbestand..............RM. 89,77 RM. 1259,31





I.
Die Zensur in Bremen

von den Karlsbader Beschlüssen 1819
bis zu ihrer Aufhebung 1848.

Von Heinrich Tidemann.

IL Teil. 1)

Die Zensurbehörde als Preßpolizei.
1. Die Druckereien und das Zeitschriftenwesen
Bremens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Wog die Repressivzensur und was damit zusammenhing in Bremen
nur leicht, so lag dafür das Präventivverfahren in manchen Jahren
unserer Behörde um so schwerer auf, denn dabei sahen ihr die abso¬
lutistischen Regierungen meist scharf auf die Finger und wollten keiner¬
lei Milde oder Lässigkeit dulden. Wäre dem nicht so gewesen, dann
hätten unsere Zensoren die längste Zeit hindurch wohl auch diese
Aufgabe bequem genommen und ihr Imprimatur ohne allzu ernstliche
Durchsicht der ihnen vorgelegten Schriften erteilt. Sie hatten ja auch
den in ihrer Stadt hergestellten unter 20 Bogen starken Drucksachen
gegenüber keinen Grund zum Mißtrauen. Die Buchhändler waren als
Verleger natürlich genau so friedliche Leute wie als Sortimenter, und
auch unter den Buchdruckern sowie den Zeitungsredakteuren gab es
keine aufrührerischen Köpfe. Und hätte sich in ihre Reihen ein solcher
eingeschlichen, dann wäre er bald genug entdeckt worden. War auch
die Zahl der in Bremen arbeitenden Pressen und der von ihnen her¬
gestellten Blätter größer als ehemals, so war das Gelände doch noch
immer leicht zu überschauen.

Gedruckt wurde, als unsere Kommission ihr Amt antrat, an
sechs Stätten. Zu den beiden alten Druckereien, der des Rats und der
des Gymnasiums, waren vier neue gekommen, die sich in der Fran-

*) Der erste Teil dieser Arbeit findet sich im 31. Band des Brem. Jahr¬
buchs Seite 370 ff. Die Zensur in Bremen von ihren Anfängen bis zu den Karls¬
bader Beschlüssen behandelte derselbe Verfasser im Brem. Jb. Bd. 30 S. 302 ff.
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2 Heinrich Tidemann.

zosenzeit mit einem französischen Patent aufgetan und danach trotz
des Einspruches der seit alters bestehenden Betriebe sich die Ge¬
nehmigung des Senates erkämpft hatten 1). Es waren das außer den
schon genannten Firmen Johann Georg Heyses und Carl Schüne-
manns die von Christian Gottfried Westphal und von Georg Jöntzen,
allesamt zuverlässige Leute für den Senat, der ihnen die Konzession
natürlich nur unter der Beobachtung der üblichen Vorsicht erteilt
hatte. War mit ihrer Zulassung auch das zwar nicht gesetzlich,
doch tatsächlich bestehende Privilegiertentum des Rats- und des
Schuldruckers niedergelegt, so hatten sie trotzdem nicht die Frei¬
heit, alle Aufträge zu übernehmen. Dem standen die ausdrücklich
anerkannten Sonderrechte der beiden alten Pressen entgegen und
außerdem die auch hier wirksame patriarchalische Anschauung des
Senats, es sei seine Pflicht, darauf zu sehen, daß jeder Bürger, dem
er die Ausübung eines Gewerbes gestattete, ausreichenden Raum
habe, seine Nahrung zu gewinnen.

Die Herausgabe des „Wochenblatts" und der „Bremer Zeitung"
sowie der Druck von Verordnungen u. dgl. blieb ausschließliches
Recht der Ratsdruckerei, und zur Herstellung der offiziellen Druck¬
sachen des Gymnasiums und der am Pädagogium gebrauchten Schul¬
bücher war nur die Schulbuchdruckerei befugt. Deshalb erhielten die
Neukonzessionierten die Erlaubnis zur Anlegung einer Druckerei nur
unter der Bedingung, daß sie „den spezieller Gegenstände halber
den hiesigen Buchdruckern Dr. Henrich Meier (der Ratsbuch¬
drucker) und Daniel Meier (der Schulbuchdrucker) erteilten Privi¬
legien nicht zu nahe traten". Aber auch das noch übrig bleibende
Gebiet wurde ihnen insofern beschnitten, als Heyse, Schünemann und
Jöntzen den anfangs noch einträglichen Druck von „Tobacksbriefen"
— Tüten für Pfeifentabak —, „mit dem bereits eine hinlängliche An¬
zahl anderer beschäftigt sei", unterlassen mußten, während Christian
Gottfried Westphal, der die Presse des Armenhauses 2) an sich ge¬
bracht hatte, nur auf dieses Geschäft und den Druck der Predigten
des Pastors Dräseke beschränkt bleiben sollte.

Lange Geltungsdauer haben diese hemmenden Bestimmungen
allerdings nicht gehabt. Die Lebenskraft der beiden alten Drucke-

') Vgl. meinen Aufsatz: Privilegierte und Patentierte Buchdrucker. Bremen.
C. Schünemann 1926.

*) Brem. Jb. Bd. 30, Seite 322.
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reien war erschöpft; die der Schule sah ihre ohnehin nur noch auf
dem Papiere stehenden Vorrechte durch die Umgestaltung des Gym¬
nasiums von 1817 ganz entwertet, und sie wurde, als Daniel Meier
ein Jahr darauf starb, dessen Witwe mit der Erklärung übertragen,
daß die Konzession keinerlei Vorteile als die freigelassene Betrei¬
bung des Gewerbes gewähre. Bald gab sie auch ihren bedeutungslos
gewordenen Namen auf. Sie tauschte 1825 dafür den Carl Wilhelm
Wiehes ein, den Frau Meier in zweiter Ehe heiratete, und 1836 den
Fr. Wilhelm Buschmanns, des dritten Gatten der Witwe unseres
letzten Gymnasialbuchdruckers.

Die Ratsdruckerei, die ihr Privileg auf die Zeitung schon 1815
an das Scholarchat abgetreten hatte 1), behauptete sich noch bis 1837,
bis zum Tode ihres letzten Besitzers, und wurde dann ganz aufgelöst.
Ihre Einrichtung kaufte Franz Feilner, der sich 1830 niedergelassen
hatte 5). Mit ihr verschwanden, abgesehen von dem Zeitungsprivileg
und dem auf das „Wochenblatt", das der Senat Abraham Schlichte
übertrug, auch die letzten Einschränkungen, die den anderen
Druckern aufgelegt waren, denn die Klausel wegen der Tabaks¬
briefe war schon längst durch die Verhältnisse überholt worden.
Westphal hatte schon bald nach der Erlangung seiner Konzession
erkennen müssen, daß es auf dem ihm erlaubten Felde nicht mehr viel
zu ernten gab, da der Tabaksmarkt zeitweilig schlecht stand und die
Zigarre die Pfeife immer mehr verdrängte. Er war deshalb im Stillen
in die Gebiete der anderen eingebrochen, ja er hatte, ein Zeichen
dafür, wie lässig der Senat die Aufsicht über die Druckereien führte,
sogar Aufträge von Behörden bekommen. Das alles stellte sich 1824
heraus, als Westphal bat, seine Werkstatt seinem Sohne übertragen
zu dürfen. Die hohen Oberen aber machten gute Miene dazu und ge¬
währten ihm noch nachträglich die Genehmigung seiner ungesetz¬
lichen Volldruckerei.

Zu diesen sechs Druckern und ihren Nachfolgern gesellten
sich in den dreißiger Jahren noch zwei weitere — 1835 Simon Ern¬
sting und 1839 F. C. Dubbers, so daß am 24. Juni 1840 acht Offizinen

') Brem. Jb. 30, 365 f.
-) Bremisches Volksblatt 1840 Nr. 1: „Die Buchdruckerkunst in Bremen."

(Ein mit größter Vorsicht zu benutzender Artikel, was das Geschichtliche
anbelangt.)
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mit insgesamt 40 Gehilfen und 16 Lehrlingen die vierte Jahrhundert¬
feier 1) der Erfindung Gutenbergs festlich begehen konnten 2).

Für jeden dieser Drucker galt außer den Bundesgesetzen die
ihm bei seiner Niederlassung erteilte Weisung, daß er allen und jeden
hinsichtlich des Bücherwesens in Deutschland überhaupt, oder hier
besonders erlassenen oder noch ferner zu erlassenden Anordnungen
und Vorschriften Genüge leiste, die Zensur-Anordnungen gehörig be¬
folge, über die in seiner Officin zum Druck zu befördernden Bücher
und Schriften der vorgesetzten Behörde die geforderte Auskunft er¬
teile, keine derselben ohne die ausdrückliche Bemerkung, daß sie
mit seinen Lettern gedruckt sei, herausgebe, auch für jeden Miß¬
brauch, der von seinen Untergebenen mit seinen Pressen und Lettern
geschehen könnte, hafte und verantwortlich sei. Herstellen durften
die Drucker jede Art von Drucksorten und sich auch als Verleger
betätigen. Nur war es ihnen verwehrt, Nachdrucke zu machen, und
wenn sie periodische Blätter herausgaben, in diese Anzeigen und
Bekanntmachungen von Privatleuten usf., „worauf die .Wöchentliche»
Nachrichten' allein konzessioniert" sind, aufzunehmen, oder in den
Wirkungskreis des politischen Teils der „Bremer Zeitung" einzu¬
greifen 3). Erst 1843, als der Senat eine Neuregelung des Zeitungs¬
wesens vornahm und die Gründung zweier Tageszeitungen gestattete,
fiel auch das letzte Vorrecht des alten Blattes; doch blieb die Grün¬
dung politischer Journale schon durch das Bundesgesetz vom
9, Juli 1834 an die obrigkeitliche Erlaubnis gebunden. Zeitschriften
anderer Art dagegen konnte herausgeben, wer sich dazu berufen
fühlte. Der Senat erwog zwar zweimal, in beiden Fällen veranlaßt
durch Gesuche von Bittstellern, denen diese Freiheit unbekannt war,
ob er nicht auch sie konzessionspflichtig machen sollte. Das erstemal

*) Eine Beschreibung dieses Festes findet sich u. a. im Bremer Volksblatt
vom 30. Juni 1840.

2) Von diesen Firmen wechselten bis 1848 einige ihren Besitzer und damit
den Namen. F. W. Buschmann ließ die seine 1844 auf seinen Stiefsohn Bernhard
Wiehe übertragen. Westphals Druckerei ging nach dem Tode ihres Besitzersund
seines Sohnes durch verschiedene Hände, bis sie in den Besitz von Christian
Geffken (i. Firma Chr. Geffken & Co.) gelangte. Jöntzen verkaufte sein Ge¬
schäft an Wilhelm Wulff, und Ernstings Konzession übernahm 1840 die heute
noch bestehende Firma G. Hunckel. Neu gegründet wurde 1847 noch eine
Druckerei von G. C. Hartjen (bald darauf G. C. Hartjen Witwe).

3) T 5 e 8 a 1838 1. und 13. Juni. Entscheidung über Feilners Gesuch betr.
Herausgabe eines Blattes.
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— 1838 — kam er zu der Entscheidung, daß die Herausgabe eines
periodischen Blattes keiner obrigkeitlichen Konzession bedürfe 1), das
zweitemal — 1841 — beauftragte er die Zeitungskommission, zu über¬
legen und zu berichten, ,,ob die Herausgabe von Zeitschriften in
unserem Staate durch die Erteilung einer Konzession des Senats
künftighin zu bedingen sei 2)." Da aber die Zensoren offenbar mit
ihren „Überlegungen" nie fertig wurden — es finden sich nämlich
keine Anzeichen dafür, daß sie „berichteten" — blieb es bei dem, was
der Senat 1838 noch beschlossen hatte, nämlich den Buchdruckern
aufzugeben, „daß sie Druck und Ausgabe eines solchen Blattes erst
vornähmen, wenn sie der Zensurkommission davon Anzeige gemacht
und deren Anweisung, wie es mit der Besorgung der Zensur gehalten
werden sollte, erhalten haben 3)."

Da, wie wir hörten, der Leseeifer groß, aber die Mittel, ihn zu
befriedigen, bei den meisten Bremern knapp waren, wurde diese
Freiheit auch weidlich ausgenutzt, so daß außer der „Bremer Zeitung"
und den „Wöchentlichen Nachrichten" bald eine ganze Reihe von
unpolitischen Lokalblättern erschienen. Aber es war ein bieder¬
meierischer Leseeifer, dem sie dienten, und so waren es vornehmlich
harmlose Unterhaltungsblätter, die ihre Bezieher meist zweimal
wöchentlich mit Erzählungen, Gedichten, Rätseln, Anekdoten, ge¬
schichtlichen und geographischen oder sonstwie belehrenden Auf¬
sätzen unterhielten, fürsorglichen Hausvätern und -müttern Hausmittel
gegen die Gicht, gegen Bandwürmer, gegen Raupen im Kohl und
Rostflecken in der Wäsche empfahlen, auch städtische Angelegen¬
heiten erörterten, als da sind die schlechte Pflasterung der Straßen,
die Notwendigkeit einer Leichenhalle, die Rückständigkeit der Schu¬
len und dergleichen Dinge, und dem Bürgersmann Gelegenheit gaben,
im „Eingesandt" darauf aufmerksam zu machen, daß die Turmuhr
der Martinikirche seit 14 Tagen stehe und bei einem Neubau in der
Wilkensstraße leichtfertig aufgelegte Dachpfannen herabzustürzen und
dadurch Schaden anzurichten drohten. Mit ganz besonderer Vorliebe
aber befaßten sie sich mit dem Theater, auf das ja während der
Jahre der politischen Flaute, die den Karlsbader Beschlüssen folgte,
auch im übrigen Deutschland die Presse ihr Hauptaugenmerk rich-

1) Senats-Protokoll 1838, 1. u. 13. Juni.
2) Senats-Protokoll 1841, Januar 8.
3) Senats-Protokoll 1838, 1. u. 13. Juni und Akte T 5c 14 a: Franz Feilner.



6 Heinrich Tidemann,

tete 1). Sie besprachen eingehend die aufgeführten Stücke und die
Leistungen der Schauspieler, feierten beliebte Künstlerinnen in Ge¬
dichten, gaben abfällig kritisierten Mimen Gelegenheit zu Anti¬
kritiken, Theaterfreunden zu ,,Unvorgreiflichen Gedanken über das
hiesige Schauspiel", gaben Rückblicke auf die verflossene, Ausblicke
auf die kommende Spielzeit, machten Reformvorschläge, brachten
außerdem Theaterbriefe über auswärtige Bühnen und taten das alles
mit solch wichtigem Eifer, daß man glauben könnte, die Handelsstadt
wäre damals treulos abgefallen von ihrem alten Gott Merkur, um
Abgötterei zu treiben vor den Altären der leichtgeschürzten Musen.

Geleitet wurden diese Blätter fast durchweg von Angehörigen
kaufmännischer Berufe, denen die Literatur die Gespielin ihrer
Nebenstunden war, und ihr bremisches Urbild ist der „Bürger-
freund" gewesen, der seit dem 1. April 1816 im Verlage des
Druckers Georg Jöntzen zweimal wöchentlich — Donnerstags und
Sonntags — erschien. Sein Herausgeber kündigte ihn als gemein¬
nütziges Blatt an, das die Bestimmung habe, „dem Bürger in seinen
Mußestunden zur aufheiternden und nützlichen Zerstreuung zu die¬
nen und ihm Stoff zu geben, sich als aufgeklärter Mann mit seines
Gleichen angenehm zu unterhalten." Und der Redakteur, in den
ersten Jahren der Buchhalter Albert Töpken, sprach, indem er mit
der nach den Befreiungskriegen eingetretenen politischen Er¬
schlaffung des Bürgertums rechnete, die Hoffnung aus, daß Bremen
neben seiner politischen Zeitung auch noch ein Blatt wie das seine
halten werde, „vorzüglich da die politische Unterhaltung wegenMangel
an Ereignissen den größten Reiz verloren hat", und sagte den Lesern
zu, daß sie interessante Züge aus der neuesten Geschichte der Men¬
schen, der Natur und der Künste im geräuschlosen Bürgerleben für
die Entbehrungen der letzten Jahre schadlos halten sollten. Diese
Versprechungen erfüllte der „Bürgerfreund" denn auch, indem er
Aufsätze über die jüngste Vergangenheit, die noch den Geist der Be¬
freiungskriege atmen, Länderbeschreibungen, naturwissenschaftliche
und allgemein belehrende Artikel, Anekdoten, Gedichte, Rätsel und
Theaterkritiken brachte. So gab er seinen Lesern „Eine kurze Ge¬
schichte des deutschen Befreiungskrieges", beschrieb ihnen das Leben
von Helden dieser Zeit, Theodor Körners, des Herzogs von Braun-

') Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens. III S. 240.
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schweig und Andreas Hofers, alles in Fortsetzungen, führte sie in
ferne Länder, nach Paraguay, über den Kaukasus nach Georgien und
in das Innere Afrikas, unterrichtete sie über „die Verfertigung der
chemischen Feuerzeuge mit Zündhölzern", „die Entstehung des Torfs
in der Lüneburger Heide", über „die Kometen", bot ihnen in einem
„Beitrag zur Beförderung und Erhaltung des Wohlstandes" und ähn¬
lichen Artikeln praktische Lebensweisheit und erbaute sie durch
patriotische und hausbackene Gedichte. Bald aber wandte er sich
auch öffentlichen Fragen zu, erörterte einen „Vorschlag zur Errich¬
tung einer Witwenkasse", ein andermal zu einer Diskonto-Kasse in
Bremen; machte sich „Gedanken über eine Kanalanlage längs der
Weser", gab Anregungen „Zur Verbesserung der Straßenreinigung"
und was es dergleichen noch gibt. Da die „Bremer Zeitung" städtische
Angelegenheiten überhaupt nicht behandelte, wurde er bald das Sprach¬
rohr der öffentlichen Meinung über solche Dinge, durch das Bürger,
die Einfluß auf das Schicksal ihrer Vaterstadt nehmen wollten, ihre
Ansichten und Anregungen kundtaten. Mochten die Stimmen, die sich
da erhoben, dem Senat mitunter auch unangenehm in die Ohren
schallen, zum Einschreiten gaben sie ihm in den ersten anderthalb
Jahrzehnten keinen Anlaß, denn sie hatten auch nicht den leisesten
politischen Unterton. Der erklang erst, als die Julirevolution den
Kampf um die Verfassung von neuem entfachte und schwang auch,
nachdem die Gemüter sich wieder beruhigt hatten, weiter.

Aber, lebte der „Bürgerfreund" auch seitdem in der Welt der
liberalen Gedanken und tat, mehr unter dem Einfluß der herrschen¬
den Zeitstimmung als bewußt, das Seine diese auszustreuen, ein
politisches Blatt ist er trotzdem nicht geworden.

Jöntzen hatte mit seinem Unternehmen einen guten Erfolg. Es
erfreute sich rasch einer so großen Abnehmerzahl, daß er schon in
der 25. Nummer verkünden konnte, der „Bürgerfreund" werfe nach
Abzug der Unkosten einen jährlichen Überschuß von 100 Reichstalern
ab, den er zum allgemeinen Besten als Prämie zur Ermunterung ein¬
heimischer Gewerbe verwenden wolle. Auch gewann er trotz seiner Er¬
klärung, er könne bei dem wohlfeilen Bezugspreise — bei Pränume¬
ration 36, bei Subskription 42 Grote für das Quartal — eingesandte
Aufsätze nicht honorieren, in Bremen selbst eine rege Mitarbeiter¬
schaft, in deren Reihe sich, ein Zeichen, welch gutes Ansehen das
Blatt genoß, Männer wie Senator Deneken stellten, der Beiträge zur
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Geschichte Bremens lieferte, später auch Ferdinand Donandt, der
Verfassungsfragen behandelte, und Arnold Duckwitz, der Artikel
über Weserschiffahrtsangelegenheiten schrieb. Der gute Erfolg, den
Jöntzen mit seinem „Bürgerfreund" hatte, rief natürlich Mittwerber
auf den Plan, so daß in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine
verhältnismäßig große Zahl von Blättern gleichen Stils nach Lesern
suchte, manche mit dauerndem Erfolg, manche, ohne Widerhall zu
finden, und daher kurzlebig. Sie unterschieden sich, was die von
ihnen gepflegten Gebiete anbelangt, meist nicht viel von ihrem Vor¬
bilde, nur daß sie je nach dem Herausgeber und dem Publikum, mit
dem sie rechneten, eine verschiedene geistige Höhenlage behaupteten,
Ungefähr den gleichen Rang wie der „Bürgerfreund", an dem es sich
gelegentlich rieb, nahm das „Bremische Unterhaltungs¬
blatt für Leser aus allen Ständen" ein. Es erschien seit
dem 1. Februar 1822 im Verlage des Buchhändlers Wilhelm Kaiser
und wurde von Christ. Gottfr. Westphal gedruckt. Die Anregung
dazu scheint der damalige Redakteur der „Bremer Zeitung", Carl
Ernst Ludwig, also ein Fachmann, gegeben zu haben, der es auch bis
zu seinem Fortzug von Bremen leitete. Darnach zeichnete der Ver¬
leger selbst verantwortlich, bis es ihm gelang in C. C. Hoffmann —
damals Manufakturwarenhändler, später Bevollmächtigter der Braun¬
schweigischen Lotteriedirektion — einen geeigneten Schriftleiter zu
verpflichten. Seine besondere Note erhielt das Blatt dadurch, daß
es außer in Bremen Abnehmer und Mitarbeiter in Oldenburg hatte,
jedenfalls infolge der Geschäftsbeziehungen, die Kaiser dorthin
unterhielt, und deshalb auch Korrespondenzartikel über kirchliche
sowie politische Verhältnisse in dem Großherzogtum und Theater¬
berichte aus dessen Hauptstadt brachte.

Weit weniger angesehen war, wenn man dem „Bulletin der
Neuigkeiten" vom 12. März 1834 in Karl Herlossohns „Kometen"
trauen darf, die ,,A u r o r a". „Unsere Tagesblätter", meldet da ein
Giacomo Malefiko aus Bremen, „verfolgen ihren alten Lauf; der
„Bürgerfreund" und das „Unterhaltungsblatt", letzteres durchaus Ori¬
ginal, liefern oftmals recht interessante Aufsätze, Die „Aurora", von
dem hiesigen Buchdrucker Franz Feilner redigiert, entlehnt fast alles
und macht sich besonders durch ihre läppischen und wirklich abge¬
schmackten Theaterkritiken verhaßt .... Diese Zeitschrift wird nur
wenig gelesen, und in den Kaffeehäusern ist sie nicht mehr zu finden.
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Der Rezensent, wohl eine Person mit dem Redakteur, ist einem alten
beißigen Hunde, dem die Zähne fehlen, der durch sein Bellen also
nur erschrecken und keinen wirklichen Schaden anrichten kann, sehr
wohl zu vergleichen," Mag das gehässige Urteil, das so klingt, als
stamme es von einem in der „Aurora" gezausten Schauspieler, auch
übertrieben sein, einen hohen Rang kann man dieser auf herzlich
schlechtem Papier gedruckten „Zeitschrift für die gebildete Leser¬
welt" auch bei mildester Beurteilung nicht einräumen. Sie wurde in
der Tat, wie der Mann mit dem italienischen Decknamen angibt, von
Feilner zugleich geleitet, gedruckt und herausgegeben, war 1830 ge¬
gründet, erschien zunächst zweimal in der Woche, seit dem 1. April
1837 täglich mit Ausnahme des Montags, ein Unterfangen, das ihr
nicht gut bekommen sein muß, denn bald darauf scheint diese „Au¬
rora", von der sich in unserer Stadt nur die Jahrgänge von 1836 und
1837 erhalten haben, verblaßt zu sein.

„Das Interessante, was die neueste Literatur und insbesondere
die Journalistik Deutschlands zu Tage fördern", möglichst schnell
mitteilen, wollen, wie sie in ihrer ersten Nummer 1833 ankündigten,
die „Bremer Lesefrüchte, enthaltend Erzählungen, Beiträge
zur Geschichte und Kenntnis der Welt, nützliche Anweisungen, Anek¬
doten, Poesien, Rätselaufgaben". Ihr Verleger war Westphal, ihr
Redakteur erst C. C. Hoffmann, derselbe, der eine Zeitlang auch dem
Unterhaltungsblatt vorstand, und seit 1838 Constantin Dreyer, Lehrer
seines Zeichens und Geschäftsführer bei Westphal. Das Blatt hielt,
was sein langatmiger Titel versprach, freilich ohne daß seine Früchte
gerade auf dem Gipfel des Parnasses gepflückt waren.

Noch billigere Fracht führte „Das Dampfschiff, Eine Zeit¬
schrift für Freunde des Ernstes und Frohsinns", das die Druckerei
F, W. Buschmanns am 1, April 1838 unter dem Kommando wiederum
C, C. Hoffmanns vom Stapel laufen ließ: Erzählungen in Fortsetzun¬
gen, Humoresken, Anekdoten, Logogryphe, Charaden, Gedichte, alles
für anspruchslose Leser, Unterhaltungsware, wie sie heute die Sonn¬
tagsbeilagen vieler Blätter vertreiben.

An die Gebildeten wendete sich das „Bremische Conver-
sationsblat t", das seit dem 3. Mai desselben Jahres von Joh.
G. Heyse herausgegeben und von dessen Sohn Ludwig Wilhelm redi¬
giert wurde. Es sollte „in Beziehung teils auf Literatur und Kunst,
teils auf unsere einheimischen Angelegenheiten" die im gleichen Ver-
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läge erscheinende „Zeitung", von der es aber völlig getrennt blieb,
ergänzen und wurde zweimal wöchentlich, Sonntags und Donnerstags,
in halben oder nach Bedürfnis in ganzen Bogen ausgegeben. Die ein¬
zelnen Nummern zerfallen in zwei Teile, deren erster Erzählungen,
literarische Aufsätze und Besprechungen enthielt, während der zweite
als Sprechsaal für Bremens öffentliche Angelegenheiten diente. Doch
finden sich auch Gedichte, Reisebeschreibungen und geschichtliche
Abhandlungen. Der Ton des Blattes bei der Besprechung heimischer
Fragen war ein ruhiger und sachlicher; der Redakteur nahm den
Standpunkt ein, daß „jede leidenschaftslos sich aussprechende und
auf Gründe sich berufende Überzeugung über öffentliche Angelegen¬
heiten ein Recht hat, das Organ der Tagespresse in Anspruch zu
nehmen" (Nr. 13 vom 14. Juni 1838, Seite 92, Fußnote)'.

Es lieferte in der Regel Originalartikel oder selbstverfaßte Über¬
setzungen aus ausländischen Blättern, nebenbei entlehnte es auch
ausnahmsweise Interessantes aus anderen Zeitschriften (Jg. 1839
Seite 64). Unter seine Mitarbeiter zählte es den Direktor der Ge¬
lehrtenschule, Dr. Weber, der über Schillers Dramen schrieb, Dr.
Adolf Stahr, den bekannten Literarhistoriker, der damals am Gym¬
nasium in Oldenburg tätig war und Aufsätze über die neueste sowie
über die deutsche klassische Literatur lieferte, Karl Ferdinand
Dräxler, den unter dem Namen Dräxler-Manfred bekannten Dichter,
der durch Novellen und Erzählungen vertreten ist, dazu eine Reihe
ernsthafter ungenannter bremischer Mitarbeiter, kurz, es war eine
recht gediegene und durchaus nicht gehaltlose Zeitschrift.

Noch mehr städtischen Angelegenheiten zugewandt war das zwei
Jahre später gegründete „Bremische Volksblat t", das sich am
24. Juni 1840 einstellte. Es war besonders auf den Handwerksmeister zu¬
geschnitten, dem es neben dem üblichen Unterhaltungsstoff bremische
Tagesneuigkeiten und Einsendungen über allerhand Mißstände, Auf¬
sätze und Artikel über seine Nöte — aber ohne politischen Bei¬
geschmack — vorsetzte. Dabei tat es modern, forderte z. B., man
sollte endlich die alte Stadtwage abbrechen und neu aufbauen, so un¬
passende Straßennamen wie Sögestraße, Im krummen Arm, Auf der
Tiefer, durch schönere ersetzen usf.

Literarischer eingestellt als das Volksblatt war wiederum „D i e
Union. Ein Original-Blatt für die gebildete Lese-Welt", mit dem
1842 Martin Siedenburg als Herausgeber und Redakteur hervortrat.
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Im Hauptamt „Lehrer in Buchhaltung, kaufmännischem Briefstil
usw."; daneben auch Dichter und Erzähler und dabei offenbar ein
Mann von besserem Geschmack, wußte er seine Zeitschrift auf einer
gewissen Höhe zu halten, indem er Beiträge von namhafteren Schrift¬
stellern wie Ernst Keil, Levin Schücking, L. M. Fouque, Gedichte von
Geibel, Freiligrath, Herwegh brachte, neben denen sich die bremi¬
schen Tagesneuigkeiten und Eingesandts aus dem Leserkreise oft klein¬
lich genug ausnehmen. Im übrigen bot er, was die anderen Blätter
auch boten, nur daß er, soweit das bei einer unpolitischen Zeitschrift
überhaupt festzustellen ist, in politischen Dingen mehr auf dem rech¬
ten Flügel stand. So wird Smidt an einem Artikel über Herweghs „Ge¬
dichte eines Lebendigen", in dem Siedenburg zwar deren dichterischen
Wert anerkannte, aber des Verfassers „Wüten nach dem, was er Frei¬
heit nennt", aufs schärfste verurteilte, seine helle Freude gehabt
haben 1). Wurde doch hier in dem Geiste gewirkt, den er ein Jahr
später Haenlein gegenüber vertrat, als er ihm die Besprechung von
Freiligraths „Glaubensbekenntnis" in der Weserzeitung sandte (Br. Jb.
31, 409 f.). 1844 ging die „Union", die anfangs in der Buschmann-
schen Druckerei hergestellt wurde, in den Verlag von G. Hunckel
über, der sich von da ab selbst als verantwortlicher Schriftleiter be¬
zeichnete. Nur 1846 und 1847 stellte er eigene Redakteure an, erst
P. M. Bruck, dann Dr. jur. Friedrich Pauer. Aber er hatte mit beiden
wenig Glück, Sie führten das Blatt nicht im Sinne des Besitzers und
bereiteten ihm mannigfache Unannehmlichkeiten, die Hunckel in der
letzten Nummer des Jahrgangs 1847 andeutete, indem er in einer
Einladung zu neuem Bezug ausführte, die „Union" hätte sich im ver¬
flossenen Jahre durch mehrere Redaktionswechsel hindurchgewunden,
,,die sie bald hier- bald dorthin auf Abwege zu führen suchten, einmal
in den Sumpf lokal-feindlicher Parteilichkeit, ein andermal auf ein
allzu ausgedehntes politisches Gebiet." Sie solle im kommenden
Jahre wieder ihre alten Aufgaben erfüllen und werde sich vor allem
„die Besprechung der Interessen ihrer Vaterstadt und nächstdem des
Vaterlandes zum Gesetz machen, ihre Gebrechen mit Freimut tadeln,
an ihren Fortschritten lebhaften Anteil nehmen". Töne, die schon an¬
kündigen, welche Richtung die Union kein Vierteljahr später ein¬
schlug. Wie die meisten Blätter dieser Art schwenkte sie am 8. März
1848 sofort in die Bewegung der Massen ein, und Siedenburg, der

') Die Union 1843, Nr, 11—13.
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auch, als er aufgehört hatte ihr Herausgeber zu sein, ein treuer Mit¬
arbeiter geblieben war, begrüßte diesen Tag, an dem Bremen „die
rostigen Riegel der Kinderstube sprengte, in der so viele seiner
würdigsten und vollwüchsigsten Söhne eingesperrt waren".

Zu dem kleinen Mann redete der „Courier an der Weser.
Eine Zeitschrift für Bremen und Umgebung" (später Bremer Courier),
den Nikolaus Arnold Ordemann seit dem 1, Januar 1846 in die bre¬
mische Welt schickte. Sein Herausgeber suchte noch mehr als die
anderen Blätter dieses Schlages freiwillige Mitarbeiter unter seinen
Lesern und versprach in seiner Ankündigung, alle Artikel über hiesige
Zustände und „jede in unsern Mauern vorfallende Kleinigkeit, die
bei den Lesern Teilnahme oder Heiterkeit erregen kann," prompt ab¬
zudrucken.

Er wandte sich damit an die in den vierziger Jahren stets wach¬
sende Neigung seiner Mitbürger, öffentliche Zustände in Zuschriften
an solche Blätter zu bekritteln. So kleinlich, ja lächerlich diese Er¬
güsse mitunter auch wirken, ohne ernstere Bedeutung waren sie
darum doch nicht. Es sprach sich in ihnen der immer reger er¬
wachende Wunsch aus, Einfluß zu gewinnen auf die heimischen Ver¬
hältnisse und teilzuhaben an den Staatsgeschäften. Ihre Verfasser
entstammten durchweg den Schichten unserer Bevölkerung, denen die
Tür zum Konvent und damit jegliche Einwirkung auf das Stadt-
regiment verschlossen war, eben den Schichten, die sich im März
1848 erhoben und dem Senat eine Verfassung entrissen. Vorzeichen
also, wenn auch schüchterne und zaghafte, waren diese Einsendungen,
die vielstimmig verkündeten, wo den mittleren und kleinen Bürgers¬
mann in seinem Alltag der Schuh drückte, und nur wer sie über¬
sieht, den kann es bedünken, als sei der Fastnachtssturm im tollen
Jahre bei uns schier unvermittelt losgebrochen, Politischen Unter¬
klang hatten diese Äußerungen der öffentlichen Meinung freilich
nicht, und noch weniger waren sie Ausflüsse einer bestimmten poli¬
tischen Gesinnung, wohl aber Zeugnisse einer weit verbreiteten Unzu¬
friedenheit, die sich im Nörgeln Luft machte und, was noch schwerer
wiegt, oft auch Zeugnisse dafür, daß man sich zurückgesetzt fühlte.
Dieser Stimmung kam der „Bremische Courier" viel weiter entgegen
als die übrigen Lokalblätter, und so konnte es nicht fehlen, daß er
seine Mappe meist voll hatte und dem Kleinbürger ein willkommener
Bote war. Nach zwei Monaten schon, rühmte sein Herausgeber, zählte
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er tausend Abnehmer. Er war auch so recht nach dem Geschmack
des einfachen Mannes damals, brachte leichte Unterhaltungslektüre,
meldete Diebstähle, Prügeleien, Unglücksfälle und Selbstmorde, er¬
zählte schnurrige Vorfälle, die sich auf Markt und Gasse ereignet,
auch allerhand Klatschgeschichten, am liebsten aber machte er sich
zum Sprachrohr der Unzufriedenen aller Art, Er ließ den Jacobus
major die Stadt durchwandern und sich über Mängel, die er darin
sah, ereifern, über schlechte Wege, nachlässige Straßenreinigung und
über die Erleuchtungssteuer. Auch zeigte er ein Herz für die armen
Leute, rügte die hohen Brotpreise, tadelte Arbeitgeber, die ihren
Arbeitern in Zeiten der Beschäftigungslosigkeit Vorschüsse abschlugen
und schalt, daß den Armen, die auf die öffentliche Wohltätigkeit an¬
gewiesen waren, minderwertiger Torf geliefert werde. Mit großer
Vorliebe aber trat er für die Vorstädter ein, die sich in vielem hinter
die Alt- und Neustädter zurückgesetzt fühlten. Besonder» stark war
da sein und seiner Einsender Unwille über die Torsperre, der immer
wieder zu Wort kam. Nebenbei gesagt, ein Zeichen dafür, daß der
Sturm auf die Torhäuser am 6. März 1848 nicht nur Ausbruch der
Zerstörungswut radaulustiger Burschen war. Trotzdem irrt Ludwig
Salomon, wenn er in seiner Geschichte des deutschen Zeitungs¬
wesens 1) sagt, daß der Courier nachdrücklich die demokratische
Tendenz verfolgte. Das war erst nach der Märzrevolution der Fall.
Bis dahin fehlt dem Blatte jede, auch die leiseste politische Färbung.
Ordemann, der später einer der eifrigsten Demokraten war, mag
seine Überzeugung schon von Anfang an in sich getragen haben,
durchklingen ließ er sie jedoch bis zum Umschwung nie, Im Gegen¬
teil, er nahm sogar gelegentlich den Staat gegen Einsender in Schutz
und feierte Smidt in einem Gedicht. Auch war er durch und durch
Bremer Lokalpatriot, schrieb Romane, die in der Vergangenheit un¬
serer Stadt spielten, und feierte seine Heimat in wirklich warm
empfundenen Versen. Mit politischen Fragen gab er sich in seinem
Blatte überhaupt nicht ab, und die Berichte über die Konventsver¬
handlungen, die er brachte, waren der darüber bestehenden Vor¬
schrift gemäß — wir werden noch von ihr hören — streng sachlich.
Er mag dazu beigetragen haben, die Unzufriedenheit in den Reihen
seiner Leser zu schüren, aber bestimmte politische Ziele verfolgte auch
er nicht.

!) III. Band S. 384.
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Ganz andere Wege als diese Blätter ging der „Patrio t", den
der Obergerichtsanwalt Dr. F. L. Voget 1) 1838 auf 1839 im Verlage
von Schünemann herausgab. Er brachte zwar auch Erzählungen, Ge¬
dichte und geschichtliche Aufsätze, besonders aus Bremens Ver¬
gangenheit, aber er setzte sich die Aufgabe, deutschen Bürgergeist
und echte Religiosität zu verbreiten. „Unser Patriot", sagte Voget in
der ersten Nummer, „liebt deutsches Volk und Vaterland und hofft
solchen Patriotismus ebensowohl im Streben nach anderen Bedin¬
gungen menschlichen Wohlseyns, als gerade der eigentlich sogenann¬
ten politischen zu betätigen. ... Zu dem Ende darf er Alles be¬
rühren, was geschieht und geschehen; und wie ihn das auf höhere
Uberblickung auch der politischen Ereignisse führen wird, insofern
diese aufgehört haben, dem Gespräch des Tages und dem Zeitungs-
Eigentum anzugehören, so kann der Patriot auch eine besondere
Aufmerksamkeit dem Wogen und Treiben der Literatur nicht ver¬
sagen." Auch Belletristisches will er bieten, nebst allem, was man
sonst unter dem schönen Schilde der Gemeinnützigkeit zu
Markte bringt. In allem will er sich der Gemeinfaßlichkeit, der
Volksmäßigkeit befleißigen. Anonymität weist er zurück, denn er ist
überzeugt, daß der Krebsschaden unserer Journalistik in nichts
anderem so sehr wie darin zu suchen sei.

Diese Aufgaben suchte er zu erfüllen, indem er u. a. mit einem
längeren, durch mehrere Nummern laufenden Aufsatz „Zur Erinne¬
rungs-Feier der Wiedergeburt Deutschlands und insbesondere der
Befreiung Bremens im Sieges-Jahre 1813" den Geist der Freiheits¬
kriege wieder zu erwecken strebte, in einem anderen Betrachtungen
über „Das Verhältnis des Patriotismus zum Christentum" anstellte,
in „Bildern aus Bremerhaven" das Leben in dem jungen Hafen, sowie
das Treiben der Auswanderer schilderte und Wilhelm von Kügelgen
„Etwas über Kunstkritik" sagen ließ.

Aber es war wohl kein Raum in Bremen für ein derartiges Blatt.
Die Ankündigung versprach zwar, daß jährlich 2 Bände oder 50
Nummern wöchentlich, in der Regel zweimal, ausgegeben werden
sollten, doch der „Patriot" brachte es nur auf einen Band, dann
stellte er sein Wirken wieder ein.

J) Vgl. über ihn Bremische Biographie S. 5C6.
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2. Die Vorzensur bis zur Julirevolution.

Es ist ein im großen und ganzen ziemlich eintöniges Bild, das
hier von dem bremischen Zeitschriftenhain gezeichnet wurde, das
auch nicht an Farbe gewinnen würde, wollte man fortfahren und
noch einige andere Blätter verwandten Schlages, die uns mehr oder
weniger vollständig überliefert sind, anführen, nämlich den „Bremer
Telegraph", das „Bremer Abendblatt", die „Sammlung gemein¬
nütziger Notizen", das „Bremer Sonntagsblatt", die Zeitschrift „Por-
zia" und andere 1).

Alle diese Blätter nun hatten den Zensurrechen zu passieren.
Und dazu kam, was die Drucker sonst noch an Drucksachen bis zu
20 Bogen herstellten, aber diese nur, wenn sie für die Öffentlichkeit
bestimmt waren. Denn dem geschäftlichen und privaten Bedarf
dienende Presseerzeugnisse den Karlsbader Beschlüssen zu unter¬
stellen und die Zensurpflichtigkeit auf kaufmännische Zirkulare,
Preislisten u. dgl. oder gar auf Hochzeitsgedichte und Visitenkarten
auszudehnen, wie andere Bundesstaaten, z. B. Preußen, das taten, da¬
zu bestand natürlich nicht die leiseste Neigung.

Das Verfahren der Zensoren war das denkbar einfachste. Es war
ihre Auffassung, daß die Zensur sich „nach ihrer eigentlichen Be¬
stimmung nur auf Zulassen und Verbieten beschränkt"-). Einzelne
Ausdrücke oder ganze Sätze zu ändern, wie es ihre Amtsgenossen
in manchen anderen Staaten pflegten, also „zu einer Bevormundung

') Sie sind aufgezählt in Hubert Wanias Verzeichnis der in Bremen er¬
schienenen Zeitungen und Zeitschriften (im 27. Bande des Brem. Jahrbuches
Seite 140 ff,), das aber nur diejenigen nennt, die in Bremen aufbewahrt werden
und schon deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Smidt spricht
in Briefen aus dem Jahre 1847 von dem Dutzend Lokalblätter, die damals
gleichzeitig hier bestanden. (An Banks in Hamburg, 26. Juni 1847, aufbewahrt
im Smidtarchiv, und am 27. August 1847 an v. Canitz, Staatsarchivs T 5 e
12 c 3 c.) Ist diese Zahl nicht absichtlich übertrieben, so wird Wanias Liste
noch sehr zu ergänzen sein, denn sie ergibt für dieses Jahr längst kein Dutzend
solcher Blätter. Soweit bis jetzt zu sehen ist, fehlt darin das „Fremden-
b 1 a 11", das Feilner herausgab (erwähnt im Senats-Protokoll vom 29. Oktober
1834 und im „Bremischen Unterhaltungsblatt" 1835 Nr. 13 und 14) und „D e r
Beobachte r", dessen Herausgabe der Senat am 13. Juni 1838 gleichfalls
Feilner gestattete, und endlich der „Leuchtturm" Ernst Keils, der 1846/47
acht Monate in Bremen gedruckt wurde (Staatsarchiv T 5e 8a 21. Oktober 1846
u. Salomon, Geschichte d. deutschen Zeitungswesens Bd. III. Seite 521).

-) Horn in seinem Bericht vom 17. XII. 1819 T 5e 12 c 3 a 1. Ahnlich im
Bericht der Zensurkommission vom 9. April 1839 T 5 e 8 a.
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mittelst eigenmächtiger Abänderung des zur Zensur Vorgelegten" 1 ),
dazu glaubten sie kein Recht zu haben. Sie begnügten sich deshalb da¬
mit, falls es ihnen nicht nötig schien, einer Schrift oder einem Artikel
das Imprimatur ganz zu verweigern, die bedenklich erscheinenden
Stellen zu streichen. In den ersten Jahren überließen sie es dann
dem Verfasser, ob er seinen Text wieder zusammenflicken und das
Ausgefallene durch Harmloseres ersetzen oder seinen Lesern, sei es
durch Striche, sei es durch weiße, mitunter als „Censurlücke" be¬
zeichnete Stellen im Druck kundtun wollte, daß die Presseaufsicht
ihres Amtes gewaltet habe. Später aber, als sie damit unliebsame Er¬
fahrungen gemacht hatten — denn solche Lücken waren ja erst recht
geeignet, die Phantasie unruhiger Köpfe anzuregen, auch riefen sie
immer von neuem im Publikum den Ärger über das Bestehen der
Zensur wach —, verlangten sie, daß die Spuren ihrer Tätigkeit ver¬
wischt wurden und erteilten dem Redakteur der Zeitung den Auf¬
trag, sich einen Vorrat genehmigter Artikel als Ersatz für in letzter
Stunde gestrichene anzulegen. Auch waren sie, je gewitzter sie
wurden, bemüht, vorzubeugen. Sie gaben den Zeitungen bei Vor¬
gängen in anderen Staaten, deren Besprechung diesen vielleicht nicht
recht gewesen wäre, Winke, vorsichtig zu sein, oder geboten gänz¬
liches Stillschweigen darüber. Häufig geschah das auf Veranlassung
Smidts oder auf den Wunsch der Gesandten bei den Hansestädten.
Hin und wieder versuchten sie auch die Verantwortung von sich ab¬
zuwälzen und gaben Verfassern von Schriften, die Bremen Unge-
legenheiten bereiten konnten, den freundlichen Rat, sie in einem
andern Bundesstaate drucken zu lassen; mochten dann dessen Zen¬
soren sehen, wie sie damit fertig wurden.

Aber solche Künste wollen gelernt sein, und deshalb mußten
unsere Zensoren, die so plötzlich und wider Vermuten an ihr schwie¬
riges Amt geraten waren, noch manches Lehrgeld bezahlen, bevor sie
es einigermaßen verstanden, sich möglichst unbehelligt durch alle
Bedrängnisse hindurchzuwinden.

Alle die trüben Ahnungen nämlich, die den Senat bedrückten,
als er im Oktober 1819 die vom Bunde verhängten Preßgesetze las,
erfüllten sich in den 28 Jahren des Bestehens der Zensur nur allzu¬
sehr. Mochte unsere Kommission bei der Durchsicht der ihr vor-

l ) Sraidt an Canitz 27. IV. 1827 T 5 e 12 c 3 c.
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gelegten Zeitungen und Manuskripte noch so sehr darauf bedacht
sein, die Empfindlichkeit der übrigen deutschen Regierungen zu
schonen, sie hatte doch immer wieder Vorwürfe namentlich Preußens
und Österreichs zu hören, und Smidt, Bremens Vertreter in aus¬
wärtigen Angelegenheiten, mußte ungezählte kostbare Stunden
opfern, um die Gesandten und Minister dieser Staaten zu beschwich¬
tigen, die in ihren Beschwerden über die lässige Handhabung der
Zensur in Bremen sich oft in der schärfsten Tonart gefielen und
sehr rasch mit schroffen Drohungen losschössen, also gegen den Ben¬
jamin unter den deutschen Bundesstaaten mit einem Schneid ver¬
fuhren, den sie gegen mächtigere Genossen wohl kaum angewandt
haben werden.

Gleich eine der ersten Leistungen unserer Zensoren, wenn nicht
gar die erste überhaupt, zog über Bremen ein Ungewitter zusammen,
fast so schwer wie jenes, das Bercht im April 1818 heraufbeschworen
hatte 1). Die Ursache davon war eine Predigt, die Pastor Dräseke
in der St. Anschariikirche am 24. Oktober 1819 hielt und dann
drucken ließ. Wilhelm von Bippen hat diesen Fall ebenso eingehend
wie erbaulich in seinem Aufsatz „Die Predigt vor der Zensur" be¬
handelt 2). Der weit über Bremen hinaus geschätzte Kanzelredner,
ein Mann von ausgeprägter nationaler Gesinnung, wandte sich darin
in seiner feurigen Art gegen die Karlsbader Beschlüsse, pries die
Freiheit als die Bildnerin edler echter Männer und sprach unver¬
hohlen aus, daß er die Sache des Volkes für gerecht, die Verfolgung
der deutschgesinnten Männer für ungerechtfertigt hielt. Schumacher,
dem die Predigt zur Zensur vorgelegt wurde, las sie mit großen Be¬
denken, nicht etwa weil ihm die Gesinnung, die daraus sprach, ent¬
gegen war, sondern weil er fürchtete, daß sie auswärts Anstoß er¬
regen könnte. Er war aber trotzdem geneigt, sie zuzulassen. Um ganz
sicher zu gehen, sandte er sie jedoch auf den Rundlauf durch die
Kommission; diese entschied sich dafür, man solle Dräseke auf die
anstößigen Stellen aufmerksam machen und es ihm überlassen, ob er
sie ändern oder herausnehmen wolle. Wenn er vorzöge, sie durch
Lücken im Druck kenntlich zu machen, schrieb Horn, „so würde ich
für die Kommission nichts Übles sehen, indem solches ein Zeugnis

!) Bremisches Jahrbuch Bd. 30 Seite 379 ff.
2) W. v. Bippen, Aus Bremens Vorzeit. Bremen 1885. Seite 154—174.

Bremisches Jahrbuch. 2
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gäbe, daß unser Staat den Bundesgesetzen (auch den lästigen) ernst¬
lich zu gehorchen denkt". Und Dräseke entschied sich für die Lücken.

Acht Wochen gingen hin; unsere Zensoren hatten die Predigt
schon vergessen. Da wurden sie recht unsanft an sie erinnert. Ab¬
drucke davon waren nach Hannover gekommen, von da dem Grafen
Münster nach Wien, wo gerade die Ministerialkonferenzen stattfan¬
den, geschickt worden, und dieser hatte sie an Metternich weiter¬
gegeben, der sie schleunigst lithographieren und die Abzüge an
mehrere Gesandte verteilen ließ. Diese berichteten an ihre Regierun¬
gen, und am 26. Dezember liefen von Österreichs, Preußens und
Hannovers Gesandten bei den Hansestädten aus Hamburg gleich¬
zeitig drei Schreiben beim Senat ein, die den Weihnachtsfrieden
unserer Ratmannen recht beträchtlich störten. Es war eine sehr deut¬
liche Sprache, die diese Noten redeten, und die Minister der drei
Staaten hatten sich offensichtlich genau über sie verständigt. Die
Predigt, schrieb der preußische Gesandte, gebe einen neuen Beweis
dafür, wie sehr die Religion gemißbraucht und selbst die Kanzel von
übelwollenden Geistlichen dazu benutzt werde, um Unzufriedenheit
mit den Regierungen, bösartige Gesinnungen und Keime des Aufruhrs
im Volke zu verbreiten. Er wünsche zu wissen, welche Ahndung der
Senat gegen den Pastor und gegen die Zensurbehörde verfügt habe,
und machte darauf aufmerksam, daß sein König sich unter Um¬
ständen genötigt sehen werde, jede den Gesetzen des deutschen Bun¬
des angemessene Maßregel gegen den Rat in Anwendung zu bringen.
Noch schärfer fuhr der österreichische Ministerpräsident, Freiherr
von Binder-Krieglstein los. Ihm erschien die Predigt „als einer der
frevelhaftesten Unfuge der neueren Zeit". Als Druckschrift gehöre sie
zu den aufrührerischsten Libellen. Als Handhabung der Zensur beweise
sie die unverantwortlichste Umgehung der Bundesbeschlüsse. Aber
er blieb nicht beim Tadeln Dräsekes und der Zensoren stehen. Er
griff den Senat selbst an. Die Regierung des Staates, sagte er, der
einen solchen Unfug zu dulden bereit sei, müßte unbedingt „als der
Verschwörung gegen jede bestehende gesetzliche Ordnung der Dinge
selbst zugetan, als Mithelferin zu dem erreichten Zwecke betrachtet
werden". Wenn der Kaiser nicht sofort eine Bundesexekution oder
dergleichen gegen Bremen in Antrag bringe, habe die Stadt es nur
seinem gnädigen Willen zu verdanken, daß er den Weg einer rück¬
sichtsvollen Schonung dem ihm zustehenden gesetzlichen vorangehen
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lasse. Bei der unter Diplomaten üblichen Höflichkeit blieb nur der Ver¬
treter Hannovers Freiherr v. Düve, der zwar auch die Predigt aufs
schärfste verurteilte, aber sich mit der Erkundigung begnügte, welche
Maßregeln Bremen getroffen habe oder zu treffen gedenke, die seiner
Regierung im Interesse der Ruhe und Ordnung im Königreich Han¬
nover notwendig schienen.

Diese drei Noten, welche die Gesandten zur Verstärkung des
Eindrucks am selben Tage aus Hamburg abgesandt hatten, trafen den
Senat nicht ganz unvorbereitet. Smidt, der wegen der Ministerkonfe¬
renzen in Wien weilte, hatte ihnen bereits gemeldet, was bevorstand.
Schon gegen Mitte Dezember hatte er von dem Aufsehen, das
Dräsekes Predigt unter den in der Kaiserstadt versammelten Diplo¬
maten erregte, munkeln gehört und nach Hause berichtet, daß die
drei Staaten Beschwerdeschriften vorbereiteten. Die Sache war ihm
in jeder Weise peinlich und schien ihm Bremens Interessen, die er in
Wien vertreten sollte, obwohl er dorthin nicht als offizieller Ver¬
treter, ja sogar gegen den Wunsch Metternichs gekommen war,
wieder einmal sehr zu bedrohen 1). Er glaubte durch seine Unter¬
redung mit Metternich am 6. Dezember den Mächtigen über den Ar¬
tikel der „Bremer Zeitung"beruhigt und sich sowie seinen Staat vom
Verdacht umstürzlerischer Gesinnungen gereinigt zu haben-), und
iiun drohte Dräsekes Predigt wieder alles Mißtrauen, das Österreich
gegen Bremen hegte, aufzurühren. Es ist deshalb begreiflich, daß er
recht verärgert nach Hause schrieb. Wieder war es ein „Fremder", der
seine Stadt in solche Ungelegenheiten brachte; erst der Preuße
Bercht und nun der 1814 aus Ratzeburg berufene Pastor. Es sei sel¬
ten, meinte er, daß ein geborener Bremer uns politische Unannehm¬
lichkeiten zugezogen habe, sondern es geschehe in der Regel nur
durch eingebürgerte Fremde, „die durch bremische Anerkennung ihrer
wirklichen Verdienste übersättigt, sich von dem Standpunkt bremischer
Bescheidenheit dispensieren zu können glauben". Am 17. Dezember
sollte er hören, wie Metternich über die Sache dachte. Der Fürst
nahm ihn, als er zu Gast bei ihm war, in ein Nebenzimmer und hielt
ihm ganz besonders die ausgelassenen Stellen vor. Das Publikum
müsse im Vergleich mit dem, was wirklich gesagt sei, bei diesem Aus-

') v. Bippen, Johann Smidt, Bremen 1927, S. 220 ff.
-) Bremisches Jahrbuch Bd. 30 Seite 393 f.
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gelassenen so viele eigene Dinge denken, daß es beinahe besser ge¬
wesen wäre, man hätte gar nichts gestrichen, Der Kaiser selbst habe
die Predigt gelesen und finde es unbegreiflich, daß dergleichen nach
Erfolg der Bundesbeschlüsse vom 20. September in Bremen noch
öffentlich von der Kanzel gesagt werde und noch viel mehr, daß man
es habe drucken lassen. Se, Majestät sei entschlossen, von allen Be¬
fugnissen, die ihm die Bundesbeschlüsse gäben, Gebrauch zu machen.
Endlich sprach der Staatskanzler noch die Hoffnung aus, daß der
Rat ernstliche Maßnahmen ergriffen habe, und bat, diesem zu schreiben,
daß der Kaiser an dem, was er darin tue oder lasse, ein lebhaftes
persönliches Interesse nähme. Das alles hatte Smidt dem Senat be¬
richtet und seinem Unmut über den Verfasser der Predigt kräftigen
Ausdruck gegeben.

Also der Senat mußte handeln. Aber er nahm die Sache nicht so
schwer wie sein Gesandter. Der Unterschied zwischen dem würdigen
Geistlichen, den ein Dutzend Jahre später der König von Preußen
als Generalsuperintendenten und Bischof nach Magdeburg berief, und
dem Bilde, das die beschwerdeführenden Mächte von ihm malten, war
zu kraß; er mußte, so ernst der ganze Zwischenfall auch war, Heiter¬
keit erwecken. Am 30. Dezember wurde Dräseke vor eine Senats-
kommission geladen, um einen strengen Verweis zu erhalten. Er
mußte anhören, daß seine Regierung ihm einen sehr ernsten Tadel er¬
teile und ihm bei Verlust des Bürgerrechts und der Stadtwohnung
verbiete, in seinen künftigen Predigten auf politische Geschehnisse an¬
zuspielen, denn Bremen bedürfe der Freundschaft der Bundesstaaten,
die er von der Stadt abgewendet habe. Der so Ermahnte gelobte Bes¬
serung und versprach, wenn es nötig sei, den Druck seiner Predigten
für die Stadt zu unterlassen. Dann wurde das Protokoll unterzeichnet
und damit die hochoffizielle Szene geschlossen. Ihr folgte eine ver¬
trauliche Eröffnung, die nicht aufgezeichnet wurde, aber wohl in einer
Art Entschuldigung bestand, daß der Senat unter dem Zwange der
Verhältnisse handle, denn der ganze Vorgang war den daran be¬
teiligten Senatoren nicht minder peinlich als dem Gemaßregelten. Es
kam ihnen ja nur darauf an, die erregten Regierungen zu begütigen, und
das konnten sie ja auch nun mit ruhigem Gewissen tun, indem sie
ihnen berichteten, welch scharfe Strafen sie dem Verfasser der revo¬
lutionären Predigt angedroht hatten. Als auch das geschehen und
die drei Gesandten im Besitze der Beruhigungsbriefe waren, kam der
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Senat noch einmal auf die Angelegenheit zu sprechen und erörterte in
seiner Sitzung am 5. Januar 1820 die Frage, wie man Dräsekes red¬
nerische und schriftstellerische Tätigkeit beaufsichtigen könne. Er
faßte den Entschluß, ihm den Druck seiner Predigten nicht zu unter¬
sagen, gab aber den Senatoren, die seine Kirche zu besuchen pflegten,
den Auftrag, dem Präsidenten Nachricht zu geben, wenn sie etwas
Anstößiges darin fänden. Doch beschloß er vorsichtshalber dies con-
clusum ,,in Haie", also geheim zu halten.

Damit war die Angelegenheit beigelegt, denn auch die drei Re¬
gierungen kamen nicht mehr darauf zurück. Sie fragten nicht einmal,
wie der Senat gegen die Zensoren, deren Bestrafung sie doch ebenfalls
gefordert hatten, verfahren sei. Hätten sie darauf bestanden, dann
wäre die Verlegenheit in unserem Rathause allerdings groß gewesen;
denn wie hätte die bremische Regierung ihre eigenen Mitglieder maß¬
regeln sollen? Aber es genügte Metternich — er war ja der Leiter
des Feldzuges gewesen — offenbar, einmal bedrohlich die Faust ge¬
zeigt und nicht nur Bremen, sondern auch anderen Staaten kundgetan
zu haben, wie streng er auf die Beobachtung der neuen Preßgesetze
zu halten gedenke.

Hatte der Staatskanzler sich im Fall Dräseke mit der bloßen An¬
drohung von Bundesmaßnahmen gegen unsere Stadt begnügt, so ging er
dreiviertel Jahre später einen Schritt weiter und versuchte den Bundes¬
tag zu einem Vorgehen gegen Bremen zu veranlassen. Es war diesmal
wieder die „Bremer Zeitung", die seinen Unwillen erregte. Sie hatte
seit den Stürmen des Jahres 1818 ruhige Tage erlebt und, abgesehen
von einer preußischen Beschwerde, keinerlei Anstoß erregt. Geleitet
wurde sie noch immer von Dr. Iken 1), der die Redaktion nur als vor¬
übergehende Aufgabe übernommen hatte und von Vierteljahr zu
Vierteljahr durch das Scholarchat von neuem in seinem Amte be¬
stätigt wurde, denn dieses wollte bei der Ernennung eines ständigen
Schriftleiters mit aller Umsicht vorgehen und nur einen Mann ver¬
pflichten, der die Gewähr gab, daß die Zeitung nicht wieder unlieb¬
sames Aufsehen erregte. Einen solchen fand sie nach einigen Fehl¬
schlägen in dem damals in Dresden lebenden Journalisten Karl Ernst
Ludwig, dem man schon deshalb eine besonnene Redaktionsführung
zutrauen konnte, weil ihn den Herzog von Sachsen-Gotha und Alten-

J) Vgl. Br. Jb. Bd. 30. S. 390.
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bürg mit dem Titel eines Rates ausgezeichnet hatte. Er hat die Hoff¬
nungen, die auf ihn gesetzt wurden, auch nicht enttäuscht, denn die
vier Jahre, in denen er der Zeitung vorstand, wurden wohl die ruhig¬
sten, die das Blatt nach seiner Umwandlung in eine Tageszeitung er¬
lebte. Der Senat konnte also mit Recht glauben, aus dem Ärgsten
heraus zu sein, als die Unterhandlungen mit Ludwig sich ihrem Ende
näherten.

Da richtete Iken ein Unheil an, das das Bestehen der Zeitung
wieder einmal in Frage stellte. Er druckte am 23. Juli 1820 die
Übersetzung eines Liedes der spanischen Revolutionäre ab, den
„Himno patriotico di Riego, gesungen von der Division, die aus der
Insel Leon unter dem Befehl des Don Rafael del Riego ausmarschierte,
um die Freiheit Spaniens wiederherzustellen". In einer kurzen Ein¬
leitung dazu sagte er, die beliebte patriotische Arie ertöne jetzt in
ganz Spanien und verdiene deshalb als Produkt einer so merkwür¬
digen Epoche gekannt zu werden. Er sehe auch keinen Grund, sie
nicht mitzuteilen, seien doch kürzlich erst allerlei Studentenlieder
durch die Zeitungen gewandert. Diese Bemerkung besonders sollte
für unsere Stadt böse Folgen haben, denn es waren von der „Preu¬
ßischen Staatszeitung" in Zusammenhang mit aktenmäßigen Nach¬
richten über die Umtriebe in Deutschland Studentenlieder veröffent¬
licht worden. Splitterrichter konnten demnach in Ikens Worten einen
hämischen Seitenhieb auf das offiziöse Berliner Blatt sehen. Die Ober¬
postamtszeitung in Frankfurt, die unserer Zeitung auch sonst gern
etwas ans Zeug flickte, brachte einen Auszug aus diesem Artikel, und
wahrscheinlich dadurch wurde die Wiener Regierung darauf aufmerk¬
sam. Metternich, dem damals die Unruhen in Neapel den Kopf heiß
machten, sah in dem Liede eine Aufforderung an die bewaffnete Macht,
sich gegen den Staat und die Regierung in Opposition zu setzen, er¬
klärte das Vorwort für eine Verunglimpfung Preußens — er wollte
wohl auch die dortige Regierung in Harnisch bringen — und forderte
Buol auf, die Sache der am 20. September 1819 vom Bundestag ein¬
gesetzten „Kommission zur Aufsicht über die Preßgesetze und zum
Vortrag an die Bundesversammlung, wo an dieselbe in Preßange¬
legenheiten Rekurs genommen", vorzulegen und alles zu tun, daß die
Strenge des Gesetzes gegen Bremen angewendet werde. Smidt be¬
richtete die drohende Gefahr sofort nach Hause, und der Senat
setzte eine eigene „Commission wegen der österreichischen Zeitungs-
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beschwerde" ein, die den Fall untersuchen, ja es war wieder die Rede
davon, ob man das Blatt nicht eingehen lassen sollte. Man verhörte
Iken und forderte den damaligen Zensor der Zeitung, Gildemeister,
zum Bericht auf. Was zutage kam, war harmlos genug. Das Lied war
ein wörtlicher Abdruck des in Hamburg unter Zensur erschienenen
und vertonten Riegoliedes und von den meisten Lesern des Blattes
gar nicht beachtet worden. Gildemeister hatte nichts die Ruhe
Deutschlands Gefährdendes darin gefunden, schon deshalb nicht, weil
die meisten Blätter bereits Monate hindurch Artikel über die Be¬
gebenheiten in Spanien brachten, ohne daß irgendeine deutsche Re¬
gierung Anstoß daran nahm. Die Kommission berichtete deshalb dem
Senat, daß die Unsträflichkeit klar erwiesen und eine weitere Ver¬
folgung der Angelegenheit zwecklos sei. Dieser war derselben Mei¬
nung, beschloß die Verantwortung Ikens und Gildemeisters Smidt
zu schicken und ihm das Übrige zu überlassen. Er konnte das ruhig
tun, denn schon hatte dieser ihm mitgeteilt, daß auch die Frank¬
furter Kommission anderer Meinung war als Metternich und daß
Österreich bei ihrer Mehrheit mit seinem Antrage wenig Glück gehabt
hatte.

Angesichts dieser Sachlage gab Buol die Versuche, den Bund zum
Eingreifen zu bringen, auf, suchte aber sich wenigstens einen ehren¬
vollen Rückzug zu sichern. Er erklärte, als Smidt ihn am 29. August
aufsuchte und ihm das in Hamburg gedruckte Riegolied nebst den
Aussagen Ikens und Gildemeisters überreichte, er wünsche nichts
mehr, als die ganze Geschichte bald vergessen zu sehen. Er würde
die Sache auch schnell zu Ende bringen können, wenn der Senat, der
damals dabei war, die in der Franzosenzeit in Bremen eingewanderten
Juden aus seinem Gebiet wieder zu entfernen, mit diesen etwas mehr
Nachsicht hätte. Es lag nämlich damals der Bundesversammlung ein
Gesuch der Israeliten unserer Stadt um Abwendung dieser Maßregel
vor, und Buol hatte gemessene Anweisung, sich ihrer anzunehmen 1).
Da der Senat aber diese Andeutung überhörte, mißlang Buol auch der
Versuch, die Zeitungsbeschwerde in dieser Hinsicht auszunutzen, und
so verpuffte der von Metternich mit solchem Lärm unternommene Vor¬
stoß ohne den geringsten Erfolg.

]) R. Rüthnick, Bürgermeister Smidt und die Juden. Herausgegeben von
der nationalen Wirtschaftsvereinigung in Bremen o. J. Seite 23 f.
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Seit diesen beiden Auseinandersetzungen mit der Wiener Re¬
gierung verliefen die zwanziger Jahre für die Kommission in ziemlich
ungestörter Beschaulichkeit. Sie hatte wohl aus den heftigen Stürmen
zu Beginn ihrer Tätigkeit ihre Lehre gezogen und war vorsichtiger
geworden. Auch hatten die absolutistischen Regierungen mit ihren
Maßregeln den gewünschten Erfolg gehabt, es war allgemeine poli¬
tische Stille in der deutschen Bevölkerung eingetreten, die sich auch
über die Zeitungen lagerte, so daß selbst die mißtrauischsten Staats¬
männer nicht mehr so argwöhnisch nach Preßverbrechen umher¬
spähten wie anfangs. Die Zensoren konnten daher fast unbehelligt
ihrer Arbeit nachgehen. Nur Preußen meldete sich einmal, gab sich
aber rasch zufrieden, als die „Bremer Zeitung" eine Berichtigung des
beanstandeten Artikels aufnahm 1).

Und damit auch der häusliche Ärger nicht fehle, schlug ein ander¬
mal der Bürgerkonvent gereizte Töne an, als 1822 in Nr. 293 der
„Bremer Zeitung" in einer Beschreibung der Feier des 18. Oktober
zu lesen stand, „daß Bremens Bürgersinn sich durch Eintracht
zwischen Obrigkeit und Untertanen charakterisiere". „Dem
Fremdling," gab er in seiner Sitzung vom 22. November kund, „der
zur Redaktion der Zeitung unter uns aufgenommen ist (gemeint war
der Rat Ludwig) mag das zu verzeihen sein. Die Bürgerschaft ver¬
wahre sich aber . . . für Mit- und Nachwelt durch feierliche Protesta¬
tion". Sie betrachte ihre Stellung zur Regierung als die freier Bürger
einer freien Republik. Und da „die absolute Preßfreiheit unter uns
vorderhand suspendiert worden", werde die Zensur ersucht, der¬
artigen oder ähnlichen dem Ansehen und der Würde einer freien
Bürgerschaft zu nahe tretenden Ausdrücken das Imprimatur zu ver¬
weigern, Amplissimus Senatus aber erledigte die Sache schnell, indem
er antwortete, der Ausdruck sei harmlos und setze keine Gefährdung
von Rechten voraus, deren Sicherung auch nicht der Zweck der be¬
stehenden Zensur sei. Dermaßen wurden die Vier auch in diesen für
sie geruhigen Jahren von Zeit zu Zeit gemahnt, ihre Stifte nicht ruhen
zu lassen und auf der Hut zu sein. Da außerdem, wer einmal ein Amt
hat, es auch ausübt, zumal wenn ihm die Arbeit so regelmäßig ins
Haus getragen wird, wie den Zensoren die Blätter und Blättchen, so
blieben sie, obgleich nicht immer mit sonderlicher Aufmerksamkeit

>) 16.—19. Mai 1827 T 5 c 12 c 13 c.
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am Werke, wohl schon allein um zu zeigen, daß sie da waren. Was
sie aber strichen, heute noch festzustellen, ist fast unmöglich, weder
für damals noch für spätere an Zensurfällen reichere Jahre, denn die
Wirksamkeit der Zensur ist der Natur der Sache nach in Dunkel ge¬
hüllt, wie Ferdinand Donandt 1833 im 8. Hefte seines Bremischen
Magazins (S. 507) sagte. Die Lücken, die sie in Zeitungsartikel und
anderweitige Manuskripte riß, schlössen sich meist wieder, und nur
gelegentlich lassen sich aus Akten und Bemerkungen in Zeitschriften
die Spuren ihrer Tätigkeit aufstöbern. Aber die Ernte ist gering und
könnte zu dem Glauben verführen, der Sinn der Zensoren wäre in
diesen Jahren vornehmlich darauf gerichtet gewesen, alles zu unter¬
drücken, was den Frieden in der Stadt und der Einwohner unter¬
einander zu gefährden schien, wenn man nicht wüßte, daß sie ihre
eigentliche Aufgabe in der Ausmerzung von Artikeln oder von Stellen
sahen, die auswärts Anstoß erregen konnten, und nicht einige, aller¬
dings nur aus den Anfängen ihrer Wirksamkeit stammende Streichun¬
gen, verrieten, daß sie ihr auch mit Ernst nachgingen. So raubte einer
von ihnen dem „Vergangenheit und Zukunft" betitelten Gedicht
August Klingemanns, das er in der für den 30. Dez. 1819 bestimmten
Nummer des „Bürgerfreundes" fand, die letzten drei Zeilen. Stehen
ließ er:

„Die Erde, die dort bebt und der Vulkan,
Der über sie die Flammenstöße ausgießt —
Sie war unfruchtbares Land, — doch aus der Lava,
Der heut den Boden schwängert, läßt die Zeit
Ein Paradies erblühen für folgende....."

Aber was der sicher nicht revolutionäre Leiter des Braunschwei¬
gischen Hoftheaters weiter zu sagen wußte, scheint dem Zensor auf
Umsturz abgezielt zu haben; er strich es, und der Drucker ersetzte
das Fehlende durch Punkte. Weit mehr im Sinne der absolutistischen
Regierungen als er, der durch sein Verfahren die aufrührerische Phan¬
tasie der Leser erst recht entfesselte, bandelte Schumacher, indem er
in der „Bremer Zeitung" vom 29. Mai 1820 aus einem Bericht über
Sands Hinrichtung dessen letzte Worte: „Ich sterbe für Deutschland"
austilgte und demselben Blatte am Tage darauf den Abdruck einer Er¬
zählung aus dem Leben Sands untersagte, obwohl der Redakteur —
Iken damals — ihm versicherte, der Artikel habe schon im Hamburger
Korrespondenten und in anderen Blättern gestanden. Er hielt es, so
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begründete er sein Verbot, für sehr unpassend, daß die Zeitung, die
damals ohnehin viel über den Hingerichteten schrieb, ,, die Nieder¬
lage aller möglichen Geschichten über Sand werde, während dieser
Gegenstand den Fürsten, namentlich Preußen so unangenehm ist 1).
Auch mißfiel ihm in derselben Nummer, die das Ende der Tragödie
Sands meldete, folgende Nachricht aus England:

„Das Theater von Newcastle steht, wie wir hören, unter der
Superintendanz der Polizei und des Militärs. Soldaten haben in ver¬
schiedenen Teilen des Hauses Posto gefaßt, um jede patriotische
Bewegung, welche die Zuschauer machen dürften, zu unterdrücken
und ihnen zugleich das Handbuch der modernen
Loyalität einzubläuen" Er tilgte die gesperrt gedruckten
Stellen und nahm so der Notiz ihre Stachel.

Man sieht: Die Zensoren waren bemüht, sich den Wünschen der
monarchischen Bundesstaaten zu fügen, und man hat Grund anzu¬
nehmen, daß sie es auch in den windstillen zwanziger Jahren blieben,
obwohl Beweise dafür nicht zu erbringen sind. Sie fehlen, weil in
dieser Zeit Horn, der Zensor der „Bremer Zeitung", seine Streichungen
aus außerpolitischen Gründen vornahm, ohne jemals mit seinen Amts¬
genossen oder dem Senat darüber zu verhandeln.

Dazu kam es nur in Fällen, wo es um bremische Angelegenheiten
ging, und so sind wir nur über solche etwas genauer unterrichtet. Was
da aber beanstandet wurde, ist meist lächerlicher Krimskrams, der,
hätte es keine Zensoren gegeben, die sich gewissermaßen für alles ver¬
antwortlich fühlten, was ihnen vorgelegt wurde, niemals von einer
Behörde beachtet worden wäre. Nicht nur, daß Aufsätze unterdrückt
wurden, die geeignet waren, den inneren Frieden zu stören. Im Juli
1825 z. B. einer, der sich mit dem seit Jahrhunderten gespannten
Verhältnis zwischen dem Senat und den Elterleuten des Kaufmanns
befaßte und dessen Abdruck im „Bürgerfreund" Berck vereitelte, aller¬
dings ohne verhindern zu können, daß der Buchhändler Kaiser ihn dann
in Verlag nahm und mit Schumachers Erlaubnis als Broschüre heraus¬
brachte. Oder daß Schriften untersagt wurden, die Verärgerung und
Widerspruch hätten hervorrufen können, wie die 1826 von Jöntzen zur
Zensur vorgelegte „Vorstellung an die Bauherrn und den Kirchen¬
konvent der St. Petrikirche, einen tüchtigen Prediger zu wählen und

) Akte ad T 5c 8a.
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deswegen Pastor Ruperti zu berücksichtigen." Nein, auch vor ein¬
zelne Personen glaubte sich unsere Behörde schützend stellen zu
müssen. „Insofern von der Zensurkommission erwartet werden möchte,
keine Privatinjurien zuzulassen, gebe ich anheim, ob sie in den
Worten: „absichtliche Sinnesentstellung und bösliche Ver¬
drehung" die unterstrichenen Beiwörter tilgen wollen, da eigent¬
lich kein Anonymus jemanden eines dolus öffentlich beschuldigen
sollte," schrieb Horn einmal an Schumacher, der ihm eine schon von
ihm selbst geprüfte Handschrift zur Überprüfung vorgelegt hatte 1).
Und 1826 machte der Zensor des „Bremer Unterhaltungsblattes" sogar
einem darin entbrannten Dichterstreit, der für und wider die Kunst
von Mad. Steinert, einer Sängerin des Stadttheaters, geführt wurde, ein
Ende. Nachdem zwei Anonymi ihre Meinung gesagt hatten, griff er
ein, und der Redakteur des Blattes mußte am 26. Mai weiteren Ein¬
sendern mitteilen: „Zwei zur Aufnahme eingesandte erwidernde Pa¬
rodien der im letzten Blatte enthaltenen Verse „An O. und an Mad.
Steinert, sind, um ferneren unangenehmen Mitteilungen vorzubeugen,
von löbl. Zensurbehörde zurückgewiesen worden 2)."

Biedermeiersorgen also, die unsere Zensoren damals plagten.
Doch diese Idylle war mit einem Schlage dahin, als der Geist der
Julirevolution auch in Bremen umzugehen begann.

3. Auswirkungen der Julirevolution.
Bis dahin hatte der bremische Senat allen Revolutionsängsten der

übrigen Regierungen unerschütterlichen und wohlberechtigten Gleich¬
mut entgegengesetzt. 1830 aber überfiel auch ihn die in den deutschen
Kabinetten spukende Sorge vor umstürzlerischen Bewegungen. Be¬
sonders fürchtete er, daß sich Aufwiegler in die Stadt einschleichen
könnten, und befahl deshalb, als es in verschiedenen Gegenden
Deutschlands zu Unruhen kam, der Polizei, scharfe Achtsamkeit auf
Fremde zu haben. Auch traf er, als die alljährliche Feier des 18. Ok¬
tober und der Freimarkt nahten, außergewöhnliche Vorsichtsmaß¬
regeln, ja er beschloß, daß am Völkerschlachttage, die Ordnung
auf dem Marktplatz nicht wie sonst durch Polizeidragoner, sondern
von einer Abteilung Bürgerwehr aufrechterhalten werden sollte und

») ad T 5 e 8 a 83 Nr. 22.
-) Brem. Unterhaltungsblatt 1926 Nr. 38, S. 152, „An Mad. Steinert

Nr. 39, S. 155, das Gedicht A. R. . . ."
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forcierte am 15. Oktober vom Bürgerkonvent wegen der bewegten
Zeiten das Verfügungsrecht über die gesamte Bürgerwehr ohne vor¬
gängige Berufung des Konvents, um eine angemessene Abteilung da¬
von bei der patriotischen Feier und vor allem während des Marktes
am Ende des Monats in Aktivität setzen, zu geeigneten Zeiten daraus
Patrouillen formieren und sie überhaupt zum Ordnungsdienst ver¬
wenden zu können. In einer Zeit, wo viele Staaten unter Erschütte¬
rungen litten, begründete er diesen Antrag, genieße unser Freistaat
zwar die Ehre, in ungetrübter Ordnung dazustehen, auch sei in den
deutschen Staaten, wo die Ruhe gestört wurde, Hoffnung auf deren
baldige Wiederherstellung, „Gerade aber dann, wo viele Frevler ver¬
jagt werden, die nun in anderen Staaten ihr raubsüchtiges Gewerbe
fortsetzen werden, erfordert es die größte Sorge, diese verderblichen
fremden Stoffe abzuwenden, oder, wo sie sich dennoch einge¬
schlichen, auf das schnellste und kraftvollste zu ertöten." Da es
nun bei aller Achtsamkeit auf Fremde unmöglich sei, in der
Freimarktszeit das Eindringen jedes verdächtigen oder gefährlichen
Menschen, dessen frevelhafte Absichten vielleicht Unordnung herbei¬
führen könnten, zu verhindern, brauche der Senat die gewünschte
Hilfe der Bürgerwehr. Der Konvent verschloß sich diesen Gründen
nicht, er genehmigte den Antrag für sechs Wochen, und so begingen
die Bremer in diesem Jahre ihr altes Volksfest unter der Hut der
Bürgerwehr, die in der Freimarktwoche tagtäglich aufmarschierte.

Kam es auch weder damals noch in den Jahren darauf zu be¬
denklichen Unruhen, der Anstoß, der von Paris ausgegangen war,
wirkte doch und weckte die verschiedenartigsten Geister. Nicht etwa,
daß Parteien mit bestimmten politischen Zielen hervorgetreten wären,
dazu war die bremische Bevölkerung noch zu unpolitisch, wohl aber
witterten einzelne Schichten Morgenluft und hofften, wie das in
solchen Zeiten zu geschehen pflegt, ihr Schäfchen ins Trockene zu
bringen, oder wollten die Gelegenheit benutzen, ihnen unbequeme
Lasten abzuwälzen. Mochten sie dabei auch einem unklaren Liberalis¬
mus huldigen, im Grunde waren es doch höchst selbstische Wünsche,
die sie trieben. Das Wohl des Ganzen umfassende Gedanken und all¬
gemeine politische Grundsätze lagen ihnen fern. Die hegte nur eine
kleine Anzahl junger Leute akademischer Bildung, denen eine orga¬
nische Weiterentwicklung der vaterstädtischen Verfassung am Herzen
lag, — Männer wie Ferdinand Donandt, Wilhelm Focke, Karl Theodor
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Oelrichs, Hermann Daniel Watermeyer, die in diesen Jahren durch
Zeitschriften ihre Mitbürger für ihre gemäßigt-liberale Richtung zu
gewinnen suchten.

Vor allem regte sich der Bürgerkonvent, um die seit 10 Jahren
ruhende Verfassungsreform wieder in Bewegung zu bringen und be¬
antragte am 12. November 1830, die am 28. Juli 1820 angeregte Depu¬
tation mit „Entwertung einer unsere bisherige Verfassung ergänzenden
und verbessernden Konstitutions-Akte" zu beauftragen 1). Am 8. Fe¬
bruar 1831 wurde diese Deputation, bestehend aus 5 Senatoren und
9 Mitgliedern der Bürgerschaft, auch eingesetzt; sie mußte sich aber
auf Verlangen des Konvents eidlich verpflichten „über ihre Beratun¬
gen und deren Gegenstände, bis ihre Resultate dem Konvent vorgelegt
werden, niemandem, weder einer Person noch einem Kollegium oder
einer sonstigen Behörde Bericht zu erstatten oder irgend Weisungen
und Instruktionen weder direkt noch indirekt einzuholen und anzu¬
nehmen," und war daher gezwungen, geheim zu arbeiten. Damit waren
zwar ihre Verhandlungen der öffentlichen Erörterung entzogen, was
den leitenden Kreisen und besonders unseren Zensoren nicht unan¬
genehm gewesen sein mag, aber es fehlte den Deputierten auch die
anregende Fühlungnahme mit der Bevölkerung, so daß schon diese
Verpflichtung allein, die der Konvent sich nur ersonnen hatte, um
die Beratungen dem Einflüsse des Senats zu entziehen, die Arbeit der
Vierzehn zur Unfruchtbarkeit verurteilte. Überdies weilte ihr Vor¬
sitzer, Bürgermeister Smidt, damals in auswärtigen Angelegenheiten
jahrelang fern von Bremen, und so schleppten sich die Beratungen
der Verfassung durch Jahre hindurch, ohne jemals zu einem Ergebnis
zu führen 2). Die Öffentlichkeit aber wartete indes mit mehr oder
weniger Geduld auf das Werk, das die Deputation hinter ver¬
schlossenen Türen vorbereitete. Es hätte aber, wäre es zustande ge¬
kommen, kaum die ganze Bevölkerung befriedigt, denn der Konvent
dachte, als er die Verhandlungen wieder in Fluß brachte, nur an sich.
Er war eine Versammlung der Notabein aus dem Bürgertum, die auf
nichts als auf Stärkung ihres Einflusses abzielten. Der Gedanke, auch
anderen Staatsgenossen politische Rechte einzuräumen, war ihnen
fremd. Deshalb fanden sie bei diesen für ihre Bestrebungen keinen
Widerhall, den sie übrigens gar nicht suchten, ja es traten Ver-

Bippen III, S. 453 f.
2) v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen, III. S. 453 ff.
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Wicklungen ein, die den Konvent in scharfen Gegensatz zu der brei¬
ten Schicht des Mittelstandes brachten und wohl auch einen ungün¬
stigen Einfluß auf die Verfassungsverhandlungen übten.

Die im Gefolge der Julirevolution in einzelnen deutschen Staaten
ausbrechenden Unruhen hatten nämlich den Bundestag am 21. Oktober
1830 zu dem Beschluß getrieben, daß die Einzelstaaten ihre Bundes¬
kontingente bereit zu halten hätten, und am 14. Dezember veranlaßte
ihn die Erhebung Belgiens zu der Anordnung, daß für den Fall der
militärischen Besetzung Luxemburgs das 10. Armeekorps, zu dem
auch die hanseatischen Kontingente gehörten, verwendet werden solle.
Beides Beschlüsse, die Bremen, das 485 Mann zu stellen hatte, in
arge Verlegenheit setzten. Es fehlte nicht nur an der vorgeschriebe¬
nen Zahl geübter, marschfertiger Mannschaft, sondern auch an den
erforderlichen Beschlüssen von Senat und Bürgerschaft, auf welche
Weise die Truppe zusammenzubringen und zu ergänzen sei. Man
hatte wohl im April 1815 die Wehrpflicht „für die Genossen unseres
Staates" angeordnet und am 6. Januar 1823 nach Verhandlungen
zwischen Rat und Konvent eine Wehrpflichtigkeitsordnung verkündigt,
nach der grundsätzlich alle Bürger und Einwohner der Stadt und
ihres Gebiets vom 20. bis zum 25. Lebensjahre wehrpflichtig und ge¬
halten sein sollten, falls das Los sie träfe, in das bremische Kontin¬
gent einzutreten, aber man hatte die Ausführung dieser Verordnung
zugleich ausgesetzt bis zu einer weiteren Beschlußnahme über ein
Regulativ des Stellvertreterwesens. Ein solches zu schaffen, dazu war
man in den ruhigen Zeitläuften bis 1830 nicht gekommen; die allgemeine
Wehrpflicht und das bremische Kontingent standen immer noch auf
dem Papier. Es war also nötig, die erforderliche Mannschaft Hals
über Kopf zusammenzubringen. Der Senat forderte die 1819 von Rat
und Bürgerschaft eingesetzte Deputation zur Organisation des Bundes¬
kontingents auf, zu überlegen und zu berichten, „wie unser Staat den
Beschlüssen der Bundesversammlung über das deutsche Kriegs- und
Verteidigungswesen am zweckmäßigsten genügen könne." Diese hielt
die erste Anwendung der Wehrpflicht-Ordnung „bei der jetzigen Ver¬
anlassung und bei den Erwartungen für die nächste Zukunft" für
bedenklich und schlug vor, den gegenwärtigen Stand des Linien-
Militärs durch Werbung auf den vorgeschriebenen Bestand des Bun-
des-Kontingents zu vermehren. Dieser zweifellos bequemste und kür¬
zeste Weg nach dem erwünschten Ziele wurde am 10. Februar 1831
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durch eine allgemeine Konvention der Bundesstaaten verbaut, durch
die diese sich verpflichteten, fahnenflüchtige militärpflichtige Unter¬
tanen einander auszuliefern, ein Abkommen, das die Anwerbung nicht
bremischer Staatsbürger zumindest sehr erschwerte. Deshalb forderte die
Deputation nun doch das Inkrafttreten der Wehrpflichtigkeits-Ordnung
und arbeitete, als der Konvent dem bedingt zugestimmt hatte, auch ein
Stellvertreter-Regulativ aus. Über diese Vorverhandlungen verging
fast ein ganzes Jahr! Hätte die belgisch-luxemburgische Frage nicht
ein friedliches Ende genommen, das eine Bundesexekution überflüssig
machte, so wäre das Bundesheer also, was Bremen dazu tun konnte,
auch eine „eilende Reichsarmee" geworden. Am 4. November 1831
legte der Senat die Vorschläge der Deputierten dem Konvent vor,
und nun stiegen die Katzbalgereien zwischen Rat und Bürgerkonvent,
die schon während der Deputationsverhandlungen eingesetzt hatten,
auf ihre Höhe. Doch kam es endlich soweit, daß der Senat am 9. Ja¬
nuar 1832 die Wehrpflichtigkeitsordnung und das Stellvertreterregula¬
tiv publizieren konnte. Mittlerweile war aber der Mittelstand unruhig
geworden und hatte sich zu rühren begonnen. Schon waren Bitt¬
schriften von Bürgern eingegangen, die sich gegen die Durchführung
der Wehrpflicht richteten, da die Last hauptsächlich den Mittelstand
treffen würde. Der Reiche werde sich mit seinem Gelde loskaufen, der
geringere Mann werde pekuniäre Vorteile davon haben; der Gewerbs¬
mann dagegen, der nicht soviel besitze, seine Kinder durch Stellver¬
treter von der Militärpflicht frei zu machen, werde schwer beein¬
trächtigt werden, denn seine Söhne würden durch die Einberufung in
ihrem Fortkommen auf der erwählten Laufbahn gehindert sein. Wenn
aber die Wehrpflicht wirklich durchgeführt werden solle, so möge sie
sich wenigstens auf alle gleich erstrecken, so daß auch die Wohl¬
habenden sich zum Dienst stellen müßten. Gestatte man Stellvertreter,
so würden diese aus den unteren Klassen hervorgehen, und es könne
den Söhnen des Mittelstandes keineswegs gleichgültig sein, ob sie mit
diesen — unter denen sehr viel Gesindel zu finden sein möchte — oder
mit den Söhnen der Wohlhabenden und Reichen dienen müßten. All
das hatten die Bittsteller zum Teil in ihren Eingaben, zum Teil münd¬
lich dem Senator Noltenius vorgetragen, ja sie hatten diesem geradezu
vorgestellt: Wenn auch der Beschluß über den Eintritt der Wehr¬
pflicht verfassungsmäßig auf dem Konvent gefaßt werde, so sei zu
bedenken, daß daselbst nur die mit Glücksgütern Gesegneten er-

-
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schienen, und daß sie, die Supplikanten, doch billig deshalb wohl auch
zu befragen wären,

Als nun trotz dieser Bittgesuche die Wehrpflichtordnung ver¬
öffentlicht wurde, begann es unter den Mittelständlern um so erregter
zu brodeln, sie taten sich in den einzelnen Bezirken der Stadt zu¬
sammen und richteten dringende Gesuche an den Senat, er möge die
Gesetze wieder aufheben. Die Altstädter forderten Beibehaltung der
Werbung, die Landgemeinden ebenso, aber sie sprachen außerdem den
Wunsch aus, „daß unsere Militär-Organisation den Grundsätzen einer
gleichmäßigen Verteilung der Staatslasten unter allen Staatsgenossen
möglichst genähert werde", und die Vorstädter, die das gleiche, wenn
auch mit anderen Worten, vorbrachten, rührten außerdem noch an der
Verfassungsfrage, indem sie ihrem Gesuch die Bitte beifügten, daß in
Gemäßheit des 18. Artikels der Neuen Eintracht Eingaben aus ihrer
Mitte bei dieser oder auch bei den ferneren Beratungen der Bürger¬
schaft mit in Betracht gezogen würden. Es war also — man kann wohl
sagen — eine regelrechte Volksbewegung entstanden, die sich gegen den
Konvent richtete. Der Senat, dem es bei seinem Verhältnis zu diesem
zumindest nicht unangenehm sein konnte, daß er solchergestalt als
Schirmherr der Rechte aller Staatsangehörigen angerufen wurde,
brachte diese Bittschriften am 27. Februar dem Bürgerkonvent zur
Kenntnis. Er fügte hinzu, daß er es, da eine so große Zahl von Bür¬
gern die neue Einrichtung für unvereinbar mit ihrem Wohl hinstelle,
für seine Pflicht halte, eine Nachprüfung der Gesuche sowie der
Militärordnung durch eine neu einzusetzende gemeinschaftliche Depu¬
tation zu beantragen. Er tat das um so lieber, als er aus verschiedenen
Gründen ohnehin mit dem Gesetze nicht ganz einverstanden war. Diese
Erklärung des Senats rief eine ungeheure Aufregung im Konvente her¬
vor. Berechtigte Vorwürfe verwunden am empfindlichsten, und der Vor¬
wurf, der durch alle diese Bittschriften klang, daß nämlich das Stell¬
vertreter-Regulativ ganz einseitig und eigennützig auf die Belange der
konventberechtigten Bürger zugeschnitten sei, war nur allzu berech¬
tigt. Auch fühlten die Herren, daß der Senat ihnen die Einwendungen
des Mittelstandes nicht ohne einiges Wohlgefallen vorsetzte. Kurz,
es kam, als die Senatserklärung im Konventssaal verlesen wurde —
Senat und Konvent saßen bekanntlich in getrennten Räumen und ver¬
handelten nur schriftlich untereinander — zu recht lärmenden Auf¬
tritten und heftigen Zornesausbrüchen. Ja, der Eltermann Bolte, sonst
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ein guter Freund Smidts, ließ sich hinreißen, und rief, der Senat habe
die Bittschriften selbst veranlaßt und damit gegen seinen Ratmannseid
gehandelt. Die Erregung wurde aus der Sitzung in die Stadt ge¬
tragen, und bald hallte diese von Gerüchten über die Vorgänge in der
Bürgerschaft wider, ja, einige schreibeifrige Leute berichteten sie an
auswärtige Zeitungen. Bei diesem allgemeinen Aufsehen, das die Sache
machte, und da die Schmähungen, die Bolte gegen den Senat aus¬
gestoßen, von Haus zu Haus getragen wurden, entschloß dieser sich
zu strengen Maßregeln. Er leitete ein Kriminalverfahren gegen den
Eltermann ein und verfügte, daß dieser nicht mehr zu den Konventen
geladen werden solle. Damit reizte er außer der Bürgerschaft das
Kollegium der Elterleute, das ihm in einem scharfen Schreiben zu¬
setzte. Es schien auch der Jahrhunderte alte Kampf zwischen Schüt¬
ting und Rathaus von neuem ausbrechen zu wollen. Aber als die
Erregung so auf die Spitze getrieben war, entschloß man sich auf
beiden Seiten zum Einlenken. Der Senat machte seinen Beschluß, Bolte
nicht mehr zu den Konventen zu laden, ,,bis zur ausgemachten Sache"
rückgängig, gab diesem dadurch Gelegenheit, auf dem Konvent am
6. März zu erklären, daß seinen Worten ein ganz anderer Sinn unter¬
legt worden sei, und beauftragte darauf seine zur Einleitung des ge¬
richtlichen Verfahrens ernannte Kommission zu überlegen, ob dieses
nicht zu abolieren sei. Diese so geschlagene Brücke beschritt Bolte am
13. März; er erschien in Begleitung eines anderen Eitermannes bei
Smidt und teilte diesem mit, daß er, falls trotz seiner Erklärung die
gegen ihn eingeleitete Kriminaluntersuchung fortgesetzt werde, nach
den Ordnungen des Schüttings seine Demission als Eltermann nehmen
und infolgedessen auch von seiner gesamten öffentlichen Tätigkeit
zurücktreten müsse. Er ersuche deshalb um Niederschlagung der gan¬
zen Angelegenheit. Dem gab der Senat Folge und erklärte dem Kon¬
vent am 16. März, daß er nach den Erklärungen Boltes geglaubt,
„jene Gerüchte wie die Veranlassung derselben sowohl vergessen zu
sollen als vergessen zu dürfen". Die Unterhandlungen über die Organi¬
sation des Bundes-Kontingents zogen sich noch lange ergebnislos hin 1).
Sie waren eine Sache geworden, an die man nicht gerne rührte; auch
fehlte ein Anstoß, sie tatkräftig in Angriff zu nehmen. Aber sie hielt
den Mittelstand in Erregung, und als man im Jahre 1841 endlich daran

1) Vgl. über die hier geschilderten Vorgänge die Senatsprotokolle und die
der Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft 1830—1832.

Bremisches Jahrbuch. 3



34 Heinrich Tidemann.

ging, das Wehrpflichtigkeitsgesetz durchzuführen, da traten die
Zunftmeister nicht nur in Bittschriften dagegen auf, sondern es kam
sogar zu recht bedenklichen Vorgängen. Wehrpflichtige ließen sich
am 21. April bei ihrer Einzeichnung in die Listen im Rathaus zu Aus¬
schreitungen hinreißen, rotteten sich dann zusammen, so daß ein
Infanterie-Detachement und der größte Teil der Kavallerie aufgeboten
werden mußte, sie auseinanderzutreiben, worauf sie versuchten in den
Schützenhof einzudringen, um sich der dort aufbewahrten Gewehre zu
bemächtigen 1).

Auch scheint dieser Zwist um die Rekrutierung — was allerdings
noch genauer untersucht werden müßte — der erste Anlaß dazu
gewesen zu sein, daß Mittelständler sich zu Klubs zusammenfanden,
die lokalpolitische Fragen, natürlich nur soweit sie sie selber an¬
gingen, erörterten. Ganz sicher ein Kind der Bewegung gegen die
Wehrpflichtordnung ist der „Bremische Mittelstands-Bürger-Clubb
die Einigkeit", der seit 1833 am Altenweg 5 bei dem Bierbrauer
Carl Gottlieb Dähn — daher kurz der „Dähnsche Klub" genannt
— tagte und von dem der Anstoß zu den Unruhen des Jahres 1841
ausgegangen zu sein scheint-). Mit ihm hatte sich auch unsere
Zensurkommission zu beschäftigen. Er feierte nämlich am 24. Ja¬
nuar 1833 sein Einweihungsfest, oder nur das eines neuen Saales,
und zu dieser Gelegenheit dichtete sein Mitglied, der Posamentier
Gerhard Hinrich Roewekamp, wohl derselbe, der später die „Porzia,
eine Zeitschrift für allgemein-nützliche Belehrungen, insbesondere über
die neue Weltanschauung 3)" leitete, zwei Lieder, die Wiehe, ohne sie
der Zensur vorzulegen, druckte. Gelegenheitsgedichte waren ja noch
nicht zensurpflichtig. Das erste der beiden, das nach der Weise „Be¬
kränzt mit Laub" gesungen wurde, spiegelt die Kämpfe des Mittel¬
standes gegen die Militärvorlage und dessen Abneigung gegen die
Konventsberechtigten wider, verrät aber auch, daß der Geist, der
den Gewerbestand 1848 trieb, sich unter des Tischlermeisters Wisch¬
mann Führung wider die alte Verfassung zu erheben, sich in dieser
Bevölkerungsschicht schon damals zu rühren begann. Es lautet:

Wie waren, mächt'ger Stand! so lange Deine Kräfte
Durch Deine Trennung todt!

') Senats-Protokolle vom 31. III., 2. u. 21. April 1814.
') Senats-Protokolle, 31. III. 1841.
3) Nach Wania nur im 18. Jahrgang 1853/54 erhalten, also 1835 gegründet.
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Du lebtest lahm und stumm im Staatsgeschäfte,
Trugst Lasten ohne Not —

Doch als die größte Last Du tragen solltest,
Die nie ein Bremer trug!
Da ward Dir Muth zu sagen, was Du wolltest,
Dem Stand, der oft Dich schlug.

Dem Stand, den Stolz und Selbstsucht oft wohl blendet
Der herrschen will durch Gold —
Der fordern kann: Dein Leben sei gespendet; —
Das Seine rettet Gold!

Grausame Macht! schau hin auf uns im Bunde —
Daran bricht Deine Kraft!
Magst Sieger seyn in der Beratungsstunde,
Mehr hast Du nicht geschafft,

Wenn Du das Bürgerwohl für Dich nur gründest;
Den Mittelstand bedrückst —
Wenn Du in Deinem Glanz die Staatskraft findest,
Als Stütze Dich erblickst;

Und gern vielleicht des Mittelstandes Brüder
Zu Knechten adeln mögst,
Und fesseln ihren Geist und ihre Glieder
Beym Bau des Bürgerrechts.

Wie kann der freye Bremer Dieses tragen?
So wills nicht der Senat;
Doch sollt auch Er uns zu entkräften wagen,
Dann schützt uns weise Tat;

Die Frucht von unserm ernstlichen Berathen!
Die Krön an unserm Ziel!
Der Himmelssegen zu Dem, was wir taten;
Denn — Einigkeit kann viel!!!

Und darum sey auf felsenfestem Grunde
Heut unser Bund geweiht!!
Wir sind — es schlage auch die heißste Stunde —
Zur Rettung stets bereit!
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Kommt! Bürger, die Ihr Freystaatsglück verehrt,
Wirkt mit in unsern Reihn!
Denn wißt: erstarkend Gegenwart schon lehrt:
Vergebens kanns nie seyn!

Dieses Poem geriet aber in die Hände der Polizei, und Senator
Noltenius nahm den Dichter und einige Deputierte des Vereins ins
Verhör, da ihm die Verse eine Tendenz zur Auflehnung gegen die
Obrigkeit, namentlich in betreff der Ausführung der Wehrpflichtord¬
nung zu verraten schienen. Er entließ sie aber mit einem bloßen Ver¬
weis, als sie ausgesagt hatten, „wie die Gesellschaft sich weniger der
geselligen Unterhaltung wegen, als um sich mit Gegenständen des all¬
gemeinen Wohls zu beschäftigen versammle" und sie nicht wüßten,
daß solche Gedichte der Zensur unterlägen. Doch fühlte er sich ver¬
pflichtet, dem Senat darüber zu berichten. Auch der nahm die Sache
nicht allzu ernst. Wiehe erhielt einen Verweis, die Zensurkommission
den Auftrag, den Druck von Gelegenheitsgedichten ohne Zensur zu
verbieten, und Noltenius sollte nähere Erhebungen über den Klub an¬
stellen, scheint jedoch nie wieder darauf zurückgekommen zu sein.
Die neue Zensurbestimmung aber blieb in Kraft, wenn sie auch nicht
immer beachtet wurde.

Wie die Gentry und der Mittelstand Bremens, so scheinen eben¬
falls die unteren Schichten der Bevölkerung nicht unberührt geblieben
zu sein von der Erregung jener Jahre. Zumindest kam es zu Ver¬
suchen, in ihnen revolutionäre Gedanken auszusäen. Auch auf diese
nur schwer aufzuhellenden Erscheinungen fällt ein, wenn auch nur
bescheidenes, Licht aus unseren Zensurakten, die von zwei Fällen be¬
richten, in denen in Bremen und von Bremen aus radikale Druck¬
schriften verbreitet wurden. Die eine hatte den langatmigen Titel:
„Sinnreiche Einfälle in Stunden froher Laune über mein Vaterland
Europa verglichen mit der Staatsverfassung und Landsbeschaffenheit
der vereinten Amerikanischen Staaten, gewidmet für meine euro¬
päischen Freunde im Königreich Hannover". Verfasser war der aus
dem Osnabrückischen stammende Dr. med. Franz Lahmeyer, der nach
Amerika ausgewandert war und das Gedicht wahrscheinlich während
der Uberfahrt gedichtet hatte. Er verglich in 49 Strophen die Zu¬
stände in der alten mit denen in der neuen Welt, malte diese als para¬
diesische aus und erging sich in den wütendsten Ausfällen auf die
deutschen Regierungen, Stände und Behörden. Nicht Begeisterung für
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politische Ideale, nur die Gehässigkeit einer engen Seele sprach aus
ihm, so phrasenreich Lahmeyer auch das Glück in Amerika schildert:

6. ,,Ja hier in dem gelobten Lande,
Wo treue Bruder-Liebe gilt,
Da wohnen wir am Brunnenrande,
Wo Gottes Segen häufig quillt;
Und jeder frohe Sonnenblick
Vergrößert unser Erdenglück.

8. Hier ist der Mensch an nichts gebunden,
Was er erwirbt, gehört auch sein;
Die Steuern sind noch nicht erfunden,
Die euch das Leben macht (so!) zur Pein.

9. Ja wir erkennen keinen Fürsten,
Der uns bis zur Verzweiflung prellt;
Auch nicht die Gauner, die da dürsten
Nach eurer (so!) Gut und eurer Geld;
Auch sind von Pfaffen-Betteley
Wir im gelobten Lande frei.

10. Was nutzen die Genadenfresser
Euch, daß der König sie ernährt?
Es ist ein Volk, ich weiß es besser,
Ein Volk, das euer Mark verzehrt;
Ein Volk, das weiter zu nichts taugt
Als daß es euer Blut absaugt.

11. Dies Volk, das brüstet sich als Pfauen,
Und schleicht bey Tage und bey Nacht,
Bloß mit ihren (!) Räuberklauen
Auf euren Untergang bedacht;
Ein Mitglied so aus diesem Heer
Heißt sogar Steuer-Controllör.

In den folgenden Strophen werden die Fürsten und der Adel,
die Beamteten des Staates herunter bis zum Bettelvogt, darauf die
Rechtsanwälte und Forstbediensteten durchgehechelt, dazwischen die
Freiheit in Amerika gepriesen, die dem Dichter vornehmlich in Steuer-
und Abgabenfreiheit bestanden zu haben scheint, und darauf ein Bild
des Elends der unteren Stände in Europa gemalt:
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27. „Und ihr erwacht mit jedem Morgen
Zu neue (!) Last und neue (!) Pein;
Euch foltern stets die Nahrungssorgen,
Von den (!) der Tod euch kann befreyn,
Und eure beste Lebenszeit
Ist Arbeit, Müh und Herzeleid.

31. Könnt ihr bei allen euren Qualen
Dem harten Fabrikanten nicht
Die kleine Rechnung gleich bezahlen
So ziehet er euch vors Gericht,
Da läuft denn oft die Kostenzahl
Weit höher wie das Kapital.

32. Ist dies nicht offenbare Schande,
Daß so ein Prellen wird geduld't?
Kann denn ein Mensch von g'ringem Stande
Die in der Noth gemachte Schuld
Gleich zahlen, wenn man es begehrt,
Und so mit Kosten er beschwert?

33. Tyrannen, die nach euch nichts fragen.
Die lassen ohn Erbarmen froh
Euch alles aus dem Hause tragen,
Statt Betten läßt man euch das Stroh.
Da legt nun eure Kinder auf
Und opfert Gott die Leiden auf.

Rechtswohltat ist nur für Männer höheren Standes da; meldet
ein hoher Herr sich zum Konkurs, dann stehen die Richter diesem
Bankrottisten bei. Schließlich endet das Gedicht mit der Aufforderung
zur Auswanderung nach Amerika:

„Ich will euch Brüder nicht verleiten
Zum Aufruhr, nein bey Leibe nicht!
Könnt ihr die Kosten nur bestreiten,
So kommt zu mir und säumet nicht.
Daß man bei Rebeljon verliert,
Das hat auch Hessenland gespürt."

Dieses Gedicht brachte der Buchbinder Meyer, ein Fahrtgenosse
Lahmeyers, der aber schon 1832 wieder nach Bremen zurückkehrte,
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mit und übergab es entweder selbst oder durch einen Matrosen dem
Buchdrucker Feilner zum Druck. Es muß in den Kreisen, für die es
bestimmt war, Anklang gefunden haben, denn um die Freimarktszeit,
also gegen Ende Oktober, erschien ein fremder Orgelspieler bei Wiehe
und gab ihm 200 Exemplare in Auftrag. Da der Besteller aber nicht
wieder kam, verkaufte dieser die ganze natürlich ohne Zensur
hergestellte Auflage für ein Geringes an eine Umträgerin, die Witwe
Haeger, die sie wiederum weiter an die Buchbinderswitwe Ricker,
Wachtstr. 3, verhandelte. Von dieser, die, wie der Senat später an die
Hannoversche Regierung schrieb, „bei ihrem beschränkten Verstände
kein Arg von der Sträflichkeit des Inhalts des Gedichtes hatte",
wurden die „Sinnreichen Einfälle" weiter verhökert. Im Juli 1833 fiel
ein Exemplar dem Hannoverschen Gohgericht in Achim in die Hände,
und im Herbst entdeckte die bayrische Regierung, daß die Schrift in
Bayern umlief. Sie machte den Senat vertraulich darauf aufmerksam,
daß sie in Bremen gedruckt sein solle, obwohl auf ihrem Titelblatt
Baltimore als Druckort angegeben war. Dieser ließ durch die Zensur¬
kommission und die Polizei die nötigen Erhebungen vornehmen und
stellte so den Sachverhalt fest. Da man aber Feilner nicht zu über¬
führen vermochte, konnte man sich nur an Wiehe, der durchaus ge¬
ständig war, halten und übergab ihn dem Kriminalgericht, das den
Preßverbrecher wegen Mißbrauchs der Presse zu vier Wochen Ge¬
fängnis oder 50 Reichstaler Geldstrafe verdonnerte. Der Verurteilte
versuchte durch ein Gesuch an den Senat Erlaß der Strafe oder
wenigstens Minderung der Geldbuße auf 10 Reichstaler zu erlangen,
wurde aber zunächst abgewiesen. Doch als er die Hälfte bezahlt hatte,
dachte der Senat gnädiger und sah ihm den Rest nach 1). Es kam ihm
ja mehr darauf an, die Drucker einzuschüchtern und der Wieder¬
holung solcher Vergehen vorzubeugen, da sie ihm, wie auch in der
Begründung des über Wiehe verhängten Urteils ausgeführt war, Un¬
annehmlichkeiten mit anderen Regierungen heraufbeschwören konn¬
ten, als auf eine strenge Bestrafung der Schuldigen. Deshalb beschloß
er auch am 25. April 1834, den Buchdruckern und Buchhändlern
durch die Zensurkommission nachdrücklich bedeuten zu lassen, daß
die Preßgesetze des Bundes nach wie vor in Kraft seien, und sie mit
•weit schärferen Strafen als in früheren Erlassen zu bedrohen: außer

x) Akte über den Fall T 5 e 8 a Nr. 57 und 25. IV. 1834 u. T 5 e 9
1833 Oct. 16 — 1834 Juni 4.
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mit Zurücknahme der Konzession „mit Geld- und Gefängnisstrafen,
und im Falle der Wiederholung oder sonstiger erschwerender Um¬
stände mit noch härteren peinlichen Strafen".

Exemplare der „Sinnreichen Einfälle" aber hatte er nicht be¬
schlagnahmen können, sie waren alle vergriffen. Und es ist anzu¬
nehmen, daß der größte Teil der beiden Auflagen in Bremen blieb,
nach außen aber nur einzelne verstreute Stücke gingen, denn die
Buchhändler, die allein das Gedicht in großen Mengen nach Bayern
hin hätten verbreiten können, kannten es überhaupt nicht und werden
auch kaum Neigung gefühlt haben, das auf elendestem Papier ge¬
druckte, von grammatischen Fehlern wimmelnde Machwerk zu ver¬
senden. Es muß demnach vornehmlich in d e n Schichten unserer Be¬
völkerung, die keine Buchläden aufsuchten, allerhand Liebhaber
gefunden haben, ein Zeichen dafür, daß die darin vertretenen Ge¬
danken damals auch in den unteren Ständen unserer Stadt Anklang
hatten.

Dunkler als der Fall Lahmeyer ist ein anderer Versuch, in
Bremen revolutionäre Schriften zu verbreiten. Auch auf ihn mußte der
Senat erst durch eine auswärtige Regierung, nämlich von Hamburg,
aufmerksam gemacht werden. Dort betraf man im Oktober 1834 den
in Ofen beheimateten Lohgerbergesellen Michael Billmeyer dabei, daß er
Druckschriften staatsgefährlichen Inhalts, und zwar: die „Erklärung
der Menschen- und Bürgerrechte", sowie „Das Glaubensbekenntnis
eines Geächteten" mit sich führte, Flugschriften, die von dem Bund
der Geächteten, den geflüchtete deutsche Demagogen in Paris ge¬
gründet hatten, ausgingen. Das Verhör ergab, daß Billmeyer, der vor¬
her in Bremen in Arbeit gestanden, auch hier Exemplare davon ver¬
teilt hatte. Die hamburgische Regierung meldete das sofort der unse¬
ren, und diese ließ auch bei dem Meister und den Mitgesellen des
Verdächtigen, sowie bei dessen Wirtin, ja sogar bei dem Direktor des
kaufmännischen Vereins „Union" Erhebungen anstellen, ohne ein
weiteres Ergebnis zu erzielen, als daß sie bei einem Lohgerber die
beiden Schriften beschlagnahmte. Die Verhörten stellten Billmeyer,
soweit sie ihn überhaupt kannten, als einen ruhigen Menschen hin
und wollten nichts Verdächtiges an ihm bemerkt haben 1). Es ist aber
natürlich trotzdem möglich, daß er zu den Handwerksburschen zählte,

') T 5e 8a 1834 30. Oct. — Dec. Auszüge aus dem Polizeiprotokoll.
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die mit dem „Bunde der Geächteten" in Verbindung standen und in
vielen deutschen Städten „Zelte" dieser Vereinigung gründeten 1), und
daß er auch bei uns ein solches zusammenzubringen versuchte.

4. Die Zensurbehörde im Kampf mit der Lokal-
schriftstellerei.

Bei der politischen Erregung, die, wie sich aus alledem ergibt,
Angehörige aller Bevölkerungsschichten unserer Stadt in der Zeit
nach der Julirevolution ergriff, konnte es nicht ausbleiben, daß sich
die Stimmen, die bisher geschwiegen hatten, laut vernehmen ließen
und die Buchdrucker und damit auch unsere Kommission in erhöhte
Tätigkeit setzten. Da es aber fast ausschließlich innerbremische An¬
gelegenheiten waren, um die der Meinungsaustausch ging, traten nun
für die Zensoren die außenpolitischen Rücksichten hinter die inner¬
politischen Gesichtspunkte zurück, und es begann ein Zeitabschnitt,
in dem die bremische Zensur fast ganz zu einer örtlichen Angelegen¬
heit wurde.

Die Unterhaltungsblätter gingen, wie wir schon hörten, immer
mehr dazu über, bremische Fragen zu beleuchten, und taten es viel¬
fach in einer Weise, die feiner empfindende Leser anwidern mußte, so
daß Watermeyers und Oelrichs „Bremische Blätter" hinterher über
diese Art, Politik zu treiben, nicht mit Unrecht ein strenges Straf¬
gericht hielten 2). Sie warfen der bremischen politischen Literatur
jener Jahre vor, daß ihr Lebenswandel nicht ohne Makel gewesen
wäre. „Sie erschien oft schlurig, ungewaschen, suchte vergebens durch
einen Anstrich von Genialität diese in die Augen fallenden Mängel zu
verdecken, selten war sie zuverlässig, oft gleisnerisch, tückisch, rach¬
süchtig, in der Regel aber lauerte wenigstens ein kleiner Mutwille
hinter ihren dem ersten Anschein nach unverfänglichen Worten.
Außerdem habe sie die Liebhaberei zu schonungsloser Anfechtung
von Persönlichkeiten gehabt. Auch schrieben die Verfasser politischer
Aufsätze in unseren öffentlichen Blättern nach dem Muster auslän¬
discher Zeitungen Artikel, in denen sie alles Bestehende in Frage
stellten, althergebrachte Grundsätze und stets mit höchster Ver¬
ehrung bisher behandelte Gegenstände angriffen. Dadurch führten sie

'} Treitschke, Deutsche Geschichte, IV. S. 606 f.
-) 1835 im 2. Heft der Zeitschrift durch den Aufsatz „Über unsere poli¬

tische Literatur".
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die schon durch die Zeitverhältnisse dieser Richtung zugewandten Ge¬
müter in ein neues Feld von Vorstellungen und Spekulationen ein,
dem die eingemischten Persönlichkeiten einen um so höheren Reiz
gaben, als sie gleichsam eine neue Erfindung waren und nach jahre¬
langer Zahmheit es vielen Leuten wohltat, ihr Mütchen an Grund¬
sätzen, Gegenständen und Personen zu kühlen, vor denen man sich bis¬
her stets nicht geringen Zwang angetan hatte". Ein hartes Urteil!
Nach unseren heutigen Begriffen zu hart, wie schon ein flüchtiges
Durchprüfen der in Frage kommenden Blätter lehrt. Es finden sich in
ihnen zwar Angriffe voll Bosheit gegen Andersdenkende, auch liebten
ihre Einsender es, mit kleinlichem Hohn und Spott zu arbeiten, aber
ausgesprochen gewohnheitsmäßige Ehrabschneidereien, wie man sie
nach den Ausführungen des ungenannten Verfassers vermuten muß
und wir sie heute in manchen politischen Blättern fast täglich lesen
müssen finden sich nicht. Und die Versuche, altgeheiligte Grundsätze
und Einrichtungen zu untergraben, muten uns Menschen von heute
an wie schüchterne Versuche, Kritik zu üben. Aber mögen diese Aus¬
führungen uns auch übertrieben erscheinen, den Zeitgenossen des Ver¬
fassers waren sie es nicht, und so sind sie ein vollgewichtiges Zeugnis
für die Empfindungen, mit denen weite Kreise des Bürgertums diese
politische Schriftstellerei damals verfolgten. Sie sind es um so mehr,
als sie aus der Feder eines Mannes — wahrscheinlich der Water¬
meyers — stammen, der dem Senat gegenüber durchaus kein Blatt vor
den Mund nahm. Und wurde schon in der Redaktion der „Bremischen
Blätter", die ein liberales Gepräge — wenn auch ein gemäßigtes —
trugen, so geurteilt, mit welch ernsten Blicken mußten da erst die
senatorischen Zensoren diese lokalpolitische Literatur betrachten?

Die Hinwendung der Blätter zu politischen Angelegenheiten be¬
gann natürlich, als die Verfassungsreform wieder zur Sprache kam,
den eigentlichen Anstoß dazu aber scheinen zwei Zeitschriften ge¬
geben zu haben, deren Herausgeber ihre Mitbürger zum Verständnis
der öffentlichen Dinge erziehen wollten: das von Ferdinand Donandt
geleitete „Bremische Magazin", das 1830—1832 bei Heyse erschien, und
das „Politische Wochenblatt für die freie Hansestadt Bremen" aus dem
gleichen Verlage, das Heinrich Smidt 1832 gründete. Beide wollten
ausschließlich dem öffentlichen Leben Bremens dienen, indem sie Er¬
örterungen über das brachten, was den bremischen Bürger als solchen
interessierte, und Ausgangspunkt für beide waren dabei die Verfas-
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sungsverhandlungen. Aber das „Magazin" legte besonderen Wert
darauf, zu zeigen, wie sich unsere konstitutionellen Verhältnisse ent¬
wickelt hatten, denn es wollte verhütet sehen, daß das allmählich
Herangereifte ein Opfer des Spiels mit politischen Experimenten
werde, es wünschte vielmehr, daß nur da neue Formen gestaltet
würden, wo die bisherigen hinter dem Leben zurückgeblieben waren.
Es brachte deshalb neben zeitgemäßen auch viele geschichtliche Auf¬
sätze. Das „Wochenblatt" dagegen wollte den Entwicklungsgang
unseres öffentlichen Lebens Schritt für Schritt verfolgen und bevor¬
zugte daher Artikel über Zeitfragen. Auch unterschieden sich die
Blätter, freilich nur leise, in ihrer Färbung. Donandt war mit einem
starken Tropfen liberalen Öles gesalbt, während der Sohn des Bürger¬
meisters mehr die konservative Linie innehielt, jedoch stets bemüht,
selbst die umstrittensten Tagesfragen mit wissenschaftlicher Sachlich¬
keit zu behandeln und bereit, auch Andersdenkenden (z. B. in dem
Streit um die Militärvorlage) in seinem Blatte das Wort zu gönnen,
wenn es in ruhigem Tone geschah. So gehaltvoll die beiden Zeit¬
schriften auch waren, lange Lebensdauer ist ihnen nicht beschieden
gewesen. Das „Wochenblatt" brachte es nur auf einen Jahrgang, und
das „Magazin" ging nach vierjährigem Bestehen 1834 ein. Sie waren
für die breite Masse der Bevölkerung eine zu schwere Kost, ent¬
sprachen auch nicht deren politischen Meinungen, und die ohnedies
nicht allzu zahlreiche Schar der Gebildeten, an die sie sich wendeten,
verloren, als die Verfassungsverhandlungen einzuschlafen begannen,
rasch wieder die Lust an den in ihnen behandelten Stoffen. Doch
wurde ihr Fehlen bald von manchen als Bresche im heimischen
Zeitschriftenwesen empfunden, die zu füllen die Rechtsanwälte
Dr, K. Th. Oelrichs und Dr. H. D. Watermeyer November 1835 ihre
„Bremischen Blätter" im Verlage von Geisler gründeten. Sie ver¬
folgten damit ähnliche Ziele wie ihre Vorgänger, hatten sie diese doch
sogar zu Mitarbeitern, aber ihre Zeitschrift trug entschieden liberale
Färbung, übte gelegentlich scharfe Kritik an Maßnahmen der Be¬
hörden und geriet deshalb mit der Zensurkommission in Streit,

Auch setzten sich ihre Herausgeber das Ziel, das Publikum mit
dem heimischen Rechtsleben vertrauter zu machen und richteten eine
eigene Rubrik „Rechtspflege" ein, in der sie über Gerichtsverhand¬
lungen u. dgl. berichteten. Aber auch sie hatten nicht den gewünschten
Erfolg. Sie konnten nicht einmal ihre Absicht durchführen und monat-
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lieh ein Heft herausbringen, sondern ließen in dem einen Jahre, das
ihren Blättern vergönnt war, nur deren fünf erscheinen und gaben das
Unternehmen im November 1836 wieder auf.

Es ging ihnen damit nicht anders als Smidt und Donandt mit ihren
Zeitschriften, von denen sie selbst in ihrer zweiten Nummer Seite 10
gesagt hatten, ,,diese ernsthaften Konkurrenten vermochten nichts
gegen ihre leichten und ungesitteten Mitbewerber; die Aufmerksamkeit
wendete sich fast ausschließlich letzteren zu."

Hatten diese gediegenen Zeitschriften auch wenig Glück bei ihren
gleichgültigen Mitbürgern, so brachten sie doch die Erörterung inner¬
politischer Angelegenheiten durch die übrigen Lokalblätter in Fluß.
Deutlich läßt sich das im „Bürgerfreund" beobachten, der wie seine
Nebenbuhler ja auch bis dahin bremische Dinge nur vom Standpunkte
der in unseren heutigen Lokalzeitungen beliebten „Sprechsäle" aus
sah. Er brachte am 8. Januar 1832 (Seite 207) eine Zuschrift, in der
er aufgefordert wurde, eine Lücke auszufüllen. Es erschienen jetzt
zwar zwei Zeitschriften — das Magazin und das Politische Wochen¬
blatt —, deren Tendenz es sei, die Konventsverhandlungen in das
Publikum zu bringen; was aber fehlte, sei die Opposition. Der Ein¬
sender bitte deshalb die Schriftleitung „gegen die Wochenschrift
wenigstens ein Achtel ihres Blattes einzuräumen und mit energischer
Sprache Widerspruch zu leisten". Daeves, der damalige Redakteur,
erklärte darauf, der „Bürgerfreund" werde keinen Aufsatz zurück¬
weisen, der seinem Namen entspräche. Und in der Tat findet sich
schon in der übernächsten Nummer, der vom 15, Januar, ein Artikel
„Conventsverhandlungen", dessen Verfasser sich gegen einen Aufsatz
im „Politischen Wochbenblatt" wendet und den Konvent gegen einige
Bemerkungen Heinrich Smidts in Schutz nimmt.

Damit war das Steuer herumgeworfen, der „Bürgerfreund" lenkte
sein Schifflein in den politischen Zeitstrom und bog in das liberale
Fahrwasser ein. Er brachte fortan neben der von ihm noch immer be¬
vorzugten Unterhaltungsliteratur auch Artikel lokalpolitischen Inhalts
aus der Feder von Gegnern des Senats, durch die er das Mißfallen
der Zensur erregte, und geriet auch bald in Scharmützel mit Anders¬
gläubigen. Wie er verfuhren die übrigen schon bestehenden oder noch
entstehenden Lokalblätter. Sie gewöhnten sich in wachsendem Maße
daran, die heimischen Angelegenheiten in einer für den Senat wenig
erfreulichen Weise zu behandeln. „Es erfolgt", schrieb Bürgermeister
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Smidt am 27. August 1847 an den preußischen Minister v. Canitz 1),
„kein Gesetz, keine Verordnung des Senats, keine öffentliche Einrich¬
tung, die von ihnen nicht aufs schärfste kritisiert, an der nicht wirk¬
liche oder vermeinte Mängel herausgehoben werden. An Mißdeu¬
tungen, Mißverständnissen, selbst Verdrehungen fehlt es dabei nicht,"

Außer an den Maßnahmen des Senats rieben sich diese Blätter
gern untereinander, mehr aus Brotneid natürlich als um politischer
Gegensätze willen, ganz besonders gern aber flickten sie der damals
allerdings recht gehaltlosen „Bremer Zeitung" etwas am Zeuge,
sie warfen dem bis Ende 1832 von Johann Gildemeister aus Korre¬
spondenzartikeln genährten Blatte vor, daß es seine Leser mit Hof¬
nachrichten, Ordensverleihungen und anderen faden Sachen lang¬
weile, niemals Originalartikel bringe und schlechte, wortentstellende
Übersetzungen ausländischer Zeitungen liefere.

Zu diesem lokalpolitischen Froschmäusekrieg kamen noch, wie
konnte es auch in Bremen anders sein, religiöse Fehden.
Gegen den theologischen Rationalismus, der um die Wende des Jahr¬
hunderts die Kanzeln beherrschte, hatte sich während der Freiheits¬
kriege und danach eine neue Bibelgläubigkeit durchgesetzt, und als
das alte Pastorengeschlecht ausstarb, traten an seine Stelle Geistliche
wie Gottfried Menken, Georg Gottfried Treviranus, Friedrich Ludwig
Mallet und Friedrich Adolf Krummacher, der Fabeldichter, die ihre
Gemeinden von der Vernunftseligkeit ihrer Vorgänger abzuwenden und
sie für ihren Biblizismus und die alten Bekenntnisse der Kirche wieder¬
zugewinnen trachteten-). Als sie festen Boden unter den Füßen fühlten,
nahmen sie den Kampf gegen den Rationalismus auf, der schließlich
zu zwei schweren Konflikten, 1840 dem Krummacher-Panielschen, und
1844 dem Nageischen") führte. Ihr Sprachrohr war der „Kirchen¬
bote", den Mallet, Pastor in St. Stephani" 1), seit 1832 erst als Monats-,
dann als Sonntagsblatt in Verbindung mit anderen herausgab, ein feuri¬
ger „miles Christi" und hitziger Verfechter seiner Sache und daher ein

!) T 5e 12 c 3 c.
2) Vgl. Otto Veeck, Geschichte der reformierten Kirche in Bremen.

Bremen 1909. Zehntes Kapitel, und die in absehbarer Zeit erscheinende Schrift
von Hermann Entholt, Geistige Bewegungen und Zustände Bremens in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1815—1848).

3) Vgl. darüber Bruno Weiß, Bilder aus der bremischen Kirchengeschichte
um die Mitte d. 19. Jhdts. Bremen 1896.

') Über ihn vgl. Brem. Biographie, S. 297 f.
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ständiges Sorgenkind der Zensoren, von denen einige ihm zwar wohl¬
geneigt waren, aber doch so manchen seiner Artikel unterdrücken oder
wenigstens abdämpfen mußten. Diese neue religiöse Richtung war
aber durchaus nicht allen Bremern genehm, und gerade die Kreise,
an die sich die Mehrzahl der Lokalblätter wandte, fühlten sich wohler
in der Welt des Rationalismus, was ja auch ihrem politischen Libe¬
ralismus entsprach. Sie empfanden die Ansichten Mallets und seiner
Freunde als „orthodox", und sowie der Kirchenbote seine Fanfaren
erklingen ließ, hallte es feindselig zurück. Als erster antwortete der
„Bürgerfreund"; stieß doch der Gegner schon in seinem ersten Heft
den Kampfruf gegen ihn aus, indem er Krummacher sagen ließ, er
lese das Blatt wegen seiner Ausfälle auf Bibel und Christentum nicht
mehr. Ein Einsender sprach die Hoffnung aus, daß der „Bürgerfreund"
trotzdem fortfahren werde, gegen Jesuitismus, Pietismus und Finster¬
nis zu Felde zu ziehen. Das tat dieser denn auch, indem er sich in
der Folgezeit ständig mit Mallet und den Seinen herumbalgte: Bald
stand ihm auch sein sonst feindlicher Bruder, das „Bremische Unter¬
haltungsblatt", zur Seite, und so hatten die Zensoren in diesen Jahren
nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der religiösen Wal¬
statt Ordnung zu halten. Ein böses Stück Arbeit, wenn man bedenkt,
daß die Kämpfe für und wider den Rationalismus außer in Zeitungs¬
artikeln auch noch in zahlreichen Broschüren ausgefochten wurden.

Es ist selbstverständlich, daß der Senat bei der Unruhe, die ihn
1830 angesichts der revolutionären Bewegungen in verschiedenen
Staaten erfaßte, in den Pressestimmen, die da so plötzlich auftönten,
eine ernsthafte Gefahr sah und die ihm durch die Karlsbader Be¬
schlüsse wider seinen Willen in die Hand gedrückte Waffe der Zensur
dagegen führte. „Durch einen höchst merkwürdigen Zufall bin ich in
den Geist der bremischen Zensur eingeweiht worden", schrieb am
24. Oktober 1830 der jugendliche, für den Liberalismus gewonnene
Wilhelm Focke seinem damals als Legationssekretär in Frankfurt
weilenden Freunde Heinrich Smidt. „Es scheint, daß man auf eine un¬
verantwortliche Weise die Bundesrücksichten zur Unterdrückung der
öffentlichen Meinung in unserer Vaterstadt über innere Angelegen¬
heiten verwendet" 1). Und es ist möglich, daß die vier zensierenden
Senatoren, ungewohnt, die Regierung, der sie selbst angehörten, und
ihre Maßnahmen einer öffentlichen Kritik unterwerfen zu sehen, zu-

') Staatsbibliothek, Manuskr. b 180 Nr. 19.
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nächst die Zügel straff angezogen haben. Freilich, Unterlagen, die das
im einzelnen beweisen und zeigen, wie die Artikel geartet gewesen,
die ihren Stiften verfielen, sind schwer zu beschaffen. Die verbotenen
Handschriften und gestrichenen Stellen sind verschollen, und die
Akten sagen darüber nur wenig aus.

Auch gehen die Urteile von Zeitgenossen über die Strenge dieser
Zensur sehr auseinander. Einige Verfasser, die von ihr getroffen
wurden, ergingen sich in den heftigsten Klagen über sie. So hielt
Pastor Mallet am 4. Oktober 1832 dem Senat vor, daß der Zensor aufs
strengste jedes Wort bewache, das über öffentliche Maßregeln in der
Presse gesagt werde und daß es ihm schon oft wehe getan, zu hören,
in welchem Verdacht in dieser Hinsicht der Hohe Senat stehe, und
welche verletzenden und schneidenden Urteile darum über ihn gefällt
werden 1).

Aber der leidenschaftliche Geistliche hatte häufige Auseinander¬
setzungen mit der Zensur und war an dem Tage, da er das Schreiben
abfaßte, besonders verärgert. Schuhmacher, der Zensor des ,,Kirchen¬
boten, hatte ihm einen Artikel, in dem er das „Obrigkeitliche Proklam
wegen des Büß- und Bettages" kritisierte, beanstandet, ja er hatte ihn
,, in einer so unangemessenen als unanständigen und namentlich auch
eines Lehrers des Göttlichen Wortes höchst unwürdigen Weise ge¬
halten" gefunden, daß er ihn dem Senatsplenum mitteilte und fragte,
ob man einer solchen Anmaßung das Imprimatur geben könne. Dieser
erteilte ihm trotz Mallets Klagen über die allzu große Strenge der
Zensur den Auftrag, den Artikel zu streichen und überließ es ihm,
gelegentlich dem Pastor das Ungeziemende seiner Schreibart zu Ge-
müte zu führen und ihn alles Ernstes zu verweisen 2).

Noch abfälliger als Mallet urteilte sein Antipode, der liberale und
später demokratische Politiker Johannes Rösing, über die damalige
bremische Zensur. In einer „Vorlesung über bürgerliche Freiheit mit
Hinblick auf Bremen 3), die er am 27. Februar 1831 in der „Union"
hielt, sagte er: „Wir fühlen uns gewaltig gedrückt unter der eisernen
Hand der Zensur. Man hat wirklich keinen Begriff von dem hier im
freien Bremen herrschenden Preßzwange, der seit dem neulichen, von

') ad T 5 e 8 a 83 Nr. 11.
-) ad T 5e 8a 83, Nr. 10 u. 11, 3./4. Okt. 1832.

Abschrift liegt Staatsarchiv P 9. q d 1, Nr. 15, die angeführte Stelle
Seite 207.
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dem Volke so gleichgültig aufgenommenem Manifest des Bundestages
noch ungleich schärfer geworden ist, so daß die unschuldigsten Sachen,
ja selbst Auszüge und Hinweise aus Gesetzen und Verordnungen in
unserer Stadt gestrichen werden. Ein Wunsch im Unterhaltungsblatt
vom 8. Dezember, das Königl. Hannoversche Postamt möge doch die
jedesmaligen Verordnungen des Postenlaufs öffentlich anzeigen, da¬
mit die Briefe und Paquete nicht irrig zur Post gebracht werden, ist
gestrichen worden — wie es heißt aus Furcht, Hannover werde sich
beleidigt fühlen. Während die Bremer Zeitung auswärtige Berichte so
oft unrichtig übersetzt und entstellt wiedergibt, ob aus Nachlässigkeit
oder anderer Absicht, weiß ich nicht, nimmt sie hier von Finsterlingen
geschmiedete, von anderen Städten datierte Aufsätze auf und teilt den
Aufsatz eines Hiesigen halb mit, wodurch der Sinn ganz entstellt ist,
wie selbes bei dem Druck in der Zeitung vom 21. Januar geschehen
ist, ohne dem Einsender davon das Mindeste wissen zu lassen, der
doch für den ganzen Aufsatz seine Gebühr entrichtet hatte. Eine des-
fallsige Bemerkung im Unterhaltungsblatte wird vom Zensor ge¬
strichen." Noch schärfer griff er im „Kometen" vom 11. Februar 1835
(Seite 181} die verhaßte Behörde an. Nirgends, selbst in den abso¬
lutistischen Staaten werde die Zensur wohl auf eine ebenso strenge
wie inkonsequente Weise gehandhabt, wie in Bremen, der sogenann¬
ten freien Stadt. Während diese Zensurbehörde förmlich das Verbot
erteilt hat, in hiesigen Blättern etwas, was auf Bürgerkonventsange¬
legenheiten Bezug habe, einrücken zu lassen, setze sie ruhig ihr vidi
unter Aufsätze, worin sich Bürger gegen Bürger auf die abscheu¬
lichste Art verunglimpfen, lästern und mit argen Schimpfworten be¬
titeln, wie das im „Kirchenboten" geschähe, der Leute, die nicht seine
mystische Gesinnung hegten, verdammte und kürzlich mit Genehmi¬
gung der Zensur das Tanzen eine subtile Hurerei genannt habe.

Aber wie Mallet, der sich übrigens in seiner oben angeführten
Beschwerde gerade über das Gegenteil aufgehalten hatte, nämlich, daß
die Presse „zügellos in Beziehung auf die heiligsten Dinge" sei, so
ist auch Rösing, wie sich noch zeigen wird, kein unparteiischer Beur¬
teiler. Einen solchen finden wir eher in Donandt, der 1833 im 8. Heft
seines Magazins (S. 499 ff.) zwei jedenfalls auch von Rösing stammen¬
den Artikeln der Braunschweigischen Nationalzeitung des Jahres 1833
(Nr. 61 und 62) entgegentrat, in denen der Senat und die bremische
Zensur auf das Heftigste angegriffen wurde. Auch darin hieß es, diese
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verfahre mit der größten Willkür und übe nur gegen das Werk der
Finsternis, den Malletschen Kirchenboten, die größte Duldsamkeit.
Donandt erwiderte darauf, die Anschuldigungen gegen die Zensur
könnten um so mehr auf sich beruhen bleiben, da bekanntlich eine
solche bei uns als einem Teile des Bundes bestehen müsse, und die
eigene Darstellung des Verfassers sein Urteil verdächtig mache. Auch
zeige die Erfahrung der letzten Jahre, „daß allen Parteien bei uns
ziemlich freier Spielraum in öffentlichen Blättern gelassen wird".
Und nicht anders sprechen sich zwei Jahre später die „Bremischen
Blätter" in dem schon herangezogenen Artikel „Über unsere politische
Literatur" aus. Sie bestritten die oft gehörte Behauptung, daß diese
so rasch eingegangen sei, da sie gefangengehalten werde und geknebelt
liege auf dem Boden eines Kerkers, aus dem ihre Stimme niemanden
erreichen könne. Diese Furcht vor der Zensur sei übertrieben. Die Er¬
fahrung der letzten Jahre scheine vielmehr zu beweisen, „daß die
Zensur einer anständigen Diskussion über innere Angelegenheiten in
der Regel kein Hindernis in den Weg gelegt hat, daß daher auch
kein Grund dafür vorliegt zu glauben, dieselbe werde auf irgendeine
Weise dem Wiederaufblühen unserer politischen Literatur im Wege
stehen. Im Gegenteil läßt sich hoffen, daß die wenigen Fälle, in
denen die Zensur vielleicht bisher systematisch gewisse Artikel über
innere Angelegenheiten gestrichen hat, immer seltener werden". Wir
haben allen Grund, mehr als dem gehässigen Urteile Rösings dem
Donandts, Oelrichs' und Watermeyers zu trauen, die als Herausgeber
politischer Zeitschriften doch zumindest keine Vorliebe für die Presse¬
aufsicht gehabt haben werden. Mag auch anfangs, als die Kritik an
den öffentlichen Zuständen mit Heftigkeit einsetzte, die Sorge vor
umstürzlerischen Gedanken und die durch die ungewohnten Angriffe
gereizte Empfindlichkeit den Senat und seine Zensoren zu größerer
Härte verführt haben, zur Willkür und zur Unterdrückung gleich jedes
Artikels, der sich mit den innerpolitischen Angelegenheiten befaßte,
wie Rösing ihm das vorwarf, hat er sich nicht hinreißen lassen. Auch
gab er die Empfindlichkeit bald auf, so daß Smidt 1847 dem Ham¬
burger Syndikus Banks und dem preußischen Außenminister v. Canitz
mit Recht schreiben konnte, der Senat habe sich allmählich daran
gewöhnt, über Verkehrtheiten und Verunglimpfungen durch das
Dutzend hier erscheinender Lokalblätter nur zu lächeln 1). Er lasse

l) An Banks, 26. Juni 1847 (Smidt-Archiv).
Bremisches Jahrbuch. 4
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dies alles gehen und habe die Empfindlichkeit gegen Äuße¬
rungen dieser Art abgelegt, ,,da die Erfahrung gelehrt hat, daß die
Leute am ruhigsten bleiben, wenn man ihnen gestattet, sich über alles,
was sie angeht, so frei durch die Presse wie bei mündlicher Unter¬
haltung auszusprechen, und daß verkehrte Schilderungen oder hä¬
mische Insinuationen immer berichtigende oder widerlegende Artikel
in dem nämlichen Blatt von selbst herbeiführen, ohne daß man jemand
dazu aufzufordern braucht". Er wolle aber nicht leugnen, daß diese
Abgewöhnung nicht leicht wurde 1).

Diese Weitherzigkeit bestand aber in den dreißiger Jahren noch
nicht, und wir können den Tadlern unserer Zensurbehörde zugeben,
daß sie in diesen Jahren mitunter überängstlich und kleinlich verfuhr.
Doch handelte sie auch da durchaus nicht nach bloßem Gutdünken,
sondern nach bestimmten Gesichtspunkten und in gutem Glauben, wie
die wenigen uns überlieferten Zeugnisse beweisen. Besonders lehrreich
in dieser Beziehung, dabei höchst erbaulich und auch geeignet, die
Zensurverhältnisse in jenen Jahren zu beleuchten ist ein Ende 1836
durch das 5. Heft der „Bremischen Blätter" heraufbeschworener Fall.
Die Alt- und Jungmeister der Maurer hatten Widerspruch erhoben
gegen die Zulassung des Maurermeisters Heinrich Seemann und durch
ihren Rechtsbeirat Dr. Kieselbach eine an den Senat gerichtete, ein¬
gehend begründete Protestschrift abfassen lassen. Dieser übergab das
Aktenstück den „Bremischen Blättern" zur Veröffentlichung. Schu¬
macher, deren Zensor, aber fragte, bevor er seine Einwilligung dazu gab,
die Morgensprachsherren des Maurergewerks, und diese warnten, weil
die Angelegenheit schon manche wilde Bewegung unter den Maurer¬
gesellen hervorgerufen hatte. Die Folge davon war, daß dem Artikel
mit der Begründung, er bringe in einer noch unerledigten Sache Akten¬
stücke an die Öffentlichkeit, das Imprimatur verweigert wurde. Aber
die abgewiesenen Redakteure wußten sich zu helfen. Sie bewogen
Geisler, ihren Verleger, die Nummer, für die der Artikel bestimmt
war, in Oldenburg drucken zu lassen und sie dann Schumacher mit
der Frage vorzulegen, ob er es in Bremen debitieren dürfe. Ein rechter
Advokatenkniff, der den Zensor in nicht geringe Verlegenheit setzte,
denn das Heft enthielt neben einigen von ihm selbst genehmigten Auf¬
sätzen, vier andere Beiträge, natürlich die Maurer-Amtssache und
außerdem drei ihm ganz unbekannte Artikel, für die sich der Heraus-

J) An Canitz, 27. August 1847, T 5e 12 c 3 c.
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geber das oldenburgische Imprimatur besorgt hatte. Es besaß also
Seite für Seite die vorgeschriebene Druckerlaubnis und entsprach so¬
mit durchaus den gesetzlichen Anforderungen. Angesichts dieser ver¬
zwickten Sachlage wollte Schumacher die Entscheidung nicht allein
übernehmen, er sagte Geisler, daß er erst seine Amtsgenossen be¬
fragen müsse und schickte das bedenkliche Heft nebst einem Begleit¬
schreiben auf die übliche Rundreise. In diesem wies er nicht nur auf
die sonderbare Entstehung der Druckschrift, sondern auch auf das
Anstößige der Artikel hin, die in Oldenburg genehmigt worden
waren, und so erfahren wir hier einmal, was der Zensur in jenen
Jahren gefährlich erschien. Der eine schildert in durchaus sachlicher
Weise eine Gerichtsszene. Vor dem Kriminalgericht, wurde da be¬
richtet, sei ein Vater mit seinem 12jährigen Knaben erschienen, um
einen übrigens ungenannten Tabakfabrikanten, bei dem der Junge als
Zigarrenmacher arbeitete, zu verklagen, weil er diesem mit einem
drei Finger dicken Tau 24 Schläge verabreicht habe. Der Angeklagte
habe das auch zugegeben und erklärt, daß er auch die übrigen 23 bei
ihm in Arbeit stehenden Jungen mit diesem Tau zu züchtigen pflegte,
da er sie sonst nicht im Zaum halten könnte. Die Verhandlung habe
mit einem Ausgleich geendet, indem der Fabrikant eine Kleinigkeit
als Entschädigung bezahlte und der Vater seine Klage zurückzog.

Im zweiten Artikel wurde bedauert, daß der Senat die Gründung
eines Intelligenzblattes in Vegesack nicht gestattet hatte, obwohl das
Gesuch darum von vielen Einwohner unterstützt worden war. Schu¬
macher fand, daß der Gerichtssaalbericht eine gehässige Tendenz
habe, und der andere als Kritik eines Regierungsbeschlusses bedenk¬
lich sei — ein Zeichen, daß die Zensur damals wirklich überpeinlich
war — und bat sich auch darüber die Meinung der übrigen Herren
aus.

Wenige Stunden nach seinem ersten Besuche erschien Geisler
wieder bei Schumacher und erbat sich seine Zeitschrift zurück. Der
Zufall hatte nämlich ihm oder vielmehr seinen Hintermännern eine
zweite Möglichkeit eröffnet, der Zensur ein Schnippchen zu schlagen.
Er wurde aber abgewiesen, da die Entscheidung über das Heft noch
nicht gefallen sei. Währenddes wanderte das Zirkular von Zensor zu
Zensor, überall Kopfzerbrechen hervorrufend. Horn sah die Sache
durch die juristische Brille. Er sah in dem Vorgehen des Verlegers
eine beabsichtige Umgehung der Gesetze, doch schien es ihm schwer,

4-
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die nötigen gesetzlichen Handhaben dagegen zu finden, wenn auch die
Behörde des Verlagsortes nach den geltenden Bestimmungen durch
ein auswärtiges Imprimatur nicht gebunden sei, den Vertrieb der
Schrift zuzulassen, am wenigstens natürlich, wenn sie selbst den Druck
verboten. Es sei also nötig über die Sache zu beraten. Auch Gilde¬
meister war dieser Ansicht; als er aber eben auf dem Rundschreiben
vermerkt hatte, daß er den Hornschen Ausführungen beistimme, wurde
das Heft durch den Austräger Geislers bei ihm als Bezieher der
„Bremischen Blätter" abgegeben. Der Verlag war also dabei, es ohne
Erlaubnis zu verbreiten. Da schrieb Gildemeister noch als Nachtrag
unter seine Unterschrift, man müsse überlegen, wie künftig solcher
Ungebühr zu steuern sei, und sandte das Rundschreiben an Berck, der
den Wunsch nach einer baldigen mündlichen Besprechung der Zensoren
äußerte und es dann an seine Ausgangsstelle zurückschickte. Hier
aber hatte sich die Stimmung gegen Geisler sehr verschärft. Schu¬
macher fand, daß nun die Ehre und das Ansehen der Zensurkom¬
mission gar sehr kompromittiert sei und sandte das Zirkular an Horn,
den Vorsitzenden, damit er weitere Beratungen veranlasse, denn die
Sache könne nicht liegenbleiben, wenn man sich nicht lächerlich
machen wolle. Auch bat er — und das ist wieder bezeichnend für
unsere Behörde —, in der Zensurgesetzgebung genau nachzusehen,
was man in der Sache tun könne. „Mir fehlen dazu die Materialien."
— Die Folge der Besprechung der Herren war, daß die Zensur¬
kommission am 14. Dezember Geisler beim Kriminalgericht anzeigte,
weil er sich nicht nur gegen das Preßgesetz vom 20. September 1819,
sondern auch gegen die ihm in seiner Konzession erteilten Vorschrif¬
ten vergangen habe, indem er das fragliche Heft distribuierte.

Da kam die andere Überraschung. Das Gericht mußte feststellen,
daß Geisler völlig unschuldig war. Dr. Oelrichs, einer der Heraus¬
geber, hatte nämlich, während Schumachers Rundfrage umlief, Senator
Berck getroffen und den Ahnungslosen beiläufig gefragt, ob das neue
Heft der Bremischen Blätter auch erst der Zensur vorgelegt werden
müßte, worauf ihm dieser erwiderte, wenn es in Oldenburg gedruckt sei,
handle es sich um ein im Ausland hergestelltes Werk, dessen Ver¬
kauf so lange geschehen könnte, bis die Zensur einschreite. Da hatte
Oelrichs schleunigst Geisler benachrichtigt, daß das Heft ausgegeben
v/erden könne, was dieser natürlich sofort tat. Das Gericht fand also
keinen Grund zum Einschreiten, und Schumacher mußte zugeben:
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„Wenngleich die Advokaten und insbesondere Dr. Kieselbach sich ins
Fäustchen lachen werden, daß sie uns überlistet haben, so erscheint
mir doch, ist Geisler ganz unschuldig". Es wäre am besten, die
Kommission erkläre dem Kriminalgericht amtlich, sie habe sich aus
der Untersuchung überzeugt, daß die Sache auf einem Mißverständ¬
nisse beruhe, und sie ziehe ihren Antrag zurück, denn das sei ehren¬
voller, als wenn eine förmliche Absolution erfolgte und die Zensur¬
kommission abgewiesen werde. Geislers Verhalten sei zwar nicht fair,
da er ihm bei seinem zweiten Besuche nicht gesagt habe, er hätte die
Nachricht, daß Berck die Ausgabe erlaubt habe und er das Heft ohne
seine Entscheidung ausgeben wolle, aber das mache ihn nicht strafbar.
Er wünschte aber, daß man ihn vorlade und ihm zu erkennen gebe, er
habe sich durch sein zweideutiges Benehmen die Ungelegenheit selbst
zugezogen. Gildemeister aber schlug ernstere Mittel gegen die Wieder¬
holung eines solchen Vorfalls vor und wünschte, daß ,,dem Geisler
coram commissione eröffnet werde, der hiesige Debit der „Bremischen
Blätter" sei nur unter der Bedingung einer hiesigen vorgängigen Zen¬
sur, sei es nun des Manuskripts oder doch jedenfalls — im Fall aus¬
wärtigen Drucks — des Abdrucks fortan gestattet, und sei er als Ver¬
leger daher in dem Maße verantwortlich, daß er sich im Fall der
Übertretung einer strengen Bestrafung und selbst dem Verluste seiner
Konzession aussetze". Froh, wenigstens etwas in der für sie pein¬
lichen Angelegenheit tun zu können, erhob die Kommission diese
Anregung zum Antrag an den Senat, der sie ermächtigte, also zu ver¬
fahren. Am 25. Januar 1837, 12 Uhr mittags, erschien denn auch
Geisler vor der vollzählig versammelten Kommission auf dem Rat¬
hause, wo ihm die beschlossene Eröffnung gemacht wurde 1).

Mäkeleien an Maßnahmen des Senats also konnte die Zensur¬
kommission damals nicht vertragen, und außerdem schien es ihr be¬
denklich, wenn die Presse in noch schwebende Verfahren eingriff.
Vor allem aber hatte sie eine Abneigung gegen die Besprechung von
Konventsverhandlungen, die mit der Zeit wuchs, und endlich sogar
ein allgemeines Verbot solcher Artikel zur Folge hatte. Ursache davon
waren die Kämpfe, die unsere Behörde mit dem schon wiederholt
genannten Johannes Rösing 2) ausfechten mußte.

') Über diesen Fall siehe T 5 e 12 k 1 — T 5 e 8 a Nr. 83 und T 5 d 1
{Akte Geisler).

2) Näheres über ihn wird die Seite 45 Anmerkung 2 angeführte Schrift
Herrnann Entholts enthalten.
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Das Auftreten dieses Mannes, des ersten vollbewußten Liberalen,
ja Demokraten in unserer Stadt, bildet ein besonderes Kapitel in der
Geschichte jener Tage. Kaufmann seines Zeichens, hatte Rösing bis
1830 nur geringen Anteil an staatlichen Angelegenheiten gezeigt, ob¬
wohl er die Berechtigung hatte, an den Bürgerkonventen teilzunehmen.
Die Julirevolution aber trieb ihn in die vorderste Reihe der Vor¬
kämpfer für die Verfassungsreform. Auch fühlte er sich berufen, die
liberalen Gedanken in Bremen auszustreuen. Im Konvent gehörte er
zu den Bürgern, die die Wiederaufnahme der konstitutionellen Ver¬
handlungen forderten, und wurde auch in die Verfassungsdeputation
entsandt. Außerdem trat er öffentlich als Redner auf, hielt Ende 1830
eine politische Vorlesung in der Union und in der Börsenhalle, die
er im Jahre darauf zu Braunschweig unter dem Titel „Morgen, Mittag,
Abend, Nacht" drucken ließ, ein zum Teil recht schwülstiges Opus
von 36 Seiten, in dem er die Verhältnisse in den absolutistischen
Staaten, die Julirevolution in Frankreich, ihre Folgeerscheinungen in
deutschen Fürstentümern schilderte und die Herrscher aufrief, dem
Zeitgeist zu gehorchen und ihren Völkern neue Verfassungen zu geben.
Heimische Verhältnisse berührte er darin nicht. Das tat er erst zwei
Monate später in der bereits erwähnten „Vorlesung über bürgerliche
Freiheit mit Hinblick auf Bremen", in der er über die Mängel der
bremischen Verfassung und über die Abneigung des Senates, sie ab¬
zustellen, klagte, um zu tatkräftiger Mitarbeit am Reformwerk auf¬
zufordern. Bald darauf griff er nach der Feder, schrieb politische
Artikel für den „Bürgerfreund" und veröffentlichte auch in auswär¬
tigen Blättern, dem „Kometen", der „Eleganten Welt", der „National¬
zeitung" zu Braunschweig, sowie in Hannoverschen und Frankfurter
Zeitungen Berichte über Bremen 1), die vielfach recht gehässig aus¬
fielen.

Seine ersten Zusammenstöße mit der Zensur hatte er im März
1832 wegen einiger Aufsätze, die er im „Bürgerfreund" abdrucken
lassen wollte. Der eine enthielt die Aufforderung zur Teilnahme an
einem in den süddeutschen Bundesstaaten zur Beförderung der Preß¬
freiheit geplanten Verein, der die Absicht hatte, Schriftsteller, die
wegen freimütiger Äußerungen Strafen oder Nachteile erlitten, durch
Geldbeträge zu entschädigen. Die Zensurkommission fand einen sol¬
chen Verein ungesetzmäßig, besonders weil er sich ein Urteil anmaße,

*) Vgl. Archival-Notiz von Heinrich Smidt auf Akte P 9 d 1 Nr. 15.
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ob die von den Staatsbehörden verhängte Strafe gerecht oder un¬
gerecht sei und weil eine Sicherstellung der Schriftsteller gegen die
Folgen ihrer ungesetzlichen Handlungen die Übertretung gesetzlicher
Vorschriften erleichtere. Auch habe jeder politische Zwecke verfol¬
gende Verein unter Mitgliedern verschiedener Bundesstaaten etwas
Bedenkliches für die Autonomie der einzelnen Staaten. Ebenso wie
diesen Aufsatz verbot sie einen zweiten, der für eine Petition der
Bürger an die Verfassungsdeputation um Beschleunigung ihrer Ar¬
beiten warb und den der Zensor deshalb ungesetzlich fand, weil die
beratende Kommission nur im Verhältnis zu ihren Auftraggebern stehe
(nämlich zum Konvent und dem Senat), und es die Freiheit ihrer Be¬
ratungen stören würde, wenn eine größere oder kleinere Zahl hiesiger
Bürger durch mehr oder weniger dringliche Eingaben sich darauf Ein¬
fluß verschaffen würde. Auch sei die Petition bereits erledigt, da die
Bittsteller ihren Wunsch in der legalen Form der Konventsverhand¬
lungen ausgesprochen hätten. Rösing aber wandte sich an den Senat
und verlangte von ihm das Imprimatur. Er erreichte jedoch nur, daß
dieser in seiner Sitzung vom 6. März 1832 die Zensurkommission mit
einem Bericht darüber beauftragte, ob es rätlich sei, ein Warnungs-
Proklam gegen die Veröffentlichung von dergleichen Schriften zu
erlassen. Diese beschloß am 13. März, ein solches nicht zu befür¬
worten. Es lasse sich zwar nicht in Abrede stellen, daß die Stimmung
und Ansichten einer nicht unbedeutenden Zahl hiesiger Bürger, be¬
sonders solcher, welche an den Konventsverhandlungen teilnähmen,
eine fortdauernde Aufmerksamkeit der Obrigkeit in Anspruch neh¬
men, doch teile Bremen dieses Schicksal mit den Regierungen der
ineisten deutschen und europäischen Staaten, und im Vergleich zu
diesen sei die Stellung des Senats, so lange er sich wie bisher der
Achtung und Zuneigung der Mehrzahl der Bewohner zu erfreuen
habe, als eine der leichteren anzusehen. Die Kommission könne zwar
nicht verhehlen, daß die noch bevorstehenden Verhandlungen über
die Verfassung abweichende Tendenzen und bedenkliche Umtriebe
zum Vorschein bringen könnten. Eine besondere Veranlassung zu einer
öffentlichen Warnung vor Ausbrüchen die Ruhe störender Gesinnun¬
gen liege aber nicht vor. Auch scheine es fast unmöglich, im voraus
schon verurteilende Maßregeln vorzuschlagen, um solchen entgegen¬
zuwirken. Der Senat schloß sich dieser Auffassung in seiner Sitzung
vom 13. April an und beschloß, von einem Proklam abzusehen. Schon
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am 16. Mai hatte er sich wieder mit Rösing zu beschäftigen, und zwar
aus einem Anlaß, der verrät, daß der so hitzig gegen die Zensur
kämpfende Liberale in seinem eigenen Wirkungskreise recht selbst¬
herrlich sein konnte und gar nicht abgeneigt war, selbst Presseaufsicht
zu üben, wenn er den ihm verhaßten orthodoxen Geistlichen damit
eins auswischen konnte. Er hatte nämlich als Administrator des Kran¬
kenhauses durch eine öffentliche, dreimal wiederholte Anzeige im
Wochenblatt (Nr. 38, 39, 40) verkündet, er werde den Kranken alle
ihnen zugestellten Traktätchen wegnehmen und vernichten. Die Folge
waren natürlich Gegenbemerkungen und Verwahrungen von Predigern
in den öffentlichen Blättern, die unangenehmes Aufsehen erregten. Da
Rösing trotz gütlicher Vorstellungen sein Unrecht nicht einsehen
wollte, mußte der Senat endlich einschreiten. Er ordnete an, daß die
Inspektion des Krankenhauses geeignete Maßregeln gegen sein Ver¬
halten treffe und im Wochenblatt bekanntmache, daß er zu seinem
Verfahren nicht befugt sei, und wies die Zensurkommission an, allen
auf jenen Streit des Rösing mit den Predigern sich beziehenden Ar¬
tikeln, seien sie nun pro oder contra, das Imprimatur zu verweigern.

Alle diese Geschehnisse waren aber nur kleine Vorspiele zu der
schweren Fehde, die 1834 zwischen der Zensur und Rösing ausbrach.

Hatte die Kommission 1832 noch selbst davon abgeraten, eine
Verordnung wegen der öffentlichen Besprechung von Konvents- und
Deputationsverhandlungen zu erlassen, so veranlaßte sie am 9. April
1834 gemeinsam mit der Commissio in civicis eine sehr einschneidende
Verfügung dagegen. Den Anstoß dazu gab ein, wie die Zensur sagte,
gefärbter Bericht Rösings über die letzte Bürgerkonventssitzung, den
sie im Senate vorbrachte 1). Sie führte aus, die Unbefugtheit, die Ver¬
handlungen des Konvents zu veröffentlichen, gehe schon daraus her¬
vor, daß diese nicht öffentlich seien und die Ergebnisse in gedruckten
Protokollen vorlägen, Die Art aber, wie diese im Innern der Ver¬
sammlung herbeigeführt worden seien, dürfte keinen Gegenstand der
Publikation abgeben. Auch sei es nicht Sache der Zensurbehörde, Aus¬
drücke und Wendungen zu ändern, bis ein solcher Bericht völlig par¬
teilos dastehe: Diese habe nur die Zulassung oder das Verbot im
Ganzen auszusprechen. Demgemäß beantragte sie: „alle eigentlichen
Auszüge oder Inhaltsangaben der Bürgerkonventsverhandlungen sowohl

]) Sen.-Prot. v. 26. März u. 9. April 1834, auch P 9. d 1 Nr. 15.
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vor als nach dem Abdruck der Protokolle, sie mögen kommen, von
welcher Seite sie wollen, zu verhindern". Und da sich die Elterleute
des Kaufmanns auch über „anmaßende Aufsätze", die im „Bürger¬
freund" über das Kollegium erschienen waren — sie stammten eben¬
falls von Rösing — beschwert hatten 1), schlug die Zensurkommission
außerdem vor, diese Bestimmung auch auf die Kaufmannskonvent¬
verhandlungen auszudehnen.

Der Senat erhob diese Anträge zum Gesetz. Ein Vorgang von
großer Tragweite. Waren doch damit alle inneren Angelegenheiten,
die nicht durch einfache Verfügungen des Senats, sondern durch Ver¬
handlungen zwischen diesem und der Bürgerschaft erledigt wurden,
also gerade die wichtigen Lebensfragen des Freistaates, die eine
tiefere und allgemeinere Anteilnahme der Bevölkerung erwecken
mußten, fast ganz der öffentlichen Erörterung entzogen. Dieser blieb
nur der Kleinkram des Tages. Über staatliche Aufgaben höherer Be¬
deutung zu sprechen, ohne die Konventsverhandlungen dabei zu be¬
rühren, war so ziemlich ein Ding der Unmöglichkeit, es wäre denn
gewesen, daß sich jemand fern den Fragen der Zeit in allgemeinen
Erörterungen hätte ergehen wollen. Kein Wunder also, daß die
heimische Presse in einer damals oft bedauerten Seichtheit plätscherte!

Die Verfügung wurde deshalb auch von wohlmeinenden Bremern
beklagt, und vor allem auf sie sind die Vorwürfe der Engherzigkeit
zurückzuführen, die in der Folgezeit gegen die Zensurbehörde auch
von ruhig denkenden Männern erhoben wurden. Mußte sich doch
Watermeyer, der 1836 einen Aktenauszug aus den Verhandlungen
zwischen Rat und Bürgerschaft zum Druck gebracht hatte, gefallen
lassen, daß ihm das Imprimatur verweigert wurde, und Gildemeister
diese Veröffentlichung der nicht öffentlichen Konventssitzungen eine
„exorbitante Anmaßung" nannte 2).

Und bei dieser Auffassung beharrte der Senat, auch als die Zensur
nach den Sorgen und Ärgernissen der 30er Jahre der lokalen
Schriftstellerei gegenüber weitherziger wurde. Die Konventsverhand¬
lungen waren und blieben tabu. Kein Fürwitziger durfte sie berühren,
solange überhaupt Presseaufsicht geübt wurde. Zeuge dafür ist ein
Brief, den der Rechtsanwalt Dr. Georg Wilhelm Gröning, also ein
Mann, der durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen dem Senate

') Senats-Protokoll vom 29. August 1832 und P. 9. c. A. IV.
2) Sen.-Prot. 17. II. 1836 und T 5 e 8 a 83 Nr. 7.



58 Heinrich Tidemann.

sehr nahestand, am 2. Dezember 1847 an die Schriftleitung der Weser¬
zeitung schrieb, als der Zensor (Synd. Smidt) einen von ihm ver¬
faßten Aufsatz über eine im letzten Konvent verhandelte Frage be¬
anstandete. „Ihrem Ermessen muß ich es überlassen, ob der Aufsatz
im heutigen Blatte gebracht werden könne. Sollte das nicht ermög¬
licht werden können, so bitte ich um Rücksendung meines Manu¬
skripts, indem ich dann dafür sorgen werde, daß dieser Aufsatz in
einem nichtbremischen Blatte möglichst bald abgedruckt werde. Ich
würde dies sehr bedauern, schon deshalb, weil ich es natürlich mir
selbst schuldig bin, die Wahl eines auswärtigen Blattes zu motivieren,
was leicht, besonders auswärts, unangenehm auffallen möchte. Zu
solchen Sachen würde ich sehr ungern die Veranlassung geben, werde
es aber im Notfall jedenfalls tun, da ich keine Lust habe, still¬
schweigend länger den Vorwurf und den Hohn hinzunehmen, der zu¬
mal in Hamburg und Lübeck, oft an uns und an mich persönlich ge¬
richtet ist durch die Frage: „ob wir uns noch immer nicht der Schnür¬
brust entledigt hätten". Warum treibt man denn gemäßigte Männer
mit Gewalt zu Schritten, die ihnen selbst und anderen Leuten unan¬
genehm sein müssen? Warum unterdrückt man daheim das Maßvolle,
um am Ende auswärts der Gereiztheit zu begegnen 1) ?"

Der erste, der durch die neue Bestimmung getroffen wurde, war
der, der den Anstoß dazu gegeben hatte, nämlich Rösing. Ja, man
kann mit vollem Fug behaupten, daß sie eine entscheidende Rolle in
seinem Leben spielte und mithalf, ihn auf die Bahn zu drängen, die
er später beschritt.

Die Zensurkommission hatte schon, während sie ihre Anträge mit
der commissio in civicis vorberiet, einem Artikel über Konventsver¬
handlungen, den er für den „Bürgerfreund" geschrieben hatte, die
Druckerlaubnis verweigert. Empört darüber, so in seiner seit zwei
Jahren geübten Berichterstattertätigkeit gehindert zu werden, schrieb
der heißblütige Mann einen erzürnten Brief an die Zensurkommission,
in dem er all seinem Groll gegen sie und den Senat Luft machte 2):

„So" (durch Ihr Verbot) geben Sie denn einen neuen Beweis, wie
sehr die Regierer bemüht sind, der Aufklährung Schranken zu setzen,
Indifferentismus und Lethargie zu fördern. So gehören denn auch Sie
zu den Blinden und Tauben, die statt 1834 — 1734 lesen, welche die

') ad T 5e 8a 131 Nr. 1.
'] T 5e 8 a 2. April 1834.
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. . . Zeichen unserer hochwichtigen Zeit verkennen und verhöhnen,
welche nicht hören wollen die Stimmen der Wahrheit, die sich am
Ende doch durch die Dämmer der Finsterniß und der verkehrten
Aristokratie Luft machen wird.

„Bremens Censurbehörde gestattet den Druck abscheulicher An¬
züglichkeiten, grobe, schmutzige Schimpfereien und Beleidigungen
zwischen einzelnen Bürgern, erlaubt, daß hochgestellte, angesehene
Männer Deutschlands (siehe Kirchenbote) auf die abscheulichste
Weise beschimpft und verhöhnt werden, gestattet eine Verhöhnung
des Christentums, läßt Sektierer und Mystiker das verwerflichste Zeug
drucken zur Förderung des Aberglaubens, der Dummheit und des
Müßiggangs, — aber wenn ein Bürger auf die Verkehrtheiten der
Staatsbehörden aufmerksam machen will, wenn er Wünsche zum all¬
gemeinen Besten aufstellt, bei dem Erfüllung, Freiheit und Macht
des Senats im mindesten leiden könnte, wenn ein Bürger zeigen will,
daß der Senat auch aus Menschen bestehe, welchen die Vollkommen¬
heit fern sei, ja wenn ein Bürger zum allgemeinen Besten, zur Förde¬
rung des Interesses an das (!) Gesammtwohl in gedrängter Kürze
das dem Drucker übergeben will, was in Verhandlungen, wozu viele
Hunderte eingeladen werden, verhandelt wird, dann runzelt die Zen¬
surbehörde die Stirn, dann zittert sie wie Espenlaub, dann bringt
sie viele Tage mit überlegen zu, dann müssen erst Senatsversamm¬
lungen gewesen sein, ehe ein Entschluß gefaßt wird, dann legt sie die
Wahrheit in Fesseln.

Oh, ich würde mich schämen, einer Behörde Mitglied zu sein,
welche bald inkonsequent, schwach und ohnmächtig, bald absolu¬
tistisch und willkürlich verfährt, welche so wenig daran denkt, daß
früh oder spät eine Zeit kommen werde, welche ihre Inkonsequenzen
und Ungerechtigkeiten ans Tageslicht bringen, sie für manches ge-
tödtete Wort der Wahrheit verantwortlich machen wird.

Thörichter Wahn, thörichte Verblendung, wenn die Regierer
glauben, damit fortfahren zu dürfen, Aufklährung und Wahrheit zu
unterdrücken, heilige Versprechungen unerfüllt zu lassen, wenn sie
an keine Zeit der Vergeltung denken, welche sie für ihre Blindheit
und Taubheit zur Rechenschaft ziehen wird. —

Entsetzlich, daß so manche Fürsten, welche sich Väter des Vater¬
landes betiteln lassen, so unväterlich regieren, daß manche Herren,
welche sich Hoch weise nennen lassen, so dumm sind, den Geist der
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Zeit nicht zu verstehen, daß manche, welche auf das Prädikat — hoch¬
achtbar — Anspruch machen, so wenig Achtung verdienen.

Durch den ebenso verderblichen und verwerflichen Radikalismus
ist schon so manches Blut, so manche Thräne vergossen worden; —
aber wer fördert Radikalismus und Anarchie? — wer anders als Will¬
kühr und Despotie, Lug und Trug der Regierer? — Nur dann kann
Friede und Eintracht und das so nothwendige Vertrauen hergestellt
werden, wenn von Seiten der Regierer Vertrauen gegeben wird —
damit sollte man eilen, denn bald kann eine Zeit kommen, worin die
Fürsten den Schutz der Völker bedürfen! —

Ich füge mich in den Willen der Censurbehörde, Mittheilungen
über die Bürgerkonvente in hiesige Blätter zu unterlassen, nicht mich
beklage ich, sondern eine Behörde, welche sich zu solch einem Ver¬
bote in einer freien Stadt veranlaßt findet, — Indem ich die Mit¬
glieder der Censurbehörde bedaure, schließe ich mit der Versicherung
der Hochachtung gegen jeden Einzelnen von Ihnen

Johannes Rösing."

Die Kommission fühlte sich nicht mit Unrecht durch diese An¬
griffe beleidigt. Horn reichte gegen Rösing die Klage beim Kriminal¬
gericht ein, und dieses verurteilte am 22. April 1834 den Angeklagten
,,als des Vergehens, eine obrigkeitliche Behörde wegen der Ausübung
ihrer Funktionen beleidigt und geschmäht zu haben, schuldig, zu
einer Gefängnisstrafe von 6 Wochen, so wie zum Ersätze der Unter-
suchungs- und Atzungskosten". Der Verurteilte versuchte noch, durch
ein Gesuch an den Senat seiner Strafe ledig zu werden, wurde aber
abgewiesen und saß vom 1. Mai bis 17. Juni seine 6 Wochen auf dem
Detentionshause ab 1).

Der so Gemaßregelte war nun natürlich erst recht erbost und be¬
lieferte, da seiner Schriftstellerei in heimischen Blättern enge Schran¬
ken gesetzt waren, auswärtige Zeitungen mit Berichten über die Ver¬
hältnisse in seiner Vaterstadt, die diese bei seinen Gesinnungsgenossen
bald in einen recht üblen Ruf brachten. Begonnen hatte er damit schon
1833, wo er in der Braunschweigischen Nationalzeitung zwei bereits oben
erwähnte Aufsätze über bremische Angelegenheiten brachte, denen
Donandt im 8. Heft seines Magazins entgegengetreten war-'). Er hatte

J) T 5e 8a 1834, 5. April bis 17. Juni (Kriminalprozeßakte).
2) S. 499 ff. Bremische Berichterstatter in fremden Blättern.
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hier nicht nur über die rückständige Verfassung sowie den Absolutis¬
mus des Senats geklagt, sondern diesen einer leichtfertigen Finanz¬
gebarung beschuldigt und überdies auch die langsam arbeitende Ver¬
fassungsdeputation angegriffen. Sie habe seit zwei Jahren noch nichts
geliefert, „die freisinnigen Mitglieder derselben sind entmutigt vom
bösen Willen der andern und den Schwierigkeiten, welche diese in
den Weg legen". Endlich war er auch in seine gewohnten Klagen
über den sich in Bremen breitmachenden Mystizismus ausgebrochen.
Nun, nach seiner Haft, wandte er seine Mitarbeiterschaft dem
„Kometen" zu, eben dem Kometen, in dessen Nummer vom 16. Juli
1834 aus der Feder eines bremischen Korrespondenten unter dem
„Bulletin der Neuigkeiten" zu lesen steht, der Kaufmann Johannes
Rösing ist infolge eines sehr beleidigenden Billets an unsern Senat,
welches er wegen Streichung eines Aufsatzes, den er in einem hiesigen
Blatt abdrucken lassen wollte, schrieb, zu einer vierwöchentlichen
(so!) Gefängnisstrafe verurteilt worden. „Wer die Ausdrücke kennt,
die Herr Rösing gebraucht hat, kann die Strafe nur sehr milde
nennen."

Dieses „Bulletin der Neuigkeiten" speiste Rösing vermutlich schon
seit Ende 1834 1), sicher aber vom 11. Februar 1835 an mit Nach¬
richten aus Bremen. In seinen ersten Artikeln rieb er sich an der
Zensur, dann aber ging er zu Angriffen auf den Senat über, warf ihm
versteckt Vergeudung der Staatsgelder, willkürliches Regiment vor,
schalt natürlich auch wieder auf den Mystizismus und deutete im all¬
gemeinen an, daß es in Bremen viel schmutzige Wäsche gäbe 2). Der
Senat sann auf Abwehr dieser Angriffe. Er vermutete sofort, wer der
anonyme Verfasser war. Aber um etwas unternehmen zu können,
mußte er Gewißheit haben. Diese zu erlangen, verwendete er das erste
und einzige Mal das Mittel, dessen andere Regierungen gegen
bremische Zeitungen und ihn selbst sich schon häufig bedient hatten.
Er schrieb an die Herzoglich - Sächsisch - Altenburgische Regierung,
denn der „Komet" wurde in der Hofbuchdruckerei zu Altenburg ge¬
druckt, und ersuchte sie unter Berufung auf die Preßgesetze des
Bundes einzuschreiten. „Solange jene Korrespondenz bloß hiesige
Personen und Verhältnisse", hieß es in dem von Smidt verfaßten

*) In der Nummer vom 3. November 1834, Spalte 141.
-) Nr. 73, 74, 75 des Kometen vom 11., 12. und 13. Mai.
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Brief, „unter Anführung theils notorisch gänzlich unwahrer, theils völlig
entstellter Thatsachen in immer verdächtigendem Lichte darzustellen
versuchte, . . . konnten wir bey der im hiesigen Publikum fortwährend
vorwaltenden Abwesenheit aller politischen Aufregung und bey der
lebhaften Indignation, welche die gedachte Correspondenz hierselbst
bey allen der Sache kundigen Lesern laut werden ließ, dergleichen
ohnmächtige Anstrengungen des modernen Radikalismus ignorieren,
indem wir uns dabey mit Zuversicht der Hoffnung überließen, daß
einem weiteren Fortschreiten desselben schon durch die eigene Ob¬
hut der Zensurbehörden derjenigen Bundesstaaten, in welchen das
gedachte Blatt gedruckt und debitiert wurde, Maß und Ziel gesetzt
werden dürfte. Seitdem aber eine Fortsetzung jener Correspondenz-
artikel in den Blättern des „Kometen" Nr. 73—75 vom 11.—13. Mai
ds. Js. nicht allein hinsichtlich hiesiger Verhältnisse den gleichen
Charakter der Unwahrheit und Entstellung behauptet, sondern außer¬
dem, wie die angestrichenen Stellen ergeben, auch über die deutsche
Bundes-Versammlung und über einen hochverehrten Bundesfürsten
auf eine Weise sich äußern, die nur in den schamlosesten Produkten
der Pariser, radikalen Presse ihre Parallelen finden dürfte, haben
wir es doch unsrer Bundespflicht gemäß achten müssen, soviel an uns
ist, Sorge dafür zu tragen, daß die Bestimmungen der Bundes-Preß-
gesetze vom 20. September 1819 und der darauf weiter begründeten
und noch bei Gelegenheit der jüngsten Wiener Ministerial-Conferen-
?en einstimmig erneuerten Vereinbarungen auf diesen Fall nicht ohne
Anwendung bleiben mögen." Man sieht, unser Senat vermochte, wenn
es ihm nötig schien, dieselbe Melodie zu spielen, die er so oft von
Preußen oder Österreich hatte hören müssen. Der zwar höflichen, aber
doch an versteckten Spitzen reichen Einleitung folgte die Bitte, die
Altenburgische Regierung möge bei der Ausmittelung des Verfassers
der Artikel und derer, die ihm den Stoff lieferten, helfen 1).

Vorsichtiger als mit dem kleinen Altenburg verfuhr der Senat
mit dem Königlich Sächsischen Gesamt-Ministerium, in dessen Gebiet
tias Blatt debitiert wurde. Er sandte ihm am gleichen Tage eine Ab¬
schrift des an die Herzogliche Regierung gerichteten Schreibens, so
daß also auch die Königliche das Ihre daraus entnehmen konnte,
ohne sich unmittelbar angesprochen zu fühlen, und bat sie in ver-

') Brief vom 5. Juni 1835, ad P 9d 1.
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bindlichster Form, ihm ,,in der uns bekannten bundesmäßigen und
freundwilligen Gesinnung" in der Sache behilflich zu sein. Die Briefe
taten ihre Wirkung. Die Sicherheitsbehörde der Stadt Leipzig faßte
Herloßson (den Herausgeber des Kometen) eben noch ab, als er zu
seiner Erholung verreisen wollte, und der so überrumpelte Schrift¬
steller gab trotz seines Rösing gegebenen Versprechens, ihn nicht zu
verraten, an, wer der Verfasser der Korrespondenzartikel sei. Der
Senat, davon benachrichtigt, kommittierte seine Mitglieder Meier und
Schumacher, ,,zu überlegen und zu berichten, inwiefern auf gericht¬
lichem Wege wider Rösing demnächst einzuschreiten sein möchte".
Die beiden Senatoren stellten fest, daß zwar manches in dem Artikel
das Gepräge strafbarer Injurien tragen dürfte, regten aber doch an,
„regiminelle Maßregeln" gegen den Verfasser zu treffen. Dem gab der
Senat Folge. Er entschied sich nach längeren Verhandlungen und Ver¬
nehmungen Rösings, der anfangs seine Urheberschaft bestritt, sie aber
dann zugeben mußte, dafür, den ,,Preßverbrecher" nicht mehr zu den
Konvents-Sitzungen einzuladen, d. h. vom Konvent auszuschließen.
Die Bürgerschaft gehorchte, indem sie Rösing in den Deputationen,
denen er angehörte, durch andere Mitglieder ersetzte 1).

Der so empfindlich Gemaßregelte versuchte am 10. Januar 1839
den Senat durch ein ausführliches Gesuch, in dem er betonte, daß er
die Ausschließung aus dem Konvent nicht nur als Schmälerung seiner
bürgerlichen Rechte, sondern auch als unverdiente Schmach ansähe,
zur Zurücknahme seiner Verfügung zu bewegen. Vergebens.

Er galt seither als gefährlicher Demagoge, und viele seiner bis¬
herigen Freunde und Anhänger zogen sich von ihm zurück. Völlig
verärgert, verließ er 1842 seine Vaterstadt, um mit seiner Familie
nach Paris zu übersiedeln. Schon nach einigen Jahren aber kehrte er
wieder heim und stellte sich in der Revolutionszeit an die Spitze der
entschiedenen Demokraten.

5. Zensurfehden mit auswärtigen Regierungen in
den vierziger Jahren.

Machte in den dreißiger Jahren, besonders in deren erster Hälfte,
die Unruhe, die durch alle Schichten der Bevölkerung ging, den
Zensoren allerhand zu schaffen, so blieben sie dafür vom Bunde und

') P 9d 1 1835, Juni bis 1836, August 28.
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den deutschen Regierungen ziemlich unbehelligt. Hin und wieder lief
zwar eine preußische Beschwerde über die „Bremer Zeitung" ein, doch
handelte es sich dabei um Belanglosigkeiten, so daß einige aufklärende
und entschuldigende Zeilen Smidts genügten, die Sache jedesmal
rasch beizulegen. Der Senat beeilte sich ja auch, die nach der Juli¬
revolution wieder sehr rege gewordene Pressegesetzgebung des Bundes
durchzuführen, und die Zensurkommission hielt darauf, daß die Redak¬
teure sich nach den von Frankfurt aus erlassenen Bestimmungen
richteten. Sie gab ihnen die am 28. Juni und 5. Juli 1832 betr. der öffent¬
lichen Ruhe und Ordnung gefaßten Bundesbeschlüsse, Deutschlands
„Juliordonnanzen", bekannt, verbot ihnen, Artikel über die Unter¬
suchung der Zentralbehörden wegen revolutionärer Umtriebe aufzu¬
nehmen 1) , außeramtliche Nachrichten über Verhaftungen und Unter¬
suchungen wegen hochverräterischer Komplotte in Deutschland
abzudrucken 1) und schärfte ihnen wiederholt den Bundesbeschluß vom
28. April 1836 ein, wonach Mitteilungen über Verhandlungen der deut¬
schen Ständeversammlungen nur aus öffentlichen Blättern und den für
die Öffentlichkeit bestimmten Akten des betreffenden Bundesstaates,
und zwar unter Angabe der Quelle, gemacht werden dürften. Eine
leichte Mühe das alles, denn da die übrigen Blätter wegen des
Privilegs der „Bremer Zeitung" politische Nachrichten nicht bringen
durften, galt es nur deren Schriftleiter bei der Stange zu halten. Es
war das bis Ende 1832 Johann Gildemeister. Kein Mann vom Fach, son¬
dern ursprünglich Gutsbesitzer im Mecklenburgischen, Eine Krankheit
seiner Gattin hatte ihn gezwungen, in die Vaterstadt zurückzukehren,
wo er aus Mangel an Beschäftigung die Schriftleitung der Zeitung
übernahm. Seine Tätigkeit bestand vorzugsweise im Zusammentragen
von Nachrichten aus öffentlichen Blättern, aus deutschen suchte er sie
selbst heraus, aus französischen und englischen ein Gelehrter, den
Heyse zu diesem Zweck täglich einige Stunden beschäftigte, da Gilde¬
meister diese Sprachen wohl nicht genügend beherrschte 3). Durch
diese vom Bürgermeister Smidt stammende Beschreibung der Tätig¬
keit des Schriftleiters ist auch das Blatt selbst hinlänglich gezeichnet.
Es konnte den Zensoren wirklich keine Schwierigkeiten bereiten und
verdiente die oft recht spöttischen Vorwürfe, die ihm von allen Seiten

J) Bundesbeschluß vom 19. Sept. 1832.
-) Bundesbeschluß vom 12. u. 19. Nov. 1834.
3) Smidt an den preuß. Gesandten G. Maltzan, 21. II. 1832, T 5 e 12 c 3 c.
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seiner Bedeutungslosigkeit wegen gemacht wurden, Wohl um dem ein
Ende zu machen, stellte Heyse mit Genehmigung des Scholarchats
Ende Dezember 1832 Ferdinand Donandt und Wilhelm Focke an die
Spitze der Zeitung, und zwar zunächst für ein Jahr, da sein Vertrag
mit der Schule 1833 ablief und er fürchten mußte, daß er nicht wieder
erneuert würde. Es machten sich nämlich in der Bürgerschaft Be¬
strebungen geltend, die auf bessere Ausnutzung des Blattes für den
Staatssäckel und auf Hebung seiner Leistungen abzielten. Aber sie
setzten sich trotz mancher Beratungen, die der Konvent 1833 darüber
abhielt, nicht durch; das Ende war, daß Heyse die Zeitung auf weitere
10 Jahre bekam und Donandt — Focke schied aus — im Amte blieb,
der es bis 1839 fortführte, ständig bemüht, trotz der hindernden
Fesseln, die ihm die Bundesgesetze anlegten, seine Mitbürger im
liberalen Sinne zu erziehen, doch wieder geschickt genug, an allen
Klippen vorbeizusteuern und die längste Zeit allen auswärtigen Be¬
schwerden zu entgehen. Aber im letzten Jahre seiner Schriftleitung
erreichte auch ihn das Schicksal vieler damaliger Redakteure. Am
17. Januar 1839 erhob der Hannoversche Minister des Auswärtigen
heftige Anklagen gegen die „Bremer Zeitung" und ersuchte den Senat,
den Zensoren strenge Erfüllung ihrer Aufgabe zur Pflicht zu machen,
da das Blatt seit dem Thronwechsel im Jahre 1837 die bittersten und
aufreizendsten Artikel gegen den König verbreite und Berichtigungen
die Aufnahme verweigere. Das geschah, vom Standpunkt der Regierung
Ernst Augusts gesehen, nicht so ganz mit Unrecht, denn Donandt hatte
natürlich die Vorgänge in diesem Staat, die Verfassungsstreitigkeiten,
die Vertreibung der Göttinger Sieben und was sonst damit zusammen¬
hing, mit den Augen angesehen, mit denen sie fast das ganze Deutsch¬
land betrachtete, und dementsprechend darüber berichtet. Auch hatte
er so manches Ereignis, das sich im Nachbarstaate abspielte, schneller
erfahren als Schriftleiter in entfernteren Gegenden und deshalb als
erster Nachrichten davon gebracht. Da diese dann auch von anderen
Blättern übernommen wurden, mußte Hannover tatsächlich viel daran
liegen, deren Quelle zu verstopfen. Es wiederholte deshalb seine Be¬
schwerde mehrere Male, als die erste nicht recht nützte, und so mußte
die Zensurkommission, die sich zunächst offenbar ziemlich untätig ver¬
halten hatte, eingreifen. Donandt verteidigte sich, die Zeitung habe nur
über die Tatsachen berichtet, und deren Beredsamkeit habe den
Sieg der Gegner des Kabinetts vor der öffentlichen Meinung ent-

Bremisches Jahrbuch.
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schieden. „Die Zeitungen haben diesen Sieg nicht bewirkt, sie haben
ihn nur konstatiert." Auch wies er auf einen Umstand hin, der es
vielleicht erklärt, daß Hannover, nachdem es zwei Jahre zu den Ar¬
tikeln der „Bremer Zeitung" geschwiegen hatte, 1839 auf einmal ein¬
schritt. Es habe, berichtete er Horn, ein dortiger Archiv-Sekretär
Zimmermann sein Blatt mit Artikeln überschwemmt, die nicht auf¬
genommen wurden, und dieser würde die Beschwerde über die Nicht¬
annahme von Berichtigungen veranlaßt haben. Er scheint, wie sich
zeigen wird, damit auf der richtigen Spur gewesen zu sein. Horn, der
in der ganzen Sache kaum anders dachte als Donandt, wußte auf
dessen Rechtfertigung nur zu sagen, daß auch der Senat die Schwierig¬
keiten bei den Mitteilungen über die hannoversche Verfassungsange¬
legenheit nicht verkenne. Er ermahnte ihn aber zu „unausgesetzter Be¬
hutsamkeit in Vermeidung des Scheins von Parteilichkeit". Die Redak¬
tion müsse eigene Urteile über die Rechtsfragen und Tatsachen ver¬
meiden. Damit, daß das geschah, war der hannoverschen Regierung
wenig gedient; sie machte, als sie neue Anlässe zu Beschwerden zu
haben glaubte, kurzen Prozeß und verbot im Juni die „Bremer Zei¬
tung" für ihr ganzes Gebiet. Erst im Jahre darauf, als Donandt
die Redaktion niedergelegt hatte, am 27. Mai 1840, erlaubte sie sie
wieder versuchsweise, aber erst nachdem Heyse sich verpflichtet hatte,
Artikel aufzunehmen, die der hannoverschen Regierung günstig seien
und keinen abzudrucken, der sie angreife oder verletze. Der Ver¬
mittler aber, der dem Verleger zu diesen Bedingungen riet, das war
eben jener Archivsekretär Zimmermann, indem er in dem Schreiben,
wodurch er das tat, bedauerte, daß Heyse keinen der hannoverschen
Regierung genehmeren Redakteur anstellen könne, und ihn bat, er
möge ihn nicht vergessen, falls er einen Wechsel vornähme 1).

Der nur durch diesen Zwischenfall gestörte Friede, in dem die
Zensurbehörde mit den deutschen Regierungen lebte, dauerte auch
noch bis in die vierziger Jahre hinein, fand aber ein jähes Ende, als
eine völlige Umgestaltung des politischen Zeitungswesens in unserer
Stadt eintrat. Man war schon lange mit der alten „Bremer Zeitung"
unzufrieden; hatte sie sich auch, solange sie unter Donandts Leitung
stand, gehoben, so war sie doch, was sie seit alters gewesen, nichts
als ein Nachrichtenblatt, und leistete nicht einmal als solches das
Ihre. Es wurde geklagt, daß sie wichtige politische Mitteilungen ver-

') T5e 12c 3c, 1839, Januar bis Mai 1840.
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spätet bringe und in keiner Weise die geographische Lage und die viel¬
fachen Verbindungen Bremens zu schneller Berichterstattung aus¬
nütze. Die Ursache davon war, daß der Herausgeber, der behauptete,
er finde mit dem Blatt bei der hohen Zeitungspacht — sie war von
1000 auf 1800 RM. erhöht worden — kein Auskommen, nicht die
nötigen Mittel für die erforderlichen Korrespondenten anwandte und
aus Sparsamkeit die Redaktion Männern übergab, die sie nur alsNeben-
geschäft trieben 1).

Je umfassender und reicher der bremische Handel und Verkehr
sich entwickelte, je mehr die Stadt dadurch hineingezogen wurde in
die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen, um
so mehr entbehrte sie eine Presse, die ihre Bürger ein tieferes Ver¬
ständnis dafür lehrte, die öffentliche Meinung Bremens auch nach
außen hin vertrat und im übrigen Deutschland für ihre Belange warb.
Dieser schon längst beklagte Mangel wurde besonders fühlbar, seitdem
nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm IV. in Preußen und da¬
mit auch im übrigen Deutschland das Bürgertum erwartungsfroh zu
neuem politischen Leben erwachte. Doch man hatte sich durch das
Zeitungsprivileg der Schule und die Erneuerung des Vertrages mit
Heyse selbst die Hände gebunden. Als dieser aber am Ablaufen war,
da beschloß man, ans Werk zu gehen. Den Anstoß dazu gab der
Bürgerkonvent, indem er am 18. März 1842 dem Senat vorschlug, eine
gemeinschaftliche Deputation einzusetzen, die darüber beraten sollte,
auf welche Weise man das Zeitungswesen neu regeln könne. Dieser griff
auf Smidts Veranlassung die Anregung gerne auf, nahm aber erst, als
die Pachtzeit Heyses zu Ende ging, die Angelegenheit in Angriff, indem
er am 8. März 1843 seiner schon wegen des „Wochenblatts" be¬
stehenden Kommission (Smidt, Noltenius, Meier, Gildemeister und
Heineken) den Auftrag gab, die Vorberatungen zu pflegen. Als das
bekannt wurde, meldete sich Gustav Bernhard Schünemann, der Sohn
Carls, der seinerzeit die „Neue Bremer Zeitung" herausgegeben hatte,
und bat, ihm die Gründung eines Blattes zu gestatten, einer Abend¬
zeitung, für die er sich im allgemeinen die Hamburger „Börsenhalle"
zum Muster nehmen wollte. „Neben der Politik würde sein Unter¬
nehmen vorzugsweise den hiesigen Handels-Interessen zum Organ
dienen 2)." Daß ein solches Blatt fehlte, darüber war in den letzten

') Smidts Bericht, 10. Mai 1843. ad T 5 e 12 c 3 a 2.
-') Sein Brief vom 25. IV. 1843 ad T 5 e 12 c 3 a 2.
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Jahren viel geklagt worden, Schünemann kam also diesmal zur rech¬
ten Zeit. Am 20. Mai legte Smidt namens der Senatskommission dem
Senat einen eingehenden Bericht vor, in dem die Loslösung der Zei¬
tung von der Hauptschule vorgeschlagen, die Genehmigung eines
zweiten Blattes angeregt und gezeigt wurde, wie die Schule zu ent¬
schädigen sei. Auch auf seinen alten Vorschlag, die Zensur einem
Beamten zu übertragen, kam der Bürgermeister darin zurück, da die
Vermehrung der Blätter die bis dahin mit der Aufgabe betrauten
Senatoren zu sehr belasten würde. Der Senat legte die Vorschläge
seiner Kommission dem Konvent vor. Dieser aber war nicht damit
zufrieden, daß darin eine Stempelabgabe von % Groten für das ver¬
kaufte Exemplar zum Besten der Generalkasse von jeder zu kon¬
zessionierenden Zeitung vorgesehen war. Es kam deshalb zu den üb¬
lichen Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beiden Körperschaften.
Der Senat ging jedoch seinen Weg und beschloß am 20. September
1843 auf Smidts Vorschlag, Heyse die Erlaubnis zur Herausgabe einer
politischen, Schünemann die für eine handelspolitische Zeitung zu er¬
teilen, jedem gegen eine Abgabe von 900 Rth., die für öffentliche
Unterrichtszwecke verwendet werden sollten. Beiden Blättern wurde
tägliches Erscheinen vorgeschrieben. Die „Bremer Zeitung"
sollte in den ersten Morgenstunden ausgegeben werden; doch wurde
es dem Herausgeber freigestellt, am Nachmittage später eingegangene
Nachrichten in einem Nachtrag bekanntzumachen. Ein Recht, von dem
Heyse gern Gebrauch machte, denn in Bremen trafen Mitteilungen
aus Paris und Madrid, die in Hamburg erst am nächsten Vormittag
einliefen, schon am Abend ein, so daß sein Blatt mit Meldungen aus
diesen Städten den Hamburger Blättern einen Tag voraus war.

Die Schünemann gestattete Zeitung sollte den Titel ,,W e s e r -
zeitung" führen und Nachmittags ausgegeben werden mit Ausnahme
des Sonntags. Weiterhin wurde den Verlegern vorgeschrieben, daß
sie gutes Papier und gute Lettern verwendeten. Auch Inserate durften
sie aufnehmen, aber zu einem festgesetzten Preise und unter der
Bedingung, „daß das Maß derselben nicht zur Beeinträchtigung des
Hauptzweckes des Blattes werde." Die Anstellung der Redakteure
blieb ihnen überlassen, jedoch hatten sie die Genehmigung der von
ihnen getroffenen Wahl bei der Kommission des Senats für das
Zeitungswesen nachzusuchen. Von dieser Kommission, nicht einer
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ständigen, sondern der zur Reform der Zeitungen eingesetzten, emp¬
fingen sie auch die allgemeinen Instruktionen für ihre Schriftleiter
und waren gehalten, diese beim Abschluß des Anstellungsvertrages
sowohl auf deren genaue Befolgung als auch auf sorgfältige Beach¬
tung der Zensurvorschriften zu verpflichten.

Dementsprechend erhielten Heyse und Schünemann außer diesen
„Bedingungen" auch noch „Allgemeine Instruktionen" für ihre Redak¬
tionen, die nur insofern voneinander abweichen, als in dem ersten der
acht Paragraphen die Aufgaben des Blattes, für das sie galten, um¬
rissen wurden.

„Die .Weserzeitung' ist ein handelspolitisches Tageblatt. Sie hat
ihre Leser möglichst bald in Kenntnis zu setzen von dem, was außer
dem eigentlich Wissenschaftlichen das gebildete, besonders das
deutsche Publikum von den Ereignissen der Zeit in der bekannten Welt
allgemein und hauptsächlich in Bezug auf Handel und Schiffahrt, Ver¬
kehr und Gewerbe interessieren kann, in ähnlicher Art wie die in
Hamburg erscheinende Liste der Börsenhalle diesem Bedürfnis ge¬
widmet ist. Sie wird zwar vorzüglich beachten, was ein dauerndes
historisches Interesse zu haben, d. h. auf den Zustand der Menschheit
bedeutend einzuwirken verspricht, aber auch nichts ausschließen, was
die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen für einige Zeit bedeutend in An¬
spruch nimmt. Alle Schicksale der Völker, deren Verhältnisse gegen¬
einander, das Leben der Staaten und der einzelnen Klassen der
bürgerlichen Gesellschaft, der Stand der Kultur, Ergebnisse des
Handels und Verkehrs, darauf Bezug habende Entdeckungen und Er¬
findungen, sowie merkwürdige physische Veränderungen geben der
Zeitung ihren Inhalt."

In der Instruktion der „Bremer Zeitung" lautet dagegen der An¬
fang des § 1; „Die .Bremer Zeitung' ist eine politische" und demgemäß
fehlten die auf Handel und Verkehr bezüglichen Stellen; auch hieß
es am Ende statt „Ergebnisse des Handels usf.", „der Stand der
Kultur, die merkwürdigsten Erscheinungen in Kunst und Wissenschaft,
und selbst die Schicksale einzelner Menschen von politischem und
wissenschaftlichem Einfluß, sowie auch merkwürdige physische Ver¬
änderungen geben der Zeitung ihren Inhalt."

Im zweiten Paragraphen wird den Redakteuren vorgeschrieben,
das Unwichtigere dem Wichtigeren unterzuordnen, „auch auf unverzüg¬
liche Mitteilung derjenigen Nachrichten Bedacht zu nehmen, welche
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hiesige Blätter kraft der Lage Bremens und seiner Verbindungen mit
dem seewärts belegenen Auslande einem großen Teile des deutschen
Publikums zuerst zu geben vermögen."

Die meisten dieser Paragraphen stimmen fast wörtlich mit denen
der Instruktion, die Bercht am 30. Dezember 1818 erhielt 1), überein,
nur daß hier und da eine zeitgemäße Abänderung getroffen wurde.
Der Redakteur sollte also die Ereignisse nicht einseitig und parteiisch
darstellen, hätte die Glaubwürdigkeit seiner Korrespondenten zu
prüfen, habe sich ,,in Erzählung und noch mehr Beurteilung hiesiger
Vorgänge sowie von Ereignissen in den anderen freien Städten
Deutschlands mit besonderer Diskretion zu benehmen, um auch den
Schein der Parteilichkeit und der Bearbeitung des Publikums zu ver¬
meiden." Mit lokalpolitischen Fragen sollten sich also auch die
neuen Zeitungen nicht befassen.

Selbstverständlich wurden die Redakteure auch auf die sorgliche
Beachtung der Preßgesetze verwiesen. Deshalb sollten sie sich ent¬
halten, „Artikel, deren Inhalt oder Fassung augenscheinlich jenen
Bestimmungen entgegen ist, in die Zensurbogen aufzunehmen, damit
auch der Aufenthalt, welcher durch Veränderung der bereits gesetzten
Bogen entstehen muß, möglichst vermieden werde, indem keine Zen¬
surlücken gestattet sind 2)."

So wurde unter der Führung Smidts, der schon immer dem Zei¬
tungswesen die regste Aufmerksamkeit geschenkt, sich selbst als
Herausgeber von Zeitschriften betätigt und schon die erste Um¬
wandlung der „Bremer Zeitung" betrieben hatte, endlich auch in Bre¬
men der Presse ein Boden bereitet, auf dem sie gedeihen konnte. Heyse
gab die erste Nummer seines umgestalteten Blattes am 1. November
1843 heraus. Es war bedeutend reichhaltiger als bisher, brachte außer
politischen Nachrichten aus Deutschland und dem Auslande Auf¬
sätze eigener Mitarbeiter, unter denen besonders Adolf Stahr zu
nennen ist, über literarische und wissenschaftliche Stoffe. Ein abend¬
licher „Nachtrag" gab, falls solche vorlagen, die neuesten Nach¬
richten aus Paris und Madrid.

Schünemann, der seine Zeitung erst ganz neu aufbauen und seine
Druckerei darauf umstellen mußte, ging mit großer Umsicht ans Werk,
gewann sich einen tüchtigen Stab von Mitarbeitern, sicherte sich durch

J) Bremisches Jahrbuch, Bd. 30 Seite 389 f.
-) Ad T5e 8a, 131, Nr. 8.
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Subskription Bezieher und trat nach solch sorgfältigen Vorbereitungen
erst am 1. Januar 1844 mit seiner „Weserzeitung" vor die Öffentlich¬
keit. Geleitet durch den vielseitig gebildeten Dr. Thomas Arens, einen
geborenen Bremer, gewann diese bald weit über die Grenzen des Frei¬
staates hinaus hohes Ansehen und führte einen Aufschwung nicht nur
des bremischen, sondern des ganzen nordwestdeutschen Zeitungs¬
wesens herbei, so daß unsere Stadt, deren Presse bis dahin in kümmer¬
lichen Anfängen steckengeblieben war, nun beinahe mit einem Schlage
in weitem Umkreise auf diesem Gebiete die Führung übernahm 1).

Dieser erfreuliche Aufschwung des Zeitungswesens fiel aber in
eine Zeit der politischen Gärungen. Überall regten sich mit erneuter
Kraft die nationalen und liberalen Gedanken, trieben die absolutisti¬
schen Regierungen zur Gegenwehr, und in vielen deutschen und außer¬
deutschen Staaten, besonders in Preußen und Österreich kam es bald
hier bald dort zu Ausbrüchen dieser innerpolitischen Unruhe. Da die
beiden Blätter eine liberale und national-deutsche Richtung verfolgten,
konnte es nicht ausbleiben, daß sie bald den Unwillen der Kabinette
erregten, und das um so mehr, weil es nicht unbekannt geblieben war,
welchen Anteil der Senat an der Zeitungsreform genommen hatte,
und sich wie 1818 die Meinung festsetzte, die Bremer Presse vertrete
die Anschauungen der bremischen Regierung.

Diese Unzufriedenheit wuchs noch mehr, als sich zeigte, daß der
Senat Beschwerden gegenüber eine ganz andere Haltung einnahm als
zur Zeit der Karlsbader Beschlüsse. Damals hatte er noch so lebens¬
wichtige Belange durchzufechten wie die Aufhebung des von Olden¬
burg erhobenen Weserzolls und war dabei auf die Hilfe der mäch¬
tigeren Bundesstaaten angewiesen. Smidt, seinem Unterhändler, konnte
deshalb kaum etwas ungelegener kommen, als Presseäußerungen, die
diese verstimmten. Auch fühlte man so kurz nach dem Erdbeben der
napoleonischen Zeit sich der mühsam wiedergewonnenen Selbständig¬
keit noch nicht sicher genug, um die recht deutlichen Drohungen
Metternichs auf die leichte Achsel zu nehmen. Jetzt aber stand der
Freistaat auf festem politischen Boden und erfreute sich einer aus
eigener Kraft geschaffenen wirtschaftlichen Wohlfahrt, Das gab eine
Selbstsicherheit, die man um so ruhiger zur Schau tragen konnte, als
das System, in dessen Bann der Staatskanzler von Wien aus den

l ) Vgl. Otto Gildemeister, Nekrolog für Arens, Weserzeitung am 11, No¬
vember 1850,
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Deutschen Bund zu halten trachtete, immer mehr an Ansehen verior.
So groß daher auch die Unannehmlichkeiten waren, die dem Senat
aus dem Unwillen über die Haltung unserer Blätter erwuchsen, sie
hatten doch bei keinem seiner Mitglieder d i e Wirkung, die Öster¬
reichs und Preußens Klagen über die „Bremer Zeitung" zu Beginn des
Zeitraumes gezeitigt hatten. Keiner der Senatoren forderte zaghaft
Beseitigung der Unruhestifter oder auch nur scharfe Maßregeln zur
Verhütung der durch die Presse verschuldeten Zusammenstöße mit
anderen Staaten. Man gab deren Beschwerden statt, wenn die Ankläger
auf die Bundesgesetze pochen konnten, aber nicht mehr so kleinlaut
wie einst, sondern mit aufrechtem Selbstbewußtsein; noch lieber aber
verfocht man seinen Standpunkt, und scheute nicht davor zurück, ge¬
legentlich den Groll der einen oder der anderen Macht auf sich zu
laden. Selbst einem so verfehmten Blatt wie der von Ernst Keil heraus¬
gegebene Monatsschrift ,,Der Leuchtturm", das von Stadt zu Stadt
flüchten mußte, gewährten unsere Zensoren eine Heimstätte in Bremen,
obwohl sie wußten, daß der Gast nur anpochte, weil er die heimische
Zensur scheute. Sie prüften die ihnen vorgelegte Nummer, stellten
fest, daß sie nichts enthielt, was gegen die Zensurgesetze verstieß
und gestatteten Heyse, den Druck zu übernehmen, ,,da sie nicht fan¬
den", so bemerkte Gildemeister, „wie sie ihn mit Ehren versagen
könnten" 1).

Schon die 11. Nummer der „Weserzeitung" (12. Januar 1844) be¬
schwor das erste Gewitter herauf. Es kam aus Wien. Das Blatt hatte
sich durch einen Korrespondenten aus Prag schreiben lassen, daß in¬
folge mannigfacher Mißstände, des um sich greifenden Räuberunwesens,
aes Stockens von Handel und Wandel, in Böhmen eine große Unzu¬
friedenheit mit der Verwaltung und eine gefährliche Gärung herrsche.
Postwendend war eine Beschwerde des österreichischen Gesandten bei
den Hansestädten da, der Senat möge solche lügenhaften Nachrichten
unterdrücken. Er erhielt ein höfliches Entschuldigungsschreiben
Smidts, der Redakteur sei ernstlich zur Vorsicht ermahnt worden.
Aber damit war die kaiserliche Regierung durchaus nicht zufrieden.
Metternich, durch Kaisersfeld von dem „Presseunfug" unterrichtet und
offenbar gewillt, dem neuen Blatt von vornherein die Lust an solchen
Artikeln zu vertreiben, sprach seinen Unwillen über das Vorkommnis
und die ungenügende Maßregel des Senats zur Verhinderung solcher

') T 5 e 8 a, 1846, 21.—27. Okt. u. Salomon a. a. O. III. S. 521 f.
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Ärgernisse in einem langen Schreiben an den Gesandten aus, das dieser
abschriftlich zur Darnachachtung an Smidt weitergab. Es war die
alte energische Sprache, die Bremen da nach langen Jahren wieder
einmal zu hören bekam. Österreich stehe zwar fest in den Stürmen
der Zeit, und seine Regierung blicke nicht ängstlich nach jeder Bran¬
dung, doch wisse sie ihren Freunden dank, wenn sie solche Artikel
durch vernünftige Handhabung der Zensur verhinderten. Geschähe das
aber nicht, so werde sie, da ihre Würde und die Rücksicht auf das
Wohl des Bundes es ihr zum unabwendbaren Gesetz mache, sehr
gegen ihre Neigung zur Genugtuungsforderung bei der betreffenden
Regierung schreiten. Sie erwarte von der ,,Weserzeitung" fürderhin
„eine befriedigendere und dem konservativen Prinzip zugewandte Hal¬
tung," besonders da sie wisse, daß Bürgermeister Smidt persönlich an
dem Gedeihen des Blattes Anteil nehme 1).

Dieser ersten Beschwerde folgten rasch andere, Preußen, Braun¬
schweig, Kurhessen, Dänemark, Rußland, ja Brasilien und die Ver¬
einigten Staaten, sie alle hatten bald über das eine, bald über das an¬
dere Blatt zu klagen und forderten strenge Handhabung der Presse¬
aufsicht. Ein Plänklerfeuer im Anfang; 1846 aber scheint es unter den
in Hamburg residierenden Gesandten bei den Hansestädten große
Mode geworden zu sein, sich über die bremischen Zeitungen aufzu¬
regen; es setzte ein wahres Schnellfeuer von Beschwerdeschreiben
ein, und unsere Zensoren erlebten ihr schwärzestes Jahr. Sie hatten
sich immer von neuem ihrer Haut zu wehren. Smidt mußte Briefe über
Briefe schreiben, um die erregten Gemüter zu besänftigen und konnte
doch nicht verhindern, daß die Verstimmung der österreichischen und
der preußischen Regierung sich in Maßregeln gegen unsere Zeitungen
und den Senat entlud.

Den ersten Schlag in diesem großen Kummer jähr unserer Zen¬
soren führte die Wiener Regierung. Er fuhr nach kurzem
Vorspiel nieder und traf nicht nur unsere Stadt, sondern auch Ham¬
burg, denn diesmal hatte dessen Presse sich nicht minder als die
bremische an der habsburgischen Monarchie versündigt, und zwar
beide aus demselben Grunde. Der nachhaltigere Grimm Metternichs
richtete sich aber doch wieder gegen Bremen 2).

<) T5e 12 c 3 c, 1844, H.Januar bis 5. Februar.
2) Über Hamburg vgl. E. Baasch, Geschichte Hamburgs 1814—1819,

I. Bd., Seite 70 ff., Gotha 1924.
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Ursache waren die „Ereignisse an der Weichsel", wie man sich
damals in der Diplomatensprache zart ausdrückte, also die Erhebungs¬
versuche der Polen unter Mieroslawski im Jahre 1846 und ihre Fol¬
gen, die schließlich zur Einverleibung des 1815 begründeten, von
Preußen, Rußland und Österreich garantierten Freistaates Krakau in
die Donaumonarchie führten. Preußen gelang es, unter seinen Polen die
Bewegung im Keime zu ersticken, die kaiserliche Regierung aber hatte
schwere Stunden zu überstehen. Die revolutionäre Diktatur, die am
21. Februar in Krakau die legitime Regierung der kleinen Republik
stürzte und alle Polen zur Empörung aufforderte, konnte Oberst Bene-
dek zwar in wenigen Tagen davonjagen. Da aber brach in Galizien
selbst ein entsetzlicher Bauernkrieg aus. Jahrelang hatten polnische
demokratische Agitatoren das Landvolk dort aufgewiegelt, das unter
schweren Roboten und Grundlasten seufzte, indem sie ihm den
Kommunismus, also Äckerverteilung, predigten. Jetzt aber, wo die
Führer hofften, die Saat zugunsten der polnisch-nationalen Bewegung
aufgehen zu sehen, zeigte sich, wie töricht diese Propaganda gewesen
war. Die Bauern erhoben sich, aber nicht gegen die österreichische
Regierung, sondern gegen ihre eigentlichen Bedrücker, nämlich gegen
den grundbesitzenden polnischen Adel und dessen Mandatare. Die
kaiserlichen militärischen und zivilen Behörden versagten diesem Sturm
gegenüber vollständig, ja, der Kreishauptmann von Tarnow forderte
die Bauern zur Auslieferung der adeligen Aufwiegler auf, und die
wilden Haufen überfielen ungehindert die Edelhöfe, plünderten sie
aus und ermordeten ihre Insassen 1). Nach einigen Tagen war alles
vorüber, die Bauernscharen kehrten heim, und die nationale Revo¬
lution war — ohne Zutun des Wiener Hofes wie heute feststeht —
durch die soziale Revolution bezwungen. Metternich konnte auf¬
atmen.

Alle diese revolutionären Vorgänge waren natürlich Gegenstand
einer erregten öffentlichen Besprechung, und Nachrichten aus Krakau
und Galizien füllten im März des Jahres die Spalten der Zeitungen.
Überall wurden die schwersten Beschuldigungen gegen die kaiserliche
Regierung erhoben; sie habe die Bauern gegen den Adel aufgewiegelt,
habe Kopfgelder für jeden erschlagenen Edelmann ausgesetzt und
geduldet, daß ihre Truppen harmlose, fromme Prozessionen nieder-

') Vgl. Treitschke, Deutsche Geschichte, Bd. IV, S. 540 ff. u. Srbik,
Metternich, Bd. II, S. 149 ff. München 1925.
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metzelten. So sah sich Metternich einem Chor französischer, eng¬
licher, deutscher, sogar preußischer Blätter gegenüber, die ihn mit
Anklagen überhäuften, die ebenso ungeheuerlich wie ungerecht waren,
denn er hatte die Mordtaten weder vorausgesehen noch gebilligt.
Wohl hatte er anfangs ,,die Polizei der galizischen Bauern, die die
Propagandisten verhaften und der Autorität überliefern", begrüßt, aber
er hatte sich entsetzt abgewandt, als er von den Schreckenstaten der
wilden Horden erfuhr. Er eröffnete sofort einen Gegenfeldzug gegen
diese Zeitungskampagne, machte die ,,Augsburger Allgemeine Zeitung"
und den „Oesterreichischen Beobachter" mobil und gab den öster¬
reichischen Gesandten die nötigen Anweisungen.

Auch unsere bremischen Blätter brachten natürlich Nachrichten
über die Unruhen in Krakau und Galizien; kaum aber hatten sie
damit begonnen, da wandte sich der kaiserliche Minister bei den
Hansestädten, v. Kaisersfeld, in einem vertraulichen Briefe vom
7. März an Smidt, und bat ihn, zu verhüten, daß die bremischen Zei¬
tungen die öffentliche Meinung durch Nacherzählung von beunruhigen¬
den und unverbürgten Gerüchten in schädlicher Weise beeinflußten 1),
und zwei Tage später sekundierte ihm Haenlein mit einem im gleichen
Sinne abgefaßten Schreiben. Der Bürgermeister ließ Heyse und
Schünemann zu sich kommen, um ihnen größte Vorsicht einzuschärfen.
Die Mahnung scheint auch ihre Wirkung getan zu haben, denn die
Bremer Zeitung, die bis dahin über die Vorgänge an der Weichsel
unter dem Titel „Die Unruhen in Polen" z. T. sehr umfangreiche Be¬
richte an auffallender Stelle gebracht hatte, reihte die Nachrichten aus
Galizien vom 11. März an bescheiden unter die übrigen Depeschen
aus „Deutschland" ein. Etwas aber versäumte der Bürgermeister, er
unterließ es, Kaisersfeld sofort zu antworten, und dieses Versäumnis
mag dazu beigetragen haben, die Gereiztheit des kaiserlichen Ge¬
sandten noch zu erhöhen. Jedenfalls erhielt Smidt am 24. März ein
Schreiben des Hamburger Syndikus Sieveking, der ihn darauf aufmerk¬
sam machte, daß dieser grolle, weil seine Note noch immer uner¬
widert sei. Viel bedenklicher aber klang, was er weiter berichtete: „Die
hiesige österreichische Gesandtschaft nicht allein, sondern ein großer
Teil des diplomatischen Korps ist in lebhafter Aufregung über einige
Artikel Ihrer Zeitungen, bei deren Duldung die Zensur geheimere Ab¬
sichten als die einer Begünstigung der sich dadurch popularisierenden

») C 11 b7.
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Institute gehabt haben möchte." Kaisersfeld habe deshalb nach Wien
berichtet 1). Da beeilte sich Smidt, das Schreiben des Gesandten zu be¬
antworten und ihm die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen. Aber die¬
ser war dadurch keineswegs befriedigt; er sandte dementsprechende
Meldungen nach Hause und scheint in Metternich den Glauben ge¬
weckt oder zumindest doch genährt zu haben, daß die bremische
Presse ihre Nachrichten von einem Österreich feindlichen Diplomaten
bezöge und sich zum Werkzeug einer mit geschlossenem Visier kämp¬
fenden Gegnerschaft des Staatskanzlers hergäbe 2). Smidt und unsern
Senat würdigte Kaisersfeld keiner Antwort mehr; ja, während er
Hamburg noch einiger Zeitungsartikel wegen verschiedentlich Vor¬
haltungen machte, hüllte er sich Bremen gegenüber in Stillschweigen,
obwohl auch unsere Blätter in ihren Berichten fortfuhren. Selbst das
Bürgermeister-Jubiläum Smidts am 26. April, zu dem sogar Haenlein
von Hamburg herüberkam, überging er. Erst am 25. Mai ließ er sich
wieder vernehmen, aber nur, um dem Senat anzuzeigen, daß er zum
außerordentlichen Gesandten in der Schweiz ernannt sei, und ihm ein
schon vom 13, Mai datiertes Schreiben des Kaisers zu übermitteln;
in dem Ferdinand die Enthebung Kaisersfelds von seinem Posten bei
den Hansestädten kundgab. Was es mit diesen in dem üblichen diplo¬
matisch-höflichen Ton gehaltenen Noten auf sich hatte, bekam Smidt
am Tage darauf von Sieveking zu hören 3). Der Gesandte hatte auch
ihm seine Versetzung angekündigt, aber zugleich erklärt, Österreich
werde den Gesandtenposten in Hamburg nicht wieder besetzen, son¬
dern sich darauf beschränken, seine kommerziellen Interessen durch
den Generalkonsul von Pretis-Cagnodo vertreten zu lassen, und ihm
eine Depesche Metternichs vorgelegt, die diesen Entschluß des Kaisers
mit dessen Unzufriedenheit über die Handhabung der Zensur in den
Hansestädten begründete. In den stärksten Ausdrücken war darin die
Rücksichtslosigkeit geschildert, mit welcher die Bremer und nach
ihrem Vorgang die Hamburger Presse in der Darstellung der galizi-
schen Verhältnisse eine der österreichischen Regierung feindselige
Gesinnung zur Schau getragen habe. Die Würde des österreichischen
Hofes gestatte es nicht, sich bei Regierungen, welche den Warnungen
seiner Gesandten so wenig Aufmerksamkeit geschenkt, fernerhin durch

') Smidt-Archiv X Cd 1 a.
-) Sieveking an Smidt am 5. April 1846 (Smidt-Archiv wie oben).
*) Smidt-Archiv a. a. O.
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eine Gesandtschaft vertreten zu lassen. Der Posten in Hamburg werde
unbesetzt bleiben, bis die Erinnerung an die Ungebühr, welche den
kaiserlichen Beschluß veranlaßt habe, sich verwische.

Für Bremen kam diese Nachricht überraschend, für Hamburg
nicht. Dessen Vertreter in Berlin, Godeffroy, hatte schon am 20. Mai
berichtet, was bevorstand. Das dortige diplomatische Corps war be¬
reits am 18. von allem unterrichtet gewesen, und Canitz hatte an
diesem Tage dem Hamburger zugerufen: „Nun da haben Sie's, Krieg
mit Österreich infolge Ihrer zügellosen Presse", hatte auf dessen Ein¬
wendungen aber zugegeben, daß es hauptsächlich die Bremer Blätter
waren, die Metternichs Unwillen zu einer solchen Höhe gesteigert
hätten. In Hamburger Gesandtenkreisen dagegen flüsterte man sich
zu, daß Kaisersfeld mit dem diplomatischen Bann, den er auf die
Hansestädte herabgerufen, auch seine eigenen Geschäfte besorgt habe;
er hätte die ihm sehr erwünschte und schon lange vorher angekündigte
Ernennung zum Gesandten in der Schweiz dadurch beschleunigen
wollen und zu diesem Zweck Metternichs Meinung, Bremen stehe
unter dem Einflüsse eines ihm persönlich feindlichen Politikers, ge¬
flissentlich ausgenutzt. Die Wahrheit dieses Geredes wird sich kaum
erweisen lassen, wohl aber ist zu erweisen, daß die Berichte, die
Kaisersfeld nach Wien schrieb, sei es absichtlich, sei es unbewußt,
sehr zuungunsten unserer Presse gefärbt waren. Läßt sich auch
nicht bestreiten, daß die beiden Blätter genau so wie viele andere
über Galizien Brandnachrichten brachten, ihre Sprache war doch
viel gemäßigter als die der Zeitungen anderer deutscher Staaten. Sie
druckten keineswegs nur österreichfeindliche Mitteilungen ab, sondern
brachten auch Artikel, die für den Wiener Hof sprachen. So stellte
die „Bremer Zeitung" am 22. März, also gerade in der Zeit, da
Kaisersfeld nach Sievekings Worten über sie und die „Weserzeitung"
so aufgebracht war, mit Genugtuung fest, daß die „Allgemeine Preu¬
ßische Zeitung" für ihre Nachricht, von den österreichischen Behörden
sei ein Preis für Rebellenköpfe ausgezahlt worden, eine derbe, ge¬
pfefferte amtliche Abfertigung erhalten habe, und sprach die Hoff¬
nung aus, das Blatt werde künftig in seinen Berichten angemessener
ans Werk gehen und sich endlich einen Ton und eine Auffassung an¬
eignen, die den gebildeten Mann wenigstens nicht anwiderten. Auch
bemerkte sie am 21. März zu der Behauptung eines ihrer Korre¬
spondenten, die österreichische Regierung bediene sich der Bauern
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gegen die Rebellen und habe auf den Kopf jedes „Rockmannes", d. h.
eines Mannes, der weder Bauer noch österreichischer Beamter war,
einen Preis von 10 Gulden gesetzt, in Klammer: „eine Angabe, die
bekanntlich seitdem von Wien aus mit der größten Entschiedenheit
für unwahr erklärt wird". Es irrte also auch Smidt, wenn er später
an Sieveking schrieb, der Redakteur der „Bremer Zeitung" sei nicht
so vorsichtig gewesen, wie der der „Weserzeitung". Und ebenso stimmt
seine Angabe nicht, der Verlag habe diesem deshalb gekündigt 1}.
Es kann sein, daß Heyse das angab, als der Senat ihm Vorhaltungen
wegen der Sprache seines Blattes machte. Tatsache aber ist, daß
Dr. Andree — er bekleidete den Posten damals — nach wie vor als
Schriftleiter zeichnete.

Ebenso zurückhaltend war die „Weserzeitung". Sie druckte sogar
Artikel über die Ereignisse an der Weichsel aus dem „Österreichischen
Beobachter", Metternichs Organ, ab (am 28. Februar), und erklärte
in ihrem Leitartikel vom 4. März es bei aller Teilnahme für die
nationalen Bestrebungen der Polen für durchaus gerechtfertigt, daß
die Mächte unter den gegebenen Umständen dem Krakauer Komplott
tatkräftig entgegenträten. Unvorsichtiger war sie allerdings in den
kritischen Märztagen. Am 21. März unterdrückte sie zwar in einem
durch mehrere Nummern fortgesetzten Aufsatz „Krakau in den Tagen
vom 18. Februar bis 3. März" die Nachricht über das berüchtigte
Kopfgeld und teilte das ihren Lesern in einer redaktionellen Be¬
merkung ausdrücklich mit. Am Tage darauf aber, im Sonntagsblatt
vom 22. März, das die Fortsetzung des Aufsatzes brachte, druckte sie
die Worte: „Ihre Landsleute haben auf die Mitwirkung der Bauern
gerechnet, die Bauern aber wirkten mit uns", die österreichische Offi¬
ziere zu den Krakauer Aufständischen gesagt haben sollten, gesperrt.
Auch brachte sie dazu folgende Fußnote des Verfassers: „Was ich
Ihnen als von Augenzeugen berichtet mitteile, berichten jetzt die
österreichischen Zeitungen auch. Die Lemberger Zeitung berichtet,
daß zwei Tage hindurch starke Convois von Wagen voll von Leichen
und Gefangenen dieser Kategorie (E d e 11 e u t e) vor die Kreisämter
in Bochnia und Tarnow gebracht wurden. Die österreichische „Wiener
Zeitung", ein amtliches Blatt, vom 3. und 4. März, Nr. 62 und 63,
enthält eine Kundmachung des Kreisamtes, welche im Wadowiczer

') Smidt-Archiv: X C d 1 a, Smidt an Sieveking am 28. Mai 1846.
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Kreis von allen Kanzeln verlesen wurde, in der das Landvolk ermahnt
wird, sich der Gewalttaten gegen Unverdächtige zu enthalten."

Und eben diese Fußnote mag es gewesen sein, die unter den
Diplomaten in Hamburg solches Aufsehen erregte, denn weder in der
„Weserzeitung" noch in der „Bremer Zeitung" findet sich in diesen
Tagen eine Zeile, die solche Wirkung hätte haben können. Sie wird
wohl auch das Hauptbeweisstück für die feindliche Haltung der
Bremer Blätter gewesen sein, falls Kaisersfeld überhaupt ein solches
nach Wien lieferte. Es muß auch zugegeben werden, daß es eine
Unvorsichtigkeit des Zensors war, sie durchzulassen, denn es war da¬
mals bekannt genug — unsere Zeitungen selbst hatten es ja schon be¬
richtet — wie gereizt Österreich solchen Anschuldigungen entgegen¬
trat. Trotzdem aber hatte der kaiserliche Gesandte keinen berechtigten
Grund, unsere Zeitungen bei Metternich derartig anzuschwärzen.
Wäre er nach Recht und Billigkeit verfahren, dann hätte er zumin¬
dest auch ins Gewicht werfen müssen, was alles die Verleumdeten zu¬
gunsten seines Staates gesagt hatten. Auch durfte er, wenn er schon
einen solchen Ton auf die Fußnote in der „Weserzeitung" legen
wollte, nicht beide Blätter in einen Topf werfen und dadurch die
ganze Bremer Presse sowie gleichzeitig Bremen selbst bei seinem Hof
in Verruf bringen. Gerecht abwägend verfuhr Kaisersfeld demnach
auf keinen Fall. Was ihn dazu trieb, ist eine andere Frage. Ob
der Grund, den ihm seine Hamburger Kollegen nachsagten, ob der
Wunsch, sich in Wien durch seine Wachsamkeit in gutes Ansehen zu
setzen oder nur Flüchtigkeit beim Durchprüfen der Blätter, wer ver¬
mag das heute noch zu sagen. Jedenfalls berichtete er nur das nach
Hause, was für Bremen von Nachteil war, und ist somit der eigent¬
liche Urheber der Maßnahmen Metternichs. Auch dieser selbst geriet
übrigens, kurz nachdem er die Abberufungsdepesche an Kaisersfeld
abgesandt hatte, in eine eigentümliche Lage. Gerade wollte er eine
Abschrift davon dem österreichischen Vertreter in Berlin, dem Grafen
von Trautmannsdorff, zur Übermittelung an Canitz senden, da bekam
er die „Breslauer Zeitung" vom 6. Mai zu Gesicht, die eine nähere
Schilderung des Aufstandes brachte. Darin wurden in einer Polemik
gegen die „Augsburger Allgemeine Zeitung", die von der österreichi¬
schen Regierung gespeist zu werden pflegte und nun auch die Vor¬
gänge in Galizien in deren Sinn darstellte, alle die Anklagen wieder¬
holt und als berechtigt hingestellt, um derentwillen der Staatskanzler
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sich zu seinem Vorgehen gegen Bremen entschlossen hatte. Er war
erschüttert und schrieb am 10. Mai an Trautmannsdorff: „Was sollen
wir Sieveking, was dem Bürgermeister Smidt in Bremen antworten,
wenn sie der Ankündigung: „Der Kaiser setze seine diplomatischen
Verhältnisse mit den Freien Städten der maßlosen Angriffe auf sein
Reich in ihren Blättern halber nicht fort" mit der „Breslauer Zeitung"
in der Hand entgegentreten und uns daran erinnern, daß es wohl
nicht billig sei, an ihnen, den republikanischen Behörden kleiner un¬
bedeutender Städte, so scharf zu rügen, was in den Ländern des
innig verbündeten mächtigen Freundes und Alliierten des Kaisers und
des zweiten Fürsten im Deutschen Bund tagtäglich in noch grellerer
Weise und, als wenn es sich von selbst verstände, geübt wird?" Am
gleichen Tage wandte er sich auch an Canitz, mit dem er befreundet
war. Dieser fand zwar, daß Österreich gegen Pressenachrichten allzu
empfindlich sei, ließ aber durch ein Rundschreiben vom 22. Mai die
Oberpräsidenten der Provinzen auffordern, daß sie die Zensoren an¬
hielten, derartige Artikel zu verhindern 1).

Ob es vielleicht wirklich so war, wie es Arens, der Redakteur
der „Weserzeitung", Smidt darstellte? Sein Blatt, sagte er, habe
keine eigenen Korrespondenten in den Gebieten des Aufstandes
gehabt und alles, was es über die Zustände dort gebracht hätte, sei
den preußisch-schlesischen Blättern entnommen worden. Österreich
und Preußen hielten jetzt wohl äußerlich zusammen, doch sie könnten
von den alten Jalousien nicht lassen. Man schlage deshalb
auf uns und meine Preußen 2). Es bestanden ja damals wegen
der Einverleibung Krakaus in Österreich gewisse Meinungsverschieden¬
heiten zwischen den beiden Kabinetten. Berlin hatte zwar schon am
15. April seine Einwilligung dazu gegeben, wollte aber noch für den
Schaden, den besonders der Breslauer Handel durch die Einbeziehung
der kleinen Republik, die Freihandelsgebiet gewesen war, in die öster¬
reichische Zolllinie erleiden müßte, entschädigt werden.

Was der eigentliche Sinn des kaiserlichen Schreibens vom 13. Mai
war, erfuhr die bremische Regierung also durch Sieveking, und allein
durch ihn. Kaisersfeld hielt es nicht für nötig, Smidt von der Ursache

*) Vgl. M. Laubert, Metternich und die Kritik der deutschen Presse an
der Revolution in Krakau und Galizien 1846 (Historische Vierteljahrsschrift
1914/15, Bd. 25, Seite 34—53).

s) Smidt an Sieveking, 28. Mai 1846. Smidt-Archiv X C d 1 a,
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und den Folgen seiner Abberufung zu unterrichten. Nur daraus, daß
er in Lübeck, Schwerin und Strelitz — er war auch bei diesen Höfen
akkreditiert — Abschiedsbesuche machte, Bremen aber links liegen
ließ 1), konnte unser Senat offiziell entnehmen, wie ernstlich Öster¬
reich ihm grollte. Auch das Wiener Kabinett klärte ihn nicht über die
Bedeutung seiner Maßnahmen auf. Es wurde über die ganze Ange¬
legenheit auch nicht das leiseste Wort zwischen den beiden Regierun¬
gen gewechselt, weder damals noch im Jahre darauf, als der Ge¬
sandtenposten wieder besetzt wurde. Österreich schwieg, Bremen auch.

Smidt nahm die Acht, die Metternich über seine Vaterstadt ver¬
hängt hatte, durchaus nicht tragisch. Er hielt die Akkreditierung

. eines Gesandten bei den Hansestädten überhaupt nicht für ein Zeichen
besonderer Gunst. Wir haben, schrieb er an Sieveking, je nach Um¬
ständen Ministerresidenten, Geschäftsführer oder Generalkonsuln
gehabt — oft nur, um jemand zu plazieren, der eine gewisse An-
ciennität geltend machte, und dem man seiner persönlichen Verhält¬
nisse halber nicht wohl an einen Hof schicken konnte, wo auch die
Damen Ansprüche machen können, denen zu willfahren schwierig
schien 1-').

Daß Kaisersfeld nicht nach Bremen kam und auch sonst nichts
von sich hören ließ, empfand Smidt sogar als Annehmlichkeit, denn
so konnte er alles unbeachtet lassen, was der Gesandte in Hamburg
oder sonstwo über unsere Stadt sagte. Diese Politik des völligen
Übergehens der Angelegenheit behielt der Senat auch bei, als Ham¬
burg durch seinen Wiener Ministerresidenten von Graffen in der
kaiserlichen Staatskanzlei und bei Metternich Schritte tat, um die
Mißstimmung zu beseitigen. Er ließ sich nur von diesem selbst und
von Sieveking über den Verlauf des Vorgehens unterrichten und
mußte wieder hören, daß der Hauptgroll ihm gelte. Hamburgs Vor¬
stellungen fanden überall freundliche Aufnahme, wenn auch der
Staatskanzler erklärte, die Zurückberufung des Gesandten sei eine
förmliche Kabinettsmaßregel, die reiflich erwogen wurde und daher
nicht plötzlich wieder aufgehoben werden könne. Sobald v. Graffen
aber auf Bremen zu sprechen kam, erfuhr er kühle Abweisung. Wenn
man unter Freunden zanke, erwiderte Graf Münch-Bellinghausen, so
sage man sich die Ursache, wie das bei Hamburg geschehen sei, wenn

') Sieveking an Smidt, 1, Juni 1846, Smidt-Archiv a. a. O.
-) Smidt an Sieveking, 28. Mai 1846. Smidt-Archiv a. a. 0.
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aber die Aussicht zu einer Herstellung des guten Einverständnisses
aufgegeben werden müsse, so erachte man jede weitere Explikation
für überflüssig. Metternich aber äußerte sich mit ziemlicher Heftigkeit
über den Einfluß, den man in Bremen einem gewissen Manne ge¬
statte, dessen ganzes Treiben in der Staatskanzlei hinreichend ge¬
kannt und gewürdigt sei 1). Trotzdem aber hatte v. Graffen den Ein¬
druck, daß man in Wien vertrauliche Schritte auch unseres Senats er¬
warte, und erbot sich, das Nötige zu tun 2), Doch Smidt blieb hals¬
starrig. Hamburg, dem man die Gründe der Abberufung Kaiseisfelds
mitgeteilt hatte, konnte, ohne seinem Ansehen zu schaden, die üblichen
diplomatischen Verhandlungen darüber führen, für Bremen dagegen,
das mit solcher Nichtachtung behandelt wurde, hätten Versuche, eine
Maßregelung, von deren Bestehen es amtlich überhaupt nichts wußte,
rückgängig zu machen, denn doch eine ziemliche Demütigung bedeutet.
So ging denn dieser Kampf ohne Worte und Taten auch noch weiter,
als Österreich den Gesandtenposten in Hamburg Ende 1847 wieder
besetzte. Am 11. Dezember teilte Generalkonsul v. Pretis dem Senat
mit, daß Graf Franz von Lützow dafür ernannt sei, bald darauf aber
verkündete der „Österreichische Beobachter" nur dessen Ernennung
für Hamburg, Lübeck und die Mecklenburgischen Höfe. Bremen wurde
also wieder stillschweigend übergangen. Erst als die Märztage die
Erinnerung an diesen Kleinkrieg hinweggewirbelt, als Metternich sein
Amt niedergelegt hatte, am 12. Mai 1848, erschien Lützow auch in
Bremen, um sein Kreditiv zu überreichen, und wurde „mit Gepränge"
im Rathaus empfangen 3).

Ein großes Muster weckt Nacheiferung; dem Beispiele Österreichs
folgte, wenn auch mit Abstand, Dänemark. Es war natürlich die
schleswig-holsteinische Frage, die hier der Anlaß des Verdrusses ward.
Bei ihrer bewußt nationalen Einstellung betonten unsere Blätter von
Anbeginn an auch gegen die Eiderdänen den deutschen Standpunkt,
und schon 1844 fühlte die dänische Regierung sich bewogen, wider
sie vorzugehen. Am 31. März des Jahres erhob ihr Gesandter bei den
Hansestädten, v. Bille, und am 2. April das Ministerium selbst Be¬
schwerde gegen die „Weserzeitung". Sie verbreite seit einiger Zeit

J) v. Graffen an Sieveking, 21. Juni 1846. Abschrift im Smidt-Archiv
a. a. O.

-') v. Graffen an Smidt, 21. Oktober 1846. Staatsarchiv ad C 11 c 2 a.
:l) Staatsarchiv C 11 b 9, 7.—13. Mai 1848.
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feindselige Artikel über Dänemark und die Zustände in den Herzog¬
tümern, die unwahr seien und zur Aufregung der Gemüter in dem
Staate des Königs beitrügen. Diesmal war der Senat noch gefügig.
Smidt bedauerte in einem Antwortschreiben die beanstandeten Ar¬
tikel und teilte mit, daß die Redaktion des Blattes den Auftrag er¬
halten habe, Beiträge von deren Verfasser mit einem Zeichen zu ver¬
sehen, damit die Zensurbehörde sie mit besonderer Aufmerksamkeit
behandle'). Zwei Jahre später aber fand die dänische Regierung den
Senat nicht mehr so willfährig.

Der überall in Deutschland immer stürmischer aufwallende Un¬
wille über die Pläne, die man in Kopenhagen wegen der Herzogtümer
schmiedete, begann auch in unserem Rathause zu erwachen. Schon
Ende Januar 1846 zeigte sich das, als den Zensoren ein Manuskript:
„Bedenken eines Deutschen an den hohen deutschen Bund in betreff
der Schleswig-Holsteinischen Frage" zur Prüfung vorlag, Schumacher,
dem Heyse die Schrift eingereicht hatte, sandte sie bei seinen Amts¬
genossen herum; er fand sie zwar so besonnen, daß man ihr trotz
manches Tadels, den sie aussprach, den Abdruck gestatten könne,
wagte es aber doch nicht, das Imprimatur ohne Zustimmung der
übrigen Herren zu gewähren.

Diese stimmten ihm zu, daß die „Bedenken" gedruckt würden,
und taten das mit Bemerkungen, die schon verraten, daß sie gewillt
waren, in der deutschen Sache ihren Standpunkt zu behaupten. Gilde¬
meister fand, die Schrift sei auf die deutschen Fürsten und ihre Ver¬
treter beim Bundestage berechnet „und da möchte doch wohl die
Mahnung an das, was Not tut, von Zeit zu Zeit nicht überflüssig sein".
Berck meinte, die Abhandlung werde „nicht nach dem Geschmack
des greisen Staatsmanns an der Donau sein" und die darin ausge¬
sprochenen Wahrheiten würden auch nicht den Beifall bei den Diplo¬
maten in Berlin finden, dennoch aber schien ihm kein durchgreifender
Grund zur Versagung des Drucks vorzuliegen. Und der Jüngste unter
den Vieren, Heinrich Smidt, spendete dem Verfasser geradezu warmen
Beifall: „Es muß in dieser Angelegenheit so und fortwährend so ge¬
schrieben werden, wenn nicht die Früchte des Bundesbeschlusses vom
September verlorengehen und der Bundestag selbst sich nicht auf
seinen Lorbeeren zur Ruhe legen soll." Österreich und Preußen mögen
derartige Mahnungen der Presse an den Bund fatal sein. „Wir andern

») T 5 e 12 c 3 c, 1844, 31. III.—8. IV.
6-
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aber tun ein patriotisches und im Grunde auch ein Werk der Selbst¬
erhaltung, wenn wir Tendenzen, wie den hier ausgesprochenen, das
Wort gönnen. Daß uns dergleichen von Dänemark und manchen an¬
deren nicht zum Besten gedacht wird, ist gewiß; allein wir müssen
eben an unserem Teil der gemeinsamen Sache auch Opfer bringen
und haben ein Recht so gut wie eine Pflicht, solche Mahnungen un¬
gehindert passieren zu lassen, wofern Ton und Gehalt den bestehen¬
den Zensurvorschriften nicht widerspricht 1)."

Ein halbes Jahr später brachte der „Offene Brief" Christians VIII.
die nationale Erregung zum Auflohen, und auch unsere Blätter traten
begeistert für die Sache der Herzogtümer ein. Neue dänische Be¬
schwerden waren die Folge; Bille klagte, er habe Smidt mündlich und
schriftlich Vorstellungen wegen der Haltung der Bremer Zeitungen
gemacht, und trotzdem beharrten diese in ihrer Feindseligkeit gegen
seine Regierung. Besonders verwahrte er sich gegen einen Korrespon¬
denzartikel der „Bremer Zeitung" vom 24. Juli „Von der Oberleine",
in dem es hieß, der „Offene Brief" habe hier einen eigentümlichen Ein¬
druck gemacht. Den Schleswig-Holsteinern wurde verblümt angeraten,
das ständische Steuerbewilligungsrecht zu benützen, um dem König
die Steuern zu verweigern. Auch diesmal zeigte der Senat noch
einiges Entgegenkommen, er bedauerte, daß der Artikel der Aufmerk¬
samkeit des Zensors entgangen sei, und teilte dem Gesandten mit, daß
diesem geschärfte Aufsicht über Artikel, die diese Gegenstände be¬
rührten, aufgetragen sei. Trotz dieser Versicherung hatte Bille schon
am 11. August von neuem zu klagen: „Weit entfernt, daß dem Preß¬
unfug auf eine den bestehenden Verhältnissen entsprechende Weise
vorgebeugt worden wäre, scheint in der letzten Zeit der geradezu
feindlichen Tendenz mehrerer Tagesblätter nicht die geringste
Schranke entgegengesetzt zu sein." Wenn dem Treiben nicht gesteuert
werde, so würde die dänische Regierung sich bei der Bundesver¬
sammlung beschweren. Der Senat holte erst längere Zeit Atem, bevor
er auf diesen scharfen Anruf antwortete. Die Lage war ja auch nicht
gerade erfreulich für ihn.

Sie zeichnet sich klar ab in einem Gutachten, das Heinrich Smidt
in diesen Tagen über eine von Heyse zur Zensur eingereichte Flug¬
schrift unbekannten Titels schrieb, die sich auch mit der schleswig¬
holsteinischen Frage befaßte. Der Verfasser sei, sagte er darin, bei den

') Ad T 5 e 8 a, 136, Nr. 9.
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Gegnern einer freien politischen Presse, zumal in Österreich, sehr ver¬
haßt und wegen Schwierigkeiten, die Sachsen dort weilenden fremden
Liberalen bereite, von Leipzig nach Hamburg übergesiedelt. Seine
neueste Schrift sucht die hiesige Zensur, weil ihr von Hamburg mit
Rücksicht auf das benachbarte Dänemark das Imprimatur verweigert
wurde. Es ist nicht unbedenklich, wenn derartige Publizisten sich jetzt
hierher wenden. „Wir leben wegen unserer Zeitungspresse mit Öster¬
reich, Preußen, Rußland und augenblicklich besonders mit Dänemark
in einer Art Fehdezustand." Es wäre deshalb erwünschter gewesen,
der Verfasser hätte sich diesmal anstatt an die bremische etwa an die
oldenburgische Zensur gewandt. Vielleicht könnte man das Heyse an¬
heimgeben. Anderseits sei die Tendenz der Schrift eine ehrenwerte.
Die Agitation durch die Presse gegen Dänemark und dessen Verbün¬
dete, um die Ehre und Integrität des Deutschen Bundes zu wahren
und die Flauheit der Staatsmänner in Entschiedenheit zu verwandeln,
wodurch ein zweiter Vorgang wie der Luxemburgische vermieden
werde, schien ihm eine durchaus notwendige. Er schloß deshalb sein
Gutachten: „und ich kann nicht dafür stimmen, daß wir aus parti¬
kularer Ängstlichkeit diese Gelegenheit, durch Duldung einer frei¬
mütigen Schrift von solcher Tendenz unser Schärflein zum guten und
notwendigen Gesamtzweck beizutragen, unbedingt von der Hand
weisen sollten." Er wünschte aber, daß einige Stellen im Manuskript
geändert würden und schlug, entgegen der sonstigen Gepflogenheit
unserer Zensoren, gleich Abänderungen im einzelnen vor 1).

Wie sein Syndikus in diesem Gutachten, so wog auch der Senat
ab, ob er einer neuen Verwicklung wegen der Presse vorsichtig aus¬
weichen oder seinem deutschen Empfinden folgen sollte. Er entschied
sich für das zweite, und Heinrich Smidt erhielt den Auftrag, eine
abweisende Antwort an den Dänen aufzusetzen. Am 26. August lag
diese im Entwurf dem Senat vor, eine recht scharfe Abfertigung der
Klagen und Drohungen des Gesandten:

Die Bundesgesetzgebung habe dem dänischen König nur als Lan¬
desherrn der beiden Herzogtümer, soweit sie zum Bunde gehören,
Schutz gegen Übergriffe der deutschen Presse zu gewähren, und die
antidänische Tendenz der Blätter wolle doch gerade den ihrer An¬
sicht nach gefährdeten Rechten der deutschen Herzogtümer zu

') Staatsarchiv ad T5e 8 a, 136, Nr. 7, 14. August 1846.
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Hilfe kommen. Auch sei den bremischen Zeitungen der Postdebit
innerhalb der Staaten des Königs von Dänemark versagt geblieben.
Durch dieses Präventivverfahren würde der Möglichkeit, daß sie
einen schädlichen Einfluß auf dessen Untertanen nähmen, wirksamer
begegnet als durch die Palliativmittel einer dem Wunsche der könig¬
lichen Regierung noch so entgegenkommenden Zensur. Aus diesen
Gründen vertraue der Senat, daß eine Erneuerung der wider die
Richtung der hiesigen Tagespresse in der fraglichen Angelegenheit
von dänischer Seite erfolgten Reklamationen ohne außerordentliche
Veranlassung nicht zu erwarten sein werde.

Der Senat billigte diese, man kann wohl sagen meisterhafte Ab¬
fuhr, die sein Syndikus dem Gesandten zugedacht hatte, entfernte
nur einige ihm allzu schroff scheinende Stellen daraus, beschloß aber,
das Schreiben noch dem in Frankfurt weilenden Bürgermeister Smidt
vorzulegen. Da auch der mit den Fechterkünsten seines Sohnes ein¬
verstanden war, wurde das Schreiben am 2. September befördert. Die
dänische Regierung scheint keine Antwort darauf gefunden zu haben.
Was ihr da über das Verhältnis ihres Königs zum Bunde gesagt
wurde, war ja auch nur allzu richtig. Eine Beschwerde in Frankfurt
unter Berufung auf die Bundesgesetzgebung, auf die sie widerrechtlich
gepocht hatte, wäre in der Tat nutzlos gewesen. Da Heinrich Smidt
ihr diese Waffe aus der Hand geschlagen hatte und Bremen sich durch
Drohungen nicht einschüchtern ließ, gab sie die Versuche auf, unsere
Presse zum Schweigen zu bringen. Wohl aber kühlte sie am Senat ihr
Mütchen. Am 12. Januar übersandte Bille Bremen sein Abberufungs¬
schreiben.

Was das besagen sollte, deutete wiederum Sieveking unserm
Bürgermeister aus. Er teilte ihm mit, daß Bille demnächst dem Ham¬
burger Senat sein Abberufungsschreiben überreichen und ein anderer
an seine Stelle treten werde. Was Bremen anbelange, sei der Ge¬
sandte, der voraussichtlich noch das Frühjahr in Hamburg erwarten
solle, angewiesen, das Abberufungsschreiben nicht selbst dorthin zu
überbringen, sondern schon jetzt zu überschicken, um nach dem Bei¬
spiel Österreichs die Unzufriedenheit des Kopenhagener Kabinetts mit
der Handhabung der Zensur in Bremen zu bezeichnen 1). In der Tat
blieb Bille noch bis zum 3. Februar auf seinem Posten 2), so daß bis

') Smidt-Archiv X C d 1 a, Sievekings Brief vom 23. Januar 1847.
-) Senats-Protokoll vom 4. Februar 1847.
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dahin — fast drei ganze Wochen also! — auch die diplomatischen
Beziehungen zu Christian VIII. unterbrochen waren. Ob man in
Bremen etwas davon ahnte? Die Akten verraten es nicht. Auch darin
hatte ja die dänische Regierung ihr österreichisches Muster nachge¬
ahmt: sie handelte schweigend und überließ es dem Senat, sich selbst
den Sinn des „Kniffchens", so nannte Sieveking es, auszulegen.

Weit unbequemer als Österreichs brütender Groll und Dänemarks
stumme Neckerei war der Feldzug, den die Berliner Regie¬
rung mit preußischer Beharrlichkeit gegen die bremische Presse
führte. Vorkämpfer dabei war der wiederholt genannte preußische
Gesandte v. Haenlein, ein schon seines hochfahrenden Wesens wegen
nicht nur in Bremen, sondern auch in Hamburg unbeliebter Mann.
„Eine große Plage" nannte der dortige Syndikus Banks ihn in einem
vertraulichen Briefe an Smidt, einen spionierenden Diplomaten ohne
Takt; unfähig, sich anderweitig geltend zu machen, unfähig, die von
ihm veranlaßten, aber in Reskriptform bei ihm eingehenden Noten zu
einer Note an die hiesige Regierung umzuformen, studiere er mit
seinem Weib die zahlreichen in Hamburg erscheinenden Skandalblätt-
chen durch, berichte darüber nach Berlin und errege dadurch die
Galle 1). Mag dieses in der Verärgerung gefällte Urteil vielleicht auch
zu hart sein, Tatsache ist, daß Haenlein in jenen Jahren seine Haupt¬
aufgabe darin sah, die Staaten, bei denen er beglaubigt war, zu stren¬
ger Zensur im Interesse Preußens anzuhalten. Fast die ganze Korre¬
spondenz, die er damals mit unserer Senatskommission für auswär¬
tige Angelegenheiten führte, dreht sich um Bücherverbote und Artikel
in den bremischen Blättern. Aber er handelte dabei im Auftrage
seiner Regierung, die auch selbst scharf beobachtete, was bei uns
gedruckt wurde, und ihm wiederholt Anweisung gab, dagegen einzu¬
schreiten.

Mehr als die peinliche Überwachung unserer Presse ist ihm des¬
halb die Weise, wie er dabei verfuhr, vorzuwerfen. Auch gab er sich
nicht die geringste Mühe, die Sonderart der Freistaaten zu verstehen,
wie es seine Diplomatenpflicht gewesen wäre, sondern verlangte, daß
diese alles mit preußischen Augen ansähen, und schürte durch auf¬
reizende Berichte das in Berlin ohnehin rege Mißtrauen gegen die
hansischen, besonders gegen die bremischen Zeitungen und ihre Zen¬
sur. Hätte ein Mann von größerem Takt und Verständnis in diesen

») Banks an Smidt, ad T 5 e 8 a 5, 1846—1853, Nr. 25 vom 8. Mai 1847.
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Jahren seinen Posten innegehabt, so wäre es kaum zu so ernstlichen
Verstimmungen seiner Regierung gegen Bremen gekommen.

Ganz ohne Beschwerden wäre es freilich auch dann nicht abge¬
gangen. Mancherlei Vorfälle, die Weberunruhen in Schlesien z. B., und
das liberale Bürgertum, das, als es seine auf Friedrich Wilhelm IV.
gesetzten Hoffnungen zerronnen sah, in immer lebhaftere Bewegung
geriet, machten der preußischen Regierung viel zu schaffen, die hefti¬
gen Angriffe des „jungen Deutschland" erhöhten ihre Empfindlichkeit
gegen die öffentliche Kritik, und diese sowie die Sorge, daß eine
widerspenstige, freie Presse die Bevölkerung immer mehr aufwiegeln
und schließlich zum Aufruhr verleiten würde, trieb sie zu strengen
Unterdrückungsmaßregeln. Wollte sie diese wirksam durchführen,
dann mußte sie sie auch auf Blätter ausdehnen, die zwar außerhalb
ihres Gebietes erschienen, aber in ihrem eigenen Lande viel gelesen
wurden, und das besonders deshalb, weil Berliner Tagesschriftsteller
häufig Artikel, denen die heimische Zensur den Weg in die Öffentlich¬
keit versperrte, in außerpreußischen Blättern unterbrachten. Da all
das besonders für die bremischen Zeitungen zutraf und deren Schrift¬
leiter nicht ungern Beiträge brachten, in denen der preußische Abso¬
lutismus aufs Korn genommen wurde, hätte es auch bei einem größe¬
ren Wohlwollen Haenleins an Beschwerden nicht fehlen können. Hinzu
kam aber noch die ablehnende Haltung des Großteils unserer Bevölke¬
rung und damit der öffentlichen Meinung gegen den Zollverein, in dem
man in Bremen eine große Gefahr für den freien Handel erblickte, eine
Abneigung, die bei jeder sich bietenden Gelegenheit in abfälligen
Zeitungsartikeln über die preußische Zollpolitik laut wurde 1).

Auch dagegen war Preußen sehr empfindlich und rasch mit einer
Beschwerde bei der Hand. Schon 1834, also kurz nach der Entstehung
des deutschen Zollvereins, hatten unsere Zensoren das erfahren, als
der „Bürgerfreund" vom 30. März dieser Gesinnung in einem „Suum
cuique oder Krischan als Kritiker" überschriebenen Artikel auf
drastische Art kundtat:

„Suum cuique ist das Motto des Preußischen Wappenadlers auf
Courantthalern oder Zollschildern, wo der Kritikus sein Latein stu¬
diert haben mag, obgleich er nicht zu wissen scheint, wie die Polen
das Motto ausgebildet haben, mit dem bedeutsamen Zusatz: rapit . . .

*) Hermann Entholt, Bremens Handel, Schiffahrt u. Industrie im 19. Jhdt.
in Die deutsche Wirtschaft und ihre Führer, Bd. V, Gotha 1928, S. 138, 140 ff.
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und wiederum heutzutage seufzet im Stillen: Suum cuique rapit! —
der Deutsche, der an eine preußische Zollinie gelangt und von dem
modernen Wegelagerungs- und Steigritter-System sein wohlerworbenes
Eigentum zum zweiten Male ankaufen oder auch ganz abgeben muß, je
nachdem die vaterländische Steuerordnung es verhängt hat über des
Fremden Besitztum." Hatte Haenlein sich damals auch durch die Ver¬
sicherung, daß diese Ausfälle nur versehentlich und ohne Zensur ge¬
druckt seien, beschwichtigen lassen 1), so schlugen er und seine Regie¬
rung jetzt wegen viel vorsichtigerer Bemerkungen über den Zollverein
recht schroffe Töne an.

Die Versuche Preußens, die beiden neuen Zeitungen zu dämpfen,
begannen schon in den ersten Monaten ihres Bestehens und gingen un¬
mittelbar von Berlin aus. Sie wurden unternommen, obgleich man sich
dort selbst bewußt war, daß eine rechte Handhabe zum Eingreifen
fehle, offenbar auch in der Absicht, die Redakteure von vornherein
einzuschüchtern und vielleicht dazu in der Hoffnung, sie der eigenen
Politik gefügig zu machen.

Am 9. März 1844 wies der preußische Minister v. Bülow Haenlein
darauf hin, daß die „Bremer Zeitung" über den Ausgang der Verhand¬
lungen, die Preußen mit Hannover wegen des Anschlusses an den
Zollverein gepflogen hatte, Artikel liefere, die einseitig im Sinne der
hannoverschen Regierung geschrieben seien. Er sei weit davon ent¬
fernt, ihr daraus einen Vorwurf zu machen, räume vielmehr gerne ein,
daß das Blatt, wenn es anders verführe, die Sympathien verletzen
würde, die die Grundsätze und Ansichten Hannovers in dieser Ange¬
legenheit aus leicht zu erklärenden Gründen wie in Hamburg, so auch
gewiß hin und wieder in Bremen finden dürften. Er habe aber den
Wunsch, „baldmöglichst klar zu sehen, ob die Bremer und die Weser¬
zeitung wirklich so unparteiisch seien, wie man in Berlin bisher vor¬
ausgesetzt habe, und ob sie ihre Spalten Artikeln, die eine den hanno¬
verschen Ansichten entgegengestellte Meinung darlegen, ebenso will¬
fährig öffnen würden, wie sie diese bis jetzt zur Disposition Hanno¬
vers gestellt hätten. Haenlein möge auf einem zuverlässigen Wege
darüber Erkundigungen einziehen." Aber schon am 25. März, wohl
noch bevor der Gesandte seinen Auftrag ausgeführt hatte, fand der
Minister wieder Grund zur Klage, und zwar diesmal über zwei Ber¬
liner Korrespondenzartikel der „Bremer Zeitung", deren einer vom

T 5 e 12 i 1, 1834, April 23—25.
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17. März die Aufführung einer griechischen Tragödie und eines römi¬
schen Lustspiels in Berlin als Gelegenheit benutzte, die preußische
Hauptstadt mit „einem Totenhause, in dem die Leichen aller Zeiten
zum Schrecken der ganzen Welt aus ihren Särgen steigen", zu ver¬
gleichen, während der andere (in der Nummer vom 12, März) Preußen
vorwarf, es wolle den Katholizismus wieder einführen. Bülow fand
zwar, daß die Artikel keinen rechten Anlaß zu einer Beschwerde über
die Nichtbeachtung der bestehenden bundesgesetzlichen Vorschriften
gäben, wohl aber, daß deren Zulassung in Bremen, „den Gedanken
einer dort eingetretenen gewissen Gleichgültigkeit gegen die bisherigen
Beziehungen zu Preußen" erwecken könnte. Da auch die Weser¬
zeitung, was ihre Parteilosigkeit gegen Preußen betreffe, Anlaß zu
Zweifel gebe, sei es von erhöhtem Interesse zu erfahren, wessen die
Berliner Regierung sich von Bremen zu versehen habe und „ob man
es insbesondere fernerhin mit Gleichgültigkeit ansehen wollte, wenn
die dortigen Zeitungen ihre Spalten Artikeln öffnen, deren äußere
Haltung sie zwar gegen den Vorwurf einer direkten Zensurwidrigkeit
schützt, deren Tendenz jedoch als eine der preußischen Regierung ge¬
hässige nicht füglich bestritten werden kann."

Diese beiden Schreiben sandte Haenlein an Smidt, der ihm am
31. März in einer eingehenden Antwort die Entstehungsgeschichte der
beiden Zeitungen auseinandersetzte und berichtete, daß die Redak¬
teure selbst bedauerten, keine zuverlässigen Berichterstatter in Berlin
finden zu können, obwohl sie sich wiederholt darum bemüht hätten.
Darauf empfahl ihm Haenlein zwei „geeignete und wohlgesinnte"
Korrespondenten, einen Referendar und einen Doktor juris, der als
Diätar im Potsdamer Polizeibüro beschäftigt war, also beides Männer,
die den bremischen Redakteuren wohl recht wenig zugesagt haben
werden. Bald darauf aber hielt er es, wohl im Glauben, nun die er¬
wünschte Handhabe zum Vorgehen gegen die bremische Zensur zu
haben, für nötig, eine weniger freundliche Tonart anzuschlagen. Er
erhob am 14. Mai 1844 eine schroffe Beschwerde wegen eines Artikels
der „Bremer Zeitung" vom 13. Mai: „Berlin, den 9. Mai," den er
.lügenhaft', .unverschämt' nannte und der „gegen den ersten preußischen
Hof- und Staatsbeamten, den Königl. Ober-Kammerherrn, Wirklichen
Geheimen Staats-Minister des Königlichen Hauses, Fürsten Sayn-
Wittgenstein, Durchlaucht" gerichtet sei. Die übelwollende schlechte
Tendenz der Bremer Zeitung habe dadurch den höchsten Punkt er-
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reicht. Deshalb stelle er den Antrag, daß der Redakteur angehalten
werde, den Korrespondenten zu nennen, und der Zensor wegen Zu¬
lassung des Artikels zur Verantwortung gezogen werde. Diese Note
sandte Heinrich Smidt sofort seinem Vater nach, der damals gerade in
Berlin weilte; und der nahm Gelegenheit, mit dem kgl. Ministerium für
die auswärtigen Angelegenheiten darüber zu verhandeln, denn er sah
die Forderungen Haenleins als durchaus unberechtigt und als eine
starke Unverschämtheit an. Er erreichte auch, daß man ihm ver¬
sicherte, der Senat werde vollständige Satisfaktion erhalten. Das
meldete Smidt am 29. Mai nicht ohne Behagen und in der Hoffnung
nach Hause, die Lektion, die Haenlein erteilt sei, werde wirken, und
man werde nun wohl einige Zeit Ruhe vor ihm haben, ,,bis er eben
eine gute Gelegenheit gefunden glaubt, sich zu rächen". Es sei deshalb
Sorge zu tragen, daß ihm diese nicht geboten werde.

Diese Warnung war auch am Platze, denn von nun an sah Haen¬
lein der bremischen Zensur scharf auf das Handwerk. Zunächst konnte
er ihr nur einige kleine Versehen ankreiden, am 4. September aber
gab ihm die Bremer Zeitung die Möglichkeit zu einem großen Angriff.
Sie brachte in ihrer Nummer 248 einen Artikel „Breslau, den 30. Au¬
gust", dessen Einsender heftig über die in Schlesien herrschende Zen¬
sur loszog, die wegen der erst kürzlich unterdrückten Weberaufstände
besonders scharf gehandhabt würde. „Ermessen Sie, ermesse man
außer Preußen, was die Nachrichten unserer schlesischen und unserer
preußischen Zeitungen . . . für Wert besitzen können, da die öffent¬
liche Besprechung alles dessen, was die Gegenwart der Provinz am
tiefsten bewegt, unterdrückt wird. Was kann es unter solchen Um¬
ständen für Glauben verdienen, wenn unsere Blätter schreiben: es
habe hier eigentliche Not nicht gegeben." Auch beschrieb der Artikel
einen Auftritt, der sich beim Besuch des preußischen Königs in Erd¬
mannsdorf abgespielt hatte und der durchaus nicht geeignet war, Sym¬
pathien für diesen zu erwecken.

Schleunigst berichtete Haenlein den Fall nach Berlin, und wandte
sich dann, als er die nötigen Instruktionen hatte, an oder besser gegen
Smidt. S. Exz. der Kabinettsminister v. Bülow habe sich der Hoffnung
hingegeben, nach der mündlichen Besprechung, die er mit S. Magnifi¬
zenz Ende Mai gehabt habe, unter anderem auch über die Beschwerden,
zu denen schon damals die Handhabung der Zensur der beiden in
Bremen erscheinenden Zeitungen Anlaß gegeben, er würde für die



92 Heinrich Tidemann.

Zukunft der Unannehmlichkeit überhoben sein, auf diesen Gegenstand
zurückzukommen. Allein er habe sich getäuscht und deshalb den Ge¬
sandten beauftragt, darauf anzutragen, daß dem Zensor der „Bremer
Zeitung" die erforderliche Vorhaltung gemacht und ihm auferlegt
werde, bei der Beurteilung der über preußische Zustände handelnden
Artikel diejenigen Rücksichten nicht außer acht zu lassen, auf welche
schon jede deutsche Bundesregierung nach der bestehenden Bundes-
pießgesetzgebung Anspruch machen könne. Dieser Forderung fügte
Haenlein hinzu, daß Bülow „unter den obwaltenden Umständen und
um sich Allerhöchsten Orts keiner diesfälligen Verantwortlichkeit aus¬
zusetzen, nichts übrig bleibe, als fortan der Tendenz der beiden Zei¬
tungen seine unmittelbarste Aufmerksamkeit zuzuwenden und, falls
diese Blätter in ihrer Gehässigkeit. . . fortfahren sollten, mit dem
Herrn Minister des Inneren wegen der etwa zu ergreifenden Maß¬
regeln gegen dieselben in Beratung zu treten".

Smidt ließ ihn diesmal auf die Antwort warten, so daß der Ge¬
sandte am 15. November, also fast zwei Monate nach seiner Be¬
schwerde, in einem eigenen Brief daran erinnern mußte. Es war die
Zeit, in der er auch mit der Forderung von Bücherverboten 1) beson¬
ders rege war, so daß der Bürgermeister ihm endlich die Antwort auf
mehrere Zuschriften schuldete. Diese Schuld tilgte er in Einem
durch sein schon erwähntes recht kühles Schreiben vom 15. No¬
vember 2), in dem er, ohne sich wegen seines langen Schweigens zu
entschuldigen, betr. der Beschwerde gegen die „Bremer Zeitung" sagte,
dem Herausgeber sei angedroht worden, er habe die Entziehung seiner
Konzession zu befahren, wenn das Blatt in Preußen verboten würde,
und, wie ja schon oben erzählt wurde, auf die geforderten Bücher¬
verbote nicht recht einging.

Auch durch das Jahr 1845 zogen sich diese Nörgeleien Haenleins
hin, und es würde ermüden, auf ihre Anlässe und den Verlauf
der Verhandlungen darüber im einzelnen einzugehen. Welche Auf¬
fassung man in Bremen davon hatte, verrät ein Rundschreiben Gilde¬
meisters vom 15. April 1845 über eine solche Beschwerde, die natürlich
wie immer damit endete, die bremische Regierung möge den Zensor
zur Verantwortung ziehen: „Ich zweifle sehr, daß Haenlein zu dieser
neuen, offenbar zu nichts führenden Neckerei vom Ministerium beauf-

J] Brem. Jahrbuch, Bd. 31, S. 409 ff.
?) Brem. Jahrb., Bd. 31, S. 410 f.



Die Zensur in Bremen. 93

tragt ist. Der Patron will offenbar nur kränken und sich allenfalls bei
seinen Vorgesetzten einschmeicheln. Es könnte ihm indes doch ein¬
mal gelegentlich unter die Nase gerieben werden, daß das, wofür er
dem hiesigen Zensor (dessen Eigenschaft als Mitglied des Senates
ihm schwerlich unbekannt ist) eine Zurechtweisung zudenkt, in seinem
eigenen Lande alle Tage geschieht,"

Verschiedentlich forderte er auch im Auftrage seiner Regierung
Nachforschungen über Artikelschreiber, die diese nicht mit Unrecht in
ihrem eigenen Gebiete vermutete. Der Senat mußte dem natürlich
nachkommen, doch waren seine Bemühungen meist nicht von Erfolg,
denn die Herausgeber wußten durch geschickte Ausreden in den mei¬
sten Fällen ihr Geheimnis zu wahren. Einmal war es ein Badegast aus
Oldenburg, der einen Privatbrief aus Kissingen geschrieben hatte, ein
andermal war das Manuskript gar ohne jede nähere Bezeichnung aus
Berlin eingelaufen und so fort. Besonders gewiegt scheint Krellenberg,
der Sozius Heyses des Jüngeren, der seinen lungenleidenden Partner
fast ganz vertrat, in solchen Ausreden gewesen zu sein, auch mag er
einigen Einfluß auf die liberale und wenig preußenfreundliche Rich¬
tung der „Bremer Zeitung" gehabt haben; er gehörte nämlich dem
Verein „Euphrosyne" an, dessen Mitglieder in ihrer Mehrzahl diese
Gesinnungen hegten 1).

All das trug natürlich dazu bei, die Mißstimmung Preußens immer
mehr zu verdichten, und schließlich stieg der Unwille so weit, daß
Canitz Haenlein am 22. April 1846 in einem langen Schreiben anwies,
seine Anwesenheit in Bremen bei dem 25jährigen Dienstjubiläum
Smidts zu benutzen und sich mit diesem vertraulich über die Haltung
der beiden Zeitungen auszusprechen. Deutlich kam darin zum Aus¬
druck, was die eigentliche Ursache seiner Verärgerung war: nicht die
Artikel, denen der Gesandte entgegenzutreten pflegte, sondern die
Haltung unserer Zeitungen in der Zollvereinsfrage, „Die beiden
in Bremen erscheinenden Tageblätter," heißt es darin, „haben sich
anscheinend die Aufgabe gestellt, täglich ihre Spalten mit polemischen
Artikeln über die Handels-Politik des Zollvereins und Preußens Ein¬
fluß auf dieselbe zu füllen, welche stets in einem gegen uns entschie¬
den feindseligen Geiste verfaßt sind. Noch die neuesten uns vorliegen¬
den Blätter jener Zeitungen vom 18. und 19. d. Mts, enthalten unter

J) Vgl. meinen Aufsatz „Die Gesellschaft Euphrosyne" im 29. Bande des
vorliegenden Jahrbuchs, Seite 82 ff.
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der Firma von Korrespondenz-Artikeln aus Karlsruhe und vom Ober¬
rhein specimina jener Polemik, welche wir als einige unter Hunder¬
ten zitieren können, um Tendenz und Charakter derselben zu beweisen."
Er meinte damit eine Nachricht in der „Weserzeitung": „Vom Ober¬
rhein, den 10. April", in der der Korrespondent mitteilte, die Forderung
Preußens, daß Württemberg und Bayern ihre bisherigen Abgeordneten
aus der Zollkonferenz zurückziehen und durch andere ersetzen sollten,
habe einen peinlichen Eindruck gemacht. Ehrlich' Spiel heiße es in
England selbst bei einer Boxpartie. Preußen, das auch einen Abge¬
ordneten abberufen wolle, habe es leicht, Ersatz dafür zu finden, in
einem kleineren Lande aber sei das schwer. Es war also ein Artikel,
der die damals zwischen den genannten Staaten eingetretenen Reibe¬
reien ganz unter süddeutschem Gesichtswinkel sah.

Aber auch dieser Schritt scheint nicht den gewünschten Erfolg ge¬
habt zu haben. Etwa zwei Monate später, ganz unvermittelt und ohne
daß nach der Unterredung Haenleins mit Smidt weitere Sonder¬
beschwerden erfolgten, verbot die preußische Regierung pm 6. Juli 1846
die bremischen Blätter für ihr ganzes Gebiet, indem sie dem Senat
durch Haenlein zu wissen gab: „Die verwerfliche Tendenz, nicht allein
der „Bremer Zeitung", sondern auch der dort erscheinenden „Weser¬
zeitung" in ihren Artikeln über preußische Zustände und Verhältnisse
hat . . . nicht länger gleichgültig mehr angesehen werden können,
nachdem eine geraume Zeit hindurch leider aber vergebliche Versuche
gemacht worden sind, die Redaktionen von ihren immer mehr und
mehr in der fraglichen Beziehung überhand genommenen Ausschrei¬
tungen abzuhalten." Es sei um so mehr zu bedauern, daß man zu
dieser Maßregel greifen müsse, „als eine bundesgesetzliche Hand¬
habung der Zensur von bremischer Seite die Kgl. Regierung derselben
hätte entheben können."

Das Verbot erregte überall große Überraschung. Die „Bremer
Zeitung", die sich — das mußte auch Smidt zugeben — einige Male
im Ton vergriffen hatte, schwieg, die „Weserzeitung" aber erklärte
in ihrem Leitartikel vom 7. Juli (Nr. 778) nachdrücklichst, daß das
Vorgehen der preußischen Regierung gegen sie durchaus unbegründet
sei, sowohl was die Haltung des Blattes anbelange als auch angesichts
der Freiheit, die Preußen seinen eigenen Zeitungen bei der Be¬
sprechung der inländischen und namentlich der ausländischen An¬
gelegenheiten einräume. Sie behauptete das aber nicht nur, sondern
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bewies es mit guten Gründen, deren Wahrheit sich auch heute noch
nachprüfen läßt. Alle nur einigermaßen in Betracht kommenden Ori¬
ginalartikel der Weserzeitung, die über deutsche Angelegenheiten
handelten, wären ohne Ausnahme von preußischen Zeitungen unter
preußischer Zensur abgedruckt worden, stellte sie fest, und wies dar¬
auf hin, daß das so überempfindliche Berliner Kabinett, die Scho¬
nung, die es für sich selbst beanspruchte, keineswegs den anderen
Bundesstaaten, am allerwenigsten Bremen angedeihen ließ. Es hätte
ruhig zugesehen, wie die Zeitungen seines Landes deutsche Regie¬
rungen in der schärfsten Weise angriffen. Noch kürzlich hätte der
„Rheinische Beobachter" bayerische und hanseatische Staatsmänner
mit Lästerungen überschüttet, deren Schmutz jedem redlichen Manne
das Blut in die Wangen jage. Preußen habe kein Recht, für sich eine
Haltung zu fordern, die es selbst nicht einnehme.

Endlich klagte die Redaktion, daß ihr eine wirkliche Verteidi¬
gung unmöglich gemacht sei. „Man hat uns die seidene Schnur durch
einen Stummen übersandt; von der amtlichen Motivierung des Ver¬
botes, mit welcher man einst die .Leipziger Allgemeine Zeitung' und
die Halleschen Jahrbücher beehrte, hat in unserem Falle nichts ver¬
lautet. Und es befremdet uns nicht, denn wir wüßten nicht, wie man
die etwaigen Motive unseres Verbotes passend formieren könnte!"

Auch außerhalb Bremens war man über die Maßregelung der bei¬
den Blätter sehr erstaunt; Smidt, der sich damals in Frankfurt auf¬
hielt, konnte von vielen dort weilenden deutschen Staatsmännern
hören, daß es nirgends Beifall zu finden scheine 1), und nach Hause
berichten, es werde von mehreren glaubwürdigen Seiten behauptet,
außer einer österreichischen Insinuation habe der Umstand zur Ver¬
anlassung des Verbotes beigetragen, daß der König sich nur die han¬
delspolitischen Artikel der Bremer Blätter habe mitteilen lassen. Die
Partei, der diese nicht gepaßt hätten, habe nichts unversucht gelassen,
um die Zeitungen bei Friedrich Wilhelm IV. mißliebig zu machen.

Smidt, dem Sohne aber, sprach ein bayerischer Diplomat schrift¬
lich sein Erstaunen über das „wunderliche Verbot der beiden Bremer
Blätter" aus 2).

Der Senat beschloß, als Haenleins Schreiben in seinen Händen

') Smidts Bericht vom 21. Juli 1846, Ad T 5 e 8 a Nr. 19.
2) Staatsbibl., Manusk. b 180 Nr. 69. Brief des Freiherrn v. Hormayr

an Heinrich Smidt vom 6. August 1846.
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war, vorderhand nichts gegen die Maßregel zu unternehmen. Ja, diese
erregte, wie Smidt später dem preußischen Minister v. Canitz offen
schrieb, durchaus keine unangenehme Sensation, denn man hoffte, daß
Preußen nun die bremischen Zeitungen ignorieren würde 1). Deshalb
begnügte sich die Kommission für auswärtige Angelegenheiten damit,
dem Gesandten am 16. Juli kurz und kühl zu antworten, sein Brief
sei dem Herausgeber der Blätter sowie dem Senat zur Kenntnis ge¬
bracht worden.

Versuche, eine Verständigung mit Preußen herbeizuführen, wurden
nicht unternommen. Smidt hatte schon gleich nach dem Bekannt¬
werden des Verbots in Frankfurt auf die Frage, was Bremen dagegen
zu tun gedenke, geantwortet: „Nichts. Die Herausgeber der Blätter
werden am besten fahren, wenn sie diese so vervollkommnen, daß
das Bedauern jenes Verbotes ein immer allgemeineres werde."

Auch nachdem die preußische Regierung unsere Zeitungen aus
ihren Landen ausgesperrt hatte, blieb sie auf der Lauer. Sie versäumte
kaum eine Gelegenheit, Verwahrung gegen Artikel und Druckschriften
einzulegen, die ihr nicht zusagten, oder dem Senat das bundeswidrige
Verhalten seiner Zensoren vor Augen zu rücken. Noch ehe das Jahr
zu Ende ging, boten diese selbst ihr die Handhabe, das wieder einmal
mit größtem Nachdruck zu besorgen, indem sie einer zensurpflichtigen
Schrift, die starke Angriffe auf Preußen enthielt, ohne genügende
Durchsicht die Druckerlaubnis gaben. Es war Theodor Althaus' Ge¬
dicht: „Eine Rheinfahrt im August. Den Kölnern, den Schleswig-Hol¬
steinern und allen, die den Rhein lieben, gewidmet." Der Verfasser,
ein in Detmold lebender Schriftsteller, damals noch liberal, in der
Revolutionszeit aber radikalsozial, war Mitarbeiter der Weserzeitung
und stand auch als Verfasser von Büchern mit dem Schünemannschen
Verlag in Verbindung. Sein Gedicht schildert eine Rheinfahrt, die er
im Sommer 1846 unternommen hatte. Er ging aus von der Begeiste¬
rung für den deutschen Strom, die 1840 jeden Deutschen erfüllt und
in Beckers „Sie sollen ihn nicht haben" ihren Ausdruck gefunden
hatte. Aber dies Lied sei verhallt, die damaligen Hoffnungen auf Ein¬
heit und Freiheit seien wie ein Morgentraum verweht. Darauf malte
er das trübe Jetzt aus, die elende Lage der Industriearbeiter, die Zu¬
sammenstöße, zu denen es kürzlich in Köln zwischen dem preußischen

») Smidt an Canitz, 27. August 1847, T5e 12 c 3 c.
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Militär und den Bürgern gekommen war, ging dann auf die schleswig¬
holsteinische Frage ein und schloß endlich mit einer Zukunftsvision,
in der er, auch auf einer Rheinfahrt, in einem glücklicheren Dereinst
Deutschland geeint, alle Völker brüderlich-friedlich verbunden und
alle sozialen Nöte behoben sah. Es hagelte in dem strophen- und
phrasenreichen Gedicht nur so von Anklagen nach allen Seiten, Wie
Gespenster erschienen dem Verfasser die Arbeiter der allmählich
hochkommenden Industrie.

„So schleichen sie, wo Qualm des Gifts, das sie bereiten müssen,
dampft,

So kauern sie, wenn unterm Druck die arme Brust sich schmerzlich
krampf t;

So stehn sie tierisch dumpf und tot, vorm gräßlich ew'gen Einerlei,
Wo Räder rasseln, Spulen schwirren — damit ein einziger Reicher sei."

Als Kläger zogen sie heran und hinter ihnen „die Opfer, die der
Tyrannei sind gefallen," also die Opfer der Kölner Zwischenfälle.

„Soll ich die letzten nun nicht sehen — und wärmer, schöner strahlst
Du, Rhein.

Das sind die Opfer des Augusts! 0 das wird nie vergessen sein!
Und reift dein Wein, so trinken wir in jedem 46er Glas
So lang nicht alles ist gesühnt, den unversöhnlich heiligen Haß!

0, du Erfindung kühn und neu, geniales Werk des Augenblicks,
Daß man um Kinderlärm zu stillen, Flüchtlinge mordet hinterrücks,
Daß man den einzelnen, der flieht, an seines Hauses Pfosten spießt
Und so nach langer Friedenszeit einmal die Schlachtenluft genießt."

Dies an solchen und ähnlichen Ausfällen auf Preußen reiche Ge¬
dicht legte Schünemann pflichtgemäß Schumacher zur Zensur vor, der
es offenbar nur ganz flüchtig durchblätterte, wohl bloß die auf
Schleswig-Holstein bezügliche Stellen las und ihm in der Meinung, es
handle allein davon, das Imprimatur erteilte. Nur so ist es möglich,
daß er die oben angeführten Strophen nicht beanstandete und so aus¬
gesprochen revolutionäre Zeilen durchließ wie:
„Dann zittert karger Reichen Herz, dann wankt der Bajonettenthron,
Dann bricht die Noth, das Eisen bricht, die Schranke auch von

morschem Thon,"

mit denen das Anbrechen einer neuen besseren Zeit angekündigt

Bremisches Jahrbuch. 7
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wurde. Schünemann selbst mag überrascht gewesen sein, als er die
Druckerlaubnis erhielt, jedenfalls hätte er gerne gesehen, sie wäre ihm
verweigert worden, denn er hatte kein rechtes Vertrauen dazu, daß
die Schrift gehen würde und sich nur nach wiederholtem Drängen
Althaus' entschlossen, sie zu verlegen. Er zog also, wie vereinbart
war, das Gedicht fünfhundertmal ab und sandte es seinen Geschäfts¬
freunden im übrigen Deutschland, auch in Preußen, zur Verbreitung
zu. Was kommen mußte, kam am 6. Dezember in Gestalt eines Briefes
von Haenlein, der leider verlorengegangen ist. Er wird recht bedroh¬
lich geklungen und außergewöhnlich scharfe Ausdrücke, die diesmal
nicht von dem Gesandten, sondern unmittelbar von der Berliner Regie¬
rung stammten, enthalten haben. Da blieb nichts übrig; der Senat „zog
die Zensurkommission zur Verantwortung". Schumacher sah sich das
Poem jetzt etwas genauer an und war selbst betroffen, daß er es
durchgelassen hatte, da er doch persönlich ein abgesagter Feind von
Redensarten sei, wie das Gedicht sie zur Schau trage. Aber auch
Schünemann, von dem der Zensor nähere Angaben über das Gedicht
forderte, hatte das Gefühl, unvorsichtig gewesen zu sein. Er erklärte,
daß ihm die Beschwerde der preußischen Regierung sehr unangenehm
sei, um so mehr, da es der erste Fall wäre, wodurch sein hauptsäch¬
lich auf wissenschaftliche Werke eingestellter Verlag Anstoß errege.
Ja, er gab zu, daß auch er Althaus' Strophen nicht richtig angesehen
hatte. Hätte er ihren Inhalt gekannt, dann hätte er sie nicht gedruckt.
Kurz, ihm lag daran, die Sache aus der Welt zu schaffen, er stellte der
preußischen Regierung eine Liste der deutschen Buchhandlungen zur
Verfügung, denen er Exemplare gesandt hatte, gab seinem Kommissio¬
när in Leipzig den Auftrag, keine weiteren auszuliefern, sondern alle
nach Bremen zurückzuschicken und folgte sie der bremischen Polizei¬
direktion aus. Das alles legte Smidt am 4. Januar 1847 schriftlich und
später mündlich Haenlein dar. So nahm dank der Bereitwilligkeit des
Verlegers Althaus' rebellische Rheinfahrt für Bremen doch noch ein
friedliches Ende 1). Ganz vergessen hat der preußische Gesandte sie
aber nie; er verwertete sie in späteren Beschwerdefällen gerne, um
dem Senat die Nachlässigkeit unserer Zensoren vorzuhalten. An Ur¬
sachen dazu fehlte es nicht. Da kam Ende des Jahres Kühtmanns
Album von Originalpoesien 2), kamen Zeitungsartikel, die die innere

x) B IIb 4, 1846, 6, Dezember bis 1847, 4. Januar.
2) Brem. Jahrb., Bd. 31, Seite 413 f.
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Lage in Preußen besprachen, sogar Buchhändleranzeigen in den
Blättern, die sein Mißfallen erregten. Bremen setzte seinen immer
heftigeren Ausfällen Gleichmut entgegen, versuchte, ihn zu beschwich¬
tigen, und gab sich auch redlich Mühe, alles aus den Blättern zu ent¬
fernen, wogegen er durch die Bundesgesetze berechtigten Einspruch
erheben konnte. Seine Gereiztheit, die auch noch dadurch genährt
wurde, daß der Senat die von ihm geforderten Bücherverbote nur halb
oder gar nicht durchführte, wuchs, seit überall in Deutschland die
öffentliche Erörterung über Friedrich Wilhelms IV. Patent wegen der
Einberufung des Vereinigten Landtags begann. Ihren Höhepunkt
scheint sie erreicht zu haben, als ihm das bei Schünemann verlegte
„Votum eines Süddeutschen über das Preußische Patent vom 3. Fe¬
bruar 1847 nebst einer Zueignung an den Vereinigten Landtag" in die
Finger kam. Entrüstet hielt er am 13. April dem Senat vor, daß da¬
durch die Würde des preußischen Staates sowie die Ehrfurcht gegen
den König verletzt werde, und verstieg sich zu der Behauptung, man
habe die Schrift „aus Feindseligkeit gegen Preußen und mit voller
Überzeugung von der Gehässigkeit ihres Inhalts zum Druck verstattet."

Der Senat forderte die Zensurkommission zum Bericht auf, und
Gildemeister, der das „Votum" genehmigt hatte, setzte der unerhörten
Anschuldigung Haenleins in aller Sachlichkeit entgegen: Er könne
auch jetzt nicht einsehen, worin die Verletzung des Bundesgesetzes
liegen solle, obwohl er die Schrift noch einmal durchgesehen habe.
Sie behandle die ältere Geschichte des deutschen, insbesondere des
preußischen Ständewesens, knüpfe daran die Frage, ob das Patent des
preußischen Königs vom 3. Febr. d. Js. den bekannten früheren Er¬
lässen entspräche und schließe mit Ratschlägen für die jetzt zu¬
sammenberufenen Stände. Der Standpunkt des Verfassers sei dabei
der konstitutionelle. Ob diese Betrachtungsweise die richtige sei, habe
der Zensor schwerlich zu untersuchen. „Der Verfasser teilt sie mit
einem großen und beachtenswerten Teil der deutschen Nation. Sein
Standpunkt ist daher, insofern es sich nur fragt, ob er zu Worte
kommen darf, ein äußerlich berechtigter, und der Zensor würde, wenn
er dabei etwa seiner subjektiven entgegengesetzten Ansicht irgendeine
Stimme einräumen wollte, seine Stellung offenbar durch und durch
verkennen." Ist also der Standpunkt des Verfassers ein wesentlich
anderer als der, den die preußische Regierung einnimmt, so kann man
ihn allerdings, insofern man jede Polemik, auch die rein wissen-

V
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schaftliche dahin zählt, als einen derselben feindlichen betrachten. Er,
Gildemeister, habe von der Regierung jenes in so vielen Beziehungen
vorleuchtenden Staates und von ihrer Fähigkeit, sich auch in fremde
nichtpreußische Anschauungsweisen zu versetzen, eine viel zu hohe
Meinung, als daß er sich überreden könnte, es sei ihr Wunsch, alles,
was etwa in diesem Sinne Widerwärtiges das Ausland zutage fördere,
von vornherein unterdrückt zu sehen. Er widerlegte dann die einzel¬
nen Beschwerdepunkte Haenleins und wies schließlich den Vorwurf
zurück, er habe die Schrift aus Feindseligkeit gegen Preußen zum
Druck verstattet. Seine ganze mehrjährige Tätigkeit in einer Laufbahn,
die wohl eine dornige genannt werden könne, bezeuge ihm, daß er bei
der Handhabung der Zensur zu keiner Zeit einer persönlichen Zu-
oder Abneigung, einer Vorliebe für diese oder jene Richtung oder
endlich seinen individuellen Ansichten in den Dingen, die heute die
Tagespresse bewegten, irgendein Stimmrecht eingeräumt habe, Eine
Schrift in einem der vorliegenden völlig entgegengesetztem Sinne, hätte
bei ihm sicher die gleiche Aufnahme gefunden.

Am 21. April lag Gildemeisters Bericht dem Senat vor, und dieser
überwies ihn zu geeigneter Benutzung bei der Antwort an den preußi¬
schen Gesandten an die Kommission für die auswärtigen Angelegen¬
heiten. Der aber war Haenleins Vorwurf offenbar ein zu starker
Tabak, auch hatte sie es wohl satt, mit dem unermüdlichen Klagebold
zu rechten. Sie antwortete ihm überhaupt nicht und schwieg auch, als
er sich am 5. Mai darüber aufhielt, daß Schünemann trotz seines An¬
suchens jenes „Votum" in der Weserzeitung ankündigte 1).

So gewann der Zwiespalt zwischen Bremen und der preußischen
Gesandtschaft in Hamburg immer neue Nahrung. Endlich entschloß
sich das Berliner Kabinett, bei dem Haenlein sich darüber beklagt
zu haben scheint, daß der Senat seine Reklamationen nicht beant¬
wortete, es in einer anderen Tonart zu versuchen. Canitz wandte sich
am 27. Juli vertraulich an Smidt, beschwerte sich über die „boshaften
Anfeindungen Preußens, in denen sich die „Bremer Zeitung" und die
„Weserzeitung" gefielen, und klagte darüber, daß mehrfache Be¬
schwerden völlig fruchtlos geblieben seien. Dann bat er den Bürger¬
meister mit wirklich herzlichen Worten, den Bosheiten der Blätter ein
Ende zu machen. Preußen verlange nicht, daß sie für seine Regierung

l) Staatsarchiv Bllb2, 1847, April.
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Partei nähmen, sondern nur, daß sie sich der Lügen, Verleumdungen
und höhnischen Insinuationen enthielten. Smidt begrüßte es, daß der
Minister einen „anderen humaneren Weg" einschlüge als Haenlein mit
seinen diplomatischen Noten, und sprach sich am 27. August in einer
umfangreichen vertraulichen Antwort eingehend und rückhaltlos aus.
Herr v. Haenlein habe sich erlaubt, aus Artikeln in bremischen Zei¬
tungen Rückschlüsse auf die Gesinnungen und Absichten des Senats
zu ziehen und ihn der Preußenfeindlichkeit beschuldigt. Es habe aber
nie an einer Untersuchung gefehlt, wenn der Gesandte einen Mißbrauch
der Presse anzeigte, und wo sich seine Klage berechtigt gefunden, sei
der Schuldige sogar schärfer bestraft worden als die preußischen Ge¬
setze es vorsähen. Manche Beschwerden des Gesandten hätten jedoch
ein vexatorisches Ansehen gehabt, z. B. wenn er sich über ein Inserat in
einer bremischen Zeitung beschwerte, in dem die Londoner „Deutsche
Zeitung" angekündigt wurde, das gleichzeitig auch in preußischen zen¬
sierten Zeitungen abgedruckt wäre. Da der Senat sich nicht über Haen¬
lein hätte beklagen wollen, habe er diese und ähnliche Beschwerden
einfach unbeantwortet gelassen. Auch spreche dieser Herr in einem
peremptorischen und heftigen Tone. Nachdem Smidt so seine Meinung
über den Gesandten angedeutet hatte, stellte er die Entstehungs¬
geschichte der beiden Blätter dar, um den Verdacht zu zerstreuen, sie
seien offiziöse Organe des Senats, charakterisierte sie als liberale und
sonach mit oder ohne bewußte Absicht zu den sogenannten Oppo¬
sitionsorganen zählend, „jedoch unter dem Schutz der von ihnen fest¬
gehaltenen deutschnationalen Tendenz". Verglichen mit anderen deut¬
schen Zeitungen könne man sie sogar deutschkonservativ nennen. Sie
hätten eine besondere Bedeutung dadurch, daß sie viel nach Amerika
kämen und dort ein zuverlässiges Korrektiv gegen die drüben von un¬
zufriedenen emigrierten deutschen Demagogen in deutscher Sprache
geschriebenen Zeitungen bildeten: sie trügen so das Ihre dazu bei,
diese „überseeische deutsche Bajazzo-Literatur" in Mißkredit zu brin¬
gen. Bei einer ängstlichen und servilen Haltung wäre ein solcher Er¬
folg aber nicht zu erreichen gewesen. Beschwerden über sie kämen
mit höchst seltenen Ausnahmen nur von Preußen (eine starke Beschöni¬
gung der Tatsachen, wie wir sahen!), und zwar stets wie ein Blitz aus
blauem Himmel. Man habe sich schon oft gefragt, ob man nicht alle
Artikel von preußischen Zeitungskorrespondenten einfach streichen
solle. Aber könne eine deutsche Zeitung Preußen ignorieren? Preußens



102 Heinrich Tidemann.

geistig und politisch hervorragende Stellung, das diesem Staate inne¬
wohnende Prinzip der Beweglichkeit im Innern wie nach außen, sein
Beruf, den anderen Staaten in Intelligenz usw. vorzuleuchten, forderten
geradezu zur Besprechung auf. Auch Bremen hätte unter Zeitungs¬
angriffen zu leiden, so unter denen des „RheinischenBeobachters" (also
eines preußischen Blattes), der häufig die Empfindsamkeit durch In-
vektiven reize. Der Senat glaube aber selbst von persönlichen Ver¬
unglimpfungen seines Herausgebers, des Prof. Bercht, keine Notiz neh¬
men zu dürfen, der früher eine bremische Zeitung in einer seiner
jetzigen politischen Tendenz entgegengesetzten Richtung geleitet habe
und nicht vergessen zu können scheine, daß ihm die Redaktion der¬
selben genommen werden mußte. Endlich beschrieb er noch die Art, wie
die Zensur in Bremen gehandthabt werde, gestand offen, daß er von
dem Präventivverfahren nicht viel halte und stellte es dem Minister
anheim, ob er nach dieser vertraulichen Aussprache das Verbot des
Debit der bremischen Zeitungen in Preußen aufheben oder die Sache
ihren Gang gehen lassen wolle.

Und die Sache ging ihren Gang weiter. Smidt verlas in der Senats¬
sitzung vom 8. September seine Erwiderung an Canitz, und dann war
nicht mehr die Rede davon. Das Verbot der Blätter blieb also bestehen,
denn bald drückten die preußische Regierung andere Sorgen. Eine
Wirkung aber scheint der vertrauliche Briefwechsel der beiden Män¬
ner doch gehabt zu haben. Es finden sich danach keine Beschwerden
Haenleins mehr. Er war wohl von Berlin aus anders instruiert worden.

6. Die Aufhebung der Zensur.
Alles in allem: es waren recht böse Jahre für unsere Zensoren,

diese Jahre, da es überall zu brodeln begann. Kein Wunder also, daß
ihnen ihr ohnehin mit wenig Neigung übernommenes Amt immer mehr
leid wurde. Forderte doch fast jede beschwerdeführende Regierung
außer der Abstellung des Presseunfugs die Maßregelung der Zensur¬
behörde. Wenn der Senat auch nicht daran dachte, dem nachzu¬
kommen, so war es doch für die vier Herren unangenehm genug, sich
als Prügelknaben behandelt zu sehen und zahllose langatmige Be¬
richte über jeden Artikel, der irgendwo Anstoß erregt hatte, schrei¬
ben zu müssen. Dabei wurde es immer schwieriger für sie, zu erraten,
was den Regierungen, die ihnen so mißtrauisch auf die Finger sahen,
bedenklich erschien, Sie klagten, daß der richtige Maßstab dessen, was
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gut oder übel aufgenommen werden dürfte, im Nebel zu entschwinden
drohe. Deshalb galt die Zensur in stets wachsendem Maße als das un¬
dankbarste und unangenehmste Amtsgeschäft. Jeder suchte sich da¬
von zurückzuziehen und benutzte eingehende Beschwerden gerne zu
der Bitte, ihn von der Teilnahme an der Zensurkommission zu ent¬
heben und ihm jede andere anstrengende Arbeit zu geben, wo er dem
Staat besser dienen könne als auf diesem undankbaren Posten, der
überdies wegen der dabei erforderlichen Eile entschiedene Nachteile
für Gesundheit und Humor habe 1), Selbst in Fällen von Erkrankung
und Abwesenheit eines der Zensoren war es höchst schwierig, einen
Vertreter willig zu machen, so daß Smidt dem preußischen Gesandten
schon 1844 auf heftige Klagen über die bremische Zensur verärgert
antwortete: „Wollte ich ihre Beschwerden hier an die große Glocke
hängen, so wäre dabei zu riskieren, daß das Personal der jetzigen
Behörde sich dieses Auftrages quovis meliori modo zu entledigen
suchte 2)."

Tatsächlich ließ Gildemeister sich am 11. November 1846 wenig¬
stens von der Zensur der politischen Blätter, die er mehrere Jahre
allein wahrgenommen hatte, entheben. Sein Nachfolger wurde Hein¬
rich Smidt. Doch gab der Senat ihm zur Bewältigung seiner stets
wachsenden Aufgaben den Senator Pavenstedt bei, und verstärkte so
die Kommission um ein Mitglied. Auch ordnete er an, daß Senator
Georg Schumacher, der an Stelle des 1847 zum Bürgermeister er¬
hobenen Isaac H. A. Schumacher in die Zensurbehörde einrückte,
die beiden unterstützte 3).

All die Widerwärtigkeiten, in die der Senat dadurch geriet, daß
man ihm unter Berufung auf die Karlsbader Beschlüsse ständig die
Verantwortung für die bremische Presse auflud, mußten in ihm natür¬
lich erst recht die Sehnsucht nach endlichem Ablaufen der immer
wieder erneuerten „provisorischen" Bestimmungen von 1819 ver¬
stärken. Er besann sich wieder darauf, daß er von Hause aus An¬
hänger der Pressefreiheit gewesen war, allerdings ohne das Nächst¬
liegende zur Verwirklichung dieser Anschauung zu tun und die
Fesseln zu lösen, die er selbst der Presse bei der Besprechung der
Bürgerschaftsverhandlungen angelegt hatte. Wenn er auch den Lokal-

*) Smidt an den preuß. Minister v. Canitz, 27. August 1847, T5e 12 c 3 c.
-') Smidt an Haenlein, 31. III. 1844, T 5 e 12 c 3 c 2.
») Sen.-Prot. 11. Dez. 1846.
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blättern die Freiheit ließ, an seinen Taten herumzumäkeln, so liebte
er doch das Räsonnieren im eigenen Hause noch immer nicht, sobald
es auf Gegenstände übergriff, wegen deren er sich mit dem Konvent
herumschlug. Ein Eingreifen der öffentlichen Meinung in die nicht
öffentlichen Beratungen des Konvents galt ihm nach wie vor als
verfassungswidrig. Auch stand zu befürchten, daß die Blätter, sobald
die Zügel fielen, sich auf die ewig verschleppte Konstitutionsfrage,
dieses behutsam gemiedene Noli me tangere warfen und neue Beun¬
ruhigung in das Bürgertum trugen, das die Begehrlichkeit, mit der
es nach der Julirevolution an den Pforten des Rathauses gerüttelt
hatte, über seine Tagesarbeit vergessen zu haben schien. Selbstver¬
ständlich würde der Senat, sobald der Bund seine Zensurvorschriften
aufgegeben hätte, auch für die örtliche Tagesschriftstellerei an die
Stelle des Präventiv- das Repressivverfahren gesetzt haben; solange
dieser ihm aber das wirksamere Mittel, unbequemes Dreinreden zu
unterbinden, in der Hand ließ, benutzte er es auch. Smidt hatte das
durchaus berechtigte Bewußtsein, seine Stadt aus dem Tiefstand der
Jahre nach den Befreiungskriegen zu neuem, kaum jemals erhofften
Wohlstand emporgeführt, sie zum Welthafen erhoben zu haben, und
das mit Mitteln, zu denen er oft gegen die öffentliche Meinung ge¬
griffen. Man denke nur an die abfällige Kritik, die ihm bei der Grün¬
dung Bremerhavens von überallher entgegenschallte. Er hatte mehr
als einmal erfahren, wie sehr schon der Konvent, der doch aus einer
Auslese von Bürgern bestand, ihm die Durchführung notwendiger
und nützlicher Maßnahmen, die er ohne dessen Dazwischenfahren
kurzer Hand hätte durchführen können, erschwerte. Endlich hatte er
in den dreißiger Jahren genügsam beobachten können, daß die ver¬
schiedenen Kreise der Bevölkerung, wenn sie versuchten, sich in
öffentliche Angelegenheiten einzumischen, nur ihren eigenen Leim
zu sieden gedachten. Aus allen diesen Gründen schon ist es zu be¬
greifen, daß er sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lassen wollte,
und erklärt sich wohl auch der Widerspruch zwischen seinem Fest¬
halten an der Zensur im Innern und der ehrlichen Abneigung, die er
gegen die Preßgesetzgebung des Bundes hegte.

Bediente der Senat sich also auch der Zensur, um ihm unwill¬
kommene Zeitungserörterungen über Gegenstände seiner Verhandlungen
mit dem Konvent zu unterdrücken, so sehnte er sich doch darnach, von
der lästigen Einrichtung loszukommen. Er war daher wenig erbaut,
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als Metternich Mitte Mai 1846, gerade in der Zeit, wo von allen Sei¬
ten Beschwerden über die Zeitungen einliefen, in einem Zirkular die
Regierungen nicht nur zur schärfsten Durchführung der Gesetze von
1819 aufforderte, sondern auch erklärte, daß ihm die zensurfreien,
über 20 Bogen starken Druckschriften besondere Sorge machten. Der
k. k. Hof halte es deshalb für nötig, daß allenthalben ein bestimmtes,
ausgiebiges Pönalgesetz für alle Vergehen und Verbrechen der Presse
bestehe und werde demgemäß auf Ausfüllung der Lücke in der Bun¬
desgesetzgebung dringen 1).

Dabei mitzuhelfen, war man in Bremen natürlich nicht bereit und,
da Hamburg nicht anders dachte, verständigten sich die beiden Städte,
wie sie vorgehen wollten. Sieveking regte in einem Briefe an Smidt
an, die Erörterung über die österreichische Denkschrift sowie über die
ganze Frage der präventiven und repressiven Preßpolizei dem
vertraulichen Verkehr mit anderen Bundesgesandten vorzubehalten
und die Städte nicht isoliert der die Presse nur verschlechternden
Kabinettspolitik der mächtigeren Bundesstaaten entgegentreten zu
lassen. Auch warf er die Frage auf, ob es nicht endlich an der Zeit
sei, „daran zu erinnern, daß durch die Preßgesetzgebung des Bundes,
deren die Nation müde ist, die vaterländische Einheit eher gefährdet
als befördert wird 2)." Smidt, der damals als Bundesgesandter in
Frankfurt tätig war, hörte dann unter anderen deutschen Staats¬
männern herum, aber ein gemeinsames Vorgehen der Gleichgesinnten
gegen Österreichs Absichten war nicht nötig, denn diesmal hatte der
alte Staatskanzler nicht einmal Preußen auf seiner Seite.

Am 30. Juli 1846 legte der österreichische Gesandte, Graf Münch-
Bellinghausen, dem Bundestag im Auftrage seiner Regierung eine
„Präsidialproposition wegen Vollziehung des § 1 des provisorischen
Bundes-Preßgesetzes vom 20. September 1819 hinsichtlich der Be¬
handlung der Drucksachen über 20 Bogen" vor. Darin wurde ge¬
fordert, daß die einzelnen Staaten binnen möglichst kurzer Frist die
Bundesversammlung von den Verfügungen in Kenntnis setzten, die
sie betreffs solcher Schriften erlassen hatten. Es sollte das offenbar
der erste Schachzug in dem Spiel sein, durch das man alle Bundes¬
glieder für eine gleichförmige strenge Behandlung der bisher nicht
zensurpflichtigen Drucksachen gewinnen wollte. Es waren nämlich

') Denkschrift vom 9. Mai 1846.
2) Smidt-Archiv X C d 1 a, Nr. 330, 17. Mai 1846.
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trotz des oben angerufenen Paragraphen längst nicht in allen Staaten
besondere Vorschriften darüber ergangen, wie man in Wien natürlich
nur zu gut wußte. Nun sollten die Säumigen Farbe bekennen und
Metternich Beweisstücke dafür liefern, daß jedes Land ein anderes,
vielfach ganz unzureichendes Verfahren hätte und eine einheitliche
Regelung notwendig sei 1). Münchs Vorschlag wurde angenommen.
Im September lagen alle Berichte der Bundesstaaten über ihre Preß¬
gesetze vor, und unter den letzten, die eingingen, waren auch die der
Freien Städte, die Smidt, damals deren Vertreter, vortrug. Für seine
eigene Stadt teilte er mit: ,,In Bremen beschränkt sich die Zensur auf
die durch die Bundesgesetzgebung vorgesehenen Fälle, während
etwaige Druckschriften, die nicht in diese Kategorie fallen, der all¬
gemeinen Strafgesetzgebung unterliegen. Damit war um so mehr aus¬
zureichen, als die Zahl der in Bremen gedruckten oder herausgekom¬
menen Bücher von einigem Umfange überhaupt nur gering und leicht
übersehbar ist, überdies auch eine nicht unbedeutende Gewähr in den
den Buchhandlungen und Druckereien erteilten Konzessionen und da¬
ran geknüpften Bedingungen liegt. — Auch hat sich seit einer Reihe
von Jahren kein einziger Fall ereignet, welcher ein Einschreiten
gegen in Bremen herausgegebene Druckschriften von 20 Bogen und
darüber hätte veranlassen können 2)."

Obwohl alle Gesandten dem Beschluß vom 30. Juli nachge¬
kommen waren, verstrich über ein Jahr, bevor die Sache wieder auf
der Tagesordnung der Bundesversammlung erschien. Ursache der
Verzögerung war das Eingreifen Preußens. Dessen Kabinett hatte sich
nämlich überzeugt, daß das Präventivverfahren schwere Nachteile
brachte und doch nicht zum Ziele führte. Deshalb war Canitz, als
Metternich sich mit ihm schon vor dem Aussenden seiner Denkschrift
zu einigen gesucht hatte, für Preßfreiheit in Verbindung mit einem
strengen Repressivsystem eingetreten, und ließ nun einen Entwurf für
ein Bundespreßgesetz ausarbeiten, den er durch ein Rundschreiben
vom 4. April 1847 allen deutschen Regierungen zusandte. Jedem
Bundesstaat sollte es darnach freigestellt werden, die Zensur aufzu¬
heben und Preßfreiheit einzuführen, doch unter der Bedingung, daß
er den übrigen die nötigen Garantien gegen den Mißbrauch der Presse
durch strenge Konzession der Buchdrucker und Zeitungsherausgeber

') Protokolle der deutschen Bundesversammlung 1846, Seite 516 ff.
-') Protokolle der Bundesversammlung 1846, Seite 721.
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und Androhung harter Strafen für Vergehen gäbe. Ein Bundessyndikat
sollte nach eigenem Ermessen und auf Anruf eines Bundesstaates ge¬
meingefährliche Schriften für ganz Deutschland verbieten können 1).

Waren Hamburg und Bremen in der Verurteilung der Pläne des
Wiener Hofes einig gewesen, in der Auffassung des preußischen
Schrittes gingen sie auseinander. Sieveking sah in der vorgeschlage¬
nen Aufhebung der Zensur einen nicht hoch genug anzuschlagenden
Fortschritt und war geneigt, das Syndikat anzunehmen, wenn er auch
nicht verkannte, daß dessen Organisation der wichtigste Gegenstand
der Erörterung für die freien Städte und die konstitutionellen Staa¬
ten sein müsse 2). Smidt verwarf den Entwurf ganz und gar. Er
meinte, dieses Preßgesetz, hinter dem er außer Preußen auch Öster¬
reich suchte, sei vielleicht das ärgste, was die beiden Staaten den
übrigen Bundesmitgliedern jemals angesonnen hätten. Das Bundes¬
syndikat schien ihm das trojanische Pferd, das man einschmuggeln
möchte. Es werde sich in ein Inquisitionsgericht verwandeln, das die
großen Mächte anweisen würden, par ordre du Moufti zu verfahren,
wenn sie jemandem einen Streich versetzen wollten. Er bedauerte,
daß schon viele Regierungen für die Sache gewonnen schienen: „Ich
kann diese Blindheit nicht begreifen, am wenigsten von den konstitu¬
tionellen Staaten, die ja den Vorwurf des Verrats im eigenen Lande
riskieren würden, und denen man doch nicht zutrauen kann, daß sie
die berüchtigten Juliordnungen Karls X. und deren Folgen bereits
vergessen haben 3)."

Am 9. September 1847 endlich hielt Münch im Namen des Bun¬
destags-Ausschusses in Preßangelegenheiten einen Vortrag über die
eingelaufenen Berichte, in dem er auch auf den preußischen Entwurf
einging. Man war sich in Wien wohl schon klar darüber, daß es eine
Niederlage geben würde, wenn man geradewegs auf der Durchführung
des ursprünglichen Planes bestand, und so schlug Münch nun vor,
die Bundesversammlung möge an die Regierungen die Fragen richten,
ob das Gesetz vom 20. September 1819 vervollständigt werden oder an
seine Stelle ein neues treten und, ob dieses dem Präventiv- oder dem
Repressivsystem angehören solle oder ob man wünsche, daß die von

!) Vgl. Treitschke, V, S. 695.
2) Smidt-Archiv X C d 1 a, 18. IV. 1847.
») ad T 5 e 8 a 5 Nr. 23, Smidt an den Hamburger Syndikus Banks,

6. Mai 1847.
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Preußen gemachten Vorschläge und insbesondere der § 1 des preußi¬
schen Entwurfs Grundlage der Bundespreßgesetzgebung werde 1).

Da die Gesandten erst Instruktionen einholen mußten, bevor sie
diese drei Fragen beantworten konnten, wurde die Neuregelung weiter
verschleppt, denn nun begannen wieder die Beratungen im Schöße
der Einzelregierungen. Aber bevor diese abgeschlossen waren, fuhren
die ersten Sturmstöße der Revolution durch die Lande. Württemberg
und Baden, wo die Bewegungen schon Ende Februar einsetzten, hoben
am 1. März die Zensur auf, ohne den Bundestag zu befragen, und zwei
Tage später hielt dieser es für geraten, ihnen zu folgen. Am 3. März
1848 beantragte der Ausschuß in Preßangelegenheiten, es jedem Bundes¬
staate freizustellen, ob er die Preßfreiheit einführen wolle, aber nur
unter Garantien, die die anderen Staaten und den ganzen Deutschen
Bund vor deren Mißbrauch schützten. Bis auf die Österreichs, Kur¬
hessens und Hannovers stimmten alle Gesandten dafür und be¬
schlossen sofortige Veröffentlichung dieses Gesetzes.

Damit hatte der Senat endlich das langersehnte Recht, sein
Zensurkollegium aufzulösen, und hätte nun bei seiner nächsten all¬
wöchentlichen Sitzung — sie stand für den 8. des Monats in Aus¬
sicht — in seiner bedächtigen Weise ans Werk gehen, nämlich über
die vom Bunde geforderten Garantien beraten, dann darüber mit dem
Konvent verhandeln und schließlich ein neues Preßgesetz verkünden
können. Aber die Ereignisse waren schneller. Am 6. März kam es
auch in Bremen zu Unruhen, und so mußte er unter dem Eindruck
der Volksbewegung mit größerer Eile vorgehen. In der außerordent¬
lichen Sitzung, die er am 7. März wegen der Tumulte am Tage vor¬
her abhielt, beantragte sein Präsident, Schumacher, die Preßfreiheit
einzuführen, ohne desfallige Pläne der Bürgerschaft abzuwarten,
und legte zugleich den Entwurf eines Proklams vor, das verkünden
sollte, der Senat werde sofort die nötigen Einleitungen zur Ein¬
führung der Preßfreiheit treffen, um darüber und über die vom
Bunde verlangten Garantien mit dem nächsten Konvent zu verhan¬
deln. Aber seinen Amtsgenossen gingen diese Vorschläge nicht weit
genug; sie beschlossen, die Aufhebung der Zensur als sofort bevor¬
stehend auszusprechen, und gaben Schumacher den Auftrag, in Ge¬
meinschaft mit der Zensurkommission ein dementsprechendes neues

') Protokolle der Bundesversammlung 1847, S. 700 ff.



Die Zensur in Bremen. 109

Proklam zu entwerfen. Am Tage darauf legte Gildemeister dieses
im Entwurf vor, es wurde genehmigt und sollte sofort als Beschluß
des Senats vom Tage vorher bekanntgegeben werden. Es verkündigte
den Bundesbeschluß vom 3. März und die Aufhebung der Zensur
und bestimmte, daß sich die gesetzliche Verantwortung der Ver¬
fasser, Drucker und Verleger fortan auf alle Druckschriften, somit
namentlich auf Zeitungen, Flugblätter und Broschüren, erstrecke.
Als strafbarer Mißbrauch der Presse würde gelten unmittelbare oder
mittelbare Verletzung der beschworenen Pflichten gegen den eigenen
Staat, Verletzung der dem Deutschen Bunde und seinen Gliedern
schuldigen Rücksicht, Injurien gegen einzelne Personen und Körper¬
schaften. Am Ende wandte der Senat sich dann noch an die Bürger,
er vertraue auf ihren oft erprobten Rechtssinn, „daß sie, der Fessel
der Zensur enthoben, die teure Errungenschaft durch Maß und Be¬
sonnenheit in ihrer Benutzung zu sichern und zu befestigen wissen
werden".

Aber wenn der Senat geglaubt hatte, die endlich gewonnene
Preßfreiheit aus eigener Machtvollkommenheit und freien Stücken
bekanntgeben zu können, so irrte er sich. Während er diese Beschlüsse
faßte und darauf Punkt für Punkt der reichbesetzten Tagesordnung,
darunter auch noch eine Beschwerde der Regierung von Mecklen-
burg-Strelitz über die „Bremer Zeitung", durchsprach, strömten auf
dem Domshof Tausende von Bürgern zusammen, unterzeichneten eine
von den Häuptern des Bürgervereins entworfene Petition, in der die
bekannten Sturmforderungen der Märztage erhoben wurden und
zogen dann als Geleit der zwölf Deputierten, die das Schriftstück
den Stadtvätern überreichen sollten, zum Rathaus. Nach längerem
Sträuben entschloß der Senat sich zum Nachgeben und genehmigte
die ihm vorgetragenen „Wünsche", unter denen natürlich auch der
stand, „die Presse sofort freizugeben".

Und so konnten sich die „Revolutionäre" im guten Glauben
rühmen, daß sie auch das Joch der Zensur zerbrochen hätten.

Eine Märzerrungenschaft wenigstens gab es also am Ende des
stürmischen Tages, über die sich Hoch und Nieder, Rechts und Links
einmütig freuen konnte: die Preßfreiheit.

Lange währte die Freude darüber jedoch weder oben noch
unten. Die plötzlich entfesselte Presse kannte weder Maß noch Ziel,
trug das Ihre dazu bei, Bremen im übrigen Deutschland in den Ruf



110 Heinrich Tidemann.

ungezügelter Demagogie zu bringen, und rief, als die Revolutionsflut
sich zu verlaufen begann und die durch Österreich heraufgeführte
Reaktion einsetzte, noch heftigere Beschwerden als früher hervor. Das
für Preßvergehen eingeführte Repressivverfahren auf Grund der all¬
gemeinen Strafgesetzgebung lud den Druckern und Herausgebern die
persönliche Haftung für Übertretungen auf. Nicht mehr die ver¬
hütende Zensurbehörde, sondern die Polizei und das Gericht ent¬
schieden, was gut und böse sei, und zogen Missetäter unerbittlich zur
Verantwortung. Es kam zu zahlreichen Preßprozessen, und so man¬
cher Inkulpat wanderte für einige Wochen in das Detentionshaus,
wo er sich dann gesagt haben mag, daß die Zeiten, in denen die
Herren Zensoren patriarchalisch ihres stillen Amtes walteten, doch
schöner waren.

Wirkliches Heimweh danach hat aber trotz solcher Nöte nie¬
mand mehr verspürt, weder die Regierer noch die Regierten.

Die geistige Bevormundung durch Vorzensur war unserm alten
Freistaat wesensfremd, und daß sie in den fast dreieinhalb Jahr¬
hunderten, die ihr in Deutschland vergönnt waren, drei knappe Jahr¬
zehnte hindurch auch in Bremen ihr Wesen treiben durfte, hatte sie nur
dem Deutschen Bunde, nicht aber dem genius loci zu verdanken,



II.
Das Artilleriewesen der Stadt Bremen.

Von Hans Stuckenschmidt.
I. Teil

1. Geschichtlicher Überblick.
Über den ersten Anfängen der bremischen Artillerie liegt ein

dichter Schleier, den zu lüften nicht möglich ist. Urkunden und Akten
sind nicht vorhanden. Ihre Aufbewahrung war wenig zweckmäßig. Im
Jahre 1693 wurde im Zeughaus ein in der Mauer befindliches Schaff
(Schrank) geöffnet und „die Bücher mit denen Documentis heraus¬
genommen, da man dan die Documenta gantz naß und anfeucht be¬
funden, weshalber selbige in dem neuen schranken mit sampt der
Bücher verschlossen worden". So mag manches verdorben sein.

Bereits vor der Einführung der Pulvergeschütze sind Wurf¬
maschinen wie Bliden, Antwerke u. dergl. im Belagerungs- und Ver¬
teidigungsgerät Bremens vorhanden gewesen, die gut ausgebildete
Bedienungen erforderten. Da es in damaliger Zeit ständiges Militär
nicht gab, wurden diese aus dem Kriegsvolk genommen und durch
den Zeugmeister ausgebildet. Letzterer war ein erfahrener Praktiker,
der sich aus der Truppe heraus zu führender Stelle emporgearbeitet
hatte, und auf dessen Geschicklichkeit die gute Wirkung der Wurf¬
maschinen beruhte.

Ob diese Meister die ersten Pulvergeschütze, die Bremen be¬
schaffte, bedient haben, oder ob für die Bedienung der angekauften
Kanonen Büchsenmeister angeworben sind, ist nicht festzustellen.

Die neuesten Forschungen haben ergeben, daß die ersten Feuer¬
büchsen, die Pulver als Treibmittel verwendeten, im Jahre 1331 bei
der Berennung der oberitalienischen Stadt Cividale von deutschen
Ordensrittern eingesetzt sind. Für Bremen liegt die erste Nachricht
über Feuerwaffen aus dem Jahre 1358 vor. In der Bremer Chronik
von 449—1547 1) heißt es bei der Schilderung des großen Krieges gegen
Hoya: Do de Bremers Hoya nicht winden konden, do schoten se dar
feur inne to mannigen lede. Wenn hieraus nicht zu entnehmen ist,

') Staatsarchiv P t s 17.
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daß Geschütze zur Stelle waren, so geht dies aus den nächsten Sätzen
hervor. Man befürchtete, daß sich der hohe Wasserstand der Weser,
der das Heranschaffen des Belagerungsgeräts auf Eichen ermöglicht
hatte, vermindern könnte. Deswegen wurde die Belagerung aufgehoben.
Dafür wollte man Thedinghausen wegnehmen. Also foren se dael
nach Tegenhusen .... Do was dar ein grot Storni mit Bussen tho
schetende und Holte tho werpende, dat warede lange tit.

Bremen hat sich also die neue Pulverwaffe, die die bisherige
Kriegführung über den Haufen warf, sehr bald beschafft. Damit waren
aber die alten Wurfmaschinen nicht beseitigt; ihrer bediente man sich
noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, um Steine, schwere Lanzen, Bal¬
ken, mit Brennstoffen angefüllte Fässer, Leichname (!), totes Vieh, um
pestilenzartige Luft zu erzeugen, tote Esel u. dergl. zum Hohn in die
belagerte Stadt zu werfen.

Im Jahre 1381, wo de van Bremen mit etlichen junckeren ge¬
krieget hebben, togen se mit bussen, bilden und werken vor Twischerste
(Twistringen) und wollten dat belegern.

Im folgenden Jahre wandten sich die Bremer gegen Brobergen,
dat tho malen faste waß, dat wunnen se mit storme.

Für den Krieg mit Haye Husseken im Jahre 1384 scholde de
Rhat upbringen 1000 ruterß und tho vote und darto bussen, bliden,
werke . . ., die bei der Belagerung von Esensham, dat de vasteste
Kercke waß, de alle Ostfreßlandt hadde, in Tätigkeit traten; in vier¬
zehn Tagen wurde die Kirche genommen. Auch vor die anderen Kir¬
chen und Burgen zog das ganze Heer.

Im Jahre 1414 wurde Esensham belagert, dar de Bremers vor
hedden bussen, bliden und allerhandt wercke . . . Ede Wimmeken
hadde dar ock vor sinen groten steinbußen.

Vor Blexen lagen im Jahre 1419 die bremischen Stücke vier
Tage, vor Langvorden drei Tage, vor Burhave vier Wochen und
theschoten de kercken mit büßen, doch deden se in der nacht mit
bliden groten schaden.

Im Kriege zwischen dem Stift Bremen und dem landt tho Lunen-
borgh im Jahre 1425 wurde mit groten geschutten vele in Veerden in
geschaten; se warpen ock eren Wartorm nedder.

Fast ein Jahrhundert waren bremische Geschütze eingesetzt wor¬
den, um die Macht der Stadt zu festigen und zu erweitern, und überall
haben sie mit Erfolg eingegriffen. Für die Ausrüstung der Friedeburg
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stellte Bremen Büchsen, Pulver, Steine und andere Geschosse. Erwähnt
wird besonders ein vogehler, ein Kammergeschütz mit beweglicher
Ladebüchse, also ein Hinterlader. Für diesen Vogler, den de Stadt
Bremen betalet heft, hat Arnd Baller tor Vredenborgh XXXVIII
bussensteene machen lassen, je weilick sten heft gekostet XII sware.
Item heft se einen bussenblock, de se gekostet heft tho bestände VI
grote myt ysern werke, d. h. eine mit Eisen beschlagene Lafette. Bei
der Ubergabe der Friedeburg im Jahre 1419 sind nach dem Rats-
denkelbuch tho des rades handt unter anderem ausgeliefert: 100 punt
lodes (Blei), item II halbe Tünnen Krudes (Pulver), item IV Loet
bussen (Geschütze kleineren Kalibers, die Blei verschossen) vnde ein
vogheler . . . item L bussensteene. Der Vogler wurde wahrscheinlich
nach Bremen geschafft; denn Hinrich von der Trupe, der 1420 Bürger¬
meister war, hatte bringen laten in de tresekameren IX styge bussen¬
steene, de to den vogheler höret, myn II steene, de my Hinrik Sten
geantwortet heft. Ein styge sind 20 Stück; es waren also 178 Ge¬
schosse, —

Über die Herkunft der Geschütze in damaliger Zeit ist wenig fest¬
zustellen. Im Ratsdenkelbuch wird nur einmal Auskunft über den
Ankauf von Dornbussen (Donnerbüchsen) gegeben. Esperick Heyneke
von Monnickhusen wird als Verkäufer genannt.

Der erste Guß von Geschützen in Bremen wird nach der Remmer-
schen Chronik aus dem Jahre 1448 gemeldet. Die Umständlichkeit der
Erzählung, die Bestellung einer Überwachungskommission, die Aus¬
zeichnung des Gießers lassen vermuten, daß es sich damals um den
ersten Guß handelte, bei dem dre grote Steenbussen gegoten wurden.
Von diesen drei Steinbüchsen wurden zwei, Schnelleke und Basilische
im Kriege gegen Eime im Amte Bederkesa verwandt. Die heftige
Beschießung erzwang die Einnahme des festen Hauses in dreizehn
Tagen.

Beim Kampf mit dem Grafen Gerhard von Oldenburg im Jahre
1475 gingen 15 Stück groben Geschützes verloren.

Nach dem Ratsdenkelbuch fand der nächste umfangreichere Guß
1512/13 statt. Es wurden geghaten twee grothe bussen, geheten kar-
thouwe vnde ene grote hell slange vnde mer andere bussen alß halbe
slangen, quarther vnde mer steenbussen, hackelbussen to velem tale
(Zahl). Über zwei dieser Geschütze sind nähere Angaben überliefert.

Bremisches Jahrbuch. 8
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Ihre erste Verwendung fanden diese Stücke im Kriege gegen
Butjadingen und Stadland 1514. De bussen togen aver de Weser, so
da sulbest de wasser befroren was, ok eyn kostlich starck hart wynter,
so by mynschen gedechtniß wesen hadde. —

In dieser Zeit, in der durch das Auftreten Luthers große Um¬
wälzungen nicht nur im Kirchlichen, sondern auch im politischen Leben
hervorgerufen wurden, in der die Mönche, Klöster und papistischen
Zeremonien abgeschafft wurden, ließ der Rat aus allen vier Kirch¬
spielen die besten Glocken nehmen, um Geschütze aus ihnen zu gießen.
Zu gleichem Zwecke wurden aus Kirchen des Friesenlandes neun
große Glocken als Beute nach Bremen gebracht. Der Rat sah wohl
weit vorausblickend, daß ernste Zeiten kommen würden, in denen
eine gute Ausrüstung mit Kriegsgerät von Vorteil sein würde. Die
Zahl der Geschütze, die von 1530 bis etwa 1552 gefertigt wurden,
ist recht bedeutend. Daß die gute Ausstattung der Stadt mit Ge¬
schützen im Reiche bekannt war, geht aus einer kaiserlichen Ordre
vom Jahre 1547 hervor, in der das Vermögen der Stadt erwähnt
wird, das unter anderem aus dem wohl versehenen Zeughaus, dem
Halten der starken Garnison erhellt: das Zeughaus, wo Selbsten
curieuse stücke und kanonen und allerhand Kriegsausrüstung in
schöner Ordnung gantz reinlich verwahret werden, ist billig auch zu
sehen würdig.

Aus dem Jahre 1531 wird der erste bremische Zeugmeister, der
die Artillerie befehligte, gemeldet. Damit ist aber nicht gesagt, daß
nicht schon früher ein Oberster dieser Waffe vorhanden gewesen ist;
es ist nur nichts davon überliefert.

Franz Renner wurde bei dem Aufruhr gegen den Komtur Rudolf
von Bardewisch von dem Pöbel gezwungen, mit zwei Kartaunen von
der Zwölf-Apostelkirche aus gegen den Turm der Komtureikirche zu
schießen, auf den der Komtur geflüchtet war.

Gelegentlich des Aufstandes der 104 hatte de Rahd de Franz
Rönner, Arkelymeister bevalen, dat he heimlich im bussen Huese up
den Domshove etliche stücke Geschüttes scholde laden, de man thor
noht bruken mögte.

Derselbe Zeugmeister wurde im Jahre 1549 dem Herzog von
Braunschweig und Lüneburg, der Friesland mit Krieg überzog, mit
zwölf großen Stücken zur Verfügung gestellt, die auf der zugefrorenen
Weser nach Butjadingen gebracht wurden, item etliche Bussenmeister;
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ock lende de Chorforste tho Saßen vndt Landtgrave tho Hessen hirtho
etliche Bussenmeister; vndt Franziscus Renner waß Tuchmeister. Eine
Batterie wurde gebaut und mit 24 großen Stücken armiert, die 300
Kugeln und viele Feuerkugeln verschossen. Esens und Wittmund
fielen in die Hände der Bremer.

Bei der ersten Belagerung Bremens durch Herzog Erich von
Braunschweig im Frühjahr 1547 betätigte sich die Artillerie eifrig mit
grobem Geschütz; bei einem Ausfall gegen eine Schanze bei Walle
wurden sieben Geschütze erbeutet. Der Feind richtete mit seinen
Kanonen wenig Schaden an und hob, als er einsah, daß er die Stadt
nicht einnehmen konnte, die Belagerung am 1. April auf.

Auch die zweite Belagerung, die am 19. April begann, wurde am
22. Mai abgebrochen. Die feindlichen Batterien lagen auf den Kohl¬
höfen und dem Ziegelwerder. Erfolge haben sie nicht erzielt.

Die Schlacht bei Drakenburg am 23. Mai 1547 erbrachte als Beute
18 schwere Geschütze, die bis zum Jahre 1557 auf dem Domshofe auf¬
gestellt waren; dann kaufte sie der Herzog von Braunschweig zurück.

Im selben Jahre wurden auf Befehl des Rates drei starke Fähn¬
lein Knechte mit Reitern und Geschützen aufgestellt, die gegen Lang¬
wedel zogen, das sich nach eintägiger Beschießung ergab. Darauf zog
man vor Vohrde, das mit grohte stücke Geschüttes belegert wurde.
Nach 14 Tagen fiel es. Ottersberg wurde vom Feinde aufgegeben, als
das Feuer der Geschütze eröffnet werden sollte. Hierauf ging es vor
Rotenburg, das einzige Schloß im Stift Verden, das sehr fest war. Es
wurde genommen.

1562 fiel Ottersberg nach viertägiger Beschießung.
Wenn auch die bremische Artillerie stark und kriegsgeübt und an

Zahl bedeutend war, so wurde sie auf weite Entfernungen nicht zur
Verfügung gestellt. Der Rat behielt sie stets in der Nähe der Stadt.
Als Gotha im Jahre 1567 von Reichswegen belagert werden sollte,
kaufte sich Bremen von der Pflicht, Artillerie zu stellen, mit 7562
Talern los.

Im folgenden Jahre tauchte die Gefahr auf, daß der Statthalter
der Niederlande, Herzog Alba, in Ostfriesland einfallen würde.
Bremen bestückte seine Wälle und sah, gestützt auf seine starke Ge¬
schützausrüstung, beruhigt einem Angriff des Herzogs entgegen, der
aber nicht erfolgte. Der Herzog führte bei seinem Heere eine bremisch
quarter slange mit dem Stadtwappen. Das Geschütz war auf einem

8'
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Bremer Schiff gewesen, das in der Jade untergegangen war. Mann¬
schaft und Ladung, darunter das Geschütz, wurden geborgen. Alle Be¬
mühungen seitens der Reeder, es zurückzubekommen, scheiterten.
Später wurde es nach Groningen gebracht und kam in die Hände der
Spanier.

Die unruhigen Zeiten, die das Deutsche Reich infolge der Reli¬
gionsstreitigkeiten durchmachte, hatten auch in Bremen die Frage auf¬
tauchen lassen, ob die Stadt genügend gerüstet sei, um starken An¬
griffen widerstehen zu können. Das scheint damals nicht der Fall ge¬
wesen zu sein. Wenn keine Gefahr drohte, wurde man sorglos und
kümmerte sich um den Handel, nicht aber um die Instandhaltung des
Artilleriegeräts.

Ein Witheitsprotokoll besagt: „Anno 1577 den ersten Dag Martis
is van der ganzen Wittheit geschlaten und bewilliget, daß na diesen
Dage kein Geschütte, Klein edder grot, noch Kugeln edder wat
sonsten von Isern kan gegaten edder gemacket werden, so tho der
Arckeley gehöret, hin furt hier vor bi gahn solle, ed sie dan vor
erst herup gebracht und den Schottherren tho Kope gepresentert und
so die da von nicht begehrende sin, soll id 8 Dage hier tho unser
Borger beste tho Kope geholden werden, und wat alsdan die Schott¬
kammer edder unsere Borger davon begehrende sin, soll man ihnen
um die Geböhr tho kamen laten; wat awerst overich ist und von hier
an andere Order geführet wert, dar von soll man der Schottkammer
gewen von jeder Hundert % 6 grote und up der Zise Boden von jeder
Marek 2 schwären, jedoch soll sich der jenige, so id von hier fährt,
verpflichten mit seiner Handschrift, dat he id Keinen unsern (!) oder
Keinmand gegen das Römische Rike wille tho fähren. Mit den Pulver
soll idt gehalden werden nah older Ordnung, je doch dat up der Zise
Boden Keinmand Zeddel gegewen werden, se bringen den von der
Schott Kammer bewis, dat sie ed dar gefreyet hebben und von jeder
Hundert ff 6 grote gegeven und dat insonderheit achtunge gegeven
werde, dat nicht Pulver vor Droge wahre verziset.

Wat awerst unse Schipper von Arckeley tho behuef der Schepe
köpen, is frei, so sie awerst etwas buten Landes verköpen und hier
von nyes wollen wieder köpen, damit soll geholden werden in alle
Maten, wie bawen gemeldet.

Det glichen sollen ock unser Borger dohn, wenn sie etwas von
hier scheppen in aller Mathen wie bawen als die Fromden." —
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Der Ausbruch des 30jährigen Krieges und die Gefahren, die
Bremen als einer Hochburg des Protestantismus erwuchsen, verur¬
sachten eine Prüfung der Geschützausrüstung, bei der sich heraus¬
stellte, daß man ,,so wenig grob Geschütz hie bei der Stadt habe".
Die Witheit beschloß daher am 4. Juni 1621, ,,das man die alten un-
duchtigen und unbequemen Stücke solle laßen umbgießen und vier
halbe Kartaunen vürerst laßen fertigen, her vorher umbschauen
von Hauß zu Hauß und jeden Bürger einen Pot oder gelt laßen
geben, und davon mehre stücke gißen. Es soll ein Stück erst zur Probe
werden gegoßen und sol man von hier die Materialien wie die alten
Stücke dahin senden."

Der 30jährige Krieg machte sich für die Stadt Bremen wenig
fühlbar. Sie bemühte sich, es weder mit der einen noch mit der an¬
deren Partei zu verderben. Auch ließ der Festungsgürtel mit seiner
starken Armierung trotz mancher Schwächen den kaiserlichen Feld¬
herren den Angriff nicht ratsam erscheinen. Das Erzstift hatte aber
wiederholt unter den Kriegsgreueln zu leiden. Burg wurde von den
Kaiserlichen besetzt. 1631 schickte Bremen die Stadtsoldaten, denen
der Feuerwerkermeister Reichstetter und einige Konstabier samt meh¬
reren Geschützen beigegeben waren, die um Mitternacht das Feuer
gegen Burg eröffneten und die Kaiserlichen zum Abzug am folgenden
Tage zwangen.

1654 zog Obrist Gerhard uffm Keller mit 600 Mann zu Fuß und
drei Kompagnien Reiter, auch zwei Feldstücken gegen die Stadt
Verden und nahm sie ein. Im selben Jahre fanden verschiedentliche
Kämpfe mit den Schweden um Burg statt, das bald im Besitz der
Bremer, bald im Besitz der Schweden war. Bei der Einnahme am
14. Juni erbeuteten erstere u. a. 17 Geschütze, eine große Zahl Feuer¬
mörser, 72 Tonnen Pulver und im Hafen von Vegesack, der auch
erobert wurde, noch 7 Geschütze, 2000 Pfund Pulver u. a. Als Burg
wieder an die Schweden verloren ging, büßte Bremen 23 Geschütze
und 45 Tonnen Pulver ein.

Im Jahre 1666 wurde Bremen durch die Schweden unter dem
Grafen Wrangel belagert. Zu größeren Kämpfen kam es nicht. Die
Schweden hatten ihre Batterien auf dem Werder, am Krähenberg und
hinter den niedergebrannten Häusern von Woltmershausen. Die Wir¬
kung war unbedeutend. Die bremischen Kanonen feuerten von den
Wällen aus auf Truppen im Neuenlande, fouragierende Reiter beim
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Kuhhirten, im Ziegelwäldchen, am Steinturm, auf der Bürgerweide.
Für die Beschießung der Stadt oder der Vorstädte am Sielwall, vor
dem Ostertor wurde Vergeltungsfeuer gegeben. „Man ha1 aber nicht
vermerkt, daß beiderseits etwas damit ausgerichtet ist." —

Die beiden ersten schlesischen Kriege Friedrichs des Großen
haben Bremen, soweit es die Artillerie anging, nicht berührt. Der
siebenjährige Krieg brachte unsere Stadt in arge Bedrängnis. Die
Franzosen, die sich den Gegnern des großen Königs angeschlossen
hatten, kämpften in der Hauptsache gegen die Alliierten desselben,
England, Hannover, Braunschweig und Hessen.

Nach den Kämpfen zur See zwischen Frankreich und England,
die nicht lange währten, fielen die Franzosen in das hannoversche
Gebiet ein. Die Engländer schickten Truppen zur Hilfe, die auf der
Weser anlangten. Die Alliierten wurden von den Franzosen zurück¬
getrieben, und nun kam Bremen in den Bereich der Kämpfe. Es
wollte seine Neutralität wahren, die ihm auch von dem Herzog von
Cumberland zugesagt war und erlaubte nicht, daß englische Truppen
durch die Stadt zogen. Dies wurde von hannöverscher Seite übel ver¬
merkt und hatte viele Drangsalierungen zur Folge. 1757 besetzten die
Franzosen mit Einverständnis des Rates in Gemeinschaft mit der
bremischen Garnison das Oster- und Steintor und das Pallatium als
Hauptquartier des Generals d'Armentiers. In einer Konvention wurde
festgesetzt, daß das Zeughaus, die Kanonen und die Munition der
Stadtobrigkeit verbleiben sollten, die auch die Schlüssel zu dem
Arsenal und den Magazinen behielt.

Als am 23. Januar 1758 die Franzosen einen Angriff seitens der
Alliierten auf Bremen erwarteten, zogen sie 16 Kanonen aus dem
Zeughaus auf den Wall, um die Armierung zu verstärken. Am fol¬
genden Tage, als ihre Gegner vor den Toren Bremens erschienen,
zogen sie plötzlich ab. Von der artilleristischen Ausrüstung der
Festung nahmen sie nichts mit.

Die hannoversche Armee trat anders auf. Am 15. Juli 1759 be¬
mächtigte sie sich durch einen Überfall der Stadt und legte eine Be¬
satzung von 4000 Mann unter dem Generalleutnant von Drewes hin¬
ein. Dieser ließ das Zeughaus und die Pulvermagazine aufbrechen
und nahm fast das gesamte gute Artilleriegerät fort mit der Be¬
gründung, daß man den französischen Truppen, die dieselbe Absicht
hätten, zuvorkommen müßte. General von Drewes bezeichnete diese
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Maßnahme als eine wirkliche Vorsorge für das Beste der Stadt, die
derselben zu wahrem Nutzen gereichen würde, auch ein auf die eine
oder die andere Art entstehendes Übel von derselben abwenden
könnte; wie überhaupt das geringste Stück, das aus den Zeughäusern
weggebracht würde, spezifiziert und sobald die Umstände es erlaub¬
ten, zurückgegeben werden solle. So könnte die Stadt nichts darbey
verlieren, und hoffe er, daß dieselbe sich „tranquilisieren" würde.
Weder Proteste des Kanzelisten Iken nomine senatus beim General
von Drewes, noch solche beim Herzog von Braunschweig nützten
etwas. „Solcher gestalt mußte Rat und Bürgerschaft der unschuldigen
und in das Unglück fast versunkenen Reichsstadt Bremen mit der
empfindlichsten Betrübnis ansehen, daß der kostbare, von ihren Vor¬
fahren seit einigen Jahrhunderten mit großem Gelde beschaffte, von
den Fremden und Einheimischen hoch geschätzte, aller Orten
renommierte Vorrat von alten und neuen Geschützen, als Kanonen,
Mortiers, Haubitzen, Feldschlangen, kleinem Gewehr, desgl. von
Pulver, Bomben, Kugeln, Trauben 1) und sonstiger Anmunition vor
aller Augen ohne Möglichkeit einer resistance zum Teil zu Lande,
größten Teils aber zu Wasser nach Stade abgeführt wurde."

Die Zahl der weggenommenen Stücke betrug 104, und zwar waren es
metallene, d. h. Bronzegeschütze, während die minderwertigen eiser¬
nen zurückgelassen wurden. Eine Zählung der Geschütze am 6. Ok¬
tober 1759 ergab 72 eiserne Kanonen. Die Stadt hatte also 176
metallene und eiserne Stücke besessen.

Nach Abschluß des Friedens von Hubertusburg verlangte Bremen
seine Geschütze zurück. Die hannoversche Kriegskasse stellte eine
Rechnung von 2314 Rthl. 5 gr. 2 Schwären für Instandsetzungskosten
während des Gebrauchs derselben durch hannoversche Truppen auf;
zudem mußte Bremen die Kosten des Rücktransportes von Wolfen¬
büttel, Hameln und Stade tragen. Es fehlten 6 Kanonen. Eine Be¬
schwerde bei dem König von England, in der der Ersatz dieser Stücke
gefordert wurde, scheint nicht beantwortet zu sein.

In den folgenden Jahren wurden zwar noch einige Geschütze von
außerhalb beschafft oder in Bremen gegossen, für die Erhaltung der
Artillerie hatte man aber nicht mehr viel übrig. Darunter litt vor
allem das Budget des Militare cum annexis. Infolgedessen wurde im
Jahre 1767 das überflüssige Artilleriegerät zum Teil zersägt und als

') Kartätschenart.
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altes Material für 25 000 Taler nach Portugal verkauft. Am 8. Februar
1793 wurde zum ersten Male der Antrag auf Abschaffung der Ar¬
tillerie eingebracht. Damit beginnt der Todeskampf dieser Waffe, der
sich noch fast 20 Jahre hinzieht.

Im Jahre 1802 wurde fast das ganze Artilleriegerät öffentlich
nach dem höchsten Gebote versteigert. Der Erlös betrug 3250 Rthl.
32 gr., der der geheimen Deputation verabfolgt wurde.

Während der Franzosenzeit suchte die Stadt ihre Neutralität zu
wahren. Die Festungswälle waren mehr oder weniger verfallen, das
Artilleriepersonal nicht mehr auf der Höhe, das Gerät nur noch in
geringer Zahl vorhanden. Der französische General Bongars schlug
vor, einen Scheinkaufvertrag aufzustellen, durch den er die letzten
Geschütze in seine Hände bekommen hätte. Der Senat ging darauf
nicht ein, beschloß vielmehr am 8. September 1809, alle Kanonen zu
zersägen und dann zu verkaufen. Nur vier sollten vor der Hand be¬
halten werden. Christian Heinrich Meyer verkaufte an Ezechiel
Simon in Hannover 36 durchgesägte metallene Kanonen für 5628 Rthl.
40 gr. Im Jahre 1810 wurden die letzten Lafetten, Räder, Felgen,
Bohlen usw. öffentlich verkauft; sie brachten 600 Rthl. 9 gr. Damit
war das Artilleriegerät Bremens in der Hauptsache verschwunden.

Was noch vorhanden war, requirierten die Franzosen, darunter
die vier zurückgehaltenen Kanonen.

Bei ihrem Rückzüge am 15. Oktober 1813 nahmen sie diese
Kanonen vertragswidrig mit. Drei davon wurden ihnen in der Neu¬
stadt bei einem kühnen Handstreich des hanseatischen Artillerie¬
majors Spooremann abgenommen und als Trophäe der hamburgischen
Legion zugesprochen. Sie befinden sich im Museum für hamburgische
Geschichte. Das vierte besitzt das Zeughaus in Berlin; wie es dort¬
hin gekommen ist, war nicht zu ermitteln.

2. Verwaltung und Personal der Artillerie.
Die Verteidigung der umfangreichen Befestigungsanlagen erfor¬

derte ein beträchtliches Personal. Während bis zum 17. Jahrhundert
die große Masse der Soldateska, vor allem das Fußvolk und die
Reiterei, aus den Bürgern genommen wurde, war dies für die Be¬
dienung der Wurfmaschinen und Feuergeschütze nicht möglich. Für
diese müssen wenigstens die Instrukteure vom Fach und daher stän¬
dig gewesen sein. Die andern Waffengattungen wurden erst allmäh-
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lieh zu einer dauernden Einrichtung ausgebildet. Seit 1615 wurde
in Bremen eine „förmliche Soldateska" und damit der miles perpe-
tuus ,,auf den Beinen gehalten". Dieses allmähliche Erstehen der
einzelnen Waffengattungen hat es wohl mit sich gebracht, daß es
keine einheitliche Behörde für das Militär gab. Fußvolk und Reiter
unterstanden den Kriegskommissarien, die Bürgerwehr den Wacht-
herren der Alt- und Neustadt, die Artillerie den Schottherren.

Über die Stellung der Kriegskommissarien zum Artilleriekorps
heißt es in einem Protokoll vom 19. Juli 1631: „Wyr haben mit der
Artillerey nicht zu schaffen, sondern ist daß den Schottherren an-
betrawt, denen greiffen wyr in ihr Ampt nicht, vnd solten wyr auff
die weise alles verwalten, waß proprie den Consulibus oblieget vnd
gebühret. Videant ilIi, ne quid res publica detrimenti capiat."

a) Die Schottherren.

Sie hatten über das Artilleriekorps, das Zeug- und Gießhaus, die
Pulvermühle und alle Bestände der Artillerie und deren Aufbewah¬
rungsräume zu wachen. Der Name ist wohl von „Schotten" abge¬
leitet und hängt mit dem im Jahre 1365 aufgekommenen Schoß zu¬
sammen, der anfänglich nur für Kriege und kriegerische Rüstungen
erhoben wurde. Ihn nahmen die Schottherren in Empfang und Ver¬
waltung.

Im Ratsdenkelbuch sind sie unter de Ampte bynnen Rades
im Jahre 1400 aufgeführt; es heißt dort: twe Schuttenherrn, de de
schotkamere vorwaren. Sie waren aus dem Rat genommen, später
kamen noch zwei aus der Bürgerschaft hinzu. 1755 fand die Witheit,
daß es der Verfassung nicht entgegenstünde, wenn ein in der Neustadt
wohnender Altstadtbürger zum Schottherrn ernannt würde.

Schied ein Schottherr aus seinem Amte, sei es durch den Tod
oder Aufrücken in eine andere Stelle, sei es, daß „einer die Schott¬
herrenschaft resignierete wegen Leibesschwäche oder sich des Ehren¬
standes entäußerte und gleichsam selbst abdankte", wurden dem
Präsidenten des Rats die von den Schottherren ausersehenen Per¬
sonen vorgeschlagen und aus ihrer Zahl von dem sitzenden Rat einer
erwählt, und zwar je nach der freien Stelle aus der Bürgerschaft
oder den übrigen Bürgern.

Nach dem Tode eines Schottherrn wurde wegen des von ihm ge¬
leisteten Vorschusses ab amplissimo senatu ein „Vorstand" bewilligt.
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Über die Tätigkeit der Schottherren im 15. und 16., zum Teil
auch im 17. Jahrhundert fehlen die Unterlagen. Die Rechnungen über
Gehälter und Löhnung, auch über Beschaffungen sind in den Rheder¬
büchern enthalten. Vom Jahre 1634 ab sind die Rechnungsbücher der
Schottkammer über die Einnahmen und vom Jahre 1692 ab auch über
die täglichen Ausgaben gesondert geführt und berichten uns über das
Werden, Leben und Vergehen der Artillerie.

Die Veranlassung zum Anlegen der von den Rhederbüchern ge¬
sonderten Rechnungsbücher für die Einnahmen ist nicht festzustellen,
wohl aber für die Ausgaben. Die Rechnungslegung lag einem der
Schottherren ob. Im Jahre 1691 war dies Hinrich Meier. Während
seiner Rechnungsführung waren Unregelmäßigkeiten aufgedeckt. Er
wurde beschuldigt, „üble Rechnungen geführet zu haben, wollte sich
dessen zu Recht entledigen und reisete nach Wien, woselbst er am
15. September 1692 gestorben ist". Um solchen Vorkommnissen vorzu¬
beugen, wurde am 6. Juni 1692 von den Schottherren folgender Be¬
schluß gefaßt: „Nachdem weylandt Hinrich Meier, gewesener Schott¬
herr und Eltermann hierselbst bey seiner Schottherrnschaft die Ver¬
waltung fast gantz an sich allein gezogen und dahero viele irrungen
auch dem Zeughauße nicht geringer schade zugewachsen, als ist von
denen sämtlichen Schottherrn einmüthig berahmet worden, daß hin¬
künftig alle Monath einmahl Conventus im Zeughauße gehalten und
alles was nöhtig daselbst von denen gesampten Schottherren über¬
läget und was dem Vaterlande best und nützlichst festgestellet, auch
von denen administrirenden Schottherrn aus der Bürgerschaft ohne
Vorwißen und Zuziehung der beyden Herren des Raths nichtes vor¬
genommen werden solte. Gestalt solches dahmahls von denen ver¬
ordneten Schottherren benandtlich Herr Dr. Heinr. von Aschen, Herr
Dr. Heinr. Koperen, Eltermann Härmen Meyer und Hinrich Bothe
einmüthig geschlossen und von Selbigen zu bleibender Nachricht an-
hero verzeichnet, anbey auch dieses Buch als ein richtiges Protocollum
einzurichten beliebet worden. Gott wolle alles zu Seines Hochheiligen
Nahmens gewiß und des Vaterlandes Besten gedeyen lassen."

Am 7. Juni 1692 ist das erste Protokoll der sämtlichen Schott¬
herren geführt, am 6. Oktober 1732 das letzte; dazwischen fehlen viele,
auch wenn Sitzungen stattgefunden haben, die auch nicht regelmäßig
abgehalten wurden. Im Dezember 1697 fiel sie aus, „weilen nichts
sonderliches fürgefallen und wegen der strängen Kälte".
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Auf Grund obigen Beschlusses führte ein Schottherr das Buch
und die Verwaltung, jedoch sub inspectione der übrigen Schott¬
herren,

Es wurde ferner ein „gewiß Buch" angelegt, in das der Articuls-
Brief der Büchsenmeister aufgenommen wurde, dann „weiteres, was bey
Durchzügen frembder Völker oder andere dergleichen Begäbenheiten
von denen Schottherren zu observieren, notieren, solches Buch auch
stets im Zeughauße asservieren solle".

Da „verschiedene Capitalien in den früheren Jahren nicht wieder¬
um beläget, sondern mit zur Ausgabe verwandt worden" seien, so
daß sich das Kapital sehr verringert hatte, wurde einhellig beschlossen,
daß „alle etwan einkommenden Capitalien hinkünftig anderwärts
wiederum untergebracht und wo möglich jährlich in etwas verbessert
und augiret werden sollen".

Endlich wurde ein Verzeichnis der im Zeughaus vorhandenen
Vorräte an Holz, Pulver und Kugeln angelegt und „wan etwas davon
verbrauchet, alle mahl e regione dabey notiret werde, damit man
wißen könne, was verbrauchet und was annoch vorhanden".

Die Zusammenkunft der Schottherren fand nunmehr im Zeughaus
statt; sie wurde aber bald in die Kriegskammer verlegt. Diese war ein
nicht mehr vorhandenes Zimmer in der südöstlichen Ecke der Rathaus¬
halle, an das noch ein Wappenfenster der Kriegsherren, die sich eben¬
falls dort versammelten, mit kriegerischen Emblemen aus dem Jahre
1737 erinnert.

Das Zimmer lag insofern günstiger, als die Schottherren es leich¬
ter hatten, in den Ratskeller zu gelangen, den sie gern nach Be¬
sprechungen, Vereidigung von Oberoffizieren u. dergl. aufsuchten.
Dort wurde „Reinwein und Minder Bier gekonsumiret". Auch fand
man sich „wegen ein und ander zu reden" nach Visitationen im Wein¬
keller ein. Die Kosten trug der Fonds der Schottkammer. Bei einer
Bewirtung im Zeughaus nach einer Besichtigung desselben gab es nur
„Coffe, Thee und Confecturen".

Die wichtige Tätigkeit der Schottherren bestand in der Erhaltung
der Verteidigungsfähigkeit der Stadt. Sie waren verantwortlich für die
Ausrüstung der Festung, Beschaffung der Geschütze, Flinten und
Pistolen, die auch aus Bordeaux und Holland bezogen wurden, der
Munition, des Pulvers und der dazu erforderlichen Materialien, wie
Salpeter, Schwefel und Kohle. Sie veranlaßten die Instandsetzungen an
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den Geschützen und artilleristischen Gebäuden. Um diese, soweit sie
nicht von den Konstablerposten und Feuerwerkern gemeldet wurden,
festzustellen, fuhren sie zuweilen bei allen Posten herum, wozu sie
sich gutes Wetter aussuchten; der Stückhauptmann begleitete sie zu
Pferde.

Sie nahmen ferner die Prüfung der Oberoffiziere oder Feuer¬
werker ab, die 1639 „ziemlich wohl abgang außer dem letzten Wasser-
slück, welches, weilen es von boßhaften Leuten zerstoßen worden,
beym anzünden auf ein mahl aufging und dem stück Hauptmann sehr
daß Gesichte beschädigt, so aber durch Gottes genade wieder curiret
worden".

Für das Artilleriekorps waren sie die obersten Vorgesetzten. Die
höheren Offiziere ernannte zwar der Rat, aber dem Herkommen nach
nicht ohne Vorwissen der Schottherren. Es waren dies die „officiers
confirmes", im Gegensatz zu den „officiers reformes", die die Schott¬
herren ernannten. Der Unterschied lag nicht in dem religiösen Be¬
kenntnis, sondern in der Stellung. Die konfirmierten Offiziere hatten
den Vorrang vor den reformierten. Es war aber nicht ausgeschlossen,
daß ein reformierter in die Stellung eines konfirmierten aufrückte.

Die Schottherren vereidigten die neu erwählten Offiziere, stellten
sie der Kompagnie vor und befahlen ihr, ihnen gehorsam zu sein.

Die Annahme und Einstellung der Unteroffiziere und Konstabier
lag ihnen ob. Starb ein Konstabel, so besetzten sie die offene Stelle.
Wurde von einem Schottherrn dagegen Einspruch erhoben, dahin
gehend, daß beide Vorgeschlagenen „enrolliret" werden sollten, so
erhielt der zuerst Vorgeschlagene den Vorrang vor dem andern. Wur¬
den beide eingestellt, dann erhielt jeder von ihnen „halbes Tractament,
wodurch wir doppelte Dienste, die Kammer aber keine Beschwerde
erhielte". Der Witwe wurde das Gnadengehalt für den laufenden
Monat genehmigt; wurde dieses aus Bedürftigkeit noch weiter erbeten,
mußte das Gesuch amplissimo senatui vorgelegt werden.

Die Schottherren verwalteten den Fonds der Schottkammer.
Ihre Einnahmen setzten sich folgendermaßen zusammen:

Zinsen von Handfesten auf Häuser zu 5%,
Heuer für Wohnungen und Gärten,
Grasgeld für Pachtung der Grasnutzung auf den Wällen,
Anteil an den Eingängen des Schosses oder von Kollekten,
Mittel von der Rhederkammer.
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Unter dem 4. Juni 1670 ist zum ersten Male angegeben: „Wegen
der von einem hochweisen Rat der Schottkammer bei der Consump-
tionskammer intraden angewiesene monathliche 50 Reichsthaler." Die¬
ser Betrag, der zeitweise verdoppelt wurde, ist nunmehr monatlich
gebucht bis auf die Zeit vom April 1758 bis Dezember 1767. Die Kon¬
sumtionskammer schuldete dann 5850 Reichstaler. Da aber 1767 ein
größerer Verkauf von Kanonen und Munition stattfand, wurde ein
leil des Erlöses zur Deckung dieser Schuld verwandt.

Aus den Büchern ist ersichtlich, daß öfters für die Schottkammer
Kapitalien aufgenommen worden sind, wofür das Zeughaus „besonders
verhypothekisiret ist, als auch Handfesten auf der Pulvermühle zur
Sicherheit gekommen sind"; diese Kapitalien sind später abgetragen
worden.

Die Schottkammer trieb einen lebhaften Handel mit Pulver und
Kugeln, die an die Convoischiffe, Grönlandsfahrer und Kauffahrtei¬
schiffe abgegeben wurden. Dies brachte beträchtliche Einnahmen. Die
für das Fußvolk verausgabte Munition bezahlte der Fonds der Kriegs¬
kammer.

Die Musketiere bekamen die Gewehre aus dem Zeughaus, „so sie
ihrer Leben Zeit brauchen sollen und nach ihrem Tode die Copporals
wiederum ans Zeughaus mußten lieberen". Für das Gewehr waren
36 gr. zu entrichten. Bei Rückgabe desselben wurden verschieden hohe
Beträge zurückvergütet. Die Höhe richtete sich wohl nach der Be¬
schaffenheit des Gewehrs. Jedenfalls war die Vergütung niedriger als
die Einzahlung.

Ferner mußten die jungen Ambtsmeister vom Schneider-,
Schmiede-, Schreiner-, Schnitger-, Barbier- und Drechslerambt, wenn
sie Meister geworden waren, je 2 Rth. 2]/2 gr. 17 sch., die Chirurgi
je 12 Rth., die Fuhrleute, die auf der Schlachte mit beschlagenen
Rädern fuhren, jährlich je 1 Rth. einzahlen.

Im Jahre 1797 tritt eine Lagermiete auf für Lagerung von Fässern
mit Pulver, Oxhoft von Terpentin usw. Verschiedene Firmen waren
beteiligt. Durch den allmählichen Abbau der Artillerie scheint Platz
im Zeughaus entstanden zu sein, der zur Aufbesserung der Kassen¬
verhältnisse vermietet wurde.

Die Ausgaben weisen u. a. folgende Posten auf:
Zinsen für aufgenommene Gelder;
Gehälter an die Artilleriebedienten wie Pulvermacher, Rahde-
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macher, Rüstmeister, die halbjährlich gezahlt wurden. Die Ge¬
hälter für die Ober- und Unteroffiziere sowie die Konstabier
wurden aus dem Fonds der Kriegskammer gezahlt;

Ankauf von Pulver, das, soweit es nicht in der Pulvermühle ge¬
fertigt wurde, aus Holland, Hannover, Göttingen und der Lüne¬
burger Heide bezogen wurde;

Anfertigung und Umarbeitung von Pulver;
Ankauf von Salpeter, der von der ostindischen Kompanie in

Amsterdam, London oder Kopenhagen bezogen wurde. Von
letzterem Ort ging die Fracht zu Schiff nach Kiel, über Land
nach Hamburg und von hier zu Schiff nach Bremen;

Ankauf von Schwefel;
Ankauf von Granaten und Bomben, die, soweit sie nicht in Bremen

von den Feuerwerkern gegossen wurden, das Kölner Domstift
durch die westfälischen Bergbeamten anfertigen ließ;

Ankauf von allerhand Sorten Feilen und anderen Instrumenten,
„so in der Werkstelle nöthig und in London beßer als ander-
werts gemachet werden";

Ankauf von „Lein Ohle, Brandroth, Bleiweiß, Goldglätte, die
stets bey dem Zeughauß benöthigt und nicht geratsam, solche
bei Kleinigkeiten anzuschaffen, weilen entweder nicht so gutt
zu bekommen, oder aber theurer bezahlt werden"; sie wurden
aus der ersten Hand von Amsterdam verschrieben;

Ankauf von „Haarerdecken, die hier nicht für Geld zu haben, in
Hamburg aber recht gutt gemacht werden, sind von dort ge-
committiret".

Die Konstabier erhielten Schuhe mit „Filtsohlen" für die Pulver¬
arbeiten gestellt, der Miekervogt alle drei Jahre ein Paar Stiefel für
3 Rth., „selbe in Feuer- und Wassersnot zu gebrauchen".

Die Kosten für das Exerzieren und den dadurch angerichteten
Flurschaden, den der Pächter am Grase auf dem Ostertorswalle ge¬
habt, für die Schießübungen, Finderlohn an die Bauern in Gröpe¬
lingen, die die verschossenen Kugeln gesucht hatten, für die Feuer¬
werke trug der Fonds, ebenso die Instandsetzungskosten für die
„Schlangensprützen".

Holz zur Anfertigung von Lafetten, Rädern, Naben, Felgen,
schwedischen Dielen wurde angekauft. Eichenholz, extra dauerhaft,
wurde über „Cöningsberge" anscheinend aus Polen bezogen.
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Im Jahre 1783 wurde von Henrich Pentz ein kupferner Gewitter-
ableiter am Zeughaus angebracht; er erhielt dafür 117 Rth. Die In¬
standhaltung kostete jährlich 3 Rth. Dafür verpflichtete sich der Mei¬
ster, „den Abieiter drey mahl im Jahre als in den Monaten Mertz,
July und October, auch wenn außerordentlich heftige Windstürme ge¬
wehet haben, solchen gehörig zu untersuchen und das daran nöthig
befunden an Kupfer, Drat und nageln beschädiget auf seine eigenen
Unkosten getreulich wieder herzustellen und zu verfertigen".

Der Bildhauer Theophilus Wilhelm Frese hat 1738 das Rats¬
wappen und einen Delphin für die Kanonen geschnitten.

Außer kleinen Mahlzeiten mit Rheinwein und Minderbier für die
Schottherren und Oberoffiziere gab der Fonds die Mittel an die
Feuerwerker, Konstabier und Mieker zu deren convivio dem Her¬
kommen nach und bei besonderen Gelegenheiten je zwei Tonnen Bier.

Beim Ablegen der Rechnung erhielt ein jeder Schottherr 2Y> Stüb-
gen Rheinwein ä 1% Rth. oder 3y3 Rth. in bar.

Um die Jahreswende rechnete „die hochedle Witheit mit dem
rechnungführenden Schottherrn wegen diesjähriger Verwaltung der
Schottkammer" ab.

Nachdem mit dem 1. Dezember 1810 die Verwaltung in fran¬
zösische Hände übergegangen war, schloß die Schottkammer mit dem
31. Dezember 1810 ab. An barem Gelde waren 275,22 Reichstaler vor¬
handen, an belegten Kapitalien

1 Obligation und Handfeste in dem Hause von
W. D. Chr. Tiedemann........Rth. 1000

1 dto. von Joh. Andresen, jetzt W. F. Feldter . „ 1000
1 dto. auf den Häven von Vegesack......, 1000
1 dto. auf der Deputation zur Abtragung der

Wälle................. 1000
ferner bey der Deputation zu den allgemeinen

Bedürfnissen des Staats
2 Obligationen vom 1.7.1802, jede von 1000 Rth. „ 2000
6 dto. vom 1.12.1802 .........„ 6000
1 dto. vom 15.11.1806 .........., 1000
1 dto. vom 26.10.1808 .........„ 1000
1 dto. vom 19.12.1810 ........... 1000

Rth. 15000
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Im Jahre 1811 wurde die Rechnungsführung fortgesetzt.
Es gingen an Geldern ein:

Abtrag einer Obligation und der dabey ver¬
setzten Handfeste von W. D. Chr. Tiedemann Rth. 1000.—

von 5 jungen Schreinermeistern........ 3.24 gr.
von 14 Fuhrleuten auf der Schlachte für die

Erlaubniß der beschlagenen Räder abzüglich
1.12 fürs eincassiren.........„ 12.60 ,,

von Joh. Wilhelmi als provisorischen Receveur
de la Commune............. 273.54 ,,

an Früh-Jahrs Grundzinsen und Laager-Miethen ,, 155.15 ,,
an Nach-Jahrs Grundzinsen.......„ 67.26 ,,
Vorjähriger Saldo............, 275.22 „

Rth. 1787.57 gr.
An Ausgaben sind gebucht:

für Arbeitslohn............Rth, 68,34 gr.
für Abfeuern an Kanonen bey der Geburths-

anzeige des Königs von Rom......„ 100.18 ,,
für Bau und Beßerungskosten......„ 38.20 .,
für Salaria und Hausmiethe der Diensthäuser . ,, 93.60 ,,
für Auszahlung an Isaac Gabain als Rechnungs¬

führer der allgemeinenBedürfnisse des Staates ,, 1275,22 ,,
an Joh. Wilhelmi als provisorischen Receveur

de la Commune zu 20 fr. 80 cts. die Pistole
= fr. 626,25 =........... „ 150.39 „

an Wehner, Receveur de la Commune .... 61.08 ,,

Rth. 1787,57 gr.
Ende Juli 1811 wurde das Buch mit einem Saldo von + 0 ab¬

geschlossen. —

Namentliche Liste der Schottherren.
Steht hinter dem Namen nur eine Jahreszahl, dann ist die Dauer der Amtszeit nicht festzustellen.

Luder Gottfriedes, 1548, Ratsherr
Johann Esich, 1548—59, 1560 Bürgermeister
Hermann Schomaker, 1580, Ratsherr
Eier Esich, 1587, Ratsherr
Bernhard Speckhan, ■—1597
Arend Zuckerbecker, 1599
Arend von Bobart, 1599—1600, f
Henrich Huesmann, 1600, Ratsherr, f 1606
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Johannes Hoier, 1630—32, Eltermann, Ratsherr
Gisius Nagel, 1630—44
Henricus Diekhoff, 1633—44, hernach Ratsherr
Daniel Husmann, 1637—42, f, Ratsherr
Diricus Hoyer, 1645—50, f. Eltermann
Brun von Melle, 1645—57
Johannes Schweling, 1642—78, f, Ratsherr
Henrich Surbick, 1650—57, Eltermann, 1657 Ratsherr
Gerd Döhle, 1657—69, Eltermann
Caspar Dreier, 1657—69
Nicolaus Zobel, 1666—82, Ratsherr, 1682 Bürgermeister
Hinrich Meier, 1669—92, Eltermann
Libertus Formanoir, 1670—74, 1682 Bürgermeister
Peter Platja, 1675—88
Dethmarus Wachmann, 1678—84, f. Ratsherr
Henricus von Aschen, 1682—93, Ratsherr, 1693 Bürgermeister,
Melchior Schweling, 1684—89, hernach Bürgermeister
Henrich Bohte, 1689—1704
Conradus Meier, 1689—91, f, Ratsherr
Henricus Köper, 1691—1701, f, Ratsherr
Herman Meyer, 1692—93, Eltermann, 1693 Ratsherr
Johannes von Rheden, 1693—1721, Ratsherr, 1721 Bürgermeister
Hermannus Baring, 1694—99, f, Eltermann
Didericus Broidel, 1699—1702, Ratsherr
Wernerus Köhne, 1701—12, hernach Bürgermeister
Anthon Löning, 1702—08, t, Eltermann
Andreas Weitzel, 1705—21
Christianus Schöne, 1709—-12, Kaufmann
Johannes Harmes, 1712—19
Conradus von Berchem, 1712—18, Ratsherr, 1718 Bürgermeister
Johannes Georgius Zepper, 1719—32, f, Ratsherr
Georg Löning, 1719—32, Eltermann, 1732 Ratsherr
Simon Post, 1721—30
Didericus Kannengießer, 1721—32, f, Ratsherr
Johann Oelricbs, 1730—32
Daniel von Büren, 1732—36, Ratsherr, 1736 Bürgermeister
Didericus Meier, 1732—42, Ratsherr, 1742 Bürgermeister
Henrich Oelrichs, 1732—44, Eltermann
Christianus Schöne, 1736—47, hernach Bürgermeister
Henrich Wilkens, 1739—55
Dethardus Düsing, 1742—56, f, Ratsherr
Johann Nonnen, 1744—52, Eltermann, 1752 Ratsherr
Didericus Smidt, 1747—67, hernach Bürgermeister
Hermann Tidemann, 1752—82
Albert Stubbemann, 1755—57
Hieronymus Klugkist, 1756—57, hernach Bürgermeister
Melchior Holler, 1757—61, f, Ratsherr
Martin Wilkens, 1757—77
Otto Christianus Schöne, 1761—92, f> Ratsherr
Albertus Wahls, 1767—87, f, Ratsherr

Bremisches Jahrbuch. 9
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Henrich Focke, 1777—1800
Johann Friedrich Tiedemann, 1783, Eltermann
Daniel Klugkist, 1788—1802, hernach Bürgermeister
Jacobus Breuls, 1792—98, hernach Bürgermeister
Georg Oelrichs, 1799—1808, Ratsherr
Werner Wilckens, 1801—06
Simon Heinrich Gondela, 1804, Ratsherr
Anton Rutger Stock, 1807
Caspar von Lingen, 1809, Ratsherr
Johann Frahn, 1810

b) Die Offiziere.
Der erste Arkeleymeister, auch Ratsbüchsenmeister genannt, über

den wir unterrichtet sind, ist Franz Renner. Woher er stammt, ist
nicht zu ermitteln.

Bei dem Aufstand gegen den Komtur Rudolph von Bardewisch im
Jahre 1531 sollte er den Turm der Komtureikirche, auf den sich der
Komtur geflüchtet hatte, beschießen. Man rief ihm zu, wenn er den
Turm nicht treffen würde, würde man ihn zu treffen wissen. Renner
zielte gut und schoß mit dem ersten Schuß ein großes Stück aus dem
Turm.

Im folgenden Jahre während des Aufstandes der 104 befahl ihm
der Rat, einige Geschütze zu laden. Als nu de Uprörischen de ver-
gadderinge vornehmen, lepen se mit grohtem geschrey nach dem
Bussenhuse up dem Domshaue vnnd wolden Geschutte heruth hebben,
do sick auerst de Bussenmeister nicht finden leht, gingen sie zu den
Schottherren, um die Schlüssel zu holen. Mitler Tidt entladde Frantz
Renner de Bussen wedder, averst idt künde vngemerket nicht ge¬
schehen. Als de Hunderten darbey quemen, tasteden se in de Bussen
vndt seggen, datt se geladen weehren gewest, do spreken se, nu möge
wy sehen, wat de Rahdt im sinne wedder unß hedde, sochten Frantz
Renner vndt wolden en doht schlan in dem Grolle, awerst he hadde
sich by siden gemaket.

Während des Krieges mit Balthasar von Esens im Jahre 1539 ist
Renner Tuchmeister und befehligte anscheinend die Artillerie bei der
Belagerung von Esens. 1559 wird er nach Hamburg vorlent und er¬
hält to terunge daer hin 2 Rth. 8 gr. Wenn er gestorben ist, ist
nicht festzustellen.

Sein Nachfolger war Carsten in der Bleck, von dem nur der
Name bekannt ist.
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Aus dem Jahre 1577 ist die Bestallung von Hinrich Rogge zum
Kapitän der Artillerie und Büchsenmeister vorhanden. Er hatte freie
Wohnung im Brückentor. Bemerkenswert in der Bestallung ist, daß
Rogge mit „unser Bürger" angeredet wird. Er muß daher in Bremen
geboren sein. Denn die Offiziere, die von außerhalb kamen, besaßen
das Bürgerrecht nicht, wohl aber die Konstabier. Uber die Tätigkeit
und das Wirken Rogges ist nichts überliefert.

Der nächste Artillerieführer, von dessen Arbeit wertvolle Nach¬
richten vorhanden sind, ist Friedrich Reichstetter. Er kam aus
Stuttgart und wurde als Feuerwerks-, Zeug- und Artilleriemeister im
Jahre 1615 angestellt. Ein bemerkenswertes Werk mit Zeichnungen,
die Gegenstände des Geschütz- und Artilleriewesens darstellen, hat
er hinterlassen. Es trägt die Widmung: „Eines Edlen, Ehrnvesten,
hochweisen Rahtß dieser Kayserl. Freyen Reich Statt Bremen Biblio¬
thek haben Sehl. M. Friedrich Reichs-Stetters, bey Lebzeiten an die
Sechß und dreißig Jahren hierselbst gewesenen artollerey Meisters,
per testamentum instituierte Erben benandlich Henrich Bokelmann
und Jacob Dirckß dieses Buch alß einen besonderen von dem Testatore
hoch ästimirten Schatz, dienstlich praesentieret. So geschehen am
28. Marty Anno 1655".

Das Werk, jetzt im Focke-Museum, ist wirklich ein Schatz, eine
Fundgrube für das Studium der damaligen Artillerie. Zu bedauern
ist, daß keinerlei Text vorhanden ist. Auf 263 Tafeln hat Reichstetter
alles, was das Artilleriewesen betrifft, gezeichnet: Kanonen, Mörser,
Lafetten, Batterien, Geschützzubehör, Hebezeuge, alle zur Feuer¬
werkerei gehörigen Geräte, Modelle für Feuerwerke, die von ihm
abgebrannt sind, darunter Bacchus auf einer großen Tonne, der im
Jahre 1619 bei einem glänzenden Feuerwerk Verwendung gefunden
hatte; die Holzfiguren befanden sich noch 1802 im Zeughaus und sind
bei dem Verkauf der Geschütze verschwunden.

Von den Kanonen zeigen sieben das Bremer Wappen, die übrigen
nicht. Alle sind mit künstlerischen Verzierungen versehen. Da Reich¬
stetter 36 Jahre Artollerey-Meister von Bremen gewesen ist, kann
man wohl annehmen, daß alle abgebildeten Kanonen usw. dem hiesigen
Geschützpark angehört haben. Bremen hat ja nicht nur selber Ge¬
schütze gießen lassen, sondern solche auch von Holland, Hamburg und
anderen Orten kommen lassen, auch mehrere als Geschenk erhalten.

Keins der Rohre zeigt eine Inschrift, auch nicht den Namen des

9-
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Gießers. Die Zeichnungen sind maßstabgerecht ausgeführt. Man findet
einen Basilisk, eine Nachtigall, eine Singerin, Feldschlangen, Falko¬
nette usw., Geschützarten, die in dem Verzeichnis vom Jahre 1597,
dem ältesten uns überlieferten, aufgezählt sind. Die Lafetten sind reich
beschlagen, die Schildzapfen haben Deckel. Die Singerin ist in Schieß-
und Marschlager dargestellt.

Reichstetter starb im Jahre 1652.
Sein Nachfolger war der Capitain der Artollerey und Zeugmeister

Michael Zimmermann. Er war 10 Jahre Kanonier und Feuerwerker
bei den General-Staaten bis 1645, dann Feuerwerker und Petardier
in Diensten des Königs von Portugal, zuletzt als dero Superintendent
aller Feuerwerker und Petardiers von dem gantzen Königreich.
Seine Bestallung ist datiert vom 1. Mai 1652, in der sein Gehalt
mit 40 Rth. monatlich bei freier Wohnung angegeben ist. Er war vom
Rat ohne Vorwissen der Schottherren angestellt. Als diese sich
darüber beschwerten, wurde ihnen bemerkt, daß ein Versehen vor¬
liege, das den Schottherrn nicht zum Praejudiz gereichen solle.

Zimmermann wird als gottesfürchtig, fleißig, treu, nüchtern, in
seiner Kunst wohl erfahren geschildert. An den Kämpfen gegen die
Schweden um die Burg hat er sich mit Erfolg betätigt. Um so ver¬
wunderlicher ist es, daß im November 1655 der Rat das Gehalt auf
300 Reichstaler jährlich herabzusetzen versuchte; ginge er nicht darauf
ein, sollte ihm gekündigt werden. Im März 1656 intervenierten die
Schottherren für den Zeugmeister, der bleiben wolle, wenn er 400
Reichstaler erhalte. 1657 wird Zimmermann in den Rhederbüchern als
Gehaltsempfänger nicht aufgeführt.

Der Kampf gegen ihn ging weiter. Nach einem Ratsprotokoll vom
Jahre 1658 sollte er sich verdächtig gemacht und den Haß der
Bürgerschaft auf sich gezogen haben. Der Rat beschloß, eine heim¬
liche Inquisition gegen den Zeugkapitän anzustellen. Die Unter¬
suchung scheint nichts ergeben zu haben; jedenfalls ist er noch bis
zum Jahre 1664 in bremischen Diensten gewesen. Er kündigte selber,
trat in schwedische Dienste und führte die schwedische Artillerie bei
der Belagerung Bremens im Jahre 1666.

Das „Attestamentum, welches der gewesene Zeugmeister Michael
von den Schottherren bereget hat", lautet:

12 Jahre vor Capitain der Artillerie und Zeygmeister der Edle
vest undt Manhafte Michael Zimmermann, hat sich in allen vor-
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fallenden occasionen Treuv vndt Redlich verhalten, daß wir Ein sath-
sames genügen daran gehabt haben, auch gären gesehen, daß er lenger
bei vns bleiben möge, Weilen er aber seine fortun vndt Verbeßerung
anderwerts zu suchen gesonnen, dahero bey Einem Wohl Edlen Hoch¬
weisen Rath vmb Erlaßung seiner Dienste angehalten, welches ihm
auch placidiret, deßwegen Solches wier ihme auch nicht wiedrigen,
Sondern hiemit Ertheilen wollen. . . .

Für seine Stelle meldeten sich mehrere Bewerber, darunter Ever-
hardt Speckhan, in Coesfeld beim Bischof von Münster in Diensten.
Ob er in Bremen Dienst getan hat, ist nicht klar ersichtlich; an einer
Stelle heißt es, daß er nach der Vereidigung von den Schottherren
allen Feuerwerkern, Konstablern und Artilleriebedienten vorgestellt
ist; an anderer Stelle wird berichtet, daß der Rat ihn anstellen
wollte, da er ein Tagebaren war und in Bremen gelernt hatte, doch
habe ihn der Bischof nicht frei gegeben.

Aus Stade bewarb sich eifrig Edler Christoph von Bobartt, der
„sich hiesiger Voreltern rühmte". Auf wiederholte Gesuche lehnte ihn
der Rat pro Semper ab.

In den Rechnungsbüchern der Kriegskammer wird 1670 Christoph
Erhart Fleischner, reformierter Capitan d'Artigleri, aufgeführt; über
ihn ist nichts überliefert.

Vom 27. August 1672 liegt ein Bestallungsbrief für Artillerey- und
Stückhauptmann Johan Fahrnow vor; an Gehalt bezog er 400 Reichs¬
taler 72 grote in gutem courantem Gelde. Am 7. Juli 1674 machte er
seine Probe, die aber — er weiß nicht quo fato vel malo — nicht
glückte. ,,So ist in proposition gekommen, ob man denenselben be¬
halten wolle oder nicht, und ob er sofort cassiret werden sollte oder
aber, ob es besser sei, ihn auf ein halbes Jahr zu behalten und nach¬
zusehen, ob er zur Erkenntniß könnte gebracht werden." Fahrnow
nahm die sofortige Entlassung an, bat aber um eine halbe Jahresgage.
Inzwischen hatte er seinen Obersten Joh. Albrecht Freyse, dem als
Stadtkommandanten auch die Festung und Artillerie unterstellt waren,
,,ehrenverkleinerlich diffamiret". Freyse hatte einen Injurienprozeß
einleiten lassen, Zeugen wurden verhört; da setzte sich Fahrnow „auf
flüchtigen Fuß". Der Rat erließ wider ihn eine Ediktal-Citation. Da¬
mit war der Fall Fahrnow erledigt. —

Der nächste Artillerieführer, über den Näheres berichtet wird,
ist der Stückhauptmann Dilleben, Leider sind Zeughausprotokolle in
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der Zeit vom Juni 1702 bis April 1703 nicht eingetragen. Dilleben
hat bei der Herstellung von Pulver betrügerische Handlungen began¬
gen. Im Jahre 1702 berichteten die Schottherren über den Zustand
des Zeughauses und die vorhandenen Mängel. Dilleben und der Pul¬
vermacher Berendt Wieting wurden „in Arrest gesetzet, ihre Schriften
versiegelt und inventiret, auch zur weiteren schleunigen Inquisition
Herren Dr. Liborius Kannengießer und Dr. Hermann Meyer adjun-
giret". Dilleben wurde abgesetzt, und zwar „wegen den verarbeiteten
und in denen Stadtmagazinen befindlichen, untüchtigen Pulver", nach
dem Zwinger gebracht und zu immerwährender Haft verurteilt. Seine
Güter wurden konfisziert. Im nächsten Jahre wurde er auf Inter-
cession seines Bruders, Königlich dänischen Feldzeugmeisters, und
Anhalten seiner Kinder aus dem Arrest entlassen, mußte aber
angeloben, bremisches Gebiet nicht wieder zu betreten, auch auf die
präsentirte Caution verzichten. Dillebensches Pulver wird in den
nächsten Jahrzehnten öfters als minderwertig erwähnt. Es wurde zum
Teil mit feinem holländischem Pulver versetzt und von der Infanterie
aufgebraucht.

Dillebens Nachfolger war der Lieutenant der Artillerie Otto Hein¬
rich Coch (1703), dem der Charakter als Kapitän beigelegt wurde.
Sein Knecht erhielt Konstabelsgage. Coch mußte ihn aber „dergestalt
unterweisen, daß er im Fall man dessen benöthigt, allewege als
Constabel oder Feuerwerker dieser Stadt Dienste leisten könne".

1729 erhielt Coch den Charakter als Major von der Artillerie. Er
scheint ein tüchtiger Artillerist und auch Diplomat gewesen zu sein.
Für die gute Ausrüstung der Stadt an Geschützen hat er viel getan.
Seine artilleristischen Kenntnisse hat er dadurch erweitert, daß er
mit Genehmigung des Rats bei der holländischen Artillerie den Be¬
lagerungen von Fontenoy, Ostende und anderen Festungen bei¬
wohnte. Im Jahre 1724 wurde er in geheimer Deputation in Sachen
der Reichsunmittelbarkeit usw. noch England gesandt. 1736 ist er ge¬
storben. —

Um seine Stelle bewarb sich der Artilleriemajor Weber, der in
hessen-kasselschen Diensten stand. Sein Gehalt wurde auf 36 Rthl.
monatlich, 3 Rthl. 40 gr. für einen Diener, 50 Rthl. jährlich an Futter¬
geld für ein Pferd festgesetzt. 1737 legte er mit einem Feuerwerk auf
der Contrescarpe gegenüber der Sortillienpforte seine Probe ab. 1743
wurde ihm in Anbetracht seiner treuen Dienste die Wohnung neben
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dem Zeughaus, die er für 40 Rthl. gemietet hatte, zur freien Be¬
nutzung überlassen. Über seine Betätigung ist besonderes nicht be¬
richtet. Als er in bremische Dienste trat, war er schon alt; am
26. April 1754 wurde er pensioniert.

In seine Stelle wurde Georg Heinrich Hünerkoch als bremischer
Artillerie- und Ingenieurmajor berufen. Hiermit wurden diese beiden
Stellen, die bisher von zwei Personen wahrgenommen waren, ver¬
einigt. Hünerkoch war bisher in landgräflich-hessischen Diensten und
trat, nachdem er von seinem Herrn entlassen war, 1755 seinen Dienst
an. Ihm wurde bei seiner Ankunft nachstehendes Gedicht überreicht,
das ein Bild von den Beständen wiedergibt, die sich im Zeughaus be¬
fanden:

Auff Geführte Ehren Säulle
Des

Herrn Majoren Hünner Kochs
bey der Vorstellung

und Übergebung der Bremischen Arttillerie
in Demühtigster

Devotion
Von den Selben überreichet worden

Worinnen die Ammonition
unseres

Berühmten Arsenales. Entworfen
von Ihro

Unterthänigste Knechte.

Brüder höret auff zu Trauern
Wäbers Abschied zu bedauern

Gott im Himmel lebet noch.
Unßre Weysen die Erkohren
Uns zum Haupte und Majorenn

ist der wackre Hünner Koch
Einen Mann, der am Verstände
ist berühmt im Gantzen Lande

Tritt zu unßere Pforte ein.
Folgen wollen wir gans willig
Er wird handeln mit uns billig

Und ein Treuer Führer sein.
Brüder rufft mit frohen Munde
Glücklich Sey der Tritt und Stunde

Wie er hier in Bremen kam



Hans Stuckenschmidt.

Wie er in dem Zeughaus ginge,
Und besähe alle Dinge

Und uns in Commando nam.

Vorne fand Er zwey zu Pferde
Gans Geharnischt mit die Bärde

Warlich dieses Lest galant
Thun mit ihrer Zwäntze Wunder
Wan man faßet Sie darunder

Hebet sie auff mit der Hand.

Hinter diese kan man Sehen
Uber schwehr Canonen stehen

Diese Schießen 60 Pfund

Wan der Mastab Sie Probiret
Ihnen in die Seele führet

Zeigt es deutlich an der Mund

Der Calliber . . . Sind nuhr Zweye
Doch es folgen nach der Reye

Warlich manches Schönes Stück,

Von Calliber Gros und Kleine
Woll gegoßen, Nett und Reine

Unßres Zeug Haus Schöner Schmuck.
Hier in Unßerm Arsenale
Sind Mortire von Mettalle

Und das Lade Zeug darbey

Harnisch, Trauben, Flinten, Steine
Große Bomben, Mittell, Kleine

Auff Geleget nach der Rey

Kugell, die Calliberiret
Nach der Mündung, wies gebühret

Da wie Piramiten stehn

Cuhorn — Seine Hand-Mortire
Gibt auch eine Schöne Zierde

Und noch Villes mehr zu Sehn
Ein Canon Gedammassiret
mit Avutte Schön gezieret

ist Beweis — Ein Schönes Stück

Aber die da hinten stehen
Dessen Schus Geschwinde gehen

bringen lauter Ungelück.
Hinter diese Mauren Brecher
Sitzt der Bachus mit dem Becher

Auff der Tonne — wie ein Held

Wer es will mit ihnen Wagen
Über Schwemmen Seinen Magen

Nimbt bald Abschied von der Welt.
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Oben in des Zeug Haus Höhe
Hengt ein Schiff — das auff der See

Hat gefahren mit den Man

Unter diesen hängen Kleider
Die von Leder, aber Leider

Keiner zieht Sie Gerne an.

Weiter mus ich mit berühren
Zwey Pistolen — die auch zieren

Das berühmte Waffen Haus

Sind mit Golde Rum beschlagen
Wie es war in Alten Tagen

itzund schießt man nicht mehr draus.

Wen man Oben Nieder steiget
An der Rechten Sich Umbeuget

Hänget auch ein Türcksch Gewehr

Köcher — Pfeile — Bund und Bogen
Wie der Türcke ist gezogen

in das Feit mit seinem Hehr.

Weiter siehet man hier Oben
Dobbelhaken — Pulver Proben

Welches Admirabell Lest.

Was die Reyen herlich zieret
Sind Gewehre, die Poliret

Von dem Meister auff das Best.

Auch Pistolen, Dägen, Trummein
Pantzer — Lunten die da bummeln

Wärens Würste — das wer Schön

Würde um die Lecker Bißen
Mancher ■— wieder Sein Gewißen —

Zum verbottnen Baume gehn.
Ja Wer kan hier alle Sachen
Die ins Zeug Haus ■— Nahmhaft machen

Schwerter — die vor Fechter sind

Ketten Kugell — auch mit Stangen
Oben an die Wände hangen

Helffen von der Welt Geschwind

Morgensterne — Beill und Bikken
Wan es Nöhtig Sich guht Schikken

Bey der Krieges Armatuhr
Sensen — und von Pech die Kräntze
Dienet nicht auff Hochzeit Däntze

Streitet wieder die Natuhr.

Noch ein Wenig Rum Spatzieret
Suchen was das Zeug Haus zieret

ich verges die Fahnen bald
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Pauken, Piken — von die Langen
Die Rund um die Pfeiler hangen

Diese Mode ist Schon Alt.

Wollen wir noch Weiter gehen
Labrotorien zu Sehen

Was darinnen wird gemacht
Da siht man Racketen Stöcke
Auff den grund die Runden Blöcke

Allens durch die Kunst Erdacht

Dorten feit mir ins Gesichte
Vorne — Drinnen man die Lichte

auch die Nahmen Feuer stopft
Säbels — auch die Feuer Räder
Würge Stirnen — die von Leder

Eh die Hülse wird geklopft.
Eine Große Sichte Kiste
Die durch Kunst Erfahrene Liste

Zum Labrieren ist Erdacht

Schale um den Satz zu wägen
Feine Bürsten um zu fägen

Wen der Satz zurecht gemacht
Wer kan alle dies beschreiben
Reibe Holtz auch Brett zum Reiben

Zum Gebrauch ich alles Sah

Diegell um den Leim zu Kochen
Wan Salpeter wird gebrochen

ist die Kupfer Pfanne da
Wer kan alle dies berühren
Was gebraucht zum Labboriren

Was dazu mag Nöhtig Sein

Sägespähn — Salpeter — Kohlen
Pulver — schwöfell und den Hohlen

Auch den Lieben Brandtewein. —

Ey nun Singet freyden Lieder
Ihr Getreue Martis Brüder

Rufft mit mir die gantze Schaar
Unser Hünner Koch Soll leben
Der uns zum Majoor Gegeben

Noch in Bremen 50 Jahr. —

Im Jahre 1760 starb er. In die Zeit seines kurzen Kommandos

über die bremische Artillerie fiel die Besetzung der Stadt durch die

Franzosen und die Wegnahme der wertvollsten Geschütze durch die
Hannoveraner. Diese Umstände setzten seiner Betätigung Schranken.
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Artillerieleutnant Wieting befand sich seit 1722 in bremischen
Diensten. 1735 hatte ihm Amplissimus Senatus die Erlaubnis erteilt,
sich außer Landes in der Artilleriekunst weiterzubilden. Er ging in
die „Barrier-Festung Ypern" und bat von dort um Vermehrung seiner
Gage und um etwas Reisegeld. Die Gage wurde vom Tage seiner Ab¬
reise ab von 8 auf 12 Rthl. monatlich erhöht. Nach 1% Jahren kehrte
er zurück und bat, die ihm gewährte Gage auch fernerhin zu belassen.
Die Bitte wurde abgeschlagen, doch sollten ihm die Unkosten, die ,,er
etwa mehr gethan, als seine Gage betrüge" erstattet werden. Wieting
überreichte eine Rechnung, ,,so er über die Gage ausgelegt", im Betrage
vcn 107 Rthl. 57 gr. Das war Amplissimo senatui zu hoch; er ge¬
währte ihm 30 Rthl. und gab den Schottherren auf, ihm seine Un-
bescheidenheit vorzuhalten. Erst 1754 wurde seine Gage um 2 Rthl.
erhöht. Wiederholt erhält er eine Verehrung von 50 Rthl. für seine
Bemühung und Fleiß bei Anfertigung von Rissen, ausgeführten Mes¬
sungen und Plänen. Die von ihm aufgestellten Verzeichnisse über das
Artilleriegerät zeigen, daß er sich stark eingesetzt hat, um Ordnung
in die Verhältnisse zu bringen.

Ihm übertrug der Senat die durch den Tod des Majors Hüner-
koch freigewordene Stelle ohne Erhöhung des Dienstgrades oder des
Gehalts. Die Dienstwohnung am Zeughaus wurde ihm zugewiesen;
jedoch behielt sich der Senat vor, erforderlichenfalls anderweitig über
sie zu verfügen. Erst 1765 erhielt er den Charakter als Kapitän, aber
ohne Vermehrung des Gehalts.

Am 18. Oktober 1774 setzte sich das Artilleriekorps folgender¬
maßen zusammen;

Ober-Officier
Capitain Gerhard Wieting
Lieutenant Johann Radleff

Unter-Officier
Feuerwerker Pfieliep Reine

Niclaus Seelhorst
Friedrich Almers

Mieker Vogt Gottlieb Beyer
Bombardier Joh. Dierich Knocke

Rustmeister Eggert Eggers
40 Constabels = 48 Mann. —
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Wieling muß um diese Zeit schon 70 Jahre alt gewesen sein.
Seinen Dienst konnte er nicht mehr so wahrnehmen, wie es erforder¬
lich war. Auch sein Leutnant Radleff war seit einiger Zeit gänzlich
unvermögend, den Dienst zu leisten. Er wurde mit einer Pension von
8 Rthl. entlassen (1779). Weil nun „bei denen zunehmenden Jahren
des Artillerie-Capitäns Wieting es höchst nothwendig sei, den Stück¬
junker", dessen Stelle damals nicht besetzt war, „bei dem Artillerie-
Corps anzusetzen, damit doch einer da wäre, der auf alle Fälle das¬
selbe commandieren könnte", wurde der Ingenieur-Conducteur Jo¬
hann Heinrich Lissenhoff aus Braunschweig als Fähnrich angenommen.

Es waren wenig erfreuliche Zustände, in die Lissenhoff kam. Bei
der Pensionierung des Leutnants Radleff wurde er zum Leutnant der
Artillerie befördert und erhielt die Differenz zwischen dem Gehalt
und der Pension des Leutnants Radleff von 4 Rthl. als Zulage; dafür,
sollte er dessen Dienste verrichten. Seine Einkünfte erhöhte er
durch Anfertigung von Rissen, die ihm der Rat honorierte.

Lissenhoff war ein tüchtiger, diensteifriger und schreibgewandter
Offizier. Bei den schlimmen Verhältnissen, die er vorfand, bot sich
seinem Betätigungsdrang ein großes Feld, das er gründlich beackerte.
Als Grundlage für seine Vorschläge dienten ihm die Vorschriften, die
er von Braunschweig mitgebracht hatte.

Kaum in Bremen eingetroffen, reichte er, anscheinend auf Ver¬
anlassung der Schottherren, unter Umgehung seines Kapitäns und
Leutnants Vorschläge zur Verbesserung des Artilleriekorps ein, und
zwar:

Artillerie exercice aus Kanonen, Mortiers und Haubitzen,
Krieges Articul,
Verordnung, wie es mit der Abhaltung eines Verhöres und Stand¬

rechtes bey löbl. Artillerie-Corps gehalten werden sollte,
Verordnung, nach welcher der Dienst des hiesigen löbl. Artillerie-

Corps künftighin regulirt werden sollte,
Pro Memoria über Pulververfertigung,
Pro Memoria über Errichtung einer Mondierungs und Todten-

Lade-Casse.
Alle Vorschläge leiteten die Schottherren dem Artilleriekapitän

zu, der Gegenvorschläge machte, die im großen Ganzen darauf hinaus¬
liefen, daß alles beim alten bleiben sollte. Lissenhoff, dem die Äuße¬
rung Wietings vorgelegt wurde, schrieb am 27. April 1779: ,,. . . Der
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Hauptmann, dünckt mich, kan nicht leyden, das Dinge, die er nicht
vorgeschlagen hat, in Ausübung kommen, ohne sie mit seinen Ein¬
würfen zu beehren".

Die Vorstellungen Wietings hatten zum geringen Teil Erfolg. Die
Schottherren ließen es in wenigen Punkten beim alten Brauch und
hießen im übrigen die Vorschläge Lissenhoffs gut.

Im Jahre 1782 starb der Kapitän Wieting, und Lissenhoff wurde
zu diesem Dienstgrad befördert. Er erhielt 18 Rthl. monatlich, freie
Wohnung im Zeughaus, für Pulveraufsicht die gewöhnlichen 12 Rthl.,
wegen der Feueranstalten von den Herrn Rhedern 50 Rthl. jährlich,
nebst den etwanigen Douceurs für den Unterricht der Constable-
Recruten, für Brennung und Merkung der zur Fahrt nach dem Torf-
Mohre bestimmten Schiffs-Bokke. 1794 beschwerte er sich, daß er die
20 Rthl,, die Kapitän Wieting für den Unterricht in der Feuerwerkerei
von den Konstablerrekruten bezogen habe, nicht erhielte; er wäre um
480 Rthl. geschädigt, da seit seiner Anstellung 24 Konstabier in den
Dienst getreten seien. Ihm wurde die Antwort zuteil, daß die
Rekruten gar keinen Unterricht bei ihm genossen hätten und infolge¬
dessen von der Abgabe frei sein sollten; die künftigen Rekruten soll¬
ten dem Kapitän 5 Rthl. als Douceur geben.

Wiederholt bat Lissenhoff um eine Zulage, wurde aber stets ab¬
gewiesen.

Er versuchte, das Artilleriekorps aus dem alten Schlendrian her¬
auszureißen, in den es bei nicht mehr dienstfähigen Offizieren und
Konstablern und bei dem geringen Interesse, das der Staat an der
immerhin kostspieligen Waffe hatte, geraten war. Aber gegen die un¬
günstigen Verhältnisse anzugehen, überstieg seine Kraft. Das Artille¬
riekorps war im Absterben begriffen. Den Tod desselben hat er nicht
mehr erlebt. Er ist 1804 im Alter von 62 Jahren gestorben. Seine
Witwe gründete eine Schule, mit der es aber 1824 nicht mehr gehen
wollte. 1830 bat sie um eine Pension, die in Höhe von 100 Rthl. be¬
willigt wurde, und 1840 um eine Zulage; ein für allemal wurden ihr
100 Rthl. besonders zugewendet.

Da 1803 von der Witheit beschlossen worden war, daß freie Kon¬
slabel- und Offizierstellen nicht wieder besetzt werden sollten, wurde
die Stelle des Artilleriekapitäns offen gelassen. Der Ingenieurkapitän
Murtfeldt führte nunmehr das Artilleriekorps, das aber im beson¬
deren während der Franzosenzeit bedeutungslos war, Nach dem Ab-
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zug der Franzosen wollte er mit den noch vorhandenen 3 Unteroffi¬
zieren und 19 Konstablern das Exerzieren an zwei kleinen Kanonen 1)
beginnen, damit sie für alle Fälle die erforderliche Ausbildung be¬
säßen. Es scheint aber nicht viel dabei herausgekommen zu sein. Das
Artilleriekorps lag im Todeskampf. —

Zum Artillerieoffizierkorps gehörte der Ingenieurkapitän. Seine
Tätigkeit wurde zeitweise von dem Artilleriekapitän versehen. Der
Ingenieurkapitän hatte die Aufsicht über alle Festungswerke, Pulver¬
häuser, Magazine, Brücken, Wasserdämme, Zeichen, Siele, Schleusen,
Schlachten und sonstige Wasserwerke. Über alles, was bei ihnen nicht
in Ordnung, zu verbessern oder neu anzulegen war, mußte er
Meldung erstatten und Entwürfe mit Zeichnungen im „Grundstand",
Aufrissen und Profilen vorlegen. Auch war ein Uberschlag der Arbeit,
Materialien und Kosten aufzustellen. Die Bauten mußte er leiten und
bei Hauptarbeiten täglich vor- und nachmittags, bei geringeren so oft
es nützlich auf der Baustelle sein. Die Abnahme der Baustoffe lag
ihm ob. Er mußte die jährliche Abänderung der Weser beobachten
und der Convoi anzeigen, öffentliche Messungen und andere Aufträge,
die der Rat anordnete, ausführen und die Aufzeichnungen und Risse
mit deutlicher Beschreibung und Berechnung anfertigen. Bei Grenz¬
streitigkeiten, beim Abschätzen öffentlich zu verkaufender Gebäude
usw. unparteiisch, gewissenhaft und verschwiegen zu sein, war er ver¬
pflichtet. „In Amt und Dienst in architectura tarn civili quam militari,
bei Dämmen, Deichen, Schlachten, Sielen u. dergl. hat er sich, wie
es ein aufrichtiger, redlicher Ingenieur und Architekt wohl anstehet
und gebühret, zu verhalten." (Bestallung Murtfeldts vom 22. 4. 1788.)

Von den Ingenieurkapitänen sind drei als bedeutende Männer
ihres Fachs der Nachwelt überliefert.

Giseler von Warneck hat ein sehr inhaltvolles Werk, „wenigstens
eine bewundernswürdige Compilation, die mit »stupidem« Fleiß und
beispielloser Geduld ausgeführt ist", wie es auf dem Innendeckel des
Werkes heißt, hinterlassen. Es sind zwei starke Bände in Großformat,
in denen viel aus seiner Tätigkeit in bremischen Diensten aufgezeich¬
net ist, dann aber auch Pläne von deutschen und ausländischen
Festungen, sogar von Batavia auf Java, Abhandlungen über Philo-

J) Die Kanonen, französische metallene 3 Pfänder, waren ein Geschenk
des Generals der Kavallerie Baron von Wintzingerode an die Stadt Bremen;
sie befinden sich im Focke-Museum.
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sophie, Astronomie, arithmetische Logarithmentafeln, dann wieder
Rezepte, die zum Teil sehr komisch sind, Geschichtsübersichten —
kurz ein Sammelsurium, wie man es auf über 1000 Seiten wohl selten
findet. Mitunter setzt sich Warneck auch mit Ansichten des Artillerie¬
majors Weber und der Schottherren, die doch seine Vorgesetzten
waren, in Widerspruch. Der Schottherr Oelrichs hatte ein Magazin,
mit Teertonnen gefüllt, vor die fausse braye der Holzpforte unterhalb
der Kanonen setzen lassen, das beim Lösen von Ehrenschüssen in Ge¬
fahr geriet, Feuer zu fangen. Das Schießen mußte sofort eingestellt
werden. „So geht es," schreibt Warneck dazu, „wenn Leute vor ihren
Kopf ordoniren, waß sie nicht verstehen."

Er besaß reiche Kriegserfahrungen, war in Campagnen in Hol¬
stein und Brabant, am Rhein und in Mecklenburg, auch als „Volon-
tcur" in russischen Diensten gewesen; nach seiner Verheiratung, an¬
scheinend mit einer Bremerin, war er jährlich in Bremen, „hatte sich
hier bekannt gemacht" und war an Stelle des Ingenieurkapitäns Neu-
bourg in bremische Dienste getreten. Er kam aus königlich groß¬
britannischen Diensten, anscheinend aus Hannover. 1730 wurde er mit
dem Titel: „Capitain-Ingenieur und Baumeister" angestellt, 1754 mit
18 Rthl. ad dies vitae pensioniert.

Sein Werk besitzt die Staatsbibliothek.

Von 1765—1774 war Rudolph Ernst Schilling Ingenieur-Lieute¬
nant und 1774 Kapitän. Die Beschreibung seiner Galauniform ist er¬
halten. Mitte 1770 war er nach Holland beurlaubt „zur Erlernung
größerer Kenntniß des Deich- und Wasserbaus auf Kosten des publici".
Monatlich mußte er über seine Ausgaben Rechnung vorlegen „nebst
denen vorgefundenen remarquablen Rißen, sich auch dahin reserviren,
daß, wan er etwa die hiesige Dienste quittiren solte, er die Kosten
— vorerst 200 Rthl. — insgesamt widerum restituiren wolte". Inter¬
essante Berichte über Deich- und Wasserbauten sind vorhanden.

Die erworbenen Kenntnisse konnte er bei den Deichbrüchen unter¬
halb Bremens im Jahre 1771 nutzbringend anwenden. Die Eis¬
stockungen bei Vegesack hat er durch Zersägen des Eises beseitigt
und bewies dabei große Umsicht, Sachkenntnis und Mut. Als er am
9. September 1774 starb, war er stark verschuldet. Die Akten über
seinen Nachlaß, der die Wohnungseinrichtung, Bibliothek, Flügel,
Noten u. a. umfaßt, befinden sich im Staatsarchiv. Bei dem Begräbnis
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war sein Degen mit „Zwartz bezogen und auf der Leiche mit Band

befestiget".
Schillings Nachfolger war der Ingenieurkapitän und Architekt

Detmer, der Artillerieleutnant in braunschweigischen Diensten ge¬
wesen war. 1774 war er 42 Jahre alt. Seine Dienstzeit in Bremen

dauerte von 1775—1788.

Der dritte bekannte Ingenieur-Kapitän war Karl Ludwig Murt-

feldt, der für Detmer angestellt wurde. Er kam aus schaumburg-

lippischen Diensten, Seine Bestallung vom 21. April 1788 lautet auf
Ingenieur-Capitain beim Artillerie-Corps und Architekt. Er war 40
Jahre alt und erhielt 395 Rthl. Gehalt, wovon die Artillerie-Uniform

zu halten war, außerdem für Vermessen der Immobilien im Jahre
durchschnittlich 80 Rthl. und 8 Rthl., „die Torfschiffe nach dem Cubik-
Inhalt auszumessen." 1801 erhielt er auf sein Gesuch eine feste Zu¬

lage von 200 Rthl. ,,für allerlei Arbeiten". Während der Franzosen¬
zeit wurde er bei Chausseebauten verwandt.

Am 6. November 1820 ist er gestorben. Bekannt ist sein vorzüg¬
licher Plan von Bremen aus dem Jahre 1796. —

Namentliche Liste der Zeugmeister, Artillerie- und Ingenieuroiiiziere.
Wenn nur eine Jahreszahl angegeben ist, ist die Dauer der Dienstzeit nicht festzustellen.

Jahr Name Dienstbezeichnung Bemerkungen

1. Z e u
Um 1530
bis 1577

1577

1615—1652

1652—1664
1664
1670

1672—1674
1680

1692—1702
1703—1736

1736—1754

1755—1760

1765—1782

1782—1804

gmeister, Artille
Franz Renner
Carsten in der Bleck
Hinrich Rogge

Friedrich Reichstetter

Michael Zimmermann
Everhardt Speckhan
Christoff Erhart

Fleichner
Johan Fahrnow
Joachim Gryphiander
Christian Dilleben
Otto Heinrich Coch

Johann Heinrich
Weber

Georg Heinrich
Hünerkoch

Johann Gerhard
Wieting

Johann Heinrich
Lissenhoff

riekapitäne und -Majore.
Arckeleymeister

Capitain der Arcke-
ley und Büchsen¬
meister

Capitain der Artollerey
und Zeugmeister

desgl.

reformierter Capitain
d'artigleri

Stückmajor
Stückhauptmann
Stückhauptmann, seit

1729 Stückmajor

Stückmajor

desgl.

Char. Stückhauptmann

Stückhauptmann
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Jahr Name Dienstbezeichnung i Bemerkungen

2. Ingenieurkapitäne.
1692—1694 | Christian Martin Anhalt
1694—1719 Hermann Brüggemann Ingenieurkapitän und

Baumeister
Rudolph Neubourg desgl.
Giseler von Warneck

1719—1730
1731—1754
1754—1765

1765—1774 Rud. Ernst Schilling

desgl.

Ingenieurkapitän

1775—1787 Johann Christoph ! Ingenieurkapitän und
Detmer Architekt

1788—1820 Karl Ludwig Murtfeldt desgl.

3. Stücklieutenants.

1660
1671—1675

1677
1685—1688
1695—1697

1707
1730—1733

1735
1746—1765

1765—1779
1779—1782

Johan Clüver
Henrich Suhrhoff
Hanss Schorrbert
Nikiaus Clüver
Andres Güldemeister
Johan Clüver
Johann Peter

Zweermann
Antonius
Johann Gerhard

Wieting

Johann Radleff
Johann Heinrich

Lissenhoff
1783—1810 [Gerhard Wieting

4. Stückjunker.
1696—1714 Hanß Galle
1715—1720 Johann Christian

Hanitz
1720 Georg Laurentz von

Traupitz
1721—1730 Isaac du Bois
1733—1742 Johann Essers

1734 JohannGerhardWieting

1735—1742 •i

1742—1746 M
1756—1765 Johann Radleff
1775—1779 Johann Heinrich

Lissenhoff

Bremisches Jahrbuch.

die Stelle wurde
vom Stück¬
kapitän mit
versehn

bis 1773
Ingenieur-
Lieutenant

führte von 1804
ab das Artil¬
leriekorps

von 1760—1765
Führer des
Artilleriekorps

auch Edzard ge¬
schrieben

Premier-Feuer¬
werker

Sekonde-Stück-
junker

Stückjunker

10
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c) DieUnteroffiziere.
Zu den Unteroffizieren zählten die Feuerwerker, die Bombardiere,

der Rademacher, der Rüstmeister und die Stückgießer. Ihre Zahl
wechselte. Es waren vorhanden:

1726: 6 Feuerwerker, 1 Bombardier, 1 Rüstmeister, 1 Stückgießer,
1756: 5 Feuerwerker, 1 Adjutant (Schreiber), 2 Bombardiere,

1 Rüstmeister, 1 Stückgießer,
1774: 3 Feuerwerker, 1 Bombardier, 1 Rüstmeister,
1779: 6 Sergeanten (darunter 1 Rüstmeister), 4 Korporals,
1786: 6 Sergeanten, 3 Korporals,
1810: 9 Unteroffiziere.

Die Dienstbezeichnungen Sergeant und Korporal wurden anschei¬
nend durch Lissenhoff von der braunschweigischen Artillerie über¬
tragen.

Alle Unteroffiziere rangierten ihrem Dienstalter nach, doch wurde
letzteres nicht immer berücksichtigt. Im Anfang des 18. Jahrhunderts
übersprangen neu eingestellte Feuerwerker und Bombardiere den
Rüstmeister, der stets der unterste Unteroffizier blieb. Eine Be¬
schwerde desselben gab Veranlassung, Wandel zu schaffen.

a. Die Feuerwerker und die Bombardiere.
Die Feuerwerker mußten große Erfahrung und genaue Kenntnis

ihres Dienstes besitzen und „sich fleißig bemühen, weil das Meiste auf
sie ankommt, die Leute in Gehorsam und Ordnung zu erhalten"; sie
sollten „durch eine nüchterne, mäßige, vernünftige Lebensart und
Eyfer im Dienst allen anderen mit gutem Beispiel vorangehen und
darauf halten, daß alle Befehle genau erfüllt werden, jeden zur
Accuratesse aufmuntern, die neuen und unerfahrenen Leute auf das
deutlichste mit Freundlichkeit und Gelindigkeit lehren, was sie im
Dienst und auf Wache zu thun hätten." Wert wurde darauf gelegt,
daß sie alle Leute der Artilleriekompagnie, ihre guten und schlimmen
Eigenschaften kennenlernten, so daß sie ein Urteil bekamen, „wie
weit man sie gebrauchen könnte". Liederlichkeiten und Zänkereien
waren nicht zu dulden, Klagen und Beschwerden sollten nicht vor¬
kommen. Bei Widersetzlichkeit oder Nachlässigkeit eines Konstabeis
im Dienst durften sie diesen sofort arretieren oder bei dem Kapitän
zur Meldung bringen. Fehlte ein Konstabel im Dienst oder „versiehet
etwas", sollte der Feuerwerker, der dies nicht zur Meldung brachte,
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„davor angesehen werden". Ein Konstabel, der betrunken zum Dienst
kam, war sofort zu arretieren.

Allen Dienstbefehlen mußten die Feuerwerker „prompt gehorchen,
ohne dawieder zu raisonnieren und, wann einer in Arrest geschickt
wird, ohne Murren dahin gehen bei Strafe, degradieret zu seyn".

Wenn ein Unteroffizier glaubt, es wäre ihm Unrecht geschehen,
soll er seinen vorgesetzten Offizier nicht zur Rede stellen, sondern
sich höheren Orts beschweren. Wurde ein Unteroffizier von einem
Konstabel beleidigt, so durfte er sich nicht unterstehen, bei den Schott¬
herren Klage zu führen, bevor er bei dem Kapitän gewesen, „weil die
Erste Instance vorbei zu gehen, wieder die Subordination gehan¬
delt ist".

Immer wieder werden die Feuerwerker darauf hingewiesen, die
Konstabier, die ihrer Aufsicht anvertraut sind, freundlich zu behan¬
deln, „ohne jedoch ihren respect alß Unterofficier zu vergeben" und
ihnen, im besonderen den Neuangestellten, so lange und so oft deut¬
lich zu zeigen, wie sie sich im Dienst zu verhalten haben, „ohne sie zu
brusquiren". Auf eine humane Behandlung der Untergebenen wurde
großer Wert gelegt. Es ist kein Fall in den Akten, aus dem eine Miß¬
handlung oder vorschriftswidrige Behandlung eines Konstabeis zu
entnehmen ist. Dies ist wohl daraus zu erklären, daß die Konstabier
zumeist ältere Leute waren, die den wenigen Dienst, in dem sie mit
den Unteroffizieren in Berührung kamen, ruhig verrichteten.

Die Hauptbeschäftigung der Unteroffiziere bestand im Wacht-
dienst. Da zumeist nur vier nach dem Etat vorhanden waren — Rade¬
macher, Rüstmeister, Stückgießer wurden zur Wache nicht heran¬
gezogen — so zogen sie bisweilen „um den anderen Tag" als Wach¬
habende auf. Da die Unteroffiziere noch andere Dienstleistungen zu
verrichten hatten, wurde 1776 — wohl auf Veranlassung von Lissen-
hoff — beschlossen, ihnen 4 Korporale zur Erleichterung des Dienstes
beizugeben. Diesen wurde eine monatliche Zulage von 22 gr. gewährt,

Waren den Feuerwerkern vom Stückmajor einige Geschütze an¬
vertraut, und angeordnet, wieviel Schüsse oder Würfe getan werden
sollten, dann mußten sie „für alle darzu Nothwendige Sachen Sorge
tragen, damit nichts daran fahle, ihre Empfangene ordres zu exce-
quiren und ins werck zu stellen".

Jeden Sonnabend mußten sie im Sommer um 5, im Winter um
8 Uhr morgens die ihnen zugewiesenen Posten nachsehen, ob noch
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alles in gutem Zustande ist, und dem Stückmajor über den Befund
Meldung erstatten. Täglich mußte einer die Losung holen; dieser hatte
unter Aufsicht des Stückleutnants die in der Wache gereinigten Ge¬
wehre nachzusehen und abzunehmen. Den Schottherren und dem
Stückmajor wurde hierüber vom Miekervogt eine Liste eingereicht.

Die Feuerwerker ergänzten sich aus den Bombardieren und Kon-
stablern oder durch Annahme von Personen, die sich für diese Stelle
meldeten. Aus ihnen gingen vor Einrichtung des Artillerieoffizierkorps
die Artillerieführer hervor (Reichstetter), soweit sie nicht als Kapi¬
täne der Artillerie und Zeugmeister (Zimmermann, Fahrnow, Dilleben
usw.) angenommen waren. Zum Beweise, daß sie ihre Kunst ver¬
standen, mußten sie eine Probe ablegen. Ein Bombardier mußte eine
Bombe in den Mörser setzen, sie gebührend versehen und damit
nach dem Ziel voll werfen können, auch von dem Stückhauptmann
tüchtig befunden sein.

Der Eid war für die Feuerwerker und die Büchsenmeister der
gleiche.

Die Unteroffiziere starben mit dem Artilleriekorps ab.
Im Jahre 1834 meldet sich noch ein pensionierter Konstabier-

Sergeant Radleff, Sohn des Artillerieleutnants Radleff. Er ist 74 Jahre
alt und infolge der Alterserscheinungen arbeitsunfähig. Der Senat
bewilligte ihm ein Geschenk von 50 Talern aus dem Dispositionsfonds.

Unter den Unteroffizieren ist nur einer, von dem beachtenswerte
Erzeugnisse seiner Zeichenkunst überliefert sind: Feuerwerker Daniel
Heinrich Heinbach, 1694 in Marburg geboren, von Beruf Gärtner.
Er stand von 1727—1764 zunächst als Konstabier, dann als Bombar¬
dier und endlich als Feuerwerker in bremischen Diensten. Mehrere
Pläne von Bremen und Teilen der Stadt, Ansichten von Toren,
Festungsanlagen, Kirchen, vom Inneren des Ratskellers u. a. sind
erhalten. Die wichtigsten sind:

1) Abbildung der Weit berühmten Kayserl. und des hl. Römischen
Reiches Freyen Reichs und Anse-Kauff- und Handelsstadt Bremen
mit denen Straßen, Gängen und allen Wohnhäussern Bestehende
die Alt Stadt in zwantzig und die Neu Stadt in fünf Bürger Com-
pagnien gezeichnet und in Abriß gebracht und denen Herrn
Bürgermeistern, Syndicis und Rathsverwanthen da selbst in unter¬
tänigstem gehorsam offeriret. Anno Christi 1734 (Fockemuseum).
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2) a) Wahre und Eigendliche Abzeichnung des Herrn Bürger Lieute¬
nants Daniel Schlichting Compagnie nach denen Straßen,
Gängen, mit allen Wohnhäussern, Kellern und Einwohnern,
so viel sich darinnen befinden, 1731,

b) desgl. des Bürger Lieutenants Henrich Wornighausen, 1733.
c) desgl. des Bürger Lieutenants Johann Bollen, 1733,
d) desgl. des Bürger Lieutenants Thomas Herman Lams, 1733,
e) desgl des Bürger Lieutenants Ludolph Hencken, 1734.

(sämtlich im Fockemuseum.)
Auf diesen Plänen sind auch die Fahnen der Bürgerkompagnien
wiedergegeben.

3) Herrn Daniel Schlichtings Bürger Lieutenants Compagnie, an¬
fangend mit der Holtzpforte, die gantze Tyver, Wachtstraße undt
St. Martini 1730 (in der Staatsbibliothek.)

4) Abrisse einiger alten und neuen Prospecte der Kayserlichen
Freyen Reichs und Ansee Stadt Bremen, 1756/57 (im Focke¬
museum) .

Für zwei Zeichnungen der Bezirke von Bürgerkompagnien aus
dem Jahre 1731 wurde er vom Rat zum Bombardier, für den Stadtplan
vom Jahre 1734 zum Feuerwerker befördert und erhielt ein „present"
von 40 Talern.

Auf den Plänen ist jedes einzelne Gebäude eingezeichnet, und
zwar mit der Vorderfront. Da die jetzt noch bestehenden öffentlichen
Gebäude, Kirchen usw. mit allen Fenstern und Türen genau dargestellt
sind, kann man wohl annehmen, daß auch die Wohnhäuser richtig
wiedergegeben sind.

Die Ansichten der Tore usw. sind weniger künstlerisch als genau
gezeichnet. Jedenfalls hat er fleißige Arbeit geleistet.

ß. Der Rademacher.
„Conditiones und puncta, worauf M. Hinrich Fricke Rahdemacher

mit Belieben eines Edlen Hochweisen Rahts bey hiesigem Zeughauß
alß Wagen und Stück Räder Macher zu Erst auf ein Jahr zum Versuch
angenommen und beeidigt worden," sind erhalten. Sie sind datiert
vom 4. April 1668. In ihnen ist die ganze Tätigkeit des Rademachers
aufgezeichnet. Sie lauten:

1. Soll er gehalten sein, alles zur artolleri an Wagen und Rädern
nötiges Holtz, von nawen, (Naben), Velges, Spekes (Speichen), Axen
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etc. an Handt zu schaffen und einzukaufen und umb bestmögligste
Preiß aufrichtich und redlich ohne Suchung seines eigenen nutzes und
profiths, auch was er deßfals an Hand geschaffet, soforth auß dem
grobesten außarbeiten und an einen darzu bestimmten ohrt bringen,
daß es daselbst gemachsam könne außtrucknen.

2. Wöchentlich auf das wenigste Einmahl die Stücke auf deen
Alt und Neustadts Festung visitiren und mit Hülfe der dazu verordne¬
ten Mücker die Rehder daran nach befinden kehren, auch was etwa
daran Schaadhaft in Zeiten anzeigen und auß dem Zeughauß vor¬
handenen Holtz so lang möglich aufs profietirligste beßern und wieder¬
machen.

3. Im gleichen auch alle zum Zeughauß gehörige Wagen und
Rähder in gute aufsieht haben und nach noturft versehen und repa-
riren, auch nichts von wagen oder Rähdern, sie sein auch wie sie
wollen, verwerfen oder zerschlagen, es sei dan mit Voorwißen der
Schottherren und daß sie zuvor besichtigt und unnutz erkant worden.

4. Da noch Einige newe wagen und Hengelwagen mußten gemacht
werden, soll Er dieselbe auch von des Zeughaußes Holtzes verfertigen
und ihm dafür, was billich sein wirt, gegeben, die Newen Rähder aber,
die Er aus des Zeughaußes Holtz machet, ins Künftig folgender gestalt
bezahlet werden. Alß zu Regiments Stücken wagen, Karren und Hen¬
gelwagen das pahr zum K> Rth., zu kleineren Stücken bis auf 8pfün-
diges geschütz zu % Rth. das pahr. Die übrigen aber insgesampt das
pahr zu 5/ 4 Rth.

5. So oft er nun von des Zeughaußes Holtz einige newe oder alte
arbeit zu verfertigen hat, soll Er jedes Mahl das dazu erforderte
Holtz Selbst abholen, auch nicht mehr nehmen, alß zu der Vnter-
handen habenden arbeit vonnöthen ist, und waß übrig bleibet, allemahl
wieder an gehörigen ohrt bey seinem eide Einliefern und fleißig zu
sehen, daß nichts davon veruntrewt oder von Händen gebracht werde.

6. Wan Er sich in diesem allen mühen fleißig und trewlich wirt
bezeigen, soll er dahingegen monatlich die jetzige Zeit gewohnliche
Constapel gage als 8 Rth. zu haben und zu genießen haben und da¬
neben der ordinari Wachte entfreiet und erlaßen sein."

Die Gage war nicht hoch. Bei seiner geringen Beschäftigung
wird er sich ebenso wie die Konstabier einen Nebenverdienst durch
Arbeit für die Bürger verschafft haben, wobei er denn freilich als
Böhnhase mit dem Neide der Ämter in Konflikt geraten sein wird.
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y. Der Rüstmeister.
Der Rüstmeister hatte im besonderen die Aufsicht im Zeughaus.

Der Eid, den er bei seiner Anstellung zu leisten hatte, gibt im allge¬
meinen seine Tätigkeit wieder. Er lautete:

„Ich schwehre und gelobe Einem Wohl Edlen und Hochweisen
Rath dieser Kayserlichen freyen Reichs Stadt Bremen, insonderheit
dehnen Herren Schottherren gehorsamb, treu und hold zu seyn, dehro
gegebene Ordres aufs fleißigste und gehorsambste nachzukommen, alle
mir im Zeughauße anvertrauete Arbeit, es sei in reinmachung des
alten sowohl alß Verfertigung einiger neuen Gewehre, nach meinem
besten Wißen und müglichsten Fleiß zu perfectioniren suchen. Ich
verbinde mich ebenfalls, diejenigen Persohnen, so in der Werkstelle
mit mir arbeyten und unter meyner Aufsicht anvertrauet werden,
selbige in allen so zu unterweisen . . ., daß meine vorgesetzten Herren
ein sattsahmes Genügen daran schöpfen werden. Wie dan auch alle
faulheit und überflüßiges sauffen gäntzlich abzuschaffen mir höchst
angelegen sein laßen will . . . Die drey bestimmte Tage als Montag,
Dingstag und Mittwoch in der wochen will ich auf den richtigen
Klockenschlag gleich dehnen andern in der Werkstelle nicht alleine
erscheinen, sondern dehnen andern zum guten Exempel und Beispiel
fleißig arbeiten, auch alle Jahr zwey Pisch (?) Büchsen Schlosser
nebst dehnen Zubehör fleißig und nett gearbeitet im Zeughauße ein¬
liefern, auch die drey übrigen Tage alle Tage einmahl nach dem Zeug¬
hauße gehen und sehen, wie die von mir vorangegebene Arbeit in der
Werkstelle von dehnen anderen gemacht wirdt und avanciret. Von
der Herren ihre Kohle, Stahl, Eysen und was sonsten dem Zeughauße
zugehöret, es mag Nahmen haben, wie es wolle, zu meinen Eigenen
Arbeit nicht employiren; in Summa mich so aufführen und betragen,
wie einem Rechtschaffenen und redtlichen Rustmeyster zukömbt und
gebühret.

So wahr helffe mir Gott!"
Die Arbeiter, die ihm zugeteilt waren, waren zwei bis drei Kon-

stabler, wozu die jüngsten bestimmt wurden. Die Arbeitszeit war im
Sommer von 6—6, im Winter von 8—4 Uhr festgesetzt mit einer
Mittagspause von 11—1 Uhr. Sonnabends um 2 Uhr nahm der Rüst¬
meister die gereinigten und nachgesehenen Gewehre in das Zeughaus
und gab andere zum Reinigen in der nächsten Woche heraus.

Bei seinem Dienstantritt wurden ihm seine Arbeiter in der Werk-
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stelle „fürgeführet und ihre Pflichten erinnert," dann mußte er ein
„Inventarien aufstellen von alle den kleine armatuer als doppel¬
hacken, Flinten, Pistolen, Pallasche, Cüraße, Kurtz Gewehr, partisan 1)
und Scherpentiner 2), deren Aufsicht ihm oblag"; auch mußte er einen
Revers unterschreiben, „sich seiner Schmiede auf keinem wege dem
anhiesigen Ehrsamen Schmiede-Amt zum praejuditio zu gebrauchen.
Alles, waß da etwa schadhaft so wohl an schloßer, Läuffe oder Schäfte
wehre", hatte er instandzusetzen.

Allmonatlich legte er den Schottherren eine Liste der gereinigten
und instandgesetzten Gewehre vor und ,,notiret dabey, wie viele Tage
im Monat die beiden Constabels hatten wache und ordonantz gehabt
und bey den Feuerschlangen haben Dienste gethann".

Bei einem Brande oder Gewitter mußte er sich sogleich beim
Zeughaus einfinden.

Zur Anfertigung der beiden neuen Büchsen jährlich wurden ihm
die Ingredientien gegeben. Für die Büchse erhielt er 24 Rth. Sein
Sold betrug monatlich 4 Rth. Er besaß das Bürgerrecht nicht, auch
keine freie Wohnung. Es scheint, als ob ihm 1719 auch das Büchsen¬
geld genommen worden ist. Denn Rüstmeister Weidemann beschwert
sich über diese Ungerechtigkeiten. Er bittet ferner um Erhöhung der
Gage und eine freie Öse, „um andere curiöse, auch von Niemand all
hier so leicht zu verfertigende Arbeit in Stahl und sonsten machen
zu können". Der Rat beschloß, ihm das jus civium gratis zu confe-
riren; das übrige sollten die Schottherren regeln.

Im Jahre 1813 meldete sich ein Rüstmeistergehilfe Christian
Lürßen, der 40 Taler jährliche Gage und freie Wohnung gehabt
hatte. Bei Verabschiedung der Konstabier hatte auch er seine Gage
verloren, seinen Dienst beim Reinigen der Gewehre aber beibehalten,
wofür ihm der lebenslängliche Genuß der freien Wohnung zugesichert
war. Bei der Einrichtung der französischen Regierung wurde ihm die
Wohnung genommen.

Nach „Wiederherstellung der glücklichen alten Verfassung" bittet
er, ihm an Stelle der Pension den früher zugestandenen unentgelt¬
lichen Genuß der kleinen Wohnung zu gestatten; er wäre gern er¬
bötig, alle Dienste, die von ihm gefordert würden, auch fernerhin zu

*) Lange Stoßwaffe.
") Kleine Stücke.
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leisten. Der Rat setzte den Beschluß hierüber aus; wie die Bitte
erledigt worden ist, ist nicht zu ersehen. —

d) DieKonstabler.
Zur Bedienung der Wurfmaschinen und später der Feuergeschütze

muß geschultes Personal vorhanden gewesen sein. Die Büchsenmeister
und Bussenschutten können nicht in so großer Zahl gehalten worden
sein, daß sie das Gerät, das sich mit der Zeit vermehrte, bedienen
konnten. Das älteste uns überkommene Verzeichnis der Geschützaus¬
rüstung Bremens aus dem Jahre 1597 gibt die Zahl der auf den Wällen
aufgestellten und im Zeughaus aufbewahrten Stücke mit 280 an. Es ist
klar, daß eine solche Masse von Geschützen zu ihrer Bedienung und
Unterhaltung ein großes Personal erforderte. Die Büchsenmeister und
Bussenschutten müssen noch Handlanger gehabt haben, die aus den
Bürgern genommen sind. Es geht dies daraus hervor, daß, als die
Zahl der Konstabier wuchs, der Rat im Jahre 1638 beschloß, „hiesige
Bürger dieses Dienstes bis auf 30 Personen zu erlassen."

Der Name Konstabel taucht zuerst im Jahre 1605 auf. Ob damals
eine Umorganisation der Artillerie stattgefunden hat, ist nicht fest¬
zustellen. Jedenfalls versahen die Konstabier ihren Dienst noch neben
Büchsenmeistern und Bussenschutten. Im Jahre 1606 werden sie in der
„Ordnung und Gesette eines Ehrbaren, hoch- und wolweysen Rahdes
der Stadt Bremen, wo sick ein jeder Borger und Inwohner ihrer Stadt
Dages und Nachtes verholden soll" neben den obengenannten Per¬
sonen erwähnt. Es heißt dort: „So schal ein jeder bestelleter Bussen¬
meister, Constabel und gemeiner Bussenschutte by seinem Eyde und
Lebens Straffe, so balde he Dages edder Nachtes de Stormklock edder
ander Geschrey von Uprohr edder andren vyndlick gewalt erfahret,
sek an den Ort der Vestung, darhen he verordnet, ylen und by dem
darsülwst öhme anbefahlenen Geschütte synen Dienst vorrichten."

Die Bürger hatten von den Büchsenmeistern das Handwerk im
Bedienen der Geschütze erlernt. Da mit dem Wachsen der Zahl der
letzteren die Anstellung von Büchsenmeistern wegen der hohen Kosten
nicht Schritt halten konnte, wurden den anstelligsten Bürgern Ge¬
schütze anvertraut, aus denen die Konstabier als ständige Soldaten
genommen wurden. Daraus ist wohl auch zu erklären, daß die Kon-
stabler, im Gegensatz zu den Offizieren, Bürger waren und ihr Hand¬
werk beibehielten.
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Der Dienst der Konstabier war in Friedenszeiten nicht schwer.
Sie wurden auf die einzelnen Bastionen, und zwar ein bis vier Mann
auf je eine derselben nach deren Größe und Bedeutung, zur Be¬
wachung der Geschütze verteilt. Am Tage blieben diese unbeauf¬
sichtigt. Denn die Konstabier mußten „Winters Zeit umb 8 Uhr des
Abends auf ihre Posten gehen und nicht ehender wieder abgehen als
des Morgens, wen es vollenkommen Tag ist und Sie zuvor ihre Posten
visitiret haben, Sommers Zeit aber Abends umb 9 Uhr aufziehen, und
des Morgens nach Öffnung der Thore wieder abgehen," Wochen¬
weise trat ein Wechsel ein, so daß sie dann eine Woche nachts frei
waren. Auf ihrem Posten verblieben sie seit 1694 ein Jahr; dann
wurden die Bastionen von neuem verlost. Dies geschah am ersten Bet¬
tage des Jahres. An diesem Tage erhielt die ganze Kompagnie ihre
Gage auf der Kriegskammer und war dann in kompletter Montierung
im Zeughaus versammelt. In Gegenwart der Schottherren wurde der
„articulsbrief fürgelesen und dan sowohl der Capitain als gesampte
Büchsenmeister gefraget, ob jemand auf den andern etwas zu präten¬
dieren hätte. Bei der anweisung der posten an einen jeden Constapel
war bei ernster Strafe untersagt, darin ohne der Schottherrn consens
und Vorwissen keine änderung zu machen". Es wurden die Handgriffe
mit dem Gewehr gemacht und zuzeiten die Exerzitien mit dem groben
Geschütz vorgenommen.

Der Dienst auf den Bastionen war nicht gleichmäßig; so wurden
im Jahre 1700 mehrere Konstabier, die „den Capitain auf der Parade
injuriret und ungebührlich angefallen hatten", damit bestraft, daß sie
„auf beschwärliche posten verlägt" wurden. Als solche galten die
Steincortegarde, die Ostertors Faussebray an der Weser und die
Bunte Brügge. Nachts wurden die Posten nachgesehen; aus dem Jahre
1764 wird eine Artillerie-Ronde zwischen 11 und 12 Uhr nachts er¬
wähnt. Am Sonnabend mußten die Konstabier auf ihren Posten ver¬
bleiben, bis die Feuerwerker und Unterofffiziere die ihnen zugewiese¬
nen Bastionen nachgesehen hatten, „ob noch alles in guten stände ist".
Bestrafung erfolgte, wenn ein Konstabel nachlässig oder von seinem
Posten gegangen war; für letzteres Vergehen wurde 1 Rth. Strafe
verhängt.

Die Zeughauswache an der Sögestraße wurde täglich mit 1 Unter¬
offizier und 3 Konstablern besetzt. Monatlich drei- bis viermal kam
jeder Konstabier zum Wachdienst heran. Gelegentlich einer Revolte
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des Stadtmilitärs wegen mangelhafter Löhnung im Jahre 1796 wurde
die Wache durch 1 Unteroffizier und 15 Konstabier verstärkt und mit
scharfen Patronen ausgerüstet. Die Marktwache, die das Stadtmilitär
besetzte, erhielt eine Verstärkung durch Konstabier.

Die jüngsten Konstabier hatten am Tage Dienst im Zeughaus,
einer, später zwei als Ordonnanz auch bei Nacht; die Ablösung er¬
folgte um 8 Uhr abends. Bei Feuersbrunst mußte die Ordonnanz den
Zeugschmied, den Stückmajor, den Stückleutnant und sämtliche
Schottherren benachrichtigen.

Jeden Sonnabend erschienen die Konstabier, die für ihre Posten
eingeteilt waren, „des Nachmittags umb halb 2 Uhr mit voller Mon-
dierung bey der Parade im Zeug-Hauß, und keiner durfte ohne Spe¬
ciale Verwilligung des Stück-Majors außen bleiben". Es fand Exer¬
zieren mit der Flinte und an der Kanone statt.

„Bey entstehendem Donner Wetter, dabey ordinair Brand zu be¬
fürchten stehet, soll ein jeder, ober und unter Officier, wie auch alle
Gemeine, welche zum Artillerie-Corps gehören, jedes mahl am Zeug-
Hauß sich einfinden laßen, da sie dann verlesen werden sollen, und
welcher ohne Urlaub, oder sonsten erhebliche uhrsachen willen aus¬
bleibet, der soll zum Ersten Mahl mit einen halben Rthl., zum Ande¬
ren Mahl mit Verlust einer Monath gage, zum Dritten Mahl aber mit
der Cassation bestraft werden." Bei Allarm oder Feuersbrunst mußten
sich alle Konstabier, auch die auf Posten befindlichen, zum Zeughaus
begeben, um dort ihre Befehle zu erhalten. Sie führten die Spritzen
nach der Brandstätte und bedienten sie. War der Brand gelöscht,
blieb eine Brandwache für etliche Tage und Nächte zurück; die
übrigen brachten die Spritzen nach dem Zeughaus, reinigten sie und
setzten sie instand. Erst auf Befehl des Stückmajors durften sie von
dannen gehen.

Alle vierzehn Tage am Sonnabend nachmittag um 1 Uhr sahen
ein Unteroffizier und acht Mann auf dem alten Walle und ein Unter¬
offizier und vier Mann auf dem Neustadtswalle in Gegenwart des
Rademachers die Kanonen nach, reinigten die Batterien und mel¬
deten den Schottherren, was etwa instandzusetzen war. Monatlich
einmal war der Hauptmann auf dem Altstadtswalle, der Leutnant
auf dem Neustadtswalle zugegen,

In jedem Monat wurden die Räder der Kanonen auf den Wällen
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„umgekehret". Die Konstabier waren dabei dem Rademacher zur
Hand.

Bei Durchzügen fremder Herrschaften und bei Krönungs-,
Triumph- oder Freudenschießen, ebenso bei den Wallvisiten der
Schottherren wurden alle Batterien durch die Konstabier besetzt. Von
den Geschenken und Verehrungen, die von Potentaten und fremden
Herrschaften dem Zeughaus gegeben wurden, fiel die Hälfte dem
Stückmajor zu, die andere Hälfte wurde pro rata unter die Kom¬
pagnie verteilt. Bei Durchzügen fremder Truppenteile trat die ganze
Kompagnie bei den Kanonen an, „auch wurden verschiedene gestücke
aus dem Zeughause zur Besetzung der avenues dem Herkommen nach
und sonsten an benöthigten Ohrten verführet", z. B. auf den Markt.
Es war dies eine Vorsichtsmaßregel für den Fall, daß von Mann¬
schaften der durchziehenden Truppen Ausschreitungen verübt wurden.

„Bei hohen Wasserfluthen, wann am Damm beim Eisenrad die
Not groß ist", half die ganze Kompagnie bei Tag und Nacht.

Zur Anfertigung von Munition, zu Pulverproben an der Stange,
Pulvertransporten, Begleitung von solchen, die durch die Stadt zogen,
„Pulverstürzen, das bey warmem Wetter den gantzen Sommer durch
währet", zum Reinigen von Gewehren wurden Konstabier eingeteilt.

Alle Konstabier und Mieker mußten sich „bei Hinausführung von
Mißethätern, da als dann die Mehresten Menschen hinnaus laufen
und die Stadt Leer stehen laßen, an das Zeug Haus gefügen und so
lange allda verbleiben, biß das Volk wieder in der Stadt ist, damit,
wann währender Zeit, da Gott für sey, Feuer auskommen sollte, sie
so viel möglich dem Brand Löschen helfen".

Bei Begräbnissen eines Bürgermeisters, Schottherrn und deren
„Frauen Ehegemahlinnen", eines Konstabeis oder dessen Frau folgte
die ganze Kompagnie, die halbe, wenn das Kind eines Konstabeis be¬
erdigt wurde. Sie trugen ihre Toten selber zu Grabe. Wollte sich
einer von einem andern Amte tragen lassen, brauchten die Konstabel
nicht folgen.

„So vielerley Arbeit wird den armen Constabels zugemuthet",
' schreibt der Stückmajor Weber, „welches sie alle thun müssen, so

daß ihnen wenig Zeit übrig bleibet, einen Thaler Geld neben her zu
verdienen und müssen doch noch oft die Schmähworte hören von
denen, die es nicht wissen, die Constabels thäten nichts, weil sie
nicht mit Trommel und Pfeifen aufziehen und ihre meiste Arbeit in
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gefährlichen schwartzen Löchern mit ihrem Todtfeind verrichten
müssen, wo keine Zuschauer gerne mit dabei sein wollen."

Die Klage des Stückmajors Weber ist nicht ganz berechtigt. Der
Dienst der Konstabier war nicht sehr beschwerlich und ließ ihnen
genügend Zeit, zu ihrem geringen Sold von 3 Rth. 40 gr. etwas dazu
zu verdienen. Sie bekamen das Bürgerrecht, daß sie bürgerlicher
Nahrung nachgehen konnten, geschenkt, falls sie nicht schon bremische
Bürger waren. Ein Teil derselben besaß ein eigenes Haus. Sie selber
oder ihre Familie trieben Viehzucht oder beträchtliche Hökerei. Auch
betätigten sie sich als Handwerker, Flickarbeiter aller Art und in Ge-
werken, die wenig Gerät und keine lange Vorbildung erforderten, als
Anstreicher, Schneider, Gärtner, auch Tischler und Schuster. Diese
Freiheit war durch die Zunftverhältnisse erschwert, da sie außerhalb
der Zünfte standen. Ihre Arbeit wurde schlecht bezahlt, die Vieh¬
haltung wurde ihnen insofern beschnitten, als sie, auf eine Beschwerde
der Neustadtsbürger hin, höchstens 3 Kühe halten durften.

Soweit sie nicht bürgerliche Nahrung oder ein Haus besaßen,
waren sie vom Feuerschilling und Wachgeld befreit. Für den Fall,
daß sie ihr Vieh auf die Bürgerweide zu treiben berechtigt wurden,
erboten sie sich im Jahre 1724, die bürgerlichen onera wie Schoß
und Kollekten, Häuerschilling u. dergl. zu tragen „außer denen
Wachten", da sie ja selber Wachdienst leisteten.

Diejenigen, die eigene Häuser hatten und starke bürgerliche
Nahrung trieben und im Amte waren, mußten seit 1758 ein „verhält¬
nismäßiges" Wachgeld an die Bürgerleutnants erlegen. Soweit sie
mit freier Wohnung auf dem Walle nach einem beständigen Her¬
kommen „beneficiret" wurden, wurde ihnen auch diese Vergünstigung
1759 genommen; sie zahlten eine leidliche Miete, die unter den Bau¬
hof und die Mauerkasse verteilt wurde.

Die Konstabier waren also bei ihrem geringen Sold, der sie zwang,
Nebenverdienst zu suchen, nicht gerade auf Rosen gebettet. —

Das Artilleriekorps setzte sich aus Personen zusammen, die sich
zum Eintritt meldeten. Der Dienst scheint sehr gesucht gewesen zu
sein. Im Zeughausprotokoll vom 18. November 1721 heißt es: „Viele
persohnen lassen sich auch sonder der Schottherrn vorwißen in an-
tecessum unterrichten und die zum Constabel erfordernde requisita
erlernen, sich gleichsam necessair machen lassen wollen". Die An¬
wärter mußten ein Examen ablegen. Diejenigen, die hierbei nicht be-



158 Hans Stuckenschmidt.

standen, wurden nicht vereidigt; ihnen wurde bedeutet, daß in zwei
bis drei Monaten das Examen wiederholt würde. „Auch ist verab¬
redet, bei künftigen Vacantzen die, die sich anbieten, zum examen zu¬
zulassen und den gescheitesten daraus zu wählen. Ferner wurde
darauf gesehn, daß keine als tüchtige Leute und die in Feldzügen
und Belagerungen gebrauchet, eingestellt wurden". Soweit sie in cam-
pagne gedient hatten, mußten sie ein attestatum vorlegen, „daß sie
wohl gelernet und sich wohl verhalten hatten".

Seit dem Jahre 1677 durften keine Papisten eingestellt werden;
waren solche noch im Dienst, sollten sie „unter der Hand cassiret
werden". 1723 wurde von der Witheit beschlossen, daß „bei der An¬
nehmung, so wie es möglich, diejenigen, so reformierter Religion zu-
gethan, zu reflektieren seien". Es wurde darauf gehalten, daß die
Konstabier keine Verbindung mit der katholischen Kirche hielten.
Tat dies einer, wurde er streng bestraft. —

Daß das Konstablerkorps in seiner Blütezeit gut ausgebildetes
Personal enthielt, geht wohl daraus hervor, daß wiederholt andere
Städte um Überlassung von 1 oder 2 (Münster 1616) oder 3 (Emden
1672) kundigen und erfahrenen, treuen Personen bitten. Münster
wurde dies mit der Begründung abgeschlagen, daß Konstabier in den
gefährlichen Zeiten nicht entbehrt werden könnten. Emden wird die
Ablehnung damit begründet, „weillen die itzigen conjuncturen wun¬
derlich aussehen undt die gefährlichen motus, so leider in der nach-
bahrschaft entstanden undt aller handt Veränderungen mit sich brin¬
gen, was anmahnen, unß Selbsten in acht zu nehmen undt auff unsere
eigene conservation zu gedenken".

Das Konstablerkorps war so lange auf der Höhe, wie tüchtige
Offiziere es führten, und die kriegerischen Ereignisse im 17. Jahr¬
hundert und in der ersten Hälfte des 18. größere Anforderungen an
seine Tüchtigkeit stellten. Als dies nicht mehr der Fall war und das
Interesse an der Verteidigung der Stadt nachließ, als die Konstabier
nur noch zum Arbeits- und Wachdienst und zum Salutschießen heran¬
gezogen wurden, drückte man schon bei der Einstellung der Kon-
stabler oft beide Augen zu. Das Protektionswesen herrschte damals
sehr. Durch die Vetternwirtschaft, die bei Stellenbesetzungen überall
blühte, kam es, daß Ratsherren, Elterleute und sonstige einflußreiche
Persönlichkeiten irgendeinen Ehemann ihrer früheren Dienstmagd
oder einen älteren verbrauchten Kutscher, Gärtner oder Diener ein-
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stellen ließen. Sehr humoristisch schreibt hierüber der Eltermann
Smidt am 6. November 1764 an seinen Kollegen: Der Candidatus hat
sich, wie Euer Wohlgeboren bekannt, praesentiret. Er siehet vor
einen Schneider noch regelmäßig genug aus. Seine physiognomie schei¬
net zwar schon älter den 30 Jahre, doch der äußerliche Schein trüget,
und es kan seyn, daß er unter denen gehöret, welche vor den jaren
alt werden. Nur fället der mangel der maße zu stark in die Augen;
und der Wachtsthum ist nicht zu hoffen. Indeßen wird Euer Wohl¬
geboren demselben verliehene Protection alles heben. Ich werde Ihn
heute auf der Cammer M. H. Collegen praesentiren; inmaßen es bey
uns recipiret ist, daß, wan sich ein defectus e. [xempli] gr.[atia] die
kürtze des Körpers, Überfluß der jähre, ein puckel, Kurtzbein,
schielende Augen, hohe Brust u.s.w. an dem subjecto, welches von
hoher Hand empfohlen, eräugnet, derselbe gleichsam nicht in turno
eligiret, sondern postuliret wird und also derjenige, der ihn vor¬
schlägt, auctoritatem et consensum des gantzen löblichen collegii
nöthig hat. —

Nach der Einstellung wurden die Konstabier durch den Stück¬
hauptmann weitergebildet. Der Unterricht war aber nicht ein Vor¬
recht des Kapitäns. Der Stückjunker Galle beschwert sich 1701,
daß „die Kunst und wißenschaft der Büchsenmeisterey von Sich zu
lernen, jederzeit allen frey geweßen, auch niemahlen einen attolerey-
meister an einigen ohrten alleine zugeleget". Der Beschwerde wurde
nachgegeben und angeordnet, ,,daß einem jedweden hinführo frey
bleiben solte, seine wißenschaft oder Kunst zu lernen, jedoch daferne
jemand ein testimonium oder lehrbrief hierselbst von dehnen Schott¬
herren verlangen solte, ihm solcher nicht außgerichtet werde, bevor
selbiger von unßerem Stückhauptmann eigenhändig unterschrieben".
Für den Unterricht zahlte jeder 20 Rth. an den Kapitän, der dadurch
eine beträchtliche Nebeneinnahme hatte. —

Die Zahl der Konstabier wechselte je nachdem, ob kriegerische
Ereignisse die Stadt bedrohten oder nicht, oder wie die Finanzlage
Bremens war. Während im Jahre 1630 erst sieben Konstabier vor¬
handen waren, die bei der Bedienung der Geschütze durch Bürger
unterstützt wurden, wuchs allmählich ihre Zahl, so daß im Jahre 1638
die Bürger bis auf 30 von diesem Dienst befreit wurden. Wann auch
diese entlassen wurden, ist nicht festzustellen. 1679 wurde beantragt,
die Konstabier auf 24 zu reduzieren, es sind also während des
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Dreißigjährigen Krieges und nach diesem mehr vorhanden gewesen.
Ob dieser Antrag durchgeführt worden ist, ist nicht zu ersehen.
1726 sind 48 vorhanden. Diese Zahl geht 1732 auf 44, 1756 auf 40
herunter, um bei Beginn des Siebenjährigen Krieges auf die Höchst¬
zahl 50 zu steigen. Da aber die Hannoveraner Bremen von den guten
Geschützen entblößt hatten und bald nach dem Frieden von Hubertus¬
burg der Verkauf von Geschützen in größerem Umfange begann, wurde
die Zahl der Konstabier herabgesetzt. 1774 sind noch 40, 1780 noch
36 vorhanden. Auf dieser Höhe hielt sich der Bestand mehrere Jahre.
1785 wurde beantragt, aus Ersparnisgründen 6 Gemeine und einige
Unteroffiziere zu streichen. Da aber nachgewiesen wurde, daß die Zahl
der Konstabier schon früher von 40 auf 36 herabgesetzt worden und
diese kaum in der Lage waren, die beiden Feuerspritzen gehörig zu
bedienen, auch mit den 40 Miekern, die aber damals anscheinend
schon nicht mehr zur Verfügung standen, für die 74 Kanonen auf den
16 Bastionen nicht hinreichten, wurde an dem bisherigen Etat fest¬
gehalten. 1786 wurden 2 von den 36 „als unbrauchbar unterm Ge¬
wehr" bezeichnet, aber nicht ersetzt.

Wenn ein Konstabel eingestellt war und sich nichts zuschulden
kommen ließ, was seine Kassation verursacht hätte, so blieb er so
lange im Dienst, bis er seine Verrichtungen nicht mehr ausführen
konnte oder starb. Deswegen findet man im Etat der Kompagnie
Leute von 18 bis über 60 Jahre. 1734 wurde ein Dierck Hoyer ver¬
nommen, der 81 Jahre alt war; er wolle wohl noch, sagte er aus, zum
Schießen nach Gröpelingen mitgehen, wenn es verlangt würde, sonsten
hätte er ein Gestücke, worauf er Achtung geben müßte. Mit diesen
„alten Männern", wie sie Ende des 18. Jahrhunderts einmal genannt
werden, trieb die Jugend ihren Spott, wenn sie den Dienst auf den
Wällen ausübten. Die Schilderhäuser waren zum Teil drehbar her¬
gestellt, damit bei Regen und Sturm der Eingang von der Wind¬
richtung abgedreht werden konnte. Standen nun die Konstabier in
solchen Schilderhäusern, schlich sich die Jugend heran und setzte sie
in drehende Bewegung. —

Der Vorstoß gegen das Artilleriekorps im Jahre 1785 wiederholte
sich im folgenden Jahre. Am 28. Juni 1786 wurde in der Witheit
gesagt: „Es sei bekannt, wie das Militare und das Erforderliche schon
seit geraumer Zeit der Gegenstand gewesen, über den sich Rat und
Bürgerschaft nicht vereinigen können, daß die Zeit der Eventualität,
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da zu verbilligen, auch nicht lange mehr daure, die Bürgerschaft aber
nicht unmerklich sich merken ließe, wie sie dafür halte, daß noch
unter 30 000 Rth. die Bedürfnisse desselben bestritten werden könn¬
ten. Daher anheim zu geben, ob nicht bei Zeiten auf diese Sache sich
vorzubereiten und durch specialem commissionem zu überlegen sei,
durch welche schickliche Mittel eine Ersparnis erhalten werden
könnte."

Die Bürgerschaft setzte eine Kommission aus den Schottherren
in senatu und den Kriegskommissarien bestehend ein, um reiflich zu
überlegen, durch welche Mittel bei dem militari cum annexis 1) be¬
trächtlich gespart werden könnte.

1789 wurde erneut eine Relation vorgelegt „über Ersparung vom
Militär". Bei der Artillerie sollten 2792 Rth. gestrichen werden. Die
Witheit konnte sich aber zu diesem Schritt noch nicht entschließen
und bewilligte die bisherigen 3875 Rth. weiter. In den folgenden
Jahren wurde diese Summe in Halb- oder Vierteljahrsraten, ja auch
nur auf einen Monat bewilligt, da man immer hoffte, daß die über die
Abschaffung des Artilleriekorps beratende Deputation den Endbericht
erstatten würde. Diese kam aber zu keinem Entschluß. Da beantragte
im Jahre 1792 der Eltermann Conrad Wilhelmi, das Artilleriekorps
abzudanken, die älteren zu pensionieren, die jungen unter das Militär
zu enrollieren, das Zeughaus abzuschaffen und die überflüssigen
Kanonen zu verkaufen.

Dieser Antrag rief den Vorsitzenden der Schottherren, Richter
Schöne, auf den Plan. Er verfaßte ein Votum, in dem er langatmig
ausführte, daß für die Erhaltung der inneren Ruhe und Sicherheit das
Artilleriekorps beibehalten werden müsse. Auch durch die Rücksicht¬
nahme auf andere Reichsstädte wie Lübeck, Hamburg, Frankfurt, auf
den Handel, der durch die Achtung Bremens bei den auswärtigen
Staaten geschützt würde, auf die Stellung bei der Kaiserlichen Maje¬
stät, die Bremen anderen minderwichtigen Reichsstädten gegenüber
sehr begnadigt hätte, auf die Sicherheit, die sich besonders im sieben¬
jährigen Kriege durch die Furcht der streitenden Parteien vor der
Verteidigungskraft Bremens gezeigt hätte, wäre die Notwendigkeit der
Artillerie bewiesen; Bremen wäre nicht in so dringender Not, da der
Kredit nicht ermangelte.

*) Unter „cum annexis" ist das Artilleriekorps zu verstehen.
Bremisches Jahrbuch. 11
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„Erhellet aber aus dem allen, daß die in der Mitte liegende wich¬
tige politische Ursachen der Aufhebung des Artillerie-Corps ent¬
gegenstehen, so ist nicht zu zweifeln, daß, deren unläugbare Erheb¬
lichkeit einleuchtend, dergestalt am sichersten seyn wird, in diesem
Stück bey der uhralten hiesigen Staatseinrichtung es zu belassen und
in der bisherigen Gleichheit mit Lübeck und Hamburg zu bleiben."

In der Konferenz, die auf der Börse am 9. Oktober 1792 tagte,
war man sich einig, daß die Aufhebung des Artilleriekorps nicht er¬
folgen dürfe, „vielleicht eine kleine Reduktion". Ein Beschluß wurde
nicht gefaßt; die Angelegenheit scheint wieder eingeschlafen zu sein
trotz der hochpolitischen Bedeutung, die ihr der Rat beigemessen
hatte.

Der Verkauf der Kanonen mit allem Zubehör ging weiter von¬
statten; der größte Teil wurde 1802 versteigert. Somit war die artille¬
ristische Verwendbarkeit des Korps so gut wie erledigt. Die Kon-
stabler mußten anderweitig beschäftigt werden. Am 29. März 1803
stellte die Bürgerschaft zur Überlegung, wie die Artilleristen, um sie
nicht unbesoldet zu lassen, zur Bewachung des Walles und der neuen
Anlagen auf demselben, statt der alten Bürgerwachmänner zu ge¬
brauchen seien. Der Senat beschloß, keine neuen Konstabier mehr an¬
zunehmen, auch keine Gemeinen zu Unteroffizieren zu befördern; die
Erwägung über ihre Verwendung wurde einer Deputation übertragen.
Im Juni brachte der Bürgerkonvent in Anregung, die Konstabier zu
verabschieden, „wenn der angegebene Weg, sie noch zu gebrauchen,
nicht vornehmlich erachtet werden möge". Der Kampf zwischen dem
Senat, der die Abschaffung der Konstabier immer hinausschob, und
der Bürgerschaft, die auf Sparmaßnahmen drängte, ging weiter. Im
November wurde die Zeughauswache, die ein Verkehrshindernis in
der Sögestraße bildete, abgebrochen; die Wache wurde nach dem
Wall verlegt.

Die Deputation, die über die Zukunft der Konstabier beriet,
wurde in den Jahren 1805—1807 wiederholt aufgefordert, ihr Gut¬
achten abzugeben. Sie zog die Angelegenheit hin, bis der Umsturz
der Verfassung durch die Franzosen allen Erwägungen ein Ende
machte. Bis dahin behielten die Konstabier ihren Sold, wofür sie ver¬
schiedene Dienste, wie Bewachung der Pulvermagazine, Bedienung
der Feuerspritzen verrichteten.
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Während der Franzosenzeit erhielten die Konstabier keinen Sold.
Es waren im Dezember 1810 vorhanden:

Kapitän Murtfeldt,
Artillerieleutnant Wieting,
9 Unteroffiziere einschl. 1 Rüstmeister,
25 Konstabier.

Nach der Wiederherstellung der Verfassung baten 3 Unteroffi¬
ziere und 19 Konstabier in einer Eingabe vom 26. Januar 1815 um
Entschädigung für den verlorenen Dienst; es wäre ihnen bei der Auf¬
lösung des Korps im Jahre 1802 die Beibehaltung ihres Soldes auf
Lebenszeit zugesichert, auch während der Franzosenzeit hätten sie
Dienst getan. Auf den Bericht der Finanzdeputation wurde am
10. März 1815 beschlossen, ihnen die bei dem ehemaligen Militär der
Stadt gewöhnliche Pension, jedem nach seinem Dienstgrade vom
1. Januar 1815 ab zu bewilligen und sie von allen Diensten zu be¬
freien. Anscheinend infolge einer günstigen Auslegung dieses Be¬
schlusses wurde allen, ohne Rücksicht auf ihre Dienstzeit, die volle
Pension von 1 Rth. 36 gr. monatlich bezahlt.

Als im Jahre 1823 die noch überlebenden 15 Konstabier um Er¬
höhung ihrer Pension um 48 gr. oder wenigstens um eine geringe Zu¬
lage baten und sich wiederum darauf beriefen, daß ihnen bei Auf¬
lösung des Korps zugesagt wäre, sie sollten ihren Lohn auf Lebens¬
zeit behalten, wurde ihnen nachgewiesen, daß von einer tatsächlichen
Auflösung erst 1811 bei der französischen Okkupation, von einer
rechtlichen erst 1815, als alle Konstabier pensioniert wurden, die Rede
sein könnte. Das Gesuch wurde abgeschlagen.

Im Jahre 1825 sind die 15 Konstabier noch am Leben. 1833 er¬
halten noch 5 Pension. Der letzte, Diedrich Möns, starb 1848.
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Rolle.

Wie die Constapels in Bremen auf Ihren Posten so wohl in der Alt¬
ais Neuen Stadt vertheilet seyndt (1732).

Constapels von Ersten

_Zug_

Hanß Philip Günther
Henrich Lehe

Jürgen Goldtschmidt

Johann Murcken

Henrich Bremer

Johann Tietjen

Peter Tietjen

Härmen Schultze

Johann Hilmann

Samuel Bender
Johan Christian Fritzchen

Härmen Eßmann

Dirck Hayer

Johan Christian Mayers

Dirck Meyer
Johann Schmitbergen

Johann Däncken

Johann Dorgerloh

Bernhart Lampe

Johann Meyer

Martin Lösch

Abraham Mertz
Rudolf Overbeck

Anton Bencken
aufm Schiff nach Osten

Posten

St. Steffen

Sant Dühne

Dove Dohr

St. Anscharii Thor

Gies Hauß

Heerden Thor

Meesgen Kiste

Juncker

Oster Thor

Faußebraye 4

Kleine Holtz Pforte

Werder

Schuhlohrt

Bunte Brüge ins Westen

Schwartz Pott

Hohe Thor ins Osten

Hohe Thor ins Westen

Stein Corde Garde

Weser Kante

Herrenschiff

Constapels von Zweyten
Zug

Johann Röper ist bey der
Wage ordoniert

Hanß Philip Dircksen

Paul Friederich Büttner

Dirck Kloppenburg

Hatt seinen Posten im
Haus

Johann Holtz

Hatt seinen Posten im
Haus

Bruno Heincken

Jost Helmers

Engelbrecht Nordenbrock
Carsten Haase

Henrich Schaimann

Hatt seinen Posten im
Hause

Johann Ringe

Meinert Lüchting
Gert Gätjen

Eiert Bauer

Henrich Vaget

Johann Kosten

Otto Henrich Ratjen

Peter Holtzman

Henrich Renjes
Dirck Otten

Jasper Berndts aufm
Schiff nach Westen
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e) Die Mieker und ihr Vogt.

Die Mieker waren die Handlanger bei der Bedienung der
Kanonen und Feuerspritzen. Der Name stammt wohl von Mieken, d. s.
gestellartige Unterlagen, Schleifen, wie sie bei Bottichen, Spritzen
usw. früher gebraucht wurden. In einem undatierten bremischen
Kanoneninventar heißt es, daß die ,,Steenstücke up Mieken", die
andern Geschütze ,,up Redern" stehen.

Anfänglich waren die Mieker von den Bürgerkompagnien ange¬
nommen, um bei den „Wassersprützen und Schlangen die nöthigen
Dienste zu thun". Sie erhielten jährlich 12 Rth. Gehalt. Später, viel¬
leicht bei Beginn des dreißigjährigen Krieges, wurden sie von diesem
Dienste abgezogen und nach und nach nur noch bei der Artillerie
verwandt. Im Jahre 1645 sind sie zuerst als Artilleriebedienstete er¬
wähnt, erhielten aber ihren Sold von den Bürgerkompagnien weiter.
Sie mußten ,,in Kriegs vndt Friedenszeiten mit leib vndt Lebens¬
gefahr bey den großen Stücken geschütz in auff vndt abbringen, auch
richtung derselben auff den Walle vndt in den Zeughause Dienste ver¬
richten". Daß die Mieker die Geschütze auch einrichteten, traf wohl
nur in Ausnahmefällen zu. Das Richten besorgte der Büchsenmeister
oder Konstabel, das Abfeuern der Handlanger, damit „ersterer im
Schuß achtung geben kann, wohin die Kugel geht". Die Bewegung des
Geschützes beim Richten besorgten die Mieker oder Handlanger.

Auch bei Feuersbrünsten und Gewittern, bei „Hinausführung von
Mißethätern nach dem Galgen" mußten sie mit den Konstablern im
Zeughaus antreten und helfen. „Für ihre schwähre und mühsälige
Arbeit" erhielten sie vom Rat „kein Recompens" in Geld; trotzdem
wurden sie, wenn sie zu einem Dienst, zu dem sie befohlen waren,
nicht rechtzeitig oder gar nicht erschienen, mit einer Geldstrafe be¬
legt oder, „wann einer es ofte thut, mit Verlust des Dienstes be¬
strafet". War einer krank oder zeigte seinem Vorgesetzten an, daß er
„aus erheblichen Ursachen" zum Dienst nicht kommen könnte, mußte
er 7 gr. schicken, wofür ein Ersatzmann bestellt wurde, „auf daß der
Herren arbeit nicht verabsäumt würde". Sie waren frei von Wachen,
Kollektengeldern, Aufeisen der Wallgräben und Bürgerwerken.

Die Mieker waren durchweg Bremer Bürger. Jede Bürgerkom¬
pagnie stellte zwei Mann, die eine Kompagnie zu zwei Zügen bildeten.
Im Jahre 1732 war sie 40 Mann stark. Sie unterstand dem Mieker-
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vogt, der seine Befehle anfangs von dem Zeugmeister, später von dem
Stückjunker und Stückmajor erhielt. Wollte er seine Kompagnie zu¬
sammenberufen, so mußte er dies dem letzteren zuvor melden.

Der Eid des Miekervogts lautete: Ich will Einen Woll Edlen
Hochweisen Raht dieser Kayserlichen freyen Reichs - Stadt Bremen
gehohrsam, getreu, holdt und aufwärtig seyn, . . . das mihr mit an-
vertrauete Zeughauß ... in guhter und fleißiger obacht haben . . .
auch daran sein, daß alles Geschütz, Gewehr und Waffen in guhter
Ordnung unterhalten, Lafetten und Räder bey Zeiten reparieret und
daran nichts versäumet und verwahrloset werde; desgleichen will ich
achtung haben auf alle Munition, lunten, Kraut und loht und was
darzu gehöret ... So will ich auch die mihr untergebenen Mückers
und Handlangers in guhter Commendo halten und darüber seyn, daß
ein jeder seine Wache und Dienste redtlich verrichte, ... in Feuers-
brunsten und bey Donnerwetter will ich mich sofort zum Zeughause
verfügen, umb . . . alle treusahme Mitteil zu abwendung von unglück
oder Löschung der Feuersbrunst mit bey der Handt zu schaffen zu
helfen; . . . alle mihr anvertrauete oder noch zu erfahrende geheim-
nuß dieser Stadt in guhter Verschwiegenheit, ich bleibe in Dienste
oder nicht, biß in meine Sterbgrube behalten und in summa alles das¬
selbe thun, was einen getreuen, fleißigen und redtlichen Mücker
Voogt wohl anstehet und gebühret nach allen meinen Kräften und
Vermögen.

So wahr helffe mihr Gott! —
In Friedenszeiten reichte die Miekerkompagnie aus, aber nicht

in Kriegszeiten. Während der Belagerung Bremens durch die
Schweden im Jahre 1666 wurde daher „beliebet, daß von den schiff¬
knechten und fischern, denen es ohnedem an Nahrung und Unterhalt
gefehlet, 200 bestellet werden sollen, so monatlich 2 Rth. jeglicher
von der Kriegscasse genießen solle".

Uniform trugen die Mieker anscheinend nicht, nur der Mieker-
vogt erhielt die Livree der Ratsbedienten; ihm wurde sie im Jahre
1666 „zur Aufhelfung und Verbesserung des Gemeinen Guts" ent¬
zogen. Alle drei Jahre bekam er ein Paar Stiefel, „selbe in Feuers¬
und Wassersnot zu gebrauchen". Auch bezog er vom Rat ein Sala-
rium von 26 Rth. An Nebenämtern versah er „die Verteilung der
Lichte unter die Soldateska, die Aufsicht der Stadt-Wallarbeit und
die Observierung der publiquen Schleusen von der Alten sowohl als
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der Neustadt". Im Jahre 1722 wurden ihm diese Ämter genommen
und dem Adjutanten und Konstablern übertragen.

An jedem Dienstag vor dem Bettag mußte der Miekervogt den
Schottherren von dem Zustande des Zeughauses und Artilleriegeräts
und deren „dependentien" Meldung machen. Von allem, was in dem
Zeughaus oder anderen Magazinen vereinnahmt oder ausgegeben
wurde, mußte er den Stückmajor jedesmal vorher unterrichten. Im
Beisein des Stückleutnants oder dessen, der kommandiert wurde,
nahm er die in der Woche gereinigten Gewehre ab und ließ sie aus
der Werkstatt beim Zeughaus in dieses bringen.

Im Jahre 1758 erklärten die Bürgerkompagnien, daß sie nicht
mehr in der Lage wären, die Auslagen für die Mieker zu tragen; sie
möchten ihnen abgenommen werden. Der Antrag sollte nach einem
Katsbeschluß kommissarisch untersucht werden, ist aber anscheinend
nicht weiter verfolgt worden. Nach dem siebenjährigen Kriege fehlen
die Mieker. Die Kompagnie war von den Bürgerleutnants aufgehoben.
1764 wurde ihre Herstellung angeregt, da sie „hauptsächlich bei
Feuersbrünsten der Stadt sehr gute Dienste leisten könnte und ohne
welcher Beihülfe die in der Brandordnung für die Constabel und
Mieker ergangene Anweisung nicht in Erfüllung gesetzet werden
könnte". Amplissimus senatus verfolgte diese Anregung nicht weiter.

Daß die Konstabier nach dem Verschwinden der Miekerkom-
pagnie nicht ausreichten, um die Geschütze zu bedienen, zeigte sich im
Jahre 1790, als am Tage der Krönung des Kaisers Franz IL Ehren¬
schüsse abgefeuert wurden. Es mußten Handlanger angenommen
werden.

Der Miekervogt überstand das Verschwinden seiner Kompagnie.
Er verblieb beim Artilleriekorps als Artillerieschreiber, hatte auch
die Schlüssel der Pulvermagazine in Verwahrung. Im Jahre 1815
wird noch ein Miekervogt Schlodtmann erwähnt, der hoch betagt ge¬
wesen sein muß. Er brachte 116 Kanonenkugeln im Kornhaus und
Waffen, die sich noch in Händen von Soldaten befanden, im Be-
guinenhaus unter.

Liste von der Miecker Compagnie Anno 1732.
Im Ersten Zug

Albert Enghawen - Mattias Friede
Bardth. Kordes Jürgens Müller
Jacob Frölingen Otto Menschen
Friederich Rathing Peter Arpmann
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Johann Fincke
Ramraert Zulmann
Philip Müller
Lammert Essers
Bardth. Kröger
Johan Dirck Götjen

Christian Heseller
Ernst Rußt
Härmen Drücker
Berendt Woltman
Jost Hinrich Kordes
Otto Hinrich Wuppen Horst

20 Man
Im Zweyten Zug

Hinrich Mattfeldt
Johan Kraul

Johann Holt Hasen
Hinrich Kruse
Reiner Kastendick
Dierich Plump

Härmen Schröder
Hinrich Lehmkuhl
Gerdt Warnecken

Hinrich Rust

Walter Schullenbarg
Hinrich Imhorst
Bardth. Blancke
Johan Evers
Johan Dirch Rode
Johan Berend Berg
Albert Allers
Oltman Warnecken
Jacob Goßman
Friederich Honholt

20 Man

3. Exerzieren, Schießübungen, Ehrenschüsse.
a. Das Exerzieren.

Über das Exerzieren des Artilleriekorps sind wenig Angaben
überliefert; anscheinend ist es nicht eifrig betrieben worden. Ein Exer¬
zierreglement war vorhanden, befindet sich aber nicht in den Akten.
Es wurde vor jedem Exerzieren vorgelesen. Lissenhoff, der die Aus¬
bildung der Konstabier bessern wollte, legte im Jahre 1774 den
Schottherren ein neues Reglement vor, das wohl bei dem braun-
schweigischen Artilleriekorps eingeführt war. Es befindet sich im
Staatsarchiv.

Die Konstabier, die Sonnabends mittags im Zeughause antraten,
exerzierten mit der Flinte und an besonderen Exerzierkanonen. Am
ersten Bettage jeden Jahres, an dem die ganze Kompagnie zur Ver¬
teilung der Posten auf ein Jahr im Zeughause versammelt war,
wurden auch die Handgriffe mit dem Gewehr und ,,zu Zeiten die Exer-
citien mit dem groben Geschütz vorgenommen".

Zu Ostern und Michaelis sollten Besichtigungen der Kompagnie
durch die Schottherren stattfinden, worüber vorher der Witheit Mel¬
dung erstattet wurde, damit sie Gelegenheit hatte, daran teilzunehmen.
Es wurden die Griffe mit dem Gewehr und Wendungen mit den
Kanonen gezeigt. 8—14 Tage vorher konnte sich die Kompagnie
darauf vorbereiten. Wie oft diese Besichtigungen stattfanden, ist nicht
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ersichtlich. Jedenfalls fielen sie, wenn keine „gefährlichen Zeiten"
waren, öfters aus; auch wurde Rücksicht auf die Mannschaften ge¬
nommen, wenn sie darum baten, vom Exerzieren wegen vorliegender
Arbeiten abzusehen. Es wurde dann nur korporalschaftsweise exer¬
ziert. War aber die Not groß, wie z. B. 1638 zur Zeit des dreißig¬
jährigen Krieges, dann drückte sogar die Witheit darauf, „daß die
Constabel sollten exerzieret werden".

Bis zum Beginn der Franzosenzeit hat das Exerzieren, soweit zu¬
letzt noch Geschütze vorhanden waren, stattgefunden, während der
Besetzung Bremens durch die Franzosen nicht. Als sie vertrieben
waren, beantragte im Jahre 1813 der Ingenieurkapitän Murtfeldt, der
der älteste der Offiziere war, unter Vorlage einer Liste von 3 Unter¬
offizieren und 19 Konstablern, die noch brauchbar waren, mit dem
Exerzieren „mit unseren beiden Kanonen" anfangen zu dürfen. —

b. Die Schießübungen.
Die Schießübungen fanden „in den Gröpeler Sanddünen dießeits

der Oslebshauser Mühle" statt. An den Schießplatz erinnert der
Straßenname: Klitzenburg. Klitzen sind kleine Kugeln. Kanonen¬
kugeln sind in der Gegend noch gefunden worden, als der Platz zu
Schießübungen nicht mehr benutzt wurde. Zur Ersparung von Kosten
wurde mitunter von dem Ostertorsbollwerk nach der Weser hin ge¬
schossen, wenn auf dem Werder keine Arbeiten ausgeführt wurden.

Die Schießübungen wurden in Gröpelingen in den Monaten Mai
bis September abgehalten und dauerten 8—14 Tage. Es mußte darauf
geachtet werden, daß kein Flurschaden gemacht wurde.

Regelmäßig fanden sie nicht statt. Es ging wie mit allen Maß¬
nahmen zur Verteidigung der Stadt. Wenn keine Gefahr von außen
drohte, war man lässig und suchte bei der Soldateska zu sparen; erst
dann, wenn es unter den Nägeln brannte, raffte man sich auf. War
schlechtes Wetter, schickte man das Artilleriekorps nicht hinaus; ja
es kam vor, daß die Schießübungen wegen ungünstigen Wetters ab¬
gebrochen wurden. „Nachdem am 17. August 1697 und edlichen fol¬
genden Tagen ein still und angenehmes Wetter gewäsen, hat man
resolviret, die Compagnie an dem gewöhnlichen ohrt bei Gröpelingen
exerciren zu lassen, desfalls den am 21. bei schönem hellen Wetter
die stucke und moerser dahin verführet worden, so hat sich doch
gegen abend daß Wetter geändert und ist nicht allein schwärer regen
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gefallen, sondern es hat auch einige Tage nacheinander gesturmet,
dahero man am 24. resolviren müssen, das gestuck und Zubehör
wiederumb anhero kommen zu lassen und weilen es nunmehro täglich
leyder ungewittert, wird dieses jähr daß exercitium müssen einge-
stellet werden."

Auf dem Schießplatze befanden sich keinerlei ständige Einrich¬
tungen für die Unterbringung der Truppe, die Aufstellung der
Geschütze oder die Beobachtung am Ziel. Es wurden „aparte"
Scheiben aufgestellt, nach denen mit scharfen und blinden Geschossen,
die mit Sand gefüllt waren, gefeuert wurde. „Damit daß exercitium
so vielfärtiger könne zum ende gebracht werden", wurden mehrere
Arten von Geschützen hinausgeschleppt. Ihre Zahl war sehr
verschieden. Im Jahre 1694 wurden nur Mortiers, ohne Angabe der
Zahl, vermerkt, von denen 36 Wurf getan wurden; 1700 wurden 4
Doppelhaken und eine Vogelschlange, die „mit guhten affuiten und
rähdern versehen" waren, verwandt. 1726 wurden 3 Stücke, 3 Doppel¬
haken und mehrere Mörser, 1730 nur zwei Stücke hinausgeschleppt.

Aus dem Jahre 1742 liegt ein Verzeichnis der „Nothwendig-
keiten beym Schießen in Gröblen" vor, aus dem all das hervorgeht,
was bei der Schießübung gebraucht wurde:

1 Canon ä 4 S
2 Canon ä 1 U
1 Mortier ä 20 S
1 Haubitz ä 20 'S
dabey die Protzen und behörig Ladezeug
100 st. 4 5 ig Canon Kugel
200 st. 1 S ig Canon Kugel
35 st. Bomben ä 20 mit sand gefüllet
7 st. Bomben ä 20 "R scharf
200 U grob Pulver
100 S fein Pulver
3 S mehl Pulver
1 Bund Geschwinde Lunden
42 st. Brand Röhren
4 st. Pulver Barillen (Fässer)
3 st. Pulver Decken
10 Bund Lunden
40 st. rippe ä 18 Fuß lang zur Bettung der Battrien
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90 st. mundische 1) Bollen zur Bettung der Batterien
32 st. Piquet Pfehle ä 8 Fuß Lang
1000 st. Schwar nageis-
600 st. pen nagels (Holznägel)
etliche Cartusen
3 st. Scheiben zu den Canons
1 Baacke ä 36 Fuß Lang zum Werfen
20 st. Schuppen
20 st. Axte
4 st. Beile
4 st. blechene Lahde Maße
1 st. Lohtwagen
3 st. Eiserne Kuhfüße
1 st. Weide oder Lun Krauht (?)
1 Bund Hede
2 st. hölzerne Schlage
3 st. Scheiben Pfehle
3 st. Scheiben Boitzen
2 st. Scheibenweiser
3 st. Kugel Kübel
2 st. Erdstampfers
1 Zelt vor die h. Herren
1 Zelt vor die Constabels
1 Tisch in das Herren Zelt
i Tisch ins Constabels Zelt
4 stiele ins Herren Zelt
4 stiele ins Constabels Zelt
10 Schafffelle
40 st. Anzünders
10 st. Zündenstecke
3 st. Lunde Menche (?)
1 st. ferkensterze (Farkensterz) (?)
1 st. Vogelzunge 2).

Ex post hat Herr Doct. Schottherr Schöne befohlen, Das noch
drey st. kleine Lust Canons und zwey st. Cochorns 3), Hand Mortiers
mit hinaus zollen. Wortzu dan noch 100 st. 81othigte Bleierne Kugeis

') Aus Münden. -') Zum Entladen von Kugeln. =) Kleine Kanonen.
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und noch 40 mundische Diehlen und 16 st. rippen für Bettung Erfor¬
dert werden, wie auch eine kleine Scheibe.

Nota, alle diese Sachen sollen über morgen als den 3ten dieses
Morgens vor 8 uhr Thor hinaus müßen, dabey die halbe Compagnie
Constabels und die halbe Compagnie Mieckers commandiret.

Bremen, d. 30. Aprill 1742
J. H. Weber.

4 Pferde zu 4 3 en Canon
4 ,, zu die 2—1 S en Canon
4 ,, zu Mortier
4 „ zur Haubitz
8 ,, zu 2 Troßwagen

16 ,, zu 4 Baagasche Wagen
40 Pferde in Allem.

Die Offiziere, Unteroffiziere und Konstabier blieben nicht wäh¬
rend der ganzen Schießübungszeit draußen. Die Bewachung des
Platzes war Musketieren unter einem Offizier anvertraut, dem über
Nacht ein Feuerwerker oder Unteroffizier zugeteilt war. Die anderen
Unteroffiziere und Konstabier, soweit sie zum Schießen kommandiert
waren, traten um 6 Uhr morgens am Zeughaus an und marschierten
unter Führung des Stückj unkers nach Gröpelingen. Die Offiziere be¬
gaben sich täglich in einer Chaise dorthin.

Am Tage vor der Besichtigung im Jahre 1726 „ist die gantze
Compagnie mit allen Mykern des morgens gegen 10 Uhr vom Doms¬
hof über der Obernstraße hinauß marschiret. Herr Capitain von
Bobart mit 25 grenadirer, klingendem Spiel und Vorpfeiffer gieng
voran, diesem nechst Herr Major Coch zu Pferde mit entblößetem
Degen, denen dan folgten 7 wagen mit denen dazu gehörigen requi-
sitis usw."

Die Schießübung sollte zeigen, was die Konstabier in der Be¬
dienung der Geschütze leisteten. Die Ergebnisse waren sehr ver¬
schieden. 1702 wurde ihnen vorgeworfen, daß sie „bei dem jüngst ge¬
haltenen exercitio in der Vollkommenheit ihrer Kunst, in schießung
nach der Scheiben dergestalt nicht gezeiget, wie man erwartet, in dehm
viele gar grob gefehlet, andere sich der instrumenten, deren sich die
lehrlinge gebrauchten, noch bedienen müssen, da doch ein fertiger
Büchsenmeister allewegs nach anlegung des gesichts daß stück nach
dem Ziel zu richten verstehen müsse". Sie wurden „vermahnet, in
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perfectionierung ihrer Kunst sich fleißiger angelegen seyn zu lassen.
Hiernegst ist der articulsbrief öffentlich verlesen, den sie alle nach¬
zuleben mit ja geandtwortet".

1732 berichtet Major Coch, daß er „bey particuleirer und vor¬
sichtiger Ordonnance die Kompagnie jedesmahl bey wenigen alt und
jungen derselben combinirten Mittgliedern zu Gröpelingen nach der
Scheiben schießen, auch mit kleinen Bomben werfen laßen, da er dan
auf seinem Gewißen behaupten könte, daß er sie wieder sein ver-
muthen wohl und geschickt befunden, auch der Überzeugung wäre,
daß solch exercitium mehr nutzen geschaffet hatte, alß wan ein kost¬
bares, gemeinsames, öffentliches exercitium angestellet worden, gleich
wohl muß anheimstellen, ob, wan und an waß ort noch zu unter¬
nehmen wäre". Er schlägt vor, die Schießübung in diesem Jahre aus¬
fallen zu lassen, „künftig jähr sie nicht zu unterlaßen".

Während die Kosten der Übung von dem Fonds der Schott¬
kammer getragen wurden, mußten die Konstabier das Pulver, das sie
verbrauchten, selber bezahlen. Im Jahre 1675 beschwerten sie sich
hierüber. Die Witheit beschloß, daß in Zukunft „denjenigen, welche
die Scheibe treffen könnten, der Schuß frei gegeben werde, welche
aber nicht treffen, die sollten den Schuß aus ihrem Beutel bezahlen."

Eine Schießliste über die Treffergebnisse aus dem 17. Jahr¬
hundert ist erhalten. Sie führt an:

No. 1 12 schrit achter der schiebe
,, 2 auß weg
„ 3 über weg
„ 4 ganß weg
,, 5 über weg
,, 6 über weg
„ 7 3 schritt recht vor schiebe
„ 8 witt vor der schiebe
„ 9 ober weg
„ 10 ober weg
„ 11 die linke handt achter die schiebe
„ 12 die rechte handt 50 über weg
„ 13 witt ober weg
„ 14 witt ober weg
,, 15 64 schritt ober weg
„ 16 witt ober weg
,, 17 witt ober weg
„ 18 witt ober weg
„ 19 vor die schiebe 46
,, 20 witt ober weg
,, 21 ober 106 schrit

Bremisches Jahrbuch. 12
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No. 22 witt ober hin
,, 23 eine geworfene Kugel durch die schiebe
„ 24 ober hin witt weg
,, 25 100 schrit ober weg
„ 26 140 schrit ober weg
„ 27 gantz aver wech
„ 28 80 schrit aver wech
,, 29 30 schrit vor de schiebe
„ 30 aver wech
,, 31 100 schrit vor de schiebe
,, 32 half vor die schiebe mithin
„ 33 100 schrit aver de schiebe
„ 34 10 schrit achter de schiebe an die rechte handt
„ 35 20 schrit achter de schiebe
„ 36 40 schrit vor de schiebe
,, 37 60 schrit an die rechte handt achter de schiebe
,, 38 Up die helfte with by wech
,, 39 über wech 100 schrit an die rechte handt
,, 40 8 schrit vor die schiebe an die Linke sit wech

Für die besten Schützen wurden Preise ausgesetzt, die in Geld
oder in einem „feinen Hut mit güldener Tresse", die für die Feuer¬
werker breiter war als für die Konstabier, bestanden.

Bei der Schießübung im Jahre 1746 wurden die Konstabier
Christoph Fritzchen, Johann Stöver und Niels Seelhorst blessiert. Sie
erhielten täglich Suppe, Fritzchen, der am schwersten verletzt war,
zu seiner Verpflegung verschiedene Male Geld. Auch wurde die
„Arztrechnung an Herrn Doctorem Arnoldum Meyer für verschiedene
Visiten an die blessierten Constabels", sowie die verbrannte Montur
aus dem Fonds der Schottkammer bezahlt.

Nachdem sich die Konstabier einige Tage eingeschossen hatten,
schlugen die Schottherren den Tag zum „Generalexercitio" dem Rat
vor und gaben anheim, „ob nicht an dem Tage auch am Stephanithor
eine Sperre zu gestatten und zu Verhütung thunlicher Unordnung ein
gewisses Regulativ zu entwerfen und durch das Wochenblatt be¬
kannt zu machen sein könnte" (1770).

Für den Besichtigungstag wurde eine besondere „Instruction,
wornach bey dem Haupt Exercitio unser Artilleristen zu Gröpelingen
der commandirende Officier von der milice sich zu achten haben
wird", aufgestellt:

i. Beide Flanquen wie auch die Entree werden stark besetzet,
nach hinten von einer Flanque zur anderen ein guter Cordon ge¬
zogen, N. B. vorne von jedem Flügel biß ans Wasser das Terrain
mit Schildwachen verwahret, alles mit der schärfsten ordre, keinen
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Menschen passiren zu lassen, inmaßen dazu die einzige Entree
unter Aufsicht und Verantwortung des commandirenden Officiers
allein offen bleibet.

2. Hinten muß der Munitionswagen nebst dem Magazin des Feuer¬
werks innerhalb dem Cordon eingeschlossen seyn.

3. Gleicher gestalt ist ein Weg von dem Küchen Zelt nach der
Entree offen zu halten.

4. Die Entree ist zwischen den beyden Hauptgezeltern, woselbst
der commandirende Officier seinen Posten und auf einen jeden, so
einpassiret, selbst acht nimmt, auch ein paar Unterofficiers zu dem
Ende bey sich hat, wan er bey einem oder anderen Zweifel Ver-
haltungsordre einzuhohlen hätte.

5. Es läßt derselbe passiren die sämtlichen Herren vom Senat mit
dem Herren Syndico, beyden Herren Archivarien und Herren Schott¬
herren, wie auch den Herrn Obrist - Lieutenant und den Herrn
Major, so dan die bekannten Herren Doctoren, Secretarien und
Elterleute, welche es verlangen.

6. Ebenmäßig passiret das mitkommende Frauenzimmer von
denenselben nebst angehöriger Familie.

7. Imgleichen die artilleristen und musicanten, von Bedienten aber
bloßerdings diejenigen, welche zur Aufwartung in denen Gezeltern
bestimmt sind.

8. Weiter passiret Niemand ohne auf jeder Persohn dazu ertheil-
ter specialen Anweisung.

9. Solte außer vorgemeldeten Persohnen jemand verlangen her-
eingelaßen zu werden, so hat gegen Persohnen von Distinction der
Officier mit der obhabenden Ordre sich zu entschuldigen, jedennoch
zugleich sich zu erbieten, daß, wan sie verlangten, gemeldet zu
werden, er jemanden abschicken wolle, biß dahin sie sich gedulden
mögten.

10. Wird alsdan die Anmeldung begehret, so läßet der Officier an
den Herrn Richter Wahls oder Richter Schöne durch einen Unter-
officier solchen Vorfall anzeigen und befolget die daher zu gewär¬
tigende nähere Ordre.

11. Wobey von selbst sich verstehet, daß diejenige Leute, deren
Einlaßung eben nicht zu vermuthen ist, ohne die etwa gesuchte An¬
meldung zu willfahren, so fort abzuweisen sind.

12"
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12. Biß mit dem Feuerwerk alles beschloßen und die Gesellschaft
geschieden ist, bleibet das gantze Commando in der ersten Position
stehen und in allen Stücken die gestellete Ordre zur genauesten
Ausführung empfohlen.
Bremen, d. 3. Sept. 1775.

A. Wahls 0. C. Schöne.

Zur Besichtigung (1726) „fuhren die vier Schottherren morgens
7 Uhr in der Rhatskutsche mit 4 pferden in Reisekleidern und Degens,
wurden auff jenseits Gröpelingen mit 4 Trompetten und Pauken
empfangen, folglich dem wurde mit Schießen auß drey stücken, auch
drey Doppelhaken continuiret, weil beordert war, umb Zeit zu ge¬
winnen, daß vorhero schon vom Schießen angefangen war; auch her¬
nachmahl wurden Bomben auß Mörser geworfen, wir wurden im ge-
zelt mit Coffee, The usw. wohl tractiret, fuhren nachmittags zwischen
2 und 3 uhr alle 4 wieder herein."

War das Wetter günstig, blieben die Schottherren bis zum Abend
draußen, um das Feuerwerk anzusehen. Den Konstablern und Miekern
wurden Bier, Pfeifen und Toback gegeben.

Die letzte Schießübung fand wahrscheinlich im Jahre 1775 statt.
»

c. Ehrenschüsse.

Wann das Ehrenschießen in Bremen aufgekommen ist, ist nicht
festzustellen. Jedenfalls sind schon im 16. Jahrhundert Ehrenschüsse
abgegeben. Sie wurden von den Bastionen abgefeuert, die dem Tore
am nächsten lagen, durch die der Ein- oder Auszug der zu ehrenden
Person erfolgte. Bei der Abfahrt zu Schiff von der Schlachte feuerten
die Kanonen daselbst, auf der Aschen- und Wiechelnburg, dem Rats¬
schiff und dem Weserbollwerk. Während bei der Durchfahrt einer
Persönlichkeit nur einmal Salut gefeuert wurde, geschah dies, wenn
sie in Bremen rastete, sowohl beim Ein- wie beim Auszuge.

Wurde ein Ereignis mit Freudenschüssen begrüßt, so wurden die
Geschütze je nach der Wichtigkeit ein oder mehrere Male „rundt
umb der Alten oder Neuen Stadt gelöst". Begonnen wurde an der
Bischofsnadel, „wie Unsere Lieb Frauen Glocke 5 uhr schlug". Solche
Kanonade dauerte etwa zwei Stunden. Die Kanonen waren blind ge¬
laden, Beim Einzug der Schweden zur Huldigung im Jahre 1654, der
sich verspätet hatte, war das Abfeuern der Kanonen zu früh erfolgt.
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Die Deputierten des Rats ließen daher Befehl geben, noch einmal
vom Ostertorswall zu feuern. Da aber die Kanonen schon wieder
scharf geladen waren, wurde mit Kugeln geschossen, „doch ließ der
Zeugmeister acht geben, daß kein Schaden entstände".

Bei einem Schießen verunglückte ein Soldat, der den Konsta-
blern beim Laden half, tödlich. Die Witwe erhielt 20 Rth.; ein Mieker,
der dabei verwundet wurde, sollte, „falls er nicht im Stande kommen
würde, seinen Dienst verrichten zu können, auf contracten gage ge¬
setzet werden".

Für das Salutschießen gaben fremde Herrschaften „Verehrungen"
für die Kompagnie. Sie wurden von dem Stückhauptmann an die
Schottherren abgeliefert, 'die sie unter das Artillerie-Korps verteilten.

Die Zahl der Ehrenschüsse richtete sich nach dem Range der zu
ehrenden Persönlichkeiten. Es erhielten:

Schüsse
Der Zar von Rußland (1716).........130
Der König von Dänemark..........130
Die Königin von Dänemark.....120 oder 130
Der König und die Königin von Großbritannien zus. 150
Der Kurfürst von Köln auf hochgeneigten Befehl,

trotzdem er incognito als Graf von Werther reiste 90
Der Fürstbischof von Lübeck, Marschall de Riche¬

lieu, Kronprinz von Dänemark, letzterer als er in¬
cognito durch die Stadt fuhr, die verwitwete
Königin von Dänemark, der Herzog von Wolfen¬
büttel, der als Verehrung 40 Gulden gab ... je 39

Der regierende Fürst von Celle........ 31
Der zweite Prinz von Schweden........ 30
Landgraf oder Landgräfin von Hessen , . 21 oder 25
Der dänische Gesandte........... 23
Der kaiserliche Gesandte .... 21 (1676) oder 15 (1719)
Der schwedische Gesandte.......... 17
Der moscowitische oder polnische Gesandte ... 15
Der Erbprinz von Hessen-Kassel mit Braut .... 21
Die verwitwete Landgräfin von Hessen...... 15
Der Fürst von Mecklenburg......... 11
Ein Prinz von Toscana verzichtete auf den Salut.
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Als die Leiche der Hochfürstlichen Frau Wittib Eleonore Catha-
rina von Hessen-Eschwege durch Bremen fuhr, stellten die Stadt¬
soldaten mit „sanften Spiel und schlependen Piken" das Gefolge; es
wurde ein Trauersalut von 25 Schüssen abgegeben.

Ehrenschüsse wurden auch abgefeuert, wenn eine fürstliche Per¬
sönlichkeit auf den Wällen herumgeführt oder „hinauß spatzieren ge¬
fahren wurde nach dem Lacksvang"; die gefangenen Lachse wurden
ihr „verehret".

Durch Abfeuern der Kanonen rings um die Stadt wurden den
Bewohnern u. a. folgende Ereignisse bekanntgemacht:

1648 Beendigung des dreißigjährigen Krieges,
1649 Dankfest wegen des westfälischen Friedens,
1676 Beilager des Kaisers Leopold,
1678 Geburt des Erzherzogs Josephus Jacobus,
1685 Eroberung von Neuhäusel,
1686 Eroberung von Ofen,
1688 Eroberung von Griechisch-Weißenburg,

ff?* I Siege über die Türken,
1697 f 8
1698 Friede von Ryswyk,
1699 Friede von Karlowitz mit den Türken und Vermählung des

Kaisers Leopold,
1700 Geburt des Erzherzogs Leopold,
1711 Wahl und Krönung Kaiser Karls VI.,
1714 Friede zu Rastatt,
1742 Wahl Kaiser Karls VII.,
1745 Krönung Kaiser Franz L,
1762 Geburtstag des Königs von Großbritannien,
1763 Dankfest wegen des Friedens von Hubertusburg,
1811 Geburt des Königs von Rom.
Gelegentlich von Festlichkeiten im Rathaus, z. B. 1666 bei Ab¬

schluß des Waffenstillstandes mit den Schweden, wurden auf dem
Domshof Kanonen aufgestellt und ,,bey jeglicher gesundheit, so ge¬
trunken, 3 stükke abgefeuert. Weilen vom gethöne der abfeuernden
stükken in der Thumbkirchen und das Stadtvogtshauß viel fenster
ausgefallen, sind selbige folgends auf eines Edlen Hochweisen Raths
anordnung und bekostigung wieder neu ersetzet worden."

Ähnlich war es gelegentlich eines Festessens, das anläßlich des
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kaiserlichen Beilagers in Passau der kaiserliche Gesandte Graf von
Windischgrätz 1676 gab — nur sprangen die Fensterscheiben nicht. —

4. Gerichtswesen und Disziplin.
Eine Militärgerichtsbarkeit für das Artilleriekorps hat bis zum

letzten Viertel des 18. Jahrhunderts nicht bestanden. Beging ein Kon-
stabel ein gemeines Verbrechen, das nicht disziplinarisch erledigt
werden konnte, so wurde seine Kassation ausgesprochen; er wurde
dann ,,an den Herrn Camerarium gewiesen, davon man das Proto-
collum gebührendt begehren würde, umb zu sehen, ob jemand von der
Artillerie Kompagnie etwa darin gravieret und zu bestrafen sein
würde." Auch der im Eide sitzende Rat wurde mit Aburteilung von
Verbrechern befaßt.

Die Disziplinarstrafgewalt lag im allgemeinen in den Händen
der Schottherren. Den Offizieren war freigestellt, bei geringfügigen
\ ergehen Strafen zu verhängen. Die Arretierung eines Konstabeis,
der sich im Dienst vergangen hatte, und seine Verbringung in das
Arrestlokal der Wache durften auch die Unteroffiziere vornehmen,
mußten aber sofort dem Stückhauptmann Meldung erstatten.

Bei schweren Verbrechen wurde die Abführung in Arrest dann
unterlassen, wenn nicht zu vermuten war, daß der Verbrecher ent¬
fliehen würde, „allenfalls wir dadurch nicht viel verlieren würden."

Wegen eines geringen Vergehens wurden die Unteroffiziere und
Konstabier nur ermahnt, „scharf angesehen", mit einem Verweise be¬
dacht oder auf einen „beschwährlichen" Posten der Stadtumwallung
gesetzt. Für ernstere Vergehen und Verbrechen wurden Geldstrafen,
Suspendierung vom Dienst, Arrest, „Reiten auf einem der größten Ge-
stücke" in Gegenwart der Kompagnie, Kassation verhängt.

Die Geldstrafen beliefen sich auf 1 Rth. bis zu einer Monatsgage.
Der Betrag wurde der Konstabel-Büchse zugewiesen.

Die Suspendierung vom Dienst, die mit Verlust der Gage ver¬
bunden war, wurde für einen oder mehrere Monate ausgesprochen.

Die Arreststrafe wurde im Bullenkofen 1) abgesessen und konnte
ad perpetuos carceres ausgesprochen werden. Der Miekervogt Straje-
mann war in Arrest gesetzt; der Grund ist nicht überliefert. Bei der
Untersuchung hatten sich „so viele Unregelmäßigkeiten ergeben, daß

*) Bullenkofen (Bullenstall) wurde im Volksmund die Wache am Brücken-
tor genannt.
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er von dem im Gericht sitzenden Rat ad perpetuos carceres verur¬
teilt" wurde. Kurz darauf starb er, ohne daß das Urteil vollzogen
war.

Die Strafe des Reitens auf einem Geschütz wurde anscheinend
noch dadurch verschärft, daß eine lange und hohe Capelle 1) ange¬
fertigt und darauf ein Esel gemalt wurde. Diese Capelle wurde „auf
befindenden Fall auf eines am marckte stehendes gestücke geläget,
und der Straffällige anderen zum Abscheu darauff gesetzet".

Bei Verhängung der Kassation schied der Bestrafte aus dem
Artilleriekorps aus und ging aller Rechte an den bestehenden Fonds
verlustig.

Der Straftenor wurde von den Schottherren festgesetzt und von
dem Stückhauptmann bzw. -major bekanntgemacht. Er lautete z. B.:
„Bei der letzten am 8. 8. 1733 abgehaltenen großen Visitation ist von
den sämtlichen Herren Schottherren ordiniret und beschlossen, den
Constapel Peter Tietjen wegen seiner negligence undt gehabten Un¬
achtsamkeit in Veranwortung seiner Posten diesen laufenden Monat
zu suspendiren undt dessen monatliche Gage 3 Rth. 40 gr. an der
Artillerie-Kranken-Lager auszuliefern.

Desgleichen Datum ist ebenfalls beschlossen, daß dem Konstapel
Egbrecht Herdenbrugh wegen seines verleumderischen Mauls halber,
so er von Johann Meyer und Dirck Meyer gehabt, 1 Rth. von seiner
laufenden Monathsgage decourtiret und abgezogen werden solle, umb
selbige 1 Rth. ebenfalls der Artillerie-Kranken-Lager einzuliefern.

Auf ordre der Sämtlichen resp. Herren Schottherren
D. H. Coch

Stück-Major."
Die Strafe wurde in dem Zeughausprotokoll vermerkt, soweit sie

von den Schottherren verhängt wurde. In den Stammlisten der Kom¬
pagnie sind Strafen nicht verzeichnet. Ein Strafbuch ist nicht vor¬
handen,

Für die Offiziere, die mit denselben Strafen wie die Unteroffiziere
und Mannschaften belegt wurden, kam noch die Degradation zum
Unteroffizier auf Monate hinzu. Während dieser Zeit mußten sie wirk¬
liche Dienste tun.

Die Strafen, selbst die schwersten, dienten zumeist als Drohungs¬
mittel. Die Strafgewalt wurde sehr milde gehandhabt. Der ange-

Hölzernes Gerüst,
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schuldigte Konstabel wurde „wohl vorgefordert und ihm ein beßerer
gehorsam anbefohlen".

Zwei Konstabier, die sich in Gegenwart des Stückhauptmanns
„sehr insurgiret, auch sich zum Duelliren aufgefordert, nachdehm da¬
hin befunden, daß sie beyde einander zu nahe geträten, als haben sie
auch einander müssen wieder für ehrlich erkennen und ist nebst denen
scharfen verweiß und untersagung aller tehtlichkeiten ein Reichsthaler
strafe, so jeder in der Constapel Büchse erlägen solte, dictiret worden".

Gegen ungehorsame Konstabier, selbst dem Kapitän gegenüber,
war man recht nachsichtig. Einem Konstabel, der dem Stückhauptmann
gegenüber widerspenstig und ungehorsam war, ist sein Vergehen „für¬
gehalten und er biß dahin suspendiret, biß er dem Kapitän Satis-
faction gegeben hat".

Als sich der Kapitän darüber beschwerte, daß einige Konstabier
ihn „bei der Parade injuriret und ungebührlich angefallen hätten",
drehten die Konstabier den Spieß um und beschuldigten den Kapitän,
sie ohne Ursache gescholten zu haben. Die Untersuchung ergab die
Unschuld des Offiziers. Die Rädelsführer wurden auf zwei Monate
suspendiert, die übrigen auf beschwerliche Posten gesetzt.

überhaupt scheinen die Konstabier dem Hauptmann gegenüber
des öfteren nicht die gehörige Achtung gezeigt zu haben. Als Posten
traten sie vor ihm nicht heraus, um das Gewehr zu präsentieren; sie
wollten ihn „a pari" behandelt wissen. Die Kompagnie wurde nur er¬
mahnt, „fürderhin sich dem Herrn Hauptmann gehorsamer zu er¬
weißen, auch in perfectionirung ihrer Kunst sich fleißiger angelegen
seyn zu laßen". Dann wurde der Articulsbrief verlesen, „dem sie alle
nachzuleben mitt ja geantwortet".

Das Schuldenmachen war zwar verboten, aber auch hier drückten
die Schottherren, wenn sie davon erfuhren, des öfteren ein Auge zu.
Im Zeughausprotokoll vom 13. Juli 1721 ist vermerkt, daß der Kom¬
pagnie „angedeutet ist, ob man zwar vor dieses mahl eben noch nie-
mandt nennen wolte, so wäre doch Schimpff- und beschwerlich zu
erfahren, wie daß an denen Bettagen ein und ander zur prostitution
der gantzen Kompagnie, wegen einforderung von gemachten Schulden
Sich möchte bey empfangung Seines Tractaments öfters waß decurtiren
laßen, worauf ihm Schlußweise intimirt worden, vor dergleichen Sich
bey Strafe des Cassaments zu hüten, weil man ein Solches nicht
dulden wolte".
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Streng wurde gegen Trunkenheit eingeschritten. Ein Leutnant
wurde wegen übermäßigen Trunkes kassiert, ebenso ein Handlanger in
der Schmiede, der sich trotz wiederholter Ermahnungen dem Trünke
ergeben hatte.

Kassirt wurde ein Konstabel, der entgegen strenger Verwarnung
sein Kind durch einen katholischen Pater hatte taufen lassen.

Auch ein Komplott kam vor. Es war Befehl, daß diejenigen Kon-
stabler, die bei der Schießübung die Scheibe nicht trafen, das Pulver
bezahlen mußten. Die Konstabier sträubten sich dagegen und bekamen
das Kassament. Sie „taten inständigste Ansuchung, man möchte sie
doch wieder annehmen, wobei sie sich sehr entschuldiget". Auf Grund
des Berichts der Herren Camerarii wurden diejenigen, die wirklich
nicht schießen wollten, mit einer Monatsgage, die andern mit einer
halben Monatsgage bestraft; „im übrigen bleibt es dabei, wer die
Scheibe nicht treffen würde, daß derjenige das Pulver aus seinem
Beutel bezahlen solle".

Des öfteren haben sich Konstabier einer Bestrafung dadurch ent¬
zogen, daß sie sich entschuldigten und Besserung versprachen. Auch
zeugt es von einem guten kameradschaftlichen Geist in der Kom¬
pagnie, daß die Kameraden „sich für einander intercediret, besonders
auch als rückbürgen ihres künftigen Wohlverhaltens eingelaßen haben".

Der Konstabel, der eine halbe Stunde auf dem Geschütz sitzen
mußte, bedankte sich am folgenden Morgen für die gnädige Strafe.

Außer dem Artikulsbrief sind Vorschriften über die Handhabung
der Disziplinarstrafgewalt nicht vorhanden. Als Lissenhoff eingestellt
wurde, legte er den Schottherren die „Krieges-Articuls des hiesigen
Artillerie-Korps" vor, die die Stockschläge und die doppelte Be¬
strafung einführten. Sie lauteten:

Art. 1. Ein jeder soll sich eines christlichen Wandels befleißigen, bey
dem öffentlichen Gottesdienst gehörig einfinden, des heiligen Nachtmahls sich
fleißig bedienen, keine Gotteslästerung begehen, noch bey Gottes allerheiligsten
Namen Fluchen und Schwören; wer dawider handelt, soll als unfähig zum
Dienst desselben entlassen werden.

Art. 2. Es soll ein jeder Einen Hochedlen und Hochweißen Rath dieser
Kayserlichen Reichs freien Stadt Bremen und denen T. T. hochgebietenden
Herren Schottherren, als seiner hohen Obrigkeit getreu, hold, gehorsam und
gewärtig seyn, Deroselben und dieser guten Stadt Nutzen befördern, allen
Schaden und Nachtheil abwenden, bey Verlust der Ehre, Leib und Lebens.

Art. 3. Wer sich in Dienstsachen seinen Officiers widersetzt und nicht
in allen Fällen den gebührenden Respect giebt, es sey auch mit der geringsten
Widerrede, soll mit 8 Strafwachen, wer einen Officier prostituirt, (durch die
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Wachtparade des löblichen Regiments 1) mit Stockschlägen durch zwey Unter-
officiere bestrafet und cassirt, wer aber ein Gewehr braucht, sein Seitengewehr
auf ihn zieht oder sonst Hand an ihn legt, soll befindenden Umständen nach
mit lebenslanger Zuchthausstrafe bestraft werden.

Art. 4. Es sollen die Unterofficiers und Constabels einen jeden Officier
von hiesigen löblichen Regiment, seinem Charakter gemäß respectieren und,
falls ihm von denenselben etwas in Dienstsachen befohlen werden mögte,
im Fall es dem Dienst der Artillerie nicht widerspricht, willig gehorsamen bey
Strafe, nach Maßgabe der daraus entstehenden Unordnung mit einer ver¬
hältnismäßigen Anzahl Strafwachen belegt zu werden.

Art. 5. Welcher Constabel die Unterofficiers des Corps nicht gehörig
respectiret und nicht in allen, was den Dienst betrifft, willig Folge leistet oder
Gegenrede hat, soll zu 4 Strafwachen, wer einen Unterofficier prostituirt, zu
8 Strafwachen, wer sich aber an ihm vergreift oder ein Gewehr braucht, soll
cassirt werden.

Art. 6. Welcher Unterofficier nicht in jeden Dienst, er habe Namen, wie
er wolle, in gehöriger und voller Mondierung erscheint, wird mit 48 Stunden
Arrest bestraft. Derjenige Constabel, der sich eines gleichen Verbrechens
schuldig macht, wenn er in Mondierung zu erscheinen commandiert ist, soll
mit 24 Stunden Arrest bestraft werden. Gleichergestalt wird ein jeder, der
mit geflickter und schmutziger Mondierung und ungepuzten Gewehr und
Waffen zum Dienst erscheint, in jeden vorkommenden Fall mit 2 Strafwachen
bestraft.

Art. 7. Wer sein Gewehr und Waffen nicht gehörig in Acht nimmt, es
einem anderen leyhet, muthwillig verdirbt oder wegwirft, soll zu 8 Strafwachen
condemniret seyn, Wer aber etwas davon abhanden kommen läßt oder ver¬
kauft oder einem anderen das Seinige entwendet oder verdirbt, soll seiner
Dienste erlaßen werden. Wer nicht mit das ihm zugetheilte Gewehr und
Waffen Dienste thut, wird mit 24 Stunden Arrest bestraft.

Art. 8. Niemand soll den Dienst, wozu er commandirt worden, versäumen
und später kommen, widrigenfalls wird er mit 24 Stunden Arrest bestraft, wer
gar nicht zum Dienst kömmt, wenn er commandirt ist, soll mit 8 Strafwachen,
wer betrunken zum Dienst kömmt, daß erstemal mit 8 Strafwachen, daß
anderemal mit der Cassation bestraft werden.

Art. 9. Wer Schlägereyen sucht, solche nicht vermeidet, Zänckereyen
stiftet, wer seine Cameraden grob begegnet, ihn verläumdet und überhaupt
sich nicht bestrebt, Friede und Ordnung zu befördern, ist zu vier Strafwachen
und nach Verhältniß seines Verbrechens zu einer empfindlichem Strafe con¬
demniret. Hätte aber durch Zureden eine Schlägerey oder Zänkerey ver¬
hindert werden können, und es ist nicht geschehen, so wird der Verbrecher mit
3mal 24 Stunden Arrest bestraft.

Art. 10. Es soll derjenige, der die geringste Dieberey, die am Zeughause
oder an allen dem, was zur löbl. Artillerie gehört, verübt wird, verschweigt
oder selbst stiehlt, cassiret werden (zu lebenslanger Zuchthaußstrafe ver-
urtheilt seyn).

Art. 11. Wer sich an der Wache oder unter dem Gewehr eines der vor¬
hin gedachten Verbrechens schuldig macht, wird (doppelt) mit acht tägigen
Arrest bei Waßer und Brodt bestraft und nachhero cassiret.

Art. 12. V/er an der Wache oder auch in Gesellschaft von dem Dienst

J) Die Vorschläge Lissenhoffs, soweit sie von den Schottherren gemildert
wurden, sind in (—) gesetzt.
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oder von seinen Officiers nachtheilig redet, ist zu 15 Strafwachen und be¬
findenden Umständen nach zu (Cassation) stärkeren Strafen condemniret.

Art. 13. Der wachthabende Unterofficier soll nicht anders als zum Parole
holen und sie gehörigen Orts überbringen, von der Wache abgehen, und falls
er leydet, daß die wachthabende Constabels sich betrinken, um Geld spielen
oder sonst Lärm machen, wie auch, wenn er zu giebt, daß andere Unter-
officiers und Constabels oder gar fremde Personen sich lange an der Wache
aufhalten oder gar selbst trinken, Toback rauchen oder sonst exceße begehen,
so soll er zu 6 Strafwachen condemniret seyn. Welcher Unterofficier sich
aber selbst an der Wache betrinket oder sonst exceßen begeht, wird ein
Monat lang auf Schildwache gestellt, die wachthabenden Constabels aber,
wenn sie sich an der Wache betrinken, sind zu 6 Strafwachen condemniret.

Art. 14. Welcher wachthabender Constabel ohne Erlaubniß des wacht¬
habenden Unterofficiers abgeht oder länger als die bestimmte Zeit ausbleibt,
ist zu 8 Strafwachen condemniret. Wer auf der Schildwache schläft, sich
andere Geschäfte macht, besäuft, vor der Ablösung weggeht, das Gewehr
aus der Hand läßt, Toback raucht, (sich mit Jemand unterredet,) soll das
erstemal mit 6 Strafwachen, daß anderemal aber härter (mit Cassation) be¬
straft werden.

Art. 15. Wer einen Arrestanten entlaufen läßt, wird an deßen Stelle
gesezt. Welcher Arrestant entläuft, wird, wenn er wieder ertappt wird,
doppelt bestraft und cassirt.

Art. 16. Hat Jemand ein Verbrechen begangen und es wird ihm in
Arrest zu gehen befohlen und thut es nicht, wird er (cassirt) deßhalber mit
24 Stockschlägen bestraft und zum Arrest gebracht, demnächst wird er
seines Verbrechens wegen zum Verhör commandirt und erscheinet nicht, so
wird er ohne gehört zu werden bestraft. Wer ein begangenes Verbrechen im
Verhör leugnet und dennoch schuldig befunden wird, wird doppelt gestrafet
(wird zu 14 Tagen Arrest verurtheilt und dann wieder verhört).

Hat Jemand als Zeuge einem Verbrecher zu Gunste falsch und gelinde
gezeuget, so wird er mit 10 Strafwachen bestraft. Hat Jemand im Stand¬
rechte falsch geurtheilt, so wird er, wenn es ein Unterofficier ist, ein Monat
lang auf Schildwache gestellt, ein Constabel aber zu 12 Strafwachen con-
demnirt (seiner Dienste erlaßen).

Art. 17. Es soll Niemand aus dem Corps seinen Officier Geld leyhen, weil
der Dienst darunter leydet, oder er wird zu 12 Strafwachen condemnirt. Aus
gleicher Ursache wird ein Constabel, der einen Unterofficier Geld leyhet, zu
8 Strafwachen condemnirt.

Art. 18. Wann ein Unterofficier während eines Dienstes, er sey von
welcher Art er wolle, ohne Erlaubniß seines Offiziers sich wegbegiebt, weg¬
schleicht, wenn er auch gleich sich wieder einstellet oder sich krank stellet,
um entlaßen zu werden, soll er zu 8 Strafwachen verurtheilt seyn, welcher
Constabler sich eines solchen Verbrechens schuldig macht, soll (3 Tage nach
einander von 9 bis 10 Uhr morgens vor dem Zeughauße in einem Harnisch
ohne Helm und mit einem Spieße Schildwache stehn) zu 12 Strafwachen ver-
urtheilet seyn. Mit derselben Strafe wird der Unterofficier und Constabel
angesehen, der seinen Officiers in Dienstsachen mit der geringsten Unwahr¬
heit vorgeht.

Art. 19. Zu ebenderselben Strafe ist der Unterofficier und Constabel
condemnirt, der jemanden zum Dienst zu commandiren befohlen worden und
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solches versäumt, vergißt oder es einen andern überträgt; macht sich die
Zeughauß-Ordonanz dergleichen Verbrechen schuldig, so wird er doppelt
bestraft.

Art. 20. Wie von denen Unterofficiers um so mehr zu fordern ist, daß
sie ihren Dienst treu und redlich erfüllen, so sollten sie auch, wenn sie daß
geringste ihres Dienstes versäumen, vergeßen oder Parteyisch gegen ein oder
dem anderen Constabel sind, oder auch ihren Dienst einem andern ohne
Erlaubniß der Officiers übertragen, mindestens mit 3 Strafwachen, der com-
mandirende Sergeant aber mit (10) 6 Strafwachen bestraft werden.

Art. 21. Uberhaupt soll derjenige, der die ihm zuerkannte Strafe nicht
achtet, sich nicht beßert und immerfort neue Verbrechen begeht, als ein
Mensch ohne Ehrbegierde des Dienstes erlaßen werden.

Art. 22. Wer ein geschehenes Verbrechen, es habe Namen, wie es wolle,
in so fern dasselbe den Artillerie-Dienst angeht, verschweigt, soll cassirt
werden.

Art. 23. Derjenige, der nach hoher Obrigkeit befinden mit schimpflicher
Gefängnißstrafe belegt wird, wird sofort cassirt.

Art. 24. Wer ohne Urlaub des Nachts aus der Stadt bleibt, wird (cassirt)
zu 24 Stockschlägen condemnirt. Wer sich nach erhaltenen Urlaub nicht ge¬
hörig meldet, nach verfloßenen Urlaub dasselbe unterläßt, wie auch, wenn
ein krank gewesener Unterofficier und Constabel sich nicht gehörig zum
Dienst meldet, wird mit 3 Strafwachen bestraft.

Art. 25. Wer eidbrüchig wird und desertirt, wird cassirt und dessen
Namen an den Galgen geschlagen.

Art. 26. Sollte sich jemand der ihm zuerkannten Strafe auf eine oder die
andere Art widersezen, der wird doppelt bestraft und (cassirt) dem befinden
nach cassirt. Wer aber jemanden deswegen anfällt, oder verlezt (mit Zucht-
hauß-Strafe belegt) alsofort cassirt.

Art. 27. Überhaupt ist ein jeder schuldig und verpflichtet, alle hohen
Befehle der T. T. Hochgebietenden Herrn Schottherrn und die diesen zufolge
ertheilten Befehle seiner Officiers willig zu gehorsamen, wer dagegen handelt,
es sey sein Verbrechen in diesen Krieges-Articuln enthalten oder nicht, hat
nach Maasgabe dieser Articuls sich der schärfsten Strafe zu gewärtigen.

Die Schottherren Wahls und Schöne milderten einige Strafen

und führten die Kriegs-Artikel am 7. Januar 1778 ein.

Gleichzeitig wurde eine „Verordnung, wie es mit der Abhaltung
eines Verhörs und Standrechtes bey löbl. Artillerie-Korps gehalten

werden soll" zur Einführung gebracht, die nunmehr alle Aburteilungen

„der der Artillerie angehörigen Personen dem Artillerie corps vor¬
behielt".

Die Verordnung lautet:
„Jeder Unteroffizier und Constabel, der eines Verbrechens von

Seiten des Artillerie-Dienstes wegen in Arrest an die Artillerie-

Wache geschickt wird, soll nach Maasgabe seines Verbrechens mit
Vorbehalt seiner Strafe zwar des Arrestes auf hohen Befehl der T. T.

hochgebietenden Herrn Schottherren erlaßen werden, allein der Com-
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pagnie-Chef wird beordert, Tages darauf ein Verhör und Standrecht
halten zu laßen, wozu, es sey ein Unterofficier oder Constabel, der
die Inspektion habende Officier, 2 Sergeanten, 2 bzw. 4 Constabels
nebst dem Artillerie-Schreiber commandirt wird, nebst dem wird der
Verbrecher und erforderlichen Falls die nöthigen Zeugen commandirt.

Der Officier soll das Verhör damit eröffnen, daß er sämtlichen
Unterofficiers und Constabels, auch den Verbrecher und denen Zeugen
die Artillerie-Krieges-Articul vorlieset, einen jeden ermahnet, nach
seiner Eidespflicht zu reden und sich übrigens nicht mit Weitläufig¬
keiten und Nebensachen aufhalten, sondern sich benöthigen Falls be¬
streben, das Geständniß des Verbrechens von den Verbrecher selbst
zu hören, sonst aber die Aussagen der Zeugen als die Wahrheit an¬
zunehmen.

Wenn der Officier seinen Zweck erreicht hat, so wird ein jeder
zum Standrechte commandirter Sergeant, Corporal und Constabel
nach der Reihe gefragt, ob er die in denen Krieges-Articuln deter-
minirte Strafe für das geschehene Verbrechen dem Verbrecher an¬
erkenne? oder in wie fern er solche zu leicht oder zu schwer finde?
Solche Antworten und Beurtheilungen werden von dem Artillerie-
Schreiber zweymal niedergeschrieben, von vorgedachten Officier unter¬
schrieben, in zwey Couverts geschlagen, versiegelt und solchergestalt
an die T. T. hochgebietenden Herrn Schottherrn durch den Artillerie-
Schreiber unterthänigst überreicht.

Wenn solchergestalt ein Verhör und Standrecht gehalten worden,
und das Verbrechen zieht nicht die gewiße Caßirung oder eine härtere
Leibesstrafe nach sich, so wird ein jeder entlaßen, sonst aber wird
der Verbrecher an die Artillerie-Wache gebracht, wo er so lange
bleibt, bis die Art der ihm anerkannten Strafe ihm bekannt gemacht
wird.

Wie die T. T. hochgebietenden Herrn Schottherrn auf eines des
unterthänigst überreichten Inhalts des Verhörs und Standrechtes die
den Verbrecher anerkannte Strafe hochgeneigtest bemerken wollen,
so soll der Compagnie-Chef nach der Empfangung solches gnädigen
Urtheils, in Gegenwart der zum Standrecht commandirten Officiers,
Unteroffficiers und Constabels dem Verbrecher es bekannt machen und
ohne Aufenthalt die Erfüllung desselben bewerkstelligen.

Gleichergestalt wird verfahren, wenn auch gleich der Verbrecher
nicht arretirt worden ist, denn sobald dem Compagnie-Chef von einem
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Officier, Unterofficier oder Constabel über jemanden Beschwerde an¬
gebracht worden, so ist er nicht befugt, solche für sich zu schlichten,
sondern Tages darauf, vorbesagtermaaßen ein Verhör und Stand recht
halten zu laßen. Betrifft aber das Verbrechen die gewiße Caßirung,
Degradirung und andere schwere Strafen, so wird das Verhör durch
sämtliche Officiers, durch 2 Sergeanten 2 Corporals und 8 Constabels
aber das Standrecht gehalten und die Publicierung der Strafe der
T. T. hochgebietenden Herrn Schottherrn gnädigsten Verfügung heim¬
gestellt.

Es haben weder in dem einen oder dem anderen Verhöre die
Officiere ein Votum und ist ihnen aufs strengste verboten, etwas, daß
nicht zur Sache gehöret, im Verhöre vorzubringen, oder die Leute, so
wenig zum strengen als gelinden Urtheil anzumahnen, sondern sie
ungehindert urtheilen lassen; denn der Officier ist einzig und allein
zur Ordnungsmäßigen Führung des Verhörs und nicht zum Urtheilen
gegenwärtig, übrigens stehet, wie billig, alles unter seinem Befehl.

Jeder Verbrecher soll künftighin ohne Seitengewehr verhört
werden und zwey Mann mit Gewehr und Waffen ihn während des¬
selben zur Seite stehen und bewachen. Zur Nachricht der Officiere ist
aus der hierbey angehängten Vorschrift zu ersehen, wie ein Verhör
und Standrecht abgefaßt werden soll, und ist der Fall angenommen,
daß ein Constabel sich zur Wache betrunken eingefunden, sein Ge¬
wehr und Waffen verdorben und Lärm und Zänkerey gemacht habe".

Bremen, den 17.
Inhalt des a dato gehaltenen Verhöres und Standrechtes.

Zum Standrechte sind commandirt Sergeant Friedrich N., Sergeant
Carl N., Corporal Ernst N., Corporal Philip N., Constabel Johan N., August N.,
Heinrich N., Carl N.

Zeugen Constabel Friederich N. und Berend N.
Der Constabel Heinrich N. hat in dem heute dato über ihn gehaltenen

Verhöre durch Beyhülfe der Zeugen gestanden, daß er am .. .ten a. c. betrunken
zur Wache sich gestellet, sein Gewehr und Waffen muthwillig verdorben und
Lärm und Zänkerey gemacht habe,

Er gelobet feyerlich, sich nie eines Verbrechens in Zukunft schuldig zu
machen, und bittet um gnädige Erlaßung seiner wohlverdienten Strafe.

Der Sergeant Friedrich N. condemnirt, den obengedachten Constabel
Heinrich N. laut den 7ten, 8ten, 9ten und Ilten Articul der Kriegs Articul zu
8 Strafwachen, der Sergeant Carl N. nach Inhalt eben derselben Articuls
zu 12 Strafwachen, der Corporal Ernst N. laut denenselben Articuls
zu 6 Strafwachen.

Der Corporal Philip N. beruft sich auf Art. 11 und condemnirt ihn zur
Cassation, der Constabel Johan N. condemnirt ihn laut Art, 11 ebenfals
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zur Cassation, der Constabel August N. condemnirt ihn laut Art. 7, 8, 9
und 11 zu 15 Strafwachen, der Constabel Heinrich N, nach Inhalt der¬
selben Articul zu 10 Strafwachen und der Constabel Carl N. condemnirt ihn
nach Inhalt des Art. 11 zur Cassation.

Als gelanget solches übergedachten Constabel Heinrich N. abgehaltenes
Verhör und Standrecht zu Hochdero Hochgeneigtesten und gnädigen Ver¬
fügung und erwartet Hochdero gnädigen Befehl.

Hochwohlgebohrener Herr
Hochgelahrter Herr

Ew. Hochwohlgebohren
unterschrieben.

5. Die Uniform.
Eine Uniform oder ein Uniformbild des Konstablerkorps ist nicht

überkommen, In dem Protokoll über den Nachlaß des Ingenieur¬
kapitäns Schilling, der dem Artilleriekorps angegliedert war und
dessen Uniform trug, ist die Beschreibung anscheinend einer Gala¬
uniform aus dem Jahre 1774 überliefert. Die Uniform besteht aus
dunkelblauem Rock mit roten Samtaufschlägen und goldenen Tressen,
roter Weste mit goldenen Tressen und roter Hose, Hut mit goldener
Tresse.

Durch diese Beschreibung in Verbindung mit den aus dem Jahre
1779 stammenden Angaben über die Uniform der Unteroffiziere und
Konstabier können wir uns ein Bild machen, wie die Artillerieoffiziere
wenigstens im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts bekleidet waren. Aus
früheren Zeiten sind keine Überlieferungen vorhanden, mit Ausnahme
derjenigen, daß sie als Abzeichen einen Ringkragen in der Form eines
halbmondförmigen Metallschildes an einer Kette und eine „scherte"
in den hanseatischen Farben trugen, In voller Montierung mit gezoge¬
nem Degen mußten sie kommandieren. —

Die Konstabier hatten anfänglich keine einheitliche Bekleidung,
deren Beschaffung ihnen oblag. Eine Vorschrift über die Uniform war
nicht vorhanden. So kam es, daß es oft auffiel, wie ungleichmäßig
das Artilleriekorps angezogen war. Im Zeughausprotokoll vom
Januar 1695 ist verzeichnet, daß der ganzen Kompagnie „angedeutet
sei, daß aus ihrer unförmigen Kleidung die artollerie Verwandte ziem¬
lich despectiret würden, desfalls ihnen angerathen, sich einförmig zu
kleiden und mit einem tüchtigen Seitengewehr zu versehen, und zwar
a dato gegen bevorstehenden Johanni, welchem sie auch nachzu¬
kommen angenommen und ist ihnen Brauntuch zu nehmen erlaubet,
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dem Hauptmann ist auch anbefohlen, die Aufsicht zu haben, damit
die röcke auf ein facon gemacht würden".

Trotzdem die Konstabier bereit gewesen waren, sich die Uni¬
form zu beschaffen, ist dies nicht geschehen. Denn im Juni 1703 wurde
,,proponieret, ob nicht die Constabel mit gleicher Mondierung zu ver¬
sehen und für gut befunden, daß Sie unter der Hand zu persuadieren,
unter sich selbst solches zu bewerkstelligen".

Eine einförmige Bekleidung wurde aber auch jetzt nicht durch¬
gesetzt. Es lag dies wohl daran, daß die Konstabier nicht einen
Groten an Bekleidungsgeld erhielten. Sie suchten zu sparen und ihre
ganze Lebenszeit mit zwei Uniformen auszukommen. Daher war es,
wie es in einem Bericht heißt, ein leichtes, Uniformstücke zu finden,
die ein halbes Jahrhundert mitgemacht hatten, welches dann vorzüg¬
lich bei den Hüten, die durch ihre Form den Stempel des Altertums
trugen, der Fall war.

Jeder Konstabier mußte zwei Uniformen besitzen, die „tägliche
und die beste", letztere wurde an jedem Sonnabend bei der Parade
vorgezeigt. Im Jahre 1713 wurde ein Konstabel bestraft, weil er nicht
über die Kriegskammer gegangen und sein Monatsgeld empfangen
hatte. Als Entschuldigung gab er an, daß seine Montierung schlecht
und zerrissen gewesen wäre. —

Um diese Zeit war „die gantze Soldateska völlig von neuem
mondiret". Gegen diese stachen die Konstabier ab, „weil sie übel be¬
kleidet wehren, es sich also auch woll schicken würde, daß diese
Kompagnie sich gleichmäßig mit neuer montur versehen möchte".
Schottherr Weitzel und der Artilleriekapitän Coch erhielten den Auf¬
trag, dafür zu sorgen, daß „alle undt jede Glieder der Compagnie
gleiche montur sich anschaffen sollen, welches dann dieselben auch
also über sich genommen undt zu verschaffen sich erbotten hatten".
Es war im Jahre 1719. Aber auch dieser Auftrag ist anscheinend nicht
durchgeführt, da die Disziplin nicht mehr straff gehandhabt wurde.

Im Jahre 1765 wurde wiederum über die schlechte und ungleich¬
mäßige Uniform geklagt. Konstabier von 40 Jahren waren durch
ihren steifen Anzug so ungeschickt rund, daß sie sich kaum zur Erde
bücken konnten.

Erst als Lissenhoff in Bremen eintraf, wurde die Uniformfrage
wieder aufgenommen. Um 1776 war die Montierung aufgebessert und
gleichmäßig gemacht worden. Lissenhoff erkannte, daß bei Selbst-

Bremisches Jahrbuch. 13
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beschaffung und -erhaltung der Uniform durch die Konstabier eine
Besserung nie eintreten würde, und die Uniformstücke bald wieder
unansehnlich werden würden; man würde nie mehr fordern können,
daß die neue Uniform immer ordentlich, egal und reinlich bliebe. Er
schlug vor, eine Montierungskasse in Verbindung mit der bestehenden
flüssig, sondern anständig und der hiesigen Verfassung vollkommen
gemäß ajustirt werden könnten". Alle vier Jahre sollte das Artillerie¬
korps neu montiert werden, niemand sollte sich eine andere oder
Artillerie-Toten-Lade einzurichten. Jeder Unteroffizier sollte monat¬
lich 21 gr., jeder Konstabel 15 gr. einzahlen, „wofür alle nicht über¬
bessere Montierung machen lassen. Wer eine solche brauchte, sollte sie
gegen den festgesetzten Preis aus der Kasse haben. Niemand durfte
sie ohne Vorwissen des Offiziers ändern, widrigenfalls er mit 10 Straf¬
wachen, dem Verlust seiner Montierung und den Kosten, die die
Wiederherstellung der Uniform erforderte, belegt würde.

Diesen Vorschlag hatte Lissenhoff im Jahre 1776 eingereicht, aber
erst im Jahre 1779 konnte er die Bemängelungen seines Kapitäns
Wieting beantworten; so langsam und schleppend war der damalige
Geschäftsgang.

Als Uniform war angegeben:
Für die Unteroffiziere: Hut mit goldener Strohtresse, Kokarde

von Seidenband, goldene Hutschleife von Strohtresse, Montierungs-
knöpfe, Halsbinde von Manchester, Rock und Weste von hellblauem
Tuch, Beinkleider weiß, Rabatten und Aufschläge rot, Portepee und
cordon, ein Epaulett von Strohtresse, Kniebänder von schwarzem
Tuch, Stiefeletten.

Für Konstabier: Hut mit goldener Strohtresse (etwas schmaler),
Hutschleife von Litzen, Montierungsknopf, im übrigen wie die Unter¬
offiziere, jedoch ohne Portepee, cordon und Epaulette.

Die Stoffe usw., von denen Proben im Staatsarchiv erhalten sind,
waren für die Unteroffiziere teurer als für die Konstabier. Eine voll¬
ständige Uniform kostete für erstere 15 Rth. 30 gr., für letztere
12 Rth. 42 gr. Mit dieser Uniform stimmt die im Nachlaß des Ingenieur¬
kapitäns Schilling beschriebene überein.

Für die Arbeit im Laboratorium und bei der Fertigung und dem
Transport von Pulver wurden den Feuerwerkern und Konstablern
„schwartz flechßen linnen Kittel", die mit Linnen überzogene Knöpfe
hatten, und Schuhe mit Filzsohlen geliefert. —



III.
Das bremische Bürgerrecht. 1)

Von Karl Reineke.

Die altüberlieferte Wohnweise germanischer Völker ist die länd¬
liche. Erst im 9. und besonders im 10. Jahrhundert tritt hierin eine
Änderung ein. Stadt und Bürger tauchen als neue Begriffe auf, unter
ihrem Einfluß wandelt sich allmählich das alte Recht, und als die Geist¬
lichkeit und der höhere Adel in heftigen Kämpfen um die Herrschaft
große Erschütterungen erlebten, war das Bürgertum als Träger einer
neuen Kultur in die deutsche Geschichte eingezogen.

Wenn heute noch immer das Marktprivileg von 965 2) als Geburts¬
urkunde unserer Stadt — und damit auch ihres Bürgertums — ange¬
sprochen wird, so kann man dies doch nur bedingt gelten lassen. Viele
Orte mit einem Marktprivileg sind niemals Stadt geworden, und auch
eine freie Kaufmannschaft auf freiem Boden unter erhöhtem königlichem
Schutze macht noch keine Stadt. Letzten Endes wird damals auf die
Entwicklung der Stadt ebenso wie heute, vielleicht in noch höherem
Maße, die Einwohnerzahl einen Einfluß geübt haben, wenn dies auch
zahlenmäßig nicht so festgelegt war. Denn die Endentwicklung, die po¬
litische Selbständigkeit der Gemeinde, konnte nicht kampflos vor sich
gehen. Es waren Machtfragen, und in einem Zeitalter, wo der Kampf
noch Mann gegen Mann ausgefochten wurde, hatte der die Macht,
welcher die meisten waffenfähigen Männer stellen konnte.

Gewiß ist das Privileg von 965 für die Entwicklung unserer Stadt
nicht unbedeutend gewesen. Es vermochte sehr wohl, neue Einwohner
herbeizuziehen, und das Marktgericht schuf unter Mitwirkung der
Kaufleute ständig neues Recht. Aber von einer direkten Gründung zu
sprechen, wie es Dünzelmann 3) und Bippen 4) tun, heißt die natürlichen
Verhältnisse außer acht lassen und nur die verfassungsgeschichtlichen

Die vorliegende Arbeit verdankt ihre Entstehung einer Anregung von
Herrn Senatssyndikus Dr. Entholt, der sie auch sonst durch manche Hinweise
gefördert hat.

2) Br. Ub. I Nr. 11.
3) Dünzelmann, Br. Verfassungsgesch. bis zum Jahre 1300, Br. Jahrb.

XIII S. 43.
4) v. Bippen, Br. Gesch. Bd. I S. 24.

13"
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Momente berücksichtigen. Man sollte aber nie vergessen, daß einer¬
seits Bremen schon damals ein nicht unbedeutender Handelsplatz war 1),
und schon damals Freie im Orte wohnten 2), daß aber andererseits von
einer politischen Selbständigkeit noch keine Rede sein kann.

Durch den alten Wik Bremen führten die Handelsstraßen von Ost¬
friesland, Oldenburg und den Rheinlanden nach Hamburg und Schles¬
wig, und auch von Südosten her wird schon damals ein Verkehr mit
Bremen gesucht worden sein. Durfte auch in einem Wik nur das ver¬
kauft werden, was zum unmittelbaren Bedarf der Reisenden gehörte,
und war auch seit der Karolingerzeit für den Handel mit anderen
Waren ein besonderes kaiserliches Privileg (eben das Marktrecht)
erforderlich, so erscheint es doch sehr zweifelhaft, daß diese recht¬
lichen Bestimmungen in Norddeutschland, wo es kaum Orte mit
Marktrecht gab, immer innegehalten wurden. Neben solcher für den
direkten Bedarf arbeitenden Kleinhökerei muß bereits eine Kauf¬
mannschaft in umfassenderem Sinne vorhanden gewesen sein, denn
schon die Bedürfnisse des bischöflichen Hofes konnten nicht aus¬
schließlich in Bremen befriedigt werden. Wein, Tuche, Gewürze und
Waffen oder doch das Material zu ihnen mußten von auswärts ein¬
geführt werden. Auch der Begriff des unmittelbaren Bedarfs ist an
sich schon sehr dehnbar. Außer den zum täglichen Leben not¬
wendigen Dingen wie Nahrungsmittel, Futter, Zugtiere und Leder¬
zeug konnte man auch Kleidungsstücke, Waffen und alle anderen Aus¬
rüstungsgegenstände darunter verstehen, die der Reisende auf seinen
ferneren Wegen nötig hatte. Nach alledem kann kaum zweifelhaft
sein, daß schon vor 965 Kaufleute in Bremen ansässig waren, wobei
dahingestellt sein mag, ob sie auf eigene Rechnung Handel trieben
oder nur als Hörige und Ministeriale des Erzbischofs die Aufträge
ihres Herrn ausführten.

Zusammenfassend läßt sich sagen: Im Jahre 965 waren in Bremen
Freie ansässig, die wohl zum größten Teil dem bäuerlichen Stande an¬
gehörten. Ob unter ihnen auch Handwerker und Kaufleute waren oder

*) Vgl. Dünzelmann, Beiträge zur brem. Verfassungsgesch., Br. Jahrb. XVII
S. 18 ff., J. G. Kohl, Spuren einer alten Schiffahrts- und Handels-Verbindung
Bremens mit dem Norden Europas und mit Amerika im 11. Jahrh., Br. Jahrb.
IV, 136 ff., und Buchenau, Die Entwicklung der Stadt Bremen, Br. Jahrb. XVIII
S. lff.

2) Vgl. die Urkunde Otto I. von 937, Br. Ub. I Nr. 9 — si vero aliquis ex
liberfis voluerit jamundling vel litus fieri . . .
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ob diese nur in erzbischöflichen Diensten standen, wissen wir nicht.
Daneben bestand der erzbischöfliche Hof mit seinen Geistlichen, Mini¬
sterialen und Hörigen. Aus diesen Elementen setzt sich das Bürgertum
der werdenden Stadt, das von politischer Freiheit noch weit entfernt ist,
zusammen. Hinzu kommen bald Kaufleute, besonders aus Friesland 1),
die sich auf Grund des Marktprivilegs ansiedeln.

* *
*

Als im Jahre 967 das Grafengericht über das gesamte Kirchengut
auf den Erzbischof überging, war dieser damit zugleich Herr in dem
beginnenden städtischen Gemeinwesen und Landesherr in seinem Ge¬
biete geworden. Wie konnte sich nun unter diesen Verhältnissen ein
Stadtrecht und damit ein Bürgerrecht ausbilden, und welches waren
die einflußreichen Schichten der Bevölkerung, welche die Träger
dieser Entwicklung waren und aus denen später der Rat hervorging?

Über die Entstehung des Rates ist schon viel geschrieben und ge¬
stritten worden 2). Bippen läßt den Rat aus Ministerialen und einheimi¬
schen freien Geschlechtern hervorgehen, deren Ansehen auf ihrem aus¬
gedehnten Grundbesitz beruhte, wenn auch mancher daneben sich schon
an kaufmännischen Geschäften beteiligte. Dünzelmann dagegen sieht
den Ursprung des Rates in den grundbesitzenden kaufmännischen Mini¬
sterialen, wobei der Nachdruck auf die kaufmännische Beschäftigung
gelegt wird. Beide sind sich aber darüber einig, daß die ersten Rats¬
stühle in dem Besitz von Ministerialen waren; dieser Stand muß also
den Kern der Bürgerschaft ausgemacht haben.

Daß im 13. Jahrhundert viele in Bremen ansässige Dienstmannen
gleichzeitig „Bürger" waren, über deren „Recht" weiter unter gehandelt
wird, und daß sie auch nicht selten dem Rate angehörten, läßt sich
unschwer nachweisen. So bezeichnet eine Urkunde Gerhards II. von
1239 3) die Gebrüder Walter und Otto Rufus als ecclesie nostre mini¬
sterielles, cives Bremenses. Otto Rufus ist außerdem noch 1244 4) als
Ratmann nachweisbar. Im Jahre 1237 5) wird ein Otto Advokatus, oder,
wie er vollständig heißt, Otto miles dictus Advocatus, als Bremer Bürger
aufgeführt, den wir 1239°) als Ministerialen vorfinden, der uns 1243 7)

1) Vgl. v. Bippen, Br. Gesch. Bd. I S. 26.
2) Vgl. v. Bippen, Aus Bremens Vorzeit S. 15 ff., v. Bippen, Brem. Gesch.

Bd. I S. 379 ff., v. Bippen, Br. Jahrb. XIII S. 178 ff., Dünzelmann, Brem. Ver-
fassungsgesch. bis zum Jahre 1300, Br. Jahrb. XIII S. 38 ff. und S. 171 ff.

3) Br. Ub. I, 212. ") Ebd. 228. 5) Ebd. 205. °) Ebd. 212. 7) Ebd. 221,
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als Ratmann begegnet und 1244 1) als bremischer Bürger Otto quondam
advocatus genannt wird. Ein Iwan de Bliderstorp, der 1230 2) allerdings
nur als Bremensis bezeichnet wird, kommt 1232 3) und noch später als
Ministeriale vor, Ebenso wird ein Henricus de Borch 1230 4} Bremensis
genannt, dem wir 1265 5) als miles und Ministerialen begegnen, Albero
de Brema, auch genannt Rex, ist ca. 1227 6) Ministerialer des Herzogs
Heinrich von Sachsen, 1235 7) dagegen finden wir ihn als Bremer Bürger.
Ein Reynoldus Brusehavere begegnet uns 1241 8) als Ministeriale, ein
Mann desselben Namens ist 1283") Bremer Bürger und 1287 10) Ratmann.
Im Jahre 1201 11) wird Woltharus de Domo Ministerialer genannt, 1206 12)
finden wir ihn als Bremer Bürger. Ein Alexander de Hasbergen kommt
1201 13) als Ministeriale vor und 1251 14) als Ratmann. Henricus domini
Osberni ist 1233 15) Ratmann und als solcher noch 1251 10) nachweisbar,
1239 17) dagegen finden wir ihn als Ministerialen. Bernerus de Ride be¬
gegnet uns 1243 18) als Ratmann und wird 1255 19) Bernerus miles dictus
de Ride genannt. Einen Wernerus de Ride, miles, finden wir 1239 20)
als Ministerialen, den wir 1251 21) in den Reihen der Ratmänner an¬
treffen. Gerardus Scole wird 1233 22), 1239 23) und 125 5 24) als Ministe¬
riale erwähnt, dagegen begegnet er uns 1247 25) und 1256 26) als Rat¬
mann. Johannes de Urbe wird 125 5 27) und 1257 28) miles und Ministe¬
riale genannt, 1256 29) ist er Ratmann. Reinerus de Weige finden wir
1243 30) als Ratsherrn, 1249 31) wird er als miles bezeichnet. Einige weitere
Ministerialenfamilien, die Ratmänner gestellt haben, sind noch die von
Bederkesa, von Bersen, von Gröpelingen, von Walle, von Holtorpe, von
Hude, von Line, von Lunenberg, von Stelle und die Friso.

Diese Beispiele dürften zur Genüge beweisen, daß im 13. Jahr¬
hundert, also zu einer Zeit, in der der Rat zuerst urkundlich erwähnt
wird, zahlreiche Ministerialen, die z. T. als miles bezeichnet werden,
in Bremen ansässig waren und zugleich als Bürger und Ratmänner
Anteil an den städtischen Verwaltungsgeschäften hatten. Dies erhellt
auch noch besonders aus einer Urkunde Gerhards II. vom Jahre 1233 32),
in der er die bremischen Kaufleute von der Pflicht zur Heeresfolge

Br. Ub. I, 229. 2) Ebd. 153. 3) Ebd. 170. ") Ebd. 153. 5) Ebd. 311.
6) Ebd. 189. 7) Ebd. 190. 8) Ebd. 216. 9) Ebd. 414. >") Ebd. 420. ") Ebd. 91.
12) Ebd. 103. 13) Ebd. 91. 14) Ebd. 249. «) Ebd. 172. ">) Ebd. 249. 17) Ebd. 212.
18) Ebd. 221. 10) Ebd. 266. 20) Ebd. 212. 21) Ebd. 249. 22) Ebd. 172. 23) Ebd. 212.
24) Ebd. 267. Ebd. 236. -°6) Ebd. 272. 27) Ebd. 267. 28) Ebd. 282. 2Ö) Ebd. 272.
30) Ebd. 221. 31) Ebd. 243. 32) Ebd. 172.
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befreit und den Ministerialen unter ihnen einen Stellvertreter gestattet.
Es heißt hier:

Item cives Bremenses mercatores non tenebuntur ad archiepiscopi
Bremensis expeditionem, ni voluerint, exceptis Ulis mercatoribus, qui
vel tamquam ministerielles vel tamquam homines ecclesie ab ecclesia
sunt infeodati . . .

Hier werden also deutlich auch die Ministerialen mit cives bezeich¬
net. Um aber cives genannt werden zu können, mußten sie ihren stän¬
digen Wohnsitz in Bremen haben. Es wird aber wohl kaum viele
Ministeriale gegeben haben, die nur der Bequemlichkeit halber in die
Stadt zogen. Wer hier ansässig war, wird in der Regel ein Amt gehabt
oder Handel getrieben haben, wie wir es aus der Urkunde Gerhards
sahen. Von dieser Voraussetzung ausgehend, ergeben sich für die Ent¬
stehung des Rates einige neue Gesichtspunkte, auf die bisher noch nicht
hingewiesen ist.

Bei der Begründung des Marktes kann von einem Rate noch keine
Rede sein. Die älteste, gemeinsam mit dem Vogte ausgeübte Funktion
ist die eines Richters in Marktsachen. Ursprünglich aber wurde das
Marktgericht vom Vogt allein gehegt. 1) Auch die städtischen Verwal¬
tungsämter lagen ursprünglich sicher in den Händen von erzbischöflichen
Beamten. War doch der Erzbischof an den Einkünften aus Zoll, Münze,
Marktabgaben, Bruchgeldern etc. zu sehr interessiert, als daß er sie
durch andere Personen als ihm persönlich verpflichtete einziehen und
verwalten lassen konnte. Auch die sog. Innungsmeister, die von den
Handwerkern die Abgaben einzuziehen hatten, waren erzbischöfliche
Beamte 2). Von diesen Einnahmen wird sicher ein Teil zu städtischen
Zwecken, wie Befestigungen, Verkehrsanlagen, Brücken- und Wege¬
bau, verwandt worden sein, und die Verwaltung dieser Kassen lag
auch wohl in den Händen derjenigen, die die Gelder einzogen.

Als sich nun die Einwohnerzahl durch ständigen Zuzug von außen
hob, konnte das Marktgericht nicht mehr allein vom Vogt gehegt
werden. Es wurde zu einem kollegialen erweitert. Daß für die Er¬
weiterung noch andere Gründe vorgelegen haben können, soll aber
hierdurch nicht bezweifelt werden. Bei der Wahl des Kollegiums war
die Kaufmannsgilde, die Hanse, in starkem Maße beteiligt. Dieses
Kollegium, in dem wir die ersten Anfänge des Rates zu sehen haben,

J) Vgl. v. Bippen, Br. Gesch. Bd. I S. 379 ff.
2) Vgl. Donandt, Verfassungsgesch. I, S. 70.
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übernahm nun nach und nach auch andere städtische Verwaltungs¬
geschäfte, aber noch immer wurde es von der gemeinen Bürgerschaft,
die mit der Kaufmannshanse noch im wesentlichen identisch war, ge¬
wählt. Welche Personen waren nun die geeignetsten zu solchen Ämtern,
welche konnten am ehesten gewählt werden? Doch wohl die, die das
bestehende Recht kannten und in Verwaltungsgeschäften erfahren wa¬
ren. Das aber waren die Ministerialen, die Beamten des Erzbischofs,
die, weil sie ihren ständigen Wohnsitz in der Stadt hatten, als Bürger
galten und sich wohl auch als solche fühlten, und die schon die Gelder
verwalteten, die zu städtischen Zwecken bestimmt waren. Mehr und
mehr wurde die Wahl dann nur noch pro forma vollzogen, bis es endlich
der Rat vorzog, sich selbst zu ergänzen. Wenn aber die ersten Rats¬
herren Dienstmannen und erzbischöfliche Beamte gewesen sind, dann
lag es nahe, daß sie der Stadt eine Menge Befugnisse mitbringen konn¬
ten, die sie früher im Auftrage des Erzbischofs innegehabt hatten. Fällt
doch diese Entwicklung in eine Zeit, in der aus den Ministerialen der
niedere Adel und freie Ritter hervorgehen. Und warum sollte dieser
Zug nach Selbständigkeit vor den Toren der Stadt haltgemacht haben,
in der so viele Dienstmannen beieinander wohnten? Nur so ist es auf
natürliche Weise und ohne geschraubte Kombinationen zu verstehen,
daß der Rat schon so früh Befugnisse auf dem platten Lande hatte, in
die er als städtische Behörde gar nicht hineinkommen konnte. Daß im
13. Jahrhundert ehemalige erzbischöfliche Beamte oder Nachkommen
von ihnen im Rate saßen, kann gar nicht bezweifelt werden. So wird
der Ratmann Otto miles dictus Advokatus, wie schon oben angeführt,
1244 Otto quondam advocatus genannt. Ferner finden wir in der Reihe
der Ratmänner 1243 1) einen Hildwardus monetarius und 1261 2) einen
Ghevehardus monetarius. Daß in älterer Zeit auch der Vogt noch
Bürger sein konnte, geht aus einer Ratssatzung vom 28. September 1349
hervor 3).

Im 13. Jahrhundert finden wir demnach als Kern der Bürgerschaft
eine große Zahl von Ministerialen, die entweder erzbischöfliche Beamte
waren oder Handel trieben, und neben ihnen einen Stamm von freien
Kaufleuten, die ebenfalls schon früh Einfluß auf die städtische Verwal-

*) Br. Ub. 1221. 2) Ebd. 308. 3) Ebd. II, 605. so we na deseme daghe,
he si borghere edder gast, voghet wert in user stad, de en scal use borghere
nicht mer wesen noch werden na deme daghe dat he der voghedie vortyet.
Unde de ratmanne user stad en scolen oh ene the nene borghere mer untfaen,
ane Otten, de mach Sitten in der voghedie ane vare also he no sit.
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tung gewannen und auch ratsfähig waren. So treffen wir als Ratmänner
an: 1243 einen Lambert braxator (Brauer) 1), 1237 einen Woldericus
pellifex (Kürschner) 2), 1247 einen Odbernus pellifex 3), der aber schon
1234 gemeinsam mit Altmannus und Alexander pellifex, Lambert braxa¬
tor und anderen als Zeuge in einer Urkunde auftritt 4). Wahrscheinlich
waren schon alle zu dieser Zeit Ratsherren. Ferner sitzen im Rate:
1247 ein Alardus lapicida (Steinmetz) 5), 1267 ein Ricmarus pannicida
(Gewandschneider) 6), 1285 ein Fromoldus pannicida 7) und 1292 ein
Segebodo pannicida 8). Die Brauer und Gewandschneider (Tuchhändler)
waren von jeher angesehene Kaufleute. Die Kürschner ist man ja aller¬
dings versucht, unter die Handwerker zu zählen. Doch ist es kaum
wahrscheinlich, daß schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
solche im Rate saßen. Will man aber diesen frühen Einfluß der
Handwerker nicht gelten lassen, so muß man schließen, daß die pelli-
fices ihrer Stellung nach zu den Kaufleuten gerechnet worden sind. Sie
waren wohl mehr Pelzhändler als Pelzbereiter. Hören wir doch auch
schon 1238 von einem Kürschnerhause 9), das vermutlich das Amtshaus
war. Wie dann aber der Steinmetz, den man doch unter die Hand¬
werker zählen muß, in den Rat kommt, ist schwer zu sagen. Viel¬
leicht stand er, wie auch die vorgenannten Kaufleute, wenn nicht in
Diensten, so doch in besonderen Beziehungen zum Erzbischof, für
dessen Hof sie vorwiegend mögen gearbeitet haben.

Wann die Handwerker sich ihrer Abgabenpflicht gegen den
Erzbischof entzogen haben und dadurch erst Bürger wurden,
auf die sich der Rat mit Fug und Recht stützen konnte, ist
schwer zu sagen. Im 13. Jahrhundert ist aber dieser Umwandlungs¬
prozeß in vollem Gange. Die Gerhardischen Reversalen von 1246 1"), die
uns einen interessanten Einblick in die Stadtverfassung gewähren, be¬
richten darüber: Item jus speciale, quod dominus noster archiepis-
copus habet in textoribus, et denarios, quos habet in carnificibus,
pistoribus et aliis officiatis et in tabernis, sicut sui juris est, de cetera
sine impedimento quolibet retinebit. Der Rat hat also, wie wir mit
Bippen annehmen 11), die Leineweber, Knochenhauer und Bäcker unter¬
stützt, sich von gewissen Leistungen und Abgaben zu befreien, die dem
Erzbischof zustanden, und die dieser jetzt wieder erhält. Gleichfalls
hören wir aus dieser Urkunde, daß schon Hörige der Kirche unrecht-

») Br. Ub. I, 221. •) Ebd. 203. 3) Ebd. 236. ") Ebd. 184. 5) Ebd. 236.
6) Ebd. 334. 7) Ebd. 424. ») Ebd. 481. ») Ebd. 207. ") Ebd. 234. ») Bippen I, 146.
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mäßig in die Bürgerschaft aufgenommen worden sind, In der ersten
Hälfte des 13. Jahrhunderts haben es also die Handwerker mit Unter¬
stützung des Rates verstanden, gewisse Freiheiten zu erlangen. Dies
ist auch wohl die Zeit, in der sie allmählich der Abhängigkeit vom
Erzbischof entwachsen. Nach Donandt mag diese Entwicklung noch
durch Freimeister gefördert worden sein 1), die der Rat in die Stadt
zog. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unterstehen die
Handwerker jedenfalls schon der Botmäßigkeit der consules, die
ihnen Privilegien erteilen. Sozial durchaus verschieden geschichtet
und gestellt, wird die Bürgerschaft in dieser Zeit aus dem in
der Mehrzahl ritterbürtigen Rate, den Kaufleuten und den Handwerkern
gebildet, und alle leben gemeinsam unter dem gleichen Stadtrecht.

* *
*

Die erste urkundliche Erwähnung des Bürgerrechtes, die von Be¬
deutung ist, findet sich in dem ältesten Bürgerbuche, von dem weiter
unten noch zu reden sein wird. Diese wichtige Stelle lautet:

Anno domini 1296 decretum est et statutum a consulibus civi¬
tatis Bremensis, quod quicunque acquirere voluerit jus civium in civi-
tate nostra, quod burschap vulgariter appellatur, illum consules reci-
pere debent. Quo facto interrogabunt eum, in qua parrochia fecerit
rnansionem. Qua cognita destinabunt literas suas ad sacerdotem illius
parrochie, ut ipse suis significet parrochianis publice de ambone tribus
diebus dominicis, quod talis ex nomine in civem Bremensem noviter
sit receptus, et si aliquis eum velit impetere super jure servitutis, quod
hoc faciat infra annum et diem. Quod si dominus eius negglexerit,
extunc, elapsis anno et die a tempore receptionis talis civis, dominus
eius ipsum impetere non valebit et talis pro libero habebitur sicut
decet.

Die Hauptpunkte dieses vermutlich überhaupt ältesten uns erhal¬
tenen Gesetzes sind also: Die Aufnahme in das Bürgerrecht geschieht
durch die Ratsherren. Die erfolgte Aufnahme wird an drei Sonntagen
in dem Kirchspiel, in dem der Betreffende wohnt, öffentlich von der
Kanzel verkündet. Innerhalb Jahr und Tag nach der Aufnahme kann
der neue Bürger als Höriger reklamiert werden, nach dieser Frist ist es
nicht mehr möglich, und er gilt als freier Mann. In den Statuten von
1303 findet sich eine ähnliche, wenn auch erweiterte Bestimmung über

>) Brem. Stadtrecht I, 232.
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die Aufnahme von Bürgern 1), die deshalb zum Vergleich hier Platz
finden möge:

So welic man sine burscap Winnen scal, the scal ther vore gheve
twe marc unde nicht min. Von dhen twen marken ne scal men nicht
wether gheven. Wel he oc en copman wesen, so scal he ver schellinge
gheven vor sine hense, ther scal sinte Victor hehhen dhen dhridden
deel unde scal gheven theme scrivere ver penninghe unde theme boden
in theme verdeele thar inne he wonen wil vif penninghe. Wir hören
ferner, daß eine Frau oder Jungfrau, die von außen kommt und sich
hier verheiratet, auch 2 Mark für die Bürgerschaft geben soll; hat sie
aber zwei Jahre in der Stadt gewohnt, braucht sie bei ihrer Ver¬
heiratung nichts zu geben. Zum Schluß heißt es dann weiter: So we
oc sine burscap wint, the scal setten enen borghen the en borghere si
to eme jare dhat he en vri man si; wurde he oc wunnen mit rechte
uter stad binnen jare unde binnen daghe, sin borghe scal gheven dher
slad dhre marc.

Um 1300 liegen die Verhältnisse in Bremen demnach so, daß jeder,
sofern er nur frei war, das Bürgerrecht erwerben konnte. Bedingungen,
daß der Betreffende etwa Haus- oder Grundbesitzer sein muß, werden
nicht gestellt. Wert gelegt wird aber auf die Freiheit, und der Grund¬
satz, ,,Stadtluft macht frei", kann nicht unbedingt bei uns angewandt
werden. Erstens hatte die Aufnahme in das Bürgerrecht durch die Rats¬
herren zu erfolgen, die Verdächtige wohl zurückweisen konnten, und
dann mußte noch ein Bürge für die Freiheit gestellt werden. Daß diese
Pflicht zur Bürgenstellung älter ist, erhellt aus der Vorbemerkung zu
dem 1289 angelegten Bürgerbuch, wo es heißt, daß in dies Buch auch
die Namen derjenigen eingetragen werden sollen, qui pro iis promi-
serunt, quod liberi sint et non conditionis senilis. Und erst wenn die
Aufnahme durch die Ratsherren erfolgt war, wenn ein Bürge für die
Freiheit gutgesagt hatte, und wenn der neue Bürger danach Jahr und
Tag unangefochten in der Stadt gewohnt hatte, galt er tatsächlich
als frei.

Vergleicht man mit diesen bestehenden Verhältnissen die Urkunde
Kaiser Friedrichs I. von 1186 2), so ist man versucht zu glauben, daß
schon damals ganz ähnliche Verhältnisse bestanden haben. Es heißt hier:

Siquis vir vel mulier in civitate Bremensi sub eo, quod vulgo
dicitur wicpilethe, per annum et diem nullo impetente permanserit,

*) Oelrichs S, 54. 2) Br. Ub. I, 65.
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et siquis postea libertati eius obviare voluerit, actori silentio improba-
tionis imposito, liceat ei dicti temporis prescriptione libertatem suam
probare. Ausgenommen werden hiervon die Hörigen der bremischen
Kirche.

Wer also Jahr und Tag unter dem wicpilethe, d. h. hier Wikrecht
und wird in vielen Fällen lateinisch mit jus civile übersetzt 1), gewohnt
hat, ist frei und kann nach dieser Zeit nicht mehr als Höriger rekla¬
miert werden. Die Ähnlichkeit mit den Bestimmungen von 1296 und
1303 ist unverkennbar. Nur werden hier noch keine Bürgen verlangt,
und wir hören noch nichts von einer formellen Aufnahme in das Wik¬
oder Bürgerrecht und von einer damit verbundenen Abgabe. Dies
können wir aber auch gar nicht erwarten, da es sich hier um ein kaiser¬
liches Privileg handelt. Am Ende des 13. Jahrhunderts geschahen die
Aufnahmen jedenfalls durch den Rat, und bei den inhaltlich ziemlich
gleichen, aber zeitlich so weit auseinanderliegenden Urkunden darf man
jedenfalls vermuten, daß auch schon 1186 eine Aufnahme durch den
Rat stattfand. Allerdings muß betont werden, daß diese Vermutung, die
das Vorhandensein eines Rates am Ende des 12. Jahrhunderts voraus¬
setzt, durch nichts weiter bewiesen werden kann und nur eine Mög¬
lichkeit vorstellt, auf die hingewiesen werden sollte. In noch älterer
Zeit lassen uns unsere Quellen über das Bürgerrecht vollkommen im
Stich und ergeben nichts Greifbares mehr.

* *
*

Wenn wir in den Statuten von 1303 hören, daß ein Kaufmann für
seine hense, also für die Erlaubnis, Handel treiben zu dürfen, vier
Schillinge bezahlen mußte, so könnte man vermuten, daß es sich hier
um einen Vorläufer des Bürgerrechtes mit Handlungsfreiheit han¬
delt, das erst viel später eingeführt wurde. Daß das Recht, sich in der
Stadt als Kaufmann niederzulassen, schon sehr früh, wahrscheinlich
schon seit der Begründung des Marktes, an eine bestimmte Abgabe
gebunden war, erhellt daraus, daß der Erzbischof Siegfried um 1181 2),
zu Gunsten der Bremer Bürger auf die bisher von ihm erhobene hanse
verzichtet.

Aber es waren nicht die Kaufleute allein, die das Recht zur Aus¬
übung ihres Berufes bezahlen mußten. Aus einem Privileg, das der Rat
1300 3) den Riemenschneidern erteilt, hören wir, daß kein Riemen-

') Vgl. Br. Jahrb. XVI, 168 und XVII, 11. 2) Br. Ub. I, 58. 3) Br. Ub. I, 540.
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Schneider seinem Geschäft in der Stadt nachgehen soll, wenn er nicht
Bürger geworden ist, und er soll außer dem Bürgergeide, das er den
Ratsherren zu geben schuldig ist, noch eine halbe Mark entrichten, die
zur Hälfte die Ratsherren erhalten sollen, zur anderen Hälfte das
Riemenschneideramt. Das übliche Bürgergeld wird auch schon zu dieser
Zeit zwei Mark gewesen sein, wie es 1303 festgesetzt wurde, denn
ein Helmericus de Soest zahlt bereits 1293 diesen Satz für sein
Bürgerrecht 1).

Ein Privileg für die Schmiede von 1314 2) enthält ähnliche Bestim¬
mungen wie für die Riemenschneider:

Nene smede Scholen oeven dat smede ammet na desser tyd in
unser stat, sc en seen erst gheworden unse medeborgher. We ok dat
smede ammet zulven erst anghan wil, de schal gheven ene halve mark
Bremers zulvers; de hellte schal hebben de rat unde de anderen hellte
de smede.

Von diesen Urkunden abweichend ist ein Privileg des Rates für
die Schuhmacher, welches diese 1300 3) erhalten haben. Es heißt hier:

quicumque allutarius jura nostre civitatis acquirere decreverit,
licentiam ab allutariis nostris concivibus obtinebit, fertonem domui mi-
litum Christi sive Spiritus sancti, dimidiam marcam Bremensem ad
usus nostre civitatis et fertonem ad ipsorum convivium tunc daturus
etc.

Ein Schuhmacher also, der die Rechte der Stadt oder die Bürger¬
rechte erwerben will, hat dazu die Erlaubnis des Amtes nötig. Hier
erblicken wir eine Einschränkung der Befugnisse des Rates, der keinem
Schuhmacher das Bürgerrecht verleihen kann, wenn das Amt dagegen
ist, das heißt aber auch, daß jeder Schuhmacher in der Stadt Bürger
sein mußte.

Von Interesse sind die jura civitatis, denn mit demselben Ausdruck
bestätigt schon 1217 Gerhard I. die Rechte der Stadt, welche sie seit
den Zeiten des Erzbischofs Hartwich II. hat 4). Wahrscheinlich wird die
Erwerbung dieser Rechte auch bereits damals an eine bestimmte Ab¬
gabe gebunden sein, wie wir dies ja aus dem Privileg Kaiser Friedrich I.
vermuteten.

Doch zurück zu unseren Schuhmachern, von denen wir ferner
hören, daß jeder von ihnen, der das Bürgerrecht erwirbt und damit

*) Notiz im ältesten Bürgerbuch.
2) Br. Ub. II, 147. s) Br. Ub. I, 541. *) Br. Ub. I, 109.
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gleichzeitig ins Amt aufgenommen ist, eine Mark zahlen soll, und zwar
erhält davon das Hospital zum hl. Geist eine Viertelmark, zum Besten
der Stadt bzw. der Bürgerschaft ist eine halbe Mark ausgesetzt,
und eine Viertelmark bekommt das Amt. Wahrscheinlich waren diese
Zahlungen Nebenkosten, denn daß der Rat auf die ihm zustehenden
zwei Mark für die Aufnahme ins Bürgerrecht, wie dies deutlich aus
dem Privileg für die Riemenschneider hervorgeht, verzichtet hätte, ist
kaum anzunehmen.

Neben den Kaufleuten hatten also auch noch die Gewerbetreiben¬
den eine bestimmte Abgabe für die Ausübung ihres Berufes zu entrich¬
ten, an denen gemessen die in den Statuten erwähnten vier Schillinge
oder eine Drittelmark sogar niedrig erscheinen. Es wäre daher verfehlt,
in dieser Zahlung die Vorläufer des Bürgerrechtes mit Handlungsfreiheit
sehen zu wollen, besonders da die späteren Stadtrechte diese Klausel
nicht mehr enthalten.

* *
*

Eine für die ganze Geschichte des Bürgerrechtes wichtige Verord¬
nung erließ der Rat am Thomastage des Jahres 1365 1):

. . . welk man na desseme daghe borghere wurt, den scal de rad
sweren laten up den hilghen eer men em de burschup gift, dat he Wille
dem rade horsam wesen und number meer teghen den rade nicht don.

Daß sich der Rat zu der Maßnahme durch die bürgerlichen Un¬
ruhen dieses Jahres veranlaßt sah, ist außer Zweifel 2). Aber seit dieser
Zeit bleibt der Eid das festeste Band, das ihn mit seinen Bürgern ver¬
bindet. Und immer neue Formeln werden im Laufe der Jahrzehnte in
dies Treugelöbnis aufgenommen, um im Jahre 1532 nach dem Aufstand
der Hundert vier den Höhepunkt zu erreichen 3). Jetzt mußte der neue
Bürger neben dem schuldigen Gehorsam noch beschwören, daß er zu
keinem Aufruhr Anlaß geben wolle, daß er Tafel und Buch mit der
Neuen Eintracht halten und recht ziesen, schoßen und consumieren 4),
auch seinen Hauptleuten und Rottmeistern Gehorsam leisten wolle.
Dieser Eid blieb im großen und ganzen mit einigen mehr sprachlichen

J) Abgedruckt bei Oelrichs S. 29.
2) Vgl. Bippen, Br. Gesch. Bd. I S. 215 ff.
3) Abgedruckt bei Oelrichs S. 786.
4) Die Konsumtionsklausel wurde allerdings erst nach 1625 aufgenommen;

vgl. darüber Steuernagel, Die Gesch. der brem. Konsumtionssteuer, Ver¬
öffentlichungen aus dem brem. Staatsarchiv, Heft 2.
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Änderungen bis in die Neuzeit bestehen, wenn auch mitunter dagegen
Sturm gelaufen wurde. So wenden sich 1634 einige Bürger in einer
Bittschrift gegen die neue Klausel: „ick will recht consumeren",
„da fast niemand solchen Eid vollkommen halte, sondern ein jeglicher
zu einer oder anderen Zeit seine Seele dadurch in etwas wissentlich
oder unwissentlich gefährden würde 1)."

Neben den Statuten gibt uns eine Ratssatzung aus dem Anfang
des 15. Jahrhunderts über die Verteilung der Ämter innerhalb des
Rates willkommenen Aufschluß über das Bürgerrecht 2). Es heißt hier:

De henzegreven Scholen dat burbuk waren unde laten nemenne
srcyven tho borghere, he en hebbe zworen alzo zede is unde borghen
zet vor dat vrye. ... Ze scholet ok den borghermesteren twen, de
des jares zittet, malke gheven ene mark van den burghelle. ... Unde
de ghanse wytgheyt heft vordreghen, ze en willen na dessen daghe
nene bur mer vorgheven.

Die Hansegrafen sollen also das Bürgerbuch verwahren und auch
die Gelder einnehmen, denn sonst könnten sie sie nicht wieder aus¬
geben, auch wohl überhaupt das Bürgerrecht verleihen, da sich die
Wittheit dessen enthalten will. Diese Befugnisse haben die Hanse¬
grafen aber sicher nicht lange ausgeübt, wie sich aus Eintragungen im
Bürgerbuche ergibt, und es ist an der Zeit, über diesen wichtigen
Codex etwas zu sagen.

Die Ursachen, die zur Anlegung eines Bürgerbuches geführt haben,
kennen wir nicht. Doch hören wir bei Renner 3):

Anno 1289 quam Giselbertus mit dem rade tho Bremen averein
van wegen einer ordinantien in der Stadt Bremen, also dat de rath in
weltliken dingen scholde volmacht hebben und de bischopp scholde
sich allein in der Stadt mit dem kerken regimente bekümmeren.

Daß sich die Dinge so verhalten wie sie Renner — dem sicher Do¬
kumente vorgelegen haben, die wir heute nicht mehr besitzen — dar¬
gestellt hat, ist kaum anzunehmen und entspricht auch nicht den tat¬
sächlichen späteren Zuständen. Zweifellos hat der Rat aber in diesem
Jahre irgendwelche Freiheiten erhalten, die sich wohl insbesondere auf
seine Aufsicht über die Bürger beziehen, denn gerade jetzt wird auch
das Bürgerbuch angelegt. Wie in der recht dürftigen Einleitung gesagt

1) Archivakte P. 8. A. 1. Vgl. auch für das folgende die Archivakten
unter P. 8.

2) Br. Ub. IV, 338. ») Abgedruckt Br. Ub. I, 455.
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wird, sollen darin die Namen der Bürger und deren Bürgen eingetragen
werden. Dies ist in der kürzesten Form geschehen. Es ist ein Zufall,
wenn einmal Verwandtschaftsgrade erwähnt werden, so daß das Buch
für den Familienforscher nicht den Wert besitzt, den es seinem Alter
nach verdient, da er nur eine Reihe zusammenhangloser Namen daraus
gewinnen kann. Erst im 17. Jahrhundert wird häufiger der Vater genannt,
wenn der Betreffende eines Bürgers Sohn ist, und erst jetzt wird bei
Fremden mehrfach der Herkunftsort angegeben.

Aus den Eintragungen, die bei jedem Ratswechsel, also halbjähr¬
lich, den Eintragungen der neuen Bürger vorangehen, können wir er¬
sehen, wer das Buch geführt hat und bei den Aufnahmen besonders
beteiligt war. Bis zum Jahre 1388, von einer Ausnahme abgesehen, sind
stets vor den Namen der in dem betreffenden Halbjahr aufgenommenen
Bürger alle im Eide sitzenden Ratsherren genannt. Von 1388—1401 und
auch1 schon 1382 finden wir die Bemerkung, daß die Nachfolgenden
Bürger wurden, als XY. Camerarius war. Mitunter sind auch noch die
Ratsherren oder die regierenden Bürgermeister aufgezählt. Von 1400
bis 1469 lesen wir, daß dies Buch überantwortet wurde XY., und da
wurden Bürger . . . Diese Formel kommt auch noch mehrfach bis 1480
vor. Von 1469—1585 steht dann in buntem Wechsel, daß dies Buch
überantwortet wurde Herrn XY., und Herr N.N. war da Kämmerer,
oder, daß dies Buch überantwortet wurde Herrn N. N., der daselbst
Kämmerer war. Ab 1585 wird dann der Kämmerer nur noch allein
genannt.

Bis zum Jahre 1388, vielleicht auch nur bis 1382, geschahen die
Aufnahmen also durch den Rat in seiner Gesamtheit, wie es das Gesetz
von 1296 festgesetzt hatte. Dann spielt, vorsichtig ausgedrückt, der
Kämmerer, der von 1388—1401 besonders genannt wird, bei der Auf¬
nahme eine Rolle. Ob er auch noch nach dieser Zeit bis 1480 damit zu
tun hat, wissen wir nicht, denn es wird nur ein XY. genannt, dem das
Buch zur Verwahrung überantwortet wird, und dieser XY. ist sicher der
Hansegraf, wie es die Satzungen um 1405 bestimmen. Immerhin ist nicht
recht einzusehen, warum der Kämmerer, der vor und nach dieser Zeit
bei der Aufnahme beteiligt war, plötzlich ausgeschaltet sein sollte. Ob
vielleicht der Hansegraf in dieser Zeit dessen Amt mitverwaltet hat?
Denn merkwürdigerweise finden wir auch in der Ratssatzung um 1405,
in der die einzelnen Ämter aufgezählt werden, nicht das Amt des
Kämmerers. Nach 1480 übt er aber bestimmt seine alten Befugnisse
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wieder aus, denn von diesem Jahr ab wird er regelmäßig genannt, mit¬
unter nur allein als gleichzeitiger Verwalter des Buches, mitunter nur in
seiner Eigenschaft als Kämmerer gemeinsam mit dem Hansegrafen 1).
Das übliche wird gewesen sein, daß der Hansegraf das Buch ver¬
wahrt hat, der Kämmerer aber Verwalter der Kasse war. Seit 1585
liegen dann alle bürgerrechtlichen Angelegenheiten in den Händen
des Kämmerers.

* *
*

Die Statuten von 1428 lassen sich ähnlich wie die von 1303 aus.
Die Gebühr bleibt zwei Mark, der Bürge für die Freiheit muß auch
ferner gestellt werden. Weggelassen ist hier aber die Zahlung von vier
Schillingen, die ein Kaufmann für seine hense entrichten soll 2). Natür¬
lich wird der Rat nicht auf die ihm zustehende Abgabe verzichtet haben,
aber man betrachtete sie als das, was sie war, eine Gebühr für die Aus¬
übung eines Berufes, wie sie auch Handwerker zu leisten hatten. Weitere
Rechte waren jedenfalls damals noch nicht damit verbunden.

Einschneidendere Veränderungen bringen die Statuten von 1433.
Vor allem wird das Bürgergeld von zwei auf eine Mark herabgesetzt,
und dann soll jeder, der Bürger werden will, schwören, dat he wille
dem rade horsam wesen unde nimmer thegen den rad don unde de
schedinge der heren unde stede holden alse de in deme boke bescreven
steyi. Einer unbescholtenen Frau oder Jungfrau, die in einem Bürger¬
hause drei Jahre gedient hat, soll dann auf Ansuchen ihrer Dienst¬
herren die Bürgerschaft umsonst verliehen werden. Diese Verlängerung
um ein Jahr ist an sich gering, denn 1645 wurde das Bürgerrecht nur
nach fünfjähriger Dienstzeit verliehen und im 18. Jahrhundert erst nach
zehnjähriger. Man fragt sich dabei, welchen Grund der Rat hatte, weib¬
lichem Dienstpersonal nach einer verhältnismäßig so kurzen Dienstzeit
das Bürgerrecht zu schenken. Ob weibliche Hilfe damals so schwer zu
bekommen war, daß dies ein Anreiz zum Dienen in der Stadt sein sollte,
oder ob man nach Möglichkeit nur Bürger in der Stadt haben wollte?
Lassen sich diese Fragen auch heute nicht mehr beantworten, so wird
doch sicher eine Ursache für diese Maßnahme dagewesen sein. Im
übrigen finden sich 1433 noch dieselben Bestimmungen, wie wir sie
1303 antrafen.

*) So lesen wir noch 1570: Anno 70 wart duth bock hern Diricke van
Cappelen als hensegreven averandtwordet unde her Hinrick Winckel was
kemener. -) Oelrichs, S. 327.

Bremisches Jahrbuch. 14
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Daß der alte Rat, nachdem er 1433 wieder zur Herrschaft ge¬
kommen war, auf den Eid besonderen Wert legte und diese Bestimmung
deshalb in die Statuten aufnehmen ließ, ist ohne weiteres verständlich.
Man fragt sich nur, weshalb diese Verpflichtung nicht schon in den
Statuten von 1428 zu finden ist. Ob die neue demokratische Regierung,
der doch viel an dem Eid gelegen sein mußte, sich nicht getraute, diesen
Passus aufzunehmen, weil sie fürchtete auf Widerstand zu stoßen?
Möglich ist es immerhin, da auch sonst die Gesetze von 1428 so ge¬
halten sind, daß sie keinen Anstoß erregen sollen.

Weshalb die Gebühr von zwei auf eine Mark herabgesetzt wurde,
wissen wir nicht. Sicher aber hat der Rat nicht ohne Grund seine Ein¬
nahmen geschmälert. Ob dieser vielleicht in der Pest von 1430 zu suchen
ist, die damals in Stadt und Stift arg wütete, wie uns der Chronist
berichtet? Gewiß hatte der Rat Ursache, Bürger heranzuziehen, denn
sonst wäre die Verminderung nicht erklärlich. Sie wird auch wohl nur
eine vorübergehende Erscheinung gewesen sein, denn wenn auch die
neue Eintracht die Gebühren nicht erwähnt, wir also lange nichts von
ihnen hören, so lag doch in der zunehmenden Geldentwertung un¬
zweifelhaft die Tendenz nach einer Steigerung. Im Anfang des 17. Jahr¬
hunderts (1608) wurden jedenfalls schon 10 Rth. von dem neuen Bürger
erhoben, ein Satz, der wohl erst langsam bis auf diese Höhe gestiegen ist.

Über die Gebühren selbst hören wir erst wieder in einer Ordnung
über das Bürgerrecht aus dem Jahre 1645, die so wichtig ist, daß hier
die Hauptpunkte folgen sollen. Die Bedeutung liegt noch besonders
darin, daß uns ein ähnliches umfangreiches Dokument aus späterer Zeit
nicht erhalten ist, also Grund zu der Annahme besteht, daß diese Be¬
stimmungen in wesentlichen Teilen recht lange maßgebend waren, denn
sonst ließe sich aus jüngerer Zeit sicher etwas finden. Die einzelnen
Punkte, ihrem Hauptinhalte nach, sind:

1. Wer bürgerlichen Schutz und Freiheit genießen will, muß inner¬
halb 14 Tagen Bürger werden; vorher darf er keine Immobilien kaufen
oder in Heuer nehmen.

2. Um das Bürgerrecht zu erlangen, muß man einen Führungsschein
von dem früheren Wohnort beibringen und seine Religion und Profession
angeben.

3. /4. Es sollen die, welche geringeren oder schlechten Vermögens
sind, in dem erweiterten Teil der Stadt (Neustadt) ein wenigers, andere
aber in der Altstadt ein höheres und ansehnlicheres nach Gelegenheit
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ihrer Güter, Hantierung und ihres Gewerbes nach Maßgabe des Käm¬
merers geben. Wer in der Neustadt ein Haus baut, dem soll das Bürger¬
recht geschenkt werden.

6. Wer das Bürgerrecht gewonnen, soll im nächsten Monat mit ihm
zugehörenden Ober- und Untergewehr vor den Rat kommen und seinen
Eid leisten und zwei Bürgen stellen und bekennen, daß er frei sei.

7. Wer binnen Jahr und Tag leibeigen befunden wird, soll sich los¬
kaufen oder des Bürgerrechts verlustig gehen.

9. Die neuen Bürger genießen alle Freiheiten, doch dürfen sie
innerhalb 15 Jahren nur mit Erlaubnis des Rates und nach Bezahlung
der dafür üblichen 100 Goldgulden brauen und offenen Wandschnitt
halten. Nach Ablauf der 15 Jahre dürfen sie auch diese Gewerbe frei
und ohne Entgelt ausüben.

10. Wer ohne Erlaubnis des Rates sich Jahr und Tag an einem
fremden Ort aufhält und dort Feuer und Rauch hält, geht des Bürger¬
rechtes verlustig.

11. Bürgerkinder verlieren das Bürgerrecht, wenn der Vater nicht
den schuldigen Eid abgelegt hat. Alle, die den Eid leisten, sollen ins
Bürgerbuch eingetragen werden und ihnen auch ein Schein darüber aus¬
gestellt werden.

12. Bevor der Bürgerschein nicht an der Accise-Kammer vorgezeigt
worden ist, soll der Aufgenommene nicht die bürgerlichen Vorrechte
bei Erlegung der Accise genießen, vielmehr soll er wie ein Fremder
zahlen und jeglicher Handel mit Fremden ist ihm verboten.

13. Niemand soll sich bei Verlust des Bürgerrechtes ohne Bürger¬
schein in städtischen Kirchen proklamieren und kopulieren lassen.

14. Kein Bürger soll ohne Erlaubnis des Rates in fremde Kriegs¬
dienste treten.

15. Kein Bürger darf es mit den Feinden der Stadt halten. Tut er
es, so verlieren er und seine Erben das Bürgerrecht, und seine Güter
verfallen der Stadt, es sei denn, daß er sich mit ihr aussöhnt.

16. /18. Die Fremden, die in Kriegszeiten in die Stadt gekommen
sind, dürfen wohnen bleiben; neue sollen aber nicht mehr eingelassen
werden. Die Fremden müssen sich innerhalb Monatsfrist auf der
Kanzlei anmelden und als „Notbürger" eintragen lassen, auch einen
Monat danach einen Eid leisten.

19. Die Notbürger sollen sich in Zeiten der Not und Gefahr, bei
Ausfällen und Feuersbrünsten vor anderen gebrauchen lassen und alle

14*
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bürgerlichen Lasten mittragen. Dafür genießen sie Schutz, sind aber
nicht des Bürgerrechtes, der Zünfte oder Gilden wie auch anderer
bürgerlichen Nahrung, des Handels und Wandels mit Fremden und der
Bürgerweide fähig.

20. Die Notbürger dürfen mit Ausnahme der Neustadt keine un¬
beweglichen Güter kaufen oder durch Pfand an sich bringen.

21. Stirbt ein Notbürger oder ein unvereidigter Bürgerssohn, so soll
von der Hinterlassenschaft der für Fremde übliche Abzug erhoben werden.

22. Notbürger können nicht in die Armenhäuser und in das Waisen-
und Witwenhaus kommen; auch haben sie keinen Teil an den bürger¬
lichen Almosen.

24. Wer in den Dienst der Stadt tritt, muß den Bürgereid leisten.
Dies ist in kurzen Zügen die so wichtige Ordnung von 1645, von der

uns im Augenblick aber nur der § 3, der von den Gebühren handelt,
interessiert, da über die Aufnahme der Bürger und ihre Rechte und
Pflichten weiter unten in zusammenhängender Darstellung berichtet
werden soll.

Dadurch, daß die Neustädter „ein wenigers" zahlen sollen, tritt uns
zum erstenmal ein Unterschied im Bürgerrecht entgegen, der fortan
durch lange Jahre hindurch bestehen bleiben sollte. Freilich bildete
auch in älterer Zeit die Stephansstadt eine besondere Gemeinde, aber
ihr wurden 1308 die Bürgerrechte verliehen, allerdings mit der Ein¬
schränkung, daß, wer in die Altstadt ziehen wollte, sie aufs neue er¬
werben sollte. Der eigentliche Zweck war, daß dort Bewohner zur
Ansiedlung angelockt und festgehalten werden sollten, da die Stephans¬
stadt eine Mauer erhalten sollte 1). Diese wurde bald darauf angelegt.
Aber dieser Unterschied hörte, wie Duntze sagt 2), bereits 1330 auf und
wird sicher 1551 sein Ende erreicht haben, als die Trennungsmauer
zwischen den beiden Stadtteilen fiel, wenn wir uns Duntze nicht an¬
schließen wollen. —■ Das Bürgerrecht, das um 1645 in der jungen
Festung am linken Weserufer für wenig Geld erhältlich war —
anfänglich wohl nur als Anreiz zur schnelleren Besiedlung derselben
gedacht —, bildete aber auch den Begriff des Vorstadtbürgers heraus.
Allerdings konnte dem Rate an einer Gemeinde vor den Toren gar
nichts liegen, denn er gebrauchte vielmehr zur Unterhaltung der
neuen Festungswerke dringend Ansiedler in der Neustadt. Wenn

») Vgl. Dünzelmann im Br. Jahrb. XVII, 38.
-) Duntze, Brem. Gesch. IV, 204.
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wir deshalb in dem Fragment einer Kämmereirechnung vom Jahre
1647 finden, daß bereits ein Unterschied zwischen Altstadt-, Neustadt-
und Vorstadtbürgerrecht gemacht wurde, so können wir daraus nur
schließen, daß schon damals eine starke vorstädtische Ansiedlung
bestanden hat, und daß es nur des Anlasses zur Errichtung des neu¬
städtischen Bürgerrechtes bedurfte, um in der Gemeinde vor den
Toren den Wunsch zu erwecken, ebenfalls der bürgerlichen Rechte
teilhaftig zu werden.

Ist auch in der Ordnung von 1645 eine besondere Gebühr für den
Erwerb der Handlungsfreiheit noch nicht erwähnt, so läßt doch die
Formel, daß die Gebühren je nach Gelegenheit der Güter, der Hantie¬
rung und des Gewerbes nach Maßgabe des Kämmerers erhoben werden
sollen, deutlich einen Unterschied durchblicken. Und in der Tat ist er
nicht erst alsbald nach diesem Jahre gemacht worden — wobei dahin¬
gestellt sein mag, ob nur Kaufleute oder auch angesehene Handwerker
mehr bezahlten —, sondern schon für das ganze 17. Jahrhundert nach¬
weisbar. Die Kämmereibücher, in denen der Ankauf des Bürgerrechtes
verzeichnet ist, und die uns von 1608—1641 aus 12 Jahren erhalten sind,
zeigen, daß in jedem Jahre Ausnahmefälle vorhanden sind, in denen
oftmals beträchtlich mehr als die Taxe von 10 Rth. erhoben wurde.
So finden sich 1608 zwei Fälle mit 11 Rth., 1618 ein Fall mit 12 und
einer mit 15 Rth., 1620 ein Fall für das Bürgerrecht einschließlich der
Frau mit 60 Rth., 1641 ein Fall mit 20 und einer mit 30 Speciestaler.
Nicht selten sind auch die Fälle, in denen statt der üblichen Taler zu
55 Grote der Speciestaler zu 72 Grote genommen wurde.

Nach 1645 wurde es Brauch, für das altstädtische Bürgerrecht
20 Rth. (anfänglich auch etwas weniger) und für das neustädtische und
vorstädtische 5 bis 10 Rth. zu erheben. Doch rückte im Laufe der Zeit
das neustädtische auf 10 Rth. herauf, während das vorstädtische auf
5 Rth. sank. Von Frauen nahm man gewöhnlich die Hälfte der Sätze.
Zwischen diesen Eintragungen finden sich aber immer wieder Fälle, in
denen oft bedeutend mehr, bis zu 50 Rth., erhoben wurde.

Eine äußerliche Scheidung der drei Bürgerrechte brachte das Jahr
1661, in dem der Rat bestimmte, daß fortan die Bürger der drei Klassen
in gesonderte Bücher eingetragen werden sollten. Wie aus einer Vor¬
bemerkung zum ältesten Vorstadtbürgerbuch ersichtlich ist, wurde diese
Scheidung auf Grund einer Bittschrift von mehreren Untertanen und
Hausleuten der Vorstadt, ihnen das Bürgerrecht zu bewilligen, vor-
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genommen. Der Rat setzte fest, daß alle, die in der Vorstadt wohnen
oder sich dort künftig niederlassen und dort außer Ackerbau und Vieh¬
zucht etwas Kaufmannschaft oder ein Handwerk treiben wollten, oder
auch sich in der Stadt mit Handarbeit oder mit Wagenfuhren nach
fremden Orten ernähren wollten, das Bürgerrecht jederzeit erlangen
könnten. Danach ist anzunehmen, daß die vor 1661 vorkommenden
Fälle von Bewilligung desselben mehr als ein Gnadenakt angesehen
wurden, wenn auch in der Praxis wohl kaum jemand abgewiesen wor¬
den ist, der die Gebühren zahlen wollte. Die Vorstadt wurde aber durch
diesen Beschluß offiziell als Stadtteil anerkannt, nachdem sie schon
1654 durch eine Verordnung des Rates, die wohl ihren Ursprung in den
schwedischen Kriegen hatte, fester mit der Stadt verbunden worden war.

* *
*

Hatte das 17. Jahrhundert die Scheidung zwischen Altstadts-, Neu¬
stadls- und Vorstadtsbürgerrecht gebracht, so bescherte das 18. noch
eine weitere Abstufung. Am 18. November 1729 beschloß die Wittheit,
daß diejenigen, welche Handlung treiben wollten, das Bürgerrecht nur mit
Erlaubnis des Rates erlangen könnten und dafür befundenen Umständen
nach wenigstens 50 bis 100 Reichstaler und mehr zu erlegen hätten.

Mit diesem Beschluß erreichte eine Entwicklung ihr Ende, auf die
bereits die letzten Jahrzehnte hingedrängt halten. Schon die will¬
kürliche Erhebung der Gebühren im 17. Jahrhundert mußte zu einer
gesetzlichen Regelung führen. Mit der höheren Leistung mußten not¬
wendigerweise größere Rechte verbunden werden.

Stark mitbestimmend bei der Herbeiführung des Wittheitsbeschlusses
waren auch die konfessionellen Gegensätze. Der reformierte Rat sah
mit Besorgnis, daß fast alle Einwohner, die das Bürgerrecht erlangten,
Lutheraner waren, die man wohl besonders aus dem einträglichen und
einflußreichen Kaufmannsstande heraushaben wollte. So wurde schon
1713 in der Wittheit vorgestellt, „daß sich die Lutheraner sehr mehrten,
welches daher käme, daß man das Bürgerrecht für allzu geringes Geld
verkaufte." Eine daraufhin in der Altstadt vorgenommene Erhöhung
auf 20 Speciestaler (= 26 Reichstaler 48 Grote courant), die man aber
nur, wie die Kämmereibücher ausweisen, den Lutheranern abnahm,
scheint wenig genützt zu haben. Wie gefährlich aber dem Rate das
Überhandnehmen der Lutheraner erschien, beweist, daß diese An¬
gelegenheit bereits 1719 abermals in der Wittheit zur Sprache kam,
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ohne jedoch positive Entschlüsse zu zeitigen. Auch die 1722 und 1724
angeregten Erhöhungen werden wohl zum großen Teil aus den kon¬
fessionellen Gegensätzen entsprungen sein, wenn es auch nicht aus¬
drücklich erwähnt wird.

Ob die schon im 17. Jahrhundert über die gewöhnliche Taxe hin¬
ausgehenden Gebühren nur von einem Kaufmann erhoben wurden, oder
ob schon damals die konfessionellen Gegensätze mitspielten, ist schwer
zu entscheiden. Wahrscheinlich waren wohl beide Gründe maßgebend.
Denn daß der Gedanke, von den Kaufleuten ein höheres Bürgergeld zu
verlangen, schon vor 1729 lebendig war, erhellt daraus, daß die Witt-
heit bereits 1722 den Beschluß faßte, daß an diejenigen, die Kaufmann¬
schaft treiben wollten, das Bürgerrecht nur im sitzenden Rate verkauft
werden dürfte, also nicht mehr wie bisher allein durch den Kämmerer.
Dieser Beschluß geschah offenbar in der Absicht, sich über die Zu¬
lassung des Bewerbers und über die Höhe der zu entrichtenden Abgabe
einig zu werden. Findet sich doch auch eine ähnliche Formel in den
Bestimmungen von 1729.

Weitere mitbestimmende Gründe für die Einführung des Bürger¬
rechtes mit Handlungsfreiheit erfahren wir aus einem darüber aus¬
gebrochenen Streite zwischen dem Rate und der Bürgerschaft, die im
Jahre 1733 verlangte, daß die aus den erhöhten Gebühren erzielten
Mehreinnahmen nicht bei den Kämmereigeldern blieben und unter die
Ratsmitglieder verteilt würden, sondern künftig dem publico zugute
kommen möchten. Der Rat erwidert darauf, daß die zum Besten der
alteingesessenen Bürgerschaft vorgenommene Erhöhung hauptsächlich
aus der Ursache geschehen sei, daß nicht alle und jede ohne Unter¬
schied zum Bürgerrecht gelangten, damit hierdurch der sonst zu be¬
sorgenden gar zu starken Verteilung der Nahrung im Handel und
Wandel vorgebeugt würde, wie es zu unterschiedlichen Malen sowohl
aus dem Kollegium der Älterleute als auch aus der Bürgerschaft an¬
gesucht worden sei. Im übrigen verwahrt er sich dagegen, daß man
über eines Hochweisen Rates wohlhergebrachtes Salarium niemals er¬
hörter Weise und mit Hintansetzung des der Obrigkeit schuldigen
Respekts eine Deliberation anstelle.

Mag die Wittheit bei der Erhöhung auch das allgemeine Beste im
Auge gehabt haben, so war sie sicher auch auf ihr Wohl bedacht, da
die aus der Erwerbung des Bürgerrechtes einkommenden Gelder be-
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reits seit 1300 1) zu ihrer Besoldung verwandt wurden. Es hätte also des
vorstehenden Bekenntnisses des Rates über sein „wohlhergebrachtes
Salarium" gar nicht bedurft, und zu allem Überfluß finden wir die Be¬
stätigung auch noch in den Kämmereirechnungen. Nach ihnen sind
jedenfalls schon im 17. Jahrhundert alle Reineinnahmen aus der
Kämmerei unter die Ratsmitglieder verteilt worden, da sich einige
Male in der halbjährlichen Schlußbilanz der Satz eingeschlichen hat:
„Der Überschuß unter die Herren der Wittheit verteilt", wenn wir auch
meistens in diplomatischer Umschreibung nur hören: „Der Überschuß
gehörigen Ortes abgeführt". Diese jährlichen Reineinnahmen bewegten
sich im 17. Jahrhundert zwischen 1500 und 2000 Reichstaler, so daß
ein Ratsherr in damaliger Zeit immerhin aus der Kämmerei ein nicht
ganz unbedeutendes Einkommen hatte.

* *
*

Bei der Einführung des Bürgerrechtes mit Handlungsfreiheit wurde
auch eine Erhöhung der übrigen Sätze vorgenommen, und zwar mußte
jetzt in Speciestalern zu 72 Grote bezahlt werden, was früher in Talern
zu 55 Grote entrichtet werden konnte, also in der Altstadt 20,—, in der
Neustadt 10 und in der Vorstadt 5,— Speciestaler. Von diesen Sätzen
hatten Frauen die Hälfte zu bezahlen. Ein Unterschied zwischen Luthe¬
ranern und Reformierten läßt sich bei dieser Erhebung nicht feststellen.

Die unbestimmte Fassung, daß für das Bürgerrecht mit Handlungs¬
freiheit 50 bis 100 und mehr Reichstaler zu geben seien, führte zu¬
nächst zu willkürlichen Festsetzungen, wobei wohl die Größe der
Handlung und die Konfession mitbestimmend waren. Innerhalb von
zehn Jahren hatte sich aber eine feste Norm von 100 Talern heraus¬
gebildet, die bei Lutheranern stillschweigend als Speciestaler angesehen
wurden, deren Wert um % höher war als die übliche Münze. Diese
unterschiedliche Behandlung nach der Konfession wurde erst 1803 durch
Wittheitsbeschluß aufgehoben. Künftig hatten die Reformierten den¬
selben Satz zu zahlen, den die Lutheraner bisher entrichtet hatten.
Gleichzeitig kam dabei zur Sprache, ob nicht die Kosten überhaupt
heraufzusetzen wären.

Die so angeregte Erhöhung wurde am 28. 6. 1806 in wahrhaft groß¬
zügiger Weise durchgeführt. Von nun an kostete:

*) Br. Ub. I, 540.
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1. das Altstadtsbürgerrecht mit Handlungsfreiheit . . . 500 Rth.
2. „ ,, ohne ,, ... 60 „
3. „ Neustadtsbürgerrecht.......... 50 ,,
4. „ Vorstadtsbürgerrecht.......... 40 „

Von diesen Sätzen zahlten Frauen zwei Drittel und Kinder ein
Drittel. Wer schon vor dem 28. 6. 1806 Bürger war und um ein höheres
Bürgerrecht nachsuchte, brauchte nicht so viel zu geben.

Immerhin mußte noch für die Handlungsfreiheit entrichten:
1. ein Altstadtsbürger........ 235% Rth.
2. „ Neustadtsbürger........ 258 „
3. „ Vorstadtsbürger........ 279% „

Frauen zahlten davon die Hälfte, Söhne ein Viertel und Töchter ein
Achtel.

Wiederum wie schon 1729 erhob die Bürgerschaft Einspruch gegen
diese Erhöhung, „da man viele Leute zu Handarbeiten und gröberen
Verrichtungen benötigte, die abgeschreckt würden, sich hier nieder¬
zulassen". Der Senat erwidert darauf, „daß beinahe in allen Ständen
mehr als zu viele Individuen bei uns existieren, daß der Vorteil der
bisherigen Bürger mit der zu großen Vermehrung der neuen Ankömm¬
linge streitet, daß der alte und achtenswerte bremische Nationalgeist
durch das Übermaß von fremden Ansiedlern sich immer mehr und
mehr zu verlieren droht, und daß die Erhöhung das einfachste Mittel
ist, dem durch die Zeitumstände bedingten übergroßen Andrang von
Fremden zu steuern". Was wir aus der Senatsbegründung nicht er¬
fahren, ist, daß der Überschuß aus der Kämmereiverwaltung, der im
Jahre 1805 ca. 15 000 Reichstaler betragen hatte, durch diese Maß¬
nahme bereits 1807 auf 25 000 Reichstaler angewachsen war, die unter
die Herren des Rates verteilt wurden. Dadurch wird aber auch be¬
stätigt, daß tatsächlich ein großer Andrang von Fremden da war,
wenn auch die Vermehrung des Gehaltes sicher nicht ganz unbeteiligt
an der Heraufsetzung war.

Als nach der Franzosenzeit die große Verwaltungsreform einsetzte,
wurde auch des Bürgergeldes gedacht, das 1814 eine Ermäßigung er¬
fuhr. Künftig kostete:

1. das Altstadtsbürgerrecht mit Handlungsfreiheit . . 250 Rth.
2. „ „ ohne ,, 30 „
3. ,, Neustadtsbürgerrecht.......... 25 ,,
4. ,, Vorstadtsbürgerrecht..........20 ,,
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Für Frauen war die Hälfte und für Kinder ein Viertel zu entrichten.
Bei dem Altstadtsbürgerrecht mit Handlungsfreiheit mußte für Kinder
nur ein Fünftel bezahlt werden.

Der Rat begründete diese Herabsetzung damit, daß der Staat jetzt
tief verschuldet und der Wohlstand sehr gesunken sei. Viele Häuser
ständen leer oder würden für geringe Mieten vergeben. Es wäre nicht
zu erwarten, daß reiche Leute sich in der Stadt niederlassen
würden, da diese Bedenken tragen dürften, als Bürger teilzunehmen an
den großen Lasten des Staates. Die schnelle Bereitwilligkeit des Se¬
nates zu der Ermäßigung erklärt sich aber auch wohl dadurch, daß er
in demselben Jahre auf festes Gehalt gesetzt wurde.

Um aber diesen Ausfall in den Einnahmen zu decken und um nach
den Kriegswirren eine notwendige bessere Kontrolle ausüben zu können,
wurden gleichzeitig alle Nichtbürger aufgefordert, sich zu erklären, ob
sie das Bürgerrecht gewinnen oder ausziehen wollten.

Der verminderten Gebühr war aber keine lange Dauer beschieden.
Der in der Franzosenzeit schwer geprüfte Staat bedurfte dringend er¬
höhter Einnahmen. Durch Senats- und Bürgerschaftsbeschluß wurde
deshalb das Bürgergeld mit Wirkung vom 1. Januar 1820 wie folgt her¬
aufgesetzt:

1. das Altstadtsbürgerrecht mit Handlungsfreiheit auf . 400 Rth.
2. „ ,, ohne ,, „ . 50 „

3. ,, Neustadtsbürgerrecht auf.........50 ,,
4. ,, Vorstadtsbürgerrecht „.........40 ,,

Alleinstehende Frauen hatten von diesen Sätzen zwei Drittel zu be¬
zahlen, für Ehefrauen war die Hälfte der Gebühr zu entrichten. Söhne
unter 15 und Töchter unter 12 Jahren waren frei; hatten sie diese
Grenze überschritten, so war für sie ein Drittel der Gebühren zu geben.

Besonders wichtig an dieser Neuordnung ist, daß hier die Neustadt
mit der Altstadt gleichgesetzt wird, ein Zustand, den die Vorstadt erst
1849 erreichen sollte. Gesetzlich festgelegt wurde diese Verschmelzung
aber erst durch Wittheitsbeschluß vom 20. November 1822, die äußer¬
lich dadurch zum Ausdruck kam, daß für beide Stadtteile fortan ein
einziges Bürgerbuch geführt wurde. Am gleichen Tage wurde auch
der in der Gebührenentrichtung bestehende Unterschied zwischen ver¬
heirateten und alleinstehenden Frauen aufgehoben. Die ersteren hatten
in Zukunft denselben Betrag wie die letzteren zu zahlen.

Eine einschneidende Veränderung brachte der 1. Januar 1863.
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Nach zweijährigen Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft
wurde an diesem Tage das Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit auf¬
gehoben, nachdem es praktisch schon so gut wie tot war. Durch die
1861 erfolgte Einführung der Gewerbefreiheit, die auch solche Gewerbe¬
privilegien aufhob, die früher an das Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit
geknüpft waren, durch die zunehmenden Handelsverträge der Hanse¬
städte mit auswärtigen Staaten, die Ausländern das unentgeltliche
Recht zur Handlung in der Stadt einräumten, welches man sich von
Einheimischen schwer bezahlen ließ, war die Abschaffung zur Not¬
wendigkeit geworden. In dem gleichen Gesetz wurden auch die Ge¬
bühren neu geregelt. Künftig war zu zahlen:
1. an die Gemeindekasse

a) für das Bürgerrecht der Stadt Bremen
1. von einem Manne.......40 Rth.
2. von einer Frau........30 ,,

b) für das Bürgerrecht der Hafenstädte die Hälfte,
c) für das Bürgerrecht der Landgemeinden ein Viertel;

2. an die Staatskasse
a) von einem Manne........20 Rth.
b) Von einer Frau.........15 ,,

Bei der Leistung des Bürgereides war ferner noch eine Registratur¬
gebühr von 5 Talern zu entrichten.

Hatte schon bei den Verhandlungen zur Aufhebung des Bürger¬
rechtes mit Handlungsfreiheit, an dessen Stelle eine Umsatzsteuer ge¬
treten war, eine starke Opposition in der Bürgerschaft für die Frei¬
zügigkeit und stärkere Herabsetzung der Gebühren gesprochen 1), so
sollte sie wenigstens in dem letzten Punkte bereits 1869 Erfolg haben.
Am 30. April dieses Jahres wurden die Sätze wesentlich ermäßigt.
Fortan brauchte nur noch an die Gemeindekasse entrichtet zu werden:

1. für das Bürgerrecht der Stadt Bremen......20 Rth.
2. ,, „ ,, ,, Hafenstädte......15 ,,
3. ,, ,, ,, ,, Landgemeinden.....10 ,,

Die Gründung des Deutschen Reiches brachte endlich die lange er¬
sehnte Freizügigkeit. Künftig konnte jeder Deutsche innerhalb der
Reichsgrenzen seinem Erwerbe nachgehen, wo es ihm beliebte, ohne daß
er Bürger des betreffenden Staates zu werden brauchte. Damit hatte

*) Vgl. hierüber die Verhandlungen der Bürgerschaft und die Verhand¬
lungen zwischen Senat und Bürgerschaft aus den betreffenden Jahren.
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sich auch die Erhebung einer besonderen Abgabe für das Bürgerrecht
überlebt, und die Verordnungen von 1863 und 1869 wurden auf Grund
des Bundesgesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundes¬
und Staatsangehörigkeit vom 1. Januar 1871 aufgehoben. In Zukunft
brauchte lediglich eine Registraturgebühr bei Ablegung des Eides ent¬
richtet zu werden, die 1872 auf 16,50 Mk. festgesetzt wurde.

Die fortschreitende Entwicklung blieb aber auch hierbei nicht
stehen, sondern lockerte unentwegt das einst so feste Gebilde. Im
Jahre 1904 wurde die Verpflichtung zur Leistung des Staatsbürgereides
gesetzlich aufgehoben. Künftig brauchte er nur noch zum Zweck der
Erlangung der Wahlberechtigung und Wählbarkeit zur Bürgerschaft ab¬
gelegt zu werden. Darüber hinaus wurde er noch von Beamten,
Predigern, Rechtsanwälten und Notaren verlangt, und auch diesen
letzten Resten gab die nach der Revolution erfolgte Neuordnung des
Deutschen Reiches den Todesstoß. Im Jahre 1920 wurde der Bürger¬
eid ganz abgeschafft.

* *
*

Die Entscheidung über die Aufnahme in den Staatsverband stand
seit jeher in dem Belieben des Rates resp. der von ihm eingesetzten
Behörden, wie uns dies schon aus dem Jahre 1296 bezeugt wird. Eine
Einschränkung ließe sich ja allerdings darin erblicken, daß den Schuh¬
machern 1300 das Recht gegeben wurde, Personen, die sie nicht in ihr
Amt hineinhaben wollten, als Bürger zurückzuweisen. Aber es wird
kaum einer seine Aufnahme beantragt haben, ohne sicher zu sein, daß
er dem Amte willkommen war. Jedenfalls wurde auch dadurch das
Recht des Rates, unliebsame Bewerber abzulehnen, nicht geschmälert,
wenn uns dies auch erstmalig in der „Neuen Eintracht" von 1532 be¬
stätigt wird. Es heißt hier:

Idt Scholen ok dejennen, so van buten inne kamen unde de
Borgerschup begehren, nicht angenamen werden, se en hebben den mit
gelovwerdigen Orkunden bewyset, van wat Steden ofte Orden se ge¬
kamen, unde wo se sik darsulvest an erer Ehre unde lofliken handel
geholden unde gehat hebben 1).

Solange die Stadt noch nicht genügend bevölkert war, wird der
Rat auch wohl kaum Personen zurückgewiesen haben. Ihm mußte im
Gegenteil jeder einigermaßen rechtschaffene Mann willkommen sein,

») Oelrichs, S. 781.
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und wir hörten ja schon aus den Gerhardischen Reversalen, daß er
sogar Hörige der bremischen Kirche unrechtmäßig in den bürgerlichen
Verband aufgenommen hatte. Und noch im Jahre 1359 mußte sich die
Stadt in einem Friedensvertrage mit dem Grafen von Hoya ver¬
pflichten, keine Eigenleute derselben als Bürger aufzunehmen 1). Aller¬
dings machte die 1350 grassierende Pest, die 7000 Einwohner Bremens
dahinraffte, eine ganz besondere Bevölkerungspolitik notwendig. —
Die Bestimmung in der „Neuen Eintracht" hat natürlich ihren tieferen
Grund in den damaligen Unruhen, aber wir besitzen noch eine ähnliche
Verordnung aus dem Jahre 1592 und auch das Gesetz von 1645 hat
einen derartigen Passus.

Genügte in früheren Zeiten ein Bürge, so waren seit 1532, eben¬
falls als Folge des Aufstandes der Hundertvier, zwei erforderlich, wie
uns das Bürgerbuch unterrichtet 2). Hatten die fidejussores ursprüng¬
lich nur für die Freiheit zu geloben, so mußten sie im 18. Jahrhundert
— zunächst nur bei den Vorstadtbürgern, dann aber auch bei allen
anderen — noch darüber hinaus gutsagen, daß der Aufgenommene
binnen zehn Jahren nicht dem Armenwesen zur Last fiele. Diese Be¬
stimmung wurde erst 1863 abgeschafft, als die Verpflichtung zur Bürgen¬
stellung ganz aufhörte. Die Bürgersöhne, die nur ihren Eid ablegten,
stellten zunächst auch die gesetzmäßigen Bürgen. Doch hörte dies bald
nach 1560 auf. In diesem Jahre finden wir im Bürgerbuch zuerst den
Ausdruck civis filius oder enes borgers son, der dann regelmäßig
wiederkehrt. Wer also nach dieser Zeit Bürgen stellt, ist wahrscheinlich
von auswärts zugezogen, vielleicht von einer kurzen Übergangszeit ab¬
gesehen. Frauen stellten regelmäßig nur einen Bürgen.

Wenn der Bewerber durch die Prüfung für gut befunden war, so
mußte er sein Bürgergeld entrichten und gewöhnlich in dem Monat
darauf seinen Eid leisten. Doch wurde diese Frist, besonders in späterer
Zeit, nicht immer innegehalten.

Auf dem 1365 eingeführten Eid lag überhaupt der größte Nach¬
druck. Erst nach seiner Ablegung war man tatsächlich Bürger ge¬
worden. Ihn hatten auch alle zu leisten, die durch Geburt das Bürger¬
recht erlangten. Darüber berichtet uns erstmalig die „Neue Eintracht":

Dewyle ok veler Borger Kinder, de in dem Eede eres Vaders

1) Br. Ub. III, 135.
2) Idt Scholen ock twe borger to varen myt oren rechte bewaren, dat he

nicht uprorisck, sunder gudes fromes levendes sy unde vort fryge laven.
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gebleven, eigentlich nicht en weten, wes de Vader dem Rade gelavet
unde gesworen hebbe, des schäle nu vort ein jeder Borgers-Söhne, so
drade he to sinen mundigen Jahren gelanget, vor dem Rade kamen
unde dem Rade darsulvest dem gebörliken Borger-Eed dohn, darna
he sik desto ehrliker siner Verplichtinge na to holden möge weten 1).

Es ist kaum anzunehmen, daß erst jetzt der Eid von Bürgerkindern
verlangt wurde. Dem widerspricht schon, daß hier von dem gebörliken
Borger - Eed die Rede ist, und auch die sogenannten Bürgerbücher
geben uns darüber Aufschluß. Der Ausdruck „sogenannte" ist mit Ab¬
sicht gewählt, denn in Wirklichkeit müßten sie seit 1365 Bürgereid¬
bücher heißen, was im Nachstehenden bewiesen werden soll.

Schon in der Ratssatzung um 1405 heißt es, daß die Hansegrafen
keinen in das Bürgerbuch eintragen lassen sollen, he en hebbe zworen
alzo zede is unde borghen zet vor dat urye. Das Bürgerrecht aber war
von alters her erblich. De in dem Eede eres Vaders gebleven, nennt
es die ,,Neue Eintracht". Wir dürften also vor 1532 keinen Bürgerssohn
in den Büchern finden, oder jedenfalls nur dann, wenn er einen Eid
leistete, da er nicht als Neuling aufgenommen zu werden brauchte. Der
Kundige braucht aber nur die im letzten Jahrzehnt zu diesen Büchern
angefertigten Register durchzusehen, und er findet hier die Namen von
Geschlechtern, die schon seit langem in der Stadt ansässig waren. Die
Tatsache, daß auch Bürgersöhne eingetragen wurden, kann also gar
nicht bestritten werden, und sie können nur bei ihrer Eidesleistung ein¬
geschrieben worden sein. Daß aber dieser Eid nicht immer abgelegt
wurde, geht gleichfalls aus den Bürgerbüchern hervor. Gerade die An¬
gehörigen angesehener Familien scheinen es nicht für nötig befunden zu
haben, dem Rate den schuldigen Gehorsam zu schwören, wohl weil sie
sich über das Gesetz erhaben fühlten. So stehen von den 12 Rat¬
männern des Jahres 1375 nur vier im Bürgerbuch, und im Jahre 1400
lassen sich dort sogar nur drei von vierundzwanzig mit einiger Sicher¬
heit nachweisen. 1450, also 85 Jahre nach Einführung des Eides, sind
von den vierundzwanzig Ratsherren nur sechs im Bürgerbuch ver¬
zeichnet und auch 1519 befindet sich nur ein kleiner Teil von ihnen
darin. Es ist bekannt, daß die Elterleute 1653 den Rat zwangen, den
Bürgereid abzulegen, den die Mehrzahl bisher nicht geleistet hatte.
Aber auch nach dieser Zeit kommen manche ihrer Verpflichtung
nicht nach, und noch 1724 läßt sich mit Sicherheit von fünf Rats-

') Oelrichs, S. 780.
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herren nachweisen, daß sie keinen Eid geleistet haben. Daß sie aber
Bürger gewesen sein müssen und sich auch als solche fühlten, wird nie¬
mand bestreiten. Wenn wir ihre Namen nicht im Bürgerbuche finden,
so nur deshalb, weil sie versäumten, den schuldigen Eid abzulegen, und
nur wer dies getan hatte, wurde eingeschrieben und galt in Wirklich¬
keit als Bürger. In der Praxis sah es aber doch etwas anders aus, und
der Absatz 6 der Ordnung von 1645, der ausdrücklich besagt, daß der¬
jenige, der das Bürgerrecht gewonnen hat, im nächsten Monat zu¬
schwören soll, wurde nicht immer befolgt. Im Gegenteil wird gerade
dieser Paragraph im Verein mit dem bei der Aufnahme beliebten Ver¬
fahren den Glauben erweckt haben, daß man bereits Bürger war, wenn
man die Gebühren entrichtet hatte. Denn diese Zahlung trug der
Kämmerer in seine Rechnungsbücher ein und darüber stellte er einen
Schein aus, der dann als eigentlicher Bürgerschein galt und über dessen
Besitz man den Eid versäumte oder, wie es vorkam, ihn erst Jahre
hinterher ablegte, in der Zwischenzeit aber Rechte — wie etwa den
Ankauf von Grundstücken — ausübte, die nur Bürgern zustanden. Die
Kämmereirechnungen können also mit mehr Recht als Bürgerbücher an¬
gesprochen werden, als die jetzt damit bezeichneten Bände, besonders
auch, weil sie ausführlicher gehalten sind. In den meisten Fällen
findet sich neben dem Namen noch der Herkunftsort, häufig auch noch
die Religion verzeichnet. Leider sind diese Rechnungen erst von 1677
an vollständig erhalten. Aus früherer Zeit besitzen wir nur vereinzelte
Bände und diese auch erst von 1608 an 1).

Aber es waren nicht nur die Mitglieder angesehener Ratsfamilien,
die versäumten, ihren Eid abzulegen. Im Jahre 1532, nach Nieder¬
werfung des Aufstandes der Hundertvier, leisteten rund 750 Personen
den Bürgereid, von denen jeder zwei Bürgen stellte. Wie Bippen sagt,
hat der Rat in diesem Jahre die vier Kirchspiele Mann bei Mann vor¬
gefordert und vereidigt 2). Aber darauf können wir diese Eintragungen
im Bürgerbuch nicht beziehen, denn die Einwohnerschaft war damals
bestimmt größer, selbst wenn wir auf den einzelnen Mann eine acht¬
köpfige Familie rechnen. Wenn in den vier Kirchspielen nicht mehr
Personen gewohnt hätten, woher hätten dann wohl die Bürgen her-

!) Es sind erhalten die Jahrgänge 1608, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
38, 41, 43, 51 und 55.

2) Bippen, Br. Gesch. II, S. 88.
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kommen sollen? Einen Grund für diese hohe Zahl gibt uns die „Neue
Eintracht". Es heißt hier:

ein ider Hussittende, de sik in düsser guden Stadt to ernerende
gedenket, unde de vor redelik geachtet linde geholden werd, de sulfte
schäle binnen den negsten Vertein Dagen Borger werden 1).

In der Stadt wohnten also Haussitzer, die keine Bürger waren,
und diese werden jetzt schleunigst das Versäumte nachgeholt haben.
Aber wir können unmöglich annehmen, daß ihre Zahl 750 betragen
haben kann, denn soviel Nichtbürger, die mit ihrem Familienanhang
einige Tausend ausmachten, werden kaum geduldet worden sein. Viele
Leute, die wir 1532 im Bürgerbuche finden, werden durch Geburt
Bürger gewesen sein, die es nur unterlassen hatten, den Eid abzulegen,
wahrscheinlich, weil man in früherer Zeit nicht so streng darauf ge¬
halten hatte. Zahlreiche Stichproben, allerdings nur von selteneren
Namen, bei denen eine Verwechselung schwer ist, haben ergeben, daß
von den Nachgeprüften keiner vor dieser Zeit in den Bürgerbüchern
anzutreffen ist. Daß diese unvollständig sind, beweisen uns auch
viele Urkunden, in denen Personen als Bürger bezeichnet sind, die
wir nicht in ihnen antreffen, und ebenso treten Leute als Bürgen auf,
deren Name sonst nicht vorkommt.

Nach 1532 finden sich wiederholt Verordnungen, in denen Bürger¬
söhne aufgefordert werden, ihrer Eidespflicht zu genügen. Wer ihr
nicht spätestens bis zur Errichtung eines eigenen Hausstandes —
eigentlich gleich nach Vollendung des 18. Lebensjahres — nachkam,
sollte das Bürgerrecht verlieren. 1854 sollte der Eid spätestens nach
zurückgelegtem 25. Lebensjahre abgelegt sein und seit 1871 wurde er
vor der Vollendung des 21. Lebensjahres verlangt. Um diesen Ver¬
fügungen größeren Nachdruck zu verleihen, wurden die Prediger und
1863 noch das Zivilstandsamt angewiesen, keinen Bürgerssohn zu kopu¬
lieren, der nicht den Nachweis erbracht hatte, den Eid abgelegt zu
haben.

Wir müssen auch aus einer Anweisung an die Prediger schließen,
daß es im 16. Jahrhundert das alleinige Recht der Bürger war, sich in
der Stadt trauen zu lassen. Es heißt nämlich in einem Proklam von
1592:

So Scholen ock de predicanten keine lüde thosamende geven,
sondern vor erst befragen, offt se ock borger sin unnd bi welckes

') Oelrichs, S. 781.
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hameners thyden se borger worden weren. Und dejenigen, an de se
mißdunckent hedden, an den kemener verwisen, by deme sick des
rahdes bescheides tho erholen.

Mit dieser Verordnung steht auch eine Bestimmung in Einklang,
die wir wiederum in der „Neuen Eintracht" finden:

Dejennen ok, de in dusse Stadt frembde inkamen, unde sik all-
hier entholden willen, desulfte schäle neen Borger to sik in sine Hu-
singe nemen, noch densulften Huser edder Boden verhüren, se sin den
tovoren Borger geworden.

Daß alle Haussitzer Bürger sein mußten, hatten wir schon gehört.
Jetzt mußten es auch alle Fremden werden, die sich hier niederlassen
wollten. Es konnte also kaum jemand—abgesehen von vorübergehend
sich hier Aufhaltenden — in der Stadt sein, der kein Bürger war, und
deshalb ist das Proklam von 1592 durchaus verständlich.

Der Dreißigjährige Krieg ließ dann viele Menschen in Bremen
Schutz suchen, die man nicht gut abweisen konnte. Wenn wir deshalb
in der Ordnung von 1645 hören, daß niemand, ohne den Bürgereid ab¬
gelegt zu haben, sich proklamieren noch kopulieren lassen soll mit dem
Nachsatz „bei Verlierung des Bürgerrechtes", so kann man dies nur
auf Bürger beziehen. Um diese Zeit mag sich dann auch das Schutz¬
bürgerverhältnis ausgebildet haben. Der Schutzverwandte hatte jährlich
eine im Laufe der Zeiten wechselnde Abgabe für seinen Schutz zu ent¬
richten und durfte dafür seinem Gewerbe in der Stadt nachgehen. Die
Schutzverwandtschaft war aber nicht erblich.

Daß die Bürgersöhne so oft zur Eidesleistung angehalten werden
mußten, hat seinen Grund wohl auch in der dabei erhobenen Gebühr,
die nach 1677 lange Zeit ein Reichstaler war.

* *
*

Die Rechte, die den Bürgern zustanden, sind niemals zusammen¬
hängend aufgezeichnet worden. Aber Verordnungen, die angeben, was
Fremden verboten war, lassen uns darüber nicht im unklaren. So be¬
schloß die Wittheit am 18. März 1606:

Nahdemale vele lüde sich hier thor waninge setten und des Ver¬
mögens nicht sein, dat se de borgerschup gewinnen können, und averst
beter, dat se dem rahde mit eden sich verwandt maken, als unbe¬
eidigt hie bewanen bliven, dat dem na nebenst dem borgerboke noch

Bremisches Jahrbuch. 15
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ein ander bock der beeidigten inwahner gemaket (am Archiv nicht zu
finden) unde geholden werden, und desulven sowohl als de borgere
den gewohnlichen borgereedt leisten und hiermit der woning geduldet
und thom karrenschuven, sackedragen und andern dachlohn, averst
weder thor borgerweide noch thor kopenschup, emptern oder andern
borgerlichen gerechtigkeit nicht verstatet werden, sondern wor se tho
den vermögen kamen, dat se de borgschup gewinnen können, alsdan
datsulve tho dohen schuldig sien, und idt in stervensfällen des drut-
ten pennigs halven und ohnen anders nicht den mit frembden geholden
werden schole.

Viele Leute also, die nicht das Vermögen besitzen, daß sie die
Bürgerschaft gewinnen können, haben sich in der Stadt niedergelassen.
Sie sollen den gewöhnlichen Bürgereid leisten, dessen Ablegung in ein
besonderes Einwohnerbuch einzutragen ist. Sie werden weiterhin in
ihrer Wohnung geduldet und sollen zum Karrenschieben, Säcketragen
und anderen Taglohn, aber weder zur Bürgerweide noch zur Kauf¬
mannschaft, den Ämptern und anderen bürgerlichen Gerechtigkeiten
zugelassen werden, Sie müssen jedoch die Bürgerschaft gewinnen,
wenn sie das Vermögen dazu erworben haben. In Sterbefällen soll
es mit ihnen des dritten Pfennigs halber wie mit Fremden gehalten
werden.

In ähnlichen Worten drückt sich auch die Ordnung von 1645 aus,
und man sieht, daß schlechterdings nur die Gewinnung des Bürger¬
rechtes eine Möglichkeit des Emporkommens ließ. „Karrenschuven,
sackedragen und anderen dachlohn", dazu sich in Zeiten der Not und
Gefahr vor anderen gebrauchen zu lassen, nur dies wurde Fremden
großmütig gestattet. Alles war darauf zugespitzt, das Bürgerrecht
möglichst begehrenswert zu machen. Erwerb von Grundstücken wurde
auch erst 1645, und dann nur in der Neustadt gestattet. Allerdings
kennen wir mit diesen Verhältnissen noch nicht diejenigen aus früherer
Zeit. Aber die Vermutung liegt nahe, daß sie damals ähnlich waren.
So wissen wir bereits, daß im Jahre 1300 jeder Schuhmacher und
Riemenschneider Bürger sein mußte, und von den Schneidern wird es
1317 bestätigt. Von den Kaufleuten sollte man gleichfalls mit Recht an¬
nehmen, daß sie Bürger sein mußten. Dieser Schluß läßt sich bereits
aus der Urkunde Gerhards II. von 1233 ziehen, in der von den cives
Bremenses mercatores die Rede ist, und bei den Tuchhändlern erhalten
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wir 1263 die Gewißheit 1). Die Ansätze, daß der Fremde vom Handel
und den Zünlten und Gilden ausgeschlossen war, sind also auch in
älterer Zeit deutlich sichtbar, nur daß sich eben nicht von jedem Hand¬
werk der Beweis beibringen läßt. Aber da die spätere Entwicklung
diesen Gang nahm, dürfen wir wohl vermuten, daß es in früherer Zeit
ähnlich war, besonders da einige Handwerker den Beweis liefern.

Nun versucht allerdings Dünzelmann 2) den Nachweis zu erbringen,
daß es in älteren Zeiten Einwohner (Gäste) in Bremen gab, die wohl¬
habend waren und ein eigenes Haus besaßen. Wenn dies stimmte, so
hätten jedenfalls damals Gäste das Recht besessen, Grundstücke an
sich zu bringen. Dünzelmanns Beweis trägt aber den Widerspruch in
sich. Aus der Tatsache, daß Gäste zum Wachtdienst herangezogen
werden konnten 3), schließt er, daß sie ein eigenes Haus gehabt haben
müssen, da nur auf dem Weichbild die städtischen Lasten ruhten. Ist
dies auch richtig, so sagt er doch an anderer Stelle, daß nicht das
Eigentum, sondern der bloße Besitz, das bloße Bewohnen genügte, um
das Bürgerwerk zu fordern. Und dies entspricht den tatsächlichen Ver¬
hältnissen. Die wohlhabenden Kreise, in deren Händen der Grundbesitz
zum größten Teil lag, werden sich selbst aber kaum mehr Pflichten
aufgebürdet haben als den anderen Bürgern, da sie die Macht hatten.
Immerhin, und das muß auch betont werden, verbieten es die Statuten
von 1303 keinem Gaste, Grundbesitz zu erwerben. Es ist sogar aus¬
drücklich gesagt, daß ihm solcher verpfändet werden kann 4). Da aber
der Einwohner von den Ämtern ausgeschlossen war und auch keinen
dauernden Handel in der Stadt treiben durfte, so wird er sein Brot
hauptsächlich durch niederen Taglohn verdient haben und kaum in der
Lage gewesen sein, Reichtümer zu sammeln.

Viel leichter konnten Fremde durch Erbschaft in den Besitz eines
Grundstückes kommen. Von verschiedenen Ministerialenfamilien aus
dem Erzstif t läßt sich nachweisen, daß sie Grund und Boden in Bremen
besessen haben. Ob sie diese in ganz früher Zeit auch durch Kauf an
sich bringen konnten, wissen wir nicht. Erst die Statuten von 1428
untersagen grundsätzlich allen Bürgern, unbewegliche Habe an Fremde
zu verkaufen, und von dieser Zeit ab treffen wir diese Bestimmung
noch häufig an.

Br. Ub. I, 314.
») Br. Jahrb. XVII, 1 ff. 3) Oelrichs, S. 96.
4) Oelrichs, S. 74.

15*
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Die Rechte der Bürger waren also schon in alter Zeit sehr erheblich.
Nur sie durften Handlung treiben, sie allein waren zu den Zünften und
Gilden zugelassen, nur ihnen stand der Ankauf von Häusern und
Grundstücken zu (erst seit 1428 nachweisbar), nur sie werden von
alters her alleiniges Anrecht an der Bürgerweide und der städtischen
Wohlfahrtspflege gehabt haben, wenn auch Erzbischof Hartwig im Jahre
1159 durchreisenden Fremden gestattete, die Weide zu betreiben.
Ferner hatten die Bürger noch ein Vorrecht bei Erlegung der Akzise,
und nur sie konnten in geistlichen oder weltlichen Dienst der Stadt
treten.

Daß mit so ausgedehnten Rechten auch Pflichten verbunden waren,
liegt auf der Hand. Wenn der Staat seine Bürger schützte und ihnen
große Freiheiten einräumte, so erwartete er auf der anderen Seite, daß
sie ihm eine feste Stütze waren, was besonders im fehdereichen Mittel¬
alter oft vonnöten wurde. Deshalb war jeder Bürger zur Heeresfolge
und Verteidigung der Stadt verpflichtet. Werne gheboden wer dt, uth
to theende, de schall sulven uththeen unde wesen den hovetluden
horsam, heißt es in der kündigen Rolle von 1489. Für seine militä¬
rische Ausrüstung, in früheren Zeiten Harnisch und Spieß, später Ge¬
wehr und Seitengewehr, hatte ein jeder selbst zu sorgen. Neben dieser
so überaus wichtigen Aufgabe gehörte selbstverständlich noch die ge¬
naue Befolgung der im Eid beschworenen Pflichten zu den besonderen
Obliegenheiten der Bürger, also Gehorsam gegen die Obrigkeit und
pünktliche Entrichtung der gesetzlichen Abgaben und Steuern.

Sehr schwer ist es, die einzelnen Bürgerrechte gegeneinander
abzugrenzen, da es sich zum Teil um Gewohnheitsrechte handelt, die
nirgends festgelegt sind. Die Handlungsfreiheit, die früher allen Alt¬
städtern und den Hausbesitzern in der Neustadt zustand, war nach 1729
an den Erwerb des sogenannten großen Bürgerrechtes geknüpft und den
übrigen nach dieser Zeit aufgenommenen Staatsangehörigen, die nicht
darum nachgesucht hatten, untersagt. In der Vorstadt war der Groß¬
handel überhaupt verboten, „abusive geschieht es indes von einzelnen
dort seit langen Zeiten wohnenden Familien, die aber das Altstädtische
Bürgerrecht mit Handels-Freyheit besitzen", lesen wir in einem Bericht
des Senators Smidt aus dem Jahre 1807, der uns auch sonst willkom¬
menen Aufschluß über die bürgerrechtlichen Verhältnisse gibt 1). An die

Archivakte P. 8. A. 1.
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Einführung einer besonderen Erlaubnis zum Handeltreiben schloß sich
dann von selbst an, daß nur diejenigen, die diese besaßen, Mitglieder
der Handelskammer und des Kaufmannskonvents werden konnten.
Später hatten auch noch Advokaten und Ärzte das große Bürgerrecht
zur Ausübung ihrer Praxis nötig, ebenso die Bierbrauer, die ja von
jeher in ihrer Stellung den Kaufleuten nahestanden.

Wenn Neustadts- und Vorstadtsbürgerrecht immer mit verhält¬
nismäßig geringen Kosten erworben werden konnten, so boten sie
auch die entsprechenden Nachteile. Vor allem waren ihre Inhaber nicht
konventsberechtigt (die Neustadt wurde es 1814, die Vorstadt erst 1849)
und von verschiedenen Staatsämtern, so besonders von der Zugehörig¬
keit zum Rate, ausgeschlossen. Außerdem hatten sie keinen Anteil an
der Bürgerweide. Durfte ein Altstadtsbürger in allen drei Stadtteilen
wohnen, so war ein Neustadtsbürger auf die Neustadt und Vorstadt
angewiesen und ein Vorstadtsbürger durfte nur in der Vorstadt wohnen.
Wer seinen Wohnsitz in einen Stadtteil mit höherem Bürgerrecht ver¬
legen wollte, hatte erst den Unterschied in den Gebühren zwischen
seinem Recht und dem anderen zu zahlen. Neben diesen greifbaren
Unterschieden gab es sicher noch eine Menge kleinerer, die nur nicht
recht faßbar sind. Aber schon der Umstand, daß Neustädter und Vor¬
städter nicht mit in Rat und Bürgerschaft saßen, mußte ihnen Nachteile
bringen. Sie sind denn auch bis ins 19. Jahrhundert hinein Stiefkinder
der Stadt geblieben.

Von alters her wurde auch von Ehefrauen gefordert, daß sie das
Bürgerrecht erwarben, wie es bereiis die Statuten von 1303 verlangen.
Denn der Satz, wenn eine Frau von draußen hereinkommt und hier
einen Mann nimmt, so soll sie auch für ihre Bürgerschaft zwei Mark
zahlen, kann kaum anders aufgefaßt werden. Viele Frauen mögen es
daher vorgezogen haben, das Bürgerrecht durch Dienen zu erwerben.
Ein Mann aber, der eine Nichtbürgerin heiratete, ging seines Bürger¬
rechtes verlustig, das sich stets nach der minderen Hand richtete. So
blieb es auch, als die Scheidung nach Stadtteilen erfolgte. Hatte der
Bräutigam ein größeres Bürgerrecht als die Braut, oder auch umgekehrt,
so mußte für den jeweils Betreffenden das höhere Recht nachgesucht
werden, anderenfalls beide mit dem minderen vorliebnehmen mußten.
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Uberblicken wir zum Schluß die Entwicklung noch einmal ins¬
gesamt. Das Marktprivileg von 965, so bedeutend es für unsere
heimische Geschichte auch ist, schuf noch keineswegs den Begriff
der Stadt. Herr in der werdenden städtischen Gemeinde war nach
wie vor der Erzbischof, und von politischer Selbständigkeit war man
noch weit entfernt. Von dieser kann in gewissem Sinne erst die Rede
sein, nachdem die Verwaltungsgeschäfte, die anfänglich in den Händen
des Erzbischofs bzw. seiner Beamten lagen, auf den Rat als städtische
Behörde übergegangen waren. Zwar wird es in Urkunden und
Chroniken nach 965 bald üblich, cives oder burgenses an Stelle von
incolae zu sagen, aber diese „Bürger" waren mehr oder weniger vom
Erzbischof abhängig, der die Kaufleute 1181 von der „Hanse" befreit
und dem die Handwerker noch 1246 gewisse Abgaben und Leistungen
schuldig waren.

Das Bürgerrecht wird urkundlich zuerst in der Barbarossa-
Urkunde von 1186 erwähnt. Wenn es hier auch nur heißt, daß jeder,
der Jahr und Tag sub wicpilethe gewohnt hat, frei sein soll, so
sahen wir doch, daß wicpilethe an dieser Stelle nur mit Bürger¬
bzw. Stadtrecht übersetzt werden kann. Dieses Privileg wird den
Zuzug nach Bremen wesentlich gefördert und dadurch zur Aus¬
bildung eines selbständigen Bürgertums beigetragen haben. In diese
Zeit fallen sicher auch die Anfänge des Rates, wenn er damals nicht
schon bestand. Urkundlich nachweisbar ist er allerdings erst seit 1225.

Mit dem Aufkommen des Rates setzen die Unabhängigkeits¬
bestrebungen nachdrücklich ein. Die ersten Ratmänner gehören zum
großen Teil dem Ministerialenstande an, der im 13. Jahrhundert der
angesehenste ist und unter dessen Führung sich ein politisch selb¬
ständiges Bürgertum herausbildet. Dieser Prozeß wird, wie ich an¬
nehme, dadurch beschleunigt worden sein, daß die Ministerialen
ursprünglich erzbischöfliche Verwaltungsbeamte waren, die sich aber
immer mehr als Bürger fühlten und bei ihrer Wahl in den Rat, zu der
sie ihre bisherige Tätigkeit besonders geeignet machte, der Stadt eine
Menge Befugnisse zubrachten, die sie früher in Diensten des Erz¬
bischofs ausgeübt hatten.

Am Ende des 13. Jahrhunderts ist dann die Entwicklung in eine
freie, sich selbst verwaltende Gemeinde abgeschlossen. Dies wird
dokumentiert durch die Anlegung eines Bürgerbuches im Jahre 1289.
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Seit dieser Zeit dürfen wir als sicher annehmen, daß die Aufnahme
als Bürger durch die Ratsherren erfolgte und von der Zahlung einer
bestimmten Gebühr sowie dem Nachweis der persönlichen Freiheit
abhängig war. Aber noch gibt es Gäste in der Stadt, und manche
Grundstücke sind in den Händen von Fremden. Ihr Einfluß wird
jedoch zielbewußt immer mehr ausgeschaltet, obgleich sich der Rat
mitunter noch genötigt sieht, Bevölkerungspolitik zu treiben, wenn
Kriege und Seuchen die Einwohnerzahl verringert haben. Im 16. Jahr¬
hundert ist dann der Höhepunkt in der straffen Organisation erreicht.
Jeder Einwohner mußte jetzt auch Bürger sein. Dieser Zustand hielt
aber nicht lange an. Die unruhigen Kriegszeiten bringen bald wieder
Fremde in die Stadt, für die nun ein Notbürgerverhältnis geschaffen
wird. Die Schutzverwandtschaft scheint erst etwas später entstanden
zu sein, denn die Schutzverwandten sind fast durchweg Katholiken,
die man nicht als vollwertige Bürger haben wollte.

Gab es — wenn man von der Stephansstadt absieht — ursprünglich
nur e i n Bürgerrecht, so wurde dies nach der Anlegung der Neustadt
anders. Denn um die junge Festung zu bevölkern, überließ man den
dortigen Ansiedlern das Bürgerrecht für billigeres Geld als in der
Altstadt. Damals muß auch bereits eine starke vorstädtische Ge¬
meinde bestanden haben, die nun ebenfalls Bürgerrechte erstrebte.
Im Jahre 1661 ist dann die Entwicklung in drei Stadtteile ab¬
geschlossen. Fortan gibt es drei gesonderte Bürgerbücher, die man
aber besser als Bürgereidbücher bezeichnet. .Denn in ihnen wurde, wie
auch schon in älteren Bänden, der Neuaufgenommene nur bei Ab¬
legung des 1365 eingeführten Eides eingetragen, während die vorher
erfolgte Bezahlung der Gebühren von dem Kämmerer in seinem Rech¬
nungsbuch verzeichnet wurde, der zugleich über die Entrichtung der
Abgaben einen Schein ausstellte, der als eigentlicher Bürgerschein
galt und über dessen Besitz man versäumte, den schuldigen Eid zu
leisten. Die von 1677 an vollständig erhaltenen Kämmereirechnungen
verdienen daher den Namen Bürgerbuch mit mehr Recht, besonders
auch, weil sie ausführlicher gehalten sind.

Zu den gemachten drei Unterscheidungen kam 1729 noch das
Bürgerrecht mit Handlungsfreiheit hinzu. Die Hauptursache für
dessen Einführung liegt in dem starken Anwachsen der Lutheraner,
die man besonders aus dem einflußreichen Kaufmannsstande heraus¬
haben wollte, und die auch bis 1803 für die Handlungsfreiheit eine
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höhere Gebühr als die Reformierten zahlen mußten. Das 19. Jahr¬
hundert brachte den langsamen Verfall aller dieser Einrichtungen,
die jetzt ganz geschwunden sind. Eine neue Zeit stellte neue Forde¬
rungen, und heute ist von dem einst so festen und nützlichen Bau
nur noch die bremische Staatsangehörigkeit erhalten, mit der aber
keine Rechte verknüpft sind, und die alle ehemaligen Bürger und deren
Nachkommen ohne weiteres besitzen. Gegen Erlegung einer Gebühr
kann sie auch noch von anderen Reichsangehörigen und Fremden er¬
worben werden.



IV.
Fichte und Johann Smidt,

Von Ludwig Beuti n 1).

Die vor nicht langer Zeit erschienene Ausgabe des Fichteschen
Briefwechsels 2) gibt Anlaß, den Blick auf die jetzt weiteren Kreisen
zugängliche, bisher kaum über Bremens Mauern hinaus bekannte Tat¬
sache zu lenken, daß Johann Smidt in seiner Jugend in engen freund¬
schaftlichen und geistigen Beziehungen zu J. G. Fichte stand.

Smidts Studienzeit verlief in zwei deutlich geschiedenen Perioden.
Er ging Ostern 1792 nach Jena, um im Winter 1793—94 sein Studium
durch eine längere Ruhezeit zu unterbrechen. Im Frühjahr 1794 nahm
er es wieder auf, jedoch gab er jetzt seiner Arbeit eine neue Richtung.
Während des ersten Jenenser Aufenthaltes stand die Theologie durch¬
aus in ihrem Mittelpunkt, Philosophie und Geschichte traten hinter
ihr zurück. Von 1794 ab wandte sich Smidt hauptsächlich diesen
Fächern zu, ohne jedoch seinen Plan, Geistlicher zu werden, aufzu¬
geben, wie er sich denn auch nach beendetem Studium zum Prediger
ordinieren ließ.

Der Führer, der den neuen Weg vorzeichnete, war Fichte. Er
hatte Ostern 1794 in Jena seine erste Professur angetreten und riß
bald seine Zuhörer durch die Eindringlichkeit und Kühnheit seines
Denkens, durch die Wucht seines persönlichen Wirkens mit sich. Er
entfachte in ihnen einen drängenden Eifer des Philosophierens. Man
disputierte auf den Straßen, man redete auf Spaziergängen Un¬
bekannte an, um mit ihnen Fichtes Vorlesung nachzudenken. Noch
hatte Fichte, als er zu lehren begann, das System der Wissenschafts¬
lehre, dem seine ersten Vorlesungen galten, der Öffentlichkeit nicht
vorgelegt. Ihr war er vor allem bekannt durch die „Beiträge zur Be¬
urteilung der französischen Revolution" und die „Zurückforderung der
Denkfreiheit von den Fürsten Europas" (1793), deren Anonymität
bald entschleiert war. In den Beiträgen stellte Fichte die Revolution

') Herrn Dr. jur. Schulze - Smidt sei an dieser Steile herzlich für die
Freundlichkeit gedankt, die Benutzung des Smidl-Archivs zu gestatten.

-) J. G. Fichtes Briefwechsel. Kritische Gesamtausgabe hrsg. von
H. Schulz. 2 Bde. Leipzig 1925.
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unter die der Zeit geläufige Formel des Gesellschaftsvertrages, den
die freien Staatsbürger schließen unter Wahrung der Rechte jedes
einzelnen, und deutete sie als den ersten Schritt zu einer sinnvollen
Verfassungsform. Aus der durch den Vertrag erreichten Sicherheit
erwachsen erst die hohen Aufgaben des Menschen: Die Entfaltung
aller seiner Kräfte, die Hineinbildung des freien menschlichen Ich in
die Welt. „Der Mensch muß suchen, die Dinge zu modifizieren und sie
selbst zur Ubereinstimmung mit der reinen Form seines Ich zu
bringen", rief Fichte den Hörern seiner öffentlichen Vorlesung über
die Bestimmung des Gelehrten zu. Seine Lehre gipfelte in einem von
brennender Zuversicht erfüllten und mit überwältigender Beredsamkeit
vorgetragenen Aufruf zum Handeln. „Der Mensch kann, was er soll".

Smidt schloß sich Fichte voll Überzeugung an, er gehörte zu den
eifrigsten Besuchern der Kollegs. Aber doch mußte er sich noch von
anderen Seiten Anregungen wünschen. Er konnte sich, wie so manche
seiner Zeitgenossen und Freunde, nicht an der Fichteschen Systematik
genügen lassen, die die Gebilde des menschlichen Zusammenlebens
aus reiner Vernunft deduzieren wollte und dem historischen Be¬
trachten und Verstehen keinen Platz ließ. „Sollte es wirklich Men¬
schen, richtig denkende Menschen gegeben haben, welche durch
eine Antwort auf die Frage: was geschehe, oder geschehen sei,
zu beantworten geglaubt hätten, was geschehen solle?" 1) So
fragte Fichte, und die Formulierung läßt erkennen, daß er
Anteil nahm an dem, was geschehen solle, nicht an dem, was
geschehen ist, nicht an der lebendigen Fülle der geschichtlichen
Welt. In den Staaten seiner Zeit traf er „höchstens die Einheit,
die die verschiedenen Gattungen der fleischfressenden Tiere zu¬
sammenhält" s). Ein Gegengewicht für solche radikale Ablehnung des
geschichtlich Gewordenen fand Smidt bei dem Historiker W o 11 -
mann. Auch er, der gleichzeitig mit Fichte als Dreiundzwanzig-
j ähriger seine Professur antrat, stand unter dem Einfluß des Philo¬
sophen. „Auch er", schrieb Fichte an seine Gattin, „ist mein sehr
großer Verehrer, einer der besten Köpfe, die ich kenne, und ein vor¬
trefflicher Lehrer, von dem ich eine mächtige Wirkung zu meinen
Zwecken auf dieser Universität erwarte" 3). Fichte scheint das Ver-

J) Beiträge S. 55.
-) Beiträge S. 66.
3) Briefwechsel I, S. 367.
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hältnis des jungen Berufskollegen zu sich richtig zu beurteilen. In
Smidts sorgfältiger Nachschrift einer Woltmannschen Vorlesung über
Weltgeschichte lesen wir, daß in der Geschichte eine Naturabsicht
walte, die „keine andere sein kann als völlige Entwicklung der An¬
lagen des Menschen". Auch Woltmann teilte den starken Glauben an
die Fähigkeit des Menschen, die Welt nach seinem Bilde zu gestalten,
der, im Innern auf der gottfernen Aufklärung beruhend, die Geistes¬
welt des ausgehenden 18. Jahrhunderts durchdrang und vielfach in
der französischen Revolution die ersten Schritte sah zur Verwirk¬
lichung des Sittengesetzes. Schiller hatte wenige Jahre vor Fichtes
Erscheinen in seiner Jenenser Antrittsrede von der Einheit des Ge¬
schichtsverlaufs gesprochen. Der Mensch, sagte er, „nimmt diese
Harmonie aus sich selbst heraus und verpflanzt sie außer sich in die
Ordnung der Dinge, d. i. er bringt einen vernünftigen Zweck in den
Gang der Dinge". Ob er in der Tat in ihnen waltet, ließ Schiller da¬
hingestellt, er sah ihn teils bestätigt, teils widerlegt und erklärte die
Frage für „unentschieden". Nun hatte sie Woltmann sehr zuversichtlich
bejahend beantwortet und fügte hinzu: „Das ist gewiß, das mensch¬
liche Geschlecht soll das bestimmte Ziel erreichen". Seine Geschichts¬
darstellung folgte dem leitenden Gedanken, die zunehmende Ver¬
wirklichung des Sittengesetzes, die immer höher strebende Entfaltung
aller humanen und ethischen Kräfte aufzuzeigen und damit den einen
Sinn des Geschichtsverlaufs.

Den geistigen Beziehungen, die Smidt mit Fichte verbanden,
gingen die persönlichen zur Seite. Bald wurde er zur Teilnahme an
der Mittagstafel des Lehrers eingeladen 1). Als Fichte wegen der An¬
griffe, die von Professoren und studentischen „Orden" gegen ihn ge¬
richtet wurden, im Sommer 1795 seine Lehrtätigkeit aufgab und sich
nach Osmannstädt zurückzog, wurde Smidt aufgefordert, ihm dorthin
zu folgen. Johanna Fichte bat ihn in mehreren Briefen darum. Der
„teure Freund" der Familie sollte „mit offenen Armen empfangen
werden", nichts, so schrieb sie, würde sie so sehr freuen als wenn
Smidt den Sommer bei ihnen zubringen würde 2). Er behielt dann zwar
seine Wohnung in Jena bei, doch war er oft im Fichteschen Hause zu
Gast, wo ein Zimmer stets für ihn bereitstand. Eine kleine Gegengabe
verehrte Smidt dem Gastgeber. Im selben Sommer schrieb Fichte

1) W. von Bippen, Johann Smidt. Stuttgart u. Berlin 1921. S. 30.
2) Briefwechsel I, S. 452.
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seiner Frau: „Ich bin jetzt bei dem Fäßgen Wein von Smidt begriffen,
das ich zugleich mit ihm ausleere" *). Die Fäden werden auch da¬
durch noch enger geknüpft worden sein, daß Fichte und Smidt, mit
verschiedenen Graden allerdings, derselben Freimaurerloge an¬
gehörten.

In weitere Kreise noch trat Smidt ein, als er zu seinem zweiten
Aufenthalt nach Jena zurückgekehrt war. Er entsprach damit ganz
der Gesinnung Fichtes, der seine Schüler lehrte: „Der Mensch ist be¬
stimmt, in der Gesellschaft zu leben; er soll in der Gesellschaft leben;
er ist kein ganzer vollendeter Mensch und widerspricht sich selbst,
wenn er isoliert lebt" *]. In den ersten Semestern hatte sich Smidt auf
den Umgang mit wenigen Freunden beschränkt. Jetzt nahm er teil an
der Gründung einer studentischen Vereinigung, die sich in betonten
Gegensatz stellte zu den „Orden", in denen mit Gelage, Rauferei und
Randalieren das Renommistentum blühte. Besinnung auf die eigenen
Aufgaben des Studierenden, Bemühen um höchstmögliche Ausbildung
und gegenseitige Hilfe in diesem Streben, auch eine schöne, aus dem
gemeinsamen Arbeiten sich ergebende Geselligkeit, das waren die
Ziele, die sich die „Gesellschaft der freien Männer"
steckte 3). Sie stand unter dem maßgebenden Einfluß Fichtes, und die
jungen Menschen, die sich aus allen Fakultäten dort trafen, hatten das
gute Geschick, einen Geist unter sich wirken zu sehen, der ihnen zu
nächst eine Ebene schuf, auf der sie einander in ihren Auseinander¬
setzungen begegnen konnten, und ihnen eine Sprache schenkte, um
mit ihr zu arbeiten. In Smidts Nachlaß findet sich ein über sechs
Jahre reichendes Protokoll der allwöchentlichen Sitzungen der
„Freien Männer". Es ergibt sich aus ihm, wie die Fichtesche Geistes¬
richtung für diesen Bund seiner Schüler, der nach seinem Fortgang
von Jena bald an Kraft verlor und sich auflöste, bestimmend war.
„Das Licht wird siegen", rief Fichte der akademischen Jugend zu und
forderte von ihr, sie möge den Sieg mit erfechten. Die „Freien
Männer" nahmen die Aufgabe begeistert auf sich und stimmten zu, als
Fichte vorschlug, in die Gesetze der Gesellschaft den Satz aufzu¬
nehmen, die Gegenstände der Diskussionen sollten immer „aus der

1) Briefwechsel I, S. 464.
2) Bestimmung des Gelehrten (1794), Werke — Hrsg. Medicus I, S. 234.
3) Über sie H. Flitner, A. L. Hülsen und der Bund der freien Männer.

Jena 1913.



Fichte und Johann Smidt. 237

praktischen Philosophie, insofern sie angewendet wird, hergenommen
werden". Praktische Philosophie war die Losung. Erich v. Berger,
später Professor der Philosophie in Kiel, verlas einen „Zuruf an
unsere Gesellschaft, zu der allgemeinen Bestimmung der Menschheit
in ihrem ganz eigentlich dazu versammelten Zirkel möglichst wirksam
zu sein", Smidts Freund Meister, ein Bremer, eine Arbeit „Uber die
Bestimmung des Menschen". Wie Fichte war man der Zuversicht voll,
wenn man über die „in unserer Zeit hervordämmernde vernunftmäßige
Freiheit des Menschen in der Gesellschaft" sprach. Die eigensten
Pflichten faßte man ins Auge bei einem Referat: „Einfluß der Uni¬
versität auf die Kultur Deutschlands". Smidt war eines der tätigsten
Mitglieder der Gesellschaft, war längere Zeit „Geschäftsführer" und
hielt mehrere Vorträge. In einem behandelte er ein sein eigenes Leben
nah betreffendes Thema: „Sollte man das Predigeramt abschaffen 1) ?"
Der höchste Zweck des Menschen ist, so führte Smidt der Fichteschen
Denkbahn folgend aus, vollkommene Harmonie seiner Fähigkeiten.
Er muß sein Ich ausbilden, er wird nur zum wahren Ich im Handeln,
indem er das Nicht-Ich mit sich in Harmonie bringt. Jeder handelt
am fruchtbarsten, wenn er sein vorzüglichstes Talent ausbildet. Der
Sittlichkeit soll das Predigtamt dienen, dessen wahrer Sinn jetzt er¬
kannt wird, nachdem es durch „Priester und Pfaffen" verdorben war und
nachdem durch Luther, wenn er auch den Fortschritt der moralischen
Kultur gefördert hat, durch den Eifer für die Autorität der Bibel neuer
Aberglaube geschaffen worden war. Die Fürsten suchen das Predigt¬
amt von seinem wahren Sinn fernzuhalten, sie werden jedoch von der
bald zu erwartenden allgemeinen Staatsrevolution vertrieben werden.
Man soll das Predigtamt beibehalten und ihm seinen wirklichen Beruf
zuerkennen, die sittliche Kultur zu fördern. — Deutlich spiegelt sich
in solchen Gedanken die Aufklärung, die die christliche Lehre in
Ethik verwandelt hatte, und die jetzt sich mit dem Fichteschen System
des Ich und Nicht-Ich verbunden hatte. Smidt hat diese charak¬
teristische Richtung des theologischen Denkens beibehalten. Im
Kreis der Familie hielt er später zuweilen bei festlichem Anlaß eine
Predigt. Da sagte er etwa: „Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
er gab ihm die Anlage zu einer unendlichen Ausbildung und Vervoll¬
kommnung nach allen Seiten seines Wesens: Das ist der Zweck seines

1) Hierüber E. H. Meyer, Johann Smidt als Student, in: Johann Smidt,
ein Gedenkbuch. Bremen 1873. S. 51.
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Lebens". Oder ein andermal: „Der Zweck der christlichen Religion
ist kein anderer als die Menschen, von denen doch wahrlich keiner
so ist, wie er sein soll, immer mehr zu bessern und zu veredeln, ihnen
die Annäherung zum Ziel der Heiligkeit aller ihrer Gesinnungen immer
mehr zu erleichtern."

Die „Freien Männer" nahmen teil an der politischen Erregung,
die in der Zeit der amerikanischen Erhebung, der französischen Revo¬
lution das deutsche Bürgertum in seinen gebildeten Schichten ergriffen
hatte. Wie so viele ihrer Zeitgenossen sahen sie hoffnungsfroh nach
Westen. Und wie mußte die Verehrung der französischen Ideen von
Demokratie und bürgerlicher Freiheit sich steigern, wo Fichte sie
predigte, der bekannte, daß er der Revolution sein System der Wissen¬
schaftslehre mitverdanke: „Indem ich über sie schrieb, kamen mir
gleichsam als Belohnung die ersten Winke und Ahndungen dieses
Systems" — Fichte, der von keinem Fürsten eine Pension annehmen
wollte, jedoch eine solche sich von der französischen Nation wünschte,
um seine Wissenschaftslehre vollenden zu können, die die Menschheit
aus dem Irrtum reißen sollte wie „jene Nation von den äußeren
Ketten den Menschen losreißt 1)." Seinen Radikalismus teilte der
Lehrer den Schülern mit. Ihr Vaterland sollte die Welt der freien
Menschen sein, die „Gesellschaft der freien Männer" zählte mit Stolz
Angehörige einer ganzen Reihe europäischer Nationen zu sich. Im
Despotismus fand ein Bundesmitglied die Ursache, welche in den
Völkern die Vaterlandsliebe getötet habe, und ein anderer verfocht
den Satz, „daß Patriotismus, in dem Sinne, worin man ihn bisher ge¬
nommen habe (indem man dem Fürsten Treue erwies), nicht nur
lächerlich, sondern sogar eine Untugend sei". Und Smidt sagte in
seinem Vortrage über das Predigtamt: „Ich ehre den Genius unseres
Zeitalters, wenn seine Energie in Revolutionen sich zeigt. Das Herz
klopft mir, wenn ich sehe, daß jene Misanthropen sich verrechnet
haben, die seine völlige Genesung in das Land der Chimären ver¬
wiesen." All solche Sätze hatten zunächst rein theoretischen Cha¬
rakter, sie waren wenig verpflichtend. Smidt erkannte vielleicht schon
die Gefahr, in Doktrinarismus zu versinken. Jedenfalls verfolgte er
schon früh die politischen Nachrichten mit Eifer, um nicht nur in
Theorien zu leben, sondern auch zu wissen um die Geschehnisse des

!) Briefwechsel I, S. 449.
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Tages. Es erschien ihm selbstverständlich, daß ein jeder an ihnen
teilnehmen müsse.

Smidts Rückkehr in die Heimatstadt nach beendetem Studium
(1795) nahm ihn dann aus der Umgebung Fichtes fort. Ein Brief¬
wechsel setzte ein, er blieb jedoch spärlich und hörte nach wenigen
Jahren auf. Smidt berichtete zuweilen über seine Arbeiten 1), er
sandte auch einige Fäßchen Wein. Hier muß besonders der schönste
Brief dieser Korrespondenz erwähnt werden, in dem Smidt zusammen¬
faßte, was Fichte ihm bedeutet habe, wie ihm der „vergönnte tägliche
Anblick dieses energischen Daseins Mut und Kraft einflößte, nie die
eigene Bestimmung eines jeden Schicksals aufzugeben und dadurch
aller Verzweiflung für immer überhoben zu sein"'). Fichte wählte
1796 den befreundeten Schüler zum Paten seines neugeborenen
Sohnes. „Wie leben Sie?" schrieb er bei dieser Gelegenheit, „was
studieren Sie? Geben Sie mir zuweilen Nachricht von sich, ich bitte
Sie. Lassen Sie unser Verhältnis fortdauern." Und seine Gattin fügte
hinzu: „Wir reden oft von Ihnen. Auch werd' ich meinem Jungen
einst viel von Ihnen erzählen 3)."

Der letzte erhaltene Brief Fichtes spricht von einem wichtigen
Ereignis in Smidts Leben. Um diesen, dem eine Predigerstelle in
Lübeck in Aussicht stand, in Bremen zu halten, hatte man ihm 1797
die seit längerem erledigte Stelle eines Professors der Philosophie
am Gymnasium Illustre gegeben. „Ich erfahre", schrieb Fichte darauf¬
hin, „daß Sie als Professor der Philosophie in Ihrer Vaterstadt an¬
gestellt sind, und freue mich mit Ihnen, weil ich glaube, daß dies
Ihren Wünschen gemäßer gewesen. Ich freue mich aber auch im
Namen der Vernunft und Wahrheit, weil ich glaube, daß Sie so für
die Sache derselben noch mehr tun können 4)." Von den Vorlesungen,
die Smidt am Gymnasium hielt, wissen wir nur, daß ihre Gegen¬
stände Moral, Naturrecht, Geschichte waren. An hervorragender
Stelle brachte er die Gedanken des deutschen Idealismus in den
geistig interessierten Kreisen der Vaterstadt zur Wirkung. Mehr und
mehr wandte er sich jedoch von der philosophischen Arbeit der
historischen zu und gab Zeugnis von ihr in Vortragsreihen vor der

*) Dez. 1796. Entwurf. Briefwechsel I, S. 546.
2) Nov. 1797. Entwurf. Briefwechsel I, S. 575. Bippen S. 31.
3) Briefwechsel I, S. 544.
4) Briefwechsel I, S. 581.
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neugegründeten „Literarischen Gesellschaft" und vor größerem Audi¬
torium, Einer öffentlichen Vorlesung, die die gesamte Geschichte um¬
fassen sollte und während zweier Winter gehalten wurde, schickte er
eine gedruckte Einleitung voraus: „Etwas über das Inter¬
esse an der Menschengeschicht e." In ihr zeigt sich,
wie Smidt in den drei Jahren, die seit dem Abschied von Jena ver¬
gangen waren, Fichtes Lehren verarbeitet und ausgeschieden hatte,
was seinem Wesen und seiner Welt nicht entsprach.

Smidt spricht darüber, welche Quellen das Interesse an der Ge¬
schichte haben könne. Auch hier wird klar, daß er Zugänge zu ihr
besaß, über die der zutiefst heimatlose Fichte, der von Land zu Land
hatte ziehen müssen, bevor er in Jena für kurze Jahre Fuß fassen
konnte, nicht verfügte. Smidt skizziert den Aufbau des historischen
Interesses dem Wesen und der Entwicklung nach. Der Enistehungs-
punkt ist das Familieninteresse, das auf den Zusammenhang mit den
Ahnen sich richtet. Aus ihm und nach ihm entsteht das bürgerliche
Interesse. Der Einzelne macht das Schicksal der Vaterstadt bewußt
zu dem seinigen und erkennt die Verflechtung seiner Geschicke mit
denen der ihm gegebenen Gemeinschaft. Der Blick weitet sich. Die
Vaterstadt ist ein Glied der Nation, der Blick muß, wenn er sie er¬
fassen will, die Nation mit umfassen, und ebenso notwendig muß er
weiterschweifen in die Welt. Da entstehen Fragen wie diese: Wie
kommen die Nationalcharaktere zustande? Die Kulturstufen? Wie
erklärt sich die Festigkeit der französischen Nation in schweren
Stürmen und wie dagegen die „Lässigkeit und Disharmonie" der deut¬
schen Nation? Aber das Interesse bleibt nicht bei der bloßen Be¬
trachtung stehen. Es ist innig verbunden mit dem Trieb, zu handeln.
„Nicht da, wo man handeln und mit Vernunft dem Geschick begegnen
sollte, in träger Untätigkeit zu verweilen oder wohl gar zu ver¬
zweifeln, ist die Aufforderung jedes kraftvollen Menschen an sich
selbst, aber auf welche Weise soll er denn handeln? Wird nicht der
Wunsch in ihm rege werden, die Kunde von ähnlichen Ereignissen
von der Vorwelt zu vernehmen, wird er nicht begierig sein, das Buch
der Geschichte aufzuschlagen und nachzuforschen, wo seine Brüder
irgendwo eine ähnliche Schickung traf, wie sie sich dabei benahmen
und was darauf folgte? Die Erfahrungen anderer können dadurch zu
unsern eigenen werden." Wie anders hatte doch Fichte hier geurteilt!
Er hatte die Befragung der Vergangenheit radikal abgelehnt und auf
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die deduzierende Vernunft allein verwiesen. Smidt hatte sich ein
wirkliches Verhältnis zur Geschichte erworben. Er wollte sich nicht
über sie stellen und aus der reinen Vernunft ihr den Lauf vor¬
schreiben, er nahte sich ihr jetzt wirklich fragend. Und er nahte sich
ihr vor allem auch in dem Bezirk, in dem die Fragen am nächsten
liegen und der lebendigen Teilnahme nie ermangeln: in der Geschichte
der engeren Heimat.

„Das höchste Interesse, das der Mensch an der Geschichte der
Menschheit nehmen kann, ist das weltbürgerliche Interesse", fährt
Smidt dann fort. Wir würden an dieser Stelle heute sagen: das ge-
schichtsphilosophische Interesse. Es geht um die Deutung der Ge¬
schichte. „Jeder, der über die Bestimmung des Menschen, über das,
was der Mensch eigentlich sei oder aus sich machen sollte, näher
nachdenkt, wird am Ende finden, daß er es sich selbst zum Zwecke
machen sollte, die Vernunft in sich und außer sich, d. h. in seiner
ganzen Welt, herrschend zu machen, daß er danach streben sollte,
jeden Gegenstand seiner Tätigkeit in eine bleibende Übereinstimmung
zu setzen mit dem besseren Teile seines Wesens. Harmonische Kultur
aller seiner Triebe, Anlagen, Fähigkeiten und Kräfte zustande zu
bringen und eben diese Harmonie auch außer sich wahrzunehmen,
sollte denn folglich das Ideal einer Welt sein, die er wirklich zu
machen sich bemühen dürfte." Die große Aufgabe des Menschen ist,
„diese Erde zu einem Schauplatz der Weisheit und Güte, zu einer
alleinigen Werkstatt der Vernunft zu machen". Smidt spricht mit
hoffnungsvollem Mut von ihr, wie die ganze Zeit, und wie seine Lehrer
es taten, und wie sie beruft er sich auf die unendliche Vervoll¬
kommnungsfähigkeit der Menschennatur. In der Geschichte sieht er
sie bestätigt, in ihr gewinnt immer kräftiger Gestalt das, „was der
Mensch eigentlich ist". Aber doch ist Smidt durch die eigene Be¬
schäftigung mit der Geschichte realistischer geworden und ist nicht
mehr geneigt, den Grundzug der Entwicklung nun in jeder Begeben¬
heit voreilig zu finden. „Es ist und bleibt unausführbar, jedes Er¬
eignis nach dem Maße, wie es zu einer solchen fortschrittlichen Ent¬
wicklung der Anlagen des Menschengeschlechts beigetragen habe, zu
messen." Was ist aber zunächst ausführbar? Smidt gab die Antwort
auf diese Frage, indem er Vorwelt und Umwelt sachlich historisch
betrachtete.

Bremisches Jahrbuch. 16
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Man hört in Smidts Schrift viele Anklänge an Fichte und Wolt-
mann. Er übernahm ihre (d. h. im Grunde nur Fichtes) Grund¬
anschauung vom Menschen. Doch ist diese eigentlich nur ein Rahmen»
der durch Ort und Stunde seine Form erhalten hatte. Der unerprobte
Enthusiasmus für die französische Revolution wich einer die Tat¬
sachen prüfenden Haltung, wie man sie etwa in dem Aufsatz in der
von Smidt gegründeten Zeitschrift „Hanseatisches Magazin" findet, in
dem er die Hansestädte gegen den Vorwurf revolutionärer Gesin¬
nung verteidigt. Einen eigenen Weg, der von dem Fichteschen fort¬
führte und eine selbständige Richtung einschlug, fand Smidt, als er
darauf hinwies, wie die historische Betrachtung mit der Frage nach
den Möglichkeiten des Handelns zusammenhänge. Und seine zur
Tätigkeit drängende Natur ließ ihn immer mehr die Philosophie ver¬
nachlässigen und den Weg folgerichtig fortschreiten, der aus der
radikalen theoretischen Geisteswelt hinausführte in die liebevolle Be¬
trachtung der historischen Wirklichkeit und weiter zum Handeln in
der Wirklichkeit des Tages.



Studien zur älteren bremischen
Kartographie.

IL Teil.
Von Hans Dörries.

Im vorhergehenden Bande dieses Jahrbuches (XXXI, 1928) habe
ich erstmals über ältere bremische Kartographie gehandelt, und zwar
speziell über ihren Höhepunkt, die Landesvermessung der Jahre
1790—98, durch die Bremen damals an die Spitze der topographischen
Arbeiten gestellt worden ist, soweit solche in Nordwestdeutschland
abgeschlossen oder noch im Gange waren. Gemessen an dem geo¬
dätisch strengen Maßstabe des Senators Johann Gildemeister und des
Bürgermeisters Christian Abraham Heineken, der beiden alleinigen
Urheber und Verfertiger dieser hochwertigen alten bremischen Landes¬
vermessung, können einer scharfen kartographischen Kritik nur wenige
Karten bremischen Gebietes aus der Periode vor Gildemeister und
Heineken standhalten. Es handelt sich um insgesamt 106 einzelne
Kartenblätter, deren Titel im vorigen Jahrbuch (1928) auf den Seiten
340—41 und 349—56 aufgeführt worden sind.

Staatsarchiv und Staatsbibliothek Bremen verwahren freilich noch
mehr alte bremische Karten 1). Ich habe auf deren mangelnde trigono¬
metrische Grundlage sowie auf die ungenaue oder reichlich unge¬
schickte Kartenzeichnung hingewiesen und demzufolge bei Benutzung
zur Vorsicht und Kritik gemahnt. Aber so unbefriedigend sie in topo¬
graphischen Einzelheiten sein mögen und deshalb dem bremischen
Heimatforscher auf dessen genaues Befragen oft die Antwort schuldig
bleiben oder gar Anlaß zu Irrtümern werden, so unerläßlich sind sie
als Material zu einer Geschichte der niedersächsischen Kartographie,
die so viel Wertvolles von allgemeinerem Interesse enthält und die wir,
zugleich als Vorarbeit zu einem historischen Atlas Niedersachsens, so
sehr nötig haben.

') Der Kartenbestand des Focke-Museums, der von anderen Gesichts¬
punkten aus betrachtet werden muß, kommt für die hier unternommene Dar¬
stellung nicht in Betracht.

16"



244 Hans Dörries.

Wir haben bislang weder eine Geschichte der Kartographie in
Deutschland noch eine solche der Kartographie Niedersachsens. In
verschiedenen Landschaften liegen eine Reihe dankenswerter und
wichtiger Vorarbeiten hierfür vor, so auch in Niedersachsen. Im Auf¬
trage der Historischen Kommission für Hannover, Oldenburg, Braun¬
schweig, Lippe und Bremen hat der Göttinger Geograph August
Wolkenhauer in der kurzen Zeitspanne der Jahre 1910—14 auf ver¬
schiedenen Archiv- und Bibliotheksreisen als Erster sich einen Über¬
blick über das insgesamt noch vorhandene ältere Kartenmaterial ver¬
schafft. Aber sein vorzeitiger Tod hat verschuldet, daß wir heute mit
dem handschriftlichen Nachlaß nur wenig anfangen können. Wir stehen
daher leider heute noch ganz in den Anfängen der Versuche, zu einer
Entwicklungsgeschichte der Kartographie brauchbare Bausteine zu¬
sammenzutragen. Es kann keinen anderen Weg hierzu geben als den,
daß in den einzelnen alten, gegenwärtig noch im Rahmen der Reichs¬
verfassung relativ selbständigen Territorien die überlieferten Bestände
an Land- und Seekarten, meist in Archiven, öffentlichen Bibliotheken
oder bei Behörden verwahrt, einer kritischen Durchsicht unterworfen
werden und das Ergebnis in Form objektiver und vollständiger Karten¬
verzeichnisse gedruckt vorgelegt wird. Erst wenn diese mühsame und
zeitraubende Vorarbeit in den Einzelgebieten geleistet ist, dürfte daran
zu denken sein, das gesammelte Material zu einer erschöpfenden und
damit erst befriedigend ergebnisreichen Gesamtdarstellung zu ver¬
arbeiten. Nur so wird man die unbedingt erforderliche sichere karto¬
graphische Grundlage für den seit 1910 geplanten historischen Atlas
schaffen.

Diese Vorarbeit für das kleine, jedoch methodisch und qualitativ
sehr wichtige bremische Gebiet zu leisten, ist der Zweck der vor¬
liegenden „Studien zur älteren bremischen Kartographie". Das noch
vorhandene Kartenmaterial ist durchgesehen worden. Ich möchte
glauben, nichts Wesentliches übersehen zu haben. Waren im vorigen
Jahrbuch insgesamt 134 Titel einzelner Kartenblätter aufgeführt, die
weit überwiegend (116) vom Bürgermeister Heineken nach zuver¬
lässigen älteren Vorlagen nachgezeichnet oder neu entworfen sind, so
tragen wir nachstehend die Titel von weiteren 226 Kartenblättern
nach, die ganz überwiegend der Zeit vor 1790 und damit der langen
Periode vor Beginn der bremischen Landesvermessung von 1790—98
angehören. Beide Listen zusammen bieten das Gesamtverzeichnis von
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360 einzelnen Kartenblättern, die das Material und die Grundlage für
eine Entwicklungsgeschichte der bremischen Kartographie darstellen.

Das nachfolgende Verzeichnis ist zunächst regional und innerhalb
der einzelnen Landschaft chronologisch geordnet. Ich halte diese
doppelte Teilung für zweckmäßig und empfehle sie auch bei Auf¬
stellung noch größerer Listen; eine Gliederung nach Autoren hat sich
als unpraktisch erwiesen.

I. Bremisches Staatsgebiet 1).
1. 16. Jahrh. „Episcopatus Bremensis cum Adiacentibus." Kupfer¬

stich. Maßstab „Miliaria Westfalica communia." „Per Gerardum
Mercatorem" (Bibliothek VIII 29).

2. 16. Jahrh. „Oldenburg Comitatus." Kupferstich. Maßstab „Milli-
aria Germanica communia" und „Milliaria Gallica communia."
Nordrichtung rechts. „Amstelodami Guiljelm. Blaeuw excudit. E.
Symonß. Hamersveldt sculp" (Bibliothek VIII 1).

3. 16. Jahrh. „Nova Comitatus Oldenburg Ac Delmenhorst Cum Dy¬
nastiis Ieveren et Kniphaus: Descriptio. loh. Conrad Muscul Aut.
e excu:". Maßstab „Scala Milare frisia maior." Kupferstich. Nord¬
richtung links (Bibliothek VIII 30).

4. 16. Jahrh. „Westfalia Cum Dioecesi Bremensi. Per Gerardum
Mercatorem. Miliaria Westfalica communia." Handkolorierter
Kupferstich (Archiv A 74).

5. 17. Jahrh. „Ducatus: olim Episcopatus Bremensis et ostiorum Albis
et Visurgis Fluviorum novißima Descriptio. D. D. D. Ioannes
Ianßonius. Die Maße der Teutschen Meillen, Iede zu 2000 Ruten."
Kupferstich (Bibliothek VIII IIa).

6. 17. Jahrh. „Ducatus: olim Episcopatus Bremensis et ostiorum Albis
et Visurgis Fluviorum novißima Descriptio. Apud Petrum Schenk
et Gerardum Valk. Die Maße der Teutschen Meillen, Iede zu 2000
Ruten." Handkolorierter Kupferstich (Bibliothek VIII 11).

7. 17. Jahrh. „Ducatus Bremae & Ferdae Maximaeque partis Flu-
minis Visurgis Descriptio per Fredericum de Wit Amstelodami.
Milliaria Germanica, Hispanica, Gallica Communia." Handkolo¬
rierter Kupferstich (Bibliothek VIII 33).

1) In diesem Abschnitt sind ebenso wie unter Abschn. III auch solche
Karten berücksichtigt, die nur zum Teil bremisches Gebiet, neben nicht bremi¬
schen Landesteilen, enthalten.
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8. Umgebung Bremens (Elsfleth im NW, Syke im SO). Tuschzeich¬
nung. Maßstab „Eine gemeine Teutsche meile." Auf Rückseite
unten rechts späterer handschriftlicher Vermerk: ,,1704 oder 1705
verfertigter und nach Oldenburg d. 28. Febr. u. eodem nach Zelle
commun. Riß der Gegend um Bremen" (Archiv A 7).

9. Dieselbe farbige Tuschhandzeichnung, nur mit etwas anderer
Schriftart und reichlicherer Ortssignatur. Ohne jede Beschriftung
(Rückseite verklebt). Maßstab „Eine Teutsche Meyle" (Bibliothek
V 9).

10. 18. Jahrh. „Carte vom Lande Hadeln. Cop: durch C. G. Gas¬
schütz, Meile Kalenberger Maaß." Farbige Tuschhandzeichnung.
Nordrichtung rechts (Archiv M 108).

11. 18. Jahrh. „Tabula generalis des Landes Wursten bestehend aus
9 Kirchspielen. Cop: durch C. G. Gasschütz. Maasstab von einer
Calenbergischen Meile." Farbige Tuschhandzeichnung. Nordrich¬
tung rechts (Archiv M 110).

12. 18. Jahrh. „Situations Charte von der Börde Beverstedt im Herzog¬
thum Bremen. Cop: durch C. G. Gasschütz. Scale von einer Calen¬
bergischen Meile." Farbige Tuschhandzeichnung (Archiv M 106).

13. 18. Jahrh. „Charte vom Goh Gericht Achim. Cop: durch C. G.
Gasschütz. Maasstab von einer Meile zu 24 000 Fus." Farbige
Tuschhandzeichnung (Archiv M 109).

14. 18. Jahrh. „Charte von denen im Ambte Ottersberg, Lilienthal,
Osterholtz und Bremervörde belegenen incultivirten Mohren, wie
solche nach denen Special Charten verjüngt zusammengetragen.
Cop: durch C. G. Gasschütz." Ohne Maßstab. Nordrichtung rechts.
Farbige Tuschhandzeichnung (Archiv M 105).

15. 1739 „Carte von der Gegend des Stift Bremen Lang der Este und
Wümme gemachten Postirung. Maasstab von 1 Meile." Farbige
Tuschhandzeichnung. Maßstab unfertig. Norden oben links (Biblio¬
thek V 6).

16. 1795 „General Charte der in den Herzoglich Bremen und Verden-
schen Aemtern und Gerichten Ottersberg, Osterholtz, Lilienthal,
Bremervörde, Rotenburg und Achim belegenen Mööre, und der seit
1750 darin angelegten Colonien; sammt den zur Verbindung der
Hamme Oste und Schwinge Flüße vorgerichteten Schiffcanälen
und den Ausflüßen in die Weser und Elbe. Mit Hoher Königl.
Cammer Genehmigung und unter Direction des Hr Ober Amts-
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manns Schroeter zu Lilienthal, entworfen und zusammengetragen
von Friedrich Findorf Conducteur, im Jahr 1795. Gestochen G. H.
Tischbein in Bremen. Eine gewöhnliche Landmeile oder 2000
Calenb: Ruthen. Eine geographische Meile — 3811,6 Toisen oder
1584,5 Ruth. Cal." Handkolorierter Kupferstich. Nordrichtung
rechts (Bibliothek VIII 20).

17. 1806 „Charte vom Herzogthum Bremen, Fürstenthum Verden und
dem Gebiet der Reichsstadt Bremen. Mit Verbesserungen heraus¬
gegeben von Homanns Erben. Nürnberg 1806. Gemeine deutsche
Meilen, 15 auf einen Grad. Französische Meilen, 20 auf einen
Grad." Handkolorierter Kupferstich (Bibliothek VIII 19).

II. Weserstromlauf.

1. 1557 Farbige Tuschhandzeichnung des Zusammenflusses von Weser
und Lesum bei Vegesack („Die fegesack"). Aufrißzeichnung. Nor¬
den oben. Zugeschrieben dem Johann Rullwagen. Ältestes Bei¬
spiel bremischer Kartographie! — (Archiv F 136a) 1).

2. 1573 Farbige Tuschhandzeichnung des Zusammenflusses von Weser
und Lesum bei Vegesack. Norden unten. Verbindung von Grund-
und Aufriß. Rückseitenvermerk: „Abriß des zwischen den Stedings
und den Schönebecks streitigen Werders am Ausflusse der Lesum,
genannt der Vegesacker (jetzt Schönebecker) Sand, gefertigt von
Cornelius Rützen 1573" (Vermerk des Archivars Smidt 1871). Die
Zweitälteste datierte Karte bremischer Kartographie! — (Archiv
F 136b).

3. 1669 „Abriß des Weserstrohms bey Wurdfleth und Offenwarden
Amts Hagen" (reicht von Elsfleth bis Sandstedt). Farbige Tusch¬
handzeichnung. Norden unten rechts. Ortssignaturen im Aufriß
(Archiv F lle).

4. 1670 Wümmefluß zwischen Fischerhude und Lilienthal. Farbige
Tuschhandzeichnung. „Delineatum Anno 1670. 26. Juny." Norden
links oben. Ortssignaturen, Brücken, Bodenerhebungen. Aufriß¬
zeichnung (Archiv G 17).

5. 1684 „Abris der Hunte Fluß nebst dero zwo Durchschnitten so
Anno 1682 zu besserer Negotion der Stad Oldenburg, bequemerer

*) Joh. Rollwagen war bremischer Syndikus. Er verfertigte die Karte an¬
läßlich eines Prozesses zwischen den Familien Steding und Schönebeck,
1551—83, wegen des jetzigen Schönebecker Sandes an der Lesummündung. (Red.)
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Navigation und der gemeinen abnehmung der gefährliche Teichen
ist angeordnet worden. Aufgenomen im Jahr 1684 von C: M: An¬
halt In: Ge: Copie G. A. Wilmans 1780." Maßstab in Ruthen.
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten. Grundrißzeichnung
(Bibliothek VI 39).

6. 17. Jahrh. „Nobilis Saxoniae Fl. Visurgis, cum Terris adjacentib.
Ab Inclyta Brema, ad ostium maris. J. van Loon fecit. Ioan.
Ianssonius. Scala Miliarum." Kupferstich. Norden rechts. Unten
gedruckte „Beschreibung des Weserstrohms mit denen darin lie¬
genden Inseln / von der Kayserl. Freyen Reichs- und fürnehmen
An-See-Stadt Bremen ab / biß in den Oceanum und Offenbahre
See" (Archiv F 102).

7. 17. Jahrh. Dieselbe Karte in gleicher Ausführung (Archiv F 102).
8. 17.Jahrh. Dieselbe Karte in gleicher Ausführung (Bibliothek VII 7).
9. 17. Jahrh. Weserstromlauf zwischen Hemelingen und der Ochtum-

Mündung. Norden rechts. Farbige Tuschhandzeichnung (primitiv).
Grund- und Aufrißzeichnung (Bibliothek VII 21).

10. 17. Jahrh. Weserstromlauf von Walle bis Moorloser Kirche
(Außendeichsland). Maßstab „bremer rodten". Norden rechts. Far¬
bige Tuschhandzeichnung (Bibliothek VII 11).

11. 17. Jahrh. „Contra Abris." Weserstrom zwischen Oberhammel¬
warden und Golzwarden. „H. C. Röhmer". Farbige Handzeichnung.
Norden oben links (Archiv F IIb).

12. 17. Jahrh. „Contra Abris." Dieselbe Karte „fecit H. C. Röhmer Cop:
C. L. Van Steube." Farbige Handzeichnung. Norden oben links
(Archiv F 11c).

13. 18. Jahrh. Weserstromlauf bei Blumenthal und Lesum-Mündung
bei Vegesack. Farbige Tuschhandzeichnung (Grund- und Aufriß).
Norden links (Bibliothek VII 9).

14. 18. Jahrh. Weserstromlauf bei der Paulinermarsch am Osterdeich.
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts unten (Archiv F 25b).

15. 18. Jahrh. Weserstromlauf zwischen Pauliner Marsch und Ziegel¬
werder (Abbruch am Habenhauser Ufer). Farbige Tuschhandzeich¬
nung „del. J. F. R. Renner". Norden links oben (Archiv F 21).

16. 18. Jahrh, Weser bei Arsten. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden
links. Maßstab in „Ruhten". (Archiv J 19a).

17. 18. Jahrh. Weser am Woltmershauserwerder. Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden links oben (Archiv K 22c).
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18. 18. Jahrh. Entwässerungsgräben an der unteren Ochtum beim
Mühlenhaus. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts unten
(Archiv K 23).

19. 18. Jahrh. „Das Dorff Nieder Büren. Maßstab von 1000 Füßen."
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten. Teilweise unfertig
(Archiv H 7d).

20. 18. Jahrh. „Das Dorf Nieder-Buren. Maß-Stab von 1000 Fußen."
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten. Fertig ausgeführt
(Archiv H 7e).

21. 18. Jahrh. „Grund Riß der Nieder Bührner Weyde." Maßstab
„Bremer Fuß". Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten (Archiv
H 7c).

22. 18. Jahrh. „Grund Riß der Nieder Bührner Weyde." Farbige Tusch¬
handzeichnung. Norden unten. Maßstab unvollständig (Archiv
H 7b).

23. 18. Jahrh. Weser an der Ochtum-Mündung. Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden unten (Archiv K 28 2).

24. 18. Jahrh. Dieselbe Karte, mit geringfügigen Änderungen. Norden
unten. Farbige Tuschhandzeichnung (Archiv K 28 1).

25. 18. Jahrh. „Situations-Riss von Dem Gröplinger außer Teichs
Land." Norden rechts unten. Farbige Tuschhandzeichnung. (Archiv
H 24).

26. 18. Jahrh. Weserstromlauf bei Hemelingen-Habenhausen. Farbige
Tuschhandzeichnung. Norden unten. Grund- und Aufrißzeichnung.
Rückseitenvermerk: „Mr Bruggemans Zweiter abriß der Brake
bei Hemeln. Zu legung eines Stauteichs" (Archiv L 12).

27. 1717 „Plan einer bey Hemeln 1717 intendirten Durchgrabung der
Weser." Farbige Tuschhandzeichnung (Grund- und Aufriß). Nor¬
den unten rechts (Bibliothek VII 8).

28. 1717 Deichneubau an der unteren Ochtum. Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden unten (Archiv K IIa).

29. 1717 Dieselbe Karte, copiert 1779 durch Fr. Hase. Farbige Tusch¬
handzeichnung (Archiv K IIb).

30. 1723 Weserstromlauf zwischen Lienen und Golzwarden „Anno
1723 C. L. Von Steube Mathem." Maßstab in Rheinländ. Ruthen.
Farbige Tuschhandzeichnung (Archiv F IIa).

31. 1725 „Geometrischer Grund-Ris des Weser-Stroms zwischen Baren-
flith und dem Blumenthal an dem Stedingerland und den Masch-
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hören herunter . . . Gemessen und in eine Charte gebracht von
Christian Ludewig de Steube . . . MDCCXXV". Maßstab Bremer
Schuh. Farbige Tuschhandzeichnung (Bibliothek VII 19).

32. 1726 Weser an der Pauliner Marsch bei Hemelingen-Hastedt. Far¬
bige Tuschhandzeichnung. Maßstab in Bremer Fuß. „Anno 1726"
(Archiv J 3d).

33. 1727 Weser bei Hastedt-Habenhausen. Farbige Tuschhandzeich¬
nung. Maßstab in Bremer Fuß. ,,G. Warnek" (Archiv J 3b),

34. 1727 Dieselbe Karte, teilweise unfertig, ohne Autor (Archiv J 3e).
35. 1727 Dieselbe Karte, ohne Autor (Archiv J 3a).
36. 1727 „Abzeichnung des streitigen Sandes der Weser zwischen den

Habenheuser und Hasteder Gemiene Welches den 21 Octbr 1727
verglichen.....G. Warnek. Maastab von 1500 fues." Farbige
Tuschhandzeichnung (Archiv J 3c).

37. 1728 „Plan der Burgschantze samt ihrer gegen das Dorf Grambcke
u. der Wasserhorst liegenden Gegend . . . 1728 . . . aufgenommen
durch B. G. Schultz .... Ruhten a 16 Bremer fus." Farbige
Tuschhandzeichnung. Norden unten (Archiv H 31).

38. 1738 „Grund-Riß Des Königl. Gros-Brittanischen Hasenbührender
Werder, Samt Darzugehörige Teiche, Graben, Schleusen und
Schlachten. Maastab von 50 Ruthen. Anno 1738 aufgenommen Von
H. A. Nicolay," Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts (Ar¬
chiv K 39a).

39. 1738 „Grund-Riss Des Königl. Gros Brittanischen Hasenbührender
Werder, Samt Darzu gehörigen Teiche, Graben, Schleusen und
Schlachten. 1738 Aufgenommen von H. A. Nicolay, Copiert durch
C. L. Murtfeldt. Maasstab von 60 Ruthen." Farbige Tuschhand¬
zeichnung in ausgezeichnet frisch erhaltenen Farben, Norden rechts
(Bibliothek VI 16).

40. 1738 „Grund Riß des Stadt Bremenschen sogenannten Hasenbührer
Werders. Aufgenommen von H. A. Nicolay 1738. Copiirt von
Blohm" (nach 1808). Farbige Tuschhandzeichnung, Norden rechts
(Archiv K 39b).

41. 1739 „Grundris des Ziegelwerders oder Herrenweide aufgenommen
1739." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten links (Biblio¬
thek VI 35).

42. 1742 „Der Weser-Fluß zwischen der Stadt Bremen und dem Häven
Vegesack mit seinen Eilanden, Sandbänken und Schlachten 1742."



Studien zur älteren bremischen Kartographie. 251

Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten, Maßstab unfertig
(Archiv F 23).

43. 1742 „Der Weser-Flus zwischen der Stadt Bremen und dem Häven
Vegesack mit seinen Eilanden Sandbanken und Schlachten ge¬
messen 1742 copiirt 1786." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden
unten, Maßstab unfertig (Archiv F 23).

44. 1744 „Eigentlicher Grund-Riß des Weser-Strohms zwischen der
Freyen Reichs- und Ansee Stadt Bremen und deren Häven zum
Vegesack worinnen alle Insulen Fluvia ufere und Schlachten klär-
lich angedeutet worden. Anno 1744 gezeichnet durch Johann
Daniel Heinbach. Maastab von 400 Ruthen oder 6400 Fues." Far¬
bige Tuschhandzeichnung, Norden links oben (Bibliothek VII 22).

45. 1744 Weser zwischen Dreye und Bremen, Norden unten rechts.
Farbige Tuschhandzeichnung, ohne Maßstab (Bibliothek VI 55).

46. 1744 Dieselbe Karte, farbige Tuschhandzeichnung (Archiv F 5).
47. 1746 „Grund Riß Wie sich die Sande in der Weser gegen der

Pauliner Marsch und den Habenhauser lande bey den beyden
Bülten, bey Niedrigen Waßer sich befindet aufgenommen 1746."
Farbige Tuschhandzeichnung, ohne Maßstab, Norden links (Archiv
F 25a).

48. 1747 Weser bei Hasenbühren 1747 G. Warneck. Farbige Tusch¬
handzeichnung ohne Maßstab, Norden unten rechts (Bibliothek
VII 1).

49. 1748 „Grundriß der Zur Königl. Großbrittannischen Intendantur zu
Bremen gehörigen Hasenbürder Werders. Aufgenommen 1748 F.
Werner." Farbige Tuschhandzeichnung, Maßstab in Ruthen, Nor¬
den oben (Archiv K 40).

50. 1749 „Plan des Weser Strohms, sambt denen daran belegenen
Dorfschafften von Bremen an bis Intschen. Aufgenommen 1749
F. Werner." Farbige Tuschhandzeichnung, Maßstab nach Stunden,
Norden links! (Archiv F 9).

51. 1749 Dieselbe Karte (Archiv F 9).
52. 1758 „Grund-Riß und Situations Plan von den Streitigkeiten zwi¬

schen den Mittelsbührern und dem hiesigen Fischer Amte, aufge¬
nommen durch Gerhard Wieting 1758, copirt durch Frid: Hase.
Maasstab von 80 Ruthen Bremer maas." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden oben links (Archiv F 12).
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53. 1762 MGrund-Riß und Situations-Plan zu Habenhausen an der
Weser, aufgenommen 1762 durch G. H. Wieting. Maasstab von
200 Ruthen Bremer Maaß." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden
links (Archiv J 19b).

54. 1763 „Plan von der Situation der Dünen oder Sandberge, auch der
Geest Deiche, so im Goh Gericht Achim . . . belegen. Aufge¬
nommen 1763 von P. J. Du Plat. Maastab von 80 Calenberger
Ruthen." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten rechts
(Archiv L 5).

55. 1764 „Grund Riß und Situations-Carte des Weeser Strohms von
der Stadt Bremen bis an die Nord-See von Anno 1764." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden rechts, Meilenmaßstab (Archiv F 33).

56. 1764 „Grund-Riß und Situations Plan von der Schlachte bey dem
Papen Kamp, aufgenommen Durch Gerhard Wieting 1764." Maß¬
stab in Bremer Ruthen. Norden rechts oben. Farbige Tuschhand¬
zeichnung (Archiv F 26).

57. 1765 Weser zwischen Bremen und Habenhausen. Ohne Maßstab.
Norden oben. Farbige Tuschhandzeichnung „leve et destine par
R. E. Schilling 1765." (Bibliothek VII 4).

58. 1766 „Grundriß der auf dem Werder befindlichen Bleichen . . .
gemessen und berechnet durch R. E. Schilling 1766." Maßstab in
Ruthen zu 16 Fuß. Norden oben. Farbige Tuschhandzeichnung
(Bibliothek VI 57).

59. 1766 „Grund-Riß und Situations Plan von den Wied und der
Herren Weide, Belegen ohn Weit Dem Dorff Ochlebshausen, ge¬
messen und zu Papier gebracht durch G. H. Wieting 1766." Maß¬
stab in Bremer Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden
unten (Archiv H 20).

60. 1766 „Grund-Riß und Situations-Plan des neuen Wieds Welches
sich längs der Seehauser Herren Weide, wie auch den Hasenbühr-
ner Lande ins Süden, nebst die dafür liegende Sande befindet, auf¬
genommen und zu Papier gebracht durch G. H. Wieting 1766."
Maßstab in Bremer Ruthen und Fuß. Farbige Tuschhandzeichnung.
Norden unten (Archiv K 38).

61. 1767 „Grundriß Des Außen Werders 1767 Schilling fecit." Maß¬
stab in Rheinländischen Ruthen und Fuß. Bleistiftzeichnung. Nor¬
den rechts unten (Bibliothek VI 7).
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62. 1767 Weser bei der Pauliner Marsch, von Schilling 1767. Maß¬
stab in Ruthen zu 16 Fuß. Norden oben links. Farbige Tuschhand¬
zeichnung (Archiv F 25d).

63. 1770 Weser bei Oslebshausen 1770 von G. H. Wieting auf Grund
einer Karte v. J. 1726 von Warneck. Maßstab in Ruthen und Fuß.
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden oben links (Archiv F 7).

64. 1772 „Charte Von dem Lauf des Weser Stroms, nebst den angren¬
zenden Deichen und Ländereien, vom Dreyer Zaune an bis Bremen.
R. E. Schilling 1772." Maßstab in Bremer Ruthen. Norden links
oben. Farbige Tuschhandzeichnung (Bibliothek VII 10).

65. 1775 „Plan von Dem Hasenbührener Teich und Schlachten. H.
Detmer 1775." Norden oben links. Maßstab in Ruthen. Farbige
Tuschhandzeichnung (Archiv F 16).

66. 1776 Weser bei Lankenau. H. Detmer 1776. Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden rechts. Maßstab in Bremer Ruthen (Bibliothek
VII 29).

67. 1776 „Grund-Riss der auf dem Werder belegenen Bleichen." Maß¬
stab in Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden links oben
(Bibliothek VI 58).

68. 1779 „Plan von denen auf dem Werder befindlichen Bleichen,
nach ihren dermaligen Inhalt. I. H. Lißenhoff. 1779." Maßstab in
Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden links oben (Biblio¬
thek VI 59).

69. 1780 „Plan des Pünnecken und Eisenrades Deich bis zu die
3 Steine im Hastede aufgenommen v. J. C. Detmar 1780." Maß¬
stab in Bremer Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden
rechts (Archiv L 25).

70. 1781 „Grenz Charte von Der zwischen der Varrel Grabens Beecke,
dem Uhlenbrocker Zug Graben, der Ochtum, der Weser, dem Dun-
zen Wehrder und dem Viehlander Deiche belegene Gegend . . .
J. C. Detmar 1781." Maßstab in Bremer und Oldenburger Ruthen
und Fuß. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts (Archiv
K 20a).

71. 1781 „Grenz Charte von Der zwischen der Varrel Grabens Beecke,
dem Uhlenbrocker Zug Graben, der Ochtum, der Weser, dem
Dunzen Wehrder und dem Viehlander Deiche belegenen Gegend,
nach der im Jahr 1779 et 1780 geschehenen Vermeßung von J. C.
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Detmar 1781." Maßstab in Bremer und Oldenburger Ruthen und
Fuß. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts (Archiv K 20a).

72. 1783 „Situations-Riß eines Theils des Weeser-Stroms, von der
Wasche-Braacken-Schlacht an, bis nach dem Sande herrunter
nach dem Riespott zu. J. C. Detmar 1783." Maßstab in Bremer
Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten (Archiv F 22).

73. 1787 ,,Situations-Riß eines Theils des Eisenrader Deich bis an dem
Siehl mit denen Environs. J. C. Detmar 1787." Maßstab in Bremer
Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten (Archiv L 26).

74. 1789 „Copia Einer Seit vielen Jahren aufgenommenen Carte von
verschiedenen längst der Weser belegenen Weide-Ländereien; auf
welchen einige Linien gemessen worden um in Erfahrung zu brin¬
gen ob diese Weide Ländereien in Abbruch gesetzt werden. Diese
Messung geschah 1789. C. L. Murtfeldt." Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden unten (Bibliothek VI 20).

75. 1794 „Plan der Anwächse am Mittelsbürer Groden so wie solche
nach dem Vergleichs-Protocol 1794 getheilet worden; aufgenommen
von Fr. Findorf, copiert durch Murtfeldt." Maßstab in Bremer
Ruthen. Norden links. Farbige Tuschhandzeichnung (Archiv H 33).

76. 1795 „Plan von der Lage des Damm-Siels zum Blocklande . . .
aufgenommen von C. L. Murtfeldt 1795." Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Maßstab in Bremer Ruthen (Archiv G 58).

77. 1798 „Carte vom Leßum Strohm von der Insel bey St: Magnus bis
an die Mündung in die Weser bei Vegesack. Im Herbst 1798 auf¬
genommen und bey niedrigen Waßer gezeichnet vom Deichinspec-
tor Niemeyer. Copiert vom Ingenieur Hauptmann C. L. Murt¬
feldt." Maßstab in Calenberger Ruthen. Farbige Tuschhandzeich¬
nung. Norden unten (Archiv H 5a).

78. 1799 „Plan von dem im Februar 1799 zwischen Mohrlosen und
Niedernbühren in den Mittelsbührer Feld Deichen eingegangenen
großen Bruch . . . Aufgemeßen Novbr. 1799 von C. Blohm." Maß¬
stab in Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten rechts
(Archiv H 34).

79. 1799 „Plan von dem im Februar 1799 zwischen Mohrlosen und
Niederbühren in den Mittelsbührer Feld-Deichen eingegangenen
großen Bruch .... aufgemessen Novbr. 1799 von C. Blohm."
Maßstab in Calenberger Ruthen. Farbige Tuschhandzeichnung.
Norden oben rechts (Archiv H 25).
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80. 1805 „Plan von der gegenwärtigen Lage der in dem versandeten
Weser Arme zwischen dem sogenannten Fresen Bülten und Haben-
hauser Holtze sich ohnlängst gesetzten, jetzt in Streit befangenen
Sandbanck. Gemeßen Juny 1805 durch Blohm. Nachgesehen F. Fin¬
dorf." Farbige Tuschhandzeichnung. Norden links. Maßstab in
Bremer Ruthen (Archiv J 21).

81. 1809 „Strom-Karte von den Eisbrechern oberhalb der Stadt bis
an die Harstedter Buhnen. Aufgenommen von C. L. Murtfeldt
1809." Farbige Tuschhandzeichnung. Norden oben. Maßstab in
Ruthen (Archiv F 30).

III. Bremisches Landgebiet.

1. 1669 Wümmelandschaft zwischen Fischerhude-Borgfeld „wegen
der grantz Streittigkeithe zwischen den Borgfeldern und Fischer-
hudern 1669." Farbige Tuschhandzeichnung in Grund- und Aufriß,
Norden links (Archiv G 34),

2. 1669 „Abriß des Landts zu Hasenbühren anno 1669." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden unten (Bibliothek VI 18).

3. 1682 Bürgerweide „C. Schulz 1682." Farbige Tuschhandzeichnung,
Norden oben rechts (Bibliothek VI 12).

4. 1697 Feldflur Arsten von M. Bruggeman 1697. Farbige Tuschhand¬
zeichnung, Norden unten. Maßstab Bremer Fuß. Grund- und Auf¬
rißzeichnung (Archiv J 17).

5. 18. Jahrh. „Grundriss Von den Ochen Flus und der sogenanten
Landwehre." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten (Archiv
K 9).

6. 18. Jahrh. Feldflur Arsten-Habenhausen. Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden unten. Maßstab fehlt (Archiv J 37).

7. 18. Jahrh. „Abriß des Oyter Möhrs oder Herren Möhrs." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden links. Maßstab in Ruthen (Archiv
G 7).

8. 18. Jahrh, Dieselbe Karte (Archiv G 7).
9. 18. Jahrh. „Ohngefehre Vorzeigung der Streitigkeiten wegen der

Waßerleitungen zum Ober Nienlande." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden oben links. Ohne Maßstab (Bibliothek VI 54).

10. 18. Jahrh. „Grundris der Bey den Ambt Hause Blumenthal liegen¬
den Weyden." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden oben. Maß¬
stab Bremer Fuß (Bibliothek VI 25).
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11. 1706 „Geometrischer Abriß der Duvelsmohrer ihrer Landereyen
in Südosten über der Hamme." Von J. G. Loeck 1706. Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden oben. Maßstab Bremer Fuß. Grund-
und Aufrißzeichnung (Bibliothek VI 44).

12. 1729 „Plan und Theilung der Gemeinheid zu Rabbelhausen. G.
Warneck 1729." Farbige Tuschhandzeichnung (Grund- und Auf¬
riß). Norden unten rechts. Maßstab Bremer Fuß (Archiv K 1).

13. 1730 „Demonstrirunge wie der Abzug des Waßers in dem Neuen
Kircher Felde und deren Gegend nach den Niveau oder Waßer-
Maß beschaffen ist. 1730." Farbige Tuschhandzeichnung (Grund-
und Aufriß). Norden oben. Ohne Maßstab (Bibliothek VI 3).

14. 1730 „Delineatio der zwischen dem Amte Ottersberg und dem
Gerichte Borgfeldt streitigen Grentzen. Anno 1730 J. F. v. Mack-
phail. Copirt durch G. H. Wieting 1761." Farbige Tuschzeichnung.
Maßstab Calenberger Ruthen. Norden rechts unten (Archiv G 22).

15. 1730 Dieselbe Karte, Cop: d: H. C. R. 1816 (Archiv G 20).
16. 1730 Dieselbe Karte, Original von Mackphail 1730. Maßstab

Calenberger Ruthen (Archiv G 19).
17. 1732 „Grund-Riß Von den Ochen Flus und der sogenanten Land¬

wehre. 1732." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten. Ohne
Maßstab (Archiv J 22a).

18. 1732 Dieselbe Karte, Anno 1732 (Archiv J 22b).
19. 1732 Dieselbe Karte, Original von G. W(arneck) 1732 (Archiv

J 22 c).
20. 1732 Dieselbe Karte, copiret R. E. Schilling (Archiv J 22d).
21. 1733 „Grund Riß des Raader Sandes, 1733." Farbige Tuschhand¬

zeichnung, Norden oben links. Ohne Maßstab (Bibliothek V 48).
22. 1735 „Plan der Rahder, Hinnebeker, Verbroker und Neuenkircher

Feldmarcken. Aufgenommen 1735." Farbige Tuschhandzeichnung,
Norden oben. Maßstab in Schritten zu 2,5 Bremer Fuß (Bibliothek
V 27).

23. 1738 Teilkarte der Huchtinger Feldflur 1738. Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Ohne Maßstab (Archiv K 8a).

24. 1741 „Grenz-Schnitt des mittelst Vergleichs vom 23. August 1741
an Ihro Majestät von Groß - Britannien von der Stadt Bremen
ratione der Landes-Hoheit abgetretenen Landstrichs im Werder¬
und Niederblock-Lande, ingleichen in der Vare." Farbige Tusch¬
handzeichnung, Norden links oben. Maßstab fehlt (Archiv H 2).
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25. 1743 „Grundriß des Grenzschnitts der Bremer Vorstadt und der
Gohgrafschaft Hollerland gegen das Gerichte Schwachhausen und
Hastede. Aufgenommen 1743 durch G. Warnek, copiert 1768 durch
R. E. S (Schilling)." Farbige Tuschhandzeichnung. Norden unten
links. Maßstab „Geometrische Schritt" (Archiv G 14),

26. 1743 Dieselbe Karte, copiert 1791 (Bibliothek VI 36).
27. 1747 „Grentz Schnitt des Mittelst Vergleichs vom 23. August 1741

an Ihro Majestät von Groß-Britannien von der Stadt Bremen
ratione der Landes-Hoheit abgetretenen Land-Strichs im Werder
und Blocklande im gleichen in der Vahre. 1747." Farbige Tusch¬
handzeichnung, Norden links oben. Maßstab fehlt (Archiv ad H2).

28. 1747 Dieselbe Karte (Bibliothek VI 37).
29. 1752 „Eigentlicher Grund-Riß des Dorffs Gerechtigkeiten Haaben-

hausen, gemeßen 1752 durch J. H. Weeber und G. H. Wieting."
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts. Maßstab in Bremer
Ruthen (Archiv J 1).

30. 1753 „Carte von dem im Bremischen Territorio belegenen und an
Königl. Intendantur zehntpflichtigen Lemstedter Felde, gemeßen
und cartiret Anno 1753 von Du Plat." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden rechts. Maßstab Calenberger Ruthen (Archiv J 40).

31. 1753 „Grund-Riß Des Blockens Im Rabbeling Hauser-Felde be¬
legen, welches 1753 durch Gerhard Wieting gemeßen." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden links. Maßstab Bremer Ruthen
(Archiv K 32).

32. 1765 „Grund-Ris und Situations - Plan Ein Theil der Kirchen-
Weide, belegen ohnweit der Ziegel-Hütte . . . 1765 . . . G. H.
Wieting. Copiirt von J. Chr. Detmar 1784." Farbige Tuschhand¬
zeichnung, Norden unten. Maßstab in Ruthen zu 16 Bremer Fuß
(Archiv H 4a).

33. 1765 Dieselbe Karte im Original v. J. 1765 (Archiv H 4b).
34. 1768 „Das Kirchspiel zum Oberneuenlande, im Hollerlande ge¬

legen, samt deßen zugehörigen Dorffschaften und Einwohnern . . .
Copiirt durch Henrich Hase 1768." Farbige Tuschhandzeichnung
(Grund- und Aufriß), Norden rechts. Maßstab fehlt (Bibliothek
VI 40).

35. 1773 „Grundlage von dem Gericht Borgfeld, disseits der Wümme,
nebst einem Verzeichnis derjenigen Einwohner, welche sich 1773
daselbst befunden haben. Copie par J. Radleff." Farbige Tusch-

Bremisches Jahrbuch. 17
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handzeichnung, Norden unten rechts. Maßstab fehlt (Bibliothek
VI 14).

36. 1775 „Charte von dem Hastaedter großen Felde wie solches an¬
statt der vielen zerstreuten Stücke in Kämpe vertheilet ist Anno
1775 von P. J. du Plat." Farbige Tuschhandzeichnung, Maßstab
in Calenberger Ruthen (Archiv P 8a).

37. 1775 Dieselbe Karte (Archiv P 8b).
38. 1777 „Situations Riß des Commenthury Guts, sonst das Mar-

tensche genant, zum Strom belegen. J. C. Detmer 1777." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden oben rechts. Maßstab Bremer
Ruthen (Archiv K 21a).

39. 1777 „Plan der Gebäude, Gartens, Holtz nebst binnenen als auch
außer Teichs Länderey des Commenthurey Guts, sonst das Mar-
tensche genannt, zum Strom belegen. Anno 1777 J. C. Detmar."
Farbige Tuschhandzeichnung, Norden oben links. Maßstab in
Ruthen (Archiv K 21b).

40. 1777 „Plan der Gebäude, Gartens, Holtz nebst binnen und außer
Teichs Länderey des Commenthurey sonst das Martensche genant
nebst dem Winckel Hoffe zum Strom belegen. Aufgenommen 1777
durch J. C. Detmar." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden oben.
Maßstab Bremer Ruthen (Archiv K 21d).

41. 1780 „Charte von dem Plock Lande, von Lindhorns Hause ab in
der Leehe bis an die Burg . . . 1780." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden oben, ohne Maßstab (Bibliothek VI 91).

42. 1781 „Grenz Charte von der zwischen der Varrel Grabens Beecke,
dem Uhlenbrocker Zuggraben, der Ochtum, der Weeser, dem
Dunzen Wehrder und dem Viehlander Deiche belegenen Gegend,
nach der im Jahre 1779 et 1780 . . . geschehenen Vermessung.
Verfertiget von J. Chr. Detmar 1781. Copiert von C. L. Murtfeldt
1794." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden rechts. Maßstab in
Bremer und Oldenburger Ruthen (Archiv J 36 a).

43. 1781 „Grenz Charte von der Varreler und Mohrdeicher Gemein¬
heit, dem Doven Mohre und dem Schweine Kamp . . . verfertiget
von J. Chr. Detmar 1781." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden
rechts unten, Maßstab Bremer und Oldenburger Ruthen (Archiv
K 20b 2).

44. 1781 Dieselbe Karte (Archiv K 20b 1).
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45. 1781 Dieselbe Karte, copiert von C. L. Murtfeldt 1794 (Archiv
J 36b).

46. 1783 „Plan von den Hastädter Kleinen Felde wie sich solches in
zerstreuten Stücken befunden und nunmehro in Campen getheilet
worden ist von C. F. Eberhardt 1783." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden links oben. Maßstab Calenberger Ruthen (Archiv
P 5a).

47. 1783 „Plan von den Hastädter Mittelsten Felde, wie sich solches
in zerstreueten Stücken befunden und nunmehro in Campen ge¬
theilet worden ist von C. F. Eberhardt 1783". Farbige Tusch¬
handzeichnung, Norden links unten. Maßstab Calenberger Ruthen
(Archiv P 5b).

48. 1784 „Plan von den zwischen dem Amte Ottersberg und dem Ge¬
richte Borgfeld streitigen — am sogenannten Kurzenmohr be¬
legenen Mohrstrich. F. C. Findorf 1784. Copiiret durch J. Schle¬
per." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten rechts. Maß¬
stab in Ruthen (Archiv G 25).

49. 1784 Dieselbe Karte „Copiiret von einer Copia durch J. Schleper"
(Archiv G 26).

50. 1784 „Situationsplan des Theils vom Lande so die Herren Gebr.
Fügen von der St. Stephani Kirche, von der Kirchenweide zur
Austögelung erhalten. Aufgenommen durch J. C. Detmar Septbr.
1784." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden oben. Maßstab
Bremer Ruthen (Archiv H 4c).

51. 1786 „Situations Plan der Schaf Weide vor dem St. Stephani
Thore belegen J. C. Detmar 1786." Farbige Tuschhandzeichnung,
Norden unten. Maßstab Bremer Ruthen (Archiv H 3b).

52. 1786 Dieselbe Karte (Archiv H 3a).
53. 1787 „Plan des Neuen und Vormalichen Belegenen Siehls bey

dem Mühlenhaus im Niedervielande, aufgenommen J. C. Detmar
1787." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden rechts. Maßstab
Bremer Ruthen (Archiv K 27).

54. 1788 „Plan von denen Hollerländer außerdeichs Bröken. Joh.
Schleper 1788". Farbige Tuschhandzeichnung, Norden links. Maß¬
stab in Decimal Ruthen zu 16 Bremer Schuh (Archiv G 15a).

55. 1788 „Plan von den sogenannten Hollerlander Außendeichs
Bröken mit dem Entwurf zu deren Eintheilung von dem Geometer
Blohm. Johan Schleper d. 15. Decbr. 1788." Farbige Tuschhand-

17-
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Zeichnung, Norden links. Maßstab Decimal Ruthen zu 16 Bremer
Schuh (Archiv G 15b).

56. 1794 ,,Plan der Pagenthurmer Feldmark insoweit in selbiger zehnt¬
pflichtige Länderey befindlich ist, vermessen 1794 von G. H. Buch¬
holz." Farbige Tuschhandzeichnung, erweitert 1861. Norden links.
Maßstab Calenberger Ruthen (Archiv Pa 3).

57. 1795 „Carte von den Woltmarshauser Werder . . . von C. L. Murt-
feldt 1795." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden unten. Maßstab
Bremer Ruthen (Archiv K 22a).

58. 1795 Dieselbe Karte (Archiv K 22b).
59. 1796 „Situationsplan von den östlichen Theil der Schaffweide vor

den St. Stephani Thore belegen . . . aufgenommen 1796 durch
C. L. Murtfeldt." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden rechts.
Maßstab Bremer Ruthen (Archiv H 3c).

60. Ca. 1796 „Gränz Charte von den Doven Moor und den Neuen
Weege nach den Varrel nebst denen angränzenden Ländereyen
. . . von C. L. Murtfeldt." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden
unten rechts. Maßstab Oldenburger und Bremer Ruthen (Archiv
J 24).

61. Ca. 1796 Dieselbe Karte (Archiv J 24).
62. Ca. 1796 „Carte I von denen in Kirchhochtinger Felde bishero in

Gemeinschaft zerstreut belegenen Ländereyen . . . von C. L. Murt¬
feldt." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden oben links. Maßstab
Bremer Ruthen (Archiv J 20a).

63. Ca. 1796 „Carte II von denen in Kirchhochtinger Felde . . . von
Murtfeldt." Norden unten links (Archiv J 20b).

64. Ca. 1796 „Carte III von denen in Kirchhochtinger Felde . . . von
Murtfeldt". Norden links (Archiv J 20c).

65. Ca. 1796 „Carte IV von der Eintheilung der noch nich gebauten
Ländereyen der Kirchhochtinger Gemeinheiten. Entworffen von
C. L. Murtfeldt." Norden unten (Archiv J 20d).

66. Ca. 1796 „Carte von denen in Kirchhochtinger Felde bisher in Ge¬
meinschaft belegenen Ländereyen wie solche abgetheilet werden
können . . . von C. L. Murtfeldt." Farbige Tuschhandzeichnung,
Norden links. Maßstab Bremer Ruthen (Bibliothek VI 46).

67. Ca. 1796 „Plan vom Wümme Flus zwischen Ottersberg und Lilien¬
thal, cop. F: Findorff." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden links
oben. Maßstab in Ruthen (Archiv G 27).
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68. Ende 18. Jahrh. „Plan von des Herrn Doctor Gerhardus Schu¬
machers Vorwerck belegen zu Woltmershausen accurat gemessen
auscalculiret und zu Papier gebracht durch Gerhard Wieting." Far¬
bige Tuschhandzeichnung. Norden unten links. Maßstab fehlt
(Archiv K 24a).

69. 1800 Teil der Woltmarshauser Feldflur „aufgemessen von G. Wie¬
ting, cop. C. Blohm 1800." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden
unten links. Maßstab in Ruthen (Archiv K 24b).

70. 1801 „Plan von einem Theile der Feldmarck des Dorfes Ahrsten,
die große Ahrster Marsch genannt . . . Vermessen Herbst 1801
von C. Blohm." Farbige Tuschhandzeichnung. Norden rechts
unten. Maßstab Calenberger Ruthen (Archiv J 15b).

71. 1807 „Diese Darstellung der Fläche und Grentzen des Gerichts
Borgfeld ist copiirt von Rüte 1807 nach der Charte des Gebieths d.
fr. R. u. Hanse Stad Bremen, vermessen 1798 von Heineken, be¬
richtigt nach desselben 1806 v. Tischbein gestochener Charte . . ."
Farbige Tuschhandzeichnung. Norden oben. Maßstab rheinländ.
Fuß (Archiv G 59).

72. 1808 „Brouillon Plan von dem Stadt Bremischen sogenannten
Hasenbührer oder Dunzen Werder gegen Mohrlosen über an der
Weser belegen. Aufgemeßen 1808 durch Blohm." Farbige Tusch¬
handzeichnung. Norden oben. Maßstab Bremer Ruthen (Biblio¬
thek VI 98).

73. 1812 „Grund-Riß von der Wisch belegen in der Pagenthorner
Feldmark, gezeichnet durch Altmann 1812." Farbige Tuschhand¬
zeichnung. Norden oben. Maßstab Calenberger Ruthen (Archiv
P 7b).

IV. Bremische Stadtpläne.
1. 1604 „Descriptio Antiquae Urbis Bremae. Tabula XI." Vogelschau¬

ansicht von Süden. Kupferstich. Aus der Chronik des Wilhelm
Dilich v. J. 1604 (Bibliothek III 19 1).

2. 1604 Dieselbe Stadtansicht (Bibliothek Vi).

1) Alter ist noch die Stadtansicht des Michael Weißflog (1560) und die
von Braun-Hogenberg (1580 ?). Sie sind aber kartographisch von sehr geringem
Wert und stehen überdies innerhalb der älteren bremischen Kartographie
isoliert da, weil sie nicht bremischer Herkunft, sondern von außen importiert
sind.
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3. 1604 „Urbis Bremae Typus. Tabula XIII." Vogelschauansicht von
Südosten. Kupferstich. Aus der Chronik des Wilhelm Dilich v. J.
1604 (Bibliothek III 20).

4. 1604 „Urbis Bremae Typus. Tabula XIV." Vogelschauansicht von
Süden. Kupferstich. Aus der Chronik des Wilhelm Dilich v. J.
1604 (Bibliothek III 21).

5. 1604 Dieselbe Stadtansicht (Bibliothek V 1).
6. 1623 Plan der Bremer Neustadt „Afgeteeckent byden Ingenieur

I. Valckenburgh 1623." Kupferstich. Norden unten rechts. Maß¬
stab in „Roeden van twaelf voeten" (Bibliothek III 18).

7. 1638/47 „Brema." Stadtansicht (Alt- und Neustadt) von Süden.
Ohne Autor, ohne Maßstab. Kupferstich (Archiv A 19).

8. 1645/47 ,,Brema." Stadtansicht (Alt- und Neustadt) von Südwest.
Ohne Autor, ohne Maßstab. Aus Merians Niedersachsen v. J.
1653. Kupferstich (Bibliothek III 28a).

9. 1664 „Brema libera R. I. urbs. Ex ampliori G. M. L. delineatione
. . . a Casparo Schultzen A. D. MDCLXIV." Kupferstich. Stadt¬
ansicht von Südwest. Ohne Maßstab (Bibliothek III 30).

10. Ca. 1666 „Bremen. G. Bouttats fe." Italienischer Kupferstich,
wahrscheinlich auf die Stadtansicht des Caspar Schultze v. J.
1664 zurückgehend. Stadtansicht von Südwest (Bibliothek III 31a).

11. Ca. 1666 Derselbe italienische Kupferstich von G. Bouttats
(Archiv 19a).

12. 1666 „Eigentliche Abildung der Stadt Bremen . . . 1666 . . . Jo¬
hann Hoffman." Kupferstich. Stadtansicht von Südwest (Archiv
A 19).

13. 1690 „Brema libera R. I. urbs Ex ampliori G. M. L. delineatione
. . . a Casparo Schultzen A. D. MDCXC." Kupferstich. Stadt¬
ansicht von Südwest. Zweite Ausgabe der Ansicht v. J. 1664
(Archiv A 5).

14. 1690 Dieselbe Stadtansicht des Caspar Schultze, handkolorierter
Kupferstich (Bibliothek III 31).

15. 1707 „Plan de la Ville de Breme. Avec un Projet pour la forti-
fier . . . par Le S. G. L. V. D. R. 1707. Echelle de 200 Vesges du
Rhin." Handkolorierte Tuschzeichnung mit Maßstab; Norden oben
links. Ausschließlich Befestigungswerke wiedergebend (Biblio¬
thek III 5).
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16. Frühes 18. Jahrh. Plan der Festungswerke mit Einzeichnung des
Straßennetzes. Farbige Tuschhandzeichnung, mit ausführlichen Er¬
läuterungen der Befestigungen. Ohne Maßstab. Ohne Autor. Nor¬
den links oben (Bibliothek III 8).

17. Frühes 18. Jahrh. ,,Prospect und Grundris der Keiserl. Freyen
Reichs und Ansee Stadt Bremen samt ihrer Gegend edirt durch
loh. Bapt. Homann in Nürnberg." Handkolorierter Kupferstich.
Norden rechts. Ohne Maßstab. Unteres Blattviertel eine Stadt¬
ansicht von Süden (Archiv A 16c).

18. Dieselbe Karte (Bibliothek V 14).
19. 1737 „Die Kayßerl. Freye — Reichs — Ansee — Haupt und

Handelsstadt Bremen an der Weser, nach Ihrer Lage . . . ge¬
zeichnet von Johann Daniel Heinbach Anno 1737." Ohne Maß¬
stab. Farbige Tuschhandzeichnung. Norden oben links. Einteilung
der Stadt in 20 Compagnien (Bibliothek III 12).

20. 1742 „Bremen. Gezeuchnet von Johann Daniel Heinbach 1742."
Ohne Maßstab. Norden links oben. Handzeichnung (Ansicht von
Südwest). Oben Hausansichten; unten Häuserlisten (Biblio¬
thek III 9).

21. Mitte d. 18. Jahrh. „Brema." Stadtansicht von Südwest. Ohne
Maßstab. Norden links oben. Stark beschädigte Handzeichnung,
unten mit Häuserlisten. Autorenname unten rechts unleserlich,
wahrscheinlich Joh. Daniel Heinbach (Bibliothek III 47).

22. Mitte d. 18. Jahrh. „Grund-Riß der Reichs Freyen Handels und
Ansee Stadt Bremen." Farbige Tuschhandzeichnung (Beschriftung
beschädigt; linker und rechter Kartenrand unvollständig). Maß¬
stab in Fuß. Norden unten. ,,H. v. Norden del." (Bibliothek III 17).

23. Mitte d. 18. Jahrh. „Brema." Farbige Tuschhandzeichnung. Nor¬
den oben links. Ohne Autor, ohne Maßstab. Unten Stadtansicht
von Süden und Straßenverzeichnisse (Bibliothek III 14).

24. Mitte d. 18. Jahrh. „Brema." Farbige Tuschhandzeichnung. Nor¬
den links oben. Ohne Autor, ohne Maßstab. Unten Straßenliste,
ringsum Häuseransichten (Bibliothek III 15).

25. 1749 „Eigentlicher-Grund-Riß der Keyserlichen Freyen Reichs
und Ann-See Stadt Bremen sambt denen Nahmen aller Publiquen
Gebäuden Plätzen und Straßen. Anno 1749 G. H. Wieting." Far¬
bige Tuschhandzeichnung. Norden unten rechts. Maßstab in Fuß.
Rechts Straßenliste (Bibliothek III 7).
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26. Ca. 1750 „Grundriß d. H. R. Reichs freyen Stadt Bremen, mit den
vornehmsten Gebäuden, Kirchen, Straßen u. Märckte, entworfen
von Matth. Seutter." Handkolorierter Kupferstich, Norden links
oben. Ohne Maßstab. Mit späterer handschriftlicher Einteilung der
Alt- und Neustadt in Bürger-Compagnien. Blatt in Mitte be¬
schädigt (Bibliothek III 37).

27. Ca. 1750 „Grundriß des H. R. Reichs freyen Stadt Bremen . . .
von Matth. Seutter ... in Augspurg. Anjezo in Verlag bey Tobias
Conrad Lotter, Geogr. in Augsburg." Handkolorierter Kupferstich,
Norden links oben. Ohne Maßstab (Bibliothek III 36).

28. Ca. 1750 Dieselbe Karte (Archiv A 4c).
29. 1757 „Grundriss der Keisserlichen-Freyen Reichs- und Ansee Stadt

Bremen, mit ihren Vorstaetten, der führnehmsten Gebäuden . . .
von Joh. Daniel Heinbach 1757." Farbige Tuschhandzeichnung,
Norden links oben. Maßstab Bremer Fuß. Verbindung von Grund-
und Aufrißzeichnung (Bibliothek III 10).

30. 1758 „Plan de la Ville de Breme." Kupferstich aus: Theatre de
la guerre presente en Allemagne, Paris 1758. Maßstab in Toisen
und rheinländ. Ruthen. Norden oben links (Bibliothek III 25).

31. 1758 „Plan der Stadt u. Gegend um Bremen, a. Bremerborch
Schanz, welche die Franzosen bey annäherung der Hannoveraner
d. 10. Jan. 1758 verlaßen . . ." Handkolorierter Kupferstich,
Norden unten rechts. Ohne Autor, ohne Maßstab (Bibliothek V 24).

32. 1759 „Grund Riß der Stadt Bremen wie selbige heutiges Tages zu
sehen. Fecit Johann Daniel Heinbach Anno 1759 Mense Ja¬
nuarius 8." Schwarzweiße Federzeichnung, ohne Maßstab, in
Grund- und Aufriß. Auf dem gleichen Blatt 3 weitere Feder¬
zeichnungen: Bremen im 12., 15. und 16. Jahrh. (Bibliothek III 41).

33. 1759 „Grundris der Kayserlichen Freyen Reichs und Ansee Stadt
Bremen mit ihren Vorstaedten . . . Gezeichnet Gottlieb Altmann
Febr. 1759." Federzeichnung in Schwarzweiß (Grund- und Auf¬
riß), Norden links oben. Maßstab Bremer Fuß. Mit Straßenver¬
zeichnis (Archiv A 12).

34. 1772 „Grundriß der Kaiserlichen freien Reichs und Ansee Stadt
Bremen, nebst den umliegenden Vorstädten, sorgfältig aufge¬
messen und ausgefertiget durch R. E. Schilling im Jahr 1772."
Farbige Tuschhandzeichnung im Grundriß, Maßstab in Ruthen zu
16 Fuß, Norden links (Bibliothek III la).
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35. 1773 „Bremen." Federtuschzeichnung, Norden links oben. Maß¬
stab in Fuß. Autor: „G. M." (Bibliothek III 4).

36. 1774 „Grundlage der Kaiserlichen Freien Reichs und Hanseestadt
Bremen. Aufgezeichnet in Bremen 1774 durch J. Radleff." Farbige
Tuschhandzeichnung, Norden unten. Maßstab in Fuß (Biblio¬
thek III 13).

37. 1796 „Grundriß der Kayserl. Freien Reichs und Handels Stadt
Bremen Einem Hochpreislichen Senat gehorsamst zugeeignet von
Carl Ludwig Murtfeldt Hauptmann 1796." Kupferstich von G. H.
Tischbein. Norden links oben, Maßstab Bremer Fuß (Biblio¬
thek III 35).

38. Ca. 1800 „Grundriß der Stad Bremen nebst den Vornehmsten Ge¬
bäuden und Straßen von einigen Fehlern gereiniget daß die
Grentzlinien der Quartiere doch einiger maßen bestirnt werden
Können." Farbige Tuschhandzeichnung (nur Altstadt), mutmaß¬
lich von Murtfeldt, ohne Maßstab, Norden unten (Biblio¬
thek III 40).

39. Ca. 1800 „Bremen." Farbige Tuschhandzeichnung der Alt- und
Neustadt, ohne Maßstab, ohne Autor; Norden oben links. Haupt¬
gebäude im Aufriß. Beiderseits Erläuterungen (Bibliothek III 16).

40. 1802 Plan der Altstadt Bremen von J. P. Bartels 1802. Farbige
Tuschhandzeichnung sehr großen Maßstabes (Bremer Fuß). Nor¬
den links oben (Bibliothek III 51),

41. Ca. 1805 „Grundriß der Stadt Bremen. Gezeichnet D. F. Ruete,
Gestochen von G. Tischbein. Verlegt bey F. A. Dreyer." Kupfer¬
stich, Norden links oben. Maßstab Bremer Fuß (Archiv A 26),

42. Ca. 1805 Dieselbe Karte (Bibliothek III 62).

V. Vegesack.
1. 1688 „Grentze des Amts Blumenthal an der Börde Leesum." Far¬

bige Tuschhandzeichnung (Orte im Aufriß), Norden oben links.
Ohne Maßstab, ohne Autor, Anscheinend unfertig (Bibliothek
VI 34).

2, Ca, 1700 „Situations Charte vom Amtte Blumenthal und Gericht
Neuenkirchen. Cop.: durch C. G. Gasschütz." Farbige Tusch¬
handzeichnung (Grund- und Aufriß), Norden oben links. Maßstab
Calenberger Ruthen (Archiv M 107).
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3. 1719 „Blumentahler Gerichts Scheid wie selbe an den gerichts
Büchern von mehr als hundert Jahren gefunden wirdt. . . . Joh.
Domburg Bremen 10. Dec. 1719." Farbige Tuschhandzeichnung
(Grund- und Aufriß), Norden links oben. Maßstab in Ruthen
(Bibliothek VI 23).

4. 1765 ,,Plan des Hafens zum Vegesack mit denen dazu gehörigen
Gebäuden und Ländereyen gemeßen im Octbr. 1765 von R. E.
Schilling." Farbige Tuschhandzeichnung (reiner Grundriß), Nor¬
den links unten. Maßstab Bremer Fuß (Archiv 0 6).

5. 1770 „Grundriß des Hävens zum Vegesak. Nach einer im Jahre
1770 gesehenen Vermeßung des R. E. Schilling gezeichnet von
H(eineken)." Farbige Tuschhandzeichnung, Norden links unten.
Maßstab Bremer Fuß (Bibliothek VI 130).

6. 1772 „Grund Riss des Hafens Zum Vegesack nebst den dazu ge¬
hörigen Gebäuden & Ländereien aufgenommen im Jahr 1772 durch
R. E. Schilling. Copiirt im Jahr 1773 durch J. C. Kirchhoff." Far¬
bige Tuschhandzeichnung, Norden links unten. Maßstab in Ruthen
zu 16 Fuß (Archiv 0 IIb).

7. 1772 „Grundriss Des Hafens Zum Vegesack Nebst denen dazu
gehörigen Gebäuden und Ländereien." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, offenbar Kopie der vorhergehenden Karte von Schilling.
Maßstab Ruthen zu 16 Fuß (Bibliothek VI 9).

8. Ca. 1772 „Grund-Riß des Hafen zum Vegesack." Farbige Tusch¬
handzeichnung, Norden unten links. Ohne Autor, ohne Maßstab
(Bibliothek VI 11).

9. 1773 „Charte von der zwischen dem Königlichen Amte Blumen¬
thal einentheils und dem Adelichem freien Damm Schönebeck an¬
deren theils regulirten neuen Jurisdictions Grentze . . , auffge-
meßen in Herbst 1773 von P. J, du Plat Oberdeich Gräfe." Far¬
bige Tuschhandzeichnung (reiner Grundriß), Norden links. Maß¬
stab Calenberger Ruthen (Archiv 0 12).

10. 1776 „Charte von dem zwischen dem Vegesack und Lehmwerden
auf der Weser Belegenen Schiffe, geführet von Joachim Corne¬
lius ... 1776 in eine Charte gebracht von Joh. Domburg." Far¬
bige Tuschhandzeichnung, Norden rechts. Ohne Maßstab (Biblio¬
thek VII 3).

11. 1803 „Situations Riss des Hafens zum Vegesack und eines Theils
der umliegenden Gegend. Gezeichnet und zum Theil aufgenommen
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vom C. L. Murtfeldt im Frühling 1803." Farbige Tuschhandzeich¬
nung, Norden oben links. Maßstab in Calenberger Ruthen (Biblio¬
thek VI 22).

12. Ca. 1803 „Situations Riß des Hafens zum Vegesack und eines
Theiles der umliegenden Gegend". Farbige Tuschhandzeichnung,
offenbar dieselbe Karte wie die vorhergehende, auch Murtfeldts
Handschrift (Archiv 0 17a).

13. Ca. 1803 „Situations Riß des Hävens zum Vegesack und eines
Theiles der umliegenden Gegend." Gleichfalls dieselbe Zeichnung
Murtfeldts (Archiv 0 17b).

Die vorstehend mitgeteilten Karten (insgesamt 226 Blätter) ent¬
stammen, wie die Zusammenstellung ergibt, dem 16., 17., 18. und dem
frühen 19. Jahrhundert. Die älteste Karte ist vom Jahre 1557
(Johann Rullwagen, Zusammenfluß von Weser und Lesum bei Vege¬
sack) , die jüngste Karte ist die eines Teiles der Pagenthorner
Feldflur vom Jahre 1812 (von Altmann). Nehmen wir die im ersten
Teil dieser Abhandlung (dieses Jahrbuch 1928) genannten 134 Karten¬
blätter hinzu, die dem gleichen Zeitraum entstammen (nämlich
zwischen 1697 und 1811), so gewinnen wir als noch vorhandenen Ge¬
samtbestand älterer bremischer Kartographie alles in allem die Zahl
von 360 einzelnen Kartenblättern. Ganz überwiegend handelt es sich
hierbei um Originalzeichnungen und zwar um farbige (mit Wasser¬
farben gemalte) Tuschhandzeichnungen, deren Nordrichtung nur
selten mit dem oberen Kartenblattrand übereinstimmt.

Auf den 360 Kartenblättern sind 64 verschiedene Autoren mit
ihren Namen angegeben, entweder als originale Urheber oder als
Kopisten. Sie verteilen sich quantitativ wie folgt:

1. Guiljelm. Blaeuw...... 1 Blatt
2. E. Symonß. Hamersveldt ... 1 ,,
3. Petrus Schenk....... 1 ,,
4. Gerardus Valk....... 1 ,,
5. Joh. Conrad Muscul .... 1 ,,
6. Fredericus de Wit..... 1 ,,
7. Homanns Erben...... 1 ,,
8. Merian.......... 1 „
9. I. Valckenburgh...... 1 „

10. Joh. Hoffman....... 1

i
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11. J. P. Bartels....... 1 Blatt
12. J. C. Kirchhoff...... 1
13. C. M. Anhalt....... 1
14. G. A. Wilmans....... 1
15. Johan Rullwagen
16. J. F. R. Renner
17. B. G. Schultz .
18. J. H. Lißenhoff .
19. C. Schulz . .
20. J. G. Loeck . .
21. C. Behrens . .
22. Cornelius Rützen
23. Ecks ....
24. Hüner ....
25. Hünerkoch . .
26. Schöne . . .
27. Meier ....
28. Gerardus Mercator..... 2 Blätter
29. Homann......... 2 „
30. Buchholz......... 2
31. Niemeier......... 2 ,,
32. Dämmert......... 2 ,,
33. Weber.......... 2
34. H. C. Röhmer....... 2
35. Altmann......... 2 „
36. G. Bouttats........ 2
37. Tobias Conrad Lotter .... 2 „
38. Joh. Domburg....... 2 ,,
39. Rüte.......... 3
40. J. F. von Mackphail .... 3 „
41. F. Werner........ 3 „
42. Fr. Hase........ 3
43. C. L. van Steube..... 3 „
44. J. van Loon....... 3 „
45. Eberhard........ 3 ,,
46. Brüggemann....... 4 ,,
47. Nicolai......... 4 „
48. Seutter......... 4
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49. Ioannes Ianßonius..... 4 Blätter
50. Wilh. Dilich....... 5
51. Caspar Schultze...... 5 ,,
52. J. Radleff........ 5
53. C. G. Gasschütz...... 6 ,,
54. Schleper........ 7 ,,
55. Joh. Daniel Heinbach .... 10 ,,
56. Friedrich Findorf..... 11 ,,
57. G. Warneck....... 14
58. Blohm......... 15
59. Du Plat......... 20
60. G. H. Wieting...... 20
61. Schilling........ 21
62. Detmer......... 26 ,,
63. C. L. Murtfeldt...... 34
64. Chr. Abr. Heineken..... 44 ,,
65. Anonymus........ 64 „

Als besonders fruchtbare ältere bremische Topographen und
Kartographen sind demnach zu bezeichnen Warneck, Blohm,
Du Plat, Wieting, Schilling, Detmer, Murtfeldt
und H e i n e k e n, Sie gehören dem zweiten und letzten Drittel des
18. Jahrhunderts an und gipfeln nicht nur quantitativ, sondern — wie
im ersten Teil dieser Abhandlung ausführlich dargelegt (dieses Jahr¬
buch 1928) — auch qualitativ durchaus in Christian Abraham Hei¬
neken (1752—1818), dem Urheber der bremischen Landesvermessung
von 1790—98.

Die noch vorhandenen 360 Karten als Vertreter der älteren
bremischen Kartographie setzen sich regional wie folgt zusammen:

I. Bremisches Staatsgebiet .... 24 Blätter
II. Weserstromlauf....... 93 ,,

III. Bremisches Landgebiet .... 174 ,,
IV. Bremische Stadtpläne..... 53 ,,

V. Vegesack......... 16 ,,
Summe: 360 Blätter.

Maßstäbe finden sich nicht auf allen Karten. Die Verwendung
genauer Maßstäbe zeigt sich weniger von der Zeit als von der Exakt¬
heit des einzelnen Kartographen abhängig. Verwandt wurden allge-
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mein folgende zeitgenössische Längenmaße, die zugleich hier im
metrischen Maßsystem mitgeteilt sein mögen:

1 Bremer Fuß = 0,28935 Meter
1 Bremer Ruthe = 16 Bremer Fuß — 4,6296 Meter
1 Rheinland. Fuß = 0,3138535 Meter
1 Rheinland. Ruthe = 10 Rheinland. Fuß = 3,138535 Meter
1 Calenberger Ruthe = 4,6616 Meter (1 Ruthe zu 16 Calenb. Fuß).

Die bemerkenswerten Unterschiede in der zeichnerischen Aus¬
führung der Karten resultieren gleichfalls sowohl aus dem recht
unterschiedlichen zeichnerischen Können der einzelnen Kartographen
als auch aus dem allgemeinen Stande der zeitgenössischen Karto¬
graphie. Interessant ist die sehr langsame Entwicklung von der An¬
sicht zur eigentlichen Karte, d. h. von der Aufriß- zur Grundriß¬
zeichnung. Während noch in der Mitte des 18. Jahrh. oft eine Un¬
sicherheit in der Unterscheidung von Grund- und Aufriß besteht, setzt
sich die reine Grundrißzeichnung und damit das neuzeitliche Karten¬
bild erst in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts endgültig
durch. So stehen am Anfange bremischer Kartographie die Karten¬
ansichten eines Johan Rullwagen v. J. 1557 (Abb. I) und eines Cor¬
nelius Rützen v. J. 1573 (Abb. II), am Ende die vollendeten Hand¬
zeichnungen von Christian Abraham Heinekens Landesvermessung
v. J. 1790—98 (Neuausgabe 1928, bei Gustav Winter in Bremen), die
eine kartographische Entwicklung dreier Jahrhunderte krönen. Eine
Geschichte der niedersächsischen Kartographie ohne bremische Karto¬
graphie ist nicht wohl denkbar.
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VI.

Miszellen.
1. Ein Besuch in Bremen 1819.

Von W. Albers.

Vierzig Jahre aus dem Leben eines Toten, hinterlassene Papiere
eines französisch-preußischen Offiziers, heißt ein dreibändiges Werk,
das vor einigen Jahren in Berlin erschien. Der Verfasser 1) fängt
gleich mit seiner Taufe in Frankfurt a. M. an. Anwesend dabei waren
unter anderen die Mutter Goethes und deren Schwester und Schwager
Schuler, sowie der Bremer Millionär Scholze 2) und Frau. Das Werk
ist eine Beschreibung des Lebens des Verfassers als französischer
Offizier in Napoleons Diensten in Frankreich, Italien, Spanien und
Korfu und nach dessen Fall in preußischen Diensten, wo er haupt¬
sächlich sich in Kolberg aufhielt. Das Buch ist kulturhistorisch inter¬
essant als Spiegelbild der Sitten — oder vielmehr Unsitten — und
Gebräuche jener Zeit, aber was uns Bremer am meisten interessiert,
sind Fröhlichs Beziehungen zu Bremen und sein Besuch dort im
Jahre 1819.

Der Oheim Scholze besaß in der Nähe von Worms ein schönes
Gut, Niedesheim genannt, wurde 1795 geschieden und zog später mit
seinen vier Töchtern nach Bremen zurück. Die Töchter seines Oheims
hatten sich, da es schöne und reiche Mädchen waren, in Bremen,
nachdem sie daselbst ein paar Jahre gelebt, kurz nacheinander an
angesehene Kaufleute verheiratet. Die zweite, Sophie, hatte den
Senator H .. . .3), die dritte, Minna, den für sehr reich geltenden Kauf-

*) Karl Ferdinand Fröhlich, * Frankfurt a. M., 14.7.1789, als Sohn des
Kaufmanns Johann Nicolaus Fröhlich und der Tochter des Schöffen Karl
Ferdinand Weller.

2) Johann Friedrich Schultze, * Bremen, 21.7.1758, als Sohn des Kauf¬
manns Friedrich Wilhelm Schultze, f 16.11.1771 und dessen zweiter Frau Anna
Sophie Grovermann. Er war mit der Schwester des Joh. Nie. Fröhlich verheira¬
tet, die sich später mit Dr. jur. Feierlein in Frankfurt a. M. wieder verheiratete.

3) Senator Dr. jur. Gottlieb Friedrich Carl Horn, * 24.10.1772, f 11.6.184.4,
Gartenstr. 9.
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mann G . . . .4), und die vierte, Hannchen, einen in Hamburg etablierten
Kaufmann namens P . . . . , gefreit. Die älteste, Henriette, die fast
immer kränkelte, war verheiratet mit dem Kaufmann K..... 5), Sohn
des Bürgermeisters K . . . . Minna, die wie die Mama, allerlei Liebes¬
abenteuer gehabt, war geisteskrank geworden und in einem Haus in
Berlin zur Genesung, wo sich die Prinzessin Wilhelm ihrer auf das
freundlichste annahm. Ihr Mann aber fallierte später und wurde ganz
arm. Hannchen war neun Monate nach ihrer Verheiratung im ersten
Wochenbett gestorben. Der Oheim Scholze war noch nicht lange,
nachdem er die Hälfte seines Vermögens durch unvorsichtige
Güterkäufe verloren hatte, ebenfalls gestorben. Sophie kam nach
ihrem ersten Wochenbett zehn Jahre lang nicht mehr aus dem Bett
und mußte in Betten jedes Jahr in die Bäder gefahren werden; als
Mädchen war sie ein wahrer Dragoner gewesen. Es lebte noch in
Bremen ein alter kinderloser Bruder 6) des Vaters, den man den
reichen Scholze nannte. Von ihm erbten die Nichten große Vermögen,
die bei den Ehemännern durch allerlei Spekulationen wieder verloren¬
gingen.

Bei einbrechender Nacht kam der Verfasser in Bremen an, stieg
im Gasthaus „Zum deutschen Haus" ab und wohnte noch den letzten
Akten von Grillparzers Sappho im Theater bei. Den anderen Morgen
gegen 11 Uhr machte er seinem Vetter K.....seine Aufwartung.
Dieser empfing ihn aufs freundlichste. Er entschuldigte seine Frau,
da sie noch im Neglige sei und bat ihn, den Nachmittag um 2 Uhr
wiederzukommen. Dann besuchte er die anderen Vettern. Senator
H . . . ., ein schlichter Mann, nahm ihn recht liebenswürdig auf, auch
Kaufmann G.....sonst ziemlich hochmütig, bewies sich doch sehr
freundlich. Beim reichen Scholze wurde er mit Danziger Goldwasser

4) An anderer Stelle schreibt der Verfasser Grawe. Es handelt sich hier
wahrscheinlich um den Weinhändler Diedrich Greve, seit 1821 Eltermann, Sohn
des Eitermanns Heinrich Greve, in Fa. Hinr. Greve Wwe. & Söhne, Sögestr. 40.

») Johann Augustin Klugkist, * 8.7.1779, f 22.11.1827, Sohn des Bürger¬
meisters Dr. jur. Daniel Klugkist, verh. 1.12.1803 mit Johanne Christine Hen¬
riette Schultze, * 1.12.1784, f 20.12.1857. Inhaber von J. B. Buxtorf, Wichel¬
hausen & Co., Johannisstr. 4 (jetzt Marktstr.).

6) Friedrich Wilhelm Schultze, Sohn des gleichnamigen Vaters aus dessen
erster Ehe mit Catharina Elisabeth Lameyer. Er und seine Frau Sophie Catha-
rina Carstens hinterließen 1823 dem Lutherischen Waisenhause 2000 Rth.
Vgl. Rotermunds Geschichte der Domkirche 1829.
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regaliert. Den nächsten Nachmittag besuchte er wieder seine Kusine
Henriette, und zwar diesmal in deren Garten vor dem Tore, wo gerade
ein hübscher Pavillon gebaut wurde. In ihrer Begleitung befand sich
ein Mann von etwa 40 Jahren, den sie als den Kaufmann K . . . . p 7)
und den intimen Hausfreund ihres Gemahls vorstellte. Noch den
nämlichen Abend begegnet er auf dem Markt dem Kaufmann Kreibig 8),
mit dem er die Reise von Hannover im Postwagen gemacht hatte.
Dieser lädt ihn zu einem Glase Punsch in einer nahen Weinstube, in
der sich ein allerliebstes blutjunges Mädchen, das Töchterchen vom
Haus, Gesina geheißen, befände. Er kehrt nun in dem Hause
Langenaus") öfters ein und verbringt dort täglich die meisten seiner
müßigen Stunden. Hier macht er noch eine andere weibliche Bekannt¬
schaft, die ihm aber, ohne daß er es sich zu erklären vermochte, ein
unheimliches Gefühl und eine Art Scheu einflößte. Die obgleich junge
und nicht häßliche Frau hatte doch für ihn etwas sehr Unangenehmes,
ja fast Abstoßendes in ihren Gesichtszügen, und Gesina war ganz mit
ihm hinsichtlich dieser sehr zudringlichen Person einverstanden, die
sie aber fürchtete, sich zur Feindin zu machen und deren viel zu
häufige Besuche sie deshalb duldete. Wie sehr seine Abneigung gegen
dieselbe begründet war, erwies sich später auf eine schreckliche
Weise, denn dieses weibliche Wesen war keine andere als die be¬
rüchtigte Giftmischerin Gottfried 10), die schon damals ihre Eltern,
ihre drei Kinder, ihren ersten Gatten, ihren Bruder und ihren Lieb¬
haber Gottfried, den sie aber noch auf dem Sterbebette zur Trauung
mit ihr beredete, nacheinander vergiftet hatte. Sie wurde hingerichtet.
Der Verfasser hatte beschlossen, Bremen wieder zu verlassen, als der
Besuch der Signora Catalani angekündigt wurde, so daß er seinen
Aufenthalt auf drei Wochen verlängerte. Man kann sich keine Vor-

7) Johann Friedrich Kulenkampff, * 1782(3) als Sohn des Senators Arnold
Hermann Kulenkampff, verh. 14.5.1829 mit Henriette Schulze, Wwe. Klugkist, zu
der er, wie man aus den Worten des Verfassers entnimmt, schon 1819 in nahen
Beziehungen stand. Langenstr. 115 in Fa. A. & J. F. Kulenkampff, Seifensiederei
und Bremer Grünfabrik.

8) Entweder Ignatz Kreybich in Fa. Gebrüder Kreybich, Böhmische Glas¬
handlung, Westerstr. 8 oder Bernh. Kreybich & Söhne, Böhmische GlashandL,
Papier, Porzellain, Obernstr. 47.

9) Gerh. Lankenau, Gewürz-, Hut-, Strumpfhandl. u. Schenke, Gras¬
markt 4.

Gesche Margarete Gottfried, geb. Timm, * 6.3.1785, f 21.4.1831. Die
letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen.

Bremisches Jahrbuch. 18
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Stellung machen, welches Aufsehen diese Neuigkeit erregte. Da der
Verfasser die berühmte Sängerin in Paris schon kennengelernt hatte,
empfing sie ihn mit großer Herzlichkeit und sagte ihm: „Ich bin sehr
froh, Sie hier zu treffen, Sie werden sich bequemen, so lange, bis mein
Mann kommt, mein Cavaliere servante zu sein, denn ich bin ganz
verlassen und habe auch keine Empfehlungen für hier mitgebracht."
Ihre Begleitung bestand aus ihrem Reisekapellmeister Burgmüller aus
Düsseldorf und dessen Gattin, nebst dem dienenden Personal. Der
Verfasser führt Madame Catalani bei seinen Verwandten ein, ins¬
besondere bei seiner Kusine Henriette Klugkist.

Da Madame Catalani sich mit dem Direktor Ringelhard über die
Bedingungen der Überlassung des Theaters nicht einigen konnte,
wurde ein geistliches Konzert im Dom veranstaltet, wobei die Armen
reichlich bedacht werden sollten 11), denn es brauchte keine Saalmiete
bezahlt zu werden. Der Eintrittspreis betrug einen Dukaten. Das
Orchester und die Chöre des Singvereins trugen nur geistliche Ton¬
stücke vor, während die Catalani ihre Variationen von Rhode und
ein paar ernstere Arien mit Rezitativen sang. Der Dom war zum Er¬
sticken voll und der Erfolg unermeßlich, Direktor Ringelhard zeigte
sich jetzt entgegenkommender, und ein Konzert wird im Theater ge¬
geben. Zuerst wurde Madame Catalani von Genien 1-) mit einem Ge¬
dicht des Verfassers angefeiert. Dann sang sie eine Arie von Lafond
und nach einer Pause die schöne Polonaise Portogallos: La Placido
Campagna, eine Arie von Pucitta und die Variationen von Pär über
das Thema: La Biondina. Die Bremer verließen das Haus, von Ent¬
zücken trunken und taumelnd. Die gefeierte Primadonna gab noch ein
geistliches Konzert zum besten der Armen in der Ansgariikirche. In
den Familien, wo sie eingeführt wurde, wurde auch musiziert und
Karten gespielt (Whist zu einem Dukaten der Point). Kurz vor der
Abreise traf noch ihr Mann, der ehemalige Rittmeister Vallabregue,
der Adjutant des Generals Moreau gewesen war, ein. Ihre Ein¬
nahmen betrugen in Bremen über sechstausend Taler.

") Madame Catalani schenkte 1819 330 Rth. dem Lutherischen Waisen¬
hause. Vgl. Rotermunds Geschichte der Domkirche 1829. Sie litt an einem
Halsübel und ließ sich von Dr. med. J. A. Albers mit Erfolg behandeln, wofür
sie ihm eine mit Perlen besetzte Uhr schenkte, die noch in Besitz eines Nach¬
kommen ist.

") Demoiselle Hauff, die ihr das Gedicht überreicht hatte, erhielt ein
wertvolles Geschenk.



2. Bremerholm.
Mit dem Bremer Hollen in Kopenhagen, den J. Müller im Bre¬

mischen Jahrbuch XXXI, (1928) S. 39 und S. 95 Anm. 355, erwähnt,
ist Bremerholm gemeint, ursprünglich eine kleine Insel zwischen
Kopenhagen und Amager. Benannt ist sie nach den Bremer Bürgern,
die zur Marktzeit hier ihr berühmtes Bier feilboten 1). Der Name ist
später durch Gammelholm ersetzt worden, aber noch heute führt der
Pastor von Holmens Kirke offiziell den Titel „Sogneprost til Bremer¬
holms Menighed" [= Pastor der Gemeinde Bremerholm), damit ge¬
mahnend an die Zeiten hansischer Machtentfaltung am Öresund,
während der Straßenname Tydskemannegade, im Herzen der Stadt,
der so deutlich an die deutschen Kaufleute-), die der Stadt ihren
Namen gaben, erinnert, längst der jetzigen Bezeichnung Vimmelskaft
gewichen ist.

Hadersleben. Thomas Otto Achelis.

*) Bremisches Jahrbuch II 109; O. Nielsen, Kjobenhavns Historie og
Beskrivelse I (1877) S. 263.

-) O. Nielsen I S. 212.

ls*
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VII.
Literarische Besprechungen.
S. D. Gallwitz. Bremen wie es ist und wie es wurde.

Ein Kulturführer für Fremde und Einheimische.

Franz Leuwer, Verlag, Bremen. 1929. 134 S. 20 Abb, 8°.

Die beiden vorher erschienenen „Bremensien" der Verfasserin (Das
schöne Bremen 1925, Lebenskämpfe der alten Hansestadt Bremen 1926) haben
bekanntlich an dieser Stelle (Br. Jahrb. XXX 460 und XXXI 434) von be¬
rufener Seite eine geradezu vernichtende Kritik erfahren. Daß einerseits
Frl. Gallwitz dadurch nicht nachdenklich geworden ist und ihre Ungeeignet-
heit zur Lösung derartiger stadtgeschichtlicher und kulturpolitischer Aufgaben
eingesehen hat und daß andererseits ein bremischer Verlag den genannten
warnenden Rezensionen zum Trotz die Herausgabe dieses neuen Bremenbuches
ermöglichte, kann von dem wissenschaftlichen Standpunkt der Historischen
Gesellschaft aus nur tief bedauert werden. Das Buch ist in der Tat nur wenig
besser als seine Vorgänger; kann es schon deswegen nicht sein, weil sehr er¬
hebliche Teile aus den früheren Schriften wörtlich, z. T. mit all den dort vor¬
kommenden Irrtümern übernommen sind. Von den alten und den neu hinzu¬
gekommenen Fehlern seien hier nur folgende namhaft gemacht.

S. 12 heißt es: Im Jahre 10 4 5 bestieg Erzbischof Adalbert den Bischofs¬
stuhl; S. 13; sein Regiment währte von 10 4 3—72. Die Brüstung der Orgel¬
empore im Dom ist nicht „aus der Hand eines unbekannt gebliebenen
Meisters hervorgegangen", sondern wird mit Sicherheit Hendrik Beldensnyder
d, J. (Münster) zugeschrieben (S. 17). Von den alten Chorstuhlwangen (Dom)
haben sich nicht zwei, sondern neun Teile erhalten. Ein Blick in das
Innere des Doms hätte genügt, um dies festzustellen. Der Glockenturm der
Domkirche ist nicht 1639, sondern 1638 eingestürzt. Ein störender Lesefehler
ist auch suructuarius statt structuarius (S. 21). Von der Ansgarikirche heißt es,
daß Raumwirkung und Innenarchitektur vor dem äußeren Bilde überwiegen
(S. 28), eine ebenso schiefe wie flüchtige Charakterisierung dieses schönen
Gotteshauses. Bei der Johanniskirche wird die kirchengeschichtliche Ver¬
gangenheit höher angeschlagen als der bauliche Wert, indessen das Umge¬
kehrte für unser heutiges Empfinden sicher das Richtigere wäre (S. 30).

S. 90 wird für den Neubau des Rathauses das Jahr 1604 angegeben —
ein starkes Stück, falls es nicht etwa ein Druckfehler ist, worauf der Zu¬
sammenhang des Ganzen aber nicht hinweist. Die freundliche und zeilen¬
füllende Legende von der Gräfin Emma von Lesum, die in der zweiten
Bremenschrift S. 12 f. bereits ausführlich wiedergegeben war, muß hier S. 48
natürlich noch einmal herhalten. Was die Autorin über den Roland vorbringt,
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ist zum großen Teil historisch ungenau, was um so bedauerlicher ist, da sich
verhältnismäßig mühelos aus den bisherigen Veröffentlichungen über den
steinernen Recken das geschichtlich Brauchbare hätte herausziehen lassen.
Das imposanteste der Riesenfässer im Ratskeller wird als „Altsenior" be¬
zeichnet!

Die rammeshorne (Widderhörner) im Wappen der bremischen Loh¬
gerber verwandelt die Verfasserin in rammesboeren (?) und fügt in einer
Fußnote erklärend dazu: „ursprünglich Bockshorn. Hier: Abschreckungsmittel,
um alle, die nicht zur Gilde gehören, von der Bank fernzuhalten." Diese
Interpretation ist natürlich Unsinn. Die wehrhaften Lohgerber konnten damals
auf einen solchen Kinderschreck wohl verzichten. Der Ausdruck „Ins Bocks¬
horn jagen" stammt im übrigen aus der Volksmedizin, hängt mit dem Bannen
und Verpflöcken von Krankheitsdämonen zusammen und hat mit obigem gar
nichts zu tun.

Der Erbauer des östlichen Schüttinggiebels hieß Karsten und nicht
Konrad Husmann. Der erste vergebliche Ansturm auf die Friedeburg war
1418, nicht 1448, und mit ihm hatten die Kämpfe keineswegs, wie die Ver¬
fasserin angibt (S. 106), ein Ende. Die Angreifer waren Dudo und Gerolt
Dideson, zwei der Söhne Dide Lubbensons, des Häuptlings des Stad-
landes, nicht etwa Lubke Ommekens, des Häuptlings von Esens (!)
(S. 106). Wohl gibt es einen Lübbe Onneken, der war aber Häupt¬
ling von Rodenkirchen und Vater jenes Dide Lubbeson; mit dem von
der Verfasserin genannten Esens ist auch wohl das im Stadlande ge¬
legene Esensham und nicht Esens gemeint. Fürwahr, ein wahrer Rattenkönig
von Verwechslungen! Bei Besprechung des Vasmerprozesses kommt die Autorin
mit geschichtlichen Werturteilen wie „höchst ungerechterweise" usw., was sie
im Hinblick auf die sehr schwer zu erfassende Rechtslage jenes tragischen
Ereignisses lieber hätte unterlassen sollen. Auch bei der Erörterung des Auf¬
standes der 104 haftet sie nur an der Oberfläche und übergeht die eigent¬
lichen Motive, obwohl sie in Bippens ausgezeichneter Darstellung die wesent¬
lichen Punkte leicht hätte finden können.

Das sind Dinge, die dem historisch-kritischen Blick auffallen. Doch auch
der einfache Bürger, der sich nicht viel mit geschichtlichen Dingen befaßt,
wird stutzig werden, wenn er liest, daß nur Buntentor und Werdertor in der
Neustadt liegen sollen, nicht aber das Hohentor (S. 46), daß Holzpforte, Bons¬
pforte, Brill, Nagelspforte, Huckpforte zur Schlachte führen sollen (S. 46 f.),
daß der Spruch vom Roland als dem Erbauer des Kornhauses nur ehemals
an diesem schönen Hause zu lesen gewesen sein soll (S. 74).

Die unerfreuliche Liste dieser Fehler und Flüchtigkeiten ließe sich noch
mühelos fortsetzen, aber das Angegebene möge genügen. Aus Billigkeits¬
gründen mag demgegenüber zugegeben werden, daß das Buch in einem ge¬
fälligen und flüssigen Stil geschrieben ist und daß der Verfasserin an einzel¬
nen Stellen, besonders aber am Schluß die Charakterisierung Bremens „wie
es ist" wohl gelungen ist. Aber der Hauptteil des Buches, der sich mit
Bremen „wie es wurde" beschäftigt, muß wiederum abgelehnt werden. Es ist
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wirklich schade, daß bei solchen zweifelhaften Leistungen die Zensur hinterher¬
hinken muß. Mit einigem Neid blickt man auf das Bauwesen, wo die Verhält¬
nisse gerade umgekehrt liegen. Niemand steht es heute frei, ein Gebäude, und
sei es auch das bescheidenste Wohnhaus, ohne die vorschriftsmäßigen Funda¬
mentierungen und ohne Einhaltung der sonstigen gesetzlichen Normen zu er¬
richten. Aber ein in quellenkritischer Hinsicht mangelhaft fundiertes Ge¬
schichtswerk darf anscheinend jeder auf die Menschheit loslassen, trotz drin¬
gendster Warnungen von zuständiger Stelle aus. Und ein angesehener Verlag
in Bremen bietet zu so etwas seine Hand! —

Von den 20 Abbildungen geben drei Motive aus der Böttcherstraße und
dem Roseliushaus wieder. Die drei hiesigen Museen sind eines illustrativen
Hinweises nicht für würdig erachtet. Der Kunsthalle sind ganze vier Zeilen ge¬
widmet. Wäre so etwas in einer anderen Stadt möglich? Muß dies die Ein¬
sichtigeren unter den „Fremden und Einheimischen" nicht sehr sonderbar, ja
geradezu peinlich berühren? —

Dr. E. Grohne.

Hinrich WulH. Johann Lange. 1755—1815.
Lebens- und Charakterbild eines Führers der bremischen Lehrerschaft

um 1800.
Mit einem Porträt Langes. 1929. 25 S.

Der Verfasser, fortgesetzt um die Erforschung der Geschichte des bremi¬
schen Volksschulwesens bemüht, hat zu ihr in diesem Jahre die genannte
kleine Studie beigesteuert.

Lange, ein Hamburger Lehrerssohn, aber von Mutterseite aus Bremen
stammend, wurde 1782 zum Küster und Lehrer an der Stephanikirchspielschule
erwählt und blieb in dieser Stellung bis an seinen Tod. Frühe lernte er mit
Krankheit und materiellen Lebensnöten zu kämpfen, was ihn, der eigentlich
zum Theologen bestimmt war, jedoch nicht hinderte, sich eine in den Kreisen
seiner Kollegen ungewöhnliche Bildung in den Sprachen und mathematischen
Wissenschaften anzueignen. Für den Rechenunterricht schrieb er ein origi¬
nelles, in mehreren aufeinander folgenden Teilen erschienenes Lehrbuch, das
die „Bremer Münze" Peter Kosters allmählich verdrängte und lange in Ge¬
brauch blieb. Auch sonst war er eifrig bedacht, die Pädagogik der Volksschule
aus dem alten Schlendrian herauszuheben und machte, zum Teil in Anlehnung
an die Reformbestrebungen des Pastors Ewald, die Stephanischule zu der
besten unter ihresgleichen. Andere freilich nicht alle ebenso gut geglückten
Bücher folgten. Ein bleibendes Verdienst aber erwarb sich Lange durch die
Gründung einer Lehrer-„Sterbe- und Witwenkasse" (1798) und einer Pensions¬
kasse, die später (1857) mit einer anderen, der „Schullehrer-Witwenkasse",
verschmolzen wurde. Er äußert sich des näheren über diese Unternehmung in
seinem Buche „Morgenröte eines besseren Tages für Deutschlands Schulleh¬
rer", 1802.
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Lange war ausgezeichnet durch einen hohen Idealismus und ist für uns
die erste klar umrissene und auch in den Einzelzügen gut erkennbare Lehrer¬
persönlichkeit der älteren Zeit, die auch in dem interessanten Porträt uns ein
deutliches Bild des Charakters vermittelt. Der Verlasser hat daher wohl ge¬
tan, diesem Vorkämpfer seines Standes seine Aufmerksamkeit zu widmen.
Die Gesamtanlage hätten wir noch etwas anders gewünscht. Das Satzbild wird
wieder gestört durch den im Übermaß angewendeten Sperrdruck, die latei¬
nischen Stellen sind in mancher Hinsicht auffällig.

H. Entholt.

Stammtafeln der bremischen Familie Löning.
Zu den schon vorhandenen älteren Stammtafeln gesellt sich seit 1927 die

des ansehnlichen Geschlechtes der Löning, aufgestellt von ihrem Sproß, dem
Oberstaatsanwalt G. Löning. Er benutzte außer den geschriebenen Stammtafeln
mehrerer Familienstiftungen die im bremischen Staatsarchiv und im Standes¬
amt ziemlich ergiebig fließenden Quellen verschiedener Art und hat mit großer
Sorgsamkeit, nur in geringen Einzelheiten irrend, einen stattlichen Baum auf¬
gerichtet. Auf 27 Tafeln ziehen 11 Generationen an uns vorüber, wobei jedoch
nur die männlichen Nachkommen weiter verfolgt werden. Auch so ist das sich
entrollende Bild reich genug.

Anton Löning schwor 1612 in Bremen zu. Frühere, schon seit 1393 hier
nachweisbare Namensträger lassen sich vorerst mit diesem nicht vereinigen.
Anton kam aus Herford, wo sich das Geschlecht bereits in namhaften Stel¬
lungen befand und noch bis in das 18. Jahrhundert belegt bleibt und auch der
Name wurzelhaft zu sein scheint. Er deutet auf das westfälische Löhne hin.

Die Tafeln nun, die, wie bemerkt, immer nur die männliche Progenitur
verfolgen, sich dabei übrigens auf die in Bremen verbliebenen Sprossen be¬
schränken, enthalten unter 114 Namen etwas mehr Söhne als Töchter, und
zwar so, daß sich auch in neuerer Zeit beachtlicherweise die Zahl der Söhne,
wenn schon langsam zurückgehend, immer noch stattlich neben den weiblichen
Nachkommen behauptet. Die Kinderschar nimmt natürlich allmählich ab, wie
denn eine besonders große Fruchtbarkeit überhaupt nur in 4—5 Fällen der
älteren Zeit festzustellen ist. Eigenartig ist, daß mehrfach gerade dem zweiten
Sohne die Rolle des Stammhalters zufällt. Besonders kinderreiche Stämme muß¬
ten begreiflicherweise manchen Zweig in frühester Jugend wieder einbüßen.
Die große Mehrzahl blieb in Bremen, wenn sie auch zeitweise als Kaufleute in
der Ferne weilten. Erst im 19. Jahrhundert entstanden Nebenlinien in den
Vereinigten Staaten.

Betrachten wir nun die Familie nach der sozialen Seite hin, so finden wir
das bremische Geschlecht von Anfang an bereits in Geltung und Bedeutung;
ein Aufsteigen ist kaum mehr wahrnehmbar, schon die dritte Generation findet
mit Anton und Albert durch Heirat mit den Bake und Cöper den Anschluß
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an die ratsverwandten Familien. Seitdem behaupten sie sich zweifellos im
Patriziat, nur gelegentlich in tiefere Verhältnisse absinkend. Bald finden sie
selbst im Rate Eingang. Dabei hätte der Verfasser seiner Familie vielleicht er¬
klären können, was ein „Vorstadtskapitän" und ein „Wachtmeister" bedeuten.
Der „weitberühmte und sehr fürnehme" Kaufherr Albert Löning (1652—1714),
der auch eine Grönlandfahrergesellschaft begründete, ließ 1699, wohl zur Feier
seiner Erwählung in den Rat, das schöne Familienbild malen, das jetzt im
neuen Rathause hängt. Der Maler war natürlich ein Holländer, E. Filthoet — in
Bremen hatte man dergleichen nicht. Alberts Sohn Jürgen, einer der tüch¬
tigsten Abkömmlinge des Hauses (1682—1744), erwarb 1719 das schöne, zwei
Jahre vorher erbaute Wohnhaus an der Obernstraße (Nr. 12), das erst in ver¬
ständnisloser Neuzeit in dem Warenhause von Heymann & Neumann unter¬
gegangen ist. Sein Abbruch ist, beiläufig gesagt, um so mehr zu bedauern, als
es einen in Bremen einzigartigen Spätbarocktypus darstellte, der nach
H. Mänz unter französisch-hugenottischem Einfluß entstanden war und anstatt
des Giebels ein horizontales Gebälk, mit einem flachen Walmdach dahinter,
gesetzt hatte. Erst 1855 entschloß sich der Eltermann Justin Friedrich Wil¬
helm Löning, es zu verkaufen, um sich nachmals ein Haus in der nach ihm
benannten Löningstraße zu erwerben.

Es ist schade, daß es scheinbar nicht möglich gewesen ist, bei jedem der
selbständig aufgeführten Lönings das Wohnhaus nachzuweisen; auch da, wo es
geschehen ist, könnte seine Lage vielleicht noch etwas genauer bestimmt
werden.

Dem ausgezeichnet ausgestatteten Buche sind außer zwei Bildern auch
eine größere Anzahl von Urkunden beigegeben, darunter mehrere Trauer-,
Hochzeits- und Neujahrsgedichte, die für das 18. und 19, Jahrhundert einen
hübschen Kulturbeitrag liefern. Die aus den bremischen Kirchenbüchern ent¬
nommenen Nachweise sind gleichfalls im Anhange besonders aufgeführt. Auch
ein sorgsames Namenregister fehlt nicht.

In manchen beigefügten Notizen ist der Herausgeber bemüht gewesen, das
Bild seiner Ahnen etwas genauer zu zeichnen, was dann freilich bei den
älteren Generationen seine Schwierigkeiten hatte. Es ist aber der richtige Weg,
um mit diesen Stammtafeln weiterzukommen, d. h. sie über eine bloße Auf¬
zählung ermüdender Namen und Zahlen hinauszuführen und sie zu Doku¬
menten von allgemeinerer Bedeutung zu erheben. Es ist in dieser Besprechung
bereits versucht worden, einige umfassendere Gesichtspunkte zu gewinnen. Wer
tiefer darin eindringt, wird noch weitere Ergebnisse zeitigen können, zumal
wenn er die Gedanken und Methoden der rüstig vorwärtsschreitenden neueren
Familiengeschichtsforschung darauf anwendet.

Die Löningschen Familienstammtafeln sind über ihren besonderen Zweck
hinaus wertvoll für die Erforschung der bremischen Geschichte überhaupt.

H. Entholt.
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N. Ritter. Johann Bornemacher, der erste lutherische Prediger zu
St. Remberti in Bremen, der Schicksalsgenosse Heinrichs von Zütphen.

Versuch einer Würdigung. Verden, 1929. 31 S.

So gut wir verhältnismäßig über die Person Heinrichs von Zütphen, seine
Tätigkeit und sein Schicksal Bescheid wissen, so wenig haben wir bisher über
Johann Bornemacher, den zweiten Blutzeugen der bremischen Reformations¬
kirche, erfahren. In bremischen reformationsgeschichtlichen Arbeiten selten er¬
wähnt, kennen wir bisher nicht viel mehr als ein paar Daten und die Tatsache
seines Todes. Da ist es ein äußerst dankenswerter Versuch des Studiendirek¬
tors N. Ritter in Verden, der in der Allerstadt zu Trinitatis 1929 tagenden
Landesversammlung des Evangelischen Bundes für die Provinz Hannover ein
Bild dieses Mannes in einer kleinen Festschrift entworfen zu haben. Ein mühe¬
volles Unternehmen; denn als breiter ausgeführte Quelle kommt nur die mit
Vorsicht zu benutzende Spangenbergische Chronik der Bischöfe von Verden in
Frage. Der Versuch ist aber vollauf gelungen.

Von einer kritischen Würdigung der Quelle ausgehend, besonders des
Teiles, der den Prozeß und den Tod Bornemachers berichtet, sucht Ritter zu¬
nächst dessen Herkunft und Persönlichkeit zu klären, um dann die Gelegenheit
zu schildern, wie er am 8. Dezember 1525 in Verden in die Hände des Erz-
bischofs Christoph fallen konnte. Missionierender Eifer trieb ihn, auf der
Rückreise von Wittenberg begriffen, mit den zum Gottesdienste eilenden Kirch¬
spielleuten in den Verdener Dom; der Zorn über das, was er dort, am Tage
Mariä Empfängnis, hörte, veranlaßte ihn, den Priester Lügen zu strafen; zu¬
nächst glücklich entkommen, fiel er, noch einmal zurückgekehrt, in die Hände
der Häscher. Man machte ihm den Prozeß, und am 2. Januar 1526 wurde er
auf dem Burgfelde dem Flammentode übergeben, noch in dieser Stunde tapfer
seinen Glauben bezeugend.

Das Bild eines aufrechten, von der Wahrheit seines Glaubens durchdrunge¬
nen Mannes ersteht vor unserm Auge, vom Verfasser des Büchleins klar aus
dem Gewirr der widerspruchsvollen Mitteilungen der Chronik herausgestellt.
Ganz ohne Kombination geht das nicht; aber man muß gestehen, daß Ritter in
der Erklärung, auch des Problematischen im Verhalten Bornemachers, eine
glückliche Hand gezeigt hat. Auch hat er eine gute Kenntnis der allgemeinen
reformationsgeschichtlichen Entwicklung und der besonderen Verhältnisse in
Niedersachsen, Bremen und Verden sowie der heimischen Rechtszustände und
der Topographie der Bischofsstadt an der Aller. Auf diesem Hintergrunde rollt
der Prozeß Bornemachers wie ein psychologisch gut begründetes Drama ab.
Das Büchlein ist frisch und anregend geschrieben und kann warm empfohlen
werden.

Friedrich Prüser.
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Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen.
Heft 1 (Bremen, G. Winters Buchhandlung, Fr. Quelle Nachf.). 1928.

I. Georg Jaeger, Die Entwicklung der Eigentumsübertragung an städtischen
Grundstücken in Bremen.

II. Bernhard Gätjen, Der Rentenkauf in Bremen.

Die Veröffentlichung der beiden vorstehend genannten Göttinger Disser¬
tationen, die 1921 und 1922 aus Herbert Meyers rechtshistorischem Seminar
hervorgegangen sind, ist allseitig mit lebhaftem Beifall und voller Aner¬
kennung des von den Verfassern Geleisteten begrüßt worden. Paul Rehme,
der beste Kenner der Stadtbücherforschung, der ihr bahnbrechend die Wege
gewiesen hat und auf dessen Vorarbeiten die beiden Verfasser überall fußen,
hat die Publikation in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts¬
geschichte 1) warm begrüßt und den Inhalt der beiden Arbeiten knapp aber
übersichtlich skizziert. Walther Vogel hat ihr in den Hansischen Geschichts¬
blättern 2) freundliche Worte der Anerkennung gewidmet. Der bekannte Lei¬
dener Gelehrte A. S. de Blecourt endlich hat über die beiden Abhandlungen
in der „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis" 3) eine nicht weniger als 12 Seiten
lange Besprechung veröffentlicht, die sich mit den Ansichten der Verfasser
eingehend auseinandersetzt und in den Worten gipfelt'): „De regeering van de
vrije Hanzestad Bremen kent het belang van haar geschiedenis en beseft de
plicht, die een roemrijk verleden haar oplegt. Aan dit inzicht en dit plichts-
besef danken wij deze twee interessante Verhandelingen en zullen wij ver-
moedelijk nog vele andere in de toekomst te danken hebben. Wij meenden
bij de bespreking van deze twee geschriften niet met de deut in huis te mögen
Valien, doch verplicht te zijn met een woord van hulde aan Bremen's stads-
bestuur te moeten beginnen. En wij voegen er aan toe een gelukwensch aan den
heer Herrn. Entholt te Bremen, die de leiding dezer uitgaven heeft, en aan
Prof. Herbert Meyer uit Göttingen, onder wiens auspicia deze dissertaties zijn
tot stand gekomen." Diesen Dank und Glückwunsch wird sich jeder Rechts¬
historiker gern zu eigen machen.

Es ist mir in diesem Rahmen nicht möglich, kritisch zu den mannigfachen
eigenen Ideen Stellung zu nehmen, die in den beiden Arbeiten zutage treten.
Dazu bedürfte es auch gründlicherer Durchforschung des handschriftlichen
Materials, als sie mir bisher möglich war. Volle Klarheit wird sich ohnehin
erst schaffen lassen, wenn die wichtigsten, noch ungedruckten Bremer Quellen,
vor allem das Scheidebuch, allgemein zugänglich gemacht sind, sei es
durch Vollabdruck, sei es durch Wiedergabe in Regestenform unter wort¬
getreuer Mitteilung aller rechtshistorisch erheblichen Teile, ähnlich etwa, wie

*) Germanistische Abteilung, Bd. 49, 1929, S. 621 ff.
2) 53. Jahrgang, 1928, Hansische Umschau, S. 261 f.
3) Bd. 9, Lieferung 1/2, 1929, S. 236—247.
4) Ebenda, S. 236.
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.-n es in meiner Ausgabe des Witzenhäuser Stadtbuchs versucht habe 1). Schon
jetzt darf ich sagen, daß mich nicht alle Ausführungen der Verfasser über¬
zeugt haben. Vor allem vermisse ich eine erschöpfende Heranziehung der
außerbremischen Literatur, mit der die Verfasser gewiß Fühlung genommen
haben, aus der sich jedoch, besonders für die ältere Zeit, noch mancherlei
würde herausholen lassen. Daß die zum Teil recht wichtige neuere Literatur
nicht berücksichtigt worden ist, ist verständlich, aber doch sehr zu bedauern.
Das letzte Wort über alle diese Fragen scheint mir jedenfalls noch nicht
gesprochen.

Ich darf mit dem Hinweis auf einen Punkt schließen, der bei den bis¬
herigen Besprechungen nicht gewürdigt worden ist: die hohe juristisch-dog¬
matische Bedeutung des Bremer Handfestenrechts. Beide Verfasser haben sich
eingehend mit diesem originellen Institut beschäftigt, es aber mehr von der
historischen, als von der eigentlich juristischen Seite her betrachtet. Die Aus¬
gestaltung, die der Grundkredit in der Form der bremischen Handfeste er¬
fahren und bis zur Gegenwart bewahrt hat, eröffnet die interessantesten Per¬
spektiven für eine rechtsvergleichende Behandlung der Zwischenstufen zwischen
dinglichen und obligatorischen Ansprüchen; sie lehrt uns wichtige Erkennt¬
nisse für das Wertpapierrecht; sie zeigt endlich, wie es möglich ist, den
Grundkredit in sonst unbekannter Vollkommenheit zu mobilisieren. Bereits
vor der Drucklegung der beiden Abhandlungen habe ich auf ihre Bedeutung
in dieser Hinsicht aufmerksam gemacht-'). Nachdem nunmehr das von Jaeger
und G ä t j e n beigebrachte Material durch den Druck besser zugänglich ge¬
worden ist, darf man vielleicht die Hoffnung hegen, daß diese wichtigen Pro¬
bleme die dogmatische Durchdringung erfahren, die sie zweifelsohne verdienen.

Kiel. Karl August Eckhardt.

O. H. May. Regesten der Erzbischöle von Bremen.
Band I, Lieferung 1. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für

Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumburg-Lippe und Bremen. XI.)

Wenn auch bisher nur eine erste Lieferung des Werkes mit 400 Regesten
vorliegt, und wenn auch noch jegliches Vorwort fehlt, so läßt doch schon
diese erste Lieferung erkennen, daß dies neue Regestenwerk als eine sehr
glückliche Leistung zu bezeichnen ist. Zunächst wegen der sorgfältigen, sach¬
lichen Art, mit der die einzelnen Regesten bearbeitet sind. Sodann aber wegen
des ungemein bedeutsamen Inhalts, den diese erste Lieferung aufzuweisen hat.
Umfaßt sie doch die Anfänge und den Höhepunkt der nordeuropäischen
Kirchenpolitik des Erzbistums Bremen-Hamburg, sodann aber die für die

1) Wilhelm und Karl August Eckhardt, Das Witzenhäuser Stadtbuch
1558—1612, Teil I, 1927.

2) Forderungspapiere in der Hand des Ausstellers und Eigentümergrund¬
pfandrechte, Zeitschrift für Handelsrecht, Bd. 89, 1926, S. 291 ff.
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deutsche Reichsgeschichte so bedeutsamen Amtsperioden Adalberts und Liemars
(1043—1101). Wenn man bedenkt, eine wie umfangreiche und oft verwirrende
Literatur den Anfängen des Erzbistums Hamburg-Bremen nachgegangen ist,
so kann man es nicht dankbar genug begrüßen, all die einzelnen Ergebnisse und
Stellungnahmen von Forschern wie Curschmann, Joachim, Schmeidler, Peifz,
Tangl, Levison und Brackmann in chronologischer Reihe bei den einzelnen
Urkunden und Quellenstellen verzeichnet zu finden. Eine Zusammenstellung
solcher Art war geradezu ein Bedürfnis geworden. Auf der andern Seite ist
der Gewinn für die Reichsgeschichte zu buchen, den diese nüchterne Anein¬
anderreihung der einzelnen Regesten unter Adalbert und Liemar bringt. Wenn
es z. B. Adalbert im Herbst 1065 fertigbrachte, von dem von ihm beherrschten
Heinrich IV. die Abteien Borsch und Corvei, die Reichshöfe Duisburg und
Sinzig (Nr. 309, 310, 313 und 314) und anderes mehr zu erraffen, wird die un¬
mittelbar folgende Fürstenrevolte gegen Adalbert (Nr, 321) um so verständ¬
licher. Für die bekannten nordeuropäischen Pläne Adalberts sind unter den
Regesten namentlich seine intensiven Bemühungen, in Schweden seine Kandi¬
daten zur Anerkennung zu bringen, bedeutsam; nicht ganz sicher scheint es mir
aber, ob nicht aus den skandinavischen Quellen, namentlich den Urkunden-
büchern, doch noch weitere Ergänzungen zu gewinnen sind. — Die 2. Liefe¬
rung, die bis 1306 führen soll, wird dem Inhalt nach ein wesentlich anderes
Gesicht haben und namentlich auch für die Geschichte der Stadt Bremen
wichtig sein. Man kann ihr mit gutem Zeitraum und der Zuversicht, eine wert¬
volle Gabe zu erhalten, entgegensehen.

Kiel. Frifz Rörig.

Georg Schnath. Die Gebietsentwicklung Niedersachsens.
Reihe A, Heft 8 der Veröffentlichungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Ge¬

sellschaft zum Studium Niedersachsens. Hannover 1929.

Die flüssig geschriebene Arbeit bringt auf 49 Seiten mit 8 erläuternden
Kartenbeigaben einen guten Überblick über die historische Entwicklung Nord¬
westdeutschlands. Der Verfasser bezeichnet dieses Gebiet mit „Niedersachsen",
gesteht aber selbst zu Beginn seiner Schrift, daß dieser Begriff für jeden
etwas anderes bezeichnet: „für den Volkskundler das weite Gebiet von Pom¬
mern bis Niederland, für den Geographen einen enger begrenzten Raum zwi¬
schen Harz und Nordsee, Niederelbe und Teutoburger Wald, für die Wirtschaft
wiederum etwas anderes, je nach ihren Bedürfnissen und Zwecken". Er hält
sich in seiner weiteren Darstellung auch nicht an eine bestimmte Landschaft,
sondern an eine „historische Landschaft", die sich, wie er sagt, bestimmt „durch
die Reichweite historischer Wirkungen: sie kann unter der wechselnden Rich¬
tung und Stärke dieser Wirkungen sehr verschiedene Begrenzungen annehmen,
kann unter Umständen verschwinden und wieder auftauchen".

Der Verfasser bleibt im Rahmen des weiteren volkskundlichen Begriffs
Niedersachsen, wendet aber das Hauptaugenmerk dem Kern dieses Gebietes
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zu, bringt also in erster Linie eine kurz gefaßte Geschichte der Provinz Hanno¬
ver. Er weist in seiner Schrift nach, daß die Entwicklung der politischen Ge¬
bilde in Niedersachsen sich um die natürlichen Grenzen wenig gekümmert hat,
daß im übrigen auch die niedersächsische Mundart wie die niedersächsische
Hausform keine Grenzziehungen bedingt. Als das ursprüngliche Kerngebiet des
niedersächsischen Volkstums bezeichnet der Verfasser nach Wilhelm Peßler
das westliche Holstein und das anschließende Gebiet westlich der Niederelbe
bis an die Hunte und mittlere Weser, nach Süden bis an die Aller. Von diesem
Kerngebiet ausgehend gewinnt der Niedersachsenstamm in den heutigen Pro¬
vinzen Hannover und Westfalen sowie dem Lande Braunschweig Einfluß und
ei langt zum erstenmal mit dem ottonischen Kaisertum der Sachsenherzöge die
Führung Deutschlands. Zum zweitenmal besteht eine Verbindung zwischen dem
Kaisertum und Niedersachsen in Lothar von Süpplingenburg, dessen Gemahlin
Richenza ihm das reiche Erbe der Brunonen und Northeimer einbrachte und
dessen Tochter Gertrud sich mit dem Weifenherzog Heinrich dem Stolzen ver¬
mählte. Zum drittenmal endlich hat ein Niedersachse die Kaiserkrone in der
Person Ottos IV., des zweiten Sohnes Heinrichs des Löwen getragen, aber seine
Macht war nur noch ein Schatten der Größe seines Vaters. Dieser hatte wohl
am stärksten alles das zusammengefaßt, was unter dem Namen Niedersachsen
im weitesten Sinne begriffen werden kann. Seine Hausmacht umfaßte Braun¬
schweig und Lüneburg sowie Northeim-Göttingen; darüber hinaus ging, sein
Einfluß, abgesehen von seinen süddeutschen Besitzungen, im Norden bis an
die Ostsee, im Westen bis an die Nordsee und im Südwesten bis an das Ruhr¬
revier.

Mit dem Sturze Heinrichs des Löwen verfiel dieses politische Macht¬
gebilde, und es entwickelten sich daraus eine Reihe geistlicher und weltlicher
Herrschaften, von welchen jedoch ein großer Teil in weifischen Händen blieb
und nach mannigfachen Erbteilungen, erneuten Zusammenlegungen und ver¬
schiedenen Neuerwerbungen schließlich im ehemaligen Königreich Hannover
und dem Herzogtum Braunschweig seinen Niederschlag fand. Ostfriesland hat
dem Machtbereich Heinrichs des Löwen nicht angehört und ist erst im Wiener
Kongreß zu Hannover gekommen. Aber auch der übrige Teil der Nordseeküste
ist niemals enger mit dem niedersächsischen Binnenland verbunden gewesen.
Auf Seite 18 seiner Schrift sagt der Verfasser bei seinen Ausführungen über
die Zeiten des 11. und 12. Jahrhunderts: „Bremen blieb, nicht zum wenigsten
dank seiner Randlage, nach wie vor das selbständigste und kräftigste unter den
eigentlich sächsischen Bistümern." Wenn auf den Seiten 34 und 35 gesagt wird,
daß nach dem westfälischen Frieden Bremen und Verden den Schweden zu¬
fielen, so bedarf dies der Ergänzung dahin, daß davon das nicht unwichtige
Gebiet der nunmehr freien Reichsstadt Bremen verschont blieb. Erst als kampf¬
lose Beute des nordischen Krieges fielen die bisher schwedischen Gebiete des
Herzogtums Bremen-Verden an den Staat Hannover.

Diese Reminiszenzen erscheinen nicht unwesentlich gegenüber den häufigen
Versuchen, aus der historischen Entwicklung zwingende Schlüsse für eine
etwaige Neugestaltung des deutschen Reiches zu ziehen. Die Schrift enthält
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sich solcher Schlußfolgerungen und unterscheidet sich dadurch angenehm von
manchen anderen neuerlichen Veröffentlichungen, bei denen die politische Ten¬
denz des Tages federführend ist und in denen das thema probandum vorweg¬
genommen wird. Wo der Verfasser die Neugliederung des Reiches streift (wie
auf Seite 48), da tut er es nur mit großer Vorsicht und mit dem Hinweis
auf die Bedeutung geschichtlicher Individualitäten. „Man kann sie", so sagt er,
„nicht beseitigen oder verändern, ohne in jahrhundertelange Entwicklungs¬
reihen einzugreifen." Wenn der Verfasser ferner am gleichen Orte ausführt,
daß, wie immer man den Begriff Niedersachsen fassen mag, er sich immer „in
dem Rahmen einer historischen Landschaft, dem Siedlungs- und Machtbereich
des alten Sachsenstammes" bewege, so wird man auch dem nicht wider¬
sprechen. Daß man etwa bei einer Neugliederung des Reichs diesen gesamten
Rahmen (Holstein, Teile Mecklenburgs, die drei Hansestädte, Hannover, Braun¬
schweig, Westfalen) verwaltungsgemäß zusammenfassen solle, ist noch von
keiner Seite vorgeschlagen worden. Die Frage ist also nur, wie innerhalb dieses
Rahmens eine Neuabgrenzung ohne Schädigung des historisch Gewordenen vor¬
genommen werden kann. Wenn der Verfasser auf Seite 37 Dietrich Schäfer
zitiert mit seinem Ausspruch, daß Deutschland durch Hamburg und Bremen
mit zwei niedersächsischen Augen auf die See hinausschaute, so kann dies nur
in jenem weiteren volkskundlichen, nicht aber im engeren provinzialen Sinne
Bedeutung haben. Wenn dann auf Seite 47 ausgeführt wird, daß Hamburg und
Bremen „ihren eigenartigen Aufgaben im Leben der Nation gerade durch die
Eigenart ihrer Verfassung in hervorragender Weise gewachsen geblieben sind",
so wird man dem nur zustimmen können.

Arthur Ulrich.

Diedrich Steilen. Die Niederweser.
Monographien zur Erdkunde 37, Bd., herausgegeben von Ernst Ambrosius.

Verlag Velhagen & Klasing, Bielefeld u. Leipzig 1928.

4", VI u. 154 S., 108 Abb., 1 farbige Übersichtskarte.

Es mochte auffallen, daß in der bekannten volkstümlichen Sammlung
„Monographien zur Erdkunde" seit 1908 ein vom Publikum günstig aufge¬
nommener und heute bis zur 8. Auflage gediehener Band über die Niederelbe
aus der Feder von Richard Linde, Hamburg, vorlag, nicht aber ein ähnlicher
Band über die kaum weniger wichtige und in allem interessante Niederweser.
Erst zwanzig Jahre nach der Erstausgabe von R. Lindes „Niederelbe" bringt
der gleiche Verlag nunmehr Diedrich Steilens „Niederweser" heraus. Verfasser
hat, vielleicht auch auf Weisung des Herausgebers der Sammlung, die Stoff¬
gliederung seines Beitrages vom Niederelbe-Band weitgehendst übernommen.
Nacheinander werden folgende Kapitel behandelt: Einführung; Name und Um¬
fang; Stromlauf; Erdgeschichtliches; Klima, Pflanzen- und Tierwelt; Deich;
Besiedelung; Haus und Hof; Flur- und Ortsnamen; Landschaft; Volkstum;
Kampf um den Strom; Weserkorrektion; Wanderungen weserabwärts, längs
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der Küste, weseraufwärts; Bremen. — Das alles ist auf nur 146 Druckseiten
behandelt, wovon 100 ganz- oder halbseitige Textabbildungen noch fast die
Hälfte dieses an sich zu knappen Druckraumes beanspruchen. Die Aufgabe
des Verfassers war daher schwierig und auf jeden Fall undankbar, schon im
Hinblick auf die Differenziertheit der einzelnen natürlichen Landschaften wie
der überaus gegensätzlichen Wirtschaftsgebiete an der Niederweser. Um seiner
verantwortlichen Aufgabe einigermaßen gerecht zu werden, hat Verfasser
wissenschaftliche Literatur benutzt (weit mehr als das leider vom Heraus¬
geber stark zusammengestrichene Literaturverzeichnis angibt), jedoch mit Rück¬
sicht auf den Charakter der Sammlung eine populäre, durchaus allgemein¬
verständliche Darstellungsweise gewählt, die nichts voraussetzt und behaglich
schildert. Nur dann versteht man den Tenor des Buches, dessen Schwergewicht
offenkundig auf den zahlreichen, übrigens vom Verlag durchaus nicht immer
gut klischierten Abbildungen beruht und m. E. weniger auf dem nicht in
allem befriedigenden Text. Die völlig unzureichende Kartenbeilage des Nieder¬
wesergebietes im Maßstab 1 : 500 000 macht dem Verlag von Andrees welt¬
bekanntem Handatlas und Fischer - Geistbeck - Scheers neuzeitlichem
Schulatlas wahrlich keine Ehre. Die beigegebenen farbigen Tafeln nach
Aquarellen von Walter Bertelsmann empfinde ich als Wesermünder nicht
gerade als Lobpreis meiner Heimatlandschaft, wie ich überhaupt abschließend
dem Verlag dringend raten möchte, die hoffentlich bald nötig werdende zweite
Auflage dieses Niederweser-Bandes nicht weniger gut auszustatten als den
Niederelbe-Band. Es wäre im Interesse der Sache, des Publikums, des Ver¬
fassers und wohl nicht zum wenigsten des bislang rühmlichst bekannten
Verlages.

Göttingen, Hans Dörries.

Hansische Volksheite.

Herausgegeben vom Hansischen Geschichtsverein.
Heft 15—18: Friesenverlag, Bremen.

Die vier neuen Nummern der Hansischen Volkshefte, die im Auftrage des
Hansischen Geschichtsvereins von Senatssyndikus Dr. Hermann Entholt
herausgegeben werden, führen in erfreulicher Weise die sehr lobenswerte Auf¬
gabe fort, die die Sammlung sich gestellt hat: in weiteren Kreisen für die längst
nicht genug gekannte, aber doch immer wieder — zumal für uns Nieder¬
deutsche — fesselnde Geschichte und Kultur der Hanse Interesse zu erwecken.
Keine noch so gute allgemeine Geschichte der Hanse kann je das ersetzen, was
in diesen kleinen Heften geleistet wird: Lebendige und farbenreiche Einzelbilder
zu geben, die uns erst eine richtige Vorstellung von dem wirklichen Leben der
damaligen Zeit in all seiner Buntheit und Bewegtheit vermitteln.

Die Hefte 15 und 16 behandeln zwei einzelne Städte: „Braunschweig
als Hansestadt" von Werner Spieß und „Lüneburg als
Hansestadt" von Wilhelm Reinecke. Während Spieß sehr viele
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lokalhistorische Einzelheiten verwertet — was dem nichteinheimischen Leser
das Verständnis ein wenig erschwert, für den Braunschweiger allerdings den
Reiz des Heftes erhöhen wird ■—, stellt Reinecke die Geschichte Lüneburgs in
größere Zusammenhänge hinein und läßt uns die früher so viel höhere Be¬
deutung der Stadt verstehen: das Salz, dem sie ihre Blüte verdankt, ist ja für
den damaligen Handel, in dem Lebensmittel und industrielle Rohstoffe noch
mcht die Rolle spielen wie heute, das wichtigste ■—■weil ganz unentbehrliche —
Massengut. Es ist sehr lehrreich zu lesen, wie auch die Stadtverfassung Alt-
Lüneburgs sich von dieser Grundlage aus entwickelt hat. Den Schluß des
Buches bildet ein mit besonderer Liebe geschriebener „Rundgang durch Alt-
Lüneburg", für den Besucher der Stadt ein historischer Führer, wie man sich
ihn nicht besser wünschen kann.

Die beiden anderen Hefte haben die Lebensgeschichten bedeutender Ein¬
zelpersönlichkeiten aus der Zeit der Hanse zum Inhalt: „Jürgen Wullen-
w e v e r" von Walther Stephan (Heft 17) und „Hildebrand
Veckinchusen (Ein hansischer Kaufmann vor 500 Jahren)" von Luise
von Winterfeld (Heft 18). Daß wir von dem — nach Dietrich Schäfers
Urteil — mehr abenteuerlichen als großen Unternehmen Wullenwevers endlich
eine knappe und zuverlässige Darstellung haben, ist sehr zu begrüßen. Aber
man sollte die Übersicht über eine so verwirrende Vielheit von Ereignissen
doch, zumal für ein nicht fachmännisches Publikum, durch eine auch äußer¬
lich erkennbare Gliederung erleichtern. Das interessanteste Heft der neuen
Reihe ist zweifellos die nach erhaltenen Briefen dargestellte genaue Lebens¬
geschichte Hildebrand Veckinghusens, der, in Dortmund geboren und haupt¬
sächlich in Brügge tätig, 1426 zu Lübeck im Elend starb. Noch mehr als in
dem von derselben Verfasserin gegebenen Lebensbilde Tidemann Lembergs
(Nr. 10 der Hansischen Volkshefte) erhält man hier einen Einblick in das
Leben und die Arbeitsweise eines hansischen Großkaufmanns. Wieder er¬
staunt man über die Großzügigkeit dieser Unternehmungen, die Reval und
Rouen, Brügge und Lucca, Nowgorod und Venedig umspannen. Man lernt
genau den Betrieb einer damaligen Handelsgesellschaft und die Art ihrer Ge¬
schäfte kennen, man erhält allerlei Auszüge aus ihren Korrespondenzen und
erfährt nebenher etwas über die Dauer der damaligen Briefbeförderung, man
hört etwas von der Lebensweise, Ernährung und Kleidung, von Vermögen und
Erbrecht, von Erziehung und Familienverbindungen in dieser patrizischen Ge¬
sellschaft, und über all diesen reizvollen Einzelheiten vergißt man ganz, daß
das Leben Hildebrands selbst mit dem kurzen, glänzenden Aufstieg und dem
langen, qualvollen Herabsinken eigentlich recht wenig Erhebendes an sich hat,
um so weniger, als die Gründe dafür offenbar überwiegend in Hildebrand
selber liegen, der mit seinem Mangel an Entschlußkraft, Scharfblick und
Rücksichtslosigkeit eben doch wohl nicht zum Kaufmann geboren war.

Die Ausstattung ist gegen früher noch besser geworden und empfiehlt die
billigen Hefte noch mehr.

Georg Bessell.
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Oldenburgisches Urkundenbach Band IV. Urkundenbuch der Grafschaft
Oldenburg, Klöster und Kollegiatkirchen.

Von Dr. Gustav Rüthning, Professor. Oldenburg 1928.

Druck und Verlag von Gerhard Stalling. 589 Seiten. Quart.

Auch dieser Band des Oldenburgischen Urkundenbuches liegt dank der
großzügigen Unterstützung durch Staatsministerium und Landtag von Olden¬
burg in stattlichem Umfang und schöner Ausstattung vor, er enthält in den
geschlossenen Einheiten des Oldenburger Landesarchivs und seiner einzelnen
Abteilungen die Archivalien der Klöster Rastede, Hude, Blankenburg, des
Johanniterordens, der Kollegiatkirche Delmenhorst S. Mariae und der Kolle-
giatkirche Oldenburg S. Lamberti. Stücke, die bereits an anderer, allgemein
zugänglicher Stelle gedruckt sind, sich nur zum Teil auf Oldenburgische Klöster
und Kirchen beziehen, wegen geringerer Wichtigkeit oder sonst aus einem
Grunde einen vollen Abdruck nicht lohnen, sind nur im Auszug oder als freies
Regest gedruckt. Andere Stücke, die sich zwar auf Oldenburger Kirchen und
Klöster beziehen, aber archivalisch anderswo lagern oder sonst irgendwie über¬
liefert sind, sind an ihrer zugehörigen Stelle, aber gleichfalls meist nur im
Auszuge oder Regest, eingeschaltet. Zeitlich sind die Bestände bis zur Mitte
des 16. Jahrhunderts wiedergegeben. Im ganzen kann man sagen, daß umfang-
und inhaltreiche Bestände in der sachgemäßen, heutigen Anschauungen und
Anforderungen entsprechenden Auswahl und Zusammenstellung hier zugäng¬
lich gemacht sind.

Zu den Einzelheiten der Editionstechnik ließen sich manche Wünsche
aussprechen. Bei den Papsturkunden würden doch außer den Druckorten
zweckmäßig auch noch die Nummern in den Jaffeschen Regesten angegeben,
bei den Kaiserurkunden (wie Nr. 6) die Nummern bei Stumpf. In Nr. 2 (J.—L.
Nr. 7166) mit der bekannten Arenga: Cum pie desiderium voluntatis ist das
Komma hinter sacerdotibus sit zu streichen, hinter adiuvanda zu setzen. Gegen
Ende der Urkunde wäre mit Si tarnen kein neuer Satz anzufangen, eher vor
alioquin eine größere Interpunktion (Semikolon) zu setzen. Bei Texten, die
nur abschriftlich überliefert und nach ganz allgemein bekanntem Formular ge¬
arbeitet sind, sollte doch eine sinngemäße Interpunktion ohne Rücksicht auf die
etwaige zufällige Fassung in der Überlieferung hergestellt werden. In Nr. 3
(S. 9 ff.) sind alle Entstellungen der Überlieferung, auf die Lappenberg, Ham¬
burg. UB. I, 136 ff. schon aufmerksam gemacht, die er zum Teil richtiggestellt
hat, ohne Hinweis auf die Verderbnis beibehalten. Für Nr. 4 (J.—L. 8372) kann
man als Datum kaum (1130 Febr. 14 — 1137) Febr. 24 geben, da nach der
absolut einleuchtenden Bemerkung von Jaffe nur 1130 als Jahreszahl in Be¬
tracht kommen kann. In Nr. 5 findet sich im Text, Interpunktion und Datum
noch manches Anfechtbare, ebenso in Nr. 9. Daß Nr. 7 nur ein kleiner Auszug
aus der Urkunde ist, kann man aus dem zweimaligen, nicht kursiv gedruckten
usw. nicht ersehen. In Nr. 14 beginnt mit Ita quoque der Nachsatz, Ita war
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sinngemäß nicht groß mit Punkt davor zu drucken. In Nr. 28 gehört zwischen
Cum und quid kein Komma, hinter observetur Punkt, Nosse alsdann groß. So
ließe sich noch manches nennen, doch sind das ja verhältnismäßig Kleinigkeiten;
Stellen, an denen direkte Lesefehler oder sonstige Entstellungen des Textes
vorzuliegen scheinen, habe ich (außer ganz unerheblichen Druckfehlern) nicht
gefunden.

Dankens- und erwähnenswert sind noch die Beigaben, eine Karte des
Klostergebietes von Blankenburg auf S. 287 und Brustbild und Handschrift
des Notars Struveling auf S. 422; es ist mit Recht im Inhaltsverzeichnis be¬
sonders darauf hingewiesen. Im ganzen gebührt dem Bearbeiter und den Stellen,
die den Druck ermöglicht haben, der aulrichtige Dank der Benutzer.

Erlangen. B. Schmeidler.

Oldenburger Jahrbuch
des Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte. Bd. XXXII.

Oldenburg 1928, Stalling. 108 Seiten und 1 Karte.

Der 32. Band des Oldenburger Jahrbuchs erhält sein Gepräge durch eine
umfangreiche Arbeit von H. Goens über Die Kirche des Mittelalters in dem
evangelischen Gebiete des Herzogtums Oldenburg. Der übrige Inhalt des
Bandes, eine Mitteilung über einen Bronzeschmuck aus der Völkerwanderungs¬
zeit (von Th. Reil), eine Schriftenübersicht und einige Besprechungen, tritt
diesem Hauptteil gegenüber zurück.

Die Bedeutung der Goensschen Arbeit liegt darin, daß sie an einem, un¬
serem Verständnis und unserem Erleben naheliegenden Beispiel versucht, eine
zusammenfassende Übersicht über mittelalterliches Kirchenwesen zu geben. Ge¬
wiß hat dabei vieles eine durch Stammeszugehörigkeit und besondere örtliche
und staatliche Verhältnisse bedingte Färbung und geht in erster Linie den
oldenburgischen Geschichtsforscher an. Darüber hinaus erscheint aber auch
dieses in dem größeren Rahmen allgemeinerer Zusammenhänge und einer all¬
gemeineren Entwicklung. Das Bild des oldenburgischen Kirchenwesens wird hier
zum Bilde der mittelalterlichen Kirche überhaupt. Wir haben hier eine durch
fleißige archivalische Studien aus dem einzelnen erwachsene zusammenfas¬
sende Darstellung, wie wir sie uns schon lange gewünscht haben. Vieles,
worüber man sich bisher nur mühsam durch Nachlesen und Sammeln an ver¬
schiedensten Stellen Aufklärung verschaffen konnte, wird hier in natürlichem
Zusammenhang leicht zugänglich.

Diesem großen Werte der Goensschen Arbeit gegenüber will es nicht all¬
zuviel besagen, daß ihr Verfasser sich in wenigen Einzelheiten geirrt und daß
er bestimmte örtliche Verhältnisse nicht genügend berücksichtigt haben mag.
Das sind Dinge, die die oldenburgischen Geschichtsforscher unter sich ab-



Literarische Besprechungen 291

machen müssen. Carl Woebcken, gewiß einer der besten Kenner des mittel¬
alterlichen Kirchenwesens der friesischen Marschgebiete 1), hat in einem Vor¬
trag im Jeverschen Altertums- und Heimatverein die Arbeit von Goens, so¬
weit sie das Jeverland betrifft, als ungenau und unvollständig angegriffen 2).
Zugegeben, daß Woebcken in dieser oder jener Einzelheit recht hat, so
stimmt doch die Behauptung nicht, daß Goens es unterlassen habe, auf die
ältere Kultur und die reichere kirchliche Geschichte des Jeverlandes gegen¬
über der oldenburgischen Geest hinzuweisen. Seite 11 bestätigt er ausdrücklich,
daß die Bildung der Kirchensprengel hier erst zweihundert Jahre später als
in der Marsch begann, und er weist besonders auf den eigentümlichen Mittel¬
zustand zwischen Heidentum und Christentum im alten ,,Sachsengau von
Bremen bis zur ostfriesischen Grenze" hin. Auch führt er gerade die „uralten
Kirchenkunstwerke", auf die Woebcken in seinem Vortrage verweist, als „be¬
weiskräftige Zeugen" für die alte kirchliche Kultur der Marschgebiete an
(Seite 7). Für die Errichtung der ältesten Friesenkirchen bringt Woebcken
allerdings gute Gründe, daß es sich auch hier, entgegen der Meinung von
Goens, um Stiftungen von Einzelpersonen handelt, wofür die vorliegende Ar¬
beit übrigens an anderer Stelle {Seite 38 f.) selbst eine Bestätigung bietet,
wenn sie von einem „Eigenkirchentum" friesischer Häuptlinge berichtet.

In einem ist Woebcken, vor allem in seinem Buch über die friesischen
Kirchen, allerdings ausführlicher und genauer als Goens, nämlich da, wo die
Kirchenbauten als solche in Frage kommen. Er konnte das, weil er sich in
einem Gebiete, das viel einheitlicher ist als das heutige Oldenburg, vor allen
Dingen auf dieses Baugeschichtliche beschränkte, wenn er es auch gleichzeitig
immer mehr als Ausdruck einer kräftigen und lebendigen Kultur faßte. Goens
dagegen kann das Baugeschichtliche nur als einen Abschnitt seiner Arbeit aus¬
werten, muß sich zudem auch an künstlich gezogene Landesgrenzen halten und
findet in ihnen jene völkische Zweiheit, die ihn hindert, sich mit einem der
beiden Stämme so eingehend zu befassen, wie Woebcken es gewünscht hätte.
Immerhin tritt der Gegensatz beider Landschaften im Kirchenwesen an vielen
Stellen der Goensschen Abhandlung klar hervor. Auch findet ihr Verfasser
für die großartige Tatkraft der Friesen, die sich in ihren Kirchenbauten offen¬
bart, warme Worte der Anerkennung (Seite 15). Noch heute zeugt von ihr
eine Fülle von baugeschichtlichem Material. Wenn Goens sich in seiner Ein¬
ordnung und Ausdeutung einmal irrte, so vermag das seine Arbeit, die das
Ganze schauen will, doch wohl nicht allzusehr zu belasten.

Das gilt auch für das, was Woebcken zu den Ausführungen über ältere
Taufsteine, Steinsärge usw. zu sagen hat, und ebenso, wenn er es bemängelt,
daß Goens über die Herkunft der Geistlichen nur allgemeine Angaben mache.

*) Vgl. sein Büchlein „Friesische Kirchen", Bremen 1923, Friesenverlag.
2) Leider liegt mir darüber nur ein Bericht aus dem Jeverschen Wochen¬

blatt vor. Doch ist er ausführlich gehalten und gestattet immerhin einen Ver¬
gleich.
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Dessen Annahme, daß auch die friesischen Geistlichen aus der geistigen Ober¬
schicht ihres Volkes hervorgegangen seien, mag aber für eine größere Zu¬
sammenschau genügen und wird im übrigen von Woebcken selbst durch ein
paar Beispiele gestützt. Daß auch das Goenssche Pfarrerverzeichnis am
Schlüsse der Arbeit hin und wieder eine Lücke aufweist, ist bei der Art, wie
solche Verzeichnisse mühsam erarbeitet werden müssen, nicht weiter ver¬
wunderlich. Listen dieser Art können wohl kaum etwas Endgültiges sein und
harren der Vervollständigung, vor allem durch die örtliche Forschung. Im
übrigen möchte ich gerade in diesen weiteren Abschnitten des Goensschen
Buches, in denen er über die Geistlichen und ihre Pfründen und über kirch¬
liche Obere und kirchliche Organisation spricht, außerordentlich wertvolle und
aufschlußreiche Teile der ganzen Arbeit sehen, wie ich auch die nachfolgenden
Kapitel über die Mittel kirchlicher Zucht und Gnadenspendung und über
Kultus und Seelsorge sehr schätze. Denn gerade für die Kenntnis dieser
Dinge scheint ein zusammenfassender Überblick innerhalb einer Landschaft,
die nicht so groß ist, daß man in der Verarbeitung des vorliegenden Materials
zu allgemein werden müßte, und wiederum nicht so klein, daß wichtige Züge
des mittelalterlichen Kirchenwesens ausfallen, wertvolle Dienste leisten zu
können. Wer immer sich mit der mittelalterlichen Kirche in Niedersachsen
und Friesland beschäftigt, wird in der Goensschen Arbeit einen kundigen
Führer haben, der auch manche Einzelheit in dem Zusammenhange zeigt, in
dem sie erst rechtes Leben gewinnt. Soviel ich sehe, hat Woebcken gegen
diesen größeren Teil der vorliegenden Abhandlung auch keine Einwendungen
erhoben.

Gewiß hat es seine großen Schwierigkeiten, die mittelalterliche Kirche
eines heute protestantischen Landes darzustellen, vor allem, wenn man darauf
rechnet, daß die Arbeit auch über den engen Kreis der Fachgelehrten hinaus
verstanden werden soll. Daß das die Absicht ist, beweisen innerhalb des Tex¬
tes gegebene Erklärungen wie auch im Anhange die Übersetzungen lateinischer
Quellenstücke. Sicherlich hätte man über das hinaus, was Goens bietet, gern
noch diese oder jene weitere Auskunft gehabt. Auch hätte die Stellung der
Kanoniker 1) und der an den Altären dienstbaren Vikare gegenüber der eigent¬
lichen Pfarrgeistlichkeit noch stärker herausgearbeitet werden können, wie
mir überhaupt die geistlichen Kapitel etwas zu wenig berücksichtigt erscheinen.
Vor allem aber dürften in dem Bilde der mittelalterlichen oldenburgischen
Kirche die Klöster nicht fehlen! Trotz dieser Einwendungen darf man aber
mit Fug behaupten, daß unter seinen Händen aus dem spröden Stoff eine
kirchen- und kulturgeschichtlich ungemein wertvolle Schilderung geworden ist.

J) Berichtigend sei hier (vergl. Seite 36 der Goensschen Arbeit) eingefügt,
daß es nur zwei stadtbremische Kollegiatstifter gab, nicht drei, und daß sich
die Namen von Wilhadi und Stephani auf ein und dasselbe Kapitel beziehen.
Der Propst von Wilhadi-Stephani selbst Domherr, war immer gleichzeitig auch
Propst von St. Lamberti in Oldenburg.
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die von ihrer Lebensfülle auch dadurch nichts einbüßt, daß sie nicht in fort¬
laufendem Zuge berichtet, sondern, jedenfalls um als Nachschlage- und Aus¬
kunftsbuch dienen zu können, sich in größere Abteilungen und viele kleine
Unterabschnitte gliedert.

Beigegeben sind in der Anlage als Belegstücke zum letzten, von der lite¬
rarischen Hinterlassenschaft der mittelalterlichen Weltgeistlichkeit handelnden
Abschnitt eine Bestallungsurkunde für einen Vikar, eine Urkunde des Klosters
Hude von 1242, diese auch im Lichtbild, eine Anzahl von Gebeten und andern
geistlichen Stücken und zwei Auszüge aus einer Schulkladde (auch mit Licht¬
bild), die wahrscheinlich einem Schüler der oldenburgischen Stiftsschule ge¬
hörte. Die wertvollste Beigabe ist aber eine nach dem Stader Copiar gegebene
Karte über die kirchliche Einteilung der Erdzdiözese Bremen im oldenbur¬
gischen Gebiet um 1420.

Friedrich Prüser.
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